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Vorwort 

Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gange. Die wachsende Bedeutung 

hochleistungsfähiger Telekommunikationsinfrastrukturen wird von allen Seiten erkannt. Derweil sind wir als 

Bundesnetzagentur auf einem guten Weg, die für einen beschleunigten Ausbau von Glasfasernetzen benötig-

ten Rahmenbedingungen festzulegen. Denn die Marktteilnehmer brauchen angesichts der marktlichen Unsi-

cherheiten, die sowohl die Nachfrage- als auch Kostenseite betreffen, Planungssicherheit hinsichtlich der 

sektorspezifischen Regelungen für die anstehenden Milliardeninvestitionen. Wir sind dabei, den Glasfaser-

netzausbau so zu flankieren, dass durch hinreichend flexible und verlässliche Regelungen und die Beschrän-

kung der Regulierung auf das notwendige Mindestmaß die erforderlichen Freiheitsgrade für eine möglichst 

zeitnahe Amortisation der Gigabitnetze und damit für Investitionen gewährleistet werden. 

Um auf diesem Weg zügig voran zu kommen, haben wir im Sommer dieses Jahres die Marktanalyse für den 

Zugang zu Kupfer- und Glasfaseranschlussnetzen, die sog. "letzte Meile", vorgelegt. Auf dieser Grundlage kön-

nen nun die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden. Auch hierfür sind bereits im Juli Eck- und Diskus-

sionspunkte veröffentlicht worden. Auf deren Basis können zeitnah entsprechende Regelungen getroffen 

werden, die – soweit der Markt dies hergibt – einen profitablen privatwirtschaftlichen Netzausbau ermögli-

chen und den Wettbewerb bzw. die Auswahlmöglichkeiten der Endkunden absichern. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Kooperationen und Ko-Investitionen künftig eine wachsende Bedeu-

tung für den Glasfasernetzausbau zukommen könnte. Denn im Sinne einer schnelleren Amortisation wird es 

darauf ankommen, die Netzauslastung frühzeitig zu erhöhen. Insoweit haben mehrere Unternehmen im Ver-

bund ggf. Vorteile im Hinblick auf Fragen der Risikoteilung bzw. -minderung. Hierbei ist es wichtig, dass der 

Netzausbau tatsächlich gestärkt wird und der Zugang zur neuen Infrastruktur zu fairen, angemessenen und 

nicht-diskriminierenden Bedingungen gewährleistet ist. Einen Beitrag hierzu sowie zur Sicherung wettbe-

werblicher Ergebnisse könnte zum Beispiel die freiwillige Gewährung des Zugangs für Dritte leisten. 

Der Umgang mit Ko-Investitionen und freiwilligen Zugangsvereinbarungen ist auch eines der Themen, die im 

neuen europäischen Rechtsrahmen eine besondere Rolle spielen und die nun im Hinblick auf die Umsetzung 

in nationales Recht zu diskutieren sein werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es in Europa zwar einen 

breiten Konsens über die Zielsetzung gibt, den Ausbau gigabitfähiger Infrastrukturen zu beschleunigen. In den 

einzelnen Mitgliedstaaten können aber unterschiedliche Wege zielführend sein. Denn insbesondere die infra-

strukturellen Voraussetzungen unterscheiden sich zwischen den Ländern teils erheblich. Während etwa in 

manchen Mitgliedstaaten umfangreiche Kabelkanalanlagen bis hinein in die Gebäude vorhanden sind und die 

Kosten der Glasfaserverlegung dort durch vergleichsweise geringe Tiefbauerfordernisse erheblich niedriger 

ausfallen, sind die heute bestehenden Wettbewerbsverhältnisse in anderen Ländern, wie etwa auch in 

Deutschland, durch ganz andere Voraussetzungen gekennzeichnet. 

So befindet sich der Ausbau der Glasfasernetze im Sinne von FttH/B hierzulande zwar noch in einem sehr 

frühen Stadium. Dafür aber bieten Glasfaserinvestitionen bis hin zu den Kabelverzweigern sowie für etwa 

zwei Drittel der Haushalte rückkanalfähige Kabel-TV-Anschlüsse bereits große Bandbreitengewinne. Hin-

sichtlich der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit beider Technologien bestehen in Europa große Unter-

schiede, weshalb Vergleiche des erreichten Netzausbauniveaus zwischen den Mitgliedstaaten der EU mitunter 

erhebliche Fragen hinsichtlich ihrer Interpretation aufwerfen. Insbesondere erscheint es problematisch, Ver-
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gleiche der Netzausbaugeschwindigkeit ausschließlich auf den Verbreitungsgrad von FttH/B-Netzen zu redu-

zieren. So deutet ein solcher, nur sehr begrenzt aussagefähiger Indikator isoliert betrachtet zwar auf einen 

Aufholbedarf Deutschlands bei reinen Glasfaseranschlussnetzen hin. Dabei aber wird häufig in der öffentli-

chen Diskussion übersehen, dass die Nachfrage nach Bandbreiten von über 100 Mbit/s noch sehr schwach ist. 

Bei den Übertragungsraten bis zu 100 Mbit/s steht Deutschland im europäischen Vergleich gut da: Zur Jah-

resmitte 2018 erhobene Daten der EU-Kommission zeigen, dass Deutschland mit einer Abdeckung von 66 % 

bei 100 Mbit/s über dem EU28-Durchschnitt von 60 % lag. Hinzu kommt, dass laut Breitbandatlas des BMVI in 

Deutschland Ende 2018 sogar schon fast 60 % der Haushalte mit buchbaren Downloadgeschwindigkeiten von 

400 Mbit/s versorgt waren. Entsprechende Vergleichswerte werden von der EU-Kommission zwar nicht ver-

öffentlicht; es ist aber zu vermuten, dass der Vorsprung gegenüber dem EU-Durchschnitt bei diesen Bandbrei-

ten noch deutlicher ausfallen würde.  

Dessen ungeachtet sollte das Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit gigabitfähigen Netzen selbstver-

ständlich nicht aus dem Blick verloren werden. Die hierfür erforderlichen Investitionen werden derzeit von 

einer Vielzahl von Marktakteuren getragen. Im Jahr 2018 ist das Investitionsvolumen der Unternehmen wei-

ter gewachsen – auf über 9 Mrd. Euro, die sich zu ähnlich großen Teilen auf die Deutsche Telekom und ihre 

Wettbewerber aufteilen. Unter Letzteren sind insbesondere auch die Kabelnetzbetreiber zu nennen, deren 

Bedeutung für die Versorgung der Haushalte mit sehr leistungsfähigen Anschlüssen durch die beginnende 

Aufrüstung der HFC-Netze mit DOCSIS 3.1 weiter zugenommen hat. Hinzu kommt, dass infolge der Über-

nahme von Unitymedia durch Vodafone ein bundesweit agierendes Unternehmen mit umfangreicher eigener 

Infrastruktur und entsprechend hohem Wettbewerbspotenzial entstanden ist. Dies gilt im konkreten Fall des 

integrierten Unternehmens Vodafone umso mehr, als die Wettbewerbsfähigkeit der Marktakteure zuneh-

mend von den Konvergenzentwicklungen zwischen Mobilfunk und Festnetz geprägt werden dürfte. 

Mit der im Juni dieses Jahres abgeschlossenen Frequenzauktion konnten wir dazu beitragen, die Weichen im 

Mobilfunk endgültig in Richtung des 5G-Ausbaus zu stellen. Gleichzeitig kann mit den Frequenzen die Mobil-

funkversorgung auch bereits unmittelbar bzw. kurzfristig verbessert werden; denn ihr Einsatz ist nicht auf 

den jüngsten Mobilfunkstandard 5G beschränkt. Es liegt somit in der Hand der Unternehmen, die Frequenzen 

zügig zu nutzen und die damit verknüpften Versorgungsauflagen zu erfüllen. 

Auch der Wettbewerb konnte mit den Entscheidungen zur Frequenzvergabe gestärkt werden. Zum einen 

werden nach der Frequenzauktion erstmals seit der Fusion von Telefónica und E-Plus im Jahr 2014 wieder 

vier Mobilfunknetzbetreiber auf dem deutschen Markt aktiv sein. Dies dürfte sowohl den Endkunden- als 

auch den Vorleistungsmarkt beleben. Zum anderen wurden zusätzliche Frequenzen für lokale "Campus-5G-

Netze" bereitgestellt. Damit können innovative lokale 5G-Lösungen für Start-Ups, landwirtschaftliche Betrie-

be, kleine und mittlere Unternehmen sowie Industrieunternehmen verwirklicht werden. Die Unternehmen 

bekommen auf diese Weise zukünftig eine Wahlfreiheit, ob sie selbst private autonome Netze errichten oder 

ob sie Dienste der Netzbetreiber nutzen wollen. Diese Form der Bereitstellung des Spektrums fördert somit 

den Wettbewerb nicht nur zwischen den etablierten Mobilfunknetzbetreibern, sondern auch zwischen den 

Mobilfunknetzbetreibern und anderen Akteuren, z. B. aus den Bereichen Industrie und Landwirtschaft. 

In jedem Fall deutet einiges darauf hin, dass auch der Mobilfunk in Zukunft einen erheblichen Beitrag zur 

Verfügbarkeit schneller Breitbandanschlüsse in Deutschland leisten wird. Allerdings wird es auch hierfür er-

forderlich sein, Glasfasernetze weit in der Fläche zu verlegen, weil sie nicht bloß zur Erschließung möglichst 

vieler Gebäude, sondern auch zum Anschluss von Mobilfunkbasisstationen benötigt werden. Dabei wird es 
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entscheidend darauf ankommen, alle möglichen Kostensenkungspotenziale beim Roll-Out auszuschöpfen. 

Die Bundesnetzagentur leistet auch hierzu durch die stetige Weiterentwicklung des Infrastrukturatlas bzw. 

der Zentralen Informationsstelle des Bundes einen wichtigen Beitrag. 

Darüber hinaus haben wir ein Tool entwickelt, das die Transparenz bezüglich der Versorgung auch für die 

Verbraucher erhöht. Mit der sog. "Breitbandmessung" ist es den Endkunden möglich, die tatsächliche Daten-

übertragungsrate ihres Internetzugangs zu messen und mit der vertraglich vereinbarten Leistungsfähigkeit 

abzugleichen. Diese App wurde vor gut einem Jahr von der Bundesnetzagentur weiterentwickelt, sodass auch 

die Mobilfunk-Netzverfügbarkeit am jeweiligen Standort erfasst werden kann. Auf Grundlage dieser sog. 

"Funkloch-App" ist erst kürzlich eine Karte veröffentlicht worden, die die bisherigen Ergebnisse abbildet. Die 

Breitbandmessung stellt somit zum einen ein zentrales Instrumentarium für den Verbraucherschutz dar. Zum 

anderen werden hiermit regionale Versorgungsdefizite aufgezeigt und Impulse für den Breitbandausbau ge-

setzt. 

Allerdings wird sich allein durch den rein privatwirtschaftlichen Netzausbau absehbar nicht das ganze Land 

erschließen lassen. Insofern wird sowohl hinsichtlich der verbleibenden Wirtschaftlichkeitslücken als auch 

mit Blick auf die Sorge vor einem wachsenden Stadt-Land-Gefälle den mit Beihilfemitteln geförderten Aus-

bauaktivitäten eine zunehmende Bedeutung zukommen. Letztlich muss es das gemeinsame Ziel aller Akteure 

sein, den Ausbau hochleistungsfähiger Netze zu beschleunigen und zum Wohle der Verbraucher den Wettbe-

werb auf diesen Netzen und die Wahlmöglichkeiten der Nutzer im Hinblick auf unterschiedliche Anbieter 

von Diensten zu gewährleisten. Denn es ist klar, dass es sich der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht leisten 

kann, die entsprechenden Investitionen in die Zukunft zu verschieben und die Potenziale und Chancen der 

Digitalisierung in allen Lebensräumen ungenutzt zu lassen. Deswegen sind wir aktuell dabei, für Klarheit hin-

sichtlich der regulatorischen Rahmenbedingungen für den Netzausbau zu sorgen und damit die nötigen Vo-

raussetzungen für Deutschlands Weg in die Gigabitgesellschaft zu schaffen. 

Jochen Homann 

Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
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18  |   I  A  GRUNDZÜGE DER MARKTENTWICKLUNG 

A Grundzüge der Marktentwicklung 

Die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der Telekommunikation werden im Folgenden anhand ausge-

wählter Marktstrukturdaten beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Umsatzerlöse, Investitionen und Mitar-

beiter der Unternehmen eingegangen. Des Weiteren werden Dienstleistungssegmente mit Bestands-, Ver-

kehrs- und Umsatzzahlen beschrieben.1 

Nachfolgend sind ausgewählte Kennzahlen und Wettbewerberanteile im Telekommunikationsmarkt für die 

Jahre 2017 bis 2019 dargestellt. 

1 Summenangaben in Tabellen und Grafiken können rundungsbedingt von der Summierung der Einzelwerte abweichen. Da manche 

Zahlen zudem noch nicht endgültig vorliegen, sind diese bzw. deren Jahresangaben mit einem "e" als "erwartet" gekennzeichnet. 
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Tabelle 1: Kennzahlen und Wettbewerberanteile im Telekommunikationsmarkt 

1. Telekommunikationsmarkt insgesamt 

1.1 Außenumsatzerlöse 

Die Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikationsmarkt stiegen im Jahr 2018 auf 57,6 Mrd. Euro. Der 

Wert des Vorjahres wurde damit um 0,9 Mrd. Euro überschritten. Im Jahr 2019 werden die Außenumsatzerlö-

se nach vorläufigen Berechnungen der Bundesnetzagentur konstant auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. 

Kennzahlen und Wettbewerberanteile im Telekommunikationsmarkt 

Kennzahlen 2017 2018 2019e 

Umsatzerlöse (Mrd. €) 56,7 57,6 57,6 

Investitionen (Mrd. €) 8,5 9,1 

Mitarbeiter 153.700 147.900 147.000 1) 

Breitbandanschlüsse in Festnetzen insgesamt (Mio.) 33,2 34,2 34,6 3) 

 DSL 24,7 25,0 25,2 3) 

- HFC 7,7 8,0 8,1 3) 

 FTTB/FTTH 0,8 1,1 1,2 3) 

 Sonstige 0,1 0,1 0,1 3) 

Penetrationsrate Breitband (bezogen auf Haushalte) in % 2) 82 84 85 3) 

Telefonanschlüsse/-zugänge in Festnetzen insgesamt (Mio.) 38,6 38,4 38,2 

 Klassisches Analog/ISDN (inkl. öffentlicher Telefonstellen) 9,0 4,6 0,7 

 VoIP über DSL sowie auf IP umgestellte Analog-/ISDN-Anschlüsse 21,5 25,3 28,5 

 VoIP über HFC 7,3 7,5 7,7 

 VoIP über FTTB/FTTH 0,8 1,0 1,3 

TAL-Vermietung der Deutschen Telekom AG (Mio.) 6,1 5,2 4,5 

Mobilfunkteilnehmer (Mio. SIM-Karten) 4) 135,0 137,0 139,0 3) 

Penetrationsrate Mobilfunk (bezogen auf Einwohner) in % 4) 5) 163,1 165,0 167,4 3) 

Wettbewerberanteile in % 2017 2018 2019e 

Umsatzerlöse 57 57 57 

Investitionen 49 52 

Breitbandanschlüsse in Festnetzen 60 61 61 3) 

DSL 47 47 47 3) 

Telefonanschlüsse/-zugänge in Festnetzen 50 52 54 

1) Stand: 31.03.2019 
2) Quelle Haushalte: Eurostat 
3) Stand: 30.06.2019 
4) Quelle: Veröffentlichungen der Netzbetreiber 
5) Quelle Einwohner: Statistisches Bundesamt 
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Eine nach Anbietern differenzierende Betrachtung zeigt, dass sich sowohl die Außenumsatzerlöse der Wett-

bewerber als auch die der Deutschen Telekom AG im Jahr 2018 erhöht haben. Während die Außenumsatzerlö-

se der Wettbewerber im Vorjahresvergleich um 0,5 Mrd. Euro auf 32,6 Mrd. Euro zunahmen, stiegen die Au-

ßenumsatzerlöse der Deutschen Telekom AG um 0,4 Mrd. Euro auf 25,0 Mrd. Euro. 

Für das Jahr 2019 erwartet die Bundesnetzagentur weitgehend konstante Werte. 

Abbildung 1: Außenumsatzerlöse auf dem Telekommunikationsmarkt 

Eine Aufteilung der Außenumsatzerlöse nach Marktsegmenten lässt erkennen, dass die Anteile seit 2017 an-

nähernd konstant bleiben. Der größte Anteil entfällt auf den Mobilfunk. Mit 26,55 Mrd. Euro (46 %) lag der 

Anteil dieses Segments im Jahr 2018 vor dem der herkömmlichen Telekommunikationsnetze mit 

21,60 Mrd. Euro (37 %) und dem der HFC-Netze mit 5,85 Mrd. Euro (10 %). Für das Jahr 2019 erwartet die Bun-

desnetzagentur eine vergleichbare Anteilsverteilung. 

1.1.1 Herkömmliche Telekommunikationsnetze 

Im Segment der herkömmlichen Telekommunikationsnetze sind die Außenumsatzerlöse im Jahr 2018 gering-

fügig gesunken. Sie lagen 0,2 % unter dem Vorjahreswert. Für das Jahr 2019 wird auf Basis der aktuell verfüg-

baren Daten ein vergleichbarer Wert wie im Vorjahr erwartet. Unter herkömmlichen Telekommunikations-

netzen sind Netze auf Basis von Kupfer- oder Glasfaserkabeln zu verstehen. 

Die Außenumsatzerlöse über herkömmliche Telekommunikationsnetze setzen sich aus Außenumsatzerlösen 

mit Endkundenleistungen, Vorleistungen und sonstigen Außenumsatzerlösen zusammen. Die Erlöse mit 
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Endkundenleistungen werden mit Leistungen für private, gewerbliche und öffentliche Endverbraucher er-

zielt. Ihr Anteil lag im Jahr 2018 bei 80 % und dürfte auch im Jahr 2019 in vergleichbarer Größenordnung lie-

gen. Etwa ein Fünftel der Außenumsatzerlöse entfällt auf Vorleistungen für konzernexterne Festnetz- und 

Mobilfunkanbieter sowie Serviceprovider. Hierunter fallen Vorleistungsprodukte für Sprachverkehr und Te-

lefonie, Breitband und Internet sowie Infrastrukturleistungen. 

Tabelle 2: Außenumsatzerlöse nach Segmenten 

1.1.2 HFC-Netze 

Das Umsatzwachstum bei den Betreibern von HFC (Hybrid-Fiber-Coax)-Netzen hat sich im Jahr 2018 weiter 

fortgesetzt. Die Außenumsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um etwa 7 % auf 5,9 Mrd. Euro. Mit 92 % 

entfiel der weitaus überwiegende Anteil auf Endkundenleistungen. Der Anteil der Außenumsatzerlöse mit 

Vorleistungen lag bei etwa 2 %. Die im Vergleich zum Segment der herkömmlichen Telekommunikationsnet-

ze geringe Bedeutung des Vorleistungsbereichs dürfte maßgeblich darauf zurückzuführen sein, dass die Be-

treiber von HFC-Netzen keine Vorleistungsprodukte bereitstellen, auf deren Basis Breitbandanschlüsse durch 

Dritte angeboten werden können. Mit einem Anteil von etwa 7 % haben sich die sonstigen Außenumsatzerlö-

Außenumsatzerlöse nach Segmenten 

2017 2018 2019e 

in Mrd. € in % in Mrd. € in % in Mrd. € in % 

Außenumsatzerlöse auf dem T K-Markt 56,7 57,6 57,6 

Außenumsatzerlöse über herkömmliche 

T K-Netze  
21,65 100 1) 21,60 100 21,61 100 

mit Endkundenleistungen 16,95 78 17,19 80 17,26 80 

mit Vorleistungen 4,41 20 4,12 19 4,10 19 

sonstige Außenumsatzerlöse 0,29 1 0,29 1 0,25 1 

Außenumsatzerlöse über HFC-Netze 5,48 100 5,85 100 1) 5,82 100 

mit Endkundenleistungen 5,11 93 5,37 92 5,50 95 

mit Vorleistungen 0,09 2 0,09 2 0,08 1 

sonstige Außenumsatzerlöse 0,28 5 0,39 7 0,24 4 

Außenumsatzerlöse im Mobilfunk 26,3 7 100 26,55 100 26,55 100 

mit Endkundenleistungen (ohne Endgeräte) 18,82 71 18,66 70 18,98 71 

mit Vorleistungen 2,80 11 2,91 11 2,89 11 

mit Endgeräten 3,38 13 4,16 16 3,90 15 

sonstige Außenumsatzerlöse 1,37 5 0,82 3 0,78 3 

sonstige Außenumsatzerlöse 3 ,19 100 3 ,61  100 3 ,60  100 

1) Summenangabe weicht rundungsbedingt von der Summierung der Einzelwerte ab. 
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se um zwei Prozentpunkte im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursache für diesen Anstieg ist insbe-

sondere ein Sondereffekt bei einem Unternehmen. 

Für das Jahr 2019 erwartet die Bundesnetzagentur leicht sinkende Außenumsatzerlöse. Ohne Berücksichti-

gung des Sondereffekts im Jahr 2018 würde sich jedoch der seit Jahren zu beobachtende Aufwärtstrend fort-

setzen, wenn auch mit einer deutlich niedrigeren Wachstumsrate als in den Vorjahren. 

1.1.3 Mobilfunk 

Die Außenumsatzerlöse im Mobilfunk lagen im Jahr 2018 mit 26,55 Mrd. Euro geringfügig (0,7 %) über dem 

Wert des Vorjahres. Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren Zuwächse bei den Endgeräteumsatzerlösen in 

Höhe von 23 %. Deren Anteil an den gesamten Umsatzerlösen im Mobilfunk erhöhte sich 2018 im Vorjahres-

vergleich um drei Prozentpunkte auf 16 %. Auf Endkundenleistungen (ohne Endgeräte) entfielen 70 % der 

Außenumsatzerlöse und auf Vorleistungen 11 %. Für das Jahr 2019 erwartet die Bundesnetzagentur eine kon-

stante Entwicklung der Außenumsatzerlöse im Mobilfunk. 

Die Umsatzverteilung im Mobilfunk auf Netzbetreiber und Serviceprovider zeigt, dass mit über 80 % der 

überwiegende Anteil der Außenumsatzerlöse auf die Netzbetreiber entfällt. Diese konnten ihren Anteil im 

Jahr 2018 bedingt durch steigende Außenumsatzerlöse um einen Prozentpunkt auf 82 % gegenüber dem Vor-

jahr erhöhen. Dagegen führten Umsatzrückgänge bei den Serviceprovidern dazu, dass deren Anteil um einen 

Prozentpunkt auf 18 % fiel. Für das Jahr 2019 erwartet die Bundesnetzagentur auf Basis vorläufiger Berech-

nungen einen leichten Anstieg der Außenumsatzerlöse der Serviceprovider, wodurch sich deren Anteil auf 

19 % erhöhen wird. Damit lässt sich für den Zeitraum 2017 bis 2019 feststellen, dass die Umsatzentwicklung 

im Mobilfunk insgesamt mit ca. 26 Mrd. Euro, wie auch die der Netzbetreiber mit ca. 21 Mrd. Euro und der 

Serviceprovider mit ca. 5 Mrd. Euro relativ konstant bleibt. 

Tabelle 3: Außenumsatzerlöse im Mobilfunk 

1.2 Sachinvestitionen 

Die Investitionen in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt sind im Jahr 2018 weiter gestiegen. Mit 

9,1 Mrd. Euro übertrafen sie den Wert des Vorjahres um 0,6 Mrd. Euro (7 %). Die Wettbewerber investierten 

4,7 Mrd. Euro im Jahr 2018 verglichen mit 4,2 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Die Wachstumsrate erreichte mit 

knapp 12 % einen Wert im zweistelligen Bereich und übertraf die des Vorjahres um über vier Prozentpunkte. 

Das Investitionsvolumen der Deutschen Telekom AG ist im Jahr 2018 auf 4,4 Mrd. Euro gewachsen. 

Die Unternehmen investierten überwiegend in neue Breitband-Netzinfrastrukturen. Hierunter fallen Investi-

tionen, die neue Möglichkeiten in den Bereichen der Breitbandversorgung und der Bandbreiten schaffen. Im 

Jahr 2018 betrug deren Anteil an den Gesamtinvestitionen ungefähr 64 %. In den Erhalt bereits bestehender 

Außenumsatzerlöse im Mobilfunk 

in Mrd. € in % in Mrd. € in % in Mrd. € in % 

Gesamt 26,37 100 26,55 100 26,55 100 

Netzbetreiber 21,25 81 21,67 82 21,62 81 

Serviceprovider 5,12 19 4,88 18 4,93 19 

2018 2019e 2017 
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Breitband-Netzinfrastrukturen flossen ca. 20 % und auf sonstige Investitionen entfielen etwa 16 %. Hierzu 

zählen u. a. Investitionen in Teilnehmerendgeräte, in den Ausbau von Rechenzentren und Investitionen zur 

Sicherstellung der Kundenbetreuung.2 

Die Investitionstätigkeit hat sich im Bereich des Festnetzes auf den Glasfaserausbau, die Aufrüstung der Ka-

belnetze sowie auf die Umstellung auf IP-basierte Netze konzentriert. Der Fokus im Mobilfunk lag auf dem 

Ausbau der LTE-Netze. 

Abbildung 2: Investitionen in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt 

Seit der Marktöffnung im Jahr 1998 bis zum Ende des Jahres 2018 investierten die Unternehmen insgesamt 

154,1 Mrd. Euro in Sachanlagen auf dem Telekommunikationsmarkt. Von dieser Summe entfielen 52 % auf 

die Wettbewerber (80,2 Mrd. Euro) und 48 % (73,9 Mrd. Euro) auf die Deutsche Telekom AG. 

1.3 Mitarbeiter 

Die Unternehmen auf dem Telekommunikationsmarkt beschäftigten 147.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zum Ende des Jahres 2018. Damit lag die Zahl um knapp 4 % (5.800 Beschäftigte) unter der des Vorjahres. 

2 Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass der Zuordnung der Investitionen in bestehende Breitband-

Netzinfrastrukturen und neue Breitband-Netzinfrastrukturen sowie zum Bereich sonstige Investitionen ein unterschiedliches Ver-

ständnis der im Rahmen der Erhebung zu diesem Bericht befragten Unternehmen zugrunde liegen kann. Zudem konnten nicht alle 

Unternehmen eine Aufteilung ihrer Daten vornehmen. Die Berechnung der Anteile erfolgte ohne diese Unternehmen. 
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Sowohl die Wettbewerber als auch die Deutsche Telekom AG verringerten ihre Mitarbeiterzahl. Bei den Wett-

bewerbern sank der Bestand im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 auf 49.800, bei der Deutschen 

Telekom AG um 3.800 auf 98.100. Zum Ende des ersten Quartals 2019 hat sich die rückläufige Entwicklung 

fortgesetzt. Die Zahl der Beschäftigten sank auf 147.000. 

Abbildung 3: Mitarbeiter auf dem Telekommunikationsmarkt 

Die Beschäftigungswirkungen sind insbesondere durch zwei Aspekte geprägt. Zum einen sind die Unterneh-

men durch den zunehmenden Wettbewerb gezwungen, Effizienzpotenziale zu realisieren. Zum anderen wa-

ren die vergangenen Jahre durch technologische Entwicklungsschübe gekennzeichnet, deren Innovationspo-

tenzial sich im wettbewerblichen Umfeld bestmöglich entfalten konnte. Die getätigten Investitionen haben 

die Bereitstellung von mehr und besseren Telekommunikationsdienstleistungen durch weniger Beschäftigte 

ermöglicht. Dieser Produktivitätsfortschritt ist im Telekommunikationsbereich besonders ausgeprägt. 

2. Festnetz 

2.1 Breitbandanschlüsse 

Die Zahl der geschalteten Breitbandanschlüsse in Festnetzen3 ist erneut gestiegen. Sie nahm innerhalb des 

ersten Halbjahres 2019 um 0,4 Mio. zu und lag Mitte 2019 bei rund 34,6 Mio. Anschlüssen. 

3 Unter Breitbandanschlüsse fallen alle Anschlüsse mit einer Bandbreite über 144 kbit/s. 
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Abbildung 4: Breitbandanschlüsse in Festnetzen 

Nach wie vor basiert der Großteil (73 %) der Breitbandanschlüsse auf unterschiedlichen DSL-Technologien. 

Auf alle anderen Anschlussarten entfielen insgesamt etwa 9,4 Mio. Anschlüsse. Hier wurden die meisten Zu-

gänge über HFC-Netze (8,1 Mio.) realisiert. Auf Glasfaserleitungen, die bis in die Wohnung oder ins Haus der 

Kunden reichen (FttH/FttB), beruhten rund 1,2 Mio. Anschlüsse. Die restlichen etwa 0,1 Mio. Anschlüsse ver-

teilten sich auf funkbasierte Technologien (BWA), Festverbindungen sowie Satellit. 
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Abbildung 5: Anteile an den Breitbandanschlüssen in Festnetzen 

Im Hinblick auf die Vermarktung gegenüber Endkunden konnten die Wettbewerber bis Mitte 2019 ihre An-

teile leicht ausbauen und einen Anteil an der Gesamtzahl aller Breitbandanschlüsse von knapp 61 % erreichen. 

2.1.1 Übertragungsraten 

Die Verbreitung von Breitbandanschlüssen mit hohen nominellen Übertragungsraten hat in den letzten Jah-

ren deutlich zugenommen. 
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Abbildung 6: Verteilung der vermarkteten Bandbreiten bei vertr. gebuchten Festnetz-Breitbandanschlüssen 

Anschlüsse mit Übertragungsraten von mindestens 30 bzw. 100 Mbit/s sind im Berichtszeitraum von den 

Verbrauchern zunehmend nachgefragt worden. Ausgehend von einem relativ geringen Niveau konnte mit 

einer Steigerungsrate von ca. 65 % im Segment der Breitbandanschlüsse mit mindestens 100 Mbit/s gegenüber 

dem Jahr 2017 bis zur Jahresmitte 2019 eine besonders hohe Steigerungsrate erzielt werden. Rund 0,1 Mio. 

Anschlüsse wiesen in diesem Segment Mitte 2019 eine vermarktete Bandbreite von mindestens 1 Gbit/s auf. 

2.1.2 DSL-Anschlüsse 

Die Zahl der DSL-Anschlüsse nahm bis zum Ende des ersten Halbjahres 2019 zu. Zu diesem Zeitpunkt waren 

insgesamt rund 25,2 Mio. DSL-Anschlüsse in Betrieb. Davon entfielen ca. 13,4 Mio. Anschlüsse auf direkte 

Endkunden der Deutschen Telekom AG sowie etwa 11,8 Mio. Anschlüsse auf Wettbewerbsunternehmen, wel-

che die DSL-Zugänge zumeist auf Basis von spezifischen Vorleistungsprodukten der Deutschen Telekom AG 

und alternativer Carrier gegenüber Endkunden vermarkteten. Auf Grundlage dieser Zahlen konnten die 

Wettbewerber der Deutschen Telekom AG bis zum Ende des ersten Halbjahres 2019 ihren Vermarktungsanteil 

mit rund 47 % behaupten. 
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Abbildung 7: DSL-Anschlüsse 

Weiterhin wird das Wachstum des DSL-Marktes vor allem von der positiven Entwicklung der VDSL-

Anschlusszahlen getragen. An der Gesamtzahl aller DSL-Anschlüsse konnte VDSL mit einem Bestand von ca. 

14 Mio. Anschlüssen einen Anteil von knapp 56 % bis Mitte 2019 erreichen. Etwa 6,3 Mio. VDSL-Anschlüsse 

wurden von Wettbewerbsunternehmen vermarktet. Rund 7,7 Mio. direkte VDSL-Kunden konnte die Deut-

sche Telekom AG zu diesem Zeitpunkt verbuchen. 

Ursächlich für die zunehmende VDSL-Verbreitung dürfte insbesondere die so genannte Vectoring-

Technologie sein. Diese Technologie ist eine Weiterentwicklung des VDSL2-Standards und ermöglicht derzeit 

theoretisch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s über herkömmliches Vectoring bzw. 

250 Mbit/s in Form von Supervectoring. 

Die zunehmende Bedeutung von VDSL führte zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach VDSL-

Vorleistungsprodukten der Deutschen Telekom AG. So konnten die unterschiedlichen Vorleistungsvarianten 

im Bereich Bitstrom insgesamt ein deutliches Plus von rund 0,7 Mio. nachgefragten Vorleistungen innerhalb 

des ersten Halbjahres 2019 verzeichnen. Demgegenüber ist die Nachfrage nach der hochbitratigen entbündel-

ten Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der Deutschen Telekom AG sowie nach DSL-Resale im Berichtszeit-

raum weiter gesunken. 

2.1.3 Breitbandanschlüsse über HFC-Netze 

Die aus Glasfaser- und Koaxialkabel bestehende Infrastruktur ermöglicht in Kombination mit dem neuesten 

Übertragungsstandard DOCSIS 3.1 den Ausbau hin zu Gigabit-Netzen. In immer mehr Städten stehen Ange-
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bote von aktuell bis zu 1 Gbit/s im Download zur Verfügung. Zur Jahresmitte 2019 wurden 8,1 Mio. Anschlüs-

se über HFC-Netze genutzt, wobei mit über 4,6 Mio. Anschlüssen 57 % auf nachgefragte Bandbreiten ab 

100 Mbit/s entfielen. Der zwischen 2009 und 2016 jährlich noch kontinuierliche Zuwachs von 600.000 bis 

800.000 Anschlüssen schwächte sich deutlich ab. 

Abbildung 8: Breitbandanschlüsse über HFC-Netze 

2.1.4 Breitbandanschlüsse über FttB/FttH 

Wegen ihrer herausragenden technischen Eigenschaften gilt die Glasfaser als das ideale Medium zur Übertra-

gung von Daten. Die Verbreitung der beiden Zugangsvarianten FttB und FttH mit zusammen rund 1,2 Mio. 

aktiven Anschlüssen zur Jahresmitte 2019 ist relativ gering. Die Anzahl der erschlossenen Haushalte lag im 

ersten Quartal 2019 bei ca. 4 Mio. Sie umfasst neben den bereits aktiven Anschlüssen auch solche, die zur An-

bindung weiterer Endkunden bereits zur Verfügung stehen, aber nicht genutzt werden.4 

2.1.5 Breitbandanschlüsse über Satellit 

Die nahezu ortsunabhängige Zugangsmöglichkeit zum Internet über Satellitensysteme kann in Regionen, die 

nicht oder unzureichend durch andere Technologien erschlossen sind, einen Beitrag zu einer vollständigen 

Breitbandversorgung leisten. Mit rund 24.000 Anschlüssen zur Jahresmitte 2019 verharrte die Nachfrage aber 

weiterhin auf niedrigem Niveau, da bei entsprechender Verfügbarkeit alternative Zugangsmöglichkeiten 

preisgünstiger angeboten werden und zudem oftmals eine höhere maximal mögliche Bandbreite aufweisen. 

4 Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Unternehmen im Rahmen der Datenerhebung die Fragestellung hinsichtlich 

der noch nötigen Arbeiten zur Anbindung weiterer Endkunden unterschiedlich interpretiert haben. 
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2.2 Datenvolumen 

Das auf Basis von Breitbandanschlüssen in Festnetzen abgewickelte Datenvolumen5 ist im Berichtszeitraum 

weiter deutlich gestiegen. Bis Ende 2018 wurden insgesamt etwa 46 Mrd. GB von den Verbrauchern erzeugt. 

Dies entsprach pro Anschluss im Durchschnitt einem monatlichen Datenvolumen von ca. 112 GB. 

Abbildung 9: Entwicklung des Datenvolumens in Festnetzen 

Vorläufige Berechnungen prognostizieren bis zum Jahresende 2019 ein Gesamtvolumen von etwa 52 Mrd. GB. 

Herunter gerechnet auf die einzelnen Breitbandkunden in Festnetzen würde dies einem durchschnittlichen 

Datenverbrauch von ca. 127 GB pro Nutzer entsprechen. 

2.3 Bündelprodukte 

Bündelprodukte, die neben einem Breitbandanschluss als Grundlage noch mindestens einen weiteren Tele-

kommunikationsdienst (Festnetztelefonie, Fernsehen und Mobilfunk6) in einem einzigen Vertragsverhältnis 

enthalten, haben sich als Standardangebot der Unternehmen in der Vermarktung gegenüber Endkunden 

etabliert. 

5 In den dargestellten Verkehrsmengen ist das im Rahmen des internetbasierten Fernsehangebots (IPTV) der Deutschen Telekom AG 

verursachte Datenvolumen nicht enthalten. 

6 Hinsichtlich Daten und Sprache erfolgt im Mobilfunk keine Differenzierung. 
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Zudem können Verbraucher, die bei einem Netzbetreiber bereits einen Festnetz- und Mobilfunkvertrag abge-

schlossen haben, auch trotz zweier gesonderter Verträge eine entsprechende Rabattierung und exklusive An-

gebote in Anspruch nehmen. Mit diesen Maßnahmen verfolgen die Anbieter das Ziel, die Kunden möglichst 

lange an die eigenen Produkte zu binden. 

Bis Ende 2018 konnten die Deutsche Telekom AG und ihre Wettbewerber insgesamt rund 32,4 Mio. Bündelta-

rife vermarkten. 

Abbildung 10: Kunden mit Bündeltarifen in Festnetzen im Jahr 2018 

Mit einem Bestand von ca. 21,1 Mio. Kunden waren insbesondere Bündel mit zwei Diensten weit verbreitet. 

Der Großteil dieser Bündel enthielt einen Breitbandanschluss in Kombination mit einem IP-basierten Tele-

fondienst. Der Anteil anderer Kombinationen der integrierten Dienste war in diesem Segment mit weniger als 

einem Prozent weiterhin nur marginal. 

Bündelangebote, die sich aus drei Diensten zusammensetzen, wurden bis zum Jahresende 2018 von insgesamt 

rund 9,8 Mio. Kunden nachgefragt. Etwa 6,4 Mio. dieser Bündel enthielten neben einem Breitbandanschluss 

und Telefondienst zusätzlich ein Fernsehangebot, ca. 3,4 Mio. Bündel verfügten hingegen anstatt Fernsehen 

über eine Mobilfunkkomponente. 

Die Verbreitung von Bündeltarifen mit insgesamt vier Diensten hat in den letzten Jahren leicht zugenommen. 

Solche integrierten Angebote aus Festnetz- und Mobilfunkdiensten wurden im Jahr 2018 insbesondere von 

Kunden der Deutschen Telekom AG in Anspruch genommen. 
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2.4 Telefonanschlüsse und Telefonzugänge 

Die Umstellung auf Voice over Internet Protocol (VoIP) in den Festnetzen schreitet voran. Die Sprachkom-

munikation über klassische Telefonanschlüsse einerseits sowie über IP-basierte Telefonzugänge andererseits 

entwickelte sich in den vergangenen Jahren gegensätzlich. 

Abbildung 11: Gesamtbestand an Telefonanschlüssen und Telefonzugängen 

IP-basierte Telefonzugänge nahmen auf Kosten klassischer Telefonanschlüsse zu. Insgesamt ging die Nachfra-

ge nach Zugängen zur Sprachkommunikation in den Festnetzen im Jahr 2018 leicht zurück. Für das Jahr 2019 

wird ebenfalls ein leichter Rückgang erwartet. 
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Tabelle 4: Telefonanschlüsse/-zugänge und Wettbewerberanteile 

Zum Jahresende 2019 gibt es nach Einschätzung der Bundesnetzagentur in den Festnetzen der Deutschen 

Telekom AG und deren Wettbewerbern einen Bestand an VoIP-Zugängen über DSL-Anschlüsse sowie auf IP-

Technologie umgestellten Analog-/ISDN-Anschlüssen von zusammen rund 28,5 Mio. Die Anzahl der für Tele-

fongespräche genutzten HFC-Anschlüsse wächst auf ca. 7,7 Mio. Zudem steigt der Bestand an Sprachzugängen 

über FttB/FttH Ende 2019 auf etwa 1,3 Mio. Gleichzeitig reduzieren sich die Bestände der Analog-, ISDN-

Basis- und ISDN-PMx-Anschlüsse des klassischen Festnetzes auf ca. 0,7 Mio. Diese Anschlüsse werden durch 

IP-basierte Technologien ersetzt, die inzwischen schätzungsweise einen Anteil von 98 % erreicht haben. Für 

die öffentlichen Telefonstellen (Münz- und Kartentelefone) wird zum Jahresende 2019 ein Gesamtbestand von 

rund 16.000 erwartet. 

Telefonanschlüsse/-zugänge und Wettbewerberanteile 

Gesamt Gesamt Gesamt 

in Mio. in Mio.  in % in Mio. in Mio.  in % in Mio. in Mio.  in % 

Analoganschlüsse1) 5,60 0,49 9 2,47 0,34 14 0,09 0,02 22 

ISDN-Basisanschlüsse1) 3 ,3 2  1,24 37 2,02 0,99 49 0,53 0,47 89 

ISDN-PMx-Anschlüsse1) 0,084 0,03 36 0,071 0,02 28 0,056 0,02 36 

öffentliche Telefonstellen 0,022 0,001 5 0,018 0,001 6 0,016 0,001 6 

VoIP über HFC 7,26 7,25 100 7,50 7,49 100 7,71 7,69 100 

VoIP über FTTB/FTTH 0,82 0,73 89 1,04 0,88 85 1,3 4 1,11 83 

VoIP über DSL2) 21,50 9,61 45 25,3 2 10,16 40 28,48 11,15 39 

Summe Anschlüsse/Zugänge 3 8,61 19,3 5 50 3 8,44 19,88 52 3 8,22 20,46 54 

1) klassische Telefonanschlüsse 
2) sowie auf IP-Technologie umgestellte Analog-/ISDN-Anschlüsse 

2017 2019e 

Wettbewerberanteil Wettbewerberanteil 

2018 

Wettbewerberanteil 
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Abbildung 12: Telefonanschlüsse/-zugänge der alternativen Teilnehmernetzbetreiber 

Die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG verzeichnen Ende 2019 einen angestiegenen Bestand an Tele-

fonanschlüssen und Telefonzugängen von etwa 20,5 Mio. Während die Anzahl der klassischen Analog- und 

ISDN-Anschlüsse der alternativen Teilnehmernetzbetreiber erneut zurückgeht, nimmt die Anzahl der IP-

basierten Sprachzugänge weiter zu. 
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Abbildung 13: Telefonanschlüsse/-zugänge der aTNB7 und der Deutschen Telekom AG nach Technologien 

Bezogen auf den Bestand an Telefonanschlüssen und Telefonzugängen in den Festnetzen der Wettbewerber 

der Deutschen Telekom AG liegt im Jahr 2019 der Anteil der VoIP-Zugänge über DSL-Anschlüsse mit ca. 55 % 

deutlich über dem Anteil der über HFC- und Glasfasernetze betriebenen Sprachzugänge von zusammen rund 

43 %. Insgesamt werden Ende 2019 nach Einschätzung der Bundesnetzagentur etwa 98 % des Wettbewerber-

Anschlussbestands über IP-basierte Technologien realisiert. Bei der Deutschen Telekom AG werden zum Ende 

des Jahres 2019 vom Bestand an Telefonanschlüssen und -zugängen ca. 98 % auf VoIP-Zugänge über DSL-

Anschlüsse und auf IP-Technologie umgestellte Analog-/ISDN-Anschlüsse sowie ungefähr 1 % auf VoIP-

Zugänge über Glasfasernetze entfallen. Für die alternativen Teilnehmernetzbetreiber wie auch für die Deut-

sche Telekom AG hat die klassische Telefonie über Analog- und ISDN-Anschlüsse somit keine große Bedeu-

tung mehr. 

Die Zugänge zur Sprachkommunikation in den Festnetzen der alternativen Teilnehmernetzbetreiber werden 

zumeist auf der Grundlage der Verträge über den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der Deut-

schen Telekom AG oder auf Basis eigener Anschlussleitungen betrieben. 

2.5 Gesprächsminuten in Festnetzen 

Das über klassische Telefonnetze sowie IP-basierte Festnetze abgewickelte Gesprächsvolumen an In- und 

Auslandsverbindungen sowie an Verbindungen in nationale Mobilfunknetze ist weiterhin rückläufig. Im Jahr 

7 Kurz für "alternative Teilnehmernetzbetreiber" 
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2019 werden nach Einschätzung der Bundesnetzagentur insgesamt etwa 94 Mrd. Gesprächsminuten über 

Festnetze geführt. 

Abbildung 14: Abgehende Gesprächsminuten in Festnetzen 

Ursächlich für den Rückgang dürfte u. a. eine Zunahme der Nutzung von mobilen Kommunikationsdiensten 

über das Internet sowie teilweise auch eine Verlagerung der Gespräche in die Mobilfunknetze sein. 

Im Jahr 2019 sind schätzungsweise 81 Mrd. Gesprächsminuten innerhalb der nationalen Festnetze verblieben. 

Nach einer ersten Prognose werden etwa 83 % davon über Flatrates oder Pauschaltarife abgerechnet. Daneben 

werden ca. 8 Mrd. Minuten in nationale Mobilfunknetze geleitet (Flatanteil etwa 26 %). Schätzungsweise 

5 Mrd. Gesprächsminuten gehen in ausländische Fest- und Mobilfunknetze. 
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Abbildung 15: Über alternative Anbieter geführte Gesprächsminuten 

Insgesamt liegt das über Wettbewerber der Deutschen Telekom AG geführte Gesprächsvolumen nach Ein-

schätzung der Bundesnetzagentur Ende 2019 bei etwa 46,3 Mrd. Minuten. Der Großteil dieser Minuten wird 

IP-basiert (39,5 Mrd.) abgewickelt. Auf Basis von klassischen Telefonanschlüssen geführte Gespräche (4,5 Mrd.) 

verlieren weiter an Bedeutung. 

In Summe erreicht die IP-Technologie nach Einschätzung der Bundesnetzagentur bis Ende 2019 einen Anteil 

von etwa 85 % am Gesamtvolumen. Entsprechend werden in Festnetzen bis Ende 2019 bereits gut vier Fünftel 

aller Gesprächsminuten IP-basiert realisiert. 

Über alternative Anbieter mittels Call-by-Call und Preselection indirekt geführte Gespräche haben bis Ende 

2019 nach ersten Prognosen mit insgesamt 2,3 Mrd. Minuten noch einen Anteil von 5 % am Gesamtvolumen 

der über Wettbewerber abgewickelten Gespräche. Trotz rückläufiger Preselectioneinstellungen im Netz der 

Deutschen Telekom AG übertrifft das im Rahmen von Preselection geführte Sprachvolumen weiterhin die 

über Call-by-Call geführte Verkehrsmenge. 

In Bezug auf einzelne Verbindungssegmente können die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG nach 

Einschätzung der Bundesnetzagentur ihre Anteile bei Inlandsverbindungen mit 49 %, bei Verbindungen in 

ausländische Fest- und Mobilfunknetze mit 60 % sowie bei Verbindungen in nationale Mobilfunknetze mit 

46 % in etwa behaupten. 
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Grundsätzlich ist bei einer Interpretation der zuvor dargestellten Gesprächsminuten zu berücksichtigen, dass 

bestimmte Verkehrsmengen derzeit nicht in der Datenbasis der Bundesnetzagentur enthalten sind. Hierzu 

zählt vor allem die Übertragung von Sprache durch sog. Over-The-Top-Anbieter, die selbst keine Festnetzan-

schlüsse oder Telekommunikationsnetze betreiben und ihre Dienste auf der Grundlage des Internets unab-

hängig von der Netzinfrastruktur wie z. B. DSL, HFC oder Glasfaser anbieten. 

2.6 Teilnehmeranschlussleitung 

Die Anzahl der von Wettbewerbern der Deutschen Telekom AG angemieteten Teilnehmeranschlussleitungen 

(TAL) nahm weiter ab und reduzierte sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 0,7 Mio. 

Leitungen. Schätzungsweise 4,5 Mio. TAL werden bis Ende 2019 angemietet sein. Dabei wird ein Großteil die-

ser Leitungen weiterhin auf die entbündelte TAL an Hauptverteilern der Deutschen Telekom AG in der hoch-

bitratigen Produktvariante entfallen, welche von Wettbewerbern in der Regel für die Realisierung von DSL-

Anschlüssen genutzt wird. Auf die als Kabelverzweiger-TAL bezeichnete Produktvariante vom Kabelverzwei-

ger (KVz) bzw. Multifunktionsgehäuse bis zum Endkunden entfallen zum gleichen Zeitpunkt voraussichtlich 

ca. 1,3 Mio. Leitungen. 

Abbildung 16: TAL-Anmietungen 

Bis zum Ende des ersten Quartals 2019 waren nach Angaben der Deutschen Telekom AG rund 4.100 Haupt-

verteiler sowie etwa 39.000 KVz bzw. Multifunktionsgehäuse der Deutschen Telekom AG von Wettbewerbern 

erschlossen. 
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2.7 Außenumsatzerlöse mit Vorleistungen 

Unter das Segment Außenumsatzerlöse mit Vorleistungen fallen sämtliche von Telekommunikationsunter-

nehmen erbrachten Leistungen, die andere Anbieter zu Großhandelspreisen abnehmen und für das Angebot 

eigener Telekommunikationsdienstleistungen gegenüber Endkunden nutzen. 

Die kumulierten Außenumsatzerlöse mit solchen Leistungen summierten sich im Jahr 2018 auf insgesamt 

etwa 7,2 Mrd. Euro und sind somit um rund 0,5 Mrd. Euro gegenüber dem Jahr 2016 gesunken. 

Abbildung 17: Anteile am Vorleistungsgeschäft im Jahr 2018 

Während die Deutsche Telekom AG im Festnetzbereich sowie die Mobilfunkbetreiber ihre Anteile jeweils um 

drei Prozentpunkte innerhalb der letzten zwei Jahre ausbauen konnten, verringerte sich der Anteil von Wett-

bewerbern, die ihre Dienste auf Basis von herkömmlichen Telekommunikationsnetzen anbieten, deutlich um 

sechs Prozentpunkte. Ende 2018 erreichten sie einen Anteil von ca. 17 %. 

Wie bereits in den Vorjahren (2016: 1 %) entfiel auf die Betreiber von HFC-Netzen nur ein marginaler Anteil 

(1 %) am Geschäft mit Vorleistungen. 

3. Mobilfunk 

3.1 Teilnehmer 

3.1.1 Registrierte SIM-Karten 

Mitte 2019 betrug der von den Netzbetreibern veröffentlichte SIM-Karten-Bestand 139,0 Mio. inkl. M2M-

Karten.8 Gegenüber dem Wert zum Jahresende 2018 ist das eine Zunahme um 2,0 Mio. Karten. Zum Ende des 

8 Der in den Veröffentlichungen der Netzbetreiber genannte SIM-Karten-Bestand unterliegt keiner einheitlichen Definition. Jedes 

Unternehmen entscheidet eigenverantwortlich, wie SIM-Karten gezählt werden und wann eine Bereinigung der Bestände erfolgt. 
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ersten Quartals 2019 wurden für die Datenkommunikation zwischen Maschinen (M2M) 24,7 Mio. Karten ein-

gesetzt (Ende 2018: 23,1 Mio.). 

Statistisch entfallen auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner etwa 1,7 Karten. Zweit- und Drittgeräte sind 

aber nicht ständig in Gebrauch, sodass die Anzahl der ausschließlich aktiv genutzten SIM-Karten geringer ist. 

Abbildung 18: Registrierte SIM-Karten und Penetration in Mobilfunknetzen9 

3.1.2 Aktiv genutzte SIM-Karten 

Bei der Zählung von aktiv genutzten SIM-Karten werden nur solche Karten erfasst, über die in den letzten drei 

Monaten kommuniziert wurde oder zu denen eine Rechnung in diesem Zeitraum gestellt wurde. Auf dieser 

Basis ergab sich Ende des ersten Quartals 2019 nach Erhebungen der Bundesnetzagentur eine Anzahl von 

106,9 Mio. aktiven SIM-Karten gegenüber 107,5 Mio. zum Ende des Jahres 2018. M2M-Karten sind in diesen 

Angaben nicht enthalten. 

9 Die Vergleichbarkeit der Daten für das Jahr 2016 mit denen der Vorjahre ist aufgrund der geänderten Zählweise der Teilnehmerzah-

len eines Anbieters nicht gegeben. 
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Tabelle 5: Nutzung und Verteilung aktiver SIM-Karten 

Ende 2018 wurden 50,5 Mio. der aktiv genutzten SIM-Karten im LTE-Netz eingesetzt, dies entspricht einem 

Anteil von 47 % (Ende 2017: 41 %). Im zeitlichen Verlauf ist ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen. Zum Ende 

des ersten Quartals betrug der Anteil der LTE-Nutzung bereits 49 % (52,0 Mio. Karten). 

Die Verteilung der aktiven Karten auf Netzbetreiber und Serviceprovider blieb nahezu unverändert. Ende 

2018 waren 74 % der Karten (80,0 Mio. Karten) und Ende des ersten Quartals 2019 waren rund 75 % der Karten 

(79,7 Mio. Karten) bei den Netzbetreibern im Einsatz. Ebenso beständig blieb auch die Verteilung auf die Ver-

tragsart. Während 70,1 Mio. Postpaid-Karten zum Jahresende 2018 im Einsatz waren, ging deren Anzahl zum 

Ende des ersten Quartals 2019 auf 70,0 Mio. Karten geringfügig zurück. Der Anteil blieb jedoch konstant in 

diesem Zeitraum bei rund 65 %. 

Ende des ersten Quartals 2019 wurden über 1,1 Mio. SIM-Karten stationär genutzt. Bei stationären Mobilfunk-

Anschlüssen handelt es sich um eine Technologie, mittels derer der Internetzugang durch eine Mobilfunk-

Verbindung zwischen einem speziellen UMTS- bzw. LTE-Router und der Basisstation realisiert wird. Ebenfalls 

möglich ist eine hybride Nutzung, bei der die Internetverbindung fallweise auch auf Basis eines festnetzba-

sierten Breitbandanschlusses aufgebaut werden kann. 

Sprachtelefondienste werden im LTE-Netz zunehmend über Voice over LTE (VoLTE) realisiert. VoLTE basiert 

auf dem IP-Protokoll und bietet gegenüber konventionellen 2G- und 3G-Telefondiensten eine deutlich besse-

re Sprachqualität und einen schnelleren Verbindungsaufbau. Die Anzahl der aktiven Nutzer, die über ein 

VoLTE-fähiges Endgerät in Kombination mit einem entsprechenden Mobilfunkvertrag verfügen, lag Ende 

2018 bei 20,9 Mio. Die zunehmende Verbreitung VoLTE-fähiger Endgeräte sowie die immer attraktiveren 

LTE-Tarife werden deutliche Steigerungen mit sich bringen. Zum Ende des ersten Quartals 2019 betrug die 

VoLTE-Nutzerzahl bereits 25,7 Mio. 

Nutzung und Verteilung aktiver SIM-Karten 

in Mio. in % in Mio. in % in Mio. in % 

insgesamt, ohne M2M-Karten 109,7 107,5 106,9 

LTE 44,9 41 50,5 47 52,0 49 

UMTS / GSM 64,8 59 57,0 53 54,9 51 

Netzbetreiber 81,6 74 80,0 74 79,7 75 

Serviceprovider 28,1 26 27,5 26 27,2 25 

Postpaid 69,8 64 70,1 65 70,0 65 

Prepaid 39,9 36 37,4 35 36,9 35 

stationäre Nutzung 0,9 1,1 1,1 

VoLTE-Nutzer 1) 20,9  25,7  

1) Die Anzahl der aktiven VoLTE-Nutzer wurde erstmalig zum Kalenderjahr 2018 erhoben. 

Vertragsart: 

2017 2018 Q1/2019 

Unternehmen: 

Netztechnologie: 
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3.2 Verkehrsvolumen und Nutzung 

3.2.1 Mobiles Breitband 

Das mobile Datenvolumen steigt weiter steil an. Während zum Jahresende 2018 das Datenvolumen 1.993 Mio. 

GB betrug, wird es nach vorläufigen Berechnungen der Bundesnetzagentur Ende 2019 bei etwa 2.765 Mio. GB 

liegen. Allerdings fallen die jährlichen Zuwachsraten seit 2017 zunehmend geringer aus. 

Abbildung 19: Datenvolumen im Mobilfunk 

3.2.2 Kurznachrichten 

Die Nutzung des Kurznachrichtendienstes (SMS) ist weiter rückläufig. Im Jahr 2018 wurden 8,9 Mrd. SMS ver-

sendet. Auf Basis der Zahlen für das erste Quartal 2019 ist davon auszugehen, dass sich der Trend unverändert 

fortsetzt. Durch wachsende Verbreitung von Smartphones und der darauf basierenden Popularität von Mes-

saging-Diensten hält die substituierende Wirkung weiter an. 
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Abbildung 20: Versendete Kurznachrichten per SMS 

3.2.3 Verbindungsminuten 

Im Jahr 2018 wurden über Mobilfunknetze im Inland fast 119 Mrd. abgehende Gesprächsminuten geführt. 

Erstmalig war damit das Gesprächsvolumen im Mobilfunk größer als das in Festnetzen. Die Wachstumsrate 

der Mobiltelefonie ist 2018 gegenüber dem Vorjahr somit um 2 % gestiegen. In den letzten Jahren hat sich die 

Verkehrsstruktur der Mobilfunktelefonate nur leicht verändert. 2018 wurden etwa 40 % der Gesprächsminu-

ten innerhalb des eigenen Mobilfunknetzes (on-net) geführt. Rund 25 % des Gesprächsvolumens entfielen auf 

Gespräche in das deutsche Festnetz. 

Mehr als 94 Mrd. Minuten kamen im Jahr 2018 in Mobilfunknetzen an. Davon entfielen knapp 50 % auf Ge-

sprächsminuten aus dem eigenen Mobilfunknetz und rund 36 % auf Gesprächsminuten aus fremden Mobil-

funknetzen. 
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Tabelle 6: Abgehender und ankommender Mobilfunk-Sprachverkehr 

3.2.4 International Roaming 

Seitdem Verbraucher ihren inländischen Mobilfunk-Tarif zu gleichen Konditionen auch im EU-Ausland nut-

zen können (Roam-Like-At-Home-Prinzip), hat die Nutzung mobiler Dienste deutlich zugenommen. 2018 

haben die im Ausland abgehenden Verbindungsminuten gegenüber dem Vorjahr von 2.557 Mio. auf 

3.724 Mio. zugenommen (plus 45 %), der im Ausland generierte Datenverkehr hat sich von 33,8 Mio. GB auf 

66,5 Mio. GB annähernd verdoppelt. Die Anzahl der im Ausland versendeten SMS aber folgte dem anhaltend 

rückläufigen Trend in der SMS-Nutzung und nahm 2018 gegenüber 2017 um 13 % von 320 Mio. auf 277 Mio. 

Kurznachrichten ab. 

3.3 Infrastruktur und Netzabdeckung 

Beim Ausbau der Mobilfunknetze sind vor allem die Funk-Basisstationen von Bedeutung. Die Anzahl dieser 

Schnittstellen zwischen drahtlosem und drahtgebundenem Netz ist von Ende 2018 bis zum Ende des ersten 

Quartals 2019 von 181.640 auf 183.464 leicht angestiegen. Die Funk-Basisstationen der verschiedenen Techno-

logien teilen sich dabei oftmals die Standorte.10 Zudem werden Antennenstandorte von den Netzbetreibern 

auch gemeinsam genutzt, so dass die Zahl der physischen Antennenstandorte etwas weniger als die Hälfte der 

Funk-Basisstationen beträgt (Ende 2018: 80.152). 

Zum Ende des ersten Quartals 2019 betrug die Zahl der LTE-Basisstationen 56.696 (2018: 54.911). 

57.136 Basisstationen entfielen zum Ende des ersten Quartals 2019 auf UMTS/3G (2018: 57.180) und 

69.632 Basisstationen auf GSM/2G (2018: 69.549). 

10 Zunehmend werden auch sog. multi-standard radio base stations eingeführt. Diese können die Technologien GSM, UMTS und LTE 

in sich vereinigen. In den Zahlenangaben sind die Basisstationen differenziert erfasst. Basisstationen, die mehrere Technologien in 

sich vereinigen, zählen daher mehrfach. 

2014 2015 2016 2017 2018 

111,44 114,23 115,57 115,88 118,52 

abgehend in nationale Festnetze 31,61 31,14 31,28 29,93 29,76 

abgehend ins eigene Mobilfunknetz 43,20 43,23 45,56 46,88 47,80 

abgehend in fremde nationale Mobilfunknetze 31,39 34,27 33,42 34,12 36,52 

abgehend in ausländische Telefonnetze (fest / mobil) 3,66 4,06 3,78 3,28 2,81 

sonst. abg. Verkehr (Premium-, Shared-Cost- und Sonderrufnummern) 1,58 1,53 1,53 1,67 1,61 

88,45 89,86 92,40 93 ,3 8 94,17 

ankommend aus nationalen Festnetzen 12,56 12,70 12,54 10,76 10,44 

ankommend aus dem eigenen Mobilfunknetz 42,79 43,15 40,55 45,89 46,68 

ankommend aus fremden nationalen Mobilfunknetzen 31,46 32,43 37,52 35,08 34,17 

ankommend aus ausländischen Telefonnetzen (fest / mobil) 1,64 1,58 1,79 1,65 2,88 

1) Ankommender Verkehr 2015/2016 teilweise geschätzt. 

Abgehender und ankommender Mobilfunk-Sprachverkehr 

aus Mobilfunknetzen abgehender Verkehr (Mrd. Minuten) 

davon: 

in Mobilfunknetzen ankommender Verkehr (Mrd. Minuten)1) 

davon: 
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Die auf die Bevölkerung bezogene LTE-Netzabdeckung betrug Ende des zweiten Quartals 2019 rund 98 % bei 

der Deutschen Telekom AG, 94 % bei Vodafone und rund 90 % bei Telefónica Germany.11 

Bezogen auf die Haushalte, lag die LTE-Verfügbarkeit laut dem Breitbandatlas der Bundesregierung12 Ende 

2018 für Bandbreiten ab 2 Mbit/s bei 98,2 % (Mitte 2018: 97,5 %) und für Bandbreiten ab 6 Mbit/s bei 97,6 % 

(Mitte 2018: 95,2 %). 

11 Basierend auf Angaben in den Geschäftsberichten der Netzbetreiber. 

12 Vgl. https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html 
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B Analyse und Perspektiven des Wettbewerbs 

Ziele der Regulierung sind nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG u. a. die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbe-

werbs und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte der Telekommunikation. Dabei ist unter 

einem nachhaltig wettbewerbsorientierten Markt ein Markt zu verstehen, auf dem der Wettbewerb so abgesi-

chert ist, dass er auch nach Rückführung der sektorspezifischen Regulierung fortbesteht. Vor diesem Hinter-

grund sollen nachfolgend einige Charakteristika der aktuellen Wettbewerbsentwicklungen skizziert werden. 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Ausführungen hinsichtlich Systematik und Vorgehensweise 

nicht in unmittelbarer Beziehung zu den nach Telekommunikationsrecht durchzuführenden Marktanalyse-

verfahren stehen. Die hier vorgelegten Perspektiven und Analysen beziehen sich vielmehr auf grundlegende 

Wettbewerbsentwicklungen auf dem Telekommunikationsmarkt und stellen insofern kein Präjudiz für Un-

tersuchungen einzelner im Rahmen des Marktanalyseverfahrens zu definierender Märkte dar. 

1. Entwicklung von Nutzerverhalten und Nachfrage 
Das Nutzerverhalten hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Während vor 20 Jahren zum Zeitpunkt der 

Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes die Festnetz-Sprachtelefonie den Dreh- und Angelpunkt 

darstellte, ist der Telekommunikationsmarkt heute facettenreicher denn je. Breitbandinternetanschlüsse ha-

ben sich zum Standardangebot entwickelt; in den meisten Fällen werden sie im Bündel mit einem Telefon-

dienst gebucht. Die klassische Sprachtelefonie verliert jedoch zunehmend an Bedeutung und wird immer 

häufiger durch Over-The-Top13-Dienste ersetzt. Die Entwicklung, nicht nur festnetzbasiert, sondern auch 

mobil online zu sein, hat sich weiter fortgesetzt. 

1.1 Breitbanddienste 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Breitbanddiensten, d. h. von Diensteangeboten, die eine breitbandige 

Internetverbindung erforderlich machen, ist in den vergangenen beiden Jahren weiter gewachsen. Einerseits 

befördern höhere Datenübertragungsraten vielfältigere und höherwertige Angebote von Inhalten. Anderer-

seits erhöht die flächendeckende Verfügbarkeit des Internets die Attraktivität von Angeboten wie bargeldlo-

sem Bezahlen oder Cloud-Dienstleistungen. Die Beliebtheit sozialer Netzwerke ist weiterhin ungebrochen. 

In der Onlinestudie von ARD und ZDF14 gaben über 70 % der Befragten an, das Internet am vorherigen Tag 

genutzt zu haben; rund 90 % aller Befragten nutzen es "zumindest selten"15. In der Gruppe der unter 30-

Jährigen gaben sogar 100 % der Befragten an, das Internet "zumindest selten" zu nutzen, wohingegen nur et-

was mehr als die Hälfte der Befragten ab 70 Jahren das Internet "zumindest gelegentlich" nutzt. 

Der Trend, zunehmend mobil online zu gehen, hat sich auch im Berichtszeitraum fortgesetzt. Insgesamt 37 % 

der Befragten gehen täglich unterwegs ins Internet; 2017 waren es noch 30 %. Bei einer genaueren Betrach-

13 Kurz: OTT 

14 Vgl. ARD/ZDF Onlinestudie 2019, abrufbar unter: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2019/0919_Beisch_Koch_Schaefer.pdf 

15 Diktion der Studie 
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tung der verschiedenen Altersgruppen zeigen sich große Unterschiede, da zwar nahezu 70 % der unter 30-

Jährigen, aber nur 5 % der Befragten ab 70 Jahren das Internet täglich mobil nutzen. 

Insgesamt 41 % der Befragten haben angegeben, das Internet am vorherigen Tag für den Konsum medialer 

Inhalte genutzt zu haben. Hierbei ergibt sich kaum ein Unterschied zwischen Männern und Frauen (Frauen: 

41 %; Männer: 42 %). Zu beobachten ist vielmehr, dass das Alter der Befragten hier eine entscheidende Rolle 

spielt. Während nur 12 % der über 70-Jährigen am Vortag der Befragung mediale Inhalte genutzt hatten, traf 

dies auf 28 % der 50 bis 69-Jährigen, auf 47 % der 30 bis 49-Jährigen und 78 % der unter 30-Jährigen zu. In die-

sem Zusammenhang haben Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime stark an Bedeutung gewonnen. 

Nach dem Lesen von Artikeln und Berichten im Internet rangieren sie auf Platz zwei in Bezug auf die häufigs-

te Nutzung. 14 % der Befragten gaben an, Streamingdienste am Vortag genutzt zu haben. Ähnlich viele Perso-

nen hatten Musik über Streamingdienste oder über YouTube gehört (13 %). 

Daneben stellt die Individualkommunikation eine zentrale Aktivität im Internet dar. Hierunter sind vor allem 

Chats, Messenger wie WhatsApp und E-Mail-Dienste zu fassen. Insgesamt gaben 47 % der Befragten an, am 

vorherigen Tag einen solchen Dienst in Anspruch genommen zu haben. Hierbei ergibt sich ein deutlicher 

Unterschied zwischen Männern und Frauen, da nur 42 % der Männer, aber 52 % der Frauen solche Kommuni-

kationsdienste nutzten. Ähnlich wie auch bei der medialen Internetnutzung nimmt die Inanspruchnahme 

solcher Dienste zur Individualkommunikation mit dem Alter deutlich ab. 

1.2 Over-The-Top-Dienste 

Mit Blick auf die steigende Bedeutung der sogenannten OTT-Dienste (bzw. OTT-Kommunikationsdienste) 

führte die Bundesnetzagentur im zweiten Halbjahr 2019 eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durch, um 

die Verbreitung und Nutzung von Messaging- und Internettelefoniediensten zu untersuchen. Nähere Details 

dazu sind in Teil II Abschnitt D im Kapitel "Verbraucherbefragung zur Nutzung von Messaging- und Internet-

telefoniediensten" zu finden. 

1.3 Verkehrsmenge Datenübertragung 

Entsprechend der steigenden Bedeutung breitbandiger Dienste und Anwendungen hat sich der Trend einer 

stark steigenden Datennachfrage, die sich in hohen Zuwächsen bei den Datenverkehrsmengen manifestiert, 

im Berichtszeitraum sowohl im Festnetz- als auch im Mobilfunkbereich fortgesetzt. 

Für das Festnetz bedeutet dies: Während das Datenvolumen noch 2011 bei insgesamt gerade einmal 6 Mrd. GB 

lag, betrug allein der Zuwachs zwischen 2018 und dem für 2019 prognostizierten Wert 6 Mrd. GB. 

Im Berichtszeitraum ist von einer Steigerung um ein Drittel von 39 Mrd. GB im Jahr 2017 auf insgesamt 

52 Mrd. GB in 2019 auszugehen. Das durchschnittliche Datenvolumen je Anschluss und Monat steigt im sel-

ben Zeitraum von 98 GB auf 127 GB an. Die Zahl zusätzlicher Breitbandanschlüsse erklärt das Verkehrsmen-

genwachstum dabei nur zu einem geringen Teil. Diese war im Berichtszeitraum nur um rund 4 % gestiegen. 

Vielmehr dürfte die erhöhte Nachfrage nach breitbandigen Diensten für das Wachstum verantwortlich zeich-

nen. 

Wenn auch auf einem deutlich niedrigeren absoluten Niveau, ist die Datenverkehrsmenge im Mobilfunk so-

gar noch stärker gestiegen als im Festnetz. Allein im Berichtszeitraum zeichnet sich nahezu eine Verdopplung 

des Datenvolumens ab. Im Jahr 2017 lag das Datenvolumen im Mobilfunk bei etwa 1,4 Mrd. GB; Ende 2019 
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werden es knapp 2,8 Mrd. GB sein. Damit liegt der Wert für 2019 insgesamt sieben Mal so hoch wie noch vor 

fünf Jahren. Die exponentielle Steigerung liegt, wie unter Punkt 1.1 dargestellt, nicht zuletzt darin begründet, 

dass Nutzer immer mehr Zeit mobil im Internet unterwegs sind. Klar wird allerdings anhand dieser Zahlen 

auch, dass zumindest mit Blick auf das abgewickelte Datenvolumen die mobile deutlich hinter der festnetzba-

sierten Breitbandnutzung zurückbleibt. 

1.4 Verkehrsmenge Sprachtelefonie 

Sprachtelefonie im klassischen Sinne verliert weiterhin stark an Relevanz. Dies zeigt sich an der kontinuierlich 

abnehmenden Zahl der abgehenden Gesprächsminuten in Festnetz und Mobilfunk. Zwischen 2010 und 2018 

ist sie um insgesamt 70 Mrd. Minuten, d. h. um fast ein Viertel zurückgegangen. 

Zwar folgt die Entwicklung der Telefonieminuten in Mobilfunknetzen einem anhaltend positiven Trend - im 

oben genannten Zeitraum wurde hier eine Steigerung von 102 Mrd. auf 119 Mrd. Minuten verzeichnet. Aller-

dings kann dies nicht die stark rückläufige Entwicklung im Festnetz kompensieren, wo die Minutenzahl sich 

von 193 Mrd. im Jahr 2010 auf nur noch 106 Mrd. Minuten in 2018, also um 45 %, kontinuierlich reduzierte. 

Im Jahr 2018 ergab es sich sogar zum ersten Mal überhaupt, dass die Zahl abgehender Gesprächsminuten in 

Mobilfunknetzen die Zahl der Minuten in Festnetzen mit 119 Mrd. Minuten gegenüber 106 Mrd. Minuten 

überstieg (vgl. Abbildung 24). 

Die Substitution von Festnetztelefonie durch Mobilfunk kann die genannten Entwicklungen somit allenfalls 

partiell erklären. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass insbesondere die zunehmende Nutzung von sog. OTT-

Diensten, die u. a. alternative VoIP-Anwendungen und die Übermittlung von Sprach- und Kurznachrichten 

per Instant Messaging ermöglichen, die klassische Sprachtelefonie nach und nach ersetzt. 

Abbildung 21: Entwicklung der abgehenden Gesprächsminuten in Festnetz und Mobilfunk 
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2. Ausbau von Telekommunikationsinfrastrukturen 
Gut ausgebaute und flächendeckende Telekommunikationsinfrastrukturen sind die grundlegende Vorausset-

zung für alle Digitalisierungs- und Vernetzungsprozesse. Insgesamt setzt der flächendeckende Glasfaseraus-

bau in Deutschland voraussichtlich ein Investitionsvolumen im mittleren bis hohen zweistelligen Milliarden-

bereich voraus.16 Um eine Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen sicherzustellen, die 

den Verbraucherbedarfen genügt, ist entsprechend ein Mix unterschiedlicher Ausbauansätze verschiedener 

Unternehmen zu beobachten. So flankieren in Gebieten, die mit rein privatwirtschaftlichen Mitteln nicht 

erschließbar sind, die Beihilfeprogramme des Bundes den marktgetriebenen Ausbau. 

Der Ausbau der Telekommunikationsinfrastrukturen erfolgt auch in technologischer Hinsicht im Mix. Im 

aktuellen politischen Fokus steht die flächendeckende Errichtung von Gigabitnetzen (vgl. Punkt 2.3). Um die 

Bürger mit einer gigabitfähigen Versorgung zu erreichen, kommen zum einen reine Glasfasernetze bis min-

destens in die Gebäude (FttH/B17) zum Einsatz, zum anderen die HFC18-Netze der Kabelnetzbetreiber. Letztere 

können durch technische Aufrüstung ihrer Infrastruktur auch ohne Glasfaser bis in die Gebäude Datenraten 

im Gigabitbereich gewährleisten, wenngleich die "Shared Medium"-Eigenschaft der HFC-Infrastruktur zu 

niedrigeren Leistungen führen kann, sobald sehr viele Nutzer gleichzeitig auf die Übertragungskapazität in 

einem Netzcluster zugreifen.19 Im Übrigen werden in Zukunft aller Voraussicht nach auch Funklösungen auf 

Basis von 5G einen Beitrag zur gigabitfähigen Versorgung der gesamten Bevölkerung leisten können.20 

Ob reine Glasfasernetze, HFC-Infrastrukturen oder 5G: Allen Technologien ist gemein, dass die Glasfaser im-

mer näher zu den Netzabschlusspunkten getrieben wird. Der stattfindende Gigabitnetzausbau im Technolo-

giemix stellt damit gleichzeitig eine gute Grundlage für den flächendeckenden FttH/B-Ausbau in den kom-

menden Jahren dar. 

2.1 Versorgungsstand 

Die diversen Ausbauaktivitäten der Unternehmen, die auch durch die Umsetzung der Breitbandstrategie des 

Bundes initiiert wurden, haben dafür gesorgt, dass sich die Versorgung der Haushalte mit leistungsfähigen 

Breitbandanschlüssen in den vergangenen Jahren stetig verbessert hat. Beispielsweise lag die Verfügbarkeit 

von Datenübertragungsraten mit mindestens 50 Mbit/s über alle Technologien hinweg Ende 2018 bei ca. 88 % 

der Haushalte. Dies ist eine Steigerung um ca. sieben Prozentpunkte gegenüber Ende 2017. Seit 2010 hat sich 

16 Vgl. Neumann / Schwab (2015), Europäische und weltweite Trends beim Aufbau von FttB/H-Netzen - Bedeutung für Deutschland, S. 

62-63 (verfügbar unter: https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2016/VATM_FttB_H_Netze.pdf). Die Autoren gehen davon aus, dass 

bei einem sich (allein) für das passive Netz ergebenden Ausgangsinvestitionsbedarf von ca. 60 Mrd. Euro bei Berücksichtigung erziel-

barer Synergien und des Ausbaustandes verbleibende Ausbaukosten von 45 Mrd. Euro ergäben (Berücksichtigung einer Abdeckung 

von etwa 80 % mit FttC (-7 Mrd. Euro), bereits errichteter ca. 2 Mio. FttH/B-Anschlüsse (-2 Mrd. Euro) sowie von Synergiepotentialen 

durch die Mitnutzung vorhandener Leerrohre und Mitverlegung mit anderen Infrastrukturen (-5 Mrd. Euro)).  

17 Fiber to the Home bzw. Building 

18 Hybrid Fiber Coax 

19 Die Kabelnetzbetreiber reagieren darauf, indem sie Glasfaserkabel näher zu den Haushalten bringen und so die Anzahl der an ein 

Cluster angeschlossenen Nutzer verringern. 

20 Allerdings setzen gerade 5G-Mobilfunkmasten eine umfassende Glasfaserinfrastruktur zur Netzanbindung voraus. Insofern dürften 

sie größtenteils nur die letzten "Glasfaser-Meter" zum Haus des Endnutzers substituieren. 
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die Anzahl der mit 50 Mbit/s versorgten Haushalte mehr als verdoppelt.21 Eine Entwicklung des Versorgungs-

standes zwischen Ende 2010 und Ende 2018 zeigt die folgende Abbildung. 

Abbildung 22: Breitbandverfügbarkeit in Ceutschland > 50 Mbit/s (alle Technologien)

Trotz der Ausbaufortschritte gibt es bei der Versorgung ländlicher Räume weiteren Nachholbedarf. Grund 

dafür sind vor allem die regional divergierenden Ausbaukosten in den unterschiedlich dicht besiedelten Regi-

onen. Insbesondere im ländlichen Raum erweist sich der Ausbau aufgrund deutlich höherer Kosten pro An-

schluss als wirtschaftlich herausfordernd für die Unternehmen. 

Daher gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle: Während die Versorgung mit mindestens 50 Mbit/s Ende 

2018 in städtischen Räumen bei ca. 95 % und in halbstädtischen Gebieten bei immerhin ca. 83 % lag, betrug sie 

in ländlichen Räumen nur ca. 64 % (jeweils über alle Technologien hinweg). Deutlicher noch zeigt sich das 

Stadt-Land-Gefälle der Breitbandversorgung bei einem Blick auf die Versorgung mit Geschwindigkeiten mit 

mindestens 200 Mbit/s. Im Schnitt lag die Versorgung für ganz Deutschland Ende 2018 bei ca. 68 % der Haus-

halte. Während die Versorgung in städtischen Gebieten allerdings mit 84 % der Haushalte deutlich überdurch-

schnittlich war, stellte sie sich in ländlichen Regionen mit knapp 24 % relativ niedrig dar (jeweils über alle 

Technologien hinweg).22 

21 Vgl. Bericht zur aktuellen Breitbandverfügbarkeit in Deutschland (Stand Ende 2018) im Auftrag des BMVI, S. 4 (verfügbar unter: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-verfuegbarkeit-ende-2018.html). 

22 Vgl. Bericht zur aktuellen Breitbandverfügbarkeit in Deutschland (Stand Ende 2018) im Auftrag des BMVI, S. 2-4 (verfügbar unter: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-verfuegbarkeit-ende-2018.html). 
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Abbildung 23: Breitbandverfügbarkeit > 50 Mbit/s nach Gemeindeprägung (alle Technologien) 

2.2 Versorgungsstand im internationalen Vergleich 

Festnetz 

Eine aussagekräftige Vergleichsstatistik liegt auf Ebene der EU28 zur Jahresmitte 2018 vor. Sie zeigt, dass zum 

damaligen Zeitpunkt für ca. 88 % der Haushalte in Deutschland eine Internetverbindung mit mindestens 

30 Mbit/s23 verfügbar war, während auf Ebene der EU28 bei diesen Bandbreiten nur eine Versorgung von 

ca. 83 % vorlag. Hinsichtlich der Verfügbarkeit mit Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s ist Folgendes zu 

konstatieren: Hierzulande war Mitte 2018 eine solche Downloadrate für ca. 66 % der Haushalte verfügbar,24 

bei Betrachtung der EU28 hingegen lediglich für ca. 60 %.25 Im Vergleich der fünf bevölkerungsstärksten eu-

ropäischen Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien) belegte die Bundesrepub-

lik Mitte 2018 hinsichtlich der 100 Mbit/s-Verfügbarkeit den zweiten Rang hinter Spanien. 

23 Cie vorgenommenen Abst f ngen bei den Übertrag ngsraten (> 30 Mbit/s, > 100 Mbit/s etc.) sind quellen-spezifisch und können 

insofern von denen an anderen Textstellen abweichen. 

24 Die Verfügbarkeit von Bandbreiten mit mindestens 30 Mbit/s ist von Mitte 2018 bis Ende 2018 um etwa 3 Prozentpunkte auf ca. 91 % 

gestiegen. Zur Versorgung mit Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s macht der Breitbandatlas des Bundes für das Jahresende 2018 

keine Angaben. 

25 Vgl. Bericht der EU-Kommission zum Digital Economy and Society Index (Connectivity) 2019, S. 7-8 (verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity). Der Bericht der EU-Kommission führt Daten mit Stand Mitte 2018 auf. 

Aktuellere Daten hinsichtlich der Breitbandverfügbarkeit auf europäischer Ebene lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. 
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Abbildung 24: Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien in Deutschland und in Europa 

Die hierzulande im europäischen Vergleich gute Versorgung bei Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s und mehr 

hat ihre Ursache hauptsächlich in der Leistungsfähigkeit bestehender Infrastrukturen – der Kupfer- und HFC-

Netze. Zum einen sind in Deutschland die Kupferkabel ausgehend vom letzten Verteilpunkt hin zum End-

kunden relativ kurz, sodass über VDSL vergleichsweise hohe Datenraten möglich sind. Zum anderen verfügt 

Deutschland über eine vergleichsweise hohe Abdeckung mit HFC-Netzen der Kabelnetzbetreiber, die bereits 

heute zum großen Teil Downloadraten bis zu 400 Mbit/s anbieten und durch die sukzessive technische Auf-

rüstung ihrer Infrastruktur vermehrt Bandbreiten im Gigabitbereich bereitstellen können.26 Während Mitte 

2018 in den Staaten der EU28 ca. 44 % aller Haushalte Zugang zu Kabelnetzen hatten, waren zum selben Zeit-

punkt ungefähr zwei Drittel der deutschen Haushalte über sie versorgt.27 

Auf Basis der bestehenden Infrastrukturen können vergleichsweise hohe Bandbreiten erreicht werden, welche 

die Alltagsbedarfe vieler Nutzer bis heute ausreichend decken. Wie in Punkt 2.1 dargestellt, konnten Ende 

2018 bereits ca. 68 % der deutschen Haushalte auf Datenraten von mindestens 200 Mbit/s zugreifen; 59,7 % der 

Haushalte sogar auf Übertragungsgeschwindigkeiten von mindestens 400 Mbit/s.28 Da die Leistungsfähigkeit 

der vorhandenen Netze in den vergangenen Jahren permanent gesteigert worden ist, ist ein umfangreicher 

Glasfaserausbau bis in die Gebäude bislang aus Sicht der meisten Nutzer noch nicht notwendig gewesen. 

26 Bis 2022 will z. B. Vodafone das komplettes HFC-Netz des Unternehmens in Deutschland (inklusive des erworbenen Unitymedia-

Netzes) gigabitfähig aufrüsten. 

27 Vgl. Bericht der EU-Kommission zum Digital Economy and Society Index (Connectivity) 2019, S. 8 (verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity). 

28 Vgl. Bericht zur aktuellen Breitbandverfügbarkeit in Deutschland (Stand Ende 2018) im Auftrag des BMVI, S. 2 (verfügbar unter: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-verfuegbarkeit-ende-2018.html). Europäische Vergleichsstatis-

tiken zu den Bandbreiteklassen > 200 Mbit/s bzw. > 400 Mbit/s liegen noch nicht vor.
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In anderen Ländern (z. B. in Osteuropa) hingegen existieren oft nicht derart leistungsfähige Infrastrukturen. 

Dies führt zu einer völlig anderen Situation als in Deutschland. Dort, wo keine ausreichende Versorgung über 

Technologien wie VDSL oder HFC möglich ist, ist der Glasfaserausbau schon seit einigen Jahren geboten, um 

die Bandbreitenbedarfe der Nutzer bedienen zu können. Internationale Vergleichsstudien, in denen Deutsch-

land häufig schlecht hinsichtlich der Versorgung mit reinen Glasfaseranschlüssen (FttH/B) abschneidet, blen-

den solche unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der Regel aus. Die reine Betrachtung der Platzierung 

eines Landes ist bei solchen Studien auch aus anderen Gründen wenig aussagekräftig. Vielfach wird Deutsch-

land z. B. mit dem digitalen Musterland Südkorea verglichen. Vor allem zwei Faktoren sorgen aber dafür, dass 

die Ausbaukosten in Südkorea deutlich niedriger sind als in Deutschland. Erstens lebt fast die Hälfte der Süd-

koreaner im Großraum Seoul, die deutsche Bevölkerung dagegen verteilt sich viel stärker auf die Fläche des 

Bundesgebiets. Zweitens werden die Glasfaserkabel in Südkorea häufig oberirdisch per Freileitung verlegt, 

während die Verlegung hierzulande bis heute weit überwiegend sehr kostenintensiv unter der Erde erfolgt. 

Hinsichtlich der Versorgung mit reinen Glasfaseranschlüssen nimmt der Ausbau im Übrigen an Fahrt auf. 

Beispielsweise wuchs die Anzahl der mit FttH/B erschlossenen Haushalte von Mitte 2017 bis Mitte 2018 um 

rund 1 Mio., während zwischen 2013 und 2017 durchschnittlich pro Jahr nur etwa 325.000 erschlossene Haus-

halte hinzukamen.29 Es ist davon auszugehen, dass diese Dynamik in den kommenden Jahren zunehmen wird; 

zum einen und zum Großteil aufgrund rein privatwirtschaftlicher Investitionen, zum anderen aufgrund flan-

kierender Ausbauprojekte im Rahmen der Beihilfe (vgl. Punkte 2.4 und 2.5). 

Mobilfunk 

Was die Mobilfunkversorgung betrifft, hängen die Bandbreiten, die die Nutzer erreichen können, von einer 

Vielzahl von Parametern ab. Entscheidend sind vor allem die Faktoren Netzabdeckung und -qualität, die zwi-

schen den Mobilfunknetzbetreibern in Deutschland derzeit noch deutlich divergieren können (vgl. Punkt 2.4). 

Das zeigt sich z. B. hinsichtlich der 4G-Versorgung auch beim Blick auf die europäische Vergleichsstatistik von 

Mitte 2018. Betrachtet man die 4G-Abdeckung der Haushalte in Deutschland, die über alle Mobilfunknetzbe-

treiber hinweg erreicht wurde, lag Deutschland nahezu auf einem Niveau mit den führenden EU28-Nationen 

wie Belgien, Finnland oder Schweden (ca. 98 % gegenüber ca. 100 % Abdeckung der Haushalte). Bei der eher 

theoretischen Betrachtung der durchschnittlichen 4G-Verfügbarkeit - die sich aus dem Durchschnitt der 

Zahlen zur Haushaltsabdeckung aller Mobilfunknetzbetreiber eines Landes ergibt - rangierte die Bundesre-

publik dagegen deutlicher auf einem der hinteren Plätze bei den EU28.30 

Über die Leistungsfähigkeit der deutschen Mobilfunknetze im Vergleich zu Netzen anderer Länder liegen nur 

wenig aussagekräftige Tests vor. Dies ist vor dem Hintergrund der hohen Komplexität der Aufgabenstellung 

und den zu erwartenden ebenso hohen Kosten nicht überraschend.31 Gleichwohl finden sich vereinzelte klei-

29 Vgl. Jahresberichte der Bundesnetzagentur 2013-2018 (verfügbar unter: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Mediathek/Berichte/berichte-node.html). 

30 Die durchschnittliche 4G-Abdeckung der Haushalte betrug Mitte 2018 ca. 90 % in Deutschland, bei europaweiter Betrachtung hinge-

gen 94 %. Die Niederlande und Belgien führten diese Vergleichskategorie jeweils mit einer nahezu 100-prozentigen Abdeckung an. 

Vgl. Bericht der EU-Kommission zum Digital Economy and Society Index (Connectivity) 2019, S. 11 (verfügbar unter: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity). 

31 Uneingeschränkt geeignet wäre ein unter wissenschaftlichen Maßstäben durchgeführter, kontinuierlicher Netztest von allen Mobil-

funknetzen in den Ländern der EU28. 
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nere Netztests32, aus denen hervorgeht, dass den deutschen Kunden offenbar derzeit mindestens ein interna-

tional konkurrenzfähiges Mobilfunknetz zur Auswahl steht. Zwar zeigen die Vergleiche auch, dass alle Mobil-

funknetze in Deutschland noch Nachholbedarf haben, aber das Ausmaß der notwendigen Anstrengungen 

scheint zwischen den deutschen Netzbetreibern sehr unterschiedlich zu sein. Weniger geeignete Ansätze, wie 

das weit verbreitete sogenannte Crowdsourcing33, können dagegen häufig allenfalls Tendenzen aufzeigen. 

Generell gilt es zu beachten, dass die Mobilfunknetzbetreiber Telekom Deutschland, Telefónica Germany 

sowie Vodafone bis zum Jahresende 2019 die Auflagen aus der Frequenzversteigerung im Jahr 2015 für die 

Versorgung von Haushalten und wichtigen Verkehrswegen umsetzen müssen.34 Die Auflagen sorgen bereits 

für eine stetige Verbesserung der Versorgung durch alle Netzbetreiber und damit der durchschnittlichen 4G-

Verfügbarkeit. 

Mit der Versteigerung von Frequenzen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz vom 19. März bis zum 

12. Juni 2019 hat die Bundesnetzagentur zudem frühzeitig die Weichen für den 5G-Ausbau in Deutschland 

gestellt. Die mit der Versteigerung verknüpften Auflagen werden die Verfügbarkeit hoher Datenraten auf 

mobilen Endgeräten weiter verbessern. Unter anderem müssen die drei oben genannten etablierten Netzbe-

treiber bis Ende 2022 mindestens 98 % der Haushalte je Bundesland mit mindestens 100 Mbit/s versorgen.35 

2.3 Ausbauziele 

Die Bundesregierung hat sich gemäß der Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" das übergreifende 

Ziel gesetzt, bis 2025 flächendeckende gigabitfähige Infrastrukturen in Deutschland zu etablieren.36 Diese Ziel-

setzung spiegelt den gesamtgesellschaftlichen Konsens wider, dass leistungsfähige digitale Netze für das künf-

tige Leben und Arbeiten in Deutschland von essentieller Bedeutung sind. Zwar sind Prognosen der zukünfti-

gen Bandbreitenbedarfe mit großen Unsicherheiten behaftet. Doch prinzipiell ist davon auszugehen, dass die 

Nutzer immer höhere Datenraten benötigen werden. So prognostiziert das Forschungsinstitut WIK z. B. für 

das Jahr 2025, dass potenziell 85 % der Haushalte einen Bedarf an Downloadgeschwindigkeiten von mehr als 

150 Mbit/s haben werden; 30 % der Haushalte sogar an Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s und mehr. Als Treiber 

dieser Entwicklung wird eine steigende Nachfrage nach Anwendungen wie E-Health, eHome und E-Learning, 

Videoübertragungen im Rahmen von Gaming sowie nach Ultra High Definition (UHD) TV und die wachsende 

Zahl internetfähiger Geräte je Haushalt genannt.37 

Um die flächendeckende Verfügbarkeit gigabitfähiger Infrastruktur zu erreichen, liegt der Fokus der Bundes-

regierung laut der Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" auf dem privatwirtschaftlichen Glasfaser-

netzausbau. Dabei bezieht die Bundesregierung die HFC-Infrastruktur der Kabelanbieter mit ein, die ihre Net-

32 Bspw. die Netztests der Zeitschrift connect der Mobilfunknetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

33 Diese Ansätze arbeiten bspw. mit Messtools, die in beliebigen Apps integriert sind und im Hintergrund die für diese App zur Verfü-

gung stehende Netz-Performance messen. Für einen validen Ländervergleich werfen diese Ansätze zu viele methodische Fragen auf. 

34 Bis zum 31. Dezember 2019 müssen die Mobilfunknetzbetreiber 98 % der Haushalte im Bundesgebiet und mindestens 97 % der 

Haushalte in jedem Bundesland mit 50 Mbit/s im Antennensektor versorgen. 

35 Für den Neueinsteiger Drillisch gelten abweichende Versorgungsauflagen. 

36 Vgl. Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" der Bundesregierung, S. 30 (verfügbar unter: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de) 

37 Vgl. Bericht der WIK-Consult Mai 2016, Gries/Plückebaum/Martins, Treiber für den Ausbau hochbitratiger Infrastrukturen, S. 35 

(verfügbar unter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2016/VATM_Hochbitratige_Infrastrukturen.pdf). 
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ze durch eine Erhöhung des Glasfaseranteils und durch die Implementierung des Übertragungsstandards 

DOCSIS 3.1 sukzessive auf Gigabitbandbandbreiten aufrüsten (vgl. Punkt 2.2).38 In Gebieten, die mit rein pri-

vatwirtschaftlichen Mitteln nicht erschließbar sind, wird die Bundesregierung – im Zusammenspiel mit den 

Bundesländern und den Kommunen – den Gigabitausbau mit öffentlichen Fördermitteln flankieren. 

Auf die beiden Ausbausäulen (privatwirtschaftlicher Ausbau sowie Unterstützung des Ausbaus durch Beihilfe) 

wird nachfolgend näher eingegangen. 

2.4 Privatwirtschaftlicher Breitbandausbau 

Die wichtigste Säule des Ausbaus hochleistungsfähiger Infrastrukturen bilden weiterhin die investierenden 

Unternehmen im Markt. Wie unter Punkt 2.1 dargestellt, ist die Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandin-

frastrukturen in den städtischen Bereichen insbesondere durch privatwirtschaftliche Investitionen vorange-

schritten. Im weniger gut versorgten ländlichen Raum tragen zu größeren Anteilen auch kommunale Betrei-

ber verstärkt dazu bei, leistungsfähige Infrastrukturen auszurollen. Oftmals spielen für die Rentabilität ihrer 

"Geschäftsmodelle" auch andere Parameter eine Rolle als bei rein privatwirtschaftlich agierenden Unterneh-

men (z. B. Gewerbeansiedlung, langfristige Sicherung/Steigerung des Steueraufkommens etc.). 

Allerdings ist – wie bereits dargestellt – die Versorgung mit sehr hochleistungsfähigen FttH/B-Anschlüssen in 

der gesamten Fläche noch gering. Ein Großteil der bereits erschlossenen ca. 4 Mio. Haushalte wird dabei durch 

alternative Betreiber bereitgestellt. Bei den investierenden Unternehmen handelt es sich sowohl um Tele-

kommunikationsanbieter als auch um kommunale Betreiber, Stadtwerke oder sonstige Energieversorger. 

Die Deutsche Telekom AG hat sich beim Ausbau von Breitbandanschlüssen bislang überwiegend auf die Glas-

fasererschließung der Kabelverzweiger und den Einsatz der Vectoring-Technologie konzentriert. Nach eige-

nen Angaben hat das Unternehmen dadurch bislang ca. 30 Mio. Haushalte mit Datenraten von bis zu 

100 Mbit/s und ca. 20 Mio. Haushalte mit Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s versorgt. Die Deutsche Telekom 

AG hat angekündigt, im nächsten Schritt den FttH-Ausbau forcieren zu wollen. Von 2021 an sollen jedes Jahr 

zwei Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss erhalten.39 Der Ausbau der Infrastrukturen für mobiles 

Breitband schreitet stetig voran und wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, nicht zuletzt wegen 

der Versorgungsauflagen aus den Frequenzversteigerungen der Jahre 2015 und 2019. So betrug die Anzahl der 

LTE-Basisstationen Ende des ersten Quartals 2019 56.696; gegenüber 2014 entspricht dies fast einer Verdopp-

lung (Stand 2014: 28.700 Basisstationen). Die Deutsche Telekom AG erreichte Ende des ersten Quartals 2019 

eine auf Einwohner bezogene LTE-Netzabdeckung von 98 %, Vodafone von 94 % und Telefónica Germany 

von 90 %. 

Für die Gigabit-Gesellschaft ist vor allem die nächste Mobilfunkgeneration 5G von besonderer Bedeutung. 

Auch für die mobile Breitbandversorgung der nächsten Generation stellt der Glasfaserausbau dabei eine zent-

rale Voraussetzung dar: Um die an 5G gestellten Anforderungen in Bezug auf Spitzengeschwindigkeiten und 

Latenz bewältigen zu können, werden flächendeckende Glasfaserinfrastrukturen zur Anbindung der Basissta-

tionen benötigt. Für innovative Anwendungen wie Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Health, Smart Grid, au-

38 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage einzelner Abgeordneter und der Fraktion der FDP vom 20.08.2019, Bun-

destagsdrucksache 19/12522, S. 1-2 (verfügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/125/1912522.pdf). 

39 Vergleich Blogeintrag Deutsche Telekom AG vom 02.07.2019 (verfügbar unter: 

https://www.telekom.com/de/blog/netz/artikel/warum-wir-bauen-wie-wir-bauen-575566). 
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tomatisiertes Fahren und Internet der Dinge sind darüber hinaus geeignete Frequenzen eine wesentliche Vo-

raussetzung. Wie bereits dargestellt, hat die Bundesnetzagentur die ersten Frequenzen für 5G im Jahr 2019 

bereitgestellt, um so frühzeitig den weiteren Ausbau digitaler Infrastrukturen in Deutschland zu fördern und 

Innovationen zu ermöglichen. 

2.5 Unterstützung des Ausbaus durch Beihilfe 

Aufgrund der ungünstigen Kostenstrukturen wird es auch weiterhin Gebiete geben, die allein mit privatwirt-

schaftlichen Mitteln nicht erschließbar sind. Gemäß der Terminologie des europäischen Beihilferechts wird 

zwischen weißen und grauen Flecken unterschieden. Weiße Flecken sind Gebiete, die noch nicht mit 

30 Mbit/s versorgt sind. In grauen Flecken sind zwar 30 Mbit/s verfügbar, aber es besteht noch keine gigabit-

fähige Versorgung. 

Um die letzten weißen und grauen Flecken auf der Karte zu schließen, kommt als ein effizientes Instrument 

die zielgerichtete Unterstützung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen durch Fördermittel infrage. In 

solchen Fällen können staatliche Stellen durch finanzielle Beihilfen eine Kostenunterdeckung beim Ausbau 

für die Unternehmen ausgleichen (Wirtschaftlichkeitslückenmodell) oder aber selbst den Ausbau der Infra-

strukturen übernehmen, die dann verpachtet werden (Betreibermodell). Ziel ist es, in diesen bislang unzu-

reichend erschlossenen Gebieten Anreize für eine marktmäßige Erbringung zu setzen. 

Im Festnetz wird der Breitbandausbau daher insbesondere im ländlichen Raum durch verschiedene Beihilfe-

programme und Rahmenregelungen des Bundes und der Länder, die aus Kombinationen von kommunalen, 

Landes-, Bundes- oder EU-Mitteln finanziert werden können, unterstützt. Bei der Anwendung der Förderpro-

gramme ist darauf zu achten, dass die wettbewerbsverzerrende Wirkung so gering wie möglich ist (durch das 

Angebot von offenem Netzzugang zur geförderten Infrastruktur zu fairen und diskriminierungsfreien Bedin-

gungen), die geförderten Netze wettbewerbsoffen und zukunftssicher sind und dass die staatliche Förderung 

private Investitionen nicht verdrängt. Die Einhaltung dieser Grundsätze wird von der EU-Kommission an-

hand der Beihilfeleitlinien überprüft, die zuletzt 2013 aktualisiert worden sind. Ein Beispiel für ein von der 

Kommission genehmigtes Programm ist insbesondere die Mitte 2015 in Kraft getretene NGA-

Rahmenregelung des Bundes, die die Bundesregierung zuvor gemeinsam mit den Ländern und kommunalen 

Spitzenverbänden erarbeitet hatte. Im Anwendungsbereich dieser Rahmenregelung können Gebietskörper-

schaften ohne eine separate Notifizierung bei der Kommission den örtlichen Breitbandausbau fördern. 

Die auf der NGA-Rahmenregelung des Bundes basierende Förderrichtlinie zur Unterstützung des Breitband-

ausbaus in Deutschland wurde zuletzt im Juli 2018 novelliert. Seitdem müssen in Beihilfeprojekten "nachhal-

tige und hochleistungsfähige" Gigabitnetze errichtet werden.40 Bislang kann der Ausbau aufgrund der europä-

ischen Beihilfeleitlinien nur in weißen Flecken gefördert werden. Die Bundesregierung erarbeitet derzeit eine 

neue Rahmenregelung, damit künftig auch graue Flecken unterstützt durch öffentliche Fördermittel mit Gi-

gabitbandbreiten erschlossen werden können. Auch diese Rahmenregelung muss vor Inkrafttreten bei der 

Kommission notifiziert werden. 

40 Vgl. Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22. Oktober 2015, 1. 

Novelle vom 03.07.2018, Überarbeitete Version vom 15.11.2018, S. 5 (verfügbar unter: 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/foerderrichtlinie-breitbandausbau.pdf?__blob=publicationFile). 
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2.6 Kooperationen und Konsolidierungen 

Angesichts der mit dem Ausbau hochleistungsfähiger Infrastrukturen verbundenen Herausforderungen kön-

nen Kooperationsmodelle eine Möglichkeit darstellen, die Wirtschaftlichkeit der neu errichteten Netze – ins-

besondere durch eine Erhöhung der Auslastung – zu verbessern und so den Ausbau profitabler zu gestalten. 

Die Bundesnetzagentur steht solchen Kooperations- und Risikoteilungsmodellen, bei denen Risiken zwischen 

investierendem und zugangsnachfragendem Unternehmen geteilt werden, positiv gegenüber. 

Mit Blick auf Kooperationen ist bereits einige Bewegung im Markt zu beobachten. So geben etwas mehr als ein 

Drittel der BREKO-Netzbetreiber an, beim Netzausbau bereits mit einem Partner zu kooperieren. 72 % der 

BREKO-Netzbetreiber planen eine Kooperation in den nächsten fünf Jahren.41 Dabei sind verschiedene Ko-

operationsmodelle zu beobachten: So kaufen einige Unternehmen Vorleistungsprodukte bei Energieunter-

nehmen, aber auch bei anderen (nicht-regulierten) Telekommunikationsunternehmen ein. Zudem gibt es 

erste Aggregator-Plattformen zur Angebots- und Nachfragebündelung, über die auch kleinere Netzbetreiber 

ihre Vorleistungsprodukte anbieten können. Dabei kommt – wie bereits bei der überwiegenden Zahl der be-

stehenden Kooperationen – die standardisierte S/PRI-Bestellschnittstelle (Supplier/Partner Requisition Inter-

face) für die Prozessabwicklung zum Einsatz, die auf den Arbeiten des NGA-Forums aufsetzt. 

Kooperationsmodelle und kommerzielle Vereinbarungen stehen auch im Fokus des seit Dezember 2018 gel-

tenden Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (EKEK). Die dort enthaltenen Regelungen, 

die bis Dezember 2020 in nationales Recht umgesetzt werden müssen, sehen unter bestimmten Bedingungen 

vor, dass Kooperationen zwischen Netzbetreibern regulatorisch begünstigt werden. Die genaue Ausgestaltung 

dieser Bedingungen ist noch nicht abgeschlossen. Im Grundsatz geht es darum, sicherzustellen, dass Koopera-

tionen den Netzausbau tatsächlich stärken und dabei die Wettbewerbsintensität zumindest auf der Dienste-

ebene erhalten bleibt. 

Eine Kooperation mit einem vergleichsweise hohen Investitionsvolumen würde die avisierte Gründung des 

Gemeinschaftsunternehmens (Joint Venture) "Glasfaser NordWest" von der Telekom Deutschland GmbH und 

der EWE AG darstellen. Nach Angaben der beiden Unternehmen will das Joint Venture bis zu 1,5 Mio. Haus-

halte und Unternehmensstandorte mit FttH versorgen und hierfür voraussichtlich 2 Mrd. Euro in Teilen Nie-

dersachsens, Nordrhein-Westfalens und Bremens investieren.42 Das kartellrechtliche Verfahren war zu Redak-

tionsschluss noch nicht abgeschlossen. Nachdem das Bundeskartellamt grundlegende Wettbewerbsprobleme 

identifiziert hat, haben die Partner Zusagen z. B. hinsichtlich des Netzzugangs Dritter angeboten, um die wett-

bewerblichen Bedenken auszuräumen. Die finale Prüfung des Kartellamts, ob diese Zusagen geeignet sind, 

stand zu Redaktionsschluss noch aus. Unter anderem konnten auch Marktteilnehmer bis Anfang November 

2019 zu dem Zusagenangebot Stellung nehmen. 

Mit Blick auf Konsolidierungen sorgte vor allem die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone für ein 

vielfältiges Echo im Markt. Die EU-Kommission genehmigte die Übernahme im Juli 2019. Zuvor hatte sie 

wettbewerbsrechtliche Bedenken geäußert, die insbesondere auch den Breitbandmarkt innerhalb des Netzab-

deckungsgebiets der Unitymedia in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-

41 Vgl. BREKO Marktanalyse19, S. 18 (verfügbar unter: https://brekoverband.de/themen/breko-research/breko-breitbandstudie) 

42 Vgl. Pressemitteilung Deutsche Telekom AG vom 21.03.2019 (verfügbar unter: 

https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/telekom-und-ewe-vertrag-fuer-gemeinschaftsunternehmen-

566326). 
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Württemberg betrafen. Um die Bedenken der EU-Kommission auszuräumen, hat sich Vodafone unter ande-

rem dazu verpflichtet, der Telefónica Zugang zum gesamten Kabelnetz des fusionierten Unternehmens zur 

Realisierung breitbandiger Endkundenanschlüsse zu gewähren.43 

3. Wettbewerbssituation im Festnetz 
Wie unter Punkt 1.1 beschrieben, steigt im Festnetz die Nachfrage nach Produkten und Diensten, die höhere 

Bandbreiten voraussetzen. Entsprechend hat die Bedeutung besonders leistungsfähiger breitbandiger An-

schlüsse im Berichtszeitraum weiter deutlich zugenommen. In diesem Zusammenhang gewinnen insbeson-

dere auch Bündelangebote, in denen der Internetanschluss mit weiteren Diensten wie Telefonie, Mobilfunk 

und Fernsehen zusammen angeboten wird, an Bedeutung. Demgegenüber nimmt die Zahl der Nutzer reiner 

Telefonanschlüsse weiterhin deutlich ab. 

3.1 Anschlusskapazitäten und Nutzung 

Breitbandanschlüsse ermöglichen die unmittelbare Anbindung des Endkunden an die Breitband-

Infrastruktur des Telekommunikationsanbieters (Anschluss) und bilden die technische Basis für die Nutzung 

vieler breitbandiger Anwendungen, wie z. B. das Surfen im Internet und die Nutzung von Video-on-Demand- 

oder Fernsehdiensten. Der Anschluss kann über verschiedene Technologien realisiert werden, z. B. xDSL44

Technologien, TV-Kabeltechnologien (HFC), Glasfasertechnologien (FttH/B) sowie verschiedene drahtlose 

Technologien. 

Breitbandige Anschlüsse45 sind mittlerweile fast flächendeckend verfügbar und werden auch immer stärker 

genutzt: Mitte 2019 wurden in Deutschland 34,6 Mio. Breitbandanschlüsse in Anspruch genommen. Dies ent-

spricht einem Zuwachs von gut 6 % seit Mitte 2017. Das zu verzeichnende Wachstum führte somit zu einer 

Penetrationsrate mit Breitbandanschlüssen von etwa 83 % der Haushalte. 

Dabei nimmt insbesondere die Inanspruchnahme leistungsfähiger Anschlüsse zu: Knapp 90 % der Endkunden 

im Breitbandanschlussmarkt nutzen inzwischen Breitbandanschlüsse mit einer Bandbreite von 10 Mbit/s und 

mehr. Die Verschiebung der Nachfrage hin zu immer höheren Bandbreiten zeigt sich auch daran, dass die 

größte Kundengruppe Mitte 2017 noch Anschlüsse zwischen 10 und 30 Mbit/s nutzte; zwei Jahre später hat 

hingegen die Kundengruppe, die zwischen 30 und 100 Mbit/s nachfragt, mit gut 36 % aller Breitbandan-

schlusskunden den größten Anteil. Ein äußerst starkes Wachstum ist auch bei den besonders schnellen An-

schlüssen (> 100 Mbit/s) zu verzeichnen: Seit Mitte 2017 hat sich die Zahl fast verdoppelt und liegt Mitte 2019 

bei 8,1 Mio. Die Kabelnetzbetreiber stellen rund 4,6 Mio. dieser Anschlüsse mit mindestens 100 Mbit/s bereit. 

3.2 Anschlusstechnologien 

Insgesamt ist die Wettbewerbsintensität auf dem Endkundenmarkt für Breitbandanschlüsse hoch. Mitte 2019 

erreichten die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG einen Vermarktungsanteil von gut 60 % an der Ge-

43 Vgl. Pressemitteilung EU-Kommission vom 18.07.2019 (verfügbar unter: https://ec.europa.eu/germany/news/20190718-vodafone-

liberty-global_de). 

44 xDSL ist ein zusammenfassender Terminus für die verschiedenen Varianten der Digital Subscriber Line (DSL)-

Übertragungstechnologie. 

45 Unter Breitbandanschlüsse fallen nach Definition der EU-Kommission Anschlüsse mit Bandbreiten über 144 kbit/s, vgl. Europäische 

Kommission: Implementation report of the EU regulatory framework for electronic communication  2015, Juni 2015, S. 326. 
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samtzahl der Breitbandanschlüsse. Es zeigt sich, dass die Wettbewerber der Deutschen Telekom AG ihre An-

teile auf dem hart umkämpften Breitbandmarkt seit der Marktöffnung stetig leicht ausbauen konnten. Diese 

Marktanteilsgewinne der Wettbewerber sind in den letzten Jahren insbesondere auf das starke Wachstum bei 

den realisierten breitbandigen Anschlussangeboten der TV-Kabelanschlussanbieter zurückzuführen. Die er-

folgreiche Marktpenetration der TV-Kabelnetzbetreiber bewirkt, dass es insbesondere für die alternativen 

DSL-Anbieter immer wichtiger wird, auf höherwertige Produkte mit hohen Bandbreiten zu migrieren, um so 

ihre Bestandskunden zu halten und Neukunden gewinnen zu können. 

Insgesamt ist DSL mit 25,2 Mio. Anschlüssen und einem Anteil von 73 % an den Breitbandanschlüssen weiter-

hin die dominierende Anschlusstechnologie. Die Zahl der DSL-Anschlüsse weist weiterhin ein – wenn auch 

geringes – Wachstum auf. Dabei sind die Anteile der Deutschen Telekom AG und ihrer Wettbewerber kon-

stant geblieben. Mitte 2019 erreichten die Wettbewerber - wie auch schon zwei Jahre zuvor - bei den DSL-

Anschlüssen einen Anteil von rund 47 %. Alternative DSL-Anbieter, die größtenteils auf der Basis von regu-

lierten Vorleistungen agieren, stellen weiterhin die zahlenmäßig bedeutendste Wettbewerbergruppe dar (vgl. 

zu Vorleistungsmärkten Punkt 3.4). 

Das leichte Wachstum der Anzahl von DSL-Anschlüssen dürfte insbesondere auf die zunehmende Vermark-

tung von VDSL-Anschlüssen zurückzuführen sein. Auf dieser Technik basierende Anschlüsse ermöglichen 

deutlich höhere Datenübertragungsraten als herkömmliche ADSL-Anschlüsse. Im Rahmen des VDSL-Ausbaus 

findet üblicherweise eine Verlagerung des DSLAMs (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) vom HVt zum 

KVz statt (eine Ausnahme hiervor bilden solche Bereiche, in denen eine Versorgung direkt aus einem HVt 

heraus erfolgt). Hierfür wird der entsprechende KVz mit Glasfaser erschlossen. Der intensive VDSL-Ausbau 

hat sich auch im aktuellen Untersuchungszeitraum fortgesetzt: Von den insgesamt 25,2 Mio. DSL-Anschlüssen 

Mitte 2019 sind ca. 14 Millionen Anschlüsse VDSL-Anschlüsse. Das entspricht 56 % aller DSL-Anschlüsse. Zwei 

Jahre zuvor lang der Anteil noch bei lediglich 35 %. Hintergrund dürften insbesondere die steigende Nachfra-

ge nach immer höheren Bandbreiten sowie damit verbundene Investitionen in Vectoring sein. Neben der 

herkömmlichen Vectoring-Technologie nutzt die Deutsche Telekom AG seit August 2019 zudem sogenanntes 

Super-Vectoring, um auf diese Weise Produkte mit Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s im Download anbieten 

und mit dem Angebot insbesondere auch der Kabelnetzbetreiber konkurrieren zu können. Die (DSL-

)Wettbewerber konnten ihren Anteil an den vermarkteten VDSL-Anschlüssen gegenüber der Deut-

schen Telekom AG im Berichtszeitraum von etwa 42 % Mitte 2017 auf 45 % Mitte 2019 weiter steigern. 

Die Kabelnetzbetreiber konnten auch im jetzigen Berichtszeitraum deutliche Zugewinne bezüglich neuer 

Breitband-Internetkunden verzeichnen. An die über viele Jahre sehr erfolgreiche Entwicklung konnten sie im 

Wesentlichen anknüpfen. Während die Kabelnetzbetreiber zwischen 2009 und 2016 kontinuierlich zwischen 

600.000 und 800.000 Kunden jährlich hinzugewinnen konnten, verlangsamte sich dieses Wachstum in den 

vergangenen drei Jahren allerdings etwas. Ende 2018 basierten mit 8 Mio. Breitbandanschlüssen insgesamt 

300.000 mehr auf HFC-Netzen als 2017. Bis Mitte 2019 schafften sie noch eine Steigerung um weitere 100.000 

Anschlüsse. Wenngleich die Kabelnetzbetreiber bislang nur auf dem Endkundenmarkt tätig sind und kein 

Vorleistungsprodukt anbieten, strahlt der von ihnen ausgehende Wettbewerbsdruck indirekt auch auf den 

Vorleistungsmarkt aus, sodass sie den Wettbewerb im Festnetz insgesamt beeinflussen. 

Anschlüsse auf Basis von FttH/B haben zwar insgesamt noch immer wenig Verbreitung gefunden, sind aber 

für immer mehr Haushalte verfügbar. Ihre Zahl stieg von 2,7 Mio. Anschlüssen Mitte 2017 auf etwa 4 Mio. 

Anschlüsse zum ersten Quartal 2019 an. Dass zur Jahresmitte 2019 aber nur rund 1,2 Mio. dieser Anschlüsse 
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tatsächlich gebucht waren, zeigt die bislang noch kaum ausgeprägte Nachfrage nach Anschlüssen, die derartig 

hohe Bandbreiten ermöglichen. Wenn auch in sehr geringem Umfang, stieg der Anteil der gebuchten FttH/B-

Anschlüsse am Breitbandmarkt dennoch von etwa 2 % Mitte 2017 auf gut 3 % Mitte 2019. 

Auf sämtliche übrige Technologien (funkbasierte Technologien, Festverbindungen sowie Satellit) entfielen 

rund 0,1 Mio. Anschlüsse. 

3.3 Angebotsstruktur 

Der Breitbandanschluss ist zum Standardprodukt geworden. Etwa 83 % aller deutschen Haushalte fragen 

mittlerweile einen solchen Anschluss nach. Zumeist wird er als Teil eines Bündelproduktes, das darüber hin-

aus einen IP-basierten Telefondienst beinhaltet, gebucht. In Bezug auf die nachgefragten Bandbreiten ist zu 

beobachten, dass die Nachfrage sich weiterhin zu den immer höheren Bandbreiten verschiebt. Allerdings ist 

die Bereitschaft der Kunden, für die höhere Leistungsfähigkeit der Breitbandanschlüsse auch spürbar höhere 

Preise zu zahlen (also die zusätzliche Zahlungsbereitschaft), nach wie vor eher gering. 

3.3.1 Komplettanschlüsse 

Nahezu sämtliche Anschlüsse sind mittlerweile als Komplettanschluss realisiert. Bei diesen Anschlüssen kann 

auf den herkömmlichen schmalbandigen Telefonanschluss (Analog oder ISDN) verzichtet werden; neben dem 

Zugang zum Internet wird auch die Telefonie ausschließlich IP-basiert (VoIP) abgewickelt. Für 2019 werden 

ca. 37,5 Mio. Komplettanschlüsse erwartet, sodass Ende des Jahres voraussichtlich gut 98 % aller Anschlüsse als 

Komplettanschluss realisiert werden. Hiervon wird mit 28,5 Mio. der Großteil der Komplettanschlüsse auf 

Basis von DSL realisiert. Gegenüber 2017 entspricht dies einem Anstieg um knapp einem Drittel (Stand Ende 

2017: 21,5 Mio.), für den maßgeblich die Deutsche Telekom AG verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus wer-

den Ende 2019 voraussichtlich etwa 9 Mio. VoIP-Telefonanschlüsse über HFC (7,7 Mio.) und FttH/B (1,3 Mio.) 

bereitgestellt. Insgesamt wird erwartet, dass damit ca. 53 % der Komplettanschlüsse auf Wettbewerber entfal-

len. Die Zahl der Anschlüsse, die weiterhin Analog- oder ISDN-basiert sind, ist in den vergangenen Jahren 

weiterhin stark zurückgegangen. Für Ende 2019 werden hier lediglich noch 0,68 Mio. Anschlüsse (knapp 2 % 

der Gesamtzahl der Anschlüsse) erwartet. 

Komplettanschlüsse wurden zunächst vor allem von alternativen Telekommunikationsanbietern (DSL-

basierte Anschlüsse überwiegend unter Inanspruchnahme von Vorleistungen der Deutschen Telekom AG in 

Kombination mit eigenen VoIP-Lösungen) vermarktet, während die Anschlüsse der Deutschen Telekom AG 

vielfach noch Analog- oder ISDN-basiert waren. Aufgrund der aufseiten der Deutschen Telekom AG nahezu 

abgeschlossenen Migration auf IP-Anschlüsse hat sich der Anteil an diesen Anschlüssen nahezu umgekehrt: 

Ende 2017 wurden gut 19 % der insgesamt rund 9 Mio. Analog- oder ISDN-basierten Anschlüsse durch die 

Wettbewerber angeboten und 81 % durch die Deutsche Telekom AG. Für Ende 2019 wird – wenngleich wie 

beschrieben auf dem deutlich niedrigerem absoluten Niveau von rund 0,68 Mio. erwarteten Anschlüssen – 

prognostiziert, dass die Deutsche Telekom AG nur noch rund 15 % dieser verbliebenen Analog- oder ISDN-

basierten Anschlüsse vermarktet, die Wettbewerber entsprechend knapp 85 %. 
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3.3.2 Bündelprodukte 

Der in den vergangenen Jahren festgestellte Anstieg des Anteils an Bündelangeboten46 in den abgeschlossenen 

Verträgen setzt sich fort; Bündelprodukte, die neben einem Breitbandanschluss noch mindestens einen weite-

ren Telekommunikationsdienst enthalten, haben sich längst zum Standard entwickelt. Zu solchen TK-

Dienstleistungen zählen Festnetztelefonie, Fernsehen sowie Mobilfunk. Im Mobilfunkbereich wird im Rah-

men des Tätigkeitsberichts nicht zwischen Daten und Sprache differenziert. 

Insgesamt nahmen Ende 2018 mit rund 32,4 Mio. Kunden etwa 95 % der Breitbandnutzer ein Bündelangebot 

in Anspruch. Nach Angaben der Unternehmen waren Double-Play-Angebote mit 21,1 Mio. die mit Abstand 

am häufigsten gebuchten Bündel. Hierbei stellt die Kombination aus einem Breitbandanschluss und einem IP-

basierten Telefondienst das beliebteste Produkt dar. Rund 9,8 Mio. Kunden buchten Ende 2018 ein Triple-

Play-Angebot. Knapp zwei Drittel wählten dabei neben dem Breitbandanschluss und dem Telefondienst eine 

TV-Komponente, während sich das restliche Drittel statt für TV für einen Mobilfunkdienst entschied. 

Quadruple-Play-Angebote sind hierzulande – entgegen der Entwicklung in einigen anderen europäischen 

Ländern – bislang noch kaum nachgefragt. Ende 2018 beinhalteten nur etwas weniger als 5 % der gebuchten 

Bündelprodukte vier Komponenten. 

3.3.3 Betreiber(vor)auswahl 

Bei In- und Auslandsverbindungen war bereits unmittelbar nach der vollständigen Marktöffnung eine hohe 

Wettbewerbsdynamik zu beobachten. Während anfangs insbesondere Call-by-Call- und Preselection-

Angebote einen massiven Preisdruck ausübten, haben sich in den Folgejahren Teilnehmernetzbetreiber (inkl. 

der TV-Kabelnetzbetreiber) mit ihren Komplettangeboten aus Anschluss- und Verbindungsleistungen weit-

gehend am Markt durchgesetzt. Die Zahl der über die Betreiber(vor)auswahl generierten Verbindungsminuten 

ist entsprechend bereits einige Jahre nach der Marktöffnung deutlich gesunken und befindet sich mittlerweile 

auf einem nahezu vernachlässigbaren Niveau. Für Ende 2019 wird erwartet, dass rund 2,3 Mrd. Minuten, also 

knapp 5 % aller Wettbewerberminuten, auf diesem Weg abgewickelt werden. 

3.4 Vorleistungsmärkte 

Es existieren verschiedene Vorleistungsprodukte, die es den Wettbewerbern ermöglichen, schmal- und breit-

bandige Anschlüsse anzubieten. Diese Vorleistungsprodukte basieren fast ausschließlich, jedoch in unter-

schiedlichem Umfang, auf der Infrastruktur der Deutschen Telekom AG. So erfordert der entbündelte Zugang 

zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) mehr eigene Infrastruktur eines Wettbewerbers als z. B. ein Bitstrom-

zugangsprodukt, da die Übergabe im Falle eines Bitstromproduktes an einem weiter vom Endkunden entfern-

ten Punkt erfolgt und auch die Zuführungsleistung durch die Deutsche Telekom AG erbracht wird. Resale-

Produkte erfordern keine eigene Infrastruktur eines Wettbewerbers. Je nach Art des Vorleistungsproduktes 

variiert dementsprechend auch der Anteil der Wertschöpfung, der durch die Deutsche Telekom AG erbracht 

wird. 

Nach wie vor besteht bei den alternativen Anschlussanbietern – mit Ausnahme der Kabelnetzbetreiber – eine 

signifikante Abhängigkeit von Vorleistungsprodukten der Deutschen Telekom AG. Das liegt vor allem daran, 

46 Grundsätzlich wird unter einem Bündelprodukt hier entweder die gemeinsame Vermarktung von mindestens zwei TK-

Dienstleistungen zu einem gemeinsamen Preis verstanden, oder aber eine separate Vermarktung mit einem gewährtem Rabatt bei 

Inanspruchnahme mehrerer Dienste. 
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dass das Kupfernetz der Deutschen Telekom AG flächendeckend verfügbar ist und bislang in eher begrenztem 

Umfang Netze alternativer Anschlussanbieter existieren. Die von Wettbewerbern angebotenen Vorleistungs-

produkte können diese Abhängigkeiten daher allenfalls partiell abmildern. So bieten einige Wettbewerber auf 

Grundlage des entbündelten Zugangs zur TAL ebenfalls Bitstromzugangsprodukte und "Simple Resale"-

Produkte47 an. Nicht zuletzt fehlende Größenvorteile verhindern jedoch ein flächendeckendes Vorleistungs-

angebot durch die Wettbewerber. Auch ist es nach wie vor so, dass Nachfrager wenig Interesse an mengen- 

wie flächenmäßig stark begrenzten Angeboten kleinerer Wettbewerber haben, da die Vermarktung von End-

kundenprodukten in der Regel bundesweit erfolgt und der Bezug einer Vielzahl verschiedener Vorleistungen 

hohe Transaktionskosten verursachen würde. Dennoch gibt es seit einigen Jahren Vorleistungsangebote und 

Kooperationen auf der Basis von Vorleistungen der Wettbewerber. So bieten z. B. diverse regionale Wettbe-

werber ihre Glasfaseranschlüsse über Aggregator-Plattformen an. 

Die Kabelnetzbetreiber bieten bislang zwar keine Vorleistungsprodukte für Dritte an. Im Zuge der Übernahme 

von Unitymedia durch die Vodafone hat sich der nunmehr mit Abstand größte Kabelnetzbetreiber gegenüber 

der EU-Kommission verpflichtet, sein Netz für die Telefónica zu öffnen und ihr – nach einer Übergangsfrist 

zur technischen Implementierung – ein Bitstromangebot auf Layer 3-Ebene anzubieten. Telefónica erhält 

Zugang zum gesamten deutschen Kabelnetz des fusionierten Unternehmens, um auf dieser Basis ihren Kun-

den breitbandige Endkundenanschlüsse anbieten zu können. Die in Rede stehende langfristige Zugangsver-

einbarung soll sich zunächst auf Anschlüsse mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s be-

schränken. Im Zeitablauf dürften hier jedoch Anpassungen avisiert werden. 

Auf diese Weise sollen die seitens der EU-Kommission vorgetragenen wettbewerbsrechtlichen Bedenken, die 

u. a. den Breitbandmarkt betrafen, ausgeräumt und mögliche fusionsbedingte Wettbewerbsprobleme kom-

pensiert werden. So wurde seitens der EU-Kommission insbesondere kritisch gesehen, dass durch die Fusion 

im bisherigen Tätigkeitsgebiet der Unitymedia Wettbewerbsbeeinträchtigungen zu erwarten seien, weil die 

Konkurrenz zwischen Vodafone auf DSL-Basis einerseits und dem Kabelnetzbetreiber andererseits wegfalle. 

Inwieweit dieser Effekt durch den neu geschaffenen Kabelnetzzugang ausgeglichen oder der Wettbewerb 

hierdurch ggf. sogar belebt werden kann, ist aus heutiger Perspektive nicht abschließend zu beurteilen. 

Allerdings deutet auch die jüngst angekündigte Kooperation zwischen Telefónica und Tele Columbus darauf 

hin, dass der Zugang Dritter zu den Kabelnetzen perspektivisch eine wachsende Bedeutung für den Wettbe-

werb erlangen könnte. 

3.4.1 Entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL) 

Netzbetreiber, die mittels eigener Breitbandinfrastruktur Hauptverteilerstandorte erschließen, können auf 

Grundlage des entbündelten Zugangs zur TAL eigene DSL-Anschlüsse erzeugen. Diese werden von ihnen 

schon seit jeher gebündelt mit dem Internetzugang, zunehmend aber auch mit anderen breitbandigen Diens-

ten, vermarktet. 

47 Produkte, die Zugang zu bestimmten vom Vorleistungsanbieter angebotenen Endkundendiensten zu Großhandelsbedingungen 

gewähren, um Dritten den Weitervertrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu ermöglichen, werden dann als Simple 

Resale bezeichnet, wenn der Vorleistungsanbieter eine Anschluss- und Zuführungsleistung ohne Möglichkeit der Qualitätsdifferen-

zierung anbietet und dem Nachfrager auch die Internetkonnektivität zur Verfügung gestellt wird. Der Nachfrager übernimmt dabei 

keinen Verkehr und benötigt daher bei diesem Vorleistungsprodukt auch keine eigene Infrastruktur. Er kann auf der TK-

Infrastrukturebene keine zusätzliche Wertschöpfung erbringen. 
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Der entbündelte Zugang zur TAL hat im Laufe der letzten Jahre stark an Bedeutung verloren. Den Höchst-

stand hatte die Zahl angemieteter TAL im Jahr 2011 mit 9,7 Mio. erreicht (hiervon ca. 9,2 Mio. zur Realisierung 

von DSL-Anschlüssen und ca. 0,5 Mio. zur Realisierung (nicht hochbitratiger) Telefonie-Anschlüsse). Für 2019 

wird eine Anzahl von nur noch 4,5 Mio. Anschlüssen48 prognostiziert, sodass die Nachfrage nach entbündelten 

TAL-Zugängen seitdem um mehr als die Hälfte zurückgegangen ist. Allein in der jetzigen Berichtsperiode, das 

meint zwischen 2017 und 2019, ist die Anzahl um gut ein Viertel (von 6,1 Mio. Anschlüssen auf 4,5 Mio. An-

schlüsse) abgesunken. Damit fällt das traditionell wichtigste Vorleistungsprodukt hinter die Bitstromprodukte 

zurück (5,2 Mio. Anschlüsse). 

Der Rückgang der TAL-Nachfrage dürfte im Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass die Endkunden 

immer höhere Bandbreiten nachfragen, welche nicht durch Produkte, die auf der TAL-Vorleistung basieren, 

realisiert werden können. (A)DSL-Anschlüsse, die auf dieser Infrastruktur aufsetzen, haben durch die Längen-

restriktionen der Kupfer-basierten Anschlusstechnologie hinsichtlich der Übertragungskapazität eine be-

schränkte Leistungsfähigkeit. VDSL/Vectoring-basierte Dienste können durch Wettbewerber dann nur über 

den ökonomisch schwieriger zu replizierenden Zugang zur KVz-TAL oder die Inanspruchnahme des weniger 

eigene Infrastruktur erfordernden Bitstromzugangs bzw. der Resaleprodukte bereitgestellt werden. 

3.4.2 Bitstromzugang 

Das Bitstromzugangsprodukt stellt ein Vorleistungsprodukt dar, welches die Überlassung des breitbandigen 

Anschlusses sowie den breitbandigen Datentransport enthält. Diese seit 2008 verfügbaren Produkte stehen 

damit in der Wertschöpfungskette für breitbandige Dienstleistungen zwischen dem Zugang zur entbündelten 

TAL einerseits und Resale-Produkten andererseits. Die zunächst einen eher komplementären Charakter zur 

entbündelten TAL aufweisenden Bitstromprodukte haben, wie gerade beschrieben, vor dem Hintergrund der 

Verschiebung der Nachfrage hin zu immer höheren Bandbreiten stark an Bedeutung gewonnen und die ent-

bündelte TAL mittlerweile als wichtigstes Vorleistungsprodukt abgelöst. 

Auf dem Markt für Layer-3-Bitstromzugang bietet die Deutsche Telekom AG seit Mitte 2008 eine entgeltregu-

lierte Bitstromzugangsleistung mit IP-Übergabe an 73 Breitband-PoP an. Ein reguliertes Layer-2-

Bitstromzugangsprodukt gibt es seit Anfang 2017. Aufgrund der bereits beschriebenen Entwicklungen hat sich 

die Zahl der DSL-Anschlüsse, die über die Bitstromvorleistung realisiert werden, in den vergangenen Jahren 

stark erhöht. Zwischen Mitte 2017 und Mitte 2019 steigerte sie sich von 2 Mio. um mehr als 150 % auf insge-

samt 5,2 Mio. Anschlüsse. 

Perspektivisch ist davon auszugehen, dass Bitstromprodukte sich als zentrale Vorleistungen weiter etablieren 

werden und die entbündelte TAL aufgrund der beschränkten, zunehmend nicht mehr ausreichenden Leis-

tungsfähigkeit weiter an Attraktivität verliert.49 

48 Diese 4,5 Mio. TAL umfassen Leitungen, über die direkt DSL-Anschlüsse auf dem Endkundenmarkt vermarktet oder die in Kombina-

tion mit Transportleistungen als Bitstromzugangsprodukte oder Simple Resale anderen Internet Service Providern als Vorleistung 

angeboten werden. Enthalten ist daneben ein – allerdings vernachlässigbarer – Teil eigenrealisierter TAL. 

49 Die TAL bzw. KVz-TAL als solches ist in jedem Fall notwendiger Bestandteil eines Bitstromanschlusses. Sie gilt damit jedoch als 

"gebündelt". 
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3.4.3 Resale 

Bei Resaleprodukten bleibt der größte Teil des Wertschöpfungsbeitrags beim Anbieter dieses Vorleistungs-

produkts. Nachdem die Zahl der DSL-Anschlüsse, die über Resalevorleistungen realisiert werden, zwischen 

2012 und 2017 angestiegen war, ist sie in den letzten beiden Jahren stark rückläufig. Innerhalb von zwei Jahren 

reduzierte sich die Nachfrage von 2,9 Mio. Anschlüssen Mitte 2017 um gut ein Drittel auf nur noch 1,9 Mio. 

Anschlüsse Mitte 2019. Dies dürfte maßgeblich dadurch begründet sein, dass der bislang größte Abnehmer der 

Resaleanschlüsse nun zunehmend in ein eigenes Netz investiert und dazu übergeht, Bitstromprodukte nach-

zufragen. 

4. Wettbewerbssituation im Mobilfunk 
Nach der Fusion der beiden Netzbetreiber Telefónica und E-Plus im Jahr 2014 existierten in Deutschland zu-

nächst nur noch drei Mobilfunknetzbetreiber, die über ähnlich große Teilnehmer-Marktanteile verfügten. 

Diese Situation hat sich durch die Frequenzauktion im Frühjahr 2019 geändert. Nicht nur die Netzbetreiber 

Telefónica, Telekom Deutschland und Vodafone beteiligten sich erfolgreich an der Auktion der Frequenzen in 

den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz, auch das Unternehmen Drillisch, das zum Konzern United Internet gehört, 

konnte Frequenzen erwerben.50 Bislang ist Drillisch als Service Provider im Mobilfunkmarkt aktiv, betreibt 

aber kein eigenes Mobilfunknetz. Mit dem Frequenzerwerb kann nun sukzessive ein eigenes Netz ausgebaut 

werden, das es erlaubt, unabhängig eigene Dienste zu entwickeln und zu vertreiben. 

Hiervon könnte durch eine größere Auswahl sowohl auf dem Vorleistungs- als auch auf dem Endkunden-

markt der Wettbewerb profitieren. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass kurzfristig ein flächendeckendes vier-

tes Mobilfunknetz errichtet werden kann, zumal dem Unternehmen derzeit noch keine Frequenzen zur Ver-

fügung stehen, deren Ausbreitungsbedingungen sich für eine kosteneffiziente Versorgung der ländlichen 

Gebiete eignen. 

Aus Endkundenperspektive ist die Anbietervielfalt unverändert hoch. Mehrere Dutzend Mobilfunkmarken 

bieten auf verschiedenen Vertriebswegen – z. B. stationär oder über das Internet – Mobilfunkdienstleistungen 

an. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sinken die Preise im Mobilfunkbereich weiterhin leicht.51 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich auch Tarife, bei denen der Preis konstant bleibt, aber z. B. das nutzbare 

Datenvolumen erhöht wird, als Preissenkung auf den Verbraucherpreisindex auswirken. In diesem Fall sinkt 

der (hypothetische) Preis pro Megabyte Datenvolumen. 

Der Gesamtumsatz im Mobilfunk blieb mit gut 26 Mrd. Euro über die letzten Jahre relativ konstant. Für Ende 

2019 werden für die Service-Provider Umsätze von etwa 4,9 Mrd. Euro erwartet; dies entspricht einem Rück-

gang um etwa 0,2 Mrd. Euro seit 2017. 

50 Nähere Informationen zum Auktionsverlauf finden sich unter: www.bundesnetzagentur.de/mobilesbreitband 

51 Um 1,8 % von April 2017 (Indexwert 96,4) bis April 2019 (94,7), vgl. Genesis-Onlinedatenbank, Kap. 61351-0012. 
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Der mittlerweile hohe Verbreitungsgrad von Mobiltelefonanschlüssen ist zwar insgesamt stabil geblieben. Die 

Zahl aktiv genutzter SIM-Karten52 lag Ende 2018 allerdings bei 107,5 Mio. und damit etwa um zwei Mio. nied-

riger als in den Jahren zuvor (Ende 2016: 109,4 Mio.; Ende 2017: 109,7 Mio.). 

Die Betrachtung des deutschen Telekommunikationsmarktes ergibt, dass die hohe Anzahl an Mobilfunkan-

schlüssen, anders als auf anderen europäischen Märkten, nicht zu einer einschneidenden Verdrängung von 

Festnetzanschlüssen geführt hat. Nach EU-Daten hatten im Jahr 2017 73 % der Haushalte sowohl einen Fest-

netz- als auch Mobilfunk-Telefonanschluss (EU-Durchschnitt: 54 %). Nur 14 % der befragten Haushalte gaben 

an, lediglich einen Mobilfunkanschluss und keinen Festnetzanschluss zu besitzen (EU-Durchschnitt: 36 %).53 

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass am deutschen Markt weiterhin eher ein komplementäres als substituti-

ves Verhältnis zwischen Mobil- und Festnetzanschluss besteht. Gerade für die Nutzung von Streamingdiens-

ten, insbesondere Video-Inhalten, wird in der Regel ein Festnetzanschluss benötigt, da üblicherweise die Mo-

bilfunkverträge in der Datennutzung limitiert sind. Mit der Einführung von 5G im Massenmarkt könnte sich 

dies ändern. Der Netzausbau, unter anderem im Bereich 3,6 GHz, soll 5G und die darauf aufbauenden Dienste 

ermöglichen. Im Gegensatz zur Einführung von UMTS sind vielfältige Anwendungen kurz nach der Fre-

quenzvergabe bereits absehbar: als Festnetzersatz in der letzten Meile, für die Echtzeitsteuerung von Maschi-

nen oder Fahrzeugen, Augmented Reality oder Virtual Reality. Auch Endgeräte wie Smartphones und Router 

sind bereits verfügbar. 

Die Mobilfunknetzbetreiber erweitern bereits ihre Angebote um 5G-Dienste, verzichten aber bislang auf signi-

fikante Preisaufschläge. Dies deutet zunächst darauf hin, dass der Wettbewerb in diesem Bereich funktioniert 

und Verbraucher von besseren Angeboten profitieren werden. Eine flächendeckende Bereitstellung von 5G-

Diensten ist jedoch, abhängig vom Bedarf, erst in den nächsten Jahren zu erwarten. 

Allgemein fördern Diensteanbieter und virtuelle Netzbetreiber den Wettbewerb als unabhängige Anbieter. 

Daher hat die Bundesnetzagentur in die Entscheidung zur Vergabe von Frequenzen aus dem Bereich 2 GHz 

und 3,6 GHz im November 2018 die Verpflichtung aufgenommen, dass Mobilfunknetzbetreiber mit geeigne-

ten Diensteanbietern über die Mitnutzung ihrer Netze verhandeln müssen. Ein Kontrahierungszwang ist 

hiermit nicht verbunden. 

Ebenso sollen die Mobilfunknetzbetreiber untereinander über die Mitnutzung der Netze verhandeln, wenn 

hierfür Bedarf besteht. So könnte die flächendeckende Versorgung der Verbraucher gefördert und die Kosten 

für den Netzausbau könnten gesenkt werden. Da sich weitgehende Kooperationen negativ auf die Unabhän-

gigkeit der Netzbetreiber und damit auf den Wettbewerb im Mobilfunk auswirken können, wird die Bundes-

netzagentur zusammen mit dem Bundeskartellamt die wettbewerblichen Auswirkungen im Einzelfall prüfen. 

Das Teilen von passiver Infrastruktur, z. B. ein Mobilfunkmast oder die Stromanbindung, ist wettbewerblich 

unbedenklich und wird bereits praktiziert. 

52 Aktiv genutzte SIM-Karten sind solche Karten, über die in den letzten drei Monaten kommuniziert wurde oder zu denen eine Rech-

nung in diesem Zeitraum gestellt wurde. Ihre Anzahl liegt daher typischerweise niedriger als die von den Netzbetreibern gemeldete 

Zahl aller SIM-Karten. 

53 Vgl. Europäische Kommission: Spezial Eurobarometer 462, Haushaltsumfrage zur E-Kommunikation und zum Binnenmarkt für 

Telekommunikation, Juli 2018, S. 32 (verfügbar unter: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57889a55-8fb6-

11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-de). 
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Die Bundesnetzagentur hat sich bei 5G und speziell im Frequenzbereich 3,6 GHz für mehrere Formen der 

Bereitstellung von Spektrum entschieden: Während 300 MHz des verfügbaren Spektrums für eine bundeswei-

te Nutzung versteigert wurden, werden 100 MHz für lokale Zuteilungen in einem Antragsverfahren bereitge-

stellt. Hierdurch soll den unterschiedlichen Bedarfen beim 5G-Ausbau Rechnung getragen werden. Die An-

wendungen und Geschäftsmodelle unter 5G können sehr heterogen ausgestaltet sein. Es bestehen zum Teil 

Anforderungen an hoch verfügbare, autarke Netze, z. B. für die innerbetriebliche Kommunikation und Steue-

rung. Diese Bedarfe können über Netze auf Basis eigener Frequenzzuteilungen befriedigt werden. Die Mobil-

funknetzbetreiber müssen den Unternehmen im Bereich Industrie 4.0 wettbewerbsfähige Produkte anbieten, 

um dort 5G-Netze errichten zu können. Somit besteht eine Wahlfreiheit, ob die Unternehmen selbst private, 

autonome Netze errichten wollen oder ob sie Dienste der Netzbetreiber nutzen wollen. 

Diese Form der Bereitstellung des Spektrums fördert somit den Wettbewerb, nicht nur zwischen den etablier-

ten Mobilfunknetzbetreibern, sondern auch zwischen den Mobilfunknetzbetreibern und anderen Akteuren, 

z. B. aus dem Bereich Industrie und Landwirtschaft. 
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C Universaldienst 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 121 Abs. 1 S. 2 TKG in ihrem Tätigkeitsbericht auch zu der Frage Stellung 

zu nehmen, ob sich eine Änderung der Festlegung, welche Telekommunikationsdienste als Universaldienst-

leistungen im Sinne des § 78 TKG gelten, empfiehlt. 

Universaldienstleistungen sind gemäß § 78 Abs. 1 TKG ein Mindestangebot an Diensten für die Öffentlichkeit, 

für die eine bestimmte Qualität festgelegt ist und zu denen alle Endnutzer unabhängig von ihrem Wohn- oder 

Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis Zugang haben müssen und deren Erbringung für die Öffentlich-

keit als Grundversorgung unabdingbar geworden ist. 

Der Gesetzgeber hat in § 78 Abs. 2 TKG insgesamt sechs Dienste als Universaldienstleistungen festgelegt. Hier-

zu gehören der Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen Standort, der Zugang 

zu öffentlichen Telefondiensten, die Verfügbarkeit mindestens eines gedruckten öffentlichen Teilnehmerver-

zeichnisses, die Verfügbarkeit eines umfassenden, öffentlichen Auskunftsdienstes, die flächendeckende Be-

reitstellung öffentlicher Münz- und Kartentelefone und die Möglichkeit, von diesen öffentlichen Telefonen 

Notrufe durchzuführen. Die Vorgaben der §§ 78 ff. TKG dienen der Umsetzung von Art. 3 ff. der Universal-

dienst-Richtlinie (kurz Universaldienst-RL) vom 7. März 2002 (zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2009/136/EG (Amtsblatt L 337 vom 18. Dezember 2009, S. 11)). Die Telekom Deutschland GmbH erbringt der-

zeit die Universaldienstleistungen aus § 78 Abs. 2 TKG auf freiwilliger Basis. 

In Fortführung der gesetzlichen Vorgaben aus dem TKG 1996 hat der Gesetzgeber bereits im TKG 2004 eine 

Anzeigepflicht der Deutschen Telekom AG vorgesehen. Beabsichtigt die Deutsche Telekom AG, die in § 78 

Abs. 2 genannten Universaldienstleistungen nicht in vollem Umfang oder zu schlechteren als im TKG ge-

nannten Bedingungen anzubieten, hat sie dieses der Bundesnetzagentur ein Jahr vor Wirksamwerden anzu-

zeigen (vgl. § 150 Abs. 9 TKG). Da grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Universaldienstleistungen 

in der Regel im Wettbewerb erbracht werden, ist ein Eingriff der Bundesnetzagentur lediglich in dem Fall 

notwendig, wenn durch den Markt eine Universaldienstleistung nicht ausreichend und angemessen erbracht 

wird oder zu besorgen ist, dass eine solche Versorgung nicht gewährleistet sein wird. 

Zu den nach § 78 Abs. 2 TKG geltenden Universaldienstleistungen ist im Einzelnen für den Zeitraum vom 

1. Januar 2018 bis 25. August 2019 (nachfolgend kurz Berichtszeitraum) Folgendes festzustellen: 

Der Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen Standort und der Zugang zu 

öffentlichen Telefondiensten stellten auch im Berichtszeitraum Schwerpunkte im Bereich Universaldienst 

dar. Hierzu haben im Berichtszeitraum rund 5.300 Endnutzer Anfragen und Beschwerden (einschließlich 

Nachträgen) an die Bundesnetzagentur gerichtet. Diese Anliegen wurden regelmäßig unter Einbeziehung der 

Telekom Deutschland GmbH bearbeitet, um eine zügigere Lösung der Einzelfälle sicherzustellen. 
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Wie schon in den vorangegangenen Tätigkeitsberichten54 dargestellt, stellt sich im Rahmen des Prüfungsauf-

trages nach § 121 Abs. 1 S. 2 TKG insbesondere die Frage, inwieweit eine Aufnahme von Breitbandanschlüssen 

in den Universaldienst zu empfehlen ist. 

Der Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen Standort umfasst Gespräche, 

Telefaxübertragungen und die Datenkommunikation mit Übertragungsraten, die für einen funktionalen In-

ternetzugang ausreichen (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 1 TKG). Unter einem funktionalen Internetzugang wurde in der 

Vergangenheit ein schmalbandiger Internetzugang verstanden (vgl. Art. 4 Abs. 2 und Erwägungsgrund 8 Uni-

versaldient-RL i. d. F. v. 7. März 2002). Die europarechtlichen Rahmenbedingungen sind mit Änderung der 

Universaldienst-RL im Jahr 2009 mit Blick auf die Bestimmung des funktionalen Internetzugangs flexibilisiert 

worden. Nach dem Erwägungsgrund 5 der Universaldienst-RL 2009 können die Mitgliedstaaten gegebenen-

falls Maßnahmen ergreifen, die gewährleisten, dass die Anschlüsse zufriedenstellende Übertragungsraten 

unterstützen können, die nach Definition der Mitgliedstaaten für einen funktionalen Internetzugang ausrei-

chen. Dabei sind die besonderen Bedingungen in den Mitgliedstaaten, wie die von der Mehrheit der Nutzer im 

jeweiligen Mitgliedstaat verwendete Bandbreite und die technische Durchführbarkeit, zu berücksichtigen. Ziel 

sollte es dabei sein, Marktverzerrungen zu minimieren. 

Breitbandanschluss 

Mit der Richtlinie über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (EKEK) gilt seit De-

zember 2018 ein neuer europäischer Rechtsrahmen, der bis zum 21. Dezember 2020 in nationales Recht umge-

setzt werden muss. Der EKEK beinhaltet insbesondere Vorgaben hinsichtlich der Einbeziehung eines Breit-

bandanschlusses in den Umfang des Universaldienstes. Artikel 84 Abs. 1 EKEK legt fest, dass der Universal-

dienstanspruch den Zugang aller Verbraucher zu einem erschwinglichen und angemessenen Breitbandinter-

netzugangsdienst an einem festen Standort umfasst. Der Anwendungsbereich kann bei Bedarf auf andere 

Endnutzer ausgeweitet werden, bei denen es sich um Kleinstunternehmen sowie kleinere und mittlere Unter-

nehmen und Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt. 

Da der europäische Gesetzgeber die Grundsatzfrage bejaht hat, ob ein breitbandiger Internetzugang Teil des 

Universaldienstes sein soll, besteht keine weitere Notwendigkeit der Bundesnetzagentur, hinsichtlich einer 

Empfehlung Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf die Frage, welche Mindestbandbreite mit dem Universal-

dienstanspruch in Zukunft konkret verbunden sein wird, gibt der EKEK bestimmte Rahmenbedingungen vor. 

Sie überlassen den Mitgliedstaaten Spielräume, um länderspezifische Gegebenheiten berücksichtigen zu kön-

nen. 

In Art. 84 Abs. 3 EKEK werden Kriterien für die nationale Bestimmung des angemessenen Breitbandinternet-

zugangsdienstes formuliert, um die zur Gewährleistung der sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe unerlässli-

che Mindestbandbreite bereitzustellen: 

Zum einen muss ein angemessener Breitbandinternetzugangsdienst die Nutzung bestimmter Online-

Dienste ermöglichen, die in Anhang V des EKEK aufgelistet werden. Hierzu gehören beispielsweise 

E-Mail-Dienste, Online-Banking und Suchmaschinen. 

54 Vgl. Tätigkeitsbericht 2004/2005 (BT-Drs. 16/300, S. 59), Tätigkeitsbericht 2006/2007 (BT-Drs. 16/7700, S. 39), Tätigkeitsbericht 

2008/2009 (BT-Drs. 17/285, S. 49 ff.), Tätigkeitsbericht 2010/2011 (BT-Drs. 17/8246, S. 50); Tätigkeitsbericht 2012/2013 (BT-Drs. 

18/209, S. 80); Tätigkeitsbericht 2014/2015 (BT-Drs. 18/7010, S.62); Tätigkeitsbericht 2016/2017 (BT-Drs. 19/168, S. 63). 
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Zum anderen ist bei der Bestimmung des angemessener Breitbandinternetzugangsdienstes die von der 

Mehrheit der Verbraucher (bzw. der Endkunden) im Hoheitsgebiet genutzte Mindestbandbreite zu be-

rücksichtigen. 

Weiterhin sollen die nationalen Gegebenheiten sowie der am 21. Juni 2020 zu veröffentlichende BEREC55

Bericht über bewährte Verfahren bei der Bestimmung des angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes 

berücksichtigt werden. 

Die gesetzgeberischen Arbeiten hinsichtlich der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in deutsches 

Recht dauern an. Daher kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, wie die wesentlichen Punkte zur 

Ermittlung des über den Universaldienst sicherzustellenden angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes 

in Deutschland konkretisiert werden. 

Trotz der Ausweitung der europäischen Vorgaben auf einen angemessenen Breitbandinternetzugangsdienst 

hält der novellierte europäische Rechtsrahmen an der Grundausrichtung des Universaldienstes fest. Die Rege-

lungen des EKEK zielen auf die Sicherstellung einer erschwinglichen Grundversorgung im Sinne einer Min-

destversorgung mit Breitbandleistungen, nicht auf eine flächendeckende Versorgung mit sehr hohen Band-

breiten z. B. im Gigabitbereich. In Erwägungsgrund 212 des EKEK heißt es dazu, dass der Universaldienst ein 

Sicherheitsnetz darstellt, um der Gefahr einer sozialen Ausgrenzung durch unzureichende Zugangsmöglich-

keiten zum Internet entgegenzuwirken. Dass der europäische Gesetzgeber den Universaldienst weiterhin als 

Instrument der Grundversorgung ansieht, ist aus Sicht der Bundesnetzagentur eine sachgerechte Festlegung. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein angemessener Breitbandanschluss aufgrund des neuen europäi-

schen Rechtsrahmens ab spätestens Dezember 2020 in den Universaldienst aufgenommen werden muss. Die 

genauen Eigenschaften des angemessenen Breitbandinternetzugangsdienstes werden im Zuge der Umsetzung 

in deutsches Recht durch den Gesetzgeber festgelegt. Im Lichte der Vorgaben des EKEK sollte es darum gehen, 

eine Breitbandversorgung auf einem angemessenen Mindestniveau zu einem erschwinglichen Preis sicherzu-

stellen, ohne den Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandnetze zu behindern. Das Ziel der Bundesregierung, 

bis 2025 flächendeckende Gigabitnetze zu errichten, sollte uneingeschränkt angestrebt werden. Der einge-

schlagene Weg, mittels Förderprogrammen gigabitfähige Breitbandnetze in den Gebieten auszubauen, die mit 

privatwirtschaftlichen Mitteln nicht erschließbar sind, erscheint hierbei zielführend. 

Öffentliche Münz- und Kartentelefone 

Die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen ist ebenfalls Bestandteil des 

Universaldienstes (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 5 TKG). Nach den Vorgaben des EKEK können die Mitgliedstaaten bspw. 

die Bereitstellung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen als Teil der Grundversorgung festlegen, wenn 

die Notwendigkeit angesichts der nationalen Gegebenheiten festgestellt wurde. 

Im Juni 2019 lag der Bestand an Münz- und Kartentelefonen bei etwa 16.350 Geräten (Pflicht- und Freiwillig-

Standorte). Gleichzeitig befindet sich die Verbreitung von Mobilfunkanschlüssen mit ca. 106,9 Mio. weiter auf 

einem hohen Niveau. (Stand: März 2019; Anzahl der aktiven SIM-Karten ohne M2M-Teilnehmer). Die Markt-

entwicklung im Bereich der Mobilfunktelefonie sowie die im ganzen Land erreichte Vollversorgung mit Tele-

55 Body of European Regulators for Electronic Communications (Gremium der europäischen Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikation) 
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fonanschlüssen des Festnetzes hat wie schon in vorangegangenen Tätigkeitsberichten festgestellt – weiter-

hin zu einem völlig veränderten Telekommunikationsverhalten bei den Nutzern mit extrem verringerter 

Nachfrage nach öffentlichen Telefonstellen geführt. Trotz der in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen 

hat die Deutsche Telekom AG auch im Berichtszeitraum rund 1.650 Pflichtstandorte abgebaut. Der Abbau 

geschah in Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesnetzagentur. Vor diesem 

Hintergrund ist fraglich, ob noch ein allgemeiner Bedarf an einer flächendeckenden Bereitstellung von öf-

fentlichen Münz- und Kartentelefonen vorhanden ist. 

Die Deutsche Telekom AG hält ihre abgegebene Selbstverpflichtung zur Grundversorgung mit öffentlichen 

Münz- und Kartentelefonen weiterhin aufrecht. Wie bereits im Tätigkeitsbericht 2008/2009 berichtet, hat die 

Deutsche Telekom AG in diesem Zusammenhang gegenüber der Bundesnetzagentur eine Anzeige gemäß 

§ 150 Abs. 9 TKG abgegeben, da es sich beim angestrebten Abbau um eine Erbringung des Universaldienstes 

nach "schlechteren Bedingungen" handelt. Wie bislang ist jedoch vorgesehen, dass der Abbau von Standorten 

nur nach Zustimmung der lokalen Entscheidungsträger vor Ort erfolgen darf. Liegt diese Zustimmung nicht 

vor, ist die Deutsche Telekom AG berechtigt, ein sog. Basistelefon zu installieren. Widerrufen die kommunalen 

Entscheidungsträger zu einem späteren Zeitpunkt die Zustimmung, ist die Deutsche Telekom AG weiterhin 

zur Grundversorgung verpflichtet. Jedoch ist sie in diesem Rahmen zur Installation eines sog. Basistelefons 

berechtigt. Die Kommunalen Spitzenverbände und die Deutsche Telekom AG werden zum Verlauf des Ab-

bauprozesses jährlich angehört. 

Als Universaldienstleistung ist ferner die Möglichkeit festgelegt, von allen öffentlichen Münz- und Kartentele-

fonen Notrufe absetzen zu können (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 6 TKG). Diese Notrufmöglichkeit besteht sowohl von 

den herkömmlichen öffentlichen Münz-und Kartentelefonen als auch bei sog. "Basistelefonen". Vor dem Hin-

tergrund der o. g. Entwicklung im Bereich der öffentlichen Münz- und Kartentelefone sollte diese Universal-

dienstleistung so lange Bestandteil des Universaldienstumfangs bleiben, wie auch die flächendeckende Bereit-

stellung von öffentlichen Münz- und Kartentelefonen (§ 78 Abs. 2 Nr. 5 TKG) Bestandteil des Universaldiens-

tes ist. 

Weitere Bestandteile der Universaldienstleistung 

Weitere Bestandteile der Universaldienstleistung stellen ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis und ein öf-

fentlicher Telefonauskunftsdienst (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 TKG) dar. In diesem Bereich liegt – wie 

schon in den vergangenen Berichtszeiträumen – bezüglich der Verfügbarkeit des Universaldienstes keine 

nennenswerte Anzahl an Anfragen oder Beschwerden seitens der Endnutzer vor. Es erscheint insbesondere 

mit Blick auf zahlreiche vom Markt erbrachte, alternative Dienste fraglich, inwieweit die Erbringung dieser 

Dienste als Grundversorgung für die Öffentlichkeit noch als unabdingbar angesehen werden kann. Insofern 

empfiehlt sich hier eine Anpassung des Universaldienstumfangs. 

Aufgrund der Relevanz von Telefaxen im Rechtsverkehr mit Behörden und mit Gerichten und der Möglich-

keit für sprach- oder hörbehinderte Endnutzer unter Verwendung eines Telefaxgerätes Notrufe einzuleiten, 

wird angeregt, die Ermöglichung von Telefaxübertragungen von Anschlüssen an ein öffentliches Telekom-

munikationsnetz an einem festen Standort weiterhin als Universaldienstleistung beizubehalten. 
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II Tätigkeiten 
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A Grundsatzfragen der Marktregulierung 

1. Weiterentwicklung des Analytischen Kostenmodells Anschlussnetz 
Mit Blick auf die Nichtdiskriminierungs- und Kostenrechnungsmethoden-Empfehlung56 (ND&KRM-

Empfehlung) der EU-Kommission wurde das Analytische Kostenmodell Anschlussnetz weiterentwickelt. In 

diesem Sinne dient die Weiterentwicklung dazu, teilweise bzw. vollständig aus Glasfaserleitungen bestehende 

Kommunikationsnetze (NGA) abbildbar zu machen. Zugleich liegt der Fokus der Anwendung des Modells 

gemäß Empfehlung weiterhin auf der Bestimmung der Entgelte von kupferbasierten Vorleistungsprodukten. 

Die Ausgestaltung der Weiterentwicklung wurde am 15. Mai 2018 im Rahmen einer Informationsveranstal-

tung vorgestellt und konnte bis zum 6. Juni 2018 kommentiert werden. Insgesamt kommt das Kostenmodell 

in verschiedenen Entwicklungsschritten seit 1998 in der Entgeltregulierung zur Anwendung. 

Einsatz des Analytischen Kostenmodells Anschlussnetz 

Das angepasste Kostenmodell wurde erstmals in den Entgeltgenehmigungsverfahren zur (Kup-

fer-)Teilnehmeranschlussleitung ab dem Hauptverteiler (TAL) bzw. ab dem Kabelverzweiger (KVz-TAL) sowie 

zu Kabelkanalanlagen (KKA) und der unbeschalteten Glasfaser im ersten Halbjahr 2019 eingesetzt. Darüber 

hinaus werden die Ergebnisse ein Bestandteil bei den nachgelagerten Vorleistungen (z. B. den Bitstrom-

Produkten). 

Das Analytische Kostenmodell Anschlussnetz wurde dafür entworfen, alle relevanten Kosten zum Bau eines 

Anschlussnetzes quantifizieren zu können. Dabei wird ein sogenannter Bottom-up-Modellierungsansatz ver-

folgt. Alle notwendigen Bestandteile eines effizienten Anschlussnetzes – ausgehend vom Hausanschluss der 

Kunden bis hin zum Metropolitan Point of Presence (MPoP) bzw. Hauptverteiler – werden modelliert und 

bewertet. Den Ausgangspunkt bilden die Verwendung von Geokoordinaten für die Anschlussnachfrage und 

Hauptverteiler-Standorte sowie ein georeferenziert vorliegendes Straßennetz. 

Bisher konnte im Modell unmittelbar nur ein rein kupferbasiertes Anschlussnetzes abgebildet bzw. analysiert 

werden. Mit der Weiterentwicklung können zukünftig auch die spezifischen Eigenschaften und Rahmenbe-

dingungen von teilweise oder ganz aus Glasfaser bestehenden Netzen vollständig berücksichtigt werden. Ein 

in dieser Art weiterentwickeltes Kostenmodell stellt ein vielseitig einsetzbares Werkzeug dar; losgelöst hier-

von, bleibt die Frage der Anwendung des Modells sowie dessen konkrete Parametrisierung den einzelnen 

Entgeltgenehmigungsverfahren vorbehalten. 

Einordnung der Modellweiterentwicklung in den aktuellen Regulierungskontext 

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Digitalisierung und einer zunehmenden Vernetzung aller 

Lebensbereiche kommt einer flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigen Telekommunikati-

onsinfrastrukturen eine immer zentraler werdende Rolle zu. Da solche zukunftsfähigen Infrastrukturen zu-

nehmend auf Glasfasertechnologien beruhen, sollen diese im modellierten Anschlussnetz künftig auch ab-

bildbar sein. 

56 Empfehlung der EU-Kommission über einheitliche Nichtdiskriminierungsverpflichtungen und Kostenrechnungsmethoden zur 

Förderung des Wettbewerbs und zur Verbesserung des Umfelds für Breitbandinvestitionen vom 11. September 2013 (2013/466/EU). 
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Im Zusammenhang mit dem Ausbau von Glasfaserinfrastrukturen bestehen einige zentrale Herausforderun-

gen, die dazu geführt haben, dass in Deutschland bislang eher zögerlich in Glasfasernetze investiert worden 

ist. So erfolgen die intendierten Glasfaserinvestitionen unter nicht unerheblichen Unsicherheiten: Es kann 

z. B. über die Nachfrageentwicklung im Zeitverlauf, d. h. die Entwicklung von Take-up und Zahlungsbereit-

schaft der Kunden, keine klare Vorhersage getroffen werden, wodurch keine Sicherheit über Staffelung und 

Zeithorizont der Amortisation der Investitionen besteht. 

Um diese Aspekte marktkonform adressieren zu können, bedarf es einer Form der Regulierung, die den inves-

tierenden Unternehmen ausreichende Flexibilität in der Preissetzung gewährt. Das Erfordernis der zusätzli-

chen Preissetzungsflexibilität im Kontext des Ausbaus neuer hochleistungsfähiger Infrastrukturen betont 

auch die ND&KRM-Empfehlung; mit Blick auf die bestehenden Nachfrageunsicherheiten stelle diese für die 

Unternehmen eine Möglichkeit dar, die sukzessive wachsende Zahlungsbereitschaft der Nutzer flexibel zu 

adressieren und die Marktdurchdringung zu erleichtern.57 

Um zusätzliche Freiheitsgrade zu schaffen, kann gemäß der ND&KRM-Empfehlung statt einer kostenorien-

tierten Entgeltregulierung ein wirtschaftlicher Replizierbarkeitstest (ERT) zur Anwendung kommen. Hierbei 

orientieren sich die Vorleistungspreise der Zugangsprodukte an den sich – entsprechend den Zahlungsbereit-

schaften und Wettbewerbsverhältnissen – am Markt bildenden Endkundenpreisen. Voraussetzung für ein 

Absehen von einer kostenorientierten Entgeltregulierung zugunsten des ERT ist gemäß Ziffern 48 und 49, dass 

ein wettbewerblicher Druck auf die Endkundenpreise wirkt. Dieser Preisdruck kann entweder vom Infra-

strukturwettbewerb oder aber einem Kupferanker, d. h. einem kostenorientiert regulierten kupferbasierten 

Vorleistungsprodukt, ausgehen. 

In der ND&KRM-Empfehlung wird daher als Anforderung an die Kostenmodellierung formuliert, dass diese

nicht zuletzt aufgrund der Effizienzanforderung – auf einem modernen NGA-Netz basiert, zugleich aber stabi-

le Kupferpreise hervorbringen soll, die als beschriebener Kupferanker für NGA-Dienste dienen können.58 

Dabei ist aus Sicht der EU-Kommission im modelltechnischen Vorgehen insbesondere zu vermeiden, dass es 

zu einem Anstieg der pro Kupferanschluss anfallenden Kosten aufgrund einer rückläufigen Nutzung bzw. 

Anzahl von Kupferleitungen durch die sukzessive Migration von Kupfer- zu NGA-Anschlüssen kommt. Die 

Empfehlung stellt darüber hinaus explizit klar, dass die Modellierung allein des NGA-Netzes keine Indikation 

57 ND&KRM-Empfehlung, Erwägungsgrund 49: "Angesichts der derzeitigen Unsicherheit bei der Nachfrage nach sehr leistungsfähigen 

Breitbanddiensten ist es zur Förderung effizienter Investitionen und Innovationen […] wichtig, dass Betreiber, die in NGA-Netze in-

vestieren, einen gewissen Spielraum bei den Preisen haben, um testen zu können, wie die Preise im Hinblick auf die Marktdurch-

dringung gestaltet sein müssen. […] Darüber hinaus ist die Preisflexibilität auf der Vorleistungsebene notwendig, damit sowohl Zu-

gangsinteressenten als auch die Endkundensparte des Betreibers mit beträchtlicher Marktmacht auf dem Breitbandmarkt den End-

kunden differenzierte Preise anbieten können, die es ihnen ermöglichen, besser auf deren Präferenzen einzugehen und die Vermark-

tung sehr leistungsfähiger Breitbanddienste zu fördern." 

58 ND&KRM-Empfehlung, Erwägungsgrund 25: "[…] Eine solche Kostenrechnungsmethode sollte von einem modernen effizienten 

Netz ausgehen, zur Vermeidung erheblicher Schwankungen und Schocks die Notwendigkeit dauerhaft stabiler und vorhersehbarer 

Kupferleitungspreise auf der Vorleistungsebene widerspiegeln, um eine gute Investitionsgrundlage zu bilden, und auf der Vorleis-

tungsebene kostenorientierte Kupferleitungspreise als Kupferanker für NGA-Dienste generieren können […]." 
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dafür darstellt, dass Entgeltverpflichtungen für NGA-Vorleistungen auferlegt werden.59 In diesem Sinne sollen 

auch die erweiterten Modellfähigkeiten regulatorische Entgeltentscheidungen in keiner Weise präjudizieren. 

Vor dem Hintergrund der ND&KRM-Empfehlung ist somit hinsichtlich der Weiterentwicklung des Analyti-

schen Kostenmodells Anschlussnetz sicherzustellen, dass modellierungstechnisch zum einen eine moderne, 

den künftigen Anforderungen entsprechende Glasfaser-Infrastruktur abbildbar ist. Zugleich wird deutlich, 

dass nach Auffassung der EU-Kommission relevanter "praktischer Anwendungsfall" die Bestimmung der kup-

ferbasierten Entgelte bleibt; somit ist zum anderen dafür Sorge zu tragen, dass die Ermittlung kupferbasierter 

Vorleistungsentgelte auf Basis des weiterentwickelten Modells weiterhin sichergestellt ist. 

2. Aktualisierung des Analytischen Kostenmodells Mobilfunk 
Im Vorfeld der Genehmigungsverfahren zu den Mobilfunkterminierungsentgelten im Jahr 2019 wurde zwei 

Anpassungen am Kostenmodell vorgenommen. Zur Implementierung des Übertragungsstandards LTE sind 

MIMO 4x460 und 256QAM61 hinzugefügt worden. Damit verbessert sich die im Modell abgebildete Leistungs-

fähigkeit bzw. Effizienz von LTE weiter. Die Modelländerungen werden in einem sogenannten Referenzdo-

kument beschrieben. Es wurde im April 2019 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Das Analytische Kostenmodell Mobilfunk wurde im Auftrag der Bundesnetzagentur von der WIK-Consult 

GmbH entwickelt und im Jahr 2012 fertiggestellt. Es wird für die Ermittlung von Entgelten für die Anrufzu-

stellung auf der Vorleistungsebene in einzelnen Mobilfunknetzen (Mobilfunkterminierungsentgelte) einge-

setzt. Der Ansatz des Modells ist es, das Netz eines neu in den Markt eingetretenen Netzbetreibers, der einen 

bestimmten Marktanteil der Nachfrage in der Bundesrepublik Deutschland auf sich vereinigt, von Grund auf 

technisch und schließlich ökonomisch – zu modellieren (Bottom-Up). Dabei unterliegt die Mobilfunktech-

nik einem stetigen Innovationsprozess, wodurch auch die Modellierung regelmäßig den neuen Rahmenbe-

dingungen, unter denen Mobilfunknetzbetreiber ihre Netze betreiben, angepasst werden muss. Darüber hin-

aus können sich auch die allgemeinen Anforderungen an das Modell weiterentwickeln. Dementsprechend 

wurden auch in Vorbereitung auf die Entgeltgenehmigungsverfahren 2014 und 2016 jeweils Aktualisierungen 

am Kostenmodell in Auftrag gegeben. 

Weitere Informationen zu Markt 2 der Empfehlung 2014 ("Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene in ein-

zelnen Mobilfunknetzen") bzw. den Marktanalyse- und Beschlusskammerverfahren zur Mobilfunkterminie-

rung sind in Abschnitt B in diesem Teil des Berichtes zu finden. 

59 ND&KRM-Empfehlung, Ziffer 31: "Die NRB sollten eine BU-LRIC+-Kostenrechnungsmethode verwenden, um die aktuellen Kosten 

abzuschätzen, die einem hypothetischen effizienten Betreiber beim Aufbau eines modernen, effizienten NGA-Netzes entstehen 

würden. Hiervon unberührt bleibt die Frage, ob ein NGA-Netz in dem geografisch relevanten Markt einer Verpflichtung in Bezug auf 

regulierte Vorleistungszugangsentgelte unterliegt. […]" 

60 Multiple Input Multiple Output; Nutzung mehrerer Sende- und Empfangsantennen (hier: 4x4) 

61 Quadraturamplitudenmodulation 
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3. Konsultation zu "Fragen der Entgeltbestimmung im Hinblick auf die 
Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze und die Koordinierung von 
Bauarbeiten auf Grundlage des DigiNetzG" 

Am 6. Februar 2018 veröffentlichte die Bundesnetzagentur ein Konsultationsdokument zu "Fragen der Ent-

geltbestimmung im Hinblick auf die Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze und die Koordinierung von 

Bauarbeiten auf Grundlage des DigiNetzG". 

Hintergrund der Konsultation ist das im November 2016 verabschiedete Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus 

digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG), welches die Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Par-

lamentes und des Rates über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindig-

keitsnetzen für die elektronische Kommunikation (Kostensenkungsrichtlinie) ins TKG umsetzt. Die Konsulta-

tion beschäftigt sich im Kern mit Fragen der Entgeltbestimmung, die sich im Rahmen der Anwendung des 

DigiNetzG aus Sicht von Marktteilnehmern und der nationalen Streitbeilegungsstelle ergeben können. Hier-

bei liegt der Fokus auf den im DigiNetzG verankerten Entgeltmaßstäben der Mitnutzung öffentlicher Versor-

gungsnetze gemäß § 77d TKG i. V. m. § 77n Abs. 2 und 3 TKG sowie der Koordinierung von Bauarbeiten (im 

Folgenden Mitverlegung) gemäß § 77i TKG i. V. m. § 77n Abs. 5 TKG. 

Das veröffentlichte Konsultationsdokument soll das allgemeine Verständnis aller beteiligten Parteien hin-

sichtlich der anzuwendenden Maßstäbe und Prinzipien fördern und einen möglichst strukturierten und ziel-

gerichteten Dialog anstoßen. So enthält das Dokument grundlegende Fragen und Ausgestaltungsalternativen 

der anzuwendenden Maßstäbe und stellt diese zur Diskussion. Im Speziellen beschäftigt sich die Konsultation 

auch mit der Frage, wie die im DigiNetzG normierten Entgeltmaßstäbe angewendet werden sollten. In diesem 

Kontext ist von besonderer Relevanz, wie die angestrebte Ausnutzung von Synergien und damit einhergehen-

de Senkung der volkswirtschaftlichen Kosten einer flächendeckenden Bereitstellung von hochgeschwindig-

keitsfähigen Telekommunikationsnetzen erreicht werden kann und dennoch Anreize zur Erstinvestition er-

halten sowie der chancengleiche und nachhaltige Wettbewerb gefördert werden können. 

So zielen die in diesem Konsultationsdokument dargestellten Überlegungen hinsichtlich der zur Mitnutzung 

bzw. Mitverlegung verpflichteten TK-Unternehmen darauf ab, dass die Rentabilität vorhandener Geschäfts-

modelle grundsätzlich nicht negativ beeinflusst wird. Das Konsultationsdokument und die zugehörigen Fra-

gestellungen skizzieren aus ökonomischer Perspektive Möglichkeiten, wonach weder geplante Mitnutzungen 

noch koordinierte Mitverlegungen die ursprünglichen Geschäftspläne bzw. die zugehörigen Wirtschaftlich-

keitskalkulationen beeinträchtigen. In Mitnutzungsfällen verpflichteter Versorgungsnetzeigentümer 

bzw. -betreiber ohne TK-Geschäft kommt bei der Bestimmung fairer und angemessener Bedingungen insbe-

sondere der Festlegung eines angemessenen Aufschlags auf ein kostenorientiertes Entgelt eine zentrale Rolle 

zu. Auch hierzu enthält das Konsultationsdokument Ausführungen, die im Rahmen des Konsultationsprozes-

ses durch Marktteilnehmer bewertet werden konnten. 

Zu dieser und anderen Fragen und Aspekten der Konsultation sind insgesamt 52 Stellungnahmen verschiede-

ner Infrastruktureigentümer und -betreiber (TK-Unternehmen, kommunale Unternehmen und Zweckver-

bände, Interessens- und Industrieverbände, etc.) eingegangen. Sie wurden auf der Internetseite der Bundes-

netzagentur veröffentlicht. Da die im Rahmen des Konsultationsprozesses geführte Diskussion um die An-

wendung der Entgeltmaßstäbe des DigiNetzG von hoher Relevanz ist, soll eine Zusammenfassung der Stel-

lungnahmen veröffentlicht werden. Soweit möglich sollen unter Berücksichtigung der Beschlusspraxis und 

der eingegangenen Stellungnahmen prinzipielle Hinweise zu grundlegenden ökonomischen Fragestellungen 
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hergeleitet werden. Ungeachtet dessen setzt sich die nationale Streitbeilegungsstelle in entgeltbezogenen Ent-

scheidungen mit den eingegangenen Stellungnahmen, die zum Teil auch in die Verfahren eingebracht wer-

den, auseinander. 

4. Tätigkeiten im internationalen bzw. europäischen Kontext 

4.1 Arbeiten im Rahmen des Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

Die Bundesnetzagentur setzt sich intensiv für die internationale Zusammenarbeit im Telekommunikations-

sektor ein und nimmt daher an zahlreichen internationalen Gremien teil. Vor dem Hintergrund des immer 

stärkeren Zusammenspiels von europäischer und nationaler Gesetzgebung in diesem Bereich und des bestän-

digen Zusammenwachsens der europäischen Märkte liegt dabei daher der Schwerpunkt auf der Mitarbeit im 

europäischen Regulierergremium BEREC. Die Aufgabe dieses Gremiums besteht einerseits in einem Erfah-

rungsaustausch der nationalen Regulierungsbehörden (NRAs) untereinander und der Entwicklung von "regu-

latory best practices" sowie andererseits in der Beratung der EU-Institutionen (EU-Kommission, Europäischer 

Rat und Europäisches Parlament), um die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes im Telekommunika-

tionssektor voranzubringen. NRAs und die EU-Institutionen können vom Sachverstand der Experten der 

nationalen Regulierungsbehörden in den Arbeitsgruppen zu Themen wie International Roaming, Netzneutra-

lität oder Verbraucherschutz profitieren. Auf diese Weise steht der Europäischen Union die Erfahrung der 

Regulierungsbehörden aus nunmehr über 20 Jahren Regulierungstätigkeit zur Verfügung. 

Auch nach Verabschiedung des neuen EU-Rechtsrahmens für den Telekommunikationssektor, des "Europäi-

schen Kodex für die elektronische Kommunikation" (EKEK; Richtlinie (EU) 2018/1972)62, hat die seit zehn 

Jahren bewährte Zwei-Säulen-Struktur Bestand: In der einen Säule, dem Regulierungsrat ("Board of Regula-

tors"), sind die EU-Regulierungsbehörden in Gestalt ihrer Präsidenten vertreten. Die zweite Säule bildet das in 

Riga beheimatete "BEREC Office", das als "Agency for Support of BEREC" eine Agentur nach EU-Recht dar-

stellt. Diese wird von einem Verwaltungsrat, dem "Management Board", beaufsichtigt. Auch dieser setzt sich 

aus den Vertretern der Regulierungsbehörden zusammen, zusätzlich verfügt hier aber noch die EU-

Kommission über einen stimmberechtigten Delegierten, da das Office aus EU-Haushaltsmitteln finanziert 

wird. 

Eine für jeweils ein Jahr durch das "Board of Regulators" aus dem Kreis seiner Mitglieder gewählte Person 

vertritt als Vorsitz das Gremium als "BEREC Chair" nach außen und ist außerdem für zahlreiche interne Auf-

gaben, beispielsweise die Organisation der jeweiligen Tagesordnungen, Abstimmungen oder die Leitung der 

Vollversammlungen zuständig. Die jeweiligen Chairs werden bei ihrer Arbeit durch mehrere stellvertretende 

Vorsitzende, die "Vice-Chairs", unterstützt. Unter ihnen befinden sich immer der vormalige und der zukünfti-

ge Chair, um auf diese Weise für Kontinuität bei den zahlreichen Aufgaben von BEREC zu sorgen. Im Jahr 

2018 hatte Johannes Gungl vom österreichischen Regulierer RTR die Funktion inne, während für das Jahr 

2019 Jeremy Godfrey von ComReg (Irland) gewählt worden war. 2020 wird die Funktion Dan Sjöblom vom 

schwedischen Regulierer PTS übernehmen. 

Durch ein jährlich aktualisiertes Arbeitsprogramm stellt BEREC sicher, dass in seiner Arbeit diejenigen The-

men aufgegriffen werden, die für die Weiterentwicklung des Sektors von hoher Relevanz sind. In Form einer 

62 Im Englischen auch European Electronic Communications Code (EECC) genannt. 
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öffentlichen Konsultation sowie eines jährlichen stattfindenden "Stakeholder Workshops" haben alle Markt-

beteiligten und interessierten Parteien die Möglichkeit, Stellungnahmen zum Arbeitsprogramm abzugeben. 

Die darin aufgelisteten Aufgaben teilen sich auf die unterschiedlichen Arbeitsgruppen, die dem "Board of 

Regulators" nachgelagert sind, auf. Hier erstellen die nationalen Experten der Regulierungsbehörden entspre-

chende Berichte, erarbeiten gemeinsame Positionen der Regulierungsbehörden und verfassen aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben Guidelines zu zahlreichen Themen. All diese Dokumente müssen – nach der Durch-

führung von öffentlichen Konsultationen – abschließend per Mehrheitsbeschluss durch das "Board of Regula-

tors" verabschiedet werden. 

Auch 2018 und 2019 hatte die Bundesnetzagentur wieder zahlreiche Fachleute in die Arbeitsgruppen entsandt. 

Sie konnte somit wertvolle Unterstützung leisten und maßgeblichen Einfluss auf die Arbeitsergebnisse neh-

men. Sie stellte außerdem in zwei Arbeitsgruppen ("Fixed Network Evolution" und "Remedies") jeweils einen 

der beiden sog. "Co-Chairs". In dieser Funktion leiten sie – gemeinsam mit dem anderen "Co-Chair" – die je-

weiligen Arbeitsgruppen und berichten dem "Board of Regulators". Durch den neuen EU-Rechtsrahmen hat 

BEREC neue Aufgaben erhalten (s. u.). 

4.1.1 Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens für elektronische Kommunikation sowie der BEREC-Verordnung 

Im Juni 2018 haben sich die EU-Legislativorgane (Europäischer Rat und Europäisches Parlament) auf ein Ge-

samtpaket neuer Regelungen für den europäischen Telekommunikationsmarkt verständigt. Diese Einigung 

wurde durch Verabschiedung des EKEK sowie der Neufassung der BEREC-Verordnung (Verordnung (EU) 

2018/1971) bis Mitte Dezember 2018 formalisiert. Die Mitgliedstaaten haben nun zwei Jahre Zeit63, die Best-

immungen in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland erfolgt dies durch eine Überarbeitung des Tele-

kommunikationsgesetzes. 

Vor dem Hintergrund voranschreitender technologischer wie marktlicher Entwicklungen wurde eine Überar-

beitung der Regelungen notwendig, um notwendige Weichenstellungen für den digitalen EU-Binnenmarkt 

vorzunehmen. Der EKEK umfasst den Kern sektorspezifischer Regelungen, der nunmehr auch neue Entwick-

lungen wie 5G oder nummernunabhängige Kommunikationsdienste (wie "Over-The-Top-Dienste") berück-

sichtigt. 

In diesem europäischen Gesetzgebungsprozess hat die Bundesnetzagentur mit ihrer fachlichen Regulierungs-

expertise die beiden zuständigen Bundesministerien für Wirtschaft und Energie bzw. für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMWi und BMVI) hinsichtlich der regulatorischen Auswirkungen der geplanten Vorschriften 

beraten. 

Sie war aber auch maßgeblich an den vielfältigen BEREC-Stellungnahmen und Zulieferungen zum EKEK 

während des fast zweijährigen Verhandlungsprozesses beteiligt, die neben einer "High Level Opinion" zahlrei-

che Einzelstellungnahmen zu den verschiedensten Themen und Verfahrensstadien umfassten. 

Weiterentwicklung der Marktregulierung 

Wesentliche Überarbeitungen des EU-Telekommunikations-Regulierungsrahmens finden sich in Bezug auf 

die Marktregulierung, die vor allem darauf abzielen, Investitionen in hochleistungsfähige Breitbandnetze zu 

63 Die Regelungen zur Intra-EU-Kommunikation sind bereits 2019 anzuwenden. 
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stimulieren, insbesondere auch in ländlichen Räumen. Neben den bisherigen Regulierungszielen der Förde-

rung des Wettbewerbs, der Verbraucherinteressen und der Entwicklung des Binnenmarktes wird explizit auch 

die Förderung der Konnektivität und des Zugangs zu hochleistungsfähigen Infrastrukturen als Ziel verankert. 

Im EKEK wurde mit Blick auf die Investitionsförderung in Netze mit sehr hoher Kapazität die Erstellung einer 

geografischen Erhebung ("geographical survey") vorgesehen, die Überblick über die Verfügbarkeit und Aus-

breitung bestehender Breitbandnetze geben soll. Die geographische Erhebung soll grundsätzlich auch Aus-

bauplanungen von Unternehmen und öffentlichen Stellen in Bezug auf Netze mit sehr hoher Kapazität und 

bedeutsame Modernisierungen oder Erweiterungen von Netzen auf Download-Geschwindigkeiten von min-

destens 100 Mbit/s enthalten. Die Erhebung ist bis Ende 2023 zu erstellen und danach mindestens alle drei 

Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. 

Detaillierte Regulierungsvorgaben bzw. bedingte Regulierungsfreistellungen in bestimmten Fallkonstellatio-

nen sollen den Glasfaserausbau stärker fördern. Nach Prüfung der Vereinbarungen durch die Regulierungsbe-

hörden soll künftig die Regulierung marktmächtiger Unternehmen unterbleiben, wenn der Ausbau von Glas-

fasernetzen zum Beispiel durch Vereinbarungen mehrerer TK-Netzbetreiber zu einem Ko-Investment erfolgt. 

Dazu müssen die Konditionen der Vereinbarungen im Rahmen eines Marktkonsultationsverfahrens vom 

Regulierer geprüft und ggf. verbindlich gemacht sowie im Folgenden deren Einhaltung überwacht werden. 

Die Neuregelungen sollen mehr Freiheitsgrade für investierende Unternehmen bei gleichzeitiger Einhaltung 

der wettbewerblichen Spielregeln schaffen. 

Der neue Rechtsrahmen verankert auch erweiterte Maßnahmen zur symmetrischen Regulierung. Unterneh-

men, die Infrastrukturelemente im Teilnehmernetz kontrollieren, können – unabhängig von der formalen 

Feststellung von Marktmacht im Rahmen der bekannten Verfahren zur Marktanalyse – unter bestimmten 

Voraussetzungen einer Zugangsregulierung unterworfen werden. Auf Antrag kann der Zugang zur gebäudein-

ternen Infrastruktur und darüber hinaus bis zum ersten Konzentrationspunkt (nach Maßgabe der NRA) bei 

Nichtreplizierbarkeit auferlegt werden. Über den ersten Konzentrationspunkt hinaus kann die Regulierungs-

behörde – sofern Regulierung bei beträchtlicher Marktmacht (engl. "significant market power" bzw. kurz SMP) 

und die zuvor genannten Verpflichtungen nicht ausreichen, hohe ökonomische oder physische Hürden der 

Replizierbarkeit zu überwinden – Zugangsverpflichtungen auferlegen. 

Anders als von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen, wird mit dem EKEK kein grundsätzliches 

Vetorecht der EU-Kommission in Bezug auf die Auferlegung von Regulierungsmaßnahmen ("veto on 

remedies") eingeführt. Jedoch verankert der EKEK dies in Bezug auf zwei Neuregelungen, nämlich in Bezug 

auf die erweiterten symmetrischen Regulierungsmaßnahmen (über den ersten Konzentrationspunkt –vom 

Teilnehmer aus gesehen – hinaus) sowie für die konditionierte Regulierungsfreistellung von Ko-

Investitionsvereinbarungen. Hier muss die nationale Regulierungsbehörde ihren Maßnahmenentwurf zu-

rückziehen oder abändern, sofern BEREC die ernsthaften Zweifel der EU-Kommission daran teilt. 

Mit einer bis Ende 2020 zu verabschiedenden EU-Verordnung (in Form eines delegierten Rechtsakts) sollen 

maximale Obergrenzen für Terminierungsentgelte bei Festnetzen (Fixed Termination Rates; kurz FTR) und 

bei Mobilfunknetzen (Mobile Termination Rates; kurz MTR) festgelegt werden, die nicht höher sein dürfen als 
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das höchste geltende Entgelt in der EU.64 Die Festlegungen sollen anhand bestimmter im EKEK verankerter 

Kriterien, der Berücksichtigung der Gesamtanzahl der Endnutzer in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie na-

tionaler Besonderheiten erfolgen. Die Ergebnisse zweier im Auftrag der EU-Kommission entwickelter Kos-

tenmodelle werden als ein Input für die Bestimmung des jeweiligen unionsweiten Zustellungsentgelts 

(FTR/MTR) herangezogen. 

Frequenzregulierung 

Ein weiterer Schwerpunkt der Neuregelungen sind ergänzende Regelungen im Bereich der Frequenzregulie-

rung. Um den Weg für einen raschen europaweiten Ausbau von 5G-Netzen zu ebnen, sollen die erforderlichen 

Frequenzbänder bis Ende 2020 bereitgestellt werden. Zudem legt der EKEK für die Frequenzvergabe eine mi-

nimale Lizenzdauer von fünfzehn Jahren mit einer einmaligen Verlängerungsmöglichkeit von fünf Jahren 

fest. 

Zur Förderung der Koordinierung bzw. Transparenz bzgl. Frequenzen ist ein freiwilliges sogenanntes Peer-

Review-Verfahren vorgesehen, in dem nationale Entscheidungsentwürfe europaweit konsultiert werden. 

Ursprünglich enthielten die Vorschläge der EU-Kommission mehrere zusätzliche Durchführungsrechtsakte 

zu Frequenzvergabe- und –zuteilungsverfahren, die am Ende der Trilog-Verhandlungen jedoch nicht Bestand 

hatten. 

Verbesserungen für Verbraucher 

Die Neuregelungen im EKEK zielen zudem auf die Sicherung eines hohen Verbraucherschutzniveaus in der 

EU ab. Dies sorgt auch für Verbesserungen für Endnutzer in Deutschland, die künftig etwa bei Bündelproduk-

ten besser geschützt werden. Endnutzern muss zudem ein kostenloser Zugang zu mindestens einem Ver-

gleichsinstrument65 für Kommunikations- und Internetzugangsdienste mit bestimmten Qualitätsmerkmalen 

zur Verfügung stehen. 

Die Grenzen zwischen "klassischen" Telekommunikationsprodukten wie Sprachtelefonie oder SMS und in-

ternetgestützten Kommunikationsdiensten (z. B. WhatsApp oder iMessage) verschwimmen zunehmend. Um 

dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird der neue Anwendungsbereich des 

EU-Telekommunikationsrahmens weniger technisch und stärker funktional ausgerichtet. Damit wird – wo 

erforderlich – ein "Level-Playing-Field" für sämtliche Kommunikationsdienste und ein "ähnlicher Schutz für 

ähnliche Dienste" gesichert. 

Auch der Universaldienst wird durch den neuen EKEK modernisiert. In dieser Hinsicht wurde festgelegt, dass 

allen Verbrauchern erschwingliche Kommunikationsdienste zur Verfügung stehen müssen. Dazu gehört auch 

ein allgemein zugänglicher Internetzugang, damit z. B. elektronische Behördendienste oder Online-Banking 

genutzt werden und alle Bürger an der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft teilhaben können. 

64 "[…] Die unionsweiten Zustellungsentgelte, wie sie im ersten delegierten Rechtsakt festgelegt sind, dürfen das Höchste der Entgelte, 

die sechs Monate vor dem Erlass jenes delegierten Rechtsakts in allen Mitgliedstaaten gültig waren  nach Vornahme etwaiger ge-

rechtfertigter Anpassungen aufgrund außerordentlicher nationaler Gegebenheiten –, nicht übersteigen […]" (Auszug aus Art. 75 

Abs. 1 des EKEK) 

65 Dieses unabhängige Vergleichsinstrument soll die Endnutzer befähigen, Preise und Tarife sowie ggf. die Dienstqualität zu verglei-

chen und zu beurteilen (Vgl. Art. 103 Abs. 2 EKEK). 
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Zukünftig sollen die Verbraucher vor überhöhten Preisen für Auslandsgespräche innerhalb der EU (Intra-EU-

Kommunikation) geschützt werden. Dabei dürfen Anrufe ins EU-Ausland (z. B. von Deutschland nach Frank-

reich) seit dem 15. Mai 2019 maximal 19 Cent pro Minute und eine SMS maximal 6 Cent kosten. Diese Vorga-

ben ergänzen die Roaming-Regelungen, durch deren Geltung die Verbraucher ihr Mobilfunkgerät im EU-

Ausland ohne zusätzliche Kosten ("wie im Heimatland") nutzen können. Die Bundesnetzagentur überwacht 

die Einhaltung dieser Regelungen66. 

Zuständigkeiten von BEREC 

Teil des Gesamtpakets ist auch die Überarbeitung der EU-Verordnung zum Gremium der europäischen Regu-

lierungsstellen BEREC. In Abweichung vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag wird BEREC nicht in eine 

EU-Agentur umgewandelt, sondern die bewährte Zwei-Säulen-Struktur aus dem Regulierergremium selbst 

sowie unterstützendem "BEREC Office" unverändert beibehalten (s. o.). 

In Anlehnung an die positiven Erfahrungen mit den bisherigen BEREC-Leitlinien zum "International Ro-

aming" sowie zur Netzneutralität, mit deren Erstellung das Gremium durch die Verordnungen (EU) 

Nr. 531/2012 bzw. Nr. 2015/2120 betraut wurde, übertrug der EU-Gesetzgeber BEREC durch den EKEK bzw. 

die Überarbeitung der BEREC-Verordnung zahlreiche und vielfältige neue Aufgaben. Ziel ist es, durch EU-weit 

einheitliche Leitlinien für die nationalen Regulierungsbehörden eine konsistente Anwendung des komplexen 

neuen Regelwerks in der EU zu gewährleisten. So wurde BEREC durch den EKEK insbesondere die Erarbei-

tung zwölf neuer Leitlinien sowie die Erstellung zweier Datenbanken überantwortet. Dazu zählen etwa Leitli-

nien zur Definition der "Very High Capacity Networks", zu den Kriterien der symmetrischen Regulierung, zu 

Einzelheiten der Neuregelungen zu Ko-Investitionen, zu den Kriterien für das Standardangebot, zur Intra-EU-

Kommunikation oder zu den geografischen Erhebungen (s. o.). 

Die vielfältigen BEREC-Arbeiten an diesen Leitlinien wurden Anfang 2019 aufgenommen und befinden sich 

angesichts unterschiedlicher Zeitvorgaben im EKEK in verschiedenen Verfahrensstadien. Bereits fristgerecht 

verabschiedet werden konnten die im EKEK vorgesehenen BEREC-Leitlinien für die Intra-EU-

Kommunikation67. Zur öffentlichen Konsultation gestellt wurden die BEREC-Leitlinien für das Meldemuster 

zur Erfüllung der Meldepflichten von Unternehmen68, zu den Mindestkriterien für das Standardangebot69, zu 

den gemeinsamen Kriterien für die Bewertung der Fähigkeit zur Verwaltung von Nummernressourcen sowie 

des Risikos ihrer Erschöpfung70, zur geografischen Erhebung zum Netzausbau71, zu gemeinsamen Ansätzen 

66 Siehe hierzu Ausführungen unter 4.5 und 4.6. 

67 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-

on-intra-eu-communications 

68 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8621-draft-berec-

guidelines-for-the-notification-template-pursuant-to-article-12-paragraph-4-of-directive-20181972-of-the-european-parliament-

and-of-the-council 

69 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8614-draft-berec-

guidelines-on-the-minimum-criteria-for-a-reference-offer-relating-to-obligations-of-transparency 

70 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8622-berec-guidelines-

on-common-criteria-for-the-assessment-of-the-ability-to-manage-numbering-resources-by-undertakings-other-than-providers-

of-electronic-communications-networks-or-services-and-of-the-risk-of-exhaustion-of-numbering-resources-if-numbers-are-

assigned-to-such-undertakings 

71 https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5937-public-consultation-on-the-draft-berec-

guidelines-on-geographical-surveys-of-network-deployments 
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zur Identifizierung des Netzabschlusspunktes72 sowie zur Dienstequalität gemäß Art. 104 Abs. 2 des EKEK73. 

Weitere wesentliche Leitlinien, wie z. B. die zu den im EKEK für Ko-Investitionsvereinbarungen gestellten 

Bedingungen und Kriterien oder die BEREC-Leitlinien für die einschlägigen Kriterien der symmetrischen 

Regulierung sowie zur Definition der "Very High Capacity Networks", werden derzeit von den verschiedenen 

BEREC-Arbeitsgruppen erarbeitet. Die Bundesnetzagentur bringt sich aktiv in diese Arbeiten ein. 

4.1.2 Netzneutralität  Überarbeitung der BEREC-Leitlinien zur Umsetzung der europäischen Netzneutralitäts-
regeln 

Die europäischen Regeln zur Sicherstellung der Netzneutralität – niedergelegt in der Verordnung (EU) 

2015/2120 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet (auch TSM-Verordnung genannt) – gelten 

seit dem 30. April 2016 und damit mittlerweile seit über drei Jahren. Diese Verordnung zielt darauf ab, ge-

meinsame Regeln zur Wahrung der gleichberechtigten und nichtdiskriminierenden Behandlung des Daten-

verkehrs bei der Bereitstellung von Internetzugangsdiensten und damit verbundener Rechte der Endnutzer 

zu schaffen. Mit der Verordnung sollen die Endnutzer geschützt werden und es soll gleichzeitig gewährleistet 

werden, dass das "Ökosystem" des Internets weiterhin als Innovationsmotor funktionieren kann. Die Verord-

nung hat Netzneutralität als Grundprinzip verankert. Dies bedeutet, dass Anbieter von Internetzugangsdiens-

ten den gesamten Verkehr grundsätzlich gleich behandeln müssen. 

Der Bundesnetzagentur ist als nationale Regulierungsbehörde dafür zuständig, dass die Regeln dieser Verord-

nung durchgesetzt werden. Damit diese Regeln von den nationalen Regulierungsbehörden einheitlich ange-

wandt werden, hat BEREC am 30. August 2016 "Leitlinien zur Umsetzung der europäischen Netzneutralitäts-

regeln durch die nationalen Regulierungsbehörden"74 gemäß Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2015/2120 

veröffentlicht. Die nationalen Regulierungsbehörden haben ihnen bei ihren Entscheidungen weitestgehend 

Rechnung zu tragen. 

Die europäischen Regulierungsbehörden haben seit gut drei Jahren Erfahrungen mit der praktischen Anwen-

dung der Verordnung und der Leitlinien gesammelt. Im Rahmen der Zusammenarbeit auf Ebene von BEREC 

tauschen sie kontinuierlich ihre Erfahrungen aus. Die Bundesnetzagentur bringt sich dabei aktiv ein. Um in 

Erfahrung zu bringen, wie die Anwendung der Verordnung und der Leitlinien aus Sicht von Marktteilneh-

mern, Verbraucherschutzverbänden und der Zivilgesellschaft funktioniert hat, ist BEREC frühzeitig in einen 

öffentlichen Diskussionsprozess getreten. 

Bereits im Frühjahr 2018 führte BEREC eine öffentliche Konsultation75 zur Evaluierung der Anwendung der 

Verordnung und der Leitlinien durch, deren Ergebnisse zusammen mit den praktischen Erfahrungen der na-

72 https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5912-public-consultation-on-draft-berec-

guidelines-on-common-approaches-to-the-identification-of-the-network-termination-point-in-different-network-topologies 

73 https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5939-public-consultation-for-the-draft-berec-

guidelines-detailing-quality-of-service-parameters 

74 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-

on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules 

75 Konsultationszeitraum 14. März bis 25 April 2019, 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/8012-consultation-paper-on-the-

evaluation-of-the-application-of-regulation-eu-20152120-and-the-berec-net-neutrality-guidel 
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tionalen Regulierungsbehörden in eine Stellungnahme76 von BEREC zur Bewertung der Anwendung der Ver-

ordnung und der Leitlinien einflossen. Diese wiederum wurde von BEREC für einen Bericht der Europäischen 

Kommission77 an das Europäische Parlament und den Rat zur Überarbeitung der Verordnung (EU) 2015/2120 

verwendet. Zusätzlich veröffentlichte BEREC die Ergebnisse der Konsultation in einem Bericht78. In den ein-

gereichten Stellungnahmen ging es insbesondere auch um die Anwendungserfahrungen im Hinblick auf neue 

Technologien. Es wurden zwei Aspekte hervorgehoben: zum einen das Ziel der Verordnung, Innovationen im 

Internet zu ermöglichen und zum anderen die Bedeutung einer harmonisierten und gleichzeitig flexiblen 

Anwendung der Verordnung durch die nationalen Regulierungsbehörden. 

BEREC stellte in seiner Stellungnahme zur Bewertung der Anwendung der Verordnung und der Leitlinien 

fest, dass die Anwendung der Verordnung und der Leitlinien insgesamt gut funktioniert. Diese stellen ange-

sichts konträrer Positionen unterschiedlicher Interessenvertreter ein ausgewogenes Verhältnis dar. Während 

einige Interessenvertreter striktere Leitlinien befürworten, fordern andere weniger striktere Leitlinien. 

Gleichwohl sieht BEREC, dass bei bestimmten Aspekten der Leitlinien Klarstellungen sinnvoll sein können. 

Etwa, um beim Thema Zero-Rating auch weiterhin eine konsistente Anwendung der Verordnung durch die 

Regulierungsbehörden sicherstellen zu können. Daher wird BEREC eine "step-by-step"-Methodik für die Be-

wertung von Zero-Rating-Fällen entwickeln. 

Die Verordnung bietet aus Sicht von BEREC beträchtlichen Spielraum für das Entstehen von Anwendungen 

auf Basis von 5G-Technologien. Im Übrigen wären auch Anwendungsfälle bei 5G fallweise im Lichte der Ver-

ordnung zu betrachten. 

Im Jahr 2019 stand bei BEREC die Erarbeitung eines Entwurfs für die überarbeiteten BEREC-Leitlinien im 

Fokus. Ein dazu im Mai 2019 veranstalteter Workshop stieß auf großes Interesse. Interessensvertreter erhiel-

ten dort die Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung darzustellen. Im Oktober 

2019 wurde ein Entwurf der überarbeiteten BEREC-Leitlinien zur öffentlichen Konsultation gestellt. Nach 

Auswertung dieser Konsultation wird BEREC im zweiten Quartal 2020 die überarbeiteten Leitlinien veröffent-

lichen. 

4.1.3 International Roaming 

Die Roaming-Verordnung, zuletzt geändert am 9. Juni 2017, enthält Vorschriften für die endgültige Abschaf-

fung der Roaming-Gebühren. Demnach können Verbraucher in der Europäischen Union Mobilfunkdienste 

(Sprache/SMS/Daten) seit dem 15. Juni 2017 in anderen Mitgliedstaaten zu den gleichen Preisen nutzen wie zu 

Hause (Roam-Like-At-Home-Prinzip; kurz: RLAH). Wenn ein Verbraucher beispielsweise eine Flatrate für 

inländische Mobilfunkdienste hat, gilt diese auch auf vorübergehenden Reisen innerhalb der Europäischen 

Union. 

Zum Schutz vor einer missbräuchlichen oder zweckwidrigen Nutzung von Roaming-Diensten zu inländi-

schen Preisen hat der Gesetzgeber Regelungen für eine Beschränkung der Roaming-Nutzung vorgesehen. 

76 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8317-berec-opinion-for-the-evaluation-of-the-

application-of-regulation-eu-20152120-and-the-berec-net-neutrality-guidelines 

77 30. April 2019, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/DE/COM-2019-203-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF 

78 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8318-berec-report-on-the-outcome-of-the-

consultation-on-the-evaluation-of-the-application-of-regulation-eu-20152120-and-the-berec-net-neutrality-guidelines 
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Sofern Verbraucher Roaming-Dienste missbräuchlich im Sinne der Roaming-Verordnung nutzen oder sich 

permanent im Ausland aufhalten, können Mobilfunkanbieter, die Roaming-Dienste anbieten (Roaming-

Anbieter), eine angemessene Nutzungsgrenze anhand der detaillierten Vorschriften der Verordnung setzen 

und somit die Nutzung von Roaming-Diensten zu inländischen Preisen begrenzen (Fair-Use-Policy; kurz: 

FUP). Nach Überschreiten der angemessenen Nutzungsgrenze dürfen die Roaming-Anbieter für die weitere 

Roaming-Nutzung zusätzliche Aufschläge erheben. Diese Aufschläge sind preislich durch die Roaming-

Verordnung je Dienst festgelegt und verringern sich jährlich bei den immer stärker nachgefragten Daten-

diensten. Im Betrachtungszeitraum waren insoweit Aufschläge im Jahr 2018 von 6,00 Euro/GB sowie 2019 von 

4,50 Euro/GB (jeweils netto) möglich. Gemäß der Verordnung soll der maximale Aufschlag für die Datennut-

zung vorbehaltlich einer Überprüfung auf 2,50 Euro/GB ab dem 1. Januar 2022 sinken und vorbehaltlich eines 

Legislativvorschlags auch darüber hinaus weiterhin Geltung haben. 

Neben der Anwendung einer Fair-Use-Policy können Roaming-Anbieter bei den zuständigen nationalen Re-

gulierungsbehörden (in Deutschland bei der Bundesnetzagentur) die Erhebung von Roaming-Aufschlägen 

beantragen, wenn durch das Angebot von Roaming-Diensten zu inländischen Preisen ihr nationales Ge-

schäftsmodell nicht tragfähig und somit gefährdet ist (Tragfähigkeitsaufschläge). Dieser Antrag muss mit den 

entsprechenden Nachweisen über die zugrundeliegende Kostensituation belegt werden. Die nationale Regu-

lierungsbehörde entscheidet schließlich über einen zu gewährenden Aufschlag, der zunächst für ein Jahr be-

fristet vom Roaming-Anbieter erhoben werden darf.79 

Die entsprechenden Vorschriften zu den angemessenen Nutzungsgrenzen und der Möglichkeit, einen Antrag 

auf die Tragfähigkeit des nationalen Geschäftsmodells zu stellen, sind in der Durchführungsverordnung (EU) 

2016/2286 vom 15. Dezember 2016 geregelt. 

Einen wesentlichen Baustein im Zusammenhang mit der Einführung von RLAH stellt die Absenkung der Ent-

gelte für Roaming-Vorleistungen dar. Diese Entgelte dürfen sich die Anbieter im Rahmen regulierter Verein-

barungen untereinander höchstens berechnen. Der Gesetzgeber hat hierzu mit der Veröffentlichung einer 

Änderung der Roaming-Verordnung am 17. Mai 2017 neue, niedrigere Obergrenzen festgeschrieben. Neben 

den abgesenkten Vorleistungsentgelten finden sich in der geänderten Verordnung darüber hinaus auch Rege-

lungen auf der Vorleistungsebene zur Verhinderung dauerhaften Roamings. So können die Mobilfunknetzbe-

treiber zur Verhinderung einer zweckwidrigen oder missbräuchlichen Nutzung des Vorleistungszugangs Re-

gelungen bezüglich einer angemessenen Nutzung auf der Vorleistungsebene in ein Standardangebot aufneh-

men. Durch diese Maßnahmen sollen die Tragfähigkeit von RLAH sichergestellt und die Verbraucher vor 

etwaigen negativen Auswirkungen (z. B. nationale Preiserhöhungen, Einstellung von Roaming-Leistungen) 

durch die Bereitstellung von Roaming-Diensten zu Inlandspreisen geschützt werden. 

Zur Bewertung der Auswirkungen der endgültigen Abschaffung der Roaming-Aufschläge sind die flankieren-

den Regelungen zu RLAH von der Europäischen Kommission zu überprüfen und die Ergebnisse dieser Über-

prüfung dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat turnusmäßig alle zwei Jahre – ggf. zusam-

men mit einem neuen Legislativvorschlag – vorzulegen. Ein erster Zwischenbericht war seitens der Europäi-

schen Kommission zum 15. Dezember 2018 veröffentlicht worden, der im Wesentlichen konstatierte, dass 

durch die Einführung des Roamings zu Inlandspreisen die Mobilfunknutzung auf Reisen in der EU rasch und 

79 Entscheidungen im Rahmen des Anwendungsbereiches der Roaming-Verordnung finden sich auch im Abschnitt B in diesem Be-

richtsteil. 
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massiv zugenommen hat und die Roaming-Vorschriften in der Praxis demnach funktionieren.80 Ein erster 

vollständiger Bericht an das Europäische Parlament sowie den Europäischen Rat ist durch die 

EU-Kommission spätestens zum 15. Dezember 2019 vorzulegen. 

BEREC-Stellungnahmen zur Überprüfung der Auswirkungen von RLAH 

In den Jahren 2018 und 2019 hat sich die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Tätigkeiten innerhalb BERECs 

intensiv am Prozess der Überprüfung der Auswirkungen von RLAH und der Regelungen der Roaming-

Verordnung beteiligt. 

Im Rahmen ihrer vorzulegenden Berichte muss die Europäische Kommission aufgrund der Regelungen der 

Roaming-Verordnung BEREC bei der Überprüfung von RLAH konsultieren. Bei der Überprüfung der Rege-

lungen zu RLAH sind: 

die Verfügbarkeit und die Qualität von Diensten, 

die Intensität des Wettbewerbs auf dem Endkunden- und Großkunden-Roamingmarkt, 

die Entwicklung der für Endkunden verfügbaren Tarife, 

die Änderung der Nutzungsstruktur bei Datendiensten sowohl im Inland als auch beim Roaming, 

die Tragfähigkeit inländischer Entgeltmodelle, 

die Fähigkeit der besuchten Netzbetreiber, ihre effizienten Kosten für die Bereitstellung regulierter Groß-

kunden-Roamingdienste zu decken sowie 

die Auswirkungen der Anwendung einer angewandten angemessenen Nutzungsgrenze einschließlich der 

Ermittlung von Unstimmigkeiten bei der Anwendung und Durchsetzung der Regelungen der angemesse-

nen Nutzung zu betrachten. 

BEREC hat im Rahmen dieses Prozesses zwei Stellungnahmen abgegeben. Die erste Stellungnahme vom 

13. Juni 2019 analysiert das generelle Funktionieren des Roaming-Marktes unter RLAH81. Basis der Analyse ist 

eine im ersten Quartal 2019 durchgeführte umfassende Befragung bzgl. der oben genannten Kriterien der 

Überprüfung, an der sich europaweit insgesamt 30 Regulierungsbehörden, 91 Mobilfunknetzbetreiber und 

89 virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) beteiligt haben. Wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung ist, 

dass die Einführung von RLAH grundsätzlich als erfolgreich bewertet werden kann. War das Nutzerverhalten 

vor der Einführung von RLAH noch eher dadurch geprägt, dass Verbraucher vorsichtshalber ihre Datendiens-

te bei Reisen im (EU-)Ausland deaktivierten, erscheint es vor dem Hintergrund einer Steigerung von mehr als 

600 % bei der Datennutzung im EU-Ausland – von 60 MB im dritten Quartal 2016 auf 440 MB im dritten 

Quartal 2018 pro Monat pro Nutzer – nunmehr so, als hätten die Verbraucher ihr Nutzungsverhalten bei Rei-

sen in der EU durch die Einführung von RLAH gänzlich geändert. Des Weiteren hat BEREC festgestellt, dass 

80 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0822:FIN:DE:PDF 

81 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8595-berec-opinion-on-the-functioning-of-the-

roaming-market-as-input-to-ec-evaluation 
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entgegen der Befürchtungen im Vorfeld der Einführung von RLAH weder gravierende nationale Preisanstiege 

noch negative Auswirkungen auf das nationale Angebot von Mobilfunkdiensten beobachtet werden konnten. 

Gleichwohl erscheint die Einführung von RLAH für MVNOs nicht unproblematisch. Aufgrund fehlender ei-

gener Datenverkehre und somit mangelnder Verhandlungsstärke sowie der Abhängigkeit der Diensteanbieter 

von den Mobilfunknetzbetreibern sind diese vor Probleme gestellt. Insoweit kommt BEREC zu dem Schluss, 

dass dies bei der Überprüfung des Roaming-Marktes von der Europäischen Kommission berücksichtigt wer-

den sollte. 

Ein weiterer Punkt, den BEREC in seiner Stellungnahme adressiert, ist der Aspekt der Dienstequalität. Mit der 

Einführung von RLAH gab es europaweit Verbraucherbeschwerden, wonach entweder kein Roaming möglich 

war oder die (gefühlten) Übertragungsgeschwindigkeiten bei Reisen in der EU langsamer waren als im jeweili-

gen Heimatstaat der Verbraucher. Ebenso kam es zu Beschwerden darüber, dass Verbraucher auf ihren Reisen 

in der EU lediglich Zugriff auf 3G-Datendienste hatten, während sie zu Hause gewohnt waren, 4G-Dienste zu 

nutzen. BEREC legt der Europäischen Kommission daher in der Stellungnahme nahe, die Dienstequalität beim 

Roaming weiter zu beobachten und ggf. in einem Legislativvorschlag Regelungen hierzu ergänzend in die 

Roaming-Verordnung aufzunehmen. 

Darüber hinaus empfiehlt BEREC weitere Klarstellungen von Regelungen, insbesondere in Bezug auf die An-

wendung einer etwaigen angemessenen Nutzungsgrenze durch die Roaming-Anbieter, vorzunehmen. Vor 

allem zu den immer weiter verbreiteten Zero-Rating-Angeboten finden sich keine expliziten Regelungen in 

der Roaming-Verordnung82. Obwohl die derzeitigen Regelungen eine regulatorische Bewertung von Zero-

Rating-Optionen zulassen, erscheinen ergänzende Ausführungen zur Anwendung von angemessenen Nut-

zungsgrenzen auf diese Optionen empfehlenswert. Aus Sicht von BEREC müssen diese nicht zwangsläufig Teil 

einer überarbeiteten Fassung der Roaming-Verordnung sein, sondern könnten auch durch aktualisierte BE-

REC-Leitlinien zum Roaming aufgegriffen werden. 

Im Hinblick auf die Tragfähigkeitsprüfung und die damit verbundene Genehmigung von zusätzlichen Ro-

aming-Aufschlägen sieht BEREC ebenfalls Handlungsbedarf. Es sollte das Ziel des Gesetzgebers sein, die Bean-

tragung von zusätzlichen Roaming-Aufschlägen vor dem Hintergrund der Tragfähigkeit des eigenen Ge-

schäftsmodells und den damit verbundenen Prozess sowohl für die zuständigen Regulierungsbehörden als 

auch für die betroffenen Roaming-Anbieter zu erleichtern. 

Die zweite ergänzende Stellungnahme vom 19. September 201983 befasst sich überwiegend mit den Vorleis-

tungskosten bezogen auf die Erbringung von Roaming-Diensten. Diese Stellungnahme fußt im Wesentlichen 

auf der von der Europäischen Kommission im April 2018 gestarteten Kostenstudie84 zur Erbringung von Ro-

aming-Diensten. Hintergrund einer zweiten Stellungnahme durch BEREC ist, dass die Kostenstudie zum Zeit-

punkt der von der Europäischen Kommission gesetzten Stellungnahmefrist zum 19. Juni 2019 noch nicht 

fertiggestellt war. Zum Zweck der Kostenstudie wurde im Zeitraum von April 2018 bis Juni 2019 durch einen 

82 Vgl. hierzu auch Punkt 4.5 in diesem Abschnitt. 

83 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8756-berec-supplementary-analysis-on-wholesale-

roaming-costs 

84 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/finalisation-mobile-cost-model-roaming-and-delegated-act-single-eu-wide-

mobile-voice-call 
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Auftragnehmer der Europäischen Kommission ein Kostenmodell zur Bereitstellung von Roaming-Diensten 

erstellt. Neben der Ermittlung der Kosten für Roaming-Dienste dient dieses Modell ebenfalls als ein Baustein 

zur Festlegung eines europäisch einheitlichen Mobilfunkterminierungsentgelts (vgl. Punkt 4.1.1). Die Kosten-

studie wurde durch BEREC im Rahmen eines Steuerungskomitees unter Beteiligung der Bundesnetzagentur 

begleitet. Gleichzeitig fanden zwei Workshops sowie zwei Konsultationsrunden zur Kostenstudie statt. Zur 

Befüllung des Kostenmodells sammelten die nationalen Regulierungsbehörden die erforderlichen Daten bei 

den Mobilfunkanbietern ein und leiteten diese unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen an 

die Europäische Kommission weiter. 

Unter Berücksichtigung der am 25. Juli 2019 veröffentlichten Kostenstudie knüpft die zweite Stellungnahme 

BERECs an die erste Stellungnahme vom 13. Juni 2019 an. Neben den Ergebnissen der Kostenstudie wurden 

ebenso die von BEREC erhobenen zweijährlichen Benchmark-Berichte (s. u.) in die Analysen miteinbezogen. 

Die Analysen zeigen, dass auch unter den Reglungen zu RLAH die Mobilfunknetzbetreiber in der Lage zu sein 

scheinen, ihre Kosten zu decken, während die Tragfähigkeit der Angebote der MVNOs aufgrund der struktu-

rellen Unterschiede leidet. 

Berichte zum International Roaming 

Basierend auf umfangreichen Datenerhebungen durch die nationalen Regulierungsbehörden in Bezug auf das 

Thema Roaming erstellt BEREC pro Jahr jeweils drei Berichte. Der zweimal pro Jahr erscheinende "BEREC 

Benchmark Data Report" beinhaltet insbesondere die Entwicklung der Roaming-Preise und der Minuten-, 

SMS- und Datenvolumina auf der Endkunden- und der Vorleistungsebene. Die erforderlichen nationalen 

Daten werden hierbei durch die Bundesnetzagentur von den in Deutschland ansässigen Mobilfunkanbietern 

erhoben. 

Am 8. März 2018 hat BEREC den 20. "International Roaming BEREC Benchmark Data Report" veröffentlicht, 

der den Zeitraum von April bis September 2017 umfasst. Damit erfasst dieser Benchmark-Report erstmalig 

einen Zeitraum, in dem RLAH in Kraft (zum 15. Juni 2017) getreten ist. Insoweit konnte im Rahmen dieses 

Berichts bereits ein erheblicher Anstieg der Roaming-Nutzung, insbesondere von Roaming-Datendiensten, 

festgestellt werden. Neben dem Anstieg der Datenvolumina ist zugleich ein erhebliches Absinken der Vorleis-

tungsentgelte zu beobachten. Der 21. Bericht wiederum beruht auf Datenerhebungen im Zeitraum von Okto-

ber 2017 bis März 2018 und wurde am 4. Oktober 2018 veröffentlicht. Wie sich in dem Bericht zeigt, stieg die 

Datennutzung im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres weiter an. Der 22. Bericht schließ-

lich, der am 7. März 2019 veröffentlicht wurde, deckt den Zeitraum von April bis September 2018 ab. 

Darüber hinaus erstellt BEREC jährlich einen Bericht zur Transparenz und Vergleichbarkeit von Roaming-

Preisen. Der Bericht ("BEREC Report on Transparency and Comparability of International Roaming Tariffs") 

in seiner am 6. Dezember 201885 veröffentlichten Fassung beruht auf Daten von Juli 2017 bis Juni 2018 und 

kommt zu dem Ergebnis, dass den Verbrauchern in Europa – entgegen den Befürchtungen – auch unter RLAH 

ein vielfältiges Angebot an internationalen Roaming-Tarifen zur Verfügung steht. Bereits vor der Einführung 

von RLAH haben viele Mobilfunkbetreiber Tarife angeboten, die im Ausland fast so genutzt werden konnten 

wie im Inland. Hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Roaming-Tarifen bieten die Mobilfunkbetreiber die ent-

sprechenden Informationen auf ihren Webseiten an. 

85 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8312-berec-report-on-transparency-and-

comparability-of-international-roaming-tariffs 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

– 86 –

juris Lex QS
06052024 ()



BUNDESNETZAGENTUR  |  87 

Die von BEREC und den nationalen Regulierungsbehörden erhobenen Daten bestätigen die weitestgehende 

Einhaltung der Vorgaben der Roaming-Verordnung hinsichtlich der zulässigen Entgelthöhen sowie der 

Transparenzvorgaben zum Schutz der Verbraucher. 

Die 2019er Auflage des Transparenz-Berichts über den Zeitraum von Juli 2018 bis Juni 2019 vom 

6. Dezember 2019 wird zudem zeigen, dass den Verbrauchern viele Informationen hinsichtlich der Tarifkondi-

tionen und der Preise zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren ist eine Vielfalt von Roaming-Tarifen zu 

beobachten, auch wenn einige Tarife nicht mehr angeboten werden. Trotz der großen Auswahl an Roaming-

Tarifen und des damit einhergehenden Transparenzerfordernisses ist in Europa insgesamt die Anzahl der 

Beschwerden hinsichtlich International Roaming in der Summe relativ niedrig. Insoweit kann davon ausge-

gangen werden, dass die Transparenzvorschriften der Roaming-Verordnung zielführend sind und von den 

Roaming-Anbietern im überwiegenden Maße verordnungskonform eingehalten werden. 

BEREC-Stellungnahme im Rahmen eines Streitschlichtungsverfahrens zum Großkundenroamingzugang 

Die Bundesnetzagentur hat mit Schreiben vom 7. Mai 2018 eine Stellungnahme BERECs im Rahmen eines 

Streitschlichtungsverfahrens zwischen einem deutschen und einem französischen Unternehmen bzgl. des 

Großkundenroamingzugangs zu regulierten Entgelten (vgl. Punkt 8.1 in Abschnitt B) angefordert. BEREC 

stellt in seiner Stellungnahme vom 1. Juni 201886 grundsätzlich fest, dass Roaming-Dienste, die anhand von 

länderunspezifischen 901er-IMSIs (International Mobile Subscriber Identity) angeboten werden, dem sachli-

chen Anwendungsbereich der Roaming-Verordnung unterliegen und somit auch jenen Nachfragern ein Ver-

tragsangebot zu unterbreiten sei, welche sich global zugeteilter Rufnummern bedienen. 

4.1.4 Intra-EU-Kommunikation 

Im Zuge der Novellierung des europäischen Rechtsrahmens für Telekommunikation wurden durch Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zum 15. Mai 2019 Regelungen zur erstmaligen Regulierung 

von Intra-EU-Kommunikation eingeführt (vgl. auch Punkt 4.1.1). Demnach dürfen nutzungsabhängige Preise 

für Anrufe und SMS vom inländischen Mitgliedstaat der Verbraucher in einen anderen Mitgliedstaat ab dem 

15. Mai 2019 Preisgrenzen von 0,19 Euro/min sowie 0,06 Euro/SMS (jeweils netto) nicht überschreiten. Die 

Preisobergrenzen gelten sowohl für Entgelte im Festnetz als auch im Mobilfunk. Neben diesen regulierten 

Tarifen dürfen Anbieter auch alternative Tarife mit höheren Entgelten anbieten, sofern Verbraucher diesen 

zugestimmt haben. Schließlich können Anbieter auch höhere Entgelte verlangen, sofern sie nachgewiesen 

haben, dass das Angebot regulierter Tarife für die Intra-EU-Kommunikation die Tragfähigkeit ihres nationa-

len Tarifmodells erheblich gefährdet. Sofern der Nachweis durch den Anbieter erbracht wurde, kann die Bun-

desnetzagentur für einen erneuerbaren Zeitraum von einem Jahr höhere Entgelte für die Intra-EU-

Kommunikation genehmigen. 

Aufgrund der Vorschriften zur Intra-EU-Kommunikation waren durch BEREC vor Inkrafttreten der Vor-

schriften Leitlinien, insbesondere für die Parameter, die von den nationalen Regulierungsbehörden bei ihren 

Bewertungen der Tragfähigkeit zu berücksichtigen sind, zu erstellen. Zu diesem Zweck nahm BEREC bereits 

Ende 2018 die Arbeiten zu den Leitlinien auf. Die Bundesnetzagentur hat sich hierbei aktiv beteiligt und zur 

Erstellung der Leitlinien beigetragen. Der Entwurf der Leitlinien wurde im Rahmen eines Workshops am 

86 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8133-berec-opinion-on-bnetza-request-on-

providing-wholesale-roaming-access 
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29. Januar 2019 mit Marktteilnehmern in Brüssel konsultiert.87 Nach Konsultation und Berücksichtigung der 

Eingaben des Workshops wurden die finalen Leitlinien am 7. März 2019 auf den Internetseiten von BEREC 

veröffentlicht.88 Aufgrund der erstmaligen Regulierung der Intra-EU-Kommunikation hat BEREC nicht nur 

Leitlinien – wie durch die Vorschriften gefordert – zur Bewertung der Tragfähigkeit verfasst, sondern auch 

Leitlinien zur allgemeinen Anwendung der Vorschriften entwickelt. Dies soll maßgeblich dazu beitragen, dass 

die Vorschriften zur Intra-EU-Kommunikation europaweit eine konsistente Anwendung finden. 

Die Bundesnetzagentur ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regelungen zur regulierten Intra-EU-

Kommunikation zuständig (siehe auch Punkt 4.6) und berücksichtigt hierbei weitestgehend die zuvor erwähn-

ten BEREC-Leitlinien. 

4.1.5 Fixed Network Evolution 

BEREC Report "Pricing for access to infrastructure and civil works according to the BCRD" 

Der vorliegende und im März 2019 veröffentlichte Bericht gibt eine Übersicht über methodische Vorgehens-

weisen bei der Definition und Anwendung der in der EU-Kostensenkungsrichtlinie angelegten Preismaßstäbe 

in den EU-Mitgliedstaaten. Fragen der in diesem Zusammenhang relevanten Bepreisung wurden in ersten 

Studien zur Umsetzung der Kostensenkungsrichtlinie (so z. B. BEREC-Bericht "Implementation of the Broad-

band Cost Reduction Directive", BoR (17) 245) als eine große Herausforderung identifiziert. Daher liegt die 

Zielsetzung des vorliegenden Berichts darin, die in den einzelnen Mitgliedstaaten in den ersten Jahren nach 

Umsetzung der Richtlinie in nationale Gesetzgebung generierten Erkenntnisse und Ergebnisse tatsächlich 

ergangener Preisentscheidungen zusammenzutragen. Hierbei ist zu konstatieren, dass zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des Berichts in vielen Mitgliedstaaten keine über die abstrakten Prinzipien der Richtlinie 

hinausgehenden Festlegungen oder Veröffentlichungen vorhanden sind. Auch ist bisher nur eine begrenzte 

Anzahl an Streitfällen über Fragen der Bepreisung zu beobachten. 

BEREC Report "Technical and economic replicability assessment in the context of symmetric access" 

Im Dezember 2018 hat BEREC einen Bericht über die Prüfung der technischen und ökonomischen Replizier-

barkeit im Rahmen des symmetrischen Netzzugangs veröffentlicht.89 Gegenstand der Untersuchung war ne-

ben dem Verhältnis zwischen Marktstruktur (marktmächtiges Unternehmen und alternative Betreiber) und 

symmetrischer Regulierung insbesondere der Umfang und die Art der auferlegten Regulierungsmaßnahmen 

in den Ländern, die den Netzzugang symmetrisch regulieren. Hierbei wollte BEREC wissen, inwieweit für die 

Auferlegung symmetrischer Regulierungsmaßnahmen die technische und ökonomische Replizierbarkeit 

untersucht wurde. Es konnte kein kausaler Zusammenhang zwischen der Marktstruktur und symmetrischer 

Regulierung festgestellt werden. Eine Prüfung der technischen und ökonomischen Replizierbarkeit wurde 

bisher nur in sehr wenigen Mitgliedstaaten vorgenommen, sodass die Möglichkeiten zur Erarbeitung von 

Schlussfolgerungen – über eine Zusammenstellung der bisherigen Anwendungspraxis hinaus – stark einge-

schränkt sind. 

87 https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2019/197-berec-workshop-on-intra-eu-communication-services 

88 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-

on-intra-eu-communications 

89 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8311-technical-and-economic-replicability-

assessment-in-the-context-of-symmetric-access 
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BEREC Report und Guidelines zur Bestimmung des Netzabschlusspunktes 

In der BEREC-Arbeitsgruppe "Fixed Network Evolution" wurde 2018 zudem ein Bericht zum Netzabschluss-

punkt in Festnetz- und Mobilfunknetzen erstellt, in dessen Erstellung sich die Bundesnetzagentur eingebracht 

hat. Der Bericht liefert eine beschreibende Übersicht über die aktuellen nationalen Regelungen sowie rechtli-

chen Rahmenbedingungen zum Netzabschlusspunkt (NTP). Der im Oktober 2018 nach Annahme auf dem 

Plenum veröffentlichte Bericht90 dient aktuell auch als Material für die Erstellung der Leitlinien für gemein-

same Ansätze zur Identifizierung des Netzabschlusspunktes, die gemäß des EKEK von BEREC bis zum 

21. Juni 2020 zu verfassen sind. 

Der Entwurf der BEREC-Leitlinien zur Identifizierung des NTP sieht vor, dass für die Definition des NTP im 

Festnetz insbesondere drei Kriterien berücksichtigt werden sollen: die Konformität der Definition mit den 

rechtlichen Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf den Markt der Telekommunikationsendgeräte sowie 

eine Analyse, ob eine objektive technologische Notwendigkeit besteht, dass Geräte Teil des öffentlichen Netz-

werks sein müssen. Der Entwurf der Leitlinien geht dabei von drei möglichen Basisszenarien aus, in denen der 

NTP am passiven Endpunkt der Anschlussleitung beim Kunden (A), am Ausgang des Modems (B) oder des 

Routers (C) liegt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass der Grad, in dem der NTP-Standort Innovation und Wett-

bewerb auf dem Endgerätemarkt fördert für Punkt A am höchsten, für Punkt B niedriger und für Punkt C 

noch niedriger sei und diese Nachteile bei Festlegung des NTP an Punkt B oder C durch entsprechend gewich-

tige objektive technische Notwendigkeiten aufgewogen werden müssen. Bezüglich des mobilen NTP legt der 

Entwurf der Leitlinien fest, dass der mobile NTP sich an einem Standort befindet, der es den Endnutzern er-

möglicht, (weiterhin) ein beliebiges Endgerät zu verwenden. Der Entwurf ist Gegenstand einer öffentlichen 

Konsultation. 

BEREC Report "Layer 2 WAP excluding Ethernet-based leased lines on market 4” 

Im Sommer 2018 hat BEREC einen Bericht über Layer-2-Vorleistungsprodukte veröffentlicht.91 Der Bericht ist 

eine Fortführung von vorangegangenen Berichten über Layer-2-Zugangsprodukte in den Märkten Nr. 3a und 

3b (Märkteempfehlung 2014) sowie einer sog. "Common Position"92. Er befasst sich nun mit Layer-2-

Zugangsprodukten, die in Markt Nr. 4 (der Märkteempfehlung 2014) auferlegt wurden. Die Untersuchung gibt 

einen Hinweis darauf, dass in einigen Mitgliedsländern die traditionellen Zugangsprodukte in Markt Nr. 4 

scheinbar nicht ausreichen, um die dort herrschenden Wettbewerbsprobleme zu beseitigen, weshalb der Zu-

gang zu Layer-2-Zugangsprodukten auferlegt wird. Ferner scheint es, dass es trotz gemeinsamer Charakteris-

tika einige Eigenschaften gibt, die sehr spezifisch für Layer-2-Zugangsprodukte in Markt 4 sind. Generell sind 

Layer-2-Zugangsprodukte im Gegensatz zu Ethernet-basierten Mietleitungen günstiger. 

90 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8252-berec-report-on-the-location-of-the-network-

termination-point 

91 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8161-layer-2-wholesale-access-products-excluding-

ethernet-based-leased-lines-on-market-4 

92 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/ 

6482-berec-common-position-on-layer-2-wholesale-access-products 
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4.1.6 Wireless Network Evolution 

BEREC Report "Best practices spectrum authorization, award procedures and coverage obligations with a 
view to considering their suitability to 5G" 

BEREC hat im Dezember 2018 eine Übersicht über die Vergabepraxis von Spektrum und die Versorgungsauf-

lagen in Europa veröffentlicht.93 Der Bericht stellt die verschiedenen Verfahren für die Spektrumsvergabe, die 

Struktur der Frequenzbänder in Europa sowie die Laufzeiten der Frequenzen dar. Darüber hinaus beschäftigt 

sich der Bericht auch mit der Frage, ob die verantwortlichen Institutionen bei der Spektrumsvergabe wettbe-

werbliche Gesichtspunkte in Betracht zogen (bspw. durch Ansetzen von Spektrumsobergrenzen, durch Ver-

pflichtungen für nationales Roaming oder Überlegungen im Hinblick auf 5G). Schließlich findet sich ebenfalls 

eine Übersicht über die Versorgungsauflagen. 

BEREC "Common Position on information to consumers on mobile coverage" 

BEREC hat im Ende 2018 eine "Common Position" zu Informationen hinsichtlich der Netzabdeckung im Mo-

bilfunk veröffentlicht.94 Vorangegangen war ein Bericht hierüber, der öffentlich konsultiert wurde. Die 

"Common Position" muss von den nationalen Regulierungsbehörden bei der Zurverfügungstellung von In-

formationen für Endkunden hinsichtlich der Netzabdeckung im Mobilfunk berücksichtigt werden. Das Ziel 

der "Common Position" ist es, ein gemeinsames Verständnis darüber zu erhalten, welche Informationen der 

Öffentlichkeit bereitgestellt werden sollen und in welcher Form dies geschehen soll. 

BEREC "Study on implications of 5G deployment on future business models" (Axon/DotEcon) 

Im Frühjahr 2018 hat BEREC eine Studie veröffentlicht, die sich mit den Implikationen von 5G auf zukünftige 

Geschäftsmodelle beschäftigt.95 Neben einem ausführlichen technischen Teil skizziert die Studie mögliche 

Anwendungsfälle, für die 5G relevant werden könnte. Diese Anwendungsfälle fokussieren sich auf insgesamt 

sieben verschiedene Bereiche, so etwa vernetztes Fahren in der Automobilindustrie, die vernetzte Produktion 

oder das Erstellen von Ferndiagnosen im Gesundheitswesen. Herausgearbeitet wurden ferner die Herausfor-

derungen in technischer, wettbewerblicher und regulatorischer Hinsicht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 

dass von 5G keine Revolution zu erwarten ist, sondern vielmehr eine evolutionäre Entwicklung der Anwen-

dungsfälle und Geschäftsmodelle stattfinden wird. 

BEREC Report und BEREC Common Position zur "Mitnutzung von Infrastrukturen in Mobilfunknetzen" 

In 2018 hat BEREC vor dem Hintergrund der Ziele eines effizienten Wettbewerbs, der Konnektivität sowie der 

effizienten Frequenznutzung mit den Arbeiten zu einer "Common Position" im Hinblick auf die Mitnutzung 

von Infrastruktur in Mobilfunknetzen begonnen. In einem ersten Schritt wurde 2018 ein Bericht zur Mitnut-

zung von Infrastruktur in Mobilfunknetzen erstellt. Dieser Bericht beinhaltet eine Analyse bereits bestehender 

Mitnutzungsvereinbarungen und diente dazu, aufbauend eine gemeinsame BEREC-Position zur Mitnutzung 

93 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8314-berec-report-on-practices-on-spectrum-

authorization-and-award-procedures-and-on-coverage-obligations-with-a-view-to-considering-their-suitability-to-5g 

94 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/ 

8315-berec-common-position-on-information-to-consumers-on-mobile-coverage 

95 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8008-study-on-implications-of-5g-deployment-on-

future-business-models 
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von Infrastruktur in Mobilfunknetzen zu entwickeln. Der Bericht wurde am 14. Juni 2018 fertiggestellt und im 

Anschluss auf den Internetseiten von BEREC veröffentlicht.96 

Aufbauend auf diesen Bericht wurde eine "Common Position" zur Mitnutzung von Mobilfunkinfrastruktur 

erarbeitet und der Entwurf im Zeitraum von 12. Dezember 2018 bis 18. Januar 2019 mit den Marktteilneh-

mern sowie interessierten Kreisen konsultiert.97 Unter Berücksichtigung der Eingaben der an der Konsultation 

Beteiligten wurde der Entwurf der "Common Position" überarbeitet. Wesentliche gemeinsame Standpunkte 

BERECs im Zusammenhang mit der Mitnutzung von Mobilfunkinfrastruktur beziehen sich auf ein gemein-

sames Verständnis der Definition bzgl. der unterschiedlichen Arten von Mitnutzung, der Ziele, welche die 

nationalen Regulierungsbehörden bei der Bewertung von Mitnutzungsvereinbarungen berücksichtigen soll-

ten, sowie der Kriterien, die mindestens von den nationalen Regulierungsbehörden bei Mitnutzungsvereinba-

rungen über Mobilfunkinfrastruktur untersucht werden sollten. Die "Common Position" vom 13. Juni 2019 

findet sich ebenfalls auf den Internetseiten von BEREC.98 

4.1.7 Statistics and Indicators 

Neben den regelmäßig zu erstellenden Benchmark-Berichten über Terminierungsentgelte99 hat sich BEREC in 

der Arbeitsgruppe "Statistics and Indicators" im Jahr 2019 schwerpunktmäßig mit der Erstellung von Leitli-

nien zu den geografischen Erhebungen zum Netzausbau beschäftigt. Die bis Ende 2023 durchzuführende geo-

grafische Erhebung zur Reichweite der breitbandfähigen elektronischen Kommunikationsnetze gemäß Art. 22 

des EKEK soll einer Vielzahl von Zwecken wie bspw. Informationen für Endverbraucher, staatliche Beihilfen, 

Vergabe öffentlicher Mittel oder zur Aufstellung nationaler Breitbandpläne dienen. Mit dem Anfang Oktober 

2019 zur öffentlichen Konsultation gestellten Entwurf von Leitlinien schlägt BEREC Vorgaben zur Erhebung, 

Darstellung und der Veröffentlichung erhobener Daten bzgl. der Reichweite von Breitbandnetzen vor.100 Die 

finalen Leitlinien sind aufgrund des EKEK seitens BEREC bis spätestens 21. Juni 2020 zu veröffentlichen. 

4.1.8 Marktanalyse 

BEREC Opinion zur Überarbeitung der SMP-Guidelines 

Im ersten Plenum des Jahres 2018 hat BEREC eine Stellungnahme zu dem Entwurf der SMP-Guidelines der 

Europäischen Kommission veröffentlicht.101 Die überarbeiteten SMP-Guidelines haben ihre grundsätzliche 

Struktur beibehalten. BEREC befürwortet eine Berücksichtigung der neueren relevanten Rechtsprechung für 

die Feststellung einer gemeinsamen Marktbeherrschung, die eine erleichterte Prüfung für die Regulierungs-

behörden bedeutet. Des Weiteren würde BEREC es begrüßen, wenn die Europäische Kommission bspw. eine 

differenzierte Betrachtung aufnehmen würde, nach denen OTT-Anbieter als potentielle Konkurrenten einge-

96 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8164-berec-report-on-infrastructure-sharing 

97 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8604-berec-report-on-the-outcomes-of-the-public-

consultation-on-the-draft-berec-common-position-on-infrastructure-sharing 

98 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/ 

8605-berec-common-position-on-infrastructure-sharing 

99 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8701-berec-report-on-termination-rates-at-the-

european-level 

100 https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5937-public-consultation-on-the-draft-berec-

guidelines-on-geographical-surveys-of-network-deployments 

101 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8024-berec-opinion-on-draft-smp-guidelines 
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stuft werden könnten, wenn sie elektronische Kommunikationsdienste anbieten und damit dem gleichen 

relevanten Markt angehören würden. 

BEREC Opinion zur Überarbeitung der Märkteempfehlung der EU-Kommission 

Im Juni 2019 hat BEREC eine Stellungnahme zu einer öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommissi-

on hinsichtlich der Überarbeitung der Märkteempfehlung abgegeben und veröffentlicht.102 Dabei lagen die 

Themenschwerpunkte, auf die sich die Stellungnahme konzentrierte, u. a. auf der Identifizierung neuer tech-

nologischer und marktlicher Entwicklungen. BEREC akzeptiert grundsätzlich die von der Europäischen 

Kommission vorgeschlagene Entfernung der Terminierungsmärkte von der Liste der relevanten Märkte, weist 

aber darauf hin, dass sichergestellt sein muss, dass auch künftig Abhilfemaßnahmen auferlegt werden können, 

die z. B. über regulierte Terminierungsentgelte hinausgehen. Weiterhin befürwortet BEREC weder eine mögli-

che Zusammenlegung der Märkte Nr. 3a (wholesale access to fixed location) und Nr. 3b (wholesale central 

access to mass market products), noch die Aufnahme des Zugangs zu physischer Infrastruktur als potentiellen 

neuen Markt in die überarbeitete Märkteempfehlung. 

BEREC Report "Application of the Common Position on geographic aspects of market analysis" 

BEREC hat im Dezember 2018 einen Erfahrungsbericht über die Anwendung der "Common Position" hin-

sichtlich geographischer Aspekte der Marktanalyse veröffentlicht. Die letzte "Common Position" von BEREC 

hierzu stammte aus dem Juni 2014.103 Berücksichtigt wurde im Bericht sowohl, inwieweit – und auf Grundlage 

welcher Kriterien – subnationale Märkte abgegrenzt wurden, als auch inwiefern bei der Auferlegung von Ab-

hilfemaßnahmen eine regionale Differenzierung vorgenommen wurde. In dem Bericht wurde festgestellt, 

dass mehrere Regulierungsbehörden geografische Abgrenzungen insbesondere in den Vorleistungsmärkten 

mit den Nrn. 3a, 3b und 4 vornehmen und hierbei am häufigsten der Markt Nr. 3b regional differenziert wird. 

Grund für die regionale Differenzierung des Marktes Nr. 3b ist neben dem Ausbau von NGA-Netzen alternati-

ver Betreiber auch die Möglichkeit des Erwerbs von Vorleistungsprodukten des Marktes Nr. 3a. Da die Vorleis-

tungsprodukte des Marktes Nr. 3a denen des Marktes Nr. 3b vorgelagert sind, hat der Erwerb eines Vorleis-

tungsproduktes des Marktes Nr. 3a unmittelbare Konsequenzen auf die wettbewerbliche Situation des Mark-

tes Nr. 3b, was in der Praxis, aufgrund einer regional heterogenen Nachfrage nach Vorleistungsprodukten des 

Marktes Nr. 3a, zur Bildung subnationaler Märkte beiträgt. Da im Rahmen der Auswertung keine Probleme 

identifiziert wurden, die nicht bereits durch die bisherige "Common Position" adressiert werden, besteht nach 

Ansicht von BEREC gegenwärtig kein Anlass, diese zu überarbeiten. 

4.1.9 Remedies 

Im Jahr 2018 hat sich BEREC an der Konsultation der Europäischen Kommission zu einem Vorschlag, Emp-

fehlungen zur Kalkulation des WACC (Weighted Average Cost of Capital) zu veröffentlichen, beteiligt. BEREC 

hat in einem Positionspapier dargelegt, dass die NRAs zur Berücksichtigung nationaler Gegebenheiten einen 

102 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8603-berec-response-to-the-ec-public-consultation-

on-the-review-of-the-recommendation-on-relevant-markets 

103 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8308-berec-report-on-the-application-of-the-

common-position-on-geographic-aspects-of-market-analysis 
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Spielraum benötigen, aber auch die Notwendigkeit anerkannt, nach allgemeinen Prinzipien bei der Berech-

nung des WACC als wichtigem Bestandteil der Entgeltfestsetzung vorzugehen.104 

BEREC hat zudem ein "Assessment of the need to review the BEREC Common Positions on Markets 3a, 3b and 

4" veröffentlicht.105 Unter Betrachtung der seit der letzten Anpassung der "Common Positions" 2012 erfolgten 

marktlichen, technologischen und regulatorischen Entwicklungen nimmt dieser Bericht eine erste Einschät-

zung im Hinblick auf eine möglicherweise erforderliche weitere Aktualisierung vor. Er zieht die Schlussfolge-

rung, dass die "Common Positions" nach wie vor Gültigkeit besitzen und lediglich an manchen Stellen zu-

künftiger Anpassungsbedarf besteht. Eine Aktualisierung der "Common Positions" wird jedoch auch die Über-

arbeitung des europäischen Rechtsrahmens berücksichtigen müssen. Eine erste Diskussion über mögliche 

Implikationen des EKEK hat im Rahmen eines Workshops stattgefunden. 

BEREC hat am 19. Juni 2019 den Entwurf der Guidelines "Minimum criteria reference offer", bei denen es um 

die Auferlegung der Transparenzverpflichtung nach Art. 69 des EKEK geht, zur öffentlichen Konsultation 

gestellt. Es sind zehn Stellungnahmen eingegangen, die ausgewertet wurden. Spätestens am 

21. Dezember 2019 werden die finalen Guidelines veröffentlicht. BEREC verfolgt darin den Ansatz, dass es 

bestimmte Kernelemente gibt, die alle NRAs in den genehmigten Standardangeboten aufnehmen sollen, so-

wie der Möglichkeit, zusätzliche Elemente nach nationalem Bedarf aufzunehmen. Damit wird einerseits die 

europäische Harmonisierung der Standardangebote sichergestellt, andererseits bleibt den NRAs aber auch ein 

gewisses Maß an Flexibilität erhalten, um den nationalen Erfordernissen gerecht werden zu können. 

BEREC hat auch im Jahr 2018 den Bericht zu "Regulatory accounting in practice" vorgelegt, der einen Über-

blick über die von den NRAs für das "regulatory accounting" verwendeten Methoden (Kostenorientierung, 

Retail-Minus, Vergleichsmarktbetrachtung etc.) enthält.106 Es lässt sich feststellen, dass ein hoher Konsistenz-

grad bei der Anwendung der Prinzipien des "regulatory accounting" vorliegt. Der Bericht für 2019 wird vo-

raussichtlich im Dezember 2019 erscheinen. 

4.1.10 End User 

Die End-Users-Arbeitsgruppe hat im Berichtszeitraum vier Berichte und ein Leitliniendokument erarbeitet, 

zwei Stellungnahmen zu einem Durchführungsrechtsakt der EU-Kommission verfasst sowie einen Workshop 

zum Thema Verbraucherschutz und Endnutzerrechte durchgeführt. 

Der Bericht "NRA’s practices for ensuring equivalence of access and choice for disabled end-users"107 enthält 

eine Übersicht der in Europa auf Basis des geltenden Rechtsrahmens umgesetzten Maßnahmen, die einen 

gleichwertigen Zugang von Endnutzern mit Behinderung zu elektronischen Kommunikationsdiensten er-

möglichen sowie Gleichwertigkeit hinsichtlich der Auswahlmöglichkeiten an Unternehmen und Diensten 

gewährleisten sollen. 

104 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8257-berec-position-paper-input-to-the-

commission8217s-wacc-consultation-2018 

105 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8009-assessment-of-the-need-to-review-the-berec-

common-positions-on-markets-3a-3b-and-4 

106 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8310-berec-report-regulatory-accounting-in-

practice-2018 

107 BoR (18) 30, BEREC Report on NRA’s practices for ensuring equivalence of access and choice for disabled end-users, 08.03.2018 
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Ferner werden im Bericht "Terminating Contracts and Switching Provider"108 verschiedene Faktoren betrach-

tet, die einen Einfluss auf die Vertragskündigung und den Anbieterwechsel haben können, wie z. B. der Pro-

zess des Anbieterwechsels (einschließlich der Nummernportierung), die Vertragsdauer, Kündigungsfristen, 

Datenportabilität (z. B. von Nutzerprofilen), Umgang mit Versorgungsunterbrechungen, technologische Ent-

wicklungen (z. B. eSIM), Wechsel zwischen Bündelprodukten, Regelung der Vertragsbeendigung nach Ablauf 

oder während der Mindestlaufzeit. 

Einen Überblick über Vorgaben und Praktiken in Europa hinsichtlich einer vereinfachten Darstellung wesent-

licher Informationen in Endkundenverträgen, die dazu beitragen sollen, dass Endkunden bei Vertragsab-

schluss oder einem Anbieterwechsel gut informiert sind, gibt der Bericht "contractual simplification".109 Insge-

samt wurden sieben wesentliche Aspekte identifiziert, die in Endkundenverträgen enthalten sein sollten: 

die klare Auflistung der wichtigsten Merkmale des Produktes, 

die Vertragspartner, 

die Preise für die Produkte, 

die Vertragsdauer und Vertragsverlängerungsbedingungen, 

die Dienstequalität, 

die Kompensations- und Rückerstattungsregelungen und 

weitere Informationen wie bspw. zu Datenschutz oder Beschwerdemanagement. 

Diesbezügliche vereinfachte Darstellungen könnten das Verständnis der Endkunden erleichtern. In Deutsch-

land, Belgien und Portugal gibt es bereits Vorlagen für Vertragszusammenfassungen bzw. Produktinformati-

onsblätter, die den Endkunden seitens der Diensteanbieter vor Vertragsabschluss vorgelegt werden müssen. 

Diese in dem Bericht dargelegten Erfahrungen sowie auch die Einschätzung der nationalen Regulierungsbe-

hörden hinsichtlich der in eine Vertragszusammenfassung aufzunehmenden Informationselemente bildeten 

die Grundlage für die nach dem EKEK von BEREC zu erstellende Stellungnahme zu einem Durchführungs-

rechtsakt der EU-Kommission, der ein Muster für die Vertragszusammenfassung vorgeben soll. 

Die Stellungnahme "BEREC Input for the contract summary template, Article 102 (3) of the EECC"110 antwor-

tet auf seitens der EU-Kommission an BEREC gerichtete Fragen bzgl. der zentralen Elemente, die eine Ver-

tragszusammenfassung enthalten sollte, einer möglichen Nutzung von Hyperlinks und Popups, erforderli-

chen Angaben bei Bündelprodukten, die Aufnahme von Merkmalen des Firmenerscheinungsbildes (wie z. B. 

Firmenlogo, Unternehmensschriftart und -farbe) sowie zur Heranziehung verhaltenswissenschaftlicher Er-

kenntnisse. Darüber hinaus veröffentlichte BEREC im Rahmen der öffentlichen Konsultation seine Stellung-

108 BoR (19) 27, BEREC Report on Terminating Contracts and Switching Provider, 07.03.2019 

109 BoR (18) 217, BEREC Report on contractual simplification, 06.12.2019 

110 BoR (19) 81, BEREC Input for the contract summary template, Article 102 (3) of the EECC, 30.05.2019 
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nahme zum konkreten Entwurf des Durchführungsrechtsaktes.111 Der Durchführungsrechtsakt wird im 

Kommunikationsausschuss (COCOM)112 beraten und soll bis zum 21. Dezember 2019 durch die EU-

Kommission erlassen werden. 

BEREC hat zudem mit der Erstellung der BEREC-Leitlinien zur Dienstequalität gemäß Art. 104 Abs. 2 des 

EKEK begonnen, welche nach öffentlicher Konsultation der Interessenträger113 bis zum 21. Juni 2020 zu veröf-

fentlichen sind. Die Leitlinien benennen einschlägige Parameter für die Dienstequalität, relevante Parameter 

für Endnutzer mit Behinderung sowie anzuwendende Messverfahren und machen Ausführungen zu Inhalt 

und Format der veröffentlichten Informationen sowie zu Qualitätszertifizierungsmechanismen. 

Ebenfalls aufgenommen wurde die Arbeit an der Erstellung des Berichtes gemäß Art. 84 Abs. 2 des EKEK über 

die bewährten Verfahren zur Unterstützung der Bestimmung eines angemessenen Breitbandinternetzu-

gangsdienstes im Rahmen der neuen Universaldienstregelungen. Der Universaldienst soll Zugang zu einem 

erschwinglichen, verfügbaren, angemessenen Breitbandinternetzugangsdienst und zu Sprachkommunikati-

onsdiensten an einem festen Standort sichern. Die angemessene Bandbreite soll durch die Mitgliedstaaten im 

Lichte der nationalen Gegebenheiten und der Mindestbandbreite, die in dem jeweiligen Land von der Mehr-

heit der Verbraucher genutzt wird, definiert werden. Sie soll mindestens die in Anhang V des EKEK aufgeführ-

ten Dienste (E-Mail, Suchmaschinen, Internetbanking etc.) unterstützen können. Bei der Bestimmung der 

angemessenen Bandbreite ist der BEREC-Bericht zu berücksichtigen, der bis zum 21. Juni 2020 fertigzustellen 

ist. 

Gegenstand des Berichtes sind in erster Linie die Erfahrungen von neun Mitgliedstaaten114, die bereits einen 

Breitbanduniversaldienst eingeführt haben. Anzumerken ist, dass die in diesem Bericht enthaltenen bewähr-

ten Verfahren auf dem bisherigen Rechtsrahmen basieren. Bewährte Praktiken auf Basis der Bestimmungen 

des EKEK können erst in einem zukünftigen Bericht (eine regelmäßige Aktualisierung ist vorgesehen) darge-

legt werden. 

Schließlich hat es am 12. Juni 2019 einen gemeinsamen Workshop von BEREC und dem europäischen Ver-

braucherverband BEUC zum Thema "2019 Understanding Consumer Vision and Perspectives in respect to 

Europe’s Telecoms" gegeben. 

4.1.11 Data Economy 

Mit dem Ziel, vertiefte Einblicke in das Funktionieren datenwirtschaftlich relevanter Märkte zu gewinnen, 

erarbeitet BEREC einen Bericht zum Thema "Data Economy", der im Frühjahr 2019 veröffentlich wurde.115 In 

111 BoR (19) 163, BEREC Response to the Commission’s Public Consultation on the contract summary template for electronic communi-

cations service providers, 09.09.2019. 

112 Das Communications Committee (COCOM) unterstützt die EU-Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Exekutivbefugnisse. Es 

setzt sich aus Repräsentanten der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Seine Hauptrolle besteht darin, Stellungnahmen zu geplanten 

Maßnahmen der EU-Kommission abzugeben. 

113 Entwurf BoR (19) 189, Draft BEREC Guidelines detailing Quality of Service Parameters of IAS and publicly available ICS and the 

publication of information, öffentliche Konsultation vom 10.10.2019 bis zum 05.12.2019. 

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5939-public-consultation-for-the-draft-berec-

guidelines-detailing-quality-of-service-parameters 

114 Belgien, Finnland, Kroatien, Lettland, Malta, Schweden, Slowenien, Spanien, UK 

115 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8599-berec-report-on-the-data-economy 
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den Bericht sind auch die Stellungnahmen des Marktes eingeflossen, die im Rahmen einer öffentlichen Kon-

sultation Ende 2018 eingegangen sind. Der Bericht gibt einen Überblick über das Konzept der "Datenwirt-

schaft", die wirtschaftlichen Merkmale der Daten, die Merkmale des Online-Wettbewerbs sowie den Rechts-

rahmen und die zuständigen Behörden für die Datenwirtschaft auf europäischer Ebene. Darüber hinaus wird 

in dem Bericht die Rolle der elektronischen Kommunikationsnetze für den Datenfluss und die Förderung 

wettbewerbsfähiger und innovativer ECS-Märkte (Electronic Communications Services) zur Nutzung der 

Datenwirtschaft beleuchtet. Der Bericht befasst sich dabei mit den verschiedenen Bereichen der Datenerhe-

bung und -analyse sowie die bisherigen Erfahrungen der Regulierungsbehörden hinsichtlich des Umgangs 

mit der Datenwirtschaft. In diesen Bericht sind auch die Ergebnisse des im Oktober 2018 veröffentlichten 

Grundsatzpapiers der Bundesnetzagentur zum Thema "Daten als Wertschöpfungs- und Wettbewerbsfaktor in 

den Netzsektoren" eingeflossen (vgl. hierzu auch Punkt 1 im Abschnitt D in diesem Teil des Berichtes). 

4.2 Notifizierungsverfahren 

Durch das in den Artikeln 7/7a der EU-Rahmenrichtlinie (2002/21/EG) festgelegte Verfahren hat die 

EU-Kommission die Möglichkeit, die ihr von den nationalen Regulierungsbehörden übermittelten ("notifi-

zierten") Maßnahmenentwürfe dahingehend zu überprüfen, ob sie mit dem EU-Recht in Einklang stehen. 

Auch die anderen Regulierungsbehörden sowie BEREC erhalten Zugang zu diesen Dokumenten. Diese Vorge-

hensweise soll sicherstellen, dass die Entwicklung eines einheitlichen Binnenmarkts im Telekommunikati-

onssektor nicht behindert wird. 

Die EU-Kommission hat nach Eingang einer Notifizierung vier Wochen Zeit, um den Entwurf zu überprüfen. 

Ist sie mit dem Vorgehen der Regulierungsbehörde einverstanden, gibt sie eine Stellungnahme ab, und die 

Maßnahme kann endgültig umgesetzt werden. Stellt sie innerhalb dieses Zeitraumen allerdings fest, dass sie 

ernsthafte Zweifel ("serious doubts") an der Rechtskonformität hat, kann sie ein sog. "Phase-II-Verfahren" 

einleiten, das einer vertieften Prüfung dienen soll. Währenddessen darf die Regulierungsbehörde ihren Ent-

wurf nicht final verabschieden. 

Im Laufe des Phase-II-Verfahrens sollen die betroffene Regulierungsbehörde, die EU-Kommission und BEREC 

eng kooperieren, um eine Lösung zu erarbeiten. Zu diesem Zweck richtet BEREC eine ad-hoc-Arbeitsgruppe 

ein, deren Mitglieder mit der jeweiligen Fachmaterie vertraute Experten anderer Regierungsbehörden bilden. 

Sie müssen in einem kurzen, gesetzlich festgelegten Zeitraum detailliert den Maßnahmenentwurf überprüfen. 

Als Ergebnis erstellt die Arbeitsgruppe eine sogenannte "Opinion", die das Board of Regulators verabschieden 

muss und die anschließend an die EU-Kommission weitergeleitet wird. Diese wiederum ist verpflichtet, die 

"Opinion" in ihrer finalen Stellungnahme weitestgehend zu berücksichtigen. Darin kann sie die betroffene 

Regulierungsbehörde auffordern, den Entwurf zu ändern oder zurückzuziehen. Bei einem Verfahren nach 

Art. 7a steht es der Regulierungsbehörde allerdings frei, ihren Entwurf nach einer hinreichenden Begründung 

("justification") unverändert beizubehalten. 

Die Tendenz zu einem Rückgang der Phase-II-Verfahren hat sich auch in den Jahren 2018 und 2019 weiter 

fortgesetzt. Gab es im vorherigen Berichtszeitraum (2016/2017) noch neun derartige Verfahren, wurden nun-

mehr in nur noch vier Fällen (Stand: Oktober 2019) Phase-II-Verfahren eingeleitet, die in einer BEREC-

Opinion mündeten. Dabei teilte BEREC in drei Fällen die ernsthaften Zweifel der EU-Kommission. Im vierten 

Fall betrafen die Bedenken der EU-Kommission sowohl den Entwurf einer Marktanalyse als auch der zugleich 

notifizierten Abhilfemaßnahmen. Während BEREC den Zweifeln der EU-Kommission an den geplanten Ab-
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hilfemaßnahmen in Teilen zustimmte, bestätigte das Regulierergremium die Rechtsauffassung der betroffe-

nen Regulierungsbehörde hinsichtlich der Marktanalyse und widersprach somit der EU-Kommission. 

Auch die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum mehrere Entwürfe von Marktanalysen und Abhilfe-

maßnahmen bei der EU-Kommission notifiziert.116 

4.3 Mitwirkung in der Independent Regulators Group (IRG) 

Bereits im Jahr 1997 wurde von den unabhängigen europäischen Regierungsbehörden die IRG eingerichtet. 

Zusammen mit der Eintragung als Verein belgischen Rechts zur Erlangung einer eigenen Rechtspersönlichkeit 

wurde in Brüssel auch ein eigenes Sekretariat eingerichtet, das Tagungsräume für Konferenzen, Workshops 

und Arbeitsgruppensitzungen bietet. 

Mit der Einrichtung der IRG haben sich die Regulierungsbehörden zu einer engen Mitarbeit bekannt, die über 

die Grenzen dessen hinausgeht, was BEREC aufgrund seiner rechtlichen Rahmenbedingungen leisten kann. So 

können sich die Regulierungsbehörden hier mit sektorrelevanten Themen befassen, die außerhalb der Zu-

ständigkeiten von BEREC liegen. Darüber hinaus bietet das IRG-Sekretariat die Möglichkeit, direkt im Herzen 

des europäischen Geschehens präsent zu sein. Die verschiedenen Entscheidungsträger im Telekommunikati-

onssektor können somit schnell und einfach mit den Regulierungsbehörden in Kontakt treten, während diese 

durch das Sekretariat über aktuelle Entwicklungen zeitnah informiert werden. 

Das Sekretariat unterstützt außerdem den jeweiligen "IRG-Chair" bei seinen Aufgaben. Diese Position wird in 

Personalunion vom jeweiligen "BEREC-Chair" ausgeübt; im Jahr 2018 war dies somit Johannes Gungl (Öster-

reich – RTR), dem 2019 Jeremy Godfrey vom irischen Regulierer ComReg nachfolgte. Für 2020 wird Dan Sjöb-

lom von PTS (Schweden) als "IRG-Chair" fungieren. 

Regelmäßig organisiert die IRG Workshops zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten im Telekommuni-

kationsbereich. Der "IRG Heads‘ Workshop" 2018 richtete sich an die Vorsitzenden der jeweiligen Regulie-

rungsbehörden und befasste sich mit 5G unter der Überschrift "5G reality check: reflecting on emerging use 

cases so to optimally leverage on specific regulations (spectrum, infrastructure deployment)". Neben Vortra-

genden der Regulierungsbehörden beteiligten sich auch Consultants und Verbände sowie Vertreter der EU-

Kommission. 

Im gleichen Jahr veranstaltete die IRG einen mehrtägigen "Training Workshop", der sich an Junior-

Mitarbeiter der Regulierungsbehörden richtete. Zum Thema "Economic Replicability Test (ERT)" beleuchteten 

zahlreiche Vertreter von Regierungsbehörden verschiedene Aspekte anhand von Fallbeispielen aus ihren je-

weiligen Ländern, während Vertreter von Consultants, aus dem akademischen Bereich sowie der EU-

Kommission die damit in Zusammenhang stehenden Herausforderungen aus ihrer Perspektive darstellten. 

Der "Training Workshop" 2019 hatte in ähnlicher Zusammensetzung den Schwerpunkt "FTTH deployment" 

und wurde von den Teilnehmern sehr positiv bewertet. 

116 Vgl. hierzu Abschnitt B in diesem Teil des Berichtes. 
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4.4 ePrivacy-Verordnung 

Bereits am 10. Januar 2017 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine ePrivacy-Verordnung vorgelegt, 

welcher die geltende Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 

über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (die "Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation") ersetzen soll. Nach den ur-

sprünglichen Planungen sollte diese sektorspezifische Richtlinie zusammen mit der Datenschutzgrundver-

ordnung am 25. Mai 2018 in Kraft treten. Dies konnte aufgrund kontroverser Diskussionen nicht erreicht 

werden, die Verhandlungen auf EU-Ebene dauern nach wie vor an. Mit Blick auf die Erfahrungen in der be-

reichsspezifischen Datenschutzaufsicht sowie Sachnähe bzw. Sachkunde im Bereich der elektronischen 

Kommunikation unterstützt und berät die Bundesnetzagentur das federführende Bundesministerium (BMWi) 

im Rahmen des EU-Gesetzgebungsverfahrens zu diesem Dossier. 

4.5 International Roaming – Nationale Überwachung 

Aufgrund der Verpflichtung der Bundesnetzagentur gemäß der Roaming-Verordnung und vor dem Hinter-

grund der Wahrung der Verbraucherinteressen und der damit erforderlichen verordnungskonformen Im-

plementierung durch die inländischen Roaming-Anbieter beobachtet die Bundesnetzagentur den Markt ge-

nau, um bei festgestellten Verstößen gegen die geltenden Regelungen der Verordnung unmittelbar einschrei-

ten zu können. Insoweit hat die Bundesnetzagentur seit dem Start von RLAH Anpassungen von Tarifen im 

Hinblick auf die Verordnungskonformität gefordert und durchgesetzt. 

Wie bereits im Jahr 2017 bei der Telekom Deutschland GmbH117 hat die Bundesnetzagentur am 15. Juni 2018 

Anpassungen beim Zero-Rating-Angebot der Vodafone GmbH im Hinblick auf das Roaming zu Inlandsprei-

sen in der EU gefordert.118 Die Vodafone GmbH beschränkt bei "Vodafone Pass" die Nichtanrechnung von 

Datenvolumen bestimmter Apps aus den buchbaren Kategorien "Video", "Audio", "Social" und "Chat" auf das 

inkludierte Datenvolumen des Basistarifs auf die Nutzung im Inland. Dies stellte aus Sicht der Bundesnetza-

gentur einen Verstoß gegen das Prinzip des Roamings in der EU zu Inlandspreisen und somit gegen die gel-

tenden Regelungen der Roaming-Verordnung dar, da die Tarife "Red" und "Young", zu denen "Vodafone Pass" 

hinzugebucht werden kann, grundsätzlich für das EU-Roaming geöffnet sind. Wie auch die Telekom Deutsch-

land GmbH legte die Vodafone GmbH Rechtsmittel gegen die Anordnung der Bundesnetzagentur ein, die zu 

Gerichtsverfahren führten (vgl. auch Abschnitt E in diesem Teil des Berichts). 

Seit dem Start von RLAH am 15. Juni 2017 ist die Bundesnetzagentur im Betrachtungszeitraum ebenfalls in 

weiteren Fällen tätig geworden, um die Regelungen der Roaming-Verordnung durchzusetzen. Hierbei steht 

die Bundesnetzagentur den Roaming-Anbietern bereits im Vorfeld der Einführung von neuen Tarifen zur 

Verfügung, um die Einhaltung der Regelungen der Roaming-Verordnung zu ermöglichen. Hierzu zählt auch 

die Verpflichtung der Roaming-Anbieter bei Anwendung einer angemessenen Nutzungsgrenze, diese bei der 

Bundesnetzagentur zu melden. Neben dem Einschreiten auf Endkundenebene wurden ebenfalls zwei Verfah-

ren auf Vorleistungsebene geführt (vgl. Punkt 8 in Teil II Abschnitt B). 

117 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Netzneutralitaet/Zero-

Rating/zero-rating-node.html 

118 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/ 

EURoaming/VodafonePass.html 
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4.6 Intra-EU-Kommunikation  Nationale Überwachung 

Seit dem 15. Mai 2019 dürfen Anbieter von regulierter Intra-EU-Kommunikation die geltenden Preisober-

grenzen119 für Gespräche (0,19 Euro/min exkl. MwSt.) und SMS (0,06 Euro/SMS exkl. MwSt.) von Deutschland 

in andere Mitgliedstaaten nicht überschreiten. Vor dem Start der Regulierung von Intra-EU-Kommunikation 

und mit Blick auf eine verordnungskonforme und fristgerechte Umsetzung der Regelungen hat die Bundes-

netzagentur am 21. Februar 2019 einen Branchenworkshop mit Anbietern sowie Verbänden durchgeführt. 

Zeitgleich mit dem Start am 15. Mai 2019 wurde eine Übersicht der häufigsten Fragen mit den dazugehörigen 

Antworten (Frequently Asked Questions – FAQs) auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht 

und eine entsprechende Pressemitteilung herausgegeben. 

Seit Inkrafttreten der Preisobergrenzen prüft die Bundesnetzagentur kontinuierlich den gesamten Markt be-

stehend aus Mobilfunk- und Festnetzanbietern, die Intra-EU-Kommunikation anbieten, und schreitet bei 

Verstößen ein. Insoweit wurden bisher bei zehn Call-by-Call-Anbietern Verstöße gegen die Regelungen fest-

gestellt und diese seitens der Bundesnetzagentur zu Abhilfemaßnahmen aufgefordert. Die entsprechenden 

Anbieter sind der Aufforderung der Bundesnetzagentur nachgekommen und haben ihre Tarife entsprechend 

der Preisobergrenzen umgestellt bzw. versichert, dies zeitnah zu tun. 

4.7 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

Die Bundesnetzagentur nimmt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums an der OECD-CISP-

Arbeitsgruppe (Communication Infrastructures and Services Policy) teil, einer Unterarbeitsgruppe des CDEP 

(Committee on Digital Economy Policy). Die Arbeitsgruppe tagt zweimal jährlich und bereitet im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit die Entscheidungen des CDEP vor. Dabei reichen die Themen von der Marktbeobachtung 

bis hin zu konkreten Empfehlungen z. B. zur Förderung des Breitbandausbaus. Zuletzt wurden Papiere zu 

Zero-Rating, Bündelangeboten und 5G-Netzwerken sowie Teile der neuen OECD-Breitbandempfehlung vor-

bereitet. Darüber hinaus ermöglicht die Arbeitsgruppe einen zeitnahen Austausch über die jüngsten Entwick-

lungen aus dem ICT120-Sektor in den OECD-Mitgliedsländern. Somit bietet dies einen großen Mehrwert für 

die Bundesnetzagentur, da auf diese Weise auch zeitnah Entwicklungen aus Nicht-EU-Ländern verfolgt wer-

den können. 

In eigener Zuständigkeit ist die Bundesnetzagentur Teil des zweimal jährlich tagenden "Network of Economic 

Regulators" (NER)121, in dem sektorübergreifend Themen der Regulierer von Netzindustrien wie z. B. Fragen 

der Governance, der Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht, Prinzipien "guter" Regulierung etc. behandelt 

werden. Im Jahr 2018 wurde u. a. ein Dokument zur "Zukunft der Regulierung vor dem Hintergrund rapider 

Änderungen der Märkte infolge disruptiver Technologien" diskutiert sowie Fragen der Nutzung von "big data" 

zur Verbesserung der Regulierung. Außerdem wurde eine Bilanz der ersten fünf Jahre veröffentlicht (Titel 

"NER – The First Five Years: Taking Stock"122). Im Jahr 2019 wurde die "2018 Indicators of Governance of Sec-

tor Regulators"-Analyse, die Teil der "Product Market Regulation"-Analyse ist, diskutiert und am 

119 Die Obergrenzen betreffen hier die Endkunden-Preise, nicht die Vorleistungsentgelte. 

120 information and communications technology 

121 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ner.htm 

122 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/NER-Brochure.pdf 
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8. August 2019 veröffentlicht.123 Speziell wurden die Themen "Governance Structures", "Accountability", "In-

dependence", "Convergence", "Judicial review", "Consultation Scope of action" sowie "Multi-sector regulators" 

behandelt. Es lässt sich festhalten, dass die Bundesnetzagentur bei der Bewertung der einzelnen Aspekte wei-

terhin im oberen Bereich, aber nicht mehr an der unmittelbaren Spitze angesiedelt ist. 

4.8 Binationale und internationale Kooperationen sowie andere Regulierergruppen 

4.8.1 EaPeReg / EMERG 

Auch im aktuellen Berichtszeitraum nahm die Bundesnetzagentur an den beiden Initiativen der "European 

Mediterranean Regulators Group" (EMERG) und des "Eastern Partnership Regulators Networks" (EaPRegNet) 

teil. BEREC hatte mit beiden Gruppen, die von der EU-Kommission im Rahmen der Europäischen Nachbar-

schaftspolitik gefördert werden, ein "Memorandum of Understanding" geschlossen. Auf diese Weise sollen 

unter den Partnern bewährte Vorgehensweisen bei der Regulierung des Telekommunikationssektors ausge-

tauscht werden. Ziel ist es, dass die beteiligten Nicht-EU-Länder ihre nationale Gesetzgebung weiter an den 

EU-Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation annähern. 

In EMERG, in der aktuell 22 Regulierungsbehörden aus den Nicht-EU-Mittelmeeranrainerstaaten, BEREC-

Mitglieder und BEREC-Beobachter miteinander kooperieren, hat die Bundesnetzagentur im Jahr 2018 ihre 

Expertise insbesondere durch die Teilnahme an EMERG-Workshops z. B. zu "Instrumente der Entgeltregulie-

rung" eingebracht. Zudem hat die Bundesnetzagentur im Februar 2019 an dem Treffen des "EMERG Contact 

Network" in Bonn sowie dem Plenary in Sarajewo teilgenommen. 

Auch im Rahmen der Mitwirkung in EaPRegNet, in der sich BEREC-Mitglieder mit den staatlichen Regulie-

rungsbehörden und Telekommunikationsverwaltungen aus den EaP-Ländern Armenien, Aserbaidschan, Ge-

orgien, Moldawien, Ukraine und Weißrussland austauschen, hat die Bundesnetzagentur in mehreren Work-

shops u .a. zu "Regulatory Governance" ihre Regulierungsprinzipien vorgestellt und war in den EaPReg Plena-

ry-Sitzungen vertreten. 

Bei der Plenarsitzung von BEREC Anfang Oktober 2019 fand wieder eine gemeinsame Sitzung der verschiede-

nen Regulierergruppen statt: Der "BEREC-EaPReg-EMERG-Regulatel-Summit" diente dem Austausch aktuel-

ler Fragen der Telekommunikationsregulierung. Des Weiteren wurde das "Memorandum of Understanding" 

zwischen BEREC und EaPReg verlängert. 

In den Jahren 2018 und 2019 fand die internationale Zusammenarbeit nicht nur in Form der Mitwirkung in 

internationalen Gremien und Arbeitsgruppen statt. Die Bundesnetzagentur begrüßte Delegationen aus Län-

dern wie Kanada, Südafrika, Südkorea oder Vietnam. In einem mehrtägigen Workshop in Bonn mit Fachleu-

ten der slowakischen Telekommunikations-Regulierungsbehörde RÚ etwa stellte die Bundesnetzagentur im 

Oktober 2019 ihr Wirken als multisektorale Behörde dar und konnte beispielsweise ihre Herangehensweise 

bei der Marktregulierung, bei Sicherheitsfragen oder bei der erfolgreichen frühzeitigen Bereitstellung von 

Frequenzen für 5G erläutern. 

123 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a0a28908-

en.pdf?expires=1567948591&id=id&accname=guest&checksum=FE490EED3ABEF478D2DBB90CECDEB6B1 
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4.8.2 Twinning-Projekte mit Israel und Georgien 

"Twinning" ist ein Instrument der Europäischen Union für die institutionelle Zusammenarbeit zwischen öf-

fentlichen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und Partnerländern. Im Rahmen eines Twinning-Projekts 

wird das Fachwissen des öffentlichen Sektors aus den EU-Mitgliedstaaten und den Empfängerländern zu-

sammengeführt, um durch den direkten Austausch konkrete verbindliche operative Ergebnisse zu erzielen. 

Die Bundesnetzagentur war im Berichtszeitraum Teil des Twinning-Projekts mit der georgischen Regulie-

rungsbehörde GNCC mit dem Ziel einer Annäherung des georgischen Rechtsrahmens an den EU-

Rechtsrahmen einerseits und von dessen praktischer Anwendung durch die Regulierungsbehörde anderer-

seits. Das Programm wird von der litauischen Regulierungsbehörde RRT, der polnischen Regulierungsbehörde 

UKE und dem BMWi geleitet. Die Bundesnetzagentur beteiligte sich in Form mehrerer Kurzzeiteinsätze zu 

den Themen "Universaldienst", "Roaming" und "Prinzipien des neuen EU-Rechtsrahmens (EKEK)" an dem 

Projekt. Außerdem fand ein einwöchiger Studienbesuch der GNCC zum Thema "Anwendung der Roaming-

Verordnung" in Bonn statt. 

Bei dem zweiten Twinning-Projekt mit dem israelischen Ministerium für Kommunikation ist die Bundes-

netzagentur "Junior-Partner". Nachdem im Jahr 2010 das erste Twinning-Projekt von der Bundesnetzagentur 

geleitet wurde, hat 2018 die italienische Regulierungsbehörde AGCOM die Federführung übernommen. Au-

ßerdem sind der lettische Regulierer SPRK und das BMWi als Partner involviert. Auch bei diesem Projekt geht 

es um die Annäherung des israelischen Rechtsrahmens an den EU-Rechtsrahmen. Dabei werden die Grundla-

gen für den Aufbau einer unabhängigen Regulierungsbehörde erläutert, um Israel in die Lage zu versetzen, 

eine solche aufzubauen. Die Experten der Bundesnetzagentur waren bei einer Reihe von Einsätzen zur Markt-

regulierung (z. B. Zugangs- und Entgeltregulierung der relevanten Märkte, die der Ex-ante-Regulierung be-

dürfen), der Marktanalyse, dem neuen Rechtsrahmen (EKEK) beteiligt und stellten die Regulierungsverfahren 

der Bundesnetzagentur vor. Außerdem wurde ein Studienbesuch in Berlin zur Marktüberwachung durchge-

führt. Das Projekt wird noch bis in das erste Halbjahr 2020 weiterlaufen. 

5. Netzneutralität 
Für die Netzneutralität gelten seit dem 30. April 2016 gemeinsame Regeln auf europäischer Ebene. Diese sind 

in der Verordnung (EU) 2015/2120 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet (TSM-Verordnung) 

festgelegt. Dazu hat BEREC am 30. August 2016 Leitlinien für die Umsetzung der daraus resultierenden Ver-

pflichtungen vorgelegt, welche derzeit überarbeitet werden (zu dieser Verordnung und den Leitlinien vgl. 

auch Punkt 4.1.2 in diesem Abschnitt). 

Wesentliche Informationsquellen in Bezug auf die Verletzung netzneutralitätsrechtlicher Vorschriften sind 

für die Bundesnetzagentur insbesondere Beschwerden sowie Informationen aus öffentlichen Medien oder 

durch Dritte (z. B. Informationen von anderen Behörden oder von Anbietern von Internetzugangsdiensten, 

die die Bundesnetzagentur über ein spezielles Geschäftsmodell in Kenntnis setzen). Die Bundesnetzagentur 

steht auch für Gespräche über die verordnungskonforme Ausgestaltung von Geschäftsmodellen zur Verfü-

gung; hiervon machen Anbieter zunehmend Gebrauch. 

Im Rahmen der Aktivitäten der Bundesnetzagentur im Bereich Netzneutralität sind vor allem die Untersu-

chungen von Zero-Rating-Angeboten sowie Gespräche mit den Mobilfunknetzbetreibern zu möglichen Ge-

schäftsmodellen im Rahmen von 5G hervorzuheben. 
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5.1 Zero-Rating 

Die Telekom Deutschland GmbH (Telekom) bietet seit dem 19. April 2017 die Tarifoption "StreamOn" an. 

Dabei handelt es sich um ein Zero-Rating-Angebot, das kostenlos zu den Tarifen "MagentaMobil" M bzw. L 

und "MagentaEins" hinzugebucht werden kann. Der Datenverbrauch für Audio- und Videostreaming von 

Partnerunternehmen wird nicht auf das Inklusivvolumen angerechnet. Im Tarif L war die Bandbreite für Vi-

deostreams sowohl bei Partnern als auch bei anderen auf maximal 1,7 Mbit/s reduziert ("Bandbreitenreduzie-

rung"). Dies führte zu einer Auflösung von 480p, wodurch Videos nur in SD- und nicht in HD-Qualität darge-

stellt werden konnten. 

Die Bundesnetzagentur hatte am 15. Dezember 2017 Teilaspekte der Zubuchoption "StreamOn" der Telekom 

untersagt, so u. a. die beschriebene Bandbreitenreduzierung, da diese gegen den Grundsatz der Gleichbehand-

lung allen Datenverkehrs (Netzneutralität) verstößt. Die Telekom hat den Bescheid der Bundesnetzagentur 

sowohl im Eil- als auch im Hauptsacheverfahren angegriffen. Nach Abschluss des rund zweieinhalb Jahre 

dauernden gerichtlichen Eilverfahrens hat die Telekom Teilaspekte der Zubuchoption "StreamOn" angepasst. 

Beide Instanzen im Eilverfahren – sowohl das VG Köln als auch das OVG Münster – haben nach summari-

scher Prüfung die sofortige Vollziehbarkeit der Anordnung der Bundesnetzagentur vom Dezember 2017 be-

stätigt.124 Die Telekom war damit verpflichtet, die Anordnung der Bundesnetzagentur zeitnah umzusetzen. 

Die Abschaltung der Bandbreitenreduzierung erfolgte zum 9. August 2019. Im Hauptsacheverfahren ist bisher 

kein Urteil ergangen. Das Hauptsacheverfahren kann grundsätzlich über drei Instanzen (VG Köln, OVG NRW, 

BVerwG) geführt werden. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass der Europäische Gerichtshof sich im Rahmen 

eines Vorabentscheidungsverfahrens damit beschäftigen wird, ob eine Bandbreitenreduzierung von Video-

verkehren gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung allen Datenverkehrs verstößt. 

Neben der ursprünglichen Zubuchoption "StreamOn", welche das Zero-Rating von Audio- und Video-

streaming-Diensten umfasst, bietet die Telekom mittlerweile auch das Zero-Rating von Gaming-Diensten 

("StreamOn Gaming") sowie von Social- und Chat-Diensten ("StreamOn Social&Chat") an. Die Bundesnetza-

gentur untersucht auch diese Zubuchoptionen. Diese Zero-Rating-Angebote sehen keine Drosselung be-

stimmter Dienste vor. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Die Vodafone GmbH (Vodafone) hat mit dem "Vodafone Pass" ein vergleichbares Produkt auf den Markt ge-

bracht. Es gibt "Pässe" für Audio-, Video-, Chat-, Social Media- sowie Gaming-Dienste, bei denen das durch 

Partnerdienste verbrauchte Datenvolumen nicht auf das Inklusivvolumen des Grundtarifs angerechnet wird. 

Die Bundesnetzagentur hatte das Angebot "Vodafone Pass" u. a. ebenfalls unter dem Aspekt der Netzneutrali-

tät beanstandet. Daraufhin hat Vodafone das Angebot angepasst. Anders als ursprünglich bei "StreamOn" wird 

der Videoverkehr bei "Vodafone Pass" derzeit nicht gedrosselt. 

Darüber hinaus war "Vodafone Pass" ursprünglich so ausgestaltet, dass Inhalteanbieter ohne eine App nicht 

teilnehmen konnten. Dritte hatten im Verfahren geltend gemacht, dass hierdurch die Wettbewerbschancen 

dieser Inhalteanbieter beeinträchtigt werden könnten. Vodafone hatte daraufhin eine geänderte Version des 

Service-Provider-Vertrages veröffentlicht, welche die Bedenken ausräumt. Die Anforderungen der Bundes-

netzagentur an eine transparente, offene und diskriminierungsfreie Teilnahme an "Vodafone Pass" sind daher 

erfüllt. Entsprechend wurde das Verfahren im Hinblick auf die Netzneutralität am 15. Juni 2018 eingestellt. 

124 Vgl. hierzu auch Punkt 3 im Abschnitt E. 
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5.2 Mögliche Geschäftsmodelle im Rahmen von 5G 

Des Weiteren hat die Bundesnetzagentur Gespräche mit den drei Mobilfunknetzbetreibern über die mögliche 

Einführung von Spezialdiensten in 5G-Netzen geführt. Dies wird gerade im Zusammenhang mit neuen Ge-

schäftsmodellen im Rahmen von 5G und deren Vereinbarkeit mit der TSM-Verordnung intensiv erörtert. 

Hintergrund war, dass auf Seiten der Anbieter Unsicherheiten bestanden, wie diese neuen Geschäftsmodelle 

und insbesondere die Nutzung von "Network Slicing" im Einklang mit der TSM-Verordnung realisiert werden 

können. Die Regelungen zur Netzneutralität lassen mit der Möglichkeit, Spezialdienste anzubieten sowie an-

gemessenes Verkehrsmanagement zu betreiben, Spielraum für innovative 5G-Geschäftsmodelle. 

5.3 Jahresbericht Netzneutralität 

Schließlich hat die Bundesnetzagentur wieder einen Jahresbericht zur Netzneutralität veröffentlicht ("Netz-

neutralität in Deutschland Jahresbericht 2018/2019"), der den Berichtszeitraum von Mai 2018 bis April 2019 

umfasst. 

Im Berichtszeitraum betrafen Verbraucherbeschwerden vor allem Verkehrsmanagementmaßnahmen, 

Konnektivitätsprobleme durch die fehlende Bereitstellung öffentlicher IPv4-Adressen bzw. den noch nicht 

umfassenden Umstieg auf IPv6-Adressen, Probleme bei der Nutzung von Diensten und Abweichungen bei 

Breitbandgeschwindigkeiten (siehe auch Punkt 7 in Abschnitt I). 

6. Einbeziehung von OTT-Kommunikationsdiensten in den Telekommu-
nikationsrechtsrahmen 

Am 20. Dezember 2018 traten mit dem EKEK die neuen Regeln für den Telekommunikationsmarkt in Kraft, 

die sich die Europäische Union gegeben hat. Der EKEK fasst die bisher für die elektronische Kommunikation 

geltenden Richtlinien zu einem Regelwerk zusammen. Er soll die Regulierung des Telekommunikations-

markts an die Entwicklungen des Markts und des Wettbewerbs anpassen. Eine wesentliche Änderung, die der 

Telekommunikationsrechtsrahmen mit dem EKEK erfahren hat, ist daher die ausdrückliche Erstreckung des 

Anwendungsbereichs auf OTT-Kommunikationsdienste. 

Die Einbeziehung von OTT-Kommunikationsdiensten in den Anwendungsbereich erfolgt über eine Ände-

rung der Definitionen der elektronischen Kommunikationsdienste in Art. 2 Nr. 4 des EKEK, die um sog. inter-

personelle Kommunikationsdienste erweitert werden. Interpersonelle Kommunikationsdienste sind gem. 

Art. 2 Nr. 5 des EKEK gegen Entgelt erbrachte Dienste, die einen direkten interpersonellen und interaktiven 

Informationsaustausch über elektronische Kommunikationsnetze zwischen einer endlichen Zahl von Perso-

nen ermöglichen. Dazu zählen Dienste wie herkömmliche Sprachanrufe zwischen zwei Personen, aber auch 

alle Arten von E-Mails, Mitteilungsdiensten oder Gruppenchats.125 

Keine interpersonellen Kommunikationsdienste sind hingegen solche Dienste, die zwar interpersonelle 

Kommunikation ermöglichen, dies aber lediglich als untrennbar mit einem anderen Dienst verbundene un-

tergeordnete Nebenfunktion, wie der Kommunikationskanal bei einem Online-Spiel.126 

125 Erwägungsgrund 16 des EKEK (Richtlinie 2018/1972) 

126 Erwägungsgrund 17 des EKEK (Richtlinie 2018/1972) 
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Klargestellt wird ebenfalls, dass der Begriff der Entgeltlichkeit weit zu verstehen ist und auch andere Gegen-

leistungen (wie z. B. die Preisgabe personenbezogener Daten) oder eine Bezahlung durch einen Dritten (wie 

z. B. über Werbeeinnahmen) umfasst.127 

Interpersonelle Kommunikationsdienste teilen sich noch einmal auf in nummerngebundene (Art. 2 Nr. 6 des 

EKEK) und nummernunabhängige (Art. 2 Nr. 7 des EKEK) Dienste. Ein nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienst ist ein interpersoneller Kommunikationsdienst, der entweder eine Verbindung zu 

öffentlich zugeteilten Nummerierungsressourcen herstellt oder die Kommunikation mit Nummern nationa-

ler oder internationaler Nummerierungspläne ermöglicht. Dabei müssen die Nummern zur Anbindung, d. h. 

zum Routing bzw. Adressierung des Kommunikationsdienstes genutzt werden. Ein nummernunabhängiger 

interpersoneller Kommunikationsdienst ist dagegen ein interpersoneller Kommunikationsdienst, der weder 

eine Verbindung zu öffentlich zugeteilten Nummerierungsressourcen herstellt noch die Kommunikation mit 

Nummern nationaler oder internationaler Nummerierungspläne ermöglicht. Dabei führt die bloße Nutzung 

einer Nummer als Kennung nicht dazu, dass aus einem Dienst ein nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienst wird.128 

In Hinblick auf die Begrifflichkeiten kann davon ausgegangen werden, dass im Regelfall OTT-0-Dienste als 

nummerngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste nach dem EKEK und OTT-1-Dienste als num-

mernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste eingeordnet werden können. 

Die Anbieter nummerngebundener Dienste sollen nach dem EKEK weitergehenden regulatorischen Ver-

pflichtungen unterliegen als die Anbieter nummernunabhängiger Dienste, für die Verpflichtungen nur gelten 

sollten, wenn das öffentliche Interesse erfordert, dass spezifische regulatorische Verpflichtungen auf alle Ar-

ten von interpersonellen Kommunikationsdiensten Anwendung finden, unabhängig davon, ob sie bei der 

Bereitstellung ihres Dienstes Nummern nutzen.129 Die unterschiedliche Behandlung wird damit gerechtfer-

tigt, dass nummerngebundene interpersonelle Kommunikationsdienste an öffentlich gesicherten interope-

rablen Telekommunikationsinfrastrukturen, die Telekommunikationsdienste wie Telefonie und SMS erbrin-

gen, beteiligt sind und somit auch Nutzen daraus ziehen.130 

Für nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste gelten u. a. das Auskunftsrecht der nati-

onalen Regulierungsbehörden in Art. 20 des EKEK, die Vorschriften zur Sicherheit von Diensten in Art. 40, 41 

des EKEK sowie einige Bestimmungen zu Endnutzerrechten in Art. 98 bis 107 des EKEK. 

Die ausdrückliche Einbeziehung von OTT-Kommunikationsdiensten in den Anwendungsbereich des Tele-

kommunikationsrechtsrahmens ist einerseits ein wichtiger Schritt im Hinblick auf das "level playing-field" 

zwischen klassischen Telekommunikations-Diensteanbietern und Anbietern von OTT-

Kommunikationsdiensten und bedeutet andererseits gleichzeitig mehr Sicherheit und Schutz für die Verbrau-

cher. 

127 Erwägungsgrund 16 des EKEK (Richtlinie 2018/1972) 

128 Erwägungsgrund 18 des EKEK (Richtlinie 2018/1972) 

129 Erwägungsgrund 18 des EKEK (Richtlinie 2018/1972) 

130 Erwägungsgrund 18 des EKEK (Richtlinie 2018/1972) 
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Die Bundesnetzagentur ist u. a. in Zuarbeit für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – invol-

viert in Fragen der Umsetzung, Anwendung und Auslegung der neuen Regeln für den Telekommunikations-

markt. 

7. Interoperabilität von Messenger-Diensten 
Endnutzer verschiedener OTT-Kommunikationsdienste (bzw. nach dem EKEK nummernunabhängiger inter-

personeller Kommunikationsdienste), insbesondere Messaging-Dienste – wie z. B. WhatsApp – können ge-

genwärtig nicht miteinander kommunizieren, da dies bislang technisch überwiegend nicht möglich ist. Diese 

fehlende Interoperabilität ist Anlass, dass im Zuge der Debatte um die Rolle von marktdominierenden Inter-

netplattformen und Kommunikationsdiensten immer wieder vorgeschlagen wird, Anbieter von Messaging-

Diensten zur Öffnung und Standardisierung ihrer Kommunikationsdienste zu verpflichten. 

Da die Förderung der Interoperabilität eines der Ziele des Rechtsrahmens für die elektronische Kommunika-

tion ist, ist die Thematik von Interoperabilitätsverpflichtungen bei nummernunabhängigen interpersonellen 

Kommunikationsdiensten im EKEK entsprechend detailliert behandelt und mit einem komplexen Regelungs-

gefüge geregelt worden. Insbesondere ist verfahrenstechnisch den Befugnissen der nationalen Regulierungs-

behörden die Entscheidung der EU-Kommission vorgelagert, ob ein regulierendes Eingreifen der nationalen 

Regulierungsbehörden für erforderlich gehalten wird. Die nationalen Regulierungsbehörden haben damit erst 

nach einer entsprechenden Entscheidung der EU-Kommission die Befugnis, zu beurteilen, ob und in welchem 

Umfang es erforderlich und gerechtfertigt ist, den Anbietern nummernunabhängiger interpersoneller Kom-

munikationsdienste Interoperabilitätsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Ein Tätigwerden in dieser Richtung wird entscheidend davon abhängen, ob künftige technische Entwicklun-

gen beziehungsweise eine verstärkte Nutzung nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikations-

dienste eine unzureichende Interoperabilität zwischen den Kommunikationsdiensten in der Weise mit sich 

bringt, dass die tatsächliche durchgehende Konnektivität zwischen Endnutzern generell gefährdet ist. Um dies 

weitergehend zu ergründen, führt die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Verbraucherbefragung zur Nut-

zung von Messaging- und Internettelefoniediensten auch eine Befragung zum Thema "Interoperabilität von 

Messaging-Diensten" durch. 

8. Weitere Themen ohne direkten Bezug zur Marktregulierung 

8.1 Meldepflicht 

Nach § 6 TKG unterliegt jeder, der gewerblich öffentliche Telekommunikationsnetze betreibt oder gewerblich 

öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, der gesetzlichen Meldepflicht. Die Meldepflicht 

dient mehreren Zielen. Zum einen soll die Bundesnetzagentur einen Überblick über den Gesamtmarkt und 

den Wettbewerb erhalten. Zum anderen vereinfacht dies die Überwachung der Tätigkeit auf dem Markt, d. h. 

die Einhaltung und Auferlegung von Verpflichtungen nach dem Telekommunikationsgesetz. 

Neben den klassischen Telekommunikationsdiensten verbreiten sich insbesondere internetbasierte Dienste, 

die die klassischen Telekommunikationsdienste substituieren können (sog. OTT-1-Dienste). 

Die Bundesnetzagentur hatte in einem ersten Schritt alle noch nicht gemeldeten Web-Mail-Diensteanbieter 

und auch alle Messenger Anbieter, die über eine sog. Client-Server-Architektur verfügen, angeschrieben und 

zur Meldung aufgefordert. 
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Mit Blick auf das geltende Telekommunikationsgesetz wurde von den OTT-Anbietern insbesondere das Vor-

liegen eines Telekommunikationsdienstes i. S. d. § 3 Nr. 24 TKG in Frage gestellt. Google hatte gegen die Fest-

stellung der Meldepflicht seitens der Bundesnetzagentur Klage eingereicht. Nach der Bestätigung durch das 

VG Köln, dass bei Gmail bei einer funktional-wertenden Betrachtung ein Telekommunikationsdienst vorliegt, 

hatte Google Berufung beim OVG Münster eingelegt. Das OVG Münster hat dieses Verfahren dem EuGH zur 

Vorabentscheidung vorgelegt. Der EuGH hat am 13. Juni 2019 entschieden, dass Gmail "in Ermangelung jedes 

anderen Anhaltspunktes [….] was zu prüfen, Sache des vorlegenden Gerichtes ist" nicht als "elektronischer 

Kommunikationsdienst" im Sinne von Art. 2 Buchst. c der Rahmenrichtlinie eingeordnet werden kann. Das 

Gmail-Gerichtsverfahren ist jedoch mit der Vorabentscheidung des EuGH noch nicht rechtskräftig beendet. 

Es ist nun Aufgabe des OVG Münster, auf Grundlage der EuGH-Entscheidung selbst über die Berufung von 

Google zu entscheiden. 

Da das EuGH-Urteil als solches noch keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen für internetbasierte 

E-Mail-Dienste auslöst, hält die Bundesnetzagentur zunächst an ihrer bisherigen Position fest, dass Gmail und 

vergleichbare internetbasierte E-Mail-Dienste als Telekommunikationsdienste eingestuft sind. Außerdem 

wurde der sich aus dem EKEK vom 11. Dezember 2018 ergebende Änderungsbedarf auf die derzeitigen Mel-

depflichtbestimmungen analysiert. Es ist davon auszugehen, dass Gmail und vergleichbare internetbasierte E-

Mail-Dienste gemäß den Vorgaben des EKEK – im spätestens bis zum 21. Dezember 2020 diesbezüglich zu 

novellierenden TKG – unter die "interpersonellen Kommunikationsdienste" fallen und damit Telekommuni-

kationsdienste (Begrifflichkeit gemäß EKEK: "elektronische Kommunikationsdienste") darstellen werden. Die 

Prüfung bzgl. der Auswirkungen des EKEK ist noch nicht abgeschlossen. 

8.2 Wegerecht 

Das Voranschreiten des Breitbandausbaus in Deutschland hat auch zur Folge, dass die Antragssituation im 

Bereich der Erteilung von Wegerechten weiterhin hoch ist. 

Die Größe des Wegerechtsgebietes bestimmt der Antragsteller selbst. Von den insgesamt 806 Inhabern von 

Wegerechten verfügen 85 Unternehmen über ein bundesweites Wegerecht. Die anderen Wegerechte beziehen 

sich in der Regel auf Bundesländer, Landkreise oder Gemeinden. 

Die Antragsteller haben im Rahmen ihres Antrags auf Übertragung des Wegerechts ihre Fachkunde, Zuverläs-

sigkeit und insbesondere auch ihre Leistungsfähigkeit umfassend darzulegen. 

Durch die große Anzahl an Wegerechtsinhabern wird der Wettbewerb gefördert, der Ausbau hochleistungsfä-

higer Telekommunikationsinfrastruktur beschleunigt und der Breitbandausbau in Deutschland vorangetrie-

ben. 
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B Entscheidungen im Rahmen der Marktregulie-

rung 

1. Entlassung von Märkten aus der sektorspezifischen Regulierung 
Sofern die Rahmenbedingungen dafür sprechen, dass sich der Wettbewerb auf den jeweiligen Märkten ausrei-

chend und nachhaltig entwickelt hat, sind diese aus der Regulierung zu entlassen. In der Vergangenheit sind 

insbesondere Endkundenmärkte aus der sektorspezifischen Vorabregulierung entlassen worden, auf denen 

der Wettbewerb durch Regulierungen auf der Vorleistungsebene sichergestellt werden konnte. Die schrittwei-

se Deregulierung einzelner Märkte ist in Deutschland in den vergangenen Jahren vorangeschritten. Die Ent-

lassung von Märkten aus der sektorspezifischen Regulierung erfolgte dabei überwiegend im Einklang mit der 

Reduzierung der Anzahl der Märkte, die nach der Empfehlung der EU-Kommission für eine Vorabregulierung 

in Betracht kommen. 

Die bisherige Deregulierung wirkte sich vor allem auf die Endkundenmärkte aus, da die erfolgreiche Regulie-

rung auf der Vorleistungsebene wettbewerbsfördernde Auswirkungen auf die nachgelagerten Endkunden-

märkte nach sich zog und dadurch die Interessen der Verbraucher sichergestellt werden konnten. Nach der 

aktuellen Märkte-Empfehlung der EU-Kommission aus dem Jahr 2014 kommen keine Endkundenmärkte 

mehr für eine Vorabregulierung in Betracht, es sei denn, nationale Gegebenheiten erfordern die Beibehaltung 

der sektorspezifischen Regulierung. 

Aufgrund der derzeit gültigen Festlegung der Präsidentenkammer vom 8. August 2013 (Az.: BK1-11/006) un-

terliegt der Endkundenmarkt für den Zugang von Privat- und Geschäftskunden zum öffentlichen Telefonnetz 

an festen Standorten in Deutschland einer sektorspezifischen Vorabregulierung. Ausgenommen von der Re-

gulierung sind diejenigen Zugänge zum öffentlich zugänglichen Telefondienst, die als Teil von kundenindivi-

duellen Gesamtverträgen mit einem Gesamtumsatz (netto) pro Jahr und Kunde von mehr als 500.000 Euro 

vertrieben werden. Entsprechend wurden mit Beschluss vom 12. März 2014 die dem regulierten Unterneh-

men auferlegten Verpflichtungen nach Durchführung der in § 14 Abs. 1 i. V. m. § 13 Abs. 1 TKG genannten 

Verfahren widerrufen (Az.: BK2c-13/001-R). Im Zuge einer erneuten Überprüfung des Marktes für den Zugang 

von Privat- und Geschäftskunden zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten wurde untersucht, ob 

aufgrund nationaler Gegebenheiten eine fortlaufende Regulierung in Deutschland gerechtfertigt ist oder ob 

der Markt aus der Regulierung entlassen werden kann. Eine entsprechende öffentliche Konsultation wurde 

durchgeführt. 

Die Bundesnetzagentur hat in der Regulierungsverfügung vom 28. Oktober 2015 (Az.: BK3h-14/114) sowie der 

dazugehörigen Festlegung der Präsidentenkammer vom 9. Juli 2015 (Az.: BK1-14/001) die Bedingungen für 

eine Deregulierung von 20 wettbewerblichen Städten auf dem Markt für den Layer-3-Bitstromzugang defi-

niert. Die Gegebenheiten werden derzeit im Rahmen der Analyse von Markt 3b überprüft. 

Der Teilmarkt "UKW-Antennen(mit)benutzung" des Marktes Nr. 18 der Märkte-Empfehlung aus dem Jahr 

2003 konnte hingegen mit Beschluss vom 20. Dezember 2018 (Az.: BK 3b-18/007) bereits aus der Regulierung 

entlassen werden. Hinsichtlich des angeführten Marktes Nr. 18 wurde zuletzt nur noch ein Teilmarkt ("Bereit-

stellung von terrestrischen Sendeanlagen für die Übertragung analoger UKW-Hörfunksignale gegenüber In-
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halteanbietern") reguliert. Die derzeitige Festlegung sieht jedoch auch hier keine Regulierungsbedürftigkeit 

mehr vor. 

In den bevorstehenden Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren – im Speziellen bei den Märkten, die 

laut der EU-Kommission nicht mehr für eine Vorabregulierung in Betracht kommen – bleibt zu prüfen, in-

wieweit die Änderungen in der Märkte-Empfehlung der EU-Kommission sich auf die Regulierung in Deutsch-

land auswirken. 

Nachfolgend werden die Entwicklungen auf den einzelnen Märkten detailliert dargestellt. Die Übersicht er-

folgt differenziert nach den Märkten der aktuellen Märkte-Empfehlung 2014 (im Folgenden unter den Über-

schriftennummern 2 bis 6 zu finden) und den Märkten, die noch auf der Grundlage der alten Märkte-

Empfehlungen 2003 und 2007 als regulierungsbedürftig festgestellt worden sind, die nach der aktuellen Emp-

fehlung der Kommission aber nicht mehr für eine Vorabregulierung in Betracht kommen (im Folgenden un-

ter Punkt 7 zu finden). Ausnahme ist der Markt für den Verbindungsaufbau im öffentlichen Telefonnetz an 

festen Standorten, der im Folgenden aufgrund von Synergien zusammen mit dem Markt für die Anrufzustel-

lung in einzelnen öffentlichen Telefonnetzen an festen Standorten dargestellt ist. 

Die folgenden Ausführungen schließen sich an den letzten Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur für die 

Jahre 2016/2017 an. 

2. Markt für "Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene in einzelnen 
öffentlichen Telefonnetzen an festen Standorten" (Markt 1 der Emp-
fehlung 2014) und "Verbindungsaufbau im Festnetz" (früherer Markt 2 
der Empfehlung 2007) 

2.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Die am 16. Dezember 2016 abgeschlossene Analyse der beiden Märkte erfolgte – wie auch in den ersten drei 

Runden des Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahrens – gemeinsam, da Zusammenschaltungsleistungen 

sowohl im Bereich des Verbindungsaufbaus als auch der Anrufzustellung für ein Angebot von Sprachtelefon-

diensten gegenüber Endkunden erforderlich sind. 

Beide Märkte wurden zuletzt noch als regulierungsbedürftig betrachtet. Die am 11. Oktober 2014 im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlichte, aktuelle Märkte-Empfehlung führt den Markt für den Verbindungs-

aufbau (Markt Nr. 2 der Märkte-Empfehlung 2007) jedoch nicht mehr grundsätzlich als vorabregulierungsbe-

dürftig auf. Aufgrund dessen stellt sich im Rahmen der turnusgemäßen Überprüfung die Frage, ob die von der 

EU-Kommission auf EU-Ebene identifizierten Gründe für eine Streichung des Marktes für den Verbindungs-

aufbau aus der Empfehlungsliste nunmehr auch in Deutschland eine Entlassung aus der sektorspezifischen 

Regulierung rechtfertigen. 

Für die bevorstehende Überprüfung sollen die Märkte getrennt betrachtet werden, wobei die Prüfung des 

Marktes 2 der Empfehlung 2007 ("Verbindungsaufbau im Festnetz") zuerst erfolgen soll. Für diesen Markt 

wurde ein Auskunftsersuchen eingeleitet. Der Erhebungsbogen zum Auskunftsersuchen ist auf der Internet-

seite der Bundesnetzagentur veröffentlicht worden. Da bezüglich des Marktes Nr. 1 die Einführung von EU-

einheitlichen Zustellungsentgelten geplant ist, die eine Bewertung des Marktes beeinflussen könnten, wurde 

insoweit ein Fristverlängerungsantrag gem. § 14 Abs. 2 TKG bei der EU-Kommission gestellt. 
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Nach Abschluss des Marktanalyseverfahrens wird zu entscheiden sein, ob die dem Unternehmen mit be-

trächtlicher Marktmacht bislang auferlegten Verpflichtungen beibehalten, geändert oder widerrufen werden 

bzw. ob neue Verpflichtungen auferlegt werden müssen. 

2.2 Regulierungsverfügungen 

Keine neue Regulierungsverfügung im Berichtszeitraum. Insofern gilt die Bisherige weiter. 

2.3 Entgeltmaßnahmen 

Die Entgelte für die Terminierungs- und Zusammenschaltungsleistungen wurden durch Regulierungsverfü-

gungen vom 20. Dezember 2016 der Ex-ante-Genehmigungspflicht unterworfen. Die entsprechenden Verbin-

dungsentgelte sind zuletzt mit Beschlüssen vom 28. Juni 2019 genehmigt worden. 

Zum einen die Tarife der Telekom Deutschland GmbH (Telekom) für die Basisleistungen der Anrufzustellung 

an Anschlüsse im eigenen Netz ("Terminierung") und für den Aufbau von Verbindungen aus dem Telekom-

Netz zu Wettbewerbernetzen ("Anrufzuführung") sowie die daraus abgeleiteten Entgelte für optionale und 

zusätzliche Leistungen, wie u. a. Verbindungen zu Service- und Mehrwertdiensterufnummern ((0)800er, 

(0)180er, (0)900er Rufnummern etc.). Zum anderen die Entgelte für die Festnetzterminierung in das Netz al-

ternativer Teilnehmernetzbetreiber (aTNB) sowie ggf. damit in Zusammenhang stehender Infrastrukturleis-

tungen. Die Entgeltgenehmigungen erstrecken sich sowohl auf Verbindungen, die noch über PSTN131

Zusammenschaltungspunkte übergeben werden, als auch auf Verbindungen über NGN132

Zusammenschaltungspunkte. 

Das Terminierungsentgelt beträgt 0,0008 Euro/Minute für 2019 und 0,0006 Euro/Minute für 2020. Die vorge-

sehenen Entgelte für 2021 (0,0005 Euro/Minute) und 2022 (0,0003 Euro/Minute) werden nur bzw. nur solange 

in Kraft treten, soweit der gemäß Artikel 75 des Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation 

(EKEK)133 zu erlassende delegierte Rechtsakt der EU-Kommission für das Terminierungsentgelt noch nicht in 

Kraft ist. 

Die Ermittlung des Terminierungsentgeltes erfolgte nach der in der Terminierungsempfehlung der Europäi-

schen Kommission empfohlenen "pure LRIC"-Berechnungsmethode, bei der nur noch die inkrementellen 

(rein zusätzlichen) Kosten der Terminierung berücksichtigt werden. 

Das Entgelt für Verbindungen aus dem Telekom-Netz zu Wettbewerbernetzen ("Zuführung"), für das der "pu-

re LRIC"-Maßstab nicht gilt, verringert sich von 0,0023 Euro/Minute auf 0,0013 Euro/Minute. Die Reduzierung 

steht vorrangig in Zusammenhang mit einer nur noch anteiligen Berücksichtigung der Aufwendungen für das 

PSTN nach § 32 Abs. 2 TKG. Diese wiederum ist dadurch begründet, dass sich die Anzahl der PSTN-Anschlüsse 

seit dem letzten Entgeltgenehmigungsverfahren nochmals erheblich reduziert hat und die Beschlusskammer 

eine sachliche Rechtfertigung für PSTN-Aufwendungen nur noch insoweit akzeptiert, wie es sich um Ansätze 

in Zusammenhang mit den PSTN-Zusammenschaltungen handelt. 

131 Public Switched Telephone Network 

132 Next Generation Network 

133 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den Europäischen Kodex für die 

elektronische Kommunikation, ABl. L 321/36 vom 17. Dezember 2018. 
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Neben den Verbindungsentgelten hat die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum turnusmäßig die Entgelte 

für weitere Leistungen genehmigt, die im Rahmen der Zusammenschaltung von Festnetzen von Unterneh-

men mit beträchtlicher Marktmacht erbracht werden müssen und daher der Regulierung unterliegen, wie 

insbesondere die Entgelte für die Zusammenschaltungsanschlüsse und erforderliche Vermittlungs- und Über-

tragungstechnik (ICAs), für den räumlichen Zugang zum Zwecke der Zusammenschaltung (Kollokation) sowie 

weitere Konfigurationsmaßnahmen. 

3. Markt für "Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene in einzelnen 
Mobilfunknetzen" (Markt 2 der Empfehlung 2014) 

3.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Am 19. Januar 2016 ist die letzte Festlegung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur zur Marktdefini-

tion und Marktanalyse für den Markt für "Anrufzustellung auf der Vorleistungsebene in einzelnen Mobil-

funknetzen" (Az.: BK1-14/002) erfolgt. Mit Beschlüssen jeweils vom 30. August 2016 hat die Bundesnetzagen-

tur Regulierungsverfügungen gegenüber drei Mobilfunknetzbetreibern sowie vier Betreibern virtueller Mobil-

funknetze erlassen. 

Im Rahmen der turnusgemäßen Überprüfung der Ergebnisse des letzten Marktdefinitions- und Analysever-

fahrens wurde im Februar 2019 ein Auskunftsersuchen eingeleitet. Nachdem die Auswertung der im Rahmen 

des Auskunftsersuchens erhaltenen Informationen abgeschlossen ist, wird auf Basis dieser Abfrage-Ergebnisse 

der Konsultationsentwurf der Marktdefinition und -analyse des Marktes 2 erstellt. Im Rahmen der Marktana-

lyse wird u. a. vertieft geprüft, inwieweit ein möglicher indirekter Wettbewerbsdruck durch Over-The-Top-

Kommunikationsdienste die Regulierungsbedürftigkeit des Marktes für "Anrufzustellung auf der Vorleis-

tungsebene in einzelnen Mobilfunknetzen" beeinflusst. 

3.2 Regulierungsverfügungen 

Mit Entscheidungen vom 3. September 2019 hat die Bundesnetzagentur die in den Regulierungsverfügungen 

gegenüber der Telekom Deutschland GmbH, der Vodafone GmbH und der Telefónica Germany GmbH & Co. 

oHG auferlegte Zugangsverpflichtung in Bezug auf die Terminierung von Verbindungen, die ihren Ursprung 

in Nicht-EWR134-Ländern haben, widerrufen. Damit fällt auch für solche Verbindungen die diesbezügliche 

Entgeltgenehmigungspflicht weg. 

Zuvor waren den o. g. wurden drei Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) und vier virtuellen Mobilfunknetzbe-

treibern (MVNOs) mit Regulierungsverfügungen vom 30. August 2016 verschiedene Regulierungsverpflich-

tungen auferlegt und im Zuge dessen die Entgelte für Anrufzustellung ("Terminierung") in ihrem Mobilfunk-

netz (MTR) einer Genehmigungspflicht nach Maßgabe des § 31 TKG unterworfen. Gemäß Ziffer 2 i. V. m. Ziffer 

7 der Regulierungsverfügung erstreckte sich dieser Genehmigungsvorbehalt auch auf Entgelte für Verbindun-

gen, die ihren Ursprung in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums haben. 

Die drei Unternehmen hatten eine Aufhebung der Entgeltgenehmigungspflicht für genau solche Terminie-

rungsleistungen beantragt, deren Gesprächsursprung in Nicht-EWR-Staaten liegt, weil die Genehmigungs-

pflicht für Entgelte für Verbindungen aus Nicht-EWR-Staaten zu erheblichen Diskriminierungen und Wett-

134 EWR = Europäischer Wirtschaftsraum 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                    

 

– 110 –

juris Lex QS
06052024 ()



BUNDESNETZAGENTUR  |  111 

bewerbsbeeinträchtigungen zu Lasten der deutschen Mobilfunknetzbetreiber führe. Während die Entgelte für 

Verbindungen innerhalb der EU bzw. des EWR einer weitgehend homogenen Preisregulierung unterworfen 

seien, gelte dies nicht für Verbindungen in Nicht-EWR-Staaten. Hieraus habe sich eine Situation entwickelt, in 

der Anbieter in Nicht-EWR-Staaten ihre eigenen Terminierungsentgelte einseitig deutlich erhöht hätten, 

zugleich aber auch von regulierungsbedingt niedrigen MTR bei Verbindungen nach Deutschland profitierten. 

Durch den Widerruf der entsprechenden Zugangsverpflichtung soll dieser Marktentwicklung begegnet wer-

den, die den Endnutzerinteressen zuwiderläuft. 

3.3 Entgeltmaßnahmen 

Die Bundesnetzagentur hat am 25. Oktober 2019 ihren Genehmigungsvorschlag für neue Mobilfunkterminie-

rungsentgelte (MTR) der drei Mobilfunknetzbetreiber Telekom Deutschland GmbH, Vodafone GmbH und 

Telefónica Germany GmbH & Co. oHG sowie vier virtueller Mobilfunknetzbetreiber ab dem 1. Dezember 2019 

im Notifizierungsverfahren der Europäischen Kommission, BEREC (Body of European Regulators for Electro-

nic Communications) und den nationalen Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedsstaaten zur Ermögli-

chung von Stellungnahmen übermittelt. 

Das Mobilfunkterminierungsentgelt soll von bisher 0,95 cent/min ab dem 1. Dezember 2019 auf 0,90 cent/min 

abgesenkt werden. Ab dem 1. Dezember 2020 sollen die MTR dann auf 0,78 cent/min sinken und ein Jahr spä-

ter, am 1. Dezember 2021, auf 0,70 cent/min. Die vorgesehenen Entgelte für 2021 und 2022 werden nur bzw. 

nur solange in Kraft treten/bleiben, soweit der gemäß Artikel 75 EKEK zu erlassende delegierte Rechtsakt der 

EU-Kommission für das Terminierungsentgelt noch nicht in Kraft ist. 

Die Ermittlung des Mobilfunkterminierungsentgeltes erfolgte nach der in der Terminierungsempfehlung der 

Europäischen Kommission empfohlenen "pure LRIC"-Berechnungsmethode, bei der nur noch die inkremen-

tellen (rein zusätzlichen) Kosten der Terminierung berücksichtigt werden. 

4. Markt für den "auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal 
bereitgestellten Zugang" (Markt 3a der Empfehlung 2014) 

4.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Seit der Veröffentlichung der Regulierungsverfügung vom 1. September 2016 (Az.: BK3g-15/004), welche be-

reits Gegenstand des letzten Tätigkeitsberichts war, stellte die Bundesnetzagentur am 27. Mai 2019 zur natio-

nalen Konsultation eine, im Rahmen der turnusgemäßen Überprüfung angefertigte, Marktanalyse zu Markt 

Nr. 3a in der Einheitlichen Informationsstelle (im Internet) bereit. 

Im Gegensatz zu der vorhergehenden Festlegung der Präsidentenkammer vom 27. August 2015 (Az.: BK1-

12/003) für diesen Markt, sind aufgrund des indirekten Wettbewerbsdrucks die Kabelnetze in den sachlichen 

Markt mit einbezogen worden. Darüber hinaus wird das seit Anfang 2017 von der Telekom Deutschland 

GmbH angebotene Layer-2-Bitstromprodukt nunmehr, anstelle einer Zuordnung zu Markt 3b der Empfeh-

lung 2014 (siehe Punkt 5.1 in diesem Abschnitt), als sachlich dem Markt 3a unterfallend eingeordnet. 

Wie bisher handelt es sich bei dem hier relevanten Markt für den auf der Vorleistungsebene an festen Stand-

orten lokal bereitgestellten Zugang um einen bundesweiten Markt. 
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In dem Konsultationsentwurf stufte die Bundesnetzagentur den hier wesentlich relevanten Teilbereich des 

Marktes für den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal bereitgestellten Zugang weiterhin als 

regulierungsbedürftig ein. Nach wie vor verfügen die Telekom Deutschland GmbH und die mit ihr verbunde-

nen Unternehmen über eine beträchtliche Marktmacht auf dem hier beschriebenen Markt. 

Der wesentlich unbedeutendere Teilbereich des Marktes, nämlich der Markt für den entbündelten Zugang auf 

der Basis einer auftragsbezogenen, kundenindividuellen reinen Glasfaser für die Anbindung großer gewerbli-

cher Endkunden, wird weiterhin als nicht regulierungsbedürftig aufgeführt. 

Nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundeskartellamt ist nunmehr die Notifizierung bei der EU-

Kommission erfolgt und die endgültige Festlegung wurde an die zuständige Beschlusskammer übersandt. 

4.2 Regulierungsverfügungen 

Parallel zur Veröffentlichung des Konsultationsentwurfs der o. g. Marktfestlegung ist am 27. Mai 2019 ein 

Verfahren zur Überprüfung der Regulierungsverpflichtungen gegenüber der Telekom Deutschland GmbH 

eröffnet worden. Gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 TKG ist zu entscheiden, ob in Reaktion auf die Ergebnisse der aktuali-

sierten Marktdefinition und Marktanalyse die der Telekom bisher auferlegten Verpflichtungen beibehalten, 

geändert oder widerrufen bzw. ob ihr neue Verpflichtungen auferlegt werden. Hierzu hat die Bundesnetza-

gentur am 5. Juli 2019 erste Eck- und Diskussionspunkte für eine zukünftige Regulierung des Zugangs zum 

Kupfer- und Glasfaseranschlussnetz veröffentlicht. In einer am 12. Juli 2019 durchgeführten öffentlichen An-

hörung hatten alle Marktakteure und interessierte Parteien Gelegenheit, diese Eckpunkte zu diskutieren sowie 

ihre Forderungen und Anregungen in das Verfahren einzubringen. Schriftliche Stellungnahmen sind dann im 

Nachgang bis zum 30. August 2019 eingereicht und anschließend ausgewertet worden. Ein Entscheidungs-

entwurf soll ebenfalls zur nationalen Konsultation veröffentlicht werden. Im Rahmen des Konsultationsver-

fahrens, während dessen eine weitere öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt wird, haben alle 

Marktakteure erneut die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. 

Aufgrund eines entsprechenden gemeinsamen Antrages der EWE Tel GmbH und der Telekom Deutschland 

GmbH hat sich die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum ferner mit der Frage beschäftigen, ob für ein von 

beiden Unternehmen geplantes Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture bzw. "JV") zum Ausbau von hoch-

leistungsfähigen Glasfaseranschlüssen (Gigabit-Netz) in Nordwestdeutschland, aufgrund der Beteiligung der 

Telekom daran, ebenfalls die Regulierungsverpflichtungen gelten, die der Telekom für den Zugang zur Teil-

nehmeranschlussleitung (TAL) und zum Bitstromzugang auferlegt worden sind. Mit Beschluss vom 

13. Juli 2018 hat die Bundesnetzagentur festgestellt, dass ein solches Gemeinschaftsunternehmen nicht den 

Verpflichtungen unterliegt, die der Telekom auf dem TAL- und dem Bitstrommarkt in den zum Entschei-

dungszeitpunkt geltenden Regulierungsverfügungen BK3g-15/004 (TAL-Zugang) und BK3h-14/114 (Bit-

strom-Zugang) auferlegt worden sind. Danach ist das zu gründende Gemeinschaftsunternehmen nicht von 

den beiden derzeit noch geltenden Marktanalysen für den TAL- bzw. Bitstrom-Markt umfasst. Da die Regulie-

rungsverfügungen sich im Hinblick auf den Adressaten zu den Festlegungen der Marktanalysen akzessorisch 

verhalten, können die Regulierungsverfügungen nicht andere Unternehmen verpflichten als die in der zu-

grundeliegenden Festlegung Benannten. 

4.3 Entgeltmaßnahmen 

Mit Beschluss vom 26. Juni 2019 sind die Tarife für die monatliche Überlassung der TAL der Telekom 

Deutschland GmbH für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2022 genehmigt worden. Das Überlassungs-
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entgelt, das die Telekom Deutschland GmbH ab dem 1. Juli 2019 von ihren Wettbewerbern für die Anmietung 

der TAL am Hauptverteiler (HVt-TAL) verlangen darf, beträgt demnach monatlich 11,19 Euro. Das Entgelt für 

den Zugang zur TAL am Kabelverzweiger (KVz-TAL) wurde auf 7,05 Euro monatlich festgesetzt. Mit dem mo-

natlichen Überlassungsentgelt werden in erster Linie die erforderlichen Investitionskosten beispielsweise für 

das Material und die Verlegung der "letzten Meile" abgedeckt. 

Ebenfalls mit Beschluss vom 26. Juni 2019 wurden die Entgelte für den Zugang von Wettbewerbern zur An-

schlussinfrastruktur der Telekom im Zusammenhang mit der TAL für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 

30. Juni 2022 genehmigt. Hiernach müssen Wettbewerber, sofern sie für die Anbindung eines Kabelverzwei-

gers auf ein Kabelleerrohr der Telekom zurückgreifen, dafür monatlich 0,06 Euro pro Meter eines Viertelroh-

res zahlen. Die Anbindung eines Kabelverzweigers mit unbeschalteter Glasfaser kostet 13,61 Euro im Monat, 

das monatliche Überlassungsentgelt für einen Einbauplatz in einem Multifunktionsgehäuse beträgt 

89,08 Euro, geteilt durch die Anzahl der Nutzer. 

Mit Beschluss vom 25. September 2018 sind darüber hinaus die "Einmalentgelte" betreffend den Zugang zur 

TAL für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2020 genehmigt worden. Gegenstand die-

ser Genehmigung sind die Entgelte für die Bereitstellung und Kündigung der TAL in insgesamt 

18 Zugangsvarianten, Entgelte für die Nutzungsänderung der TAL, für den Faxzuschlag, für die Bereitstellung 

zu besonderen Zeiten, für den Portwechsel, für die zusätzliche Anfahrt zum Endkunden bei einem fehlge-

schlagenen ersten Termin, für die über die Standardentstörung hinausgehende Carrier-Express-Entstörung, 

für "GK-Anschaltungen", bei denen die TAL-Bereitstellung an die besonderen Anforderungen von Geschäfts-

kunden angepasst wird, für die Reparatur der Endleitung sowie für sog. Service Calls. 

Ferner wurden im Berichtszeitraum turnusmäßig die Entgelte für weitere Leistungen, die im Rahmen der 

Zugangsgewährung zur TAL erbracht werden und der Regulierung unterliegen (Entgelte für Kollokations-

und Konfigurationsleistungen), genehmigt. 

4.4 Standardangebote 

Im Berichtszeitraum ist das zweistufige Überprüfungsverfahren über das TAL-Standardangebot der Telekom 

Deutschland GmbH fortgesetzt worden. Gegenstand sind neben den Entwürfen des eigentlichen TAL-

Standardvertrages und des Vertrages über den räumlichen Zugang (Kollokationsvertrag) jeweils nebst Anlagen 

und Anhängen auch die Entwürfe einer Reihe von Zusatz- und Änderungsvereinbarungen im Zusammen-

hang mit dem TAL-Zugang. 

Seit der letzten Überprüfung des TAL-Standardangebotes hatte sich u. a. aufgrund von praktischen Erfahrun-

gen, geänderten Rahmenbedingungen (z. B. Vectoring), Anforderungen der Rechtsprechung etc. im Laufe der 

Jahre sowohl aus Sicht der Telekom als auch der Wettbewerber ein Anpassungsbedarf zu vielen Punkten erge-

ben. 

Die Bundesnetzagentur hat am 20. Dezember 2018 eine erste Teilentscheidung im Überprüfungsverfahren 

erlassen. Wesentliche Schwerpunkte bilden insbesondere die Verbesserung der seit Jahren von den Wettbe-

werbern kritisierten Bestell- und Bereitstellungsqualität, Regelungen zur Umsetzung des "Equivalence of Out-

put"-Konzeptes entsprechend der Vorgabe in der TAL-Regulierungsverfügung, insbesondere eine Ausweitung 

des Monitorings und die Sanktionierung von Schlechtleistungen, etwa durch pauschalierten Schadensersatz 
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und Vertragsstrafen, umfangreiche Anpassungen bei der Entstörung sowie den von den Wettbewerbern ge-

forderte Zugang zu weiteren Informationen für den TAL-Zugang. 

5. Markt für den "für Massenmarktprodukte auf der Vorleistungsebene 
an festen Standorten zentral bereitgestellten Zugang" (Markt 3b der 
Empfehlung 2014) 

5.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Der Markt für den "für Massenmarktprodukte auf der Vorleistungsebene an festen Standorten zentral bereit-

gestellten Zugang" (Markt 3b der Empfehlung 2014) musste nahezu zeitgleich zu dem, unter Punkt 4.1 in die-

sem Abschnitt dargestellten Markt 3a, turnusgemäß einer weiteren Überprüfung unterzogen werden. Dies 

wurde zum Anlass genommen, die sachlich eng miteinander verwobenen Vorleistungsmärkte 3a und 3b zum 

Gegenstand einer gemeinsamen Überprüfung zu machen. Nachdem die Auswertung der, im Rahmen des 

Auskunftsersuchens, erhaltenen Informationen abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse der Abfrage zu 

Markt 3b als Grundlage für den, sich in Anfertigung befindlichen, Konsultationsentwurf dienen. 

5.2 Regulierungsverfügungen 

Keine neue Regulierungsverfügung im Berichtszeitraum. Insofern gilt die Bisherige weiter. 

5.3 Entgeltmaßnahmen 

Die Telekom Deutschland GmbH hat zum 1. August 2018 das sog. "Super-Vectoring" als Weiterentwicklung 

der bestehenden VDSL-Vectoring-Technologie eingeführt. Durch die Nutzung eines erweiterten Frequenzbe-

reichs (17 bis 35 MHz) für die vectorisierte Datenübertragung auf der TAL können mit Hilfe von "Super-

Vectoring"-Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s im Download erreicht werden. Die Bundesnetzagentur hat am 

17. Dezember 2018 die monatlichen Überlassungsentgelte für Layer2-Bitstrom-Zugänge in den neuen "Super-

Vectoring"-Geschwindigkeitsklassen VDSL 175 Mbit/s und VDSL 250 Mbit/s in Höhe von jeweils 23,37 Euro 

im Standardpreis bzw. 18,57 Euro im sog. Kontingentpreismodell genehmigt. 

Im Berichtszeitraum wurden zudem die Entgelte für weitere Leistungen, die im Rahmen des Layer2-Bitstrom-

Zuganges erbracht werden und der Regulierung unterliegen genehmigt (Migrationsentgelt, Serviceleistungen 

im Rahmen der Bereitstellung). 

Ferner hat sich die Bundesnetzagentur mit mehreren Entgeltanzeigen betreffend den ex-post regulierten IP-

Bitstrom befasst. Die Überprüfungen, ob die jeweils angezeigten Entgelte mit den gesetzlichen Maßstäben 

vereinbar sind, führten zu keinen Beanstandungen. 

5.4 Standardangebote 

Bezüglich der Einführung von "Super-Vectoring" (siehe Punkt 5.3 in diesem Abschnitt) war die Änderung bzw. 

Ergänzung des Telekom-Standardangebotes für den Layer2-Bitstrom erforderlich. Das von der Telekom vor-

gelegte Vertragsangebot war im Hinblick auf die maßgeblichen gesetzlichen Kriterien der Chancengleichheit, 

Billigkeit und Rechtzeitigkeit nicht zu beanstanden und konnte deshalb direkt ohne einen zweiten Verfah-

rensabschnitt als Standardangebot erlassen werden. 
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Die Bundesnetzagentur hat am 29. August 2018 der Telekom Deutschland GmbH in einer ersten Teilentschei-

dung Vorgaben zur Änderung des von ihr entsprechend der Vorgabe der Bitstrom-Regulierungsverfügung 

vorgelegten Entwurfes eines Standardangebotes für den IP-Bitstrom (Layer3) gemacht. In dieser ersten Teil-

entscheidung sind der Telekom umfangreiche Vorgaben für die Nachbesserung des maßgeblichen Vertrags-

entwurfs gemacht worden. Streitpunkte waren u. a. die Bereitstellungsfristen für DSL-Anschlüsse, die Einfüh-

rung eines Terminreservierungsrechts für den Bereitstellungstermin, der Umfang der Sanktionen für 

Schlechtleistungen, Regelungen zur Qualität des Transports und Informationspflichten der Telekom. 

6. Markt für den "auf der Vorleistungsebene an festen Standorten be-
reitgestellten Zugang von hoher Qualität" (Markt 4 der Empfeh-
lung 2014) 

6.1 Regulierungsverfügung hochqualitativer Geschäftskundenzugang 

Die Bundesnetzagentur hat eine Regulierungsverfügung im Bereich des "auf der Vorleistungsebene an festen 

Standorten bereitgestellten Zugangs von hoher Qualität" erlassen. In der Entscheidung wurde der Telekom 

Deutschland GmbH auferlegt, dass nunmehr auch Zugang zu sonstigen hochqualitativen Zugangsprodukten 

– statt wie bisher ausschließlich zu Abschluss-Segmenten von Mietleitungen – jeweils in den Bandbreiten von 

2 Mbit/s bis 155 Mbit/s zu gewähren ist. Die Entgelte sind vorab zu genehmigen. Ausgenommen hiervon sind 

komplexe hochqualitative Zugangsprodukte, die grundsätzlich einer nur nachträglichen Entgeltkontrolle 

unterliegen. 

6.2 Entgeltmaßnahmen 

Aufgrund der Regulierungsverfügung für hochqualitativen Geschäftskundenzugang hat die Telekom 

Deutschland GmbH erstmals einen Entgeltgenehmigungsantrag auf Basis eines nativen Ethernet-Netzes (CFV 

Ethernet 2.0) gestellt. Die vorläufige Genehmigung erfolgte mit Wirkung zum 4. Oktober 2018. Mit Schreiben 

vom 9. September 2019 hat die Telekom Deutschland GmbH den Entgeltgenehmigungsantrag zurückgezogen. 

Aufgrund auslaufender Genehmigungsfrist der Bereitstellungsentgelte, der Expressentstörung und Zusatzleis-

tungen hatte die Telekom Deutschland GmbH am 18. Januar 2019 entsprechende Folgeanträge für Mietlei-

tungsrealisierungen auf Basis klassischer SDH-Übertragungstechnik sowie Ethernet-over-SDH gestellt. Die 

endgültigen Genehmigungen erfolgten mit Wirkung zum 5. Juli 2019. 

Die Genehmigungsfrist für die jährlichen Überlassungsentgelte für Mietleitungsrealisierungen auf Basis klas-

sischer SDH-Übertragungstechnik sowie Ethernet-over-SDH endet am 31. Dezember 2019. Ein entsprechen-

der Folgeantrag der Telekom Deutschland GmbH wurde der Beschlusskammer am 31. Juli 2019 zur Prüfung 

vorgelegt. Die vorläufige Genehmigung erfolgte am 9. Oktober 2019. 

6.3 Standardangebote 

Aufgrund der Regulierungsverfügung im Bereich des auf der Vorleistungsebene an festen Standorten bereit-

gestellten Zugangs von hoher Qualität wurde die Telekom Deutschland GmbH dazu verpflichtet, erstmals 

Standardangebote für die nunmehr diesem Markt unterfallenden Zugangsleistungen Wholesale Ethernet 

VPN, Wholesale Ethernet VPN 2.0, Wholesale Ethernet P2MP und Wholesale Ethernet P2MP HBS vorzulegen. 

Ebenfalls vorgelegt hat die Telekom Deutschland ein Standardangebot für die Zugangsleistung CFV 2.0. Im 

Rahmen der Verfahren nach § 23 TKG werden erstmals die Bedingungen für diese Zugangsleistungen über-
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prüft und festgelegt. Ebenfalls im Zuge dieser Verfahren werden für die genannten Leistungen die Modalitä-

ten für die auferlegte Monitoring-Verpflichtung festgelegt. 

7. Weitere Regulierungsmaßnahmen im Bereich der Marktregulierung 
(Sonstige Märkte) 

7.1 Markt für den "Zugang von Privat- und Geschäftskunden zum öffentlichen Telefonnetz an fes-
ten Standorten" (Markt 1 der Empfehlung 2007) 

7.1.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Am 8. August 2013 ist – wie zu Beginn dieses Abschnittes bereits dargelegt – die letzte Festlegung der Präsi-

dentenkammer der Bundesnetzagentur zur Marktdefinition und Marktanalyse für den Zugang von Privat- 

und Geschäftskunden zum öffentlichen Telefonnetz an festen Standorten (Az.: BK1-11/006) erfolgt und im 

Zuge der Veröffentlichung der Regulierungsverfügung vom 7. Juli 2014 ergangen. 

Derzeit ist der Markt für den "Zugang von Privat- und Geschäftskunden zum öffentlichen Telefonnetz an 

festen Standorten" (Markt 1 der Empfehlung 2007) Gegenstand einer erneuten Überprüfung zur Marktdefini-

tion und Marktanalyse. Am 10. Juli 2019 wurde ein Entwurf auf der Seite der allgemeinen Informationsstelle 

zur Konsultation im Internet veröffentlicht, nachdem im Juli 2018 ein erster Entwurf zurückgezogen worden 

war. 

Die Stellungnahmen wurden ausgewertet und mit bereits erhaltenen Stellungnahmen konsolidiert. Der Ent-

wurf kommt nunmehr insgesamt zu dem Ergebnis, dass für den gesamten Markt keine Regulierungsbedürf-

tigkeit mehr besteht. Das Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt wurde hergestellt, sodass der Entwurf 

bereits zur Notifizierung an die EU-Kommission übersendet werden konnte (Stand: 24. Oktober 2019). 

7.1.2 Missbrauchskontrolle – Beschwerde hinsichtlich der Magenta-Produktlinie der Telekom 

Aufgrund einer Wettbewerberbeschwerde führt die Bundesnetzagentur Vorermittlungen im Zusammenhang 

mit einer möglichen Eröffnung eines Verfahrens der nachträglichen Entgeltkontrolle für Produkte der Tele-

kom Deutschland GmbH im Zusammenhang mit der sogenannten "Magenta"-Familie durch. 

7.2 Markt für die "Bereitstellung von terrestrischen Sendeanlagen für die Übertragung analoger 
UKW-Hörfunksignale gegenüber Inhalteanbietern und Markt für die UKW-
Antennen(mit)benutzung" (Markt 18 der Empfehlung 2003) 

7.2.1 Marktdefinition und Marktanalyse 

Obwohl Markt Nr. 18 der Märkte-Empfehlung 2003 nicht mehr in der aktuellen Märkte-Empfehlung der EU-

Kommission enthalten ist, musste er als aktuell regulierter Markt erneut einem Marktdefinitions- und Markt-

analyseverfahren unterzogen werden. 

Nachdem das der Regulierung unterworfene Unternehmen Media Broadcast GmbH mit Schreiben vom 

15. Februar 2017 angekündigt hatte, sich von seinen UKW-Infrastrukturen bis spätestens zum 30. Juni 2018 zu 

trennen und mithin seine wirtschaftliche Betätigung auf den oben genannten Märkten vollständig einzustel-

len, ist die turnusmäßige Überprüfung gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 bis 4 TKG unter Beteiligung der EU-Kommission 

aufgeschoben worden. 
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Hinsichtlich des Teilmarktes für die UKW-Antennen(mit)benutzung ist bereits im April 2018, kurz nachdem 

die Media Broadcast GmbH den überwiegenden Teil ihrer Infrastruktur veräußert hatte, unter dem Aktenzei-

chen BK 1-18/001 ein vorläufiges Verfahren zu dessen Überprüfung eingeleitet worden. Dieses Verfahren 

resultierte in der, unter Punkt 1 in diesem Abschnitt erläuterten, Deregulierung des Teilmarktes. Zwischen-

zeitlich hat sich die Media Broadcast GmbH aus dem Markt zurückgezogen. Die erneute Überprüfung des in 

Markt Nr. 18 verbliebenen Teilmarktes für die Bereitstellung von terrestrischen Sendeanlagen für die Übertra-

gung analoger UKW-Hörfunksignale gegenüber Inhalteanbietern konnte daher mit einem Auskunftsersuchen 

im Dezember 2018 begonnen werden. Der Entwurf der Marktanalyse befand sich bis zum 12. Juli 2019 in der 

nationalen Konsultation. Nachdem auf Auswertung und Konsolidierung der Stellungnahmen hin das Einver-

nehmen mit dem Bundeskartellamt hergestellt wurde, ist der Entwurf nach Durchführung des Notifizie-

rungsverfahrens bei der EU-Kommission als endgültige Festlegung an die zuständige Beschlusskammer über-

sandt worden. 

7.2.2 Regulierungsverfügungen 

Nachdem am 19. Dezember 2018 eine Marktfestlegung der Präsidentenkammer erlassen worden ist, in der 

festgestellt wird, dass – nach dem zwischenzeitlichen Verkauf der UKW-Infrastrukturen durch die Media 

Broadcast – die (betreiberindividuellen) Märkte für UKW-Antennen(mit)benutzungen nicht mehr regulie-

rungsbedürftig sind, wurde am 20. Dezember 2018 eine Regulierungsverfügung erlassen, mit der die zuvor 

gegenüber der Media Broadcast GmbH auf den nationalen Märkten für die Übertragung analoger UKW-

Hörfunksignale und für die UKW-Antennen(mit)benutzung geltenden Regulierungsverpflichtungen vollstän-

dig bzw. teilweise widerrufen worden sind. 

Nach der Festlegung, dass (auch) der UKW-Teilmarkt der Bereitstellung von terrestrischen Sendeanlagen für 

die Übertragung analoger UKW-Hörfunksignale gegenüber Inhalteanbietern nicht mehr regulierungsbedürf-

tig sei, ist die entsprechende Regulierungsverpflichtung auch diesbezüglich widerrufen worden. 

8. Streitbeilegung im Anwendungsbereich der Roaming-Verordnung – 
Großkundenroamingzugang zu regulierten Entgelten 

8.1 Streitbeilegungsverfahren betreffend International Mobile Subscriber Identities (IMSI) mit der 
Landeskennzahl 901 

Die Bundesnetzagentur hat am 6. Juni 2018 eine Entscheidung in einem Streitbeilegungsverfahren nach 

Art. 17 Abs. 1 der Roaming-Verordnung getroffen. 

Die Unternehmen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und die E-Plus Service GmbH sind mit Beschluss 

vom 6. Juni 2018 verpflichtet worden, dem französischen Mobilfunkunternehmen Transatel innerhalb von 

einem Monat nach Zugang des Beschlusses, einen zur Unterschrift fertigen Entwurf eines Vertrags über den 

Zugang zum regulierten Großkunden-Roaming vorzulegen, bei dem der Transatel die Möglichkeit einge-

räumt wird, zur Identifikation ihrer Kunden Internationale Kennungen für Mobile Teilnehmer (International 

Mobile Subscriber Identities, IMSI) mit der Mobilen Landeskennzahl (Mobile Country Code, MCC) 901135 zu 

verwenden. 

135 901 steht für "Weltweit", während 262 für Deutschland verwendet wird. 
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Mit der nunmehr am 6. Juni 2018 getroffenen Entscheidung der Bundesnetzagentur wird klargestellt, dass 

Geschäftsmodelle, bei denen zur Identifikation der Kunden Rufnummern mit einer Internationalen Kennung 

verwendet werden, grundsätzlich unter den Anwendungsbereich der Roaming-Verordnung fallen und der in 

Anspruch genommene Mobilfunknetzbetreiber damit zur Vorlage eines Vertragsentwurfes verpflichtet ist. 

Nach Ansicht der Bundesnetzagentur bietet der 901er-Bereich bei IMSI kein größeres Missbrauchspotential 

als nationale IMSI-Kennungen. Der Telefónica wurde gestattet, Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung in 

ihr Standardangebot aufzunehmen. 

8.2 Streitbeilegungsverfahren betreffend Kündigungsvoraussetzungen eines Mobilfunkroaming-
vertrags 

Am 16. Juli 2018 hat die Bundesnetzagentur eine Entscheidung in einem Streitbeilegungsverfahren zwischen 

der MTX Connect und der Telekom Deutschland getroffen. Die MTX hatte zum einen die Feststellung bean-

tragt, dass der zwischen ihr und der Telekom geschlossene Mobilfunkroamingvertrag nicht einseitig durch die 

Telekom zu beenden war sowie hilfsweise den Antrag gestellt, die Telekom zu verpflichten, der MTX ein an-

nahmefähiges Vertragsangebot entsprechend dem aktuellen Standardangebot vorzulegen. Beide Anträge hat 

die Bundesnetzagentur zurückgewiesen. 

Nach Ansicht der Bundesnetzagentur ist die ordentliche Kündigung seitens der Telekom wirksam, denn einer 

vorherigen behördlichen Genehmigung bedarf es nach der Roaming-Verordnung nur dann, wenn die Kündi-

gung auf dauerhaftes Roaming oder auf eine zweckwidrige und missbräuchliche Nutzung des Roamingzu-

gangs gestützt wird, also ein außerordentlicher Kündigungsgrund vorliegt. Da die Kündigung der Telekom 

nicht auf einen solchen Grund gestützt wurde, bedurfte es keiner vorherigen Genehmigung seitens der Bun-

desnetzagentur. 

9. Schlichtungsverfahren nach § 133 TKG – Entgelte für die Portierung 
einer Mobilfunknummer auf der Vorleistungsebene 

Die 1&1 Telecom GmbH hatte mit Schreiben vom 27. März 2019 im Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens 

die Überprüfung des mit der Vodafone GmbH vereinbarten Portierungsentgelts beantragt. 

In der daraufhin durchgeführten öffentlich-mündlichen Verhandlung am 24. Juni 2019 wurde darauf hinge-

wiesen, dass die Bundesnetzagentur den Antrag auf Streitbeilegung für unzulässig hält. In der Verhandlung 

stellte sich heraus, dass die Parteien weiterhin verhandlungsbereit waren. Vor diesem Hintergrund erklärte 

1&1 gegenüber der Bundesnetzagentur am 22. Juli 2019, eine Woche vor dem Ende der Verfahrensfrist, die 

Rücknahme des Antrags auf Streitbeilegung. 

10. Stellungnahmen im Rahmen von Förderverfahren für den Breitband-
ausbau 

Eine flächendeckende Versorgung mit hochbitratigen Breitbandanschlüssen ist nur durch den privatwirt-

schaftlichen Breitbandausbau der TK-Unternehmen allein nicht zu erreichen. Vielmehr kommt dem beihil-

fengeförderten Ausbau insbesondere in ländlichen Regionen eine starke Bedeutung zu. 

Im Rahmen des beihilfegeförderten Breitbandausbaus müssen geförderte Netze wettbewerbsoffen und zu-

kunftssicher ausgestaltet sein, damit staatliche Förderung private Investitionen nicht verhindert oder er-

schwert. Dazu gehört, dass auch Dritten der Zugang zur geförderten Infrastruktur gewährt werden muss. Die-
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se Prinzipien liegen nicht nur den Beihilfeleitlinien der Europäischen Kommission zugrunde, sondern werden 

auch von den einschlägigen nationalen Rahmenregelungen des Bundes und der Länder umgesetzt. 

Die Bundesnetzagentur nimmt im Rahmen einer Prüfung zur Ausgestaltung der Zugangsbedingungen – ein-

schließlich der Preise – in den jeweiligen Verträgen zwischen der beihilfegewährenden Stelle und dem geför-

derten Netzbetreiber Stellung. Dadurch soll ein effektiver offener Netzzugang für dritte Anbieter in den be-

treffenden Regionen sichergestellt werden, damit die Verbraucher auch dort zwischen verschiedenen Anbie-

tern auswählen können. Insgesamt hat die Bundesnetzagentur 550 Verträge von Januar 2018 bis Ende August 

2019 geprüft. 

In ihrer Gigabit-Strategie 2025 hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 ein Gigabit-

Glasfasernetz in Deutschland aufzubauen. Vor diesem Hintergrund hat das BMVI im Jahr 2019 eine neue 

NGA-Rahmenregelung erarbeitet, welche zukünftig die Breitbandförderung in "grauen Flecken" ermöglichen 

soll. Förderfähig soll danach die Errichtung und der (anschließende) Betrieb von gigabitfähigen Hochleis-

tungsnetzen, die Bandbreiten von mind. 1 Gigabit/s symmetrisch ermöglichen, sein. Dies soll in Gebieten 

gelten, in denen noch kein NGA-Netz oder lediglich ein NGA-Netz vorhanden ist, das nicht in den nächsten 

drei Jahren über den Markt entsprechend ausgebaut wird. Im Rahmen der nationalen Konsultation im Som-

mer 2019 hat die Bundesnetzagentur Stellung zur geplanten Neuregelung genommen. 

Zudem hat Bayern eine Neufassung seiner Förderrichtlinie vorgelegt und konsultiert. Die geplante sogenann-

te Gigabitrichtlinie sieht ebenfalls den Aufbau von gigabitfähigen Breitbandnetzen vor. Auch hier hat die 

Bundesnetzagentur im Sommer 2019 im Rahmen der nationalen Konsultation eine Stellungnahme abgege-

ben. Bereits Anfang 2018 hatte die Bundesnetzagentur zu den bayerischen Fördergrundsätzen für den geför-

derten Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in "grauen NGA-Flecken" in sechs Pilotprojekten Stellung 

genommen. 
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C Streitbeilegungsentscheidungen und Infra-

strukturatlas auf Grundlage des DigiNetzG 

1. Nationale Streitbeilegungsstelle 
Die nationale Streitbeilegungsstelle, die bei der Bundesnetzagentur im Rahmen des Gesetzes zur Erleichterung 

des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) als Beschlusskammer 11 eingerichtet wurde, 

führt die in § 77n TKG benannten Streitbeilegungsverfahren durch. Das DigiNetz-Gesetz ist die nationale Um-

setzung der europäischen Kostensenkungsrichtlinie (Richtlinie 2014/61, ABl. EU L 155). Primär geht es dabei 

um das Ziel, durch Nutzung von Synergien bei Bauarbeiten oder durch Mitnutzung bereits bestehender Infra-

strukturen die Kosten des Breitbandausbaus zu senken. Dadurch soll ein schneller, kostengünstiger und nach-

haltiger Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze vorangetrieben werden. 

Tätig werden kann die nationale Streitbeilegungsstelle in den folgenden Bereichen: 

Verfahren zur Mitnutzung öffentlicher Versorgungs- und Telekommunikationsnetze (einschließlich der 

Festlegung von Mitnutzungsentgelten und sonstigen Bedingungen; § 77n Abs. 1 bis 3 TKG), 

Verfahren zur Informationserteilung zu passiven Netzinfrastrukturen einschließlich der Prüfung ihrer 

Eignung vor Ort sowie zur Informationserteilung zu laufenden oder geplanten Bauarbeiten (§ 77n 

Abs. 4 TKG), 

Verfahren zur Koordinierung von Bauarbeiten für den Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 

(§ 77n Abs. 5 TKG) sowie 

Verfahren zur Mitnutzung gebäudeinterner Netzinfrastruktur (einschließlich der Festlegung von Mitnut-

zungsentgelten und sonstigen Bedingungen; § 77n Abs. 6 TKG). 

Um der Beschlusskammer eine Marktübersicht zu ermöglichen, ist in § 77d Abs. 4 TKG eine Pflicht zur Vorla-

ge abgeschlossener Mitnutzungsverträge vorgesehen. 

Seit Einrichtung der nationalen Streitbeilegungsstelle im März 2017 wurden 44 Streitbeilegungsverfahren 

anhängig gemacht. Davon betrafen 21 die Mitnutzung passiver Infrastrukturen. Zwei Verfahren hatten An-

sprüche auf Vor-Ort-Untersuchungen zum Gegenstand. In 16 Verfahren wurde um die Bereitstellung von 

Informationen – entweder zu passiver Infrastruktur oder zu laufenden oder bevorstehenden Bauarbeiten – 

gestritten. Fünf Verfahren betrafen die Koordinierung von Bauarbeiten und Mitverlegungen. Streitbeile-

gungsverfahren zu gebäudeinternen Netzinfrastrukturen sind bisher nicht anhängig gemacht worden. 

Bis Ende 2019 konnte in zwölf von 18 Verfahren eine Einigung bereits während des laufenden Streitbeile-

gungsverfahrens erzielt werden (sechs dieser Verfahren betrafen die Mitnutzung passiver Infrastrukturen). Die 

übrigen sechs Verfahren (über die Erteilung von Informationen bzw. die Durchführung von Vor-Ort-

Untersuchungen) haben sich u. a. wegen parallel laufender Verfahren erledigt. Daher wurden diese 18 Verfah-
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ren eingestellt. 25 Verfahren wurden mit einer bindenden Entscheidung der nationalen Streitbeilegungsstelle 

beendet. Ein weiteres Verfahren ist derzeit noch anhängig. 

1.1 Entscheidungen zur Mitnutzung 

Die Beschlusskammer legt im Streitfall faire und angemessene Mitnutzungsbedingungen verbindlich fest. 

Dazu zählen auch die Entgelte. Für die Entgeltfestsetzung hat der Gesetzgeber zwei Kostenmaßstäbe vorgege-

ben. Grundsätzlich hat er sich dabei in § 77n Abs. 2 TKG für einen Zusatzkostenmaßstab entschieden. Für die 

Mitnutzung passiver Infrastrukturen von Telekommunikationsnetzbetreibern ist darüber hinaus gemäß § 77n 

Abs. 3 TKG sicherzustellen, dass der in Anspruch genommene Netzbetreiber "die Möglichkeit hat, seine Kosten 

zu decken"; dabei sind "über die zusätzlichen Kosten hinaus etwaige Auswirkungen auf den Geschäftsplan 

einschließlich der Investitionen in das genutzte Netz" zu berücksichtigen. 

1.1.1 Mitnutzungsentgelte nach § 77n Abs. 2 TKG 

Die nationale Streitbeilegungsstelle legte mit dem Beschluss BK11-18/005 im November 2018 erstmals ein 

faires und angemessenes Entgelt für die Mitnutzung von passiven Infrastrukturen, die keine öffentlichen 

Telekommunikationsnetze sind, fest. 

Der gesetzlichen Bestimmung folgend, sollen faire und angemessene Mitnutzungsentgelte die zusätzlichen 

Kosten beinhalten, die durch die Ermöglichung der Mitnutzung entstehen. Demgegenüber sollen, so die Ge-

setzesbegründung, "die Kosten, die für die Errichtung und den Betrieb der Versorgungsinfrastruktur sowieso 

anfallen" ("Sowiesokosten") gerade nicht abgedeckt werden. Hinzu kommt ein angemessener Aufschlag, der 

nach der Gesetzesbegründung die anreizökonomischen Grundlagen für die freiwillige Mitnutzungsgewäh-

rung legen soll. Die zusätzlichen Kosten werden daher für den konkreten Mitnutzungsfall bestimmt, wohin-

gegen der angemessene Aufschlag – der ja gerade keine projektspezifischen Kosten decken, sondern einen 

Anreiz zur Gewährung von Mitnutzungen setzen soll nach einer abstrakten Methodik ermittelt wird. 

Entsprechend beinhalten die Entgelte die tatsächlichen Zusatzkosten, die dem Infrastrukturanbieter durch die 

Ermöglichung der Mitnutzung seiner Leerrohre entstehen. Sofern nicht alle Mehrkosten zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung quantifiziert werden können, werden Stundenverrechnungssätze und Nachweisverfahren 

für geleistete Arbeitsstunden festgelegt, damit auch diese Aufwendungen ohne weitere Anrufung der Streit-

beilegungsstelle abgerechnet werden können. 

Für die Bestimmung des angemessenen Aufschlags lässt sich weder aus dem Wortlaut des Gesetzes noch aus 

seiner Begründung eine Vorgehensweise ableiten. Deshalb musste zunächst eine praktikable Methode entwi-

ckelt werden, die für möglichst viele Fälle anwendbar ist sowie zu vorhersehbaren und plausiblen Ergebnissen 

führt. 

Da nach dem Willen des Gesetzgebers "Sowiesokosten" nicht zu berücksichtigen sind, darf der Aufschlag nach 

§ 77n Abs. 2 S. 3 TKG im Ergebnis nicht zu einer Negierung dieser klaren gesetzgeberischen Wertung führen. 

Der Aufschlag ist also nicht als Kompensation für konkrete Kosten gedacht. Daher kann er pauschal festgelegt 

werden. Hierfür spricht auch die Anreizfunktion des Aufschlages. Zudem geht ein pauschalierter Aufschlag 

für die Verfahrensbeteiligten mit einem geringeren Aufwand einher, als eine einzelfallbezogene Bestimmung 

und dient durch seine Vorhersehbarkeit und bessere Planbarkeit der Vermeidung von Einzelstreitigkeiten. 
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Ausgangspunkt für die Bestimmung des angemessenen Aufschlags war deshalb das Marktpreisniveau für die 

Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze. Dafür bot sich ein Rückgriff auf bereits geschlossene Verträge an. 

Denn bei diesen Verträgen kann davon ausgegangen werden, dass die Parteien diese nicht abgeschlossen hät-

ten, wenn ihnen daraus kein Nutzen erwüchse. Die Preise aus bereits abgeschlossenen Mitnutzungsverträgen 

sind Verhandlungsergebnisse, die von einer Vielzahl von Faktoren abhängen (z. B. alternative Nutzungsmög-

lichkeiten durch den Infrastrukturinhaber, Interesse des Anbieters am Breitbandausbau, Stand-Alone-Kosten 

des Eigenbaus für den Petenten, Länge der Strecke sowie die Einschätzung, das Rohr später für eine andere 

Anwendung zu verwenden). Sie spiegeln den erwarteten Nutzen der Parteien wider, wovon sowohl die Über-

lassungsbereitschaft des Infrastrukturinhabers als auch die Zahlungsbereitschaft des Petenten abhängen. 

Ein aus einer großen Anzahl von Mitnutzungsverträgen abgeleiteter Referenzpreis bildet das tatsächliche 

Marktergebnis in seiner Gesamtheit ab, auch wenn er nicht jeden Einzelfall erfasst. Insofern eignet sich eine 

Bezugnahme auf reale Mitnutzungspreise aus Sicht der nationalen Streitbeilegungsstelle in besonderer Weise 

als Anhaltspunkt für die Bestimmung des angemessenen Aufschlags. Auch der Gesetzgeber geht von einer 

klaren Bedeutung des Marktpreises für die Streitschlichtung allgemein, aber auch für die Preisfestsetzungen 

im Besonderen aus, wenn er in § 77d Abs. 4 TKG eine Pflicht zur Vorlage von geschlossenen Mitnutzungsver-

trägen statuiert. 

Aus der von der nationalen Streitbeilegungsstelle durchgeführten Erhebung von Mitnutzungsverträgen (siehe 

Punkt 1.3) konnte ein bundesweites Marktpreisniveau für die Nutzung von Leerrohren abgeleitet werden. Im 

Ergebnis ergab eine Auswertung von über 900 Mitnutzungsverträgen einen bundesweiten Median für Leer-

rohrzugangspreise von 1,25 Euro pro Meter und Jahr. 

Der Aufschlag wurde unter Abwägung der Regulierungsziele und -grundsätze auf ein Fünftel des Referenz-

wertes und damit auf 0,25 Euro pro Meter und Jahr festgelegt. Bei kurzen Strecken bis zu 100 m wird ein Min-

destaufschlag von 25 Euro pro Jahr angewendet, um einen ausreichenden Anreiz für die Mitnutzungsgewäh-

rung und damit positive Effekte für den Breitbandausbau zu erzielen. Die Höhe des Aufschlags stellt damit 

einen hinreichenden Anreiz zur Gewährung von Mitnutzungen sicher, zehrt den Wert der Mitnutzung für den 

Infrastrukturnachfrager nicht auf und stellt keine Kompensation der "Sowiesokosten" dar. 

In den Verfahren BK11-19/007 und BK11-19/008 wurde im September 2019 wiederum ein faires und ange-

messenes Entgelt für die Mitnutzung von passiven Infrastrukturen, die keine öffentlichen Telekommunikati-

onsnetze sind, festgelegt. Dies bestand aus den Zusatzkosten sowie einem Aufschlag als Anreiz für die Zu-

gangsgewährung. Da der nun auf der Basis von über 1000 Mitnutzungsverträgen ermittelte Median für Leer-

rohrzugangspreise zum 31. August 2019 wiederum bei 1,25 Euro pro Meter und Jahr lag, blieb der Aufschlag 

bei 0,25 Euro pro Meter und Jahr sowie der Mindestaufschlag von 25 Euro pro Jahr für Strecken bis zu 100 m 

stabil. 

Hinzuweisen ist auch auf die zuletzt im laufenden Verfahren BK11-19/011 erfolgte Einigung der beiden 

Streitparteien nach entsprechenden richtungsweisenden Hinweisen der Beschlusskammer. Im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung nahm ein Gutachter umfassend zur Frage der Mitnutzung von passiven Infrastruk-

turen im Abwasserrohr-System einer Großstadt Stellung und befürwortete diese unter Berücksichtigung der 

technischen Besonderheiten. Unter dem Eindruck der durchgeführten mündlichen Verhandlung führte dies 

letztlich zu einer Bereitschaft auf Seiten des Infrastruktureigentümers, der Mitnutzung doch zuzustimmen 

und in Vertragsverhandlungen einzusteigen. Die Parteien einigten sich in diesem Verhandlungsprozess dann 
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auch auf den von der Beschlusskammer in früheren Verfahren angeordneten Aufschlag in Höhe von 

0,25 Euro pro Meter und Jahr als jährliches Überlassungsentgelt. 

1.1.2 Mitnutzungsentgelte nach § 77n Abs. 3 TKG 

Für die Mitnutzung passiver Infrastrukturen öffentlicher Telekommunikationsnetze legte die nationale 

Streitbeilegungsstelle auf Basis des § 77n Abs. 3 TKG faire und angemessene Mitnutzungsentgelte fest. Ent-

sprechende Entgelte wurden in den Verfahren BK11-18/006 (Beschluss vom 28. Januar 2019) und jüngst in den 

Entscheidungen BK11-19/001, BK11-19/002 und BK11-19/003 (alle vom 9. August 2019) ermittelt. Alle vier 

Verfahren betrafen die Mitnutzung passiver Netzinfrastruktur der Telekom Deutschland GmbH. 

Nach dem Entgeltmaßstab des § 77n Abs. 3 TKG "stellt die Bundesnetzagentur sicher, dass Eigentümer und 

Betreiber des mitzunutzenden öffentlichen Telekommunikationsnetzes die Möglichkeit haben, ihre Kosten zu 

decken". In diesem Zusammenhang sind auch die Folgen der beantragten Mitnutzung auf den Geschäftsplan 

des Verpflichteten einschließlich der Investitionen in das mitgenutzte öffentliche Telekommunikationsnetz 

zu berücksichtigen. 

Nach der gesetzlichen Vorgabe ist bei der Entgeltfestlegung vorrangig auf die Kosten der Infrastruktur abzu-

stellen, deren Mitnutzung Gegenstand des Streitbeilegungsverfahrens ist. Daher sind projektspezifisch die 

Kosten der tatsächlich genutzten Teile des betroffenen Telekommunikationsnetzes zu ermitteln. Ausgangs-

punkt sind dabei die zusätzlichen Kosten, die sich für den Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen Versor-

gungsnetzes durch die Ermöglichung der Mitnutzung seiner passiven Netzinfrastrukturen ergeben. Darüber 

hinaus sind die Investitionen in diese Infrastruktur abzüglich der bereits erfolgten Abschreibungen zu berück-

sichtigen. Dazu fließen die noch anfallenden Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des einge-

setzten Kapitals für die angefragte Strecke in das Entgelt ein. Zu den Einzelkosten werden anschließend noch 

anteilige leistungsmengenneutrale Gemeinkosten hinzugerechnet. Darüber hinaus sind die Regulierungsziele 

zu beachten. 

In den bisher entschiedenen Fällen war nicht ersichtlich, was zusätzlich zu den oben genannten zu deckenden 

Kosten als Auswirkung auf den ursprünglichen Geschäftsplan zu berücksichtigen gewesen wäre. Die Berück-

sichtigung von Auswirkungen auf den Geschäftsplan soll die Deckung von Kosten ermöglichen, die dem Ge-

schäftsplan zum Zeitpunkt der Investition zugrunde lagen, die aber durch wegfallende Erlöse infolge der Mit-

nutzung der Infrastruktur ggf. nicht mehr vollständig gedeckt werden können. Der Ausgleichsanspruch geht 

dabei allerdings nicht so weit, dass der Verlust jeglicher Erlöse im aktuellen Geschäft berücksichtigt werden 

muss, sondern nur diejenigen, für die der in der Vergangenheit für das konkrete Projekt aufgestellte Ge-

schäftsplan die Basis bildet, denn ein Ausschluss von Wettbewerb ist nicht intendiert. 

In den entschiedenen Fällen war zunächst zu prüfen, welche Kosten von den Mitnutzungsentgelten zu decken 

sind. Dazu wurden die projektspezifischen Kosten für die beantragte Mitnutzung anhand von Unterlagen 

approximiert, welche die Telekom zur investiven Bewertung ihres Telefonnetzes (sogenannter Gesamtkos-

tennachweis) sowie im Rahmen des Entgeltgenehmigungsverfahrens zu Kabelkanalanlagen (sogenannte KKA-

Entgelte, die aktuell im Beschluss BK3a-19/002 vom 26. Juni 2019 geregelt sind) bei der Bundesnetzagentur 

vorgelegt hatte. Sofern die von der Telekom geforderten Entgelte über den ermittelten Kosten lagen, wurde 

geprüft, ob die von dem Mitnutzungspetenten angebotenen Entgelte die Kosten zu decken vermochten. 

Wenn dies zutraf oder keine darüber liegenden Kosten nachgewiesen werden konnten, wurden die von dem 
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Mitnutzungspetenten angebotenen Entgelte angeordnet, andernfalls waren die ermittelten Kosten als Entgelt 

festzusetzen. 

In den Verfahren BK11-18/006, BK11-19/001 und BK11-19/002 ermöglicht das von der Antragstellerin ange-

botene Entgelt in Höhe von 0,05 Euro pro Meter und Monat (dies entspricht einem jährlichen Entgelt von 

0,60 Euro pro Rohrmeter) die Deckung der im Verfahren durch die Beschlusskammer ermittelten Kosten und 

ist daher angeordnet worden. Im Fall BK11-19/003 lag das von der Antragstellerin angebotene Überlassungs-

entgelt unter den ermittelten Kosten. Daher wurde in diesem Fall das Mitnutzungsentgelt anhand der von der 

Beschlusskammer ermittelten Kosten festgelegt. 

Die Kosten werden von der Beschlusskammer für jeden konkreten Mitnutzungsfall ermittelt. Sie hängen da-

her in jedem Einzelfall von der Art, Anzahl, Ausstattung und des Alters der Leerrohre sowie deren Belegung in 

den einzelnen betroffenen Teilstrecken ab und können deshalb unterschiedlich ausfallen. Bei daraus abgelei-

teten Entgelten pro Meter handelt es sich folglich um projektspezifische durchschnittliche Werte. 

In einem speziellen Einzelfall (BK11-18/003) legte die nationale Streitbeilegungsstelle für eine Mitnutzung 

passiver TK-Infrastrukturen die seinerzeit geltenden, von der Bundesnetzagentur regulierten KKA-Entgelte 

als Mitnutzungsentgelte fest. Diese ursprünglich im Bereich der Regulierung marktmächtiger Unternehmen 

festgelegten Entgelte (vgl. den Beschluss BK3a-16/006 vom 29. Juni 2016) wurden in dem entschiedenen, spe-

ziellen Mitnutzungsfall als fair und angemessen im Hinblick auf Kostendeckung, Regulierungsziele und Aus-

wirkungen auf den Geschäftsplan angesehen. Denn erstens waren die streitgegenständliche und die regulierte 

Leistung technisch identisch. Zweitens entsprachen die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Parteien 

des Streitbeilegungsverfahrens denjenigen Bedingungen der regulierten Leistung. 

1.1.3 Vermietung/Verpachtung begründet nicht Versagungsgrund fehlenden Platzes (§ 77g Abs. 2 Nr. 2 TKG) 

In einer Entscheidung wies die nationale Streitbeilegungsstelle erneut darauf hin, dass die Vermietung oder 

Verpachtung passiver Infrastruktur an einen Dritten kein ausreichender Grund ist, eine Mitnutzung zu versa-

gen. Insbesondere kann daraus kein Versagungsgrund fehlender Kapazität nach § 77g Abs. 2 Nr. 2 TKG herge-

leitet werden (BK11-17/014 vom 6. März 2018; Fortführung der Spruchpraxis aus BK11-17/006 vom 

6. Oktober 2017 und BK11-17/009 vom 12. Oktober 2017). 

Die Beschlusskammer hat dabei zunächst klargestellt, dass der Gesetzgeber kein Stufenverhältnis dergestalt 

angelegt hat, wonach ein Anspruchsteller seinen Mitnutzungsanspruch primär gegen den Betreiber der passi-

ven Infrastruktur geltend zu machen hat. Eine solche Stufung ist in der gesetzlichen Regelung gerade nicht 

angelegt. Dies würde auch dem Grundgedanken einer zügigen Entscheidung über die begehrte Mitnutzung 

widersprechen, da der Betreiber dann auf den Eigentümer als Anspruchsgegner sowie sein fehlendes Eigen-

tumsrecht verweisen könnte. Dementsprechend könnten Ansprüche, die gegenüber "Eigentümer oder Betrei-

bern öffentlicher Versorgungsnetze" bestehen, dauerhaft nicht oder nur mit erheblichem Zeitverzug realisiert 

werden. 

Die Entscheidung, dass eine Vermietung oder Verpachtung passiver Infrastruktur kein Versagungsgrund ist, 

beruht auf dem gesetzgeberischen Willen, dass die Versagungsgründe abschließend geregelt und eng auszule-

gen sind. Dies legt nahe, den Versagungsgrund "fehlenden Platz" als eine rein räumliche Beschränkung für die 

begehrte Mitnutzung aufzufassen. In den entschiedenen Streitfällen war in den betroffenen Leerrohren aber 

unstreitig genügend Platz für die begehrte Mitnutzung. Für ihre Entscheidung stützte sich die Beschlusskam-
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mer auch auf den Gesetzeszweck. Das DigiNetz-Gesetz soll zu einer effizienteren Gestaltung des gesamten 

Prozesses des Auf- und Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze beitragen, um eine möglichst starke 

Kostensenkung im Breitbandausbau unter Nutzung vorhandener Synergien zu erreichen. Dieser Zweck würde 

unterlaufen, wenn durch bestimmte vertragliche Regelungen zwischen Eigentümern und Betreibern öffentli-

cher Versorgungsnetze eine Mitnutzung ausgeschlossen werden könnte. 

1.1.4 Hinweis zur Open Access-Verpflichtung bei Mitnutzungsfällen im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme von Fördermitteln (BK11-18/011) 

In dem Beschluss BK11-18/011 vom 26. April 2019 erfolgte ein rechtlicher Hinweis zur Open Access-

Verpflichtung im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Fördermitteln. Der Hinweis erfolgte, um die 

Berücksichtigung wettbewerblicher und förderrechtlicher Vorgaben auch bei Mitnutzungsfällen sicherzustel-

len. 

In diesem Beschluss lehnte die Beschlusskammer einen Antrag auf Mitnutzung von gemeindeeigenen Leer-

rohrverbünden ab. Die Verbünde waren Bestandteil einer Planung für die Ortsnetzstruktur eines Breitband-

ausbaus. Nach eingehender Prüfung der Planung und der zugrundeliegenden Annahmen lehnte die Be-

schlusskammer das Mitnutzungsbegehren wegen des Versagungsgrundes zukünftiger Kapazitätserschöpfung 

(§ 77d Abs. 2 Nr. 2 TKG) ab. 

Das betreffende gemeindeeigene Ortsnetz sollte an ein landkreisweites Backbone-Netz angeschlossen werden. 

Der Aufbau des Backbones (nicht aber der Bau des Ortsnetzes) erfolgte unter Zuhilfenahme von Fördermit-

teln. Daher enthält der Beschluss einen rechtlichen Hinweis zur Open Access-Verpflichtung, wonach der zu-

künftige Betreiber nicht nur zu dem Backbone-Netz, sondern auch für das gemeindeeigene Ortsnetz einen 

Open Access gewähren muss. 

1.1.5 Verhältnis von § 77b (Informationen), § 77c (Vor-Ort-Untersuchung) und § 77d TKG (Mitnutzung) 

In drei Beschlüssen befasste sich die nationale Streitbeilegungsstelle mit dem Verhältnis der Regelungen zur 

Informationserteilung (§ 77b TKG), zur Vor-Ort-Untersuchung (§ 77c TKG) und der in § 77d TKG geregelten 

Mitnutzung (BK11-18/001 vom 27. Juni 2018; BK11-19/002 und BK11-19/003, beide vom 9. August 2019). 

Einem Mitnutzungsantrag nach § 77d TKG muss nicht zwingend ein Antrag gemäß § 77b TKG oder § 77c TKG 

vorausgehen, wenn der Petent Erkenntnisse über vorhandene Infrastrukturen hat. Der Gesetzgeber wollte 

hier keine zwingende Stufenfolge der §§ 77b, 77c und 77d TKG anlegen. Er hat in § 77d TKG keine entspre-

chenden Voraussetzungen benannt und hat unterschiedliche Versagungsgründe jeweils für die einzelnen 

Vorschriften festgelegt. Im Übrigen würde ein solches zwingendes Durchlaufen von "Vorverfahren" dem Ge-

setzeszweck der Beschleunigung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze zuwiderlaufen. 

Daher ist die unmittelbare Beantragung einer Mitnutzung gemäß § 77d TKG beispielsweise auch nach Ein-

sichtnahme in Lagepläne von Infrastrukturen (zum Beispiel in den Infrastrukturatlas bei der Bundesnetzagen-

tur, in Trassenauskunftssysteme von Telekommunikationsnetzbetreibern oder in andere Datenbanken bzw. 

Kartenmaterial) auf Grundlage daraus gewonnener Erkenntnisse möglich. Einer zwingenden vorherigen Be-

antragung einer Informationserteilung nach § 77b TKG durch den Infrastrukturinhaber und/oder einer zwin-

genden vorherigen Vor-Ort-Untersuchung nach § 77c TKG bedarf es dagegen nicht. Derartige Verfahrensstu-

fungen werden durch das DigiNetz-Gesetz nicht gerechtfertigt. 
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Während § 77b TKG dazu dient, dem Mitnutzungspetenten Informationen über vorhandene passive Infra-

strukturen zu gewinnen, verfolgt die Vor-Ort-Untersuchung gemäß § 77c TKG den Zweck, dem Mitnutzungs-

petenten Klarheit über den konkreten Zustand der passiven Infrastruktur zu verschaffen. Primärer Zweck der 

Vor-Ort-Untersuchung ist es hingegen nicht, dass der Infrastrukturinhaber Informationen über die generelle 

Existenz, Nutzung oder Befüllung der Infrastruktur gewinnt (auch wenn derartige Informationen als Ergebnis 

einer Vor-Ort-Untersuchung selbstverständlich auch dem Infrastrukturinhaber zu Gute kommen). Dass die 

Vor-Ort-Untersuchung gemäß § 77c TKG ein Instrument des Mitnutzungspetenten und nicht des Infrastruk-

turinhabers sein soll, ist im Wortlaut von § 77c TKG und Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2014/61/EU, der systema-

tischen Stellung von § 77c TKG im Abschnitt "Transparenz in Bezug auf physische Infrastrukturen" sowie in 

Erwägungsgrund 22 der Richtlinie angelegt. Denn das Bedürfnis nach Transparenz hat derjenige, in dessen 

Sphäre die Information über passive Infrastruktur gerade nicht vorhanden ist. Demgegenüber unterliegen an 

eine Vor-Ort-Untersuchung angelehnte Maßnahmen zur Klärung der Existenz oder zur – im Hinblick auf 

etwaige Versagungsgründe relevanten – Ermittlung des Befüllungs- und Nutzungszustandes der passiven 

Infrastruktur der Verpflichtung des Infrastrukturinhabers. Diese gesetzgeberische Intention ist auch bei der 

Kostentragung zu berücksichtigen. 

1.2 Entscheidungen zur Mitverlegung 

Die nationale Streitbeilegungsstelle lehnte einen Antrag auf Koordinierung von Bauarbeiten wegen Unzu-

mutbarkeit gemäß § 77i Abs. 3 S. 2 Nr. 2 TKG ab, da sonst die Kontrolle über die Bauarbeiten behindert worden 

wäre (BK11-17/010 vom 18. Januar 2018). Wegen beihilferechtlicher Vorgaben musste das Projekt in einem 

bestimmten Zeitrahmen realisiert werden. Um das Vorhaben fristgerecht durchführen zu können, wurde an 

mehreren Stellen gleichzeitig gebaut. Hinzu kamen erschwerte topografische Bedingungen im Ausbaugebiet 

und damit verbundene geologische Verhältnisse. Da in den betroffenen Höhenlagen die Durchführung von 

Bauarbeiten in besonderem Maße witterungsabhängig war, hatte die Antragsgegnerin ihren Bauablauf so 

geplant, dass Bauarbeiten auch kurzfristig an anderen Stellen des geplanten Netzes ausgeführt werden konn-

ten. Diese besonderen Umstände führten zu einer hohen Komplexität. Durch die Koordinierung einer Mitver-

legung bestand die Gefahr, dass das Projekt zu diesem späten Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr fristge-

recht realisiert werden könnte, was einen Verlust von Fördermitteln nach sich gezogen und das Projekt insge-

samt gefährdet hätte. 

In einem weiteren Beschluss (BK11-17/020 vom 20. April 2018) legte die nationale Streitbeilegungsstelle Re-

geln zur Kostenteilung bei der Mitverlegung von Leerrohren fest. Sie gab dem Antrag der Telekom Deutsch-

land GmbH auf Mitverlegung in einem städtischen Neubaugebiet statt und entschied, dass die Telekom die 

Hälfte der Tiefbaukosten zu tragen hat, wenn sie ihre Infrastrukturen mit derjenigen des regionalen Versor-

gungsunternehmens in einen gemeinsamen Graben einbringt. Die Telekom hat darüber hinaus alle weiteren 

durch die Mitverlegung zusätzlich entstehenden Kosten zu übernehmen. Solche zusätzlichen Kosten können 

sich beispielsweise aus breiteren Gräben oder zusätzlichen Querungen ergeben, die aufgrund der Mitverle-

gung erforderlich werden. Die Kostenverteilung in diesem Verfahren unterschied sich von der Kostenvertei-

lung in den Verfahren BK11-17/001 und BK11-17/002 (Gemeinde Linkenheim-Hochstetten gegen Unityme-

dia BW GmbH bzw. Telekom Deutschland GmbH, Beschlüsse vom 17. und 18. Juli 2017). In diesen beiden Ver-

fahren hatten Unitymedia bzw. Telekom nur die zusätzlichen, durch die Mitverlegung entstehenden Kosten 

zu tragen, weil die Tiefbaukosten durch Erschließungsbeiträge der Grundstückseigentümer bereits abgedeckt 

waren. 
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Die hier getroffene Kostenteilungsregel stellt sicher, dass Kostensenkungspotenziale eines koordinierten Aus-

baus realisiert werden können und der Ausbau von digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzen nicht beeinträch-

tigt wird. Aufgrund der gegenüber einem separaten Ausbau niedrigeren Investitionskosten entsteht den Un-

ternehmen ein Vorteil und damit ein Investitionsanreiz. Denn durch die Kosteneinsparungen beim Tiefbau 

werden die Markteintrittsbarrieren für die beteiligten Telekommunikationsunternehmen gesenkt. Durch die 

vorgenommene Kostenteilung wird somit zwischen dem Ziel, Investitionsanreize zu erhalten, und dem Ziel, 

nachhaltig wettbewerbsorientierte Märkte zu fördern, ein Ausgleich geschaffen. Überdies werden durch die 

Kostenteilung die Interessen der Anlieger gewahrt. Sie profitieren von einer weiteren Telekommunikati-

onsinfrastruktur, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Sie verleiht den in dem Baugebiet mit eigenen Netzen 

vertretenen Telekommunikationsunternehmen eine größere Wertschöpfungstiefe, die zu einem vielfältigeren 

Angebot zu günstigen Preisen und damit zu einem Mehr an Wettbewerb führen kann. 

Streitgegenständlich waren des Weiteren die Voraussetzungen des § 77i Abs. 3 S. 1 TKG. Nach dieser Vorschrift 

haben die Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze zumutbaren Koordinierungsanträgen 

stattzugeben, wenn sie aus öffentlichen Mitteln finanzierte Bauarbeiten direkt oder indirekt ausführen. Im 

konkreten Fall waren die durch eine kommunale Erschließungsgesellschaft getätigten Bauarbeiten aus meh-

reren Gründen mit öffentlichen Mitteln finanziert. Zum einen wurden für die Erschließung und die Bauarbei-

ten Mittel des kommunalen Haushalts verwendet. Zum anderen hat die Beschlusskammer eine Finanzierung 

aus öffentlichen Mitteln aus folgenden Gründen angenommen: Die Erschließungsgesellschaft steht vollstän-

dig im Eigentum der Kommune und wird von ihr kontrolliert. Allein die Organisation der Erschließungsge-

sellschaft in der privaten Rechtsform einer GmbH schließt eine Finanzierung durch öffentliche Mittel nicht 

aus. Für die Annahme einer Finanzierung der Bauarbeiten aus öffentlichen Mitteln entscheidend war aber, 

dass die Erschließung eine gesetzliche Aufgabe der Gemeinde ist (§ 123 BauGB). Demnach war die kommunale 

Gesellschaft nicht lediglich in einem Bereich tätig, in dem Gemeinden nach den Vorgaben des jeweiligen 

Kommunalwirtschaftsrechts tätig werden können (ein solcher Bereich ist zum Beispiel die Breitbandversor-

gung; vgl. § 121 HGO sowie Art. 87f Abs. 2 GG). Vielmehr hat die Gesellschaft eine Aufgabe wahrgenommen, 

zu deren Erfüllung die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Anstelle der Gemeinde wurde diese gesetzliche 

Aufgabe von der Erschließungsgesellschaft erfüllt. Dieser besondere Umstand, in Zusammenschau mit dem 

Eigentum der Gemeinde an und der Kontrolle der Gemeinde über die Gesellschaft, führte zu einer Finanzie-

rung der Bauarbeiten aus öffentlichen Mitteln (die unabhängig davon auch wegen der Verwendung öffentli-

cher Haushaltsmittel gegeben war). 

1.3 Weitere Tätigkeiten der nationalen Streitbeilegungsstelle 

Nach § 77d Abs. 4 TKG sind Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze verpflichtet, Verträge 

über Mitnutzungen innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Bundesnetzagentur vorzulegen. 

Daher hat die Beschlusskammer im Juli 2018 rund 7.500 Eigentümer und Betreiber öffentlicher Versorgungs-

netze angeschrieben, auf die gesetzliche Pflicht zur Vorlage von Mitnutzungsverträgen hingewiesen und auf-

gefordert, bereits geschlossene Mitnutzungsverträge vorzulegen. Ziel ist es, eine breite Übersicht über die 

Marktverhältnisse zu gewinnen. Im Zuge dieser bundesweiten Abfrage wurden bislang fast 1.100 Verträge 

vorgelegt und ausgewertet. 

2. Infrastrukturatlas 
Der Infrastrukturatlas ist ein Informationsportal, das von der Bundesnetzagentur seit 2009 betrieben wird. Es 

stellt Beteiligten an Breitbandausbauprojekten Daten über vorhandene Infrastrukturen zur Verfügung. Dazu 
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gehören Glasfaserleitungen, Leerrohre, Trägerinfrastrukturen und Zugangspunkte, deren Lage in einem Web-

GIS angezeigt wird. Zusätzlich werden Kontaktdaten der Infrastrukturinhaber sowie Informationen zur Bran-

che und Verfügbarkeit und ob es sich um eine geförderte Infrastruktur handelt, bereitgestellt. Auf diese Weise 

können im Vorfeld von Ausbauprojekten Planungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigt und in der Aus-

bauphase Kosten durch Mitnutzung eingespart werden. 

Seit 2009 wurde der Infrastrukturatlas in ca. 10.000 Breitbandausbauprojekten als Informationsgrundlage 

genutzt. 

2.1 Umsetzung der Regelungen des DigiNetzG und Inbetriebnahme des neuen Infrastrukturatlas im 
April 2018 

Am 10. November 2016 ist das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 

(DigiNetzG) in Kraft getreten. Damit wurde der Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur hinsichtlich des Inf-

rastrukturatlas (ISA) deutlich erweitert. Der bundesweite Infrastrukturatlas wurde zur zentralen Informati-

onsstelle des Bundes (ZIS) und enthält neben Planungsinformationen (ISA-Planung) nun auch detailliertere 

Informationen zur Vorbereitung von Mitnutzungsansprüchen (ISA-Mitnutzung). Als dritter Bestandteil des 

neuen Infrastrukturatlasses werden Informationen über Bauarbeiten bereitgestellt. Neben der Erweiterung 

des Infrastrukturatlas hat die Bundesnetzagentur mit den § 77d Abs. 5 TKG (Veröffentlichung von Standard-

angeboten) und § 77j TKG (Allgemeine Informationen über Bauarbeiten) zusätzliche Aufgaben erhalten. 

Im Zuge der Umsetzung der im DigiNetzG vorgesehenen Regelungen mussten zum einen Einsichtnahme- 

und Datenlieferungsbedingungen geändert werden. Zum anderen erfolgte eine umfangreiche technische 

Weiterentwicklung des Infrastrukturatlasses. Da die bestehenden Verträge und Bescheide der Datenlieferan-

ten mit den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Einsichtnahme- und Datenlieferungsbedingungen verknüpft 

waren, mussten sämtliche Datenlieferanten neu verpflichtet werden. 

Parallel wurde die technische Weiterentwicklung des Infrastrukturatlas vorgenommen. Hierbei mussten die 

technischen und rechtlichen Prozesse eng miteinander verzahnt werden. Denn die technische Weiterentwick-

lung und die Neuverpflichtung der bisherigen Datenlieferanten mussten so aufeinander abgestimmt werden, 

dass zum Neustart des Systems eine ausreichende Datenmenge verfügbar war. Insofern mussten die Verträge 

so geschlossen werden, dass eine Nutzung der Bestandsdaten gewährleistet war. 

Dieser Zeitpunkt war im März 2018 erreicht. Auf der Grundlage von 665 geschlossenen Verträgen und mehr 

als 40 Verpflichtungsbescheiden lag eine ausreichende Menge an Bestandsdaten vor, um die Umstellung auf 

die neuen Einsichtnahmebedingungen und die Implementierung der beauftragten technischen Neuerungen 

vorzunehmen. Die neuen Einsichtnahmebedingungen wurden mit der Amtsblattveröffentlichung am 

28. März 2018 in Kraft gesetzt. Während der Umsetzungsphase vom 21. März 2018 bis zum 9. April 2018 stand 

der Infrastrukturatlas den Nutzern kurzzeitig nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum wurden die technische 

Komponente des alten Infrastrukturatlasses ausgetauscht und die neue Anwendung des ISA-Mitnutzung im-

plementiert. Allen aktiven Nutzern des Infrastrukturatlasses, die einen über den 28. März 2018 hinaus gültigen 

Gewährungsbescheid hatten, wurde eine entsprechend verlängerte Nutzung nach dem Neustart am 

9. April 2018 eingeräumt. Im Zuge dessen mussten etwa 300 Anträge neu beschieden werden. Am 9. April 2018 

ging der neue Infrastrukturatlas der zentralen Informationsstelle mit den Anwendungen ISA-Planung und 

ISA-Mitnutzung sowie Informationen über Bauarbeiten online. 
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2.1.1 ISA-Planung 

ISA-Planung ersetzt den bisherigen Infrastrukturatlas und stellt einen erweiterten Datenumfang sowie zusätz-

liche Informationen zu den Infrastrukturdaten zur Verfügung. Neben Leerrohren, Glasfaserleitungen, Trä-

gerstrukturen und Zugangspunkten werden nun auch Ampeln und Straßenlaternen, die als Trägerstrukturen 

für den 5G-Ausbau relevant sind, dargestellt. Darüber hinaus werden Abwasserleitungen explizit als passive 

Netzinfrastruktur abgebildet. Ausgenommen von einer Verpflichtung sind weiterhin reine Trinkwasserlei-

tungen. 

Zu den Infrastrukturdaten werden ferner Sachinformationen verpflichtend erhoben. Die Datenlieferanten 

müssen Angaben zur Branche, der gegenwärtigen Nutzung der Infrastruktur und ob diese aus Breitbandmit-

teln gefördert wurde, mit den Daten übermitteln. Über die zusätzlichen Informationen erhalten die Nutzer 

bereits vor Kontaktaufnahme detaillierte Angaben zu den Infrastrukturen und können auf dieser Basis besser 

entscheiden, ob diese für eine Mitnutzung geeignet sind. 

Die Infrastrukturdaten werden in einem maximalen Maßstab bis zu 1:10.000 (bislang maximal 1:30.000) abge-

bildet (vgl. Abb. 1). Zusätzlich wurde die Vergröberung der Daten verringert. Linien werden im maximalen 

Maßstab mit 10 Metern (bislang 50 Meter) und Punkte mit 20 Metern (bislang 100 Meter) Durchmesser darge-

stellt. Ampeln, Straßenlaternen und Bauarbeiten werden sogar bis zu einem Maßstab von 1: 1.000 angezeigt. 

Die Antragstellung für eine Einsichtnahme in den ISA-Planung wurde für Gebietskörperschaften deutlich 

vereinfacht. Diese erhalten bereits für allgemeine Planungs- und Förderzwecke Einsicht. 

Abbildung 25: ISA-Planung (fiktive Daten) 

2.1.2 ISA-Mitnutzung 

Im Gegensatz zu ISA-Planung wurde die Kartenanwendung für ISA-Mitnutzung komplett neu entwickelt und 

auf Basis einer modernen Servertechnologie in das Fachsystem ISA als eigenständiges Tool integriert. Bei der 
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Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die Bedienelemente ähnlich angeordnet sind wie in anderen ver-

gleichbaren öffentlichen Kartenportalen. 

Während ISA-Planung eine umfassende Übersicht in der ersten Planungsphase eines Projektes bieten soll, 

dient der neue Bereich ISA-Mitnutzung insbesondere TK-Netzbetreibern in einem konkreten Ausbauprojekt 

zur Vorbereitung von Mitnutzungsansprüchen nach § 77d TKG. Da der Anspruch an den abgebildeten Detail-

grad deshalb höher ist, wurde in den Einsichtnahmebedingungen für ISA-Mitnutzung ein maximaler Maßstab 

von 1:1.000 ohne Vergröberung für die Abbildung der Daten festgelegt (vgl. Abbildung 26). Im ISA-Mitnutzung 

werden nur Daten zu passiven Netzinfrastrukturen dargestellt. Glasfaserkabel gehören gemäß Gesetzesdefini-

tion nicht zu passiven Netzinfrastrukturen und werden daher nur im ISA-Planung und nicht im ISA-

Mitnutzung abgebildet. 

Im Gegensatz zu ISA-Planung kann die Bundesnetzagentur die Daten für diesen Teil des Infrastrukturatlas 

nicht verpflichtend erheben. Deshalb wurden alle Datenlieferanten sowohl bei Vertragsschluss als auch bei 

Datenübermittlung darüber informiert, dass sie die Daten, die sie für ISA-Planung liefern müssen, gleichzeitig 

auch für die Übernahme in den ISA-Mitnutzung bereitstellen können. Für die Bereitstellung der Daten für 

ISA-Mitnutzung ist kein zusätzlicher Vertragsschluss mit der Bundesnetzagentur notwendig. Die Datenliefe-

ranten müssen lediglich eine Einverständniserklärung abgeben. 

Abbildung 26: ISA-Mitnutzung (fiktive Daten) 

2.1.3 Informationen über Bauarbeiten 

Die Darstellung von Bauarbeiten im Infrastrukturatlas wurde erstmalig durch das DigiNetzG geregelt. Mit 

dem vorgeschalteten Transparenzanspruch für Bauarbeiten gem. § 77h TKG wird die Koordinierung von Bau-

arbeiten und Mitverlegung gem. § 77i TKG ermöglicht. Entsprechend dem Anspruch der Mitnutzung von 

vorhandenen passiven Netzinfrastrukturen gem. § 77d TKG besteht der Anspruch auf Koordinierung von 
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Bauarbeiten und Mitverlegung grundsätzlich für TK-Netzbetreiber gegenüber Versorgungsnetzbetreibern, 

soweit die TK-Netzbetreiber Komponenten für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mitverlegen. 

Die Darstellung von Daten zu Bauarbeiten wurde in den ISA-Planung und ISA-Mitnutzung integriert, damit 

sie allen Ausbauplanenden zur Verfügung stehen. Dort werden Bauarbeiten als Linien- oder Punktinformati-

onen zusammen mit den Infrastrukturen abgebildet (vgl. Abbildung 27). Es mussten separate Einsichtnahme-

bedingungen für die Informationen über Bauarbeiten erlassen werden, diese wurden am 28. März 2018 im 

Amtsblatt veröffentlicht. Eine Zustimmung des BMVI war hierzu gem. § 77h Abs. 6 TKG nicht notwendig. 

Abbildung 27: Informationen über Bauarbeiten (fiktive Daten) 

2.2 Datenbestand des Infrastrukturatlas 

Die Datenerhebung und damit die Schaffung einer breiten Datenbasis für die Web-GIS-Anwendung des Infra-

strukturatlas ist elementare Aufgabe der Bundesnetzagentur im Rahmen von § 77a Abs. 3 TKG. Im Laufe der 

Zeit steigt die Anzahl der Infrastrukturinhaber, die ihre Daten übermitteln, aufgrund von regelmäßig durch-

geführten Prozessen zur weiteren Erhöhung des Datenbestandes sukzessive an. 

Nach Neustart des Infrastrukturatlas im April 2018 konnte der Datenbestand bis Ende 2018 auf 880 Datenlie-

feranten aufgebaut werden. Zu Beginn des Jahres 2019 wurden weitere knapp 900 Infrastrukturinhaber kon-

taktiert und über ihre Verpflichtung zur Datenlieferung informiert. Im Zuge dessen wurden zahlreiche neue 

Datenlieferanten gewonnen, sodass mittlerweile mehr als 1.000 Infrastrukturinhaber ihre Daten für den Infra-

strukturatlas übermitteln. 

2.2.1 Anzahl der Datenlieferanten 

Aktuell verfügt der Infrastrukturatlas über 1.038 Datenlieferanten, davon stellen 334 Netzbetreiber ihre passi-

ven Netzinfrastrukturdaten auch über die Detailansicht ISA-Mitnutzung bereit (Stand: Anfang September 
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2019). Die Bundesnetzagentur strebt an, bis Ende des Jahres 1.500 Infrastrukturinhaber als Datenlieferanten zu 

erreichen. 

Abbildung 28: Anzahl der Datenlieferanten für ISA-Planung und ISA-Mitnutzung 

Die Datenlieferungen erfolgen zum größten Teil auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge. Dies verursacht den 

geringsten administrativen Aufwand auf beiden Seiten. Bislang ergingen nur wenige verpflichtende Beschei-

de, die Anzahl der eingelegten Rechtsmittel ist sehr gering. Insgesamt ist daher eine große Akzeptanz des Inf-

rastrukturatlas zu verzeichnen: 

Abbildung 29: Anzahl der Datenlieferanten nach Teilnahmeart 

2.2.2 Datenlieferanten nach Branchenzugehörigkeit 

Unternehmen der Energieversorgungswirtschaft stellen einen Großteil der Datenlieferanten dar. 25 % der 

Datenlieferanten stammen aus dem Telekommunikationsbereich; diese Unternehmen liefern wiederum die 

meisten Daten für den Infrastrukturatlas. 8,5 % der Datenlieferanten sind Gebietskörperschaften; weitere 

Datenlieferungen erfolgen durch Unternehmen der Wasser- und Verkehrswirtschaft. 
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Abbildung 30: Datenlieferanten nach Branchenzugehörigkeit 

Der vergleichsweise hohe Anteil der Energieversorger an den Datenlieferanten ist mit der Struktur der deut-

schen Energiewirtschaft zu erklären, die durch eine sehr hohe Anzahl von Unternehmen unterschiedlicher 

Größen und Organisationsformen gekennzeichnet ist. 

2.3 Nutzung des Infrastrukturatlas 

Die Nutzung des Infrastrukturatlas erfolgt online durch eine Web-GIS-Applikation. Zur Einsichtnahme be-

rechtigt sind alle Beteiligten eines konkreten Breitbandausbauprojektes, wie beispielsweise Telekommunika-

tionsnetzbetreiber, Planungsbüros, Gebietskörperschaften oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften. 

Auf Grundlage der geltenden Einsichtnahmebedingungen stellen die Berechtigten einen Antrag auf Einsicht-

nahme in den Infrastrukturatlas. Sie erhalten dann zeitlich befristet einen gesicherten Zugang zur Web-GIS-

Applikation des Infrastrukturatlas und hierdurch die Möglichkeit, sich schnell und komfortabel über vorhan-

dene Infrastrukturen zu informieren. Zu allen im Infrastrukturatlas enthaltenen Einrichtungen sind die Kon-

taktdaten eines Ansprechpartners beim jeweiligen Eigentümer hinterlegt, so dass eine zielgerichtete Kontakt-

aufnahme erfolgen kann. Auf diese Weise können Synergien im Rahmen von Breitbandausbauprojekten ge-

nutzt werden. 

2.3.1 Entwicklung der Nutzung im Berichtszeitraum 

Die Nutzung des Infrastrukturatlas lag mit etwa 1.500 Anträgen auf Einsichtnahme im Jahr 2018 nur leicht 

unterhalb der bisherigen durchschnittlichen Nachfrage von 1.600 Einsichtnahmen pro Jahr. Dieser Rückgang 

war auf die mit der Umstellung auf den neuen Infrastrukturatlas und der damit einhergehenden Neuver-

pflichtung sämtlicher Datenlieferanten zurückzuführen. Der Datenbestand musste von Neuem vollständig 

wieder aufgebaut werden. Auch nach Inbetriebnahme des neuen Infrastrukturatlas hatten die Datenbestände 

noch nicht unmittelbar das vorherige Niveau erreicht. Vor diesem Hintergrund ist der leichte Nachfragerück-

gang letztlich ausschließlich auf den Umstellungsprozess zurückzuführen. 
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Im Jahr 2019 hat sich die Nutzung des Infrastrukturatlas wieder intensiviert. Da die Einsichtnahmezeiträume 

infolge der Änderung der Einsichtnahmebedingungen nun länger sein können – in 2019 erstrecken sich bis-

lang ein Viertel aller Einsichtnahmen auf einen Zeitraum von einem Jahr – spiegelt sich dies nicht unmittelbar 

in den absoluten Antragszahlen wider. Aus diesem Grund sind die Einsichtnahmezeiträume in 2019 – um sie 

mit den Vorjahren vergleichbar zu machen – auf drei Monate zu normieren. Auf dieser Grundlage haben bis 

August 2019 bereits 1.449 Einsichtnahmen in den Infrastrukturatlas stattgefunden, d. h. beinahe genauso viel 

im gesamten Jahr 2018. 

2.3.2 Verteilung der Einsichtnahmen auf Nutzergruppen 

In den Jahren 2018 und 2019 (bis August 2019) verteilten sich die Einsichtnahmen auf die jeweiligen Nutzer-

gruppen wie folgt: 

Abbildung 31: Anträge des Jahres 2018 nach Nutzergruppen 
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Abbildung 32: Anträge des Jahres 2019 nach Nutzergruppen (Stand: August 2019) 

Im Berichtszeitraum haben sich die jeweiligen Anteile der Nutzergruppen insbesondere bei den Gebietskör-

perschaften geändert. Diese nahmen im Jahre 2019 mehr als doppelt so viele Einsichtnahmen vor wie im Vor-

jahr. Diese Entwicklung könnte zum einen darauf beruhen, dass die Antragstellung für eine Einsichtnahme in 

den Infrastrukturatlas für Gebietskörperschaften deutlich vereinfacht wurde. Zum anderen hat die Bundes-

netzagentur die Gebietskörperschaften im Betrachtungszeitraum über die Potenziale des Infrastrukturatlas 

für den Breitbandausbau informiert. So wurde beispielsweise ein Flyer speziell für Kommunen veröffentlicht, 

der Informationen über den Infrastrukturatlas als Planungswerkzeug für den kommunalen Breitbandausbau 

enthält.136 

Abbildung 33: Deckblatt des Informationsflyers zum Infrastrukturatlas für Kommunen 

136 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/ZIdB/AktuelleInfor 

mation/AktuelleInformationen-node.html 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/15851

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

– 135 –

juris Lex QS
06052024 ()



136  |   II  C  STREITBEILEGUNGSENTSCHEIDUNGEN UND INFRASTRUKTURATLAS AUF GRUNDLAGE DES DIGINETZG 

Ein großer Teil der gestellten Anträge entfällt im Betrachtungszeitraum auf die Gruppe der Unternehmen 

sowie auf Planungsbüros. Dies verdeutlicht, dass der Infrastrukturatlas eine wichtige Informationsgrundlage 

für die Errichtung von Breitbandnetzen darstellt. 
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D Ökonomische und technische Fragen mit be-

sonderem Fokus auf Digitalisierung und Ver-

netzung 

1. Grundsatzpapier "Daten als Wertschöpfungs- und Wettbewerbsfaktor 
in den Netzsektoren" 

Ein wesentliches Element des digitalen Transformationsprozesses ist die zunehmende Bedeutung von Daten 

in allen Wirtschaftsbereichen. Der Zugang zu relevanten Daten und die Fähigkeit zur Analyse umfangreicher 

Datenbestände bilden die Basis für die Realisierung von unternehmensinternen Effizienzgewinnen sowie die 

Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen. Erst auf der Grundlage datengestützter Prozesse 

wird eine Vielzahl innovativer Geschäftsmodelle wie beispielsweise Smart-Home-Anwendungen, vernetzte 

Mobilitätsangebote oder Streaming- und Kommunikationsdienste möglich. 

Das im Oktober 2018 veröffentlichte Grundsatzpapier "Daten als Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktor in 

den Netzsektoren" analysiert einerseits die wettbewerblichen Auswirkungen und anderseits die Wertschöp-

fungspotenziale, die vom Bedeutungszuwachs des Produktionsfaktors Daten in den regulierten Netzsektoren 

Telekommunikation, Post, Energie und Eisenbahnen ausgehen. Darüber hinaus wird betrachtet, inwieweit 

bereits sektorspezifische Handlungsbedarfe erkennbar sind und welche allgemeinen regulatorischen Hand-

lungsoptionen vor diesem Hintergrund abgeleitet werden können. 

Im Rahmen der Analyse wird deutlich, dass Daten zunehmend die Grundlage für die Steuerung komplexer 

Netzwerkstrukturen und der mit ihnen verbundenen Wertschöpfungsprozesse in den Netzsektoren darstel-

len. Digitale Technologien ermöglichen beispielsweise eine kontinuierliche Zustandserfassung und Überwa-

chung von einzelnen Netzbestandteilen. Das bedeutet, physische Netzinfrastrukturen werden zunehmend 

smart. Außerdem ist zu beobachten, dass insbesondere neue, innovative Marktakteure vielfach plattformba-

sierte Geschäftsmodelle betreiben, deren wesentlicher Wertschöpfungsfaktor Daten sind. Derartige Marktak-

teure können erheblichen Einfluss auf etablierte Marktstrukturen ausüben. 

Aufgrund der besonderen Charakteristika von Daten und digitalen Märkten sollten Erkenntnisse zu Wettbe-

werbshemmnissen und zur Eignung von Abhilfemaßnahmen im regulatorischen Umgang mit Daten stets 

anhand konkreter Einzelfallanalysen gewonnen werden. In Abhängigkeit der individuellen Marktgegebenhei-

ten des jeweiligen Sektors oder des konkreten Geschäftsmodells können die Empfehlungen unterschiedlich 

ausfallen. Mögliche Handlungsoptionen reichen von der Auferlegung von Transparenzverpflichtungen, über 

die Förderung von Standardisierung und Interoperabilität bis hin zur Etablierung von Zugangsregeln zu Da-

ten(pools). Eine weitere wesentliche Herausforderung besteht darin, eindeutige, innovationsfreundliche und 

datenschutzkonforme Regelungen zu entwickeln, die einen angemessenen Ausgleich der unterschiedlichen 

Interessen der Marktakteure gewährleisten. 
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VERNETZUNG 

Außerdem wird einer umfassenden, kontinuierlichen und proaktiven Marktbeobachtung eine hohe Bedeu-

tung beigemessen. Denn nur anhand einer umfangreichen Daten- und Informationsbasis kann der digitale 

Strukturwandel und dessen Folgen für die regulierten Netzsektoren fundiert bewertet werden. 

2. Fachdialog "Daten als Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktor in 
den Netzsektoren" 

Wie alle Wirtschaftsbereiche sind auch die regulierten Netzsektoren im Zuge der digitalen Transformation 

großen Veränderungen ausgesetzt. Im Zentrum dieser Entwicklungen steht vor allem der Produktionsfaktor 

Daten. Die vielfältigen Möglichkeiten der Datenerfassung, -speicherung, -auswertung und -übermittlung sind 

die wesentliche Voraussetzung für die Realisierung von Effizienzgewinnen und die Entwicklung innovativer 

Anwendungen und Geschäftsmodelle. 

Mit dem Grundsatzpapier "Daten als Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktor in den Netzsektoren" hat die 

Bundesnetzagentur einen Diskussionsprozess angestoßen, der am 17. Januar 2019 in Bonn mit einem Fachdia-

log fortgesetzt wurde. An der Veranstaltung nahmen Vertreter aus allen regulierten Netzsektoren, der Wissen-

schaft und der öffentlichen Hand teil. Diskussionsschwerpunkte waren die datengetriebenen Veränderungen 

sowie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die Bereiche Telekommunikation, Post, Energie 

und Eisenbahnen. 

Die teilnehmenden Unternehmensvertreter zeigten auf, welche Bedeutung Daten in ihren Unternehmen 

einnehmen und mit welchen Herausforderungen sie bei der Umsetzung datengetriebener Anwendungen 

konfrontiert werden. Dabei wurde deutlich, dass vor allem größere Unternehmen bei der Entwicklung neuer 

datengetriebener Geschäftsmodelle vorangehen, während kleinere Marktakteure sowohl im Bereich der In-

vestitionen als auch bei der Gewinnung qualifizierten Personals großen Herausforderungen gegenüberstehen. 

Einigkeit bestand darin, dass Kooperationen im Bereich Daten von zunehmender Bedeutung sind, um zum 

Beispiel von Größenvorteilen bei der Erfassung und Verarbeitung von Daten profitieren zu können. Hier 

können Anreize zum Teilen von Daten wichtige Impulse setzen. 

Daneben wurden die gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungspotenziale und die ordnungspolitischen Her-

ausforderungen von Daten diskutiert. Dabei zeigte sich, dass einem vorausschauenden Marktmonitoring eine 

hohe Bedeutung beigemessen wird. Im Hinblick auf den Verbraucherschutz wurde herausgestellt, dass eine 

höhere Transparenz digitaler Geschäftsmodelle, etwa durch die Veröffentlichung der zugrundliegenden Krite-

rien auf denen Algorithmen beruhen, hilfreich sein kann. Eine vollständige Offenlegung wurde als zu weitge-

hend und technisch schwer umsetzbar zurückgewiesen. 

Im Vordergrund standen daneben vor allem die Chancen, die durch die Erfassung, Verarbeitung und Verwer-

tung von Daten entstehen. Sektorübergreifend zeigte sich, dass den Themen Datenschutz, Datensicherheit 

und Datenverfügbarkeit eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Eine wesentliche ordnungspolitische Aufga-

be wird darin gesehen, einen angemessenen Ausgleich zwischen den unternehmerischen Interessen zur Nut-

zung und den berechtigten Interessen der Verbraucher zum Schutz ihrer Daten zu finden. Konsens bestand 

auch darin, dass pauschale Lösungsansätze im Umgang mit Daten grundsätzlich nicht zielführend sind. Um 

der Komplexität des Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktors Daten gerecht zu werden, erscheinen über-

wiegend Einzelfallanalysen erforderlich. 
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3. Verbraucherbefragung zur Nutzung von Messaging- und Internettele-
foniediensten 

Die Bundesnetzagentur hat im zweiten Halbjahr 2019 eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchge-

führt, um die Verbreitung und Nutzung von Messaging- und Internettelefoniediensten zu untersuchen. Im 

Rahmen der Befragung wurde erfasst, welche dieser Over-The-Top137-Kommunikationsdienste in Deutsch-

land überwiegend genutzt werden und wie intensiv deren Nutzung erfolgt. Außerdem wurde untersucht, 

inwieweit klassische Telekommunikationsdienste wie SMS und Telefonie durch Messaging- und Internettele-

foniedienste substituiert werden bzw. ob auch komplementäre Wirkbeziehungen zu beobachten sind. 

Befragt wurde hierzu die Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren mittels einer Onlinebefragung sowie einer 

telefonischen Befragung. Geplant ist im Laufe des Jahres 2020 einen Bericht zu den Ergebnissen zu veröffent-

lichen. 

4. Analyse von Potenziale und Herausforderungen der Blockchain-
Technologie in den Netzsektoren Energie und Telekommunikation 

Die Blockchain-Technologie erhält bereits seit einiger Zeit eine enorme Aufmerksamkeit. Die Blockchain-

Technologie ermöglicht vor allem eine direkte, transparente und manipulationssichere Abwicklung und Spei-

cherung von Transaktionen zwischen verschiedenen Akteuren. Die Bundesnetzagentur hat im zweiten Halb-

jahr 2019 – exemplarisch für die regulierten Netzsektoren – ein Papier zu den Potenzialen und Herausforde-

rungen der Blockchain-Technologie im Energie- und im Telekommunikationssektor veröffentlicht. 

Darin wird aufgezeigt, dass die Technologie im Energiesektor vor allem in Form von Pilotprojekten ange-

kommen ist. Möglichen Anwendungsfälle der Technologie werden hier bereits seit einigen Jahren diskutiert 

und mittlerweile in allen Wertschöpfungsstufen erprobt. Disruptive Veränderungen, die der Technologie in 

der Energiewirtschaft häufig nachgesagt werden, wird sie in naher Zukunft vermutlich aber noch nicht auslö-

sen. Im Telekommunikationssektor steht die Technologie noch am Anfang ihrer Entwicklung. Neben einigen 

konkreten blockchainbasierten (Pilot-)Projekten existieren hier bisher im Wesentlichen erste konzeptionelle 

Überlegungen, wie die Technologie sinnvoll eingesetzt werden könnte. Mögliche Mehrwerte der Technologie 

werden hier u. a. darin gesehen, dass sie eine eindeutige Identifizierung von Akteuren, Maschinen und Res-

sourcen (zum Beispiel für Anwendungen im Internet der Dinge) sowie transparente, manipulationssichere 

Abrechnungsprozesse ermöglicht. 

Aus Sicht der Bundesnetzagentur erscheint es sinnvoll, die Technologie pragmatisch in den Bereichen, in 

denen sie konkrete Mehrwerte schaffen kann, zu erproben und weiterzuentwickeln. Dann könnte sie auch in 

den regulierten Netzsektoren ein wichtiger Baustein des digitalen Transformationsprozesses werden. 

5. Industrie 4.0 
Der Begriff "Industrie 4.0" beschreibt die Digitalisierung der industriellen Produktion und den Aufbau von 

Wertschöpfungsnetzwerken von der Entwicklung über Produktion und Logistik zu Betrieb und Verbrauch. 

137 Kurz: OTT 
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Ziel ist die weitestgehend selbstorganisierte Produktion: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Pro-

dukte kommunizieren und kooperieren direkt miteinander. Durch die Vernetzung soll es möglich werden, 

nicht mehr nur einen Produktionsschritt, sondern ein ganzes Wertschöpfungsnetzwerk zu optimieren. Dabei 

agieren die Produktionsressourcen autonom, wissensbasiert und sensorgestützt. Damit sind sie in der Lage, 

untereinander Informationen auszutauschen und sich situativ selbst zu konfigurieren und zu steuern. 

Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit branchen- und länderübergreifender Kommunikations-

infrastrukturen, mit denen die speziellen Anforderungen industrieller Kommunikationssysteme an Echtzeit, 

Latenz und Verfügbarkeit erfüllt werden können. 

Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, Teile des für 5G vorgesehenen Frequenzspektrums für den Aufbau 

privater industrieller Netze zur Verfügung zu stellen, ermöglicht den Firmen flexible Produktionsanlagen mit 

mobilen industriellen Kommunikationssystemen und neuen Fähigkeiten selbst aufzubauen. 

In der "Plattform Industrie 4.0", den nationalen Standardisierungsgremien der "Deutschen Kommission Elekt-

rotechnik Elektronik Informationstechnik" (DKE) und bei der internationalen Standardisierungsarbeit des 

"European Telecommunications Standards Institute" (ETSI), der "International Organization for Standardiza-

tion" (ISO) und der "International Electrotechnical Commission" (IEC) unterstützt die Bundesnetzagentur die 

Aktivitäten, 5G in die Konzepte von Industrie 4.0 zu integrieren. Konkret bedeutet dies z. B. die Mitarbeit bei 

der DKE-Normungsroadmap Industrie 4.0 und in den Gremien zur Überführung der Ergebnisse der "Platt-

form Industrie 4.0" in internationale Standards. 

6. Intelligente Verkehrssysteme 
Unter dem Begriff "Intelligente Verkehrssysteme" (IVS) subsummiert man verschiedene Technologien und 

Komponenten, die den Straßenverkehr zukünftig sicherer, effizienter und umweltfreundlicher gestalten sol-

len. Wesentliches Merkmal künftiger IVS-Systeme wird die Kommunikation sein. Sie wird vielschichtig, um 

insbesondere höhere Sicherheitsziele zu erreichen. Hierzu bedarf es zunächst der Vernetzung aller Verkehrs-

teilnehmer zur automatisierten Kommunikation untereinander. Es müssen aber auch verschiedene Infra-

strukturkomponenten mit Techniken aufgerüstet werden, um neben Ist-Zuständen auch anstehende Zu-

standsänderungen an die Verkehrsteilnehmer in der unmittelbaren Umgebung zu übermitteln. Die IVS der 

mobilen Verkehrsteilnehmer müssen solche Informationen erhalten, auswerten und geeignete Maßnahmen 

einleiten. Das kann eine Geschwindigkeitsreduzierung oder ein Ausweichmanöver sein. Gleichzeitig müssen 

diese Systeme aber auch die Bewegungen und Reaktionen schwächerer bzw. wenig geschützter Verkehrsteil-

nehmer wie Fußgänger oder Radfahrer erkennen und in die regelmäßige Analyse des Ist-Zustandes und der 

Veränderungsprognose einbeziehen. Zusätzlich können im Nahbereich gesammelte Daten ausgewertet und 

zur Vorhersage von lokalen und regionalen Verkehrsentwicklungen kommuniziert werden und zur Ver-

kehrslenkung ausgewertet werden, um den Verkehrsfluss zu optimieren. 

Damit alle Verkehrsteilnehmer störungsfrei und sicher miteinander kommunizieren können, werden stan-

dardisierte Kommunikationsschnittstellen benötigt. Diese ermöglichen es, alle Kommunikationsbedarfe so-

wohl hinsichtlich sicherheitsrelevanter, zeitkritischer Ad-hoc-Kommunikation im Nahbereich aber auch zeit-

unkritischer Informationen, wie Prognosedaten in der Weitverkehrskommunikation abzudecken. 

Zukünftiges automatisiertes Fahren, das sich häufig auf verschiedene Sensor- und Radartechniken im Fahr-

zeug stützt, berührt ebenfalls die unterschiedlichen Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten aller 
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Verkehrsteilnehmer. Diese neuen Aspekte sind zu berücksichtigen und in geeigneter Weise voneinander ab-

zugrenzen, damit sich die verschiedenen Techniken gegenseitig nicht negativ beeinflussen oder gar verhin-

dern. Die Bundesnetzagentur engagiert sich dafür in den nationalen Standardisierungsgremien des "Deut-

schen Instituts für Normung" (DIN) und der DKE sowie in der internationalen Standardisierungsarbeit von 

ETSI und bei der Arbeit für die Mobilfunkspezifikationen von 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Sie 

begleitet die Entwicklungen aktiv und identifiziert erforderliche Normungsaktivitäten sowie Entwicklungs-

bedarfe für die Funkschnittstellen. 

7. Künstliche Intelligenz 
Die Digitalisierung, die immer tiefer in nahezu alle Lebensbereiche der modernen Gesellschaft eindringt, ist 

mit den Schlagworten "Machine Learning" und "Künstliche Intelligenz" eng verbunden. Vom Gesundheitssek-

tor (Digital Health) über den Privatbereich (Smart Home), den industriellen Bereich (Industrie 4.0) bis hin zum 

autonomen Fahren und Intelligenten Verkehrssystemen (IVS) werden Möglichkeiten gesucht und Lösungen 

diskutiert, die komplexe Entscheidungsprozesse autonom, d. h. ohne menschliches Zutun, herbeiführen sol-

len. 

Neben den herausfordernden komplexen Fragestellungen, die sich aus ethischen Überlegungen heraus erge-

ben, stehen auch immer wieder kommunikationstechnische Aspekte im Fokus. In den Standardisierungsor-

ganisationen, werden u. a. Themen wie Übertragungswege und -bandbreiten, Architekturmodelle, Use Cases, 

Beschreibungssprachen und Schnittstellenanforderungen behandelt. 

Die Bundesnetzagentur beobachtet die verschiedenen Aktivitäten der Organisationen und Gremien und be-

teiligt sich im DIN und bei der DKE u. a. auch der Entwicklung der Normungsroadmap "KI". 
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142  |  II  E  GERICHTLICHE VERFAHREN 

E Gerichtliche Verfahren 

1. Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes 
EuGH, Urteil vom 13. Juni 2019, Az.: C-193/18. Gmail ist kein elektronischer Kommunikationsdienst. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zu einem Vorabentscheidungsersuchen des Oberverwaltungsge-

richts für das Land Nordrhein-Westfalen (Az.: 13 A 17/16) entschieden, dass der Dienst Gmail nicht als elekt-

ronischer Kommunikationsdienst einzustufen ist. Das Gericht stellte fest, dass ein internetbasierter E-Mail-

Dienst, der wie Gmail keinen Internetzugang vermittelt, nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von 

Signalen über elektronische Kommunikationsnetze bestehe. Das Gericht stellte zwar einerseits fest, dass der 

Erbringer eines internetbasierten E-Mail-Dienstes wie Gmail eine Übertragung von Signalen vornimmt. Es 

ließ dies aber nicht für die Einstufung des Dienstes als elektronischer Kommunikationsdienst ausreichen. 

2. Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 

2.1 Rückwirkungssperre für Neubescheidung von Mobilfunkterminierungsentgelten 

BVerwG, Urteil vom 29. November 2017, Az.: 6 C 58.16. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Genehmigung der Mobilfunkterminierungsentgelte 

gegenüber einem Unternehmen für den Zeitraum vom 1. Dezember 2007 bis 31. März 2009 rechtswidrig war. 

Die Klage des Unternehmens hatte Erfolg, weil die Bundesnetzagentur den ihr im Rahmen einer Vergleichs-

marktbetrachtung zustehenden Beurteilungsspielraum fehlerhaft ausgefüllt habe. Es stelle eine Überschrei-

tung des regulierungsbehördlichen Beurteilungsspielraums für die Vergleichsmarktidentifizierung und Ver-

gleichsmarktauswahl dar, dass die Bundesnetzagentur den Markt für Anrufzustellungen im Mobilfunknetz 

eines Wettbewerbers als alleinigen Vergleichsmarkt herangezogen und dementsprechend das Mobilfunk-

Terminierungsentgelt des Wettbewerbers ohne Weiteres auf die Klägerin übertragen habe. Werde lediglich 

ein seinerseits regulierter Markt mit nur einem noch nicht bestandskräftigen Entgelt, das gewichtige, unter-

nehmensübergreifende Kostenpositionen nicht berücksichtige, zum Vergleich herangezogen, sei die Basis für 

den Vergleich zu schmal. Eine rückwirkende Neubescheidung der Mobilfunkterminierungsentgelte ist auf-

grund der sog. "Rückwirkungssperre" des § 35 Abs. 5 S. 2 und 3 TKG138 ausgeschlossen. Diese greift vorliegend, 

weil das klagende Unternehmen kein vorhergehendes Eilverfahren auf Genehmigung höherer als der ur-

sprünglich genehmigten Entgelte durchgeführt hat und die Regelung – trotz festgestellter Verfassungswidrig-

keit – noch bis spätestens 31. Juli 2018 anwendbar ist. 

2.2 Vorgaben zur Entgeltberechnung sind unzulässiger Regelungsgegenstand in telekommunikati-
onsrechtlicher Regulierungsverfügung 

BVerwG, Urteil vom 30. Mai 2018, Az.: 6 C 4.17. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in einer Grundsatzentscheidung zum zulässigen Inhalt einer tele-

kommunikationsrechtlichen Regulierungsverfügung geäußert. Bislang wurde in den Regulierungsverfügun-

138 Telekommunikationsgesetz 
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gen festgelegt, ob sich das regulierte Unternehmen Zugangsentgelte genehmigen lassen muss und nach wel-

chen Kostenmaßstäben bzw. -methoden die Entgelte genehmigt werden müssen. Diese Festlegungen wurden 

bereits in der Regulierungsverfügung getroffen, um die Entscheidung zur Entgeltgenehmigungspflicht auf 

Basis einer umfassenden Betrachtung zu treffen und die regulierten Unternehmen frühzeitig über das zur 

Anwendung gelangende Verfahren zu informieren. Im Zuge einer gesetzlichen Änderung wurde diese Praxis 

erstmals angegriffen. 

Das Bundesverwaltungsgericht ist der Ansicht, dass die Entscheidungen über den/die anzuwendenden Kos-

tenmaßstab bzw. -methoden Bestandteile der nachfolgenden Entgeltgenehmigungsverfahren und daher kein 

zulässiger Regelungsgegenstand einer Regulierungsverfügung seien. Zudem ist das Bundesverwaltungsgericht 

der Ansicht, die Entscheidung über Maßstäbe und Methoden in der Regulierungsverfügung sei eine unzulässi-

ge isolierte Teilentscheidung, weil der Bundesnetzagentur eingeräumte punktuelle Beurteilungsspielräume 

eine Abwägung erforderlich machen würden, die so nur im Entgeltgenehmigungsverfahren möglich sei. 

2.3 Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung darf regulatorisch eingeschränkt werden, um die Vec-
toring-Technik zu ermöglichen 

BVerwG Urteile vom 21. September 2018, Az.: 6 C 50.16, 6 C 6.17, 6 C 7.17 und 6 C 8.17. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in vier Urteilen die Rechtmäßigkeit der Regulierungsverfügungen, mit 

denen die Verpflichtung eines Unternehmens, vollständig entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss zu 

gewähren, in Bezug auf die Nutzung von Frequenzen oberhalb von 2,2 MHz unter bestimmten Bedingungen 

eingeschränkt wird, bestätigt. Die Verfügungen waren ergangen, um den Einsatz der Vectoring-Technologie 

in den Außenbereichen (Vectoring I) sowie Nahbereichen (Vectoring II) der Hauptverteiler (HVt) zu ermögli-

chen. Der Bundesnetzagentur komme bei der Entscheidung über die Auferlegung der in § 13 TKG vorgesehe-

nen Regulierungsverpflichtungen, zu denen auch Zugangsverpflichtungen gehörten, ein umfassender Aus-

wahl- und Ausgestaltungsspielraum zu. Dieses Regulierungsermessen habe die Bundesnetzagentur abwä-

gungsfehlerfrei ausgeübt. 

2.4 § 25 Abs. 2 TKG steht der Umgestaltung einer regulierten Zugangsleistung von der vertragli-
chen Mitwirkungspflicht zur entgeltlichen Hauptleistungspflicht nicht entgegen 

BVerwG, Beschluss vom 19. November 2018, Az.: 6 B 57.18. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat bestätigt, dass § 25 Abs. 2 TKG einer Anordnung nicht entgegensteht, mit 

der eine regulierte Zugangsleistung, die bisher aufgrund einer vertraglichen Mitwirkungspflicht gewährt wor-

den ist, als entgeltliche Hauptleistungspflicht ausgestaltet wird. Weiter hat das Bundesverwaltungsgericht 

bestätigt, dass eine Anordnung seitens der Bundesnetzagentur im Rahmen ihres Auswahlermessens unter 

Berücksichtigung der Regulierungsziele auch rückwirkend ergehen kann. 

2.5 Bestätigung der rechtmäßigen Ablehnung von Streitbeilegungsverfahren 

BVerwG, Beschlüsse vom 4. Dezember 2018, Az.: 6 B 56.18; 6 B 55.18; 6 B 133.18. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat drei Nichtzulassungsbeschwerden von Fachverlagen für Teilnehmerver-

zeichnisse gegen die abweisenden erstinstanzlichen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln zurückge-

wiesen. Während des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens war die Vertragspartnerin der Fachverlage für die 

Erstellung der Teilnehmerverzeichnisse aus dem Konzern ausgeschieden. Die Klägerinnen stellten ihre ur-
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sprünglich erhobenen Verpflichtungsklagen auf Fortsetzungsfeststellungsklagen um. Das Verwaltungsgericht 

Köln wies die Klagen mangels besonderen Feststellungsinteresses der Fachverlage ab und bestätigte, dass die 

Bundesnetzagentur zu Recht die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens abgelehnt hatte. Mit diesem 

hatten die Fachverlage die Aufhebung von Entgelten erreichen wollen, die sie mit der ehemaligen Konzern-

tochter für die gemeinsame Erstellung von Teilnehmerverzeichnissen vereinbart hatten. 

2.6 Maßgeblicher Zeitpunkt für die gerichtliche Prüfung bei Entgeltgenehmigungen 

BVerwG, Beschluss vom 16. Januar 2019, Az.: 6 B 136.18. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Rahmen der Prüfung zweier Nichtzulassungsbeschwerden festgestellt, 

dass für die gerichtliche Prüfung einer Entgeltgenehmigung stets die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

Genehmigungsentscheidung maßgeblich sei. Die Nichtzulassungsbeschwerden von zwei Unternehmen gegen 

das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 14. April 2008, Aktenzeichen 21 K 952/15 hat das Bundesverwal-

tungsgericht zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht Köln hatte mit dem Urteil eine Entgeltgenehmigung 

für Zusammenschaltungsleistungen bestätigt. Das Bundesverwaltungsgericht hat zunächst die geltend ge-

machten Divergenzrügen der Klägerinnen zurückgewiesen. In diesem Zusammenhang hat es festgestellt, dass 

sein Urteil 6 C 4.17 keine Aussage darüber enthält, ob eine Regulierungsverfügung nichtig ist, die rechtswidrig 

Methoden und Maßstäbe der Entgeltberechnung festlegt. Das Bundesverwaltungsgericht hat bekräftigt, dass 

das jeweilige materielle Recht darüber entscheide, zu welchem Zeitpunkt die Rechtmäßigkeitsvoraussetzun-

gen eines Verwaltungsaktes erfüllt sein müssen. Schließlich blieb die erhobene Grundsatzrüge ohne Erfolg. 

Das Bundesverwaltungsgericht stellte fest, dass für die gerichtliche Prüfung einer Entgeltgenehmigung stets 

die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung maßgeblich sein müsse. Insbesondere 

aufgrund des der Behörde zustehenden Beurteilungsspielraums im Rahmen der Vergleichsmarktbetrachtung 

dürfe bei der Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit nicht auf Umstände abgestellt werden, die erst nach der Ge-

nehmigungserteilung vorlagen und die die Bundesnetzagentur daher nicht berücksichtigen konnte. Diese 

Frage sei aber im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich, da das Verwaltungsgericht die bestands-

kräftige Regulierungsverfügung dahingehend ausgelegt hatte, dass die durchzuführende Vergleichsmarktbe-

trachtung hierdurch vorgegeben sei. Diese Auslegung sei für das Bundesverwaltungsgericht bindend. 

2.7 BVerwG legt Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung dem EuGH vor 

BVerwG, Beschlüsse vom 25. September 2019, Az.: 6 C 12.18; Az.: 6 C 13.18. 

Das BVerwG legt dem EuGH die Frage, ob die deutschen Pflichten zur Speicherung von Verkehrsdaten mit 

Art. 15 der Richtlinie 2002/58/EG vereinbar sind, im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens vor. In dem 

Verfahren ging es um die Frage, ob die klagenden Unternehmen nach den deutschen Regelungen zur Vorrats-

speicherung von Verkehrsdaten verpflichtet sind. Die Vorinstanz hat dies verneint, da es in der deutschen 

Regelung einen Fall der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung sah, die gegen die vom Europäischen Gerichts-

hof entwickelten Vorgaben verstoße. Das BVerwG hielt die Frage dagegen für klärungsbedürftig und hat das 

Verfahren bis zu einer Entscheidung des EuGHs über die Vorlagefrage ausgesetzt. 
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3. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nord-
rhein-Westfalen 

OVG NRW, Beschluss vom 12. Juli 2019, Az.: 13 B 1734/18. Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Anordnungen 

zum Produkt "StreamOn" im Eilverfahren. 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Beschwerde des "StreamOn" anbie-

tenden Unternehmens gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Köln (Az.: 1 L 253/18) zurückgewie-

sen. Die Ausgestaltung von "StreamOn" verstoße gegen den Grundsatz der Netzneutralität, denn die Übertra-

gungsgeschwindigkeit für Videostreaming werde gegenüber anderen Diensten oder Anwendungen gezielt 

gedrosselt. Da der Grundsatz der Neutralität als ein grundlegendes Funktionsprinzip des Internets sämtliche 

Nutzer schütze, sei es auch unerheblich, ob der Kunde mit der Buchung von "StreamOn" in die Drosselung 

eingewilligt habe. Nach den europäischen Roaming-Regeln sei es verboten, für Roaming-Dienste im europäi-

schen Ausland ein zusätzliches Entgelt gegenüber dem inländischen Endkundenpreis zu verlangen. Für die 

Kunden bestehe bei Nutzung im europäischen Ausland ein ungünstigerer Entgeltmechanismus. Da die Ent-

scheidung der Bundesnetzagentur aus diesen Gründen voraussichtlich rechtmäßig sei, könne sie auch bereits 

vor einer endgültigen Entscheidung im Hauptsacheverfahren vollzogen werden. Der Beschluss ist unanfecht-

bar. Das Unternehmen hat das Produkt zwischenzeitlich zugunsten der Verbraucher angepasst. 

4. Entscheidungen des Verwaltungsgerichts 

4.1 Regulierungsverfügungen 

4.1.1 Bindungswirkung einer rechtswidrigen Regulierungsverfügung 

VG Köln, Urteile vom 13. November 2018, Az.: 1 K 5581/15 und 1 K 5583/15. 

Eine Regulierungsverfügung, die rechtswidrig den Entgeltmaßstab festlegt, ist nicht nichtig. Das Verwaltungs-

gericht Köln hat bestätigt, dass eine bestandskräftige Regulierungsverfügung, die – nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts – rechtswidrig Vorgaben zum Entgeltmaßstab macht, nicht die Grenze zur 

Nichtigkeit überschreitet. Es liege kein in § 44 VwVfG139 benannter Nichtigkeitsgrund vor. Insbesondere leide 

die Regulierungsverfügung nicht an einem offensichtlich besonders schwerwiegenden Fehler. Die Regulie-

rungsverfügung entfaltet damit Bindungswirkung für das folgende Entgeltgenehmigungsverfahren. 

4.1.2 Bestimmtheitsanforderungen an Regulierungsverfügungen 

VG Köln, Urteil vom 13. November 2018, Az.: 1 K 1014/15. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat eine Klage gegen eine Entgeltgenehmigung für Zusammenschaltungsleis-

tungen im Festnetz abgewiesen. Aus der bestandskräftigen Regulierungsverfügung sowie der zugehörigen 

Marktdefinition/Marktanalyse ergebe sich abstrakt, in welchen Konstellationen eine Regulierungspflicht vor-

liege. Die Regulierungsverfügung und die Marktdefinition/Marktanalyse bestimmten den Umfang der Zu-

gangspflicht zur Zusammenschaltung auf der untersten Netzkopplungsebene. Hierbei sei nicht erforderlich 

gewesen, dass bereits in der Regulierungsverfügung die konkrete Netzstruktur des jeweiligen Unternehmens 

untersucht werde. Insbesondere bei der hier erfolgten parallelen Regulierung von 65 Netzbetreibern sei eine 

139 Verwaltungsverfahrensgesetz 
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abstrakte Darstellung ausreichend. Die Regelung weiterer Einzelheiten sei nicht Aufgabe der Regulierungsver-

fügung; vielmehr könne Konfliktpotential in der Regulierungsverfügung angesprochen werden, die Lösung 

aber in nachfolgende Einzelverfahren verlagert werden. Es sei ausreichend, dass die Regulierungsverfügung 

einen "klaren Maßstab" dafür vorgebe, ob eine später konkret nachgefragte Zugangsleistung von der regulato-

risch auferlegten Verpflichtung abgedeckt sei. Dies dürfe jedoch nicht zu einer mit dem Gebot der Konflikt-

bewältigung unvereinbaren Konfliktverlagerung auf nachgelagerte Verfahren führen. 

4.2 Entgeltgenehmigungen 

4.2.1 Rechtmäßigkeit rückwirkender Zugangsanordnungen und von Entgelten 

VG Köln, Urteile vom 11. Oktober 2017, Az.: 1 K 936/16; 1 K 2264/15. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die rückwirkende Anordnung der Leistungsbereitstellung 

und von Entgelten für erbrachte Terminierungsleistung rechtmäßig ist. Unter Bezugnahme auf die Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 26. Juni 2014, Az.: III ZR 299/13) urteilte das Verwaltungsgericht, 

dass die bereits zwischen den jeweils beteiligten Unternehmen bestehenden Zusammenschaltungsvereinba-

rungen die fraglichen Leistungs- und Entgeltpflichten nicht beinhalteten. Denn zwischen der Klägerin und 

der jeweiligen Beigeladenen bestünden gerade keine Zusammenschaltungsvereinbarungen über die der Regu-

lierungsverfügung zu entnehmenden Pflichten der Zugangsgewährung der Beigeladenen. Die Tatbestandsvo-

raussetzungen für den Erlass einer Zugangsanordnung auf der Grundlage von § 25 TKG lägen daher vor. Auch 

eine rückwirkende Anordnung sei möglich. 

4.2.2 Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes ist rechtswidrig 

VG Köln, Urteil vom 11. April 2018, Az.: 1 K 5529/15. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat festgestellt, dass die Genehmigung bzw. Anordnung der Entgelte für die 

Übertragung analoger UKW-Hörfunksignale (Endnutzermarkt) und für die Gewährung der analogen UKW-

Antennen(mit)benutzung (Vorleistungsmarkt) gegenüber einem Unternehmen für den streitgegenständlichen 

Zeitraum rechtswidrig war. Bei der für die Bestimmung der Entgelthöhe maßgeblichen Berechnung der Kos-

ten der effizienten Leistungsbereitstellung leide die Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für das von 

dem Unternehmen eingesetzte Kapital unter einem Abwägungsdefizit. Das Unternehmen kann das von ihr 

verfolgte wirtschaftliche Ziel einer Entgelterhöhung dennoch nicht mehr erreichen. Denn eine rückwirkende 

Neubescheidung höherer Entgelte scheitert daran, dass das Unternehmen ein vorhergehendes Eilverfahren 

auf Genehmigung eines höheren Entgelts erfolglos durchgeführt hat. Diese als sogenannte "Rückwirkungs-

sperre" bekannte Regelung wurde zwar zwischenzeitlich als verfassungswidrig eingestuft, war aber noch bis 

zum 31. Juli 2018 anwendbar. 

4.2.3 Aufhebung Entgeltgenehmigung für UKW-Antennen(mit)benutzung 

VG Köln, Urteil vom 26. September 2018, Az.: 1 K 5469/17. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat eine Entgeltgenehmigung für die Gewährung der analogen UKW-

Antennen(mit)benutzung (Vorleistungsmarkt) teilweise aufgehoben. Die Genehmigung verletze den Maßstab 

der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung im Hinblick auf die Bestimmung des Anlagevermögens und 

den vorgenommenen Härtefallausgleich. 
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Zur Begründetheit der Klage stellte das Verwaltungsgericht fest, dass die von der Bundesnetzagentur vorge-

nommene Bewertung des Anlagevermögens nicht mit dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbe-

reitstellung (KeL) vereinbar sei. Die Bundesnetzagentur habe zwar im Ausgangspunkt die anerkannte und 

zulässige Restbuchwertmethode gewählt. Den sich aus der Anwendung dieser Methode ergebenden Wert des 

Anlagevermögens habe sie jedoch ohne gesetzliche Grundlage um ein sog. Investitionsbudget von drei Mi-

o. Euro pro Jahr erhöht, dem weder getätigte noch zumindest beabsichtigte Investitionen zugrunde lägen. Sie 

habe dadurch in rechtswidriger Weise eigenständig eine Variante zur Bewertung des Anlagevermögens entwi-

ckelt und zugrunde gelegt, die von ihrem Beurteilungsspielraum nicht mehr gedeckt sei. 

Schließlich stellte das Gericht die Rechtswidrigkeit des Härtefallausgleichs fest. Es fehle insofern an einer ge-

setzlichen Grundlage. Indem die Bundesnetzagentur die Preise für bestimmte Standort-Frequenz-

Kombinationen abgesenkt und den Kappungsbetrag auf die übrigen Standort-Frequenz-Kombinationen auf-

geschlagen habe, führe der Härtefallausgleich dazu, dass die für die einzelnen Frequenz-Standort-

Kombinationen genehmigten Entgelte nicht dem KeL-Maßstab nach § 32 Abs. 1 und 2 TKG entsprächen. 

4.2.4 Rechtswidrigkeit von Entgeltgenehmigungen wegen Beurteilungsfehlern bei Zinssatzermittlung 

VG Köln, Urteil vom 11. Juli 2018, Az.: 1 K 9488/16. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat eine Entgeltgenehmigung für Mietleitungen (CFV-Ethernet) teilweise aufge-

hoben. Die Wettbewerberklage war vor dem Verwaltungsgericht Köln zunächst erfolglos geblieben. Das Bun-

desverwaltungsgericht hob dieses erstinstanzliche Urteil aber mit der Entscheidung 6 C 50.15 vom 

17. August 2016 auf und verwies die Sache an das Verwaltungsgericht zurück. In diesem Urteil hatte das Bun-

desverwaltungsgericht zwar festgestellt, dass die Bundesnetzagentur für den abgrenzbaren Teilbereich der 

Bestimmung der angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals über einen Beurteilungsspielraum ver-

fügt. Ob die Bundesnetzagentur diesen Spielraum fehlerfrei ausgefüllt habe, könne auf Grund der Feststellun-

gen, die das Verwaltungsgericht bisher zu den hierfür maßgeblichen Begründungen der Behörde getroffen 

habe, nicht entschieden werden. Das Verwaltungsgericht Köln hat nunmehr entschieden, dass die Ermittlung 

der Kapitalverzinsung in dem Bescheid beurteilungsfehlerhaft sei und die Entgeltgenehmigung – soweit der 

klagende Wettbewerber die entsprechenden Leistungen von dem adressierten Unternehmen im Genehmi-

gungszeitraum in Anspruch genommen hatte – aufgehoben. Das Urteil gilt nur im Leistungsverhältnis des 

klagenden Unternehmens und dem Adressaten der Entgeltgenehmigung (sog. inter-partes-Wirkung, vgl. 

BVerwG, 6 C 13.12). 

4.2.5 Zur Reichweite der Bindungswirkung einer ablehnenden Entscheidung im Entgeltgenehmigungsverfah-
ren 

VG Köln, Urteil vom 22. August 2018, Az.: 21 K 1013/15. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat auf die Klage eines Wettbewerbers eine Entgeltgenehmigung für Zusam-

menschaltungsleistungen im Festnetz eines Unternehmens teilweise aufgehoben. Soweit die Anträge des Un-

ternehmens in der angegriffenen Genehmigung von Entgelten für die Anrufzustellung im Rahmen von 

PSTN-Zusammenschaltungen abgelehnt worden waren, stehe die Entgeltgenehmigung in Widerspruch zu der 

die Genehmigungspflicht bestimmenden Regulierungsverfügung. Hier sei abschließend darüber entschieden 

worden, dass Entgelte für Terminierungsleistungen, die über PSTN-Anschlüsse erfolgten, der Genehmigungs-

pflicht unterlägen. Die rechtswidrige Ablehnung des Antrags entfalte eine Bindungswirkung in dem Sinne, 

dass sie einem erneuten Antrag – bei unverändertem Sachverhalt – entgegengehalten werden könne und 
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bedürfe daher der Aufhebung. Ein Entgeltgenehmigungsverfahren sei derart komplex und aufwendig, dass es 

nicht zu rechtfertigen wäre, dass nach einem erneuten Antrag ohne Änderung der Sach- und Rechtslage das 

gesamte Verfahren erneut durchlaufen werden müsste. Die Bundesnetzagentur hat Nichtzulassungsbe-

schwerde eingelegt. 

4.2.6 Bindungswirkung einer ablehnenden Entscheidung ist nicht auf das jeweilige Verfahren beschränkt 

VG Köln, Urteil vom 20. September 2018, Az.: 1 K 8980/17. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat einer Klage gegen eine rückwirkende Entgeltanordnung stattgegeben. Der 

Anordnung vom 18. Mai 2017 stehe die Ablehnung einer entsprechenden Anordnung aus dem Jahr 2009 ent-

gegen. Auch bei ablehnenden Bescheiden betreffe die Bindungswirkung grundsätzlich nicht nur das jeweilige 

Verwaltungsverfahren. Insoweit sei zu unterscheiden, ob der Antrag denselben Verfahrensgegenstand betreffe 

oder ob ein neuer Verfahrensgegenstand vorliege, über den dann — ohne Aufhebung der alten Entscheidung 

 neu entschieden werden könne. 

4.2.7 Anschluss an BVerwG zu Erforderlichkeit umfassender Einstellung des Anbieterinteresses in Abwägung 

VG Köln, Urteil vom 3. Juli 2019, Az.: 1 K 11932/16. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat festgestellt, dass der Beschluss der Bundesnetzagentur zu Überlassungsent-

gelten für Intra-Building-Abschnitte und dem Entgelt für den Zentralen Zeichengabekanal rechtwidrig war. 

Das Gericht nimmt für seine Begründung Bezug auf die Entscheidung des BVerwG vom 29. März 2017 (Az.: 

6 C 1.16). Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass die Bundesnetzagentur das Anbieterinteresse 

des Unternehmens in die umfassende Abwägung der gegenläufigen Belange und Regulierungsziele einstellen 

muss. Dementsprechend stützt das Gericht die Begründetheit der Klage auf den Abwägungsfehler der ver-

minderten Einstellung des Anbieterinteresses. Die angestellten Zusatzerwägungen (Ausgleich von Verlusten 

aus anderen Genehmigungszeiträumen sowie verzögerte Abschaltung des PSTN) beträfen andere Gesichts-

punkte und würden sich auf den Abwägungsfehler nicht auswirken. 

4.2.8 Ablehnung höherer Mobilfunkentgelte 

VG Köln, Beschluss vom 9. August 2019, 21 L 4824/17. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat verschiedene Eilanträge gegen den Beschluss BK3b-17/030 vom 

26. Juni 2017 abgelehnt. Die Antragstellerin begehrte zum einen die einstweilige Feststellung, dass die im Be-

schluss BK3b-17/030 vom 26. Juni 2017 genehmigten Entgelte für IP-basierte Terminierungen im Mobilfunk-

netz nicht genehmigungsbedürftig seien, zum anderen vorläufig höhere Verbindungsentgelte für die IP-

basierte Terminierung in ihrem Mobilfunknetz. 

Die Genehmigungsbedürftigkeit ergebe sich aus Ziffer 7. S. 1 der Regulierungsverfügung vom 30. August 2016, 

BK3b-15/060. Aus der Regulierungsverfügung ergebe sich die Verpflichtung der Antragstellerin zur IP-

basierten Terminierung in ihr Mobilfunknetz. Denn in der Regulierungsverfügung würde nicht zwischen 

PSTN- und IP-basierten Terminierungen unterschieden. Etwas anderes ergebe sich auch nicht daraus, dass 

nach der Begründung der Regulierungsverfügung "nur" telefondienstespezifische Zusammenschaltungen 

erfasst seien. Denn die angeordnete Zusammenschaltung sei eine telefondienstespezifische, da es vorliegend 

um selektiv abzurechnende Terminierungsentgelte für Datenpakete für den Telefondienst ginge. 
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Auch der Antrag zu 2. auf die vorläufige Zahlung höherer Entgelte sei unbegründet. Nach den durch das Bun-

desverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht festgelegten Maßstäben sei es nicht überwiegend 

wahrscheinlich, dass der Antragstellerin höhere Entgelte zustünden. Die Antragstellerin habe voraussichtlich 

weder aus § 35 Abs. 3 TKG i. V. m. der Regulierungsverfügung vom 19. Juli 2013, BK3b-12/003, noch aus § 35 

Abs. 3 TKG i. V. m. § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TKG einen solchen Anspruch. Einem Anspruch aus § 35 Abs. 3 TKG 

i. V. m. der Regulierungsverfügung vom 19. Juli 2013, BK3b-12/003, stünde entgegen, dass die Regulierungs-

verfügung vom 19. Juli 2013 von der Regulierungsverfügung vom 30. August 2016 abgelöst worden sei. Zwar 

sei die Regulierungsverfügung vom 30. August 2016 in Bezug auf den Entgeltgenehmigungsmaßstab in Zif-

fer 7.1 mit Urteil vom 20. Februar 2019 (Az.: 21 K 8585/16) aufgehoben worden. Aus der Rechtsprechung des 

BVerwG lasse sich aber nur schließen, dass die vollständige Aufhebung einer Regulierungsverfügung dazu 

führe, dass die vorhergehende wieder auflebe. Zumindest im vorliegenden Fall würde die neue Regulierungs-

verfügung die alte Regulierungsverfügung ablösen. 

Es bestehe auch kein Anspruch aus § 35 Abs. 3 TKG i. V. m. § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TKG. Denn die Antragstellerin 

habe weder einen gebundenen Anspruch auf Genehmigung eines höheren Entgeltes, noch sei zu erwarten, 

dass die Antragsgegnerin ein höheres Entgelt genehmigen würde. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für 

die Genehmigung höherer Entgelte käme nur dann in Betracht, wenn die Terminierungsentgelte gemäß §§ 31 

Abs. 1 Nr. 1, 32 TKG hätten genehmigt werden müssen. Allerdings habe die Antragsgegnerin zu Recht die 

Terminierungsempfehlung (2009/396/EG) angewandt, denn sie sei heranzuziehen gewesen und zudem ge-

meinschaftsrechtskonform. 

4.3 Vergleichsmarktbetrachtung 

4.3.1 Quellentgelt stellt keine zu schmale Basis dar, wenn es von Dritten angefochten ist 

VG Köln, Urteil vom 13. November 2018, Az.: 1 K 4229/18; 1 K 5581/15 und 1 K 5583/15. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat bestätigt, dass allein eine Klage durch Dritte gegen das im Rahmen einer 

Vergleichsmarktbetrachtung herangezogene Quellentgelt nicht zu einer zu schmalen Basis des Quellentgelts 

führt. 

Drittanfechtungsklagen wirkten im Erfolgsfall allein "inter partes" und nicht "inter omnes". Eine Anhebung 

erheblichen Ausmaßes, wie in dem vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 25. Februar 2015 

(Az.: 6 C 37.13) zu entscheidenden Fall, sei damit nicht zu befürchten. Im Übrigen lägen die dort maßgeblichen 

Besonderheiten des Mobilfunkmarktes auf dem Terminierungsmarkt im Festnetz im hier betroffenen Ge-

nehmigungszeitraum nicht vor. 

4.3.2 Anforderungen an Vergleichsmarktbetrachtung bei Entgeltgenehmigungen für MVNO-
Mobilfunkterminierungen 

VG Köln, Urteile vom 27. März 2019, Az.: 1 K 4833/17 und 1 K 4834/17. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat den Anfechtungsklagen eines Unternehmens gegen Entgeltgenehmigungen 

von sog. Mobile Virtual Network Operators (MVNO) betreffend Terminierungen in deren virtuelle Mobil-

funknetze stattgegeben. Das Gericht bemängelte die konkrete Umsetzung der Vergleichsmarktbetrachtung im 

Hinblick auf die Vergleichsmarktauswahl. Die notwendige Voraussetzung für die Heranziehung vergleichba-

rer Märkte, dass wenigstens eine schmale Basis für die Vergleichbarkeit der Entgelte bestehe, habe zum Zeit-

punkt der Entgeltgenehmigung nicht vorgelegen. 
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Die Bundesnetzagentur hatte zur Vermeidung der Gefahr einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung aufgrund 

einer nachträglichen Veränderung des Vergleichsentgelts eine Gleichbehandlungszusicherung als Korrektiv in 

die Entgeltgenehmigungen aufgenommen. Nach Auffassung des Gerichts habe die Bundesnetzagentur mit 

dieser Zusage jedoch keinen Weg beschritten, der zu einer automatischen – im Sinne einer symmetrischen 

Entgeltordnung gewollten – Entgeltanpassung führe. 

4.3.3 Anforderungen an Vergleichsmarkt bei IC-Entgeltgenehmigung 

VG Köln, Urteil vom 3. Juli 2019, Az.: 1 K 14875/17. 

Das Gericht stellte fest, dass zum Zeitpunkt der Entgeltgenehmigung die von der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts geforderte "wenigstens schmale" Basis für die Vergleichbarkeit der Entgelte nicht vorlag. 

Infolge der Betrachtung nur eines Marktes mit nur einem Vergleichsentgelt fehle es an einem ausreichenden 

Korrektiv. Die Bundesnetzagentur habe keine weiteren in die Vergleichsanalyse eingehenden Werte aus ande-

ren (nationalen oder internationalen) Märkten herangezogen. An diesem Ergebnis ändere auch der Hinweis 

nichts, dass für die Festlegung des Quellentgelts internationale Märkte in die Betrachtung einbezogen worden 

waren. Denn wie das Gericht ausführte, sei diese Betrachtung nicht als "echte" Vergleichsmarktbetrachtung 

im hier streitigen Verfahren erfolgt und würde damit nicht die Vergleichsbasis verbreitern. 

Weiter bemängelte das Gericht, dass zum Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung das herangezogene 

Quellentgelt aufgrund von anhängigen Klagen nicht gesichert feststand. Eine mögliche Änderung des Quel-

lentgelts würde die Gefahr einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung bergen. Dieser Gefahr sei die Bundes-

netzagentur nicht dadurch ausreichend begegnet, dass sie mangels weiterer in die Vergleichsanalyse einge-

hender Werte eine Gleichbehandlungszusicherung abgegeben habe. Denn diese führe im Falle einer Änderung 

des Quellentgelts nicht automatisch zu einer – im Sinne einer symmetrischen Entgeltordnung gewollten 

Entgeltanpassung. 

4.4 Frequenzen 

4.4.1 Vergabeanordnung der Mobilfunkfrequenzen für die nächste Generation 5G (Teilentscheidung I und II) 
im vorläufigen Rechtsschutz bestätigt 

VG Köln, Beschluss vom 21. Dezember 2018, Az.: 9 L 1698/18. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat die Vergabeanordnung der Mobilfunkfrequenzen für die nächste Generation 

5G im vorläufigen Rechtsschutz nach summarischer Prüfung als rechtmäßig bestätigt. Das Gericht hat sich 

ausführlich zur Rechtmäßigkeit der Präsidentenkammerentscheidung (Teilentscheidung I und II) eingelassen 

und auf eine bloße Interessenabwägung verzichtet. Sowohl die Bedarfsfeststellung als auch die anschließen-

den Ermessenserwägungen der Präsidentenkammer seien rechtmäßig. 

In einem weiteren Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes (VG Köln, Beschluss vom 21. Dezember 2018, AZ 9 

L 1699/18) gegen die Vergabeanordnung hat das VG Köln den Antrag bereits als unzulässig erachtet. Es ver-

neinte die erforderliche Antragsbefugnis der Antragstellerin: Weder seien der Antragstellerin Frequenzen 

zugeteilt, die von der Vergabeanordnung erfasst werden, noch handele es sich bei der Antragstellerin um ein 

Unternehmen, das sich an der Frequenzvergabe beteiligt oder beteiligen will und sich auf seinen Anspruch auf 

chancengleiche Teilnahme beruft. Im Übrigen sei der Antrag selbst bei abweichender Einschätzung zur An-

tragsbefugnis ausweislich der Entscheidung im Verfahren zum Aktenzeichen 9 L 1698/18 jedenfalls unbegrün-

det. 
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4.4.2 Ablehnung des Eilantrags gegen Zuteilungsentscheidung zugunsten der Breitbandanbindung in Flugzeu-
gen 

VG Köln, Beschluss vom 18. April 2019, Az.: 9 L 2592/18. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat einen Eilantrag eines dritten Unternehmens gegen eine europarechtlich 

vorgeprägte Zuteilungsentscheidung abgelehnt. Hintergrund der Zuteilung ist die Nutzung eines Frequenzbe-

reichs für die Breitbandanbindung von Flugzeugen im Europäischen Luftraum (EAN). Das Gericht ließ offen, 

ob die sog. konkretisierende Zuteilung rechtmäßig ist und ob sie mit den von der EU-Kommission vorgegebe-

nen Frequenznutzungsbedingungen übereinstimmt. Jedenfalls seien keine subjektiven Rechte der Antragstel-

lerin zu erblicken, da diese als Dritte nicht die Zuteilung an sich begehre. Zudem habe die Antragstellerin nicht 

dargelegt, dass die Zuteilung des begehrten Rechts an sie als möglich erscheine. 

4.5 Rechtswidrige Nutzung von Ortsnetzrufnummern durch deutschlandweit tätige Rohrreini-
gungsfirmen 

VG Köln, Beschluss vom 12. Dezember 2017, Az.: 21 L 3458/17. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat die Eilrechtsanträge der Antragsteller, die in ganz Deutschland Kanal- und 

Rohrreinigungen vorgenommen haben, abgelehnt. Die durch die Bundesnetzagentur angeordneten Ruf-

nummernabschaltungen hielt das Gericht für rechtmäßig. Es bestätigte, dass die Antragsteller die abgeschalte-

ten rund 1.900 Ortsnetzrufnummern in vielfacher Hinsicht rechtswidrig genutzt hätten. Die Antragsteller 

hätten einen Ortsnetzbezug in ihren Werbeanzeigen vorgegeben, der nicht bestanden habe, wodurch die Ver-

braucher, die sich zudem häufig in einer Notsituation befänden, getäuscht worden seien. 

4.6 Gerichtsentscheidungen zum DigiNetz-Gesetz 

VG Darmstadt, Beschlüsse vom 20. April 2018, Az.: 5 L 169/18 und 5 L 5625/18. 

Das – nach einem Verweisungsbeschluss des Verwaltungsgerichts Köln örtlich zuständige – Verwaltungsge-

richt Darmstadt hat zwei Eilanträge gegen Entscheidungen der Bundesnetzagentur abgelehnt. Diese Entschei-

dungen der Bundesnetzagentur auf Verpflichtung zur Informationserteilung und auf Mitnutzung einer beste-

henden Rohrtrasse für Ampelanlagen seien nach der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren vorzunehmenden 

summarischen Überprüfung nicht zu beanstanden. Der Einwand, dem Informations- bzw. Mitnutzungsan-

spruch stünden im Telekommunikationsgesetz geregelte Versagungsgründe entgegen, greife nicht durch. Der 

Versagungsgrund des Überbauschutzes sei nicht einschlägig. Das Gericht ging dabei davon aus, dass der Über-

bauschutz nur reine Glasfasernetze mit der Möglichkeit, Datendienste mit Geschwindigkeiten von mindestens 

50 Mbit/s bereitzustellen, erfasse. Daher reichte das Vorbringen der Zugangsverpflichteten, dass das Stadtge-

biet bereits flächendeckend mit 30 Mbit/s versorgt sei und es zudem vielerorts Glasfaserausbau durch FttC-

Erschließung gebe, nicht aus. Ein Versagungsgrund werde auch nicht dadurch begründet, dass die verpflichte-

te Kommune einen exklusiven Netznutzungsvertrag mit einer von ihr beherrschten Gesellschaft abgeschlos-

sen hatte. Der Vertrag ändere nichts an der Eigentümerstellung der Kommune an der passiven Netzinfra-

struktur und damit an ihrer Stellung als zur Informationserteilung und zur Gewährung der Mitnutzung Ver-

pflichtete. Sie habe auch keine wesentlichen Nachteile, wie z. B. Schadensersatzansprüche, zu gegenwärtigen, 

weil die Nichterfüllung der Exklusivitätsverpflichtung auf einer durch das Inkrafttreten des DigiNetz-Gesetzes 

nicht zu vertretenen rechtlichen Unmöglichkeit beruhe. 
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4.7 Verschärfung des Video-Ident-Verfahrens bei Verkauf von SIM-Karten rechtmäßig 

VG Köln, Beschluss vom 23. Mai 2018, Az.: 21 L 4882/17. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat einen Eilantrag gegen die Verschärfung des Video-Ident-Verfahrens beim 

Verkauf von SIM-Karten abgelehnt. Die Verfügung der Bundesnetzagentur (Nr. 67/2017 vom 26. Juli 2017) sei 

materiell rechtmäßig auf der Grundlage von § 111 Abs. 1 S. 4 TKG ergangen. Ermessensfehler lägen nicht vor. 

Die Bundesnetzagentur habe dem Zweck der Ermächtigung, nämlich der Erhebung bzw. Speicherung zutref-

fender Daten für die Zwecke nach §§ 112 und 113 TKG, entsprechend gehandelt. Die Anhebung von Anforde-

rungen sei schon aus sicherheitskonzeptionellen Gründen erlaubt. Ferner habe die Bundesnetzagentur alle für 

die Ermessensausübung maßgeblichen Gesichtspunkte, so auch die Folgen für den Prepaid-Markt, berück-

sichtigt. Die Schwere der Belastung für die Antragstellerin stehe zudem im Verhältnis zu dem Nutzen für den 

mit der Maßnahme verfolgten Zweck. Die Anhebung der Sicherheitserfordernisse hätte Vorrang gegenüber 

den Belangen der Antragstellerin. 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

    

  

 

  

 

  

 

 

– 152 –

juris Lex QS
06052024 ()



BUNDESNETZAGENTUR  |  153 

F Nummerierung 

1. Überblick über die Tätigkeiten 

1.1 Allgemeines 

Nummern sind Zeichenfolgen, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken der Adressierung dienen 

(§ 3 Nr. 13 Telekommunikationsgesetz, TKG). Die Bundesnetzagentur nimmt auf der Grundlage der 

§§ 66, 67 TKG die Aufgaben der Nummerierung wahr. Ihr obliegt dabei die Strukturierung und Ausgestaltung 

des Nummernraums mit dem Ziel, den Anforderungen von Endnutzern, Betreibern von Telekommunikati-

onsnetzen und Anbietern von Telekommunikationsdiensten zu genügen. Die sachgerechte Wahrnehmung 

der Aufgaben der Nummerierung ist für den deutschen Telekommunikationsmarkt von hoher Bedeutung, da 

jeder Netzbetreiber und jeder Diensteanbieter für seine Geschäftstätigkeit zwingend geeignete und ausrei-

chend verfügbare Nummernressourcen benötigt. 

Das TKG reguliert zwar nicht den Aufbau und die Leistungsmerkmale von Netzen und Diensten, indirekt 

werden hierzu aber durch die Strukturierung und Ausgestaltung von Nummernräumen in erheblichem Maße 

Vorgaben gemacht. Ein funktionierendes, diskriminierungsfreies Zusammenspiel aller Telekommunikations-

netze und -dienste in Deutschland und die Wahrung der Verbraucherinteressen sind nur möglich, wenn für 

alle Nummernräume und -bereiche ein gemeinsames Verständnis über die Struktur, den Verwendungszweck 

und die Nutzungsbedingungen von Nummern besteht. Insofern ist der Erlass gewisser Vorgaben erforderlich. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Nummern um begrenzte Ressourcen handelt, die wirtschaft-

lich zu verwalten sind. Dies bedeutet für die Bundesnetzagentur insbesondere, dafür Sorge zu tragen, dass in 

jedem Nummernbereich Nummern stets in ausreichender Zahl verfügbar sind, damit auch neue Anbieter 

jederzeit am Wettbewerb teilnehmen können. 

Die Aufgaben der Nummerierung erstrecken sich auf viele Nummernräume, von denen einige nur innerhalb 

bestimmter Zeichengabeprotokolle Bedeutung haben und oft nur den jeweiligen Experten bekannt sind. Der 

bekannteste und wohl auch bedeutendste Nummernraum ist der in der Empfehlung E.164 der Internationa-

len Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, kurz ITU) definierte Nummernraum für die 

öffentliche Telekommunikation. Innerhalb dieses Nummernraums wurden für verschiedene Nummernarten 

Nummernbereiche bereitgestellt. Anhang 3 enthält hierzu eine zusammenfassende Darstellung140. 

Die Bundesnetzagentur hat die Aufgabe der Strukturierung und Ausgestaltung des Nummernraumes in der 

Vergangenheit in der Form wahrgenommen, dass sie für jede Nummernart nach öffentlicher Anhörung im 

Amtsblatt eine Verfügung erlassen hat, die den betreffenden Nummernraum bzw. -bereich regelt. 

140 Inhaltlich entnommen dem "Nummernplan Nummernraum für die öffentliche Telekommunikation", Verfügung 29/2015, Amts-

blatt 13/2015 vom 8. Juli 2015, geändert durch Verfügung 25/2016, Amtsblatt 08/2016 vom 4. Mai 2016. 
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Diese Regeln wurden bei gegebenem Anlass immer wieder hinterfragt. Insbesondere folgende Entwicklungen 

haben die Bundesnetzagentur in der Vergangenheit veranlasst, nach einer öffentlichen Anhörung neue 

Nummernressourcen bereitzustellen oder bestehende Regelungen zu ändern: 

Entstehung neuer Geschäfts- und Vermarktungsmodelle, 

Aufkommen von Diensten, für die alle bisher bereitgestellten Nummernressourcen ungeeignet erschie-

nen, 

Entwicklungen im Bereich der Telekommunikationstechnik (z. B. Vermittlungsprinzipien, Vermittlungs-

technik, Übertragungsverfahren), 

Änderungen im Bereich der Abrechnungsmethoden (z. B. Fakturierungs- und Inkassomöglichkeiten), 

Missbrauch von Telekommunikationsdiensten sowie 

Entstehung einer Nummernknappheit aufgrund hoher Nachfrage. 

Gemäß der am 15. Februar 2008 in Kraft getretenen Telekommunikations-Nummerierungsverordnung (TNV, 

vom 5. Februar 2008 (BGBl. I S. 141), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 105 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 

(BGBl. I S. 1666)) soll die Bundesnetzagentur für jeden Nummernraum einen Nummernplan veröffentlichen, 

in dem insbesondere das Format der Nummern, der Nutzungszweck, die Zuteilungsvoraussetzungen und die 

Nutzungsbedingungen festgelegt sind. Seither stellt die Bundesnetzagentur Zug um Zug alle Regelungen zu 

bestehenden Nummernressourcen auf Nummernpläne gemäß der TNV um. Zusätzlich wird zu jeder Num-

mernressource veröffentlicht, wie das Antragsverfahren im Einzelnen geregelt ist. 

Auf der Grundlage dieser Veröffentlichungen erfolgt die Nummernverwaltung im engeren Sinne, das heißt 

die Zuteilung der Nummern an Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbieter von Telekommunikati-

onsdiensten und Endnutzer. Die Bundesnetzagentur kann dabei nach § 6 Nr. 1 TNV Anträge auf Zuteilung von 

Nummern ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller nicht die Gewähr für 

eine ordnungsgemäße Nummernnutzung bietet. Dies ermöglicht vor allem, Zuteilungsnehmern Rufnum-

mern zu versagen, die in der Vergangenheit durch rechtswidriges Verhalten auffällig geworden sind. 

In Bezug auf erfolgte Zuteilungen überwacht die Bundesnetzagentur im Rahmen der Nummernverwaltung, 

ob die Nutzungsbedingungen eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, ergreift sie geeignete Maßnahmen, 

die bis zum Widerruf der Zuteilung gehen können. 

Außerdem müssen im Rahmen der Nummernverwaltung die Datenbanken über erfolgte Zuteilungen aktuell 

gehalten werden. Dies erfordert, dass sich die Zuteilungsnehmer an ihre Auflage halten, Änderungen ihres 

Namens oder ihrer Anschrift unaufgefordert mitzuteilen bzw. im Falle einer Rechtsnachfolge im Sinne der 

TNV unverzüglich die Bestätigung und Berichtigung der Zuteilung zu beantragen. Da die Mitteilungen bzw. 

Anträge häufig unterbleiben, sind regelmäßig langwierige Recherchen notwendig, um den Sachverhalt zu 

klären. Auch wenn Nummern entgegen bestehender Regelungen genutzt werden oder wenn der Bundesnetz-

agentur Erkenntnisse vorliegen, dass Nummern nicht mehr genutzt werden und die dann vorgeschriebene 

Rückgabe nicht erfolgt ist, müssen aufwändige Ermittlungen durchgeführt werden. 
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1.2 Nummerierungskonzept 

Nach § 2 TNV hat die Bundesnetzagentur nach öffentlicher Anhörung jährlich ein Nummerierungskonzept 

über die Entwicklungen auf dem Telekommunikationsmarkt und deren Auswirkungen auf den deutschen 

Nummernplan zu veröffentlichen. Das Nummerierungskonzept soll insbesondere darstellen, zu welchem 

Grad die einzelnen Nummernbereiche genutzt sind, ob Knappheiten bereits vorliegen oder zu erwarten sind, 

welche Nummernbereiche noch frei sind und inwieweit Änderungen bestehender Regelungen vorgesehen 

sind. Mit dem Nummerierungskonzept wird vor allem das Ziel verfolgt, die Planungen zur Bereitstellung neu-

er Ressourcen bzw. zur Änderung bestehender Regelungen turnusmäßig in einem Gesamtzusammenhang zu 

betrachten und so für alle Marktbeteiligten ausreichend Planungssicherheit zu schaffen. 

Am 4. November 2009 wurde das erste Nummerierungskonzept herausgegeben. In den darauffolgenden Jah-

ren waren mehrfach TKG-Änderungen mit erheblichen Auswirkungen im Bereich der Nummerierung umzu-

setzen. Vor diesem Hintergrund wurden die weiteren Nummerierungskonzepte in einem größeren Jahrestur-

nus herausgegeben. Das zweite Nummerierungskonzept erschien am 21. November 2011; das dritte am 

10. Dezember 2014. Vor der Herausgabe wurde jeweils zunächst ein Entwurf gefertigt, zu dem eine öffentliche 

schriftliche Anhörung durchgeführt wurde. In den finalen Nummerierungskonzepten wurden die jeweils 

hierzu eingegangenen Stellungnahmen berücksichtigt. Die Herausgabe eines weiteren Nummerierungkon-

zeptes ist in Vorbereitung. 
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2. Entwicklung in den einzelnen Nummernbereichen 

2.1 Ortsnetzrufnummern und Nationale Teilnehmerrufnummern 

Im Bereich der Ortsnetzrufnummern und Nationalen Teilnehmerrufnummern (Nummernbereich 032) 

haben sich die Zuteilungen wie folgt entwickelt: 

Entwicklung der Zuteilungen von Ortsnetz- und Nationalen Teilnehmerrufnummern 

Zugeteilte Blöcke 
(je 1.000 Rufnummern) 

Summe zugeteilte Blö-
cke 

Anzahl Zuteilungsneh-
mer 

1997/1998 3.088 3.088 53 

1999 3.662 6.750 72 

2000 44.111 50.861 89 

2001 8.511 59.372 86 

2002 4.281 63.653 81 

2003 5.190 68.843 76 

2004 11.440 80.283 74 

2005 14.000 94.283 85 

2006 31.571 125.854 94 

2007 22.349 148.203 96 

2008 11.995 160.198 99 

2009 15.445 175.643 103 

2010 27.195 202.838 110 

2011 35.135 237.973 102 

2012 25.486 263.459 105 

2013 7.288 270.747 103 

2014 6.019 276.766 103 

2015 11.995 288.761 103 

2016 8.174 296.935 110 

2017 14.700 311.635 113 

2018 24.668 336.303 121 

1. Januar bis 30. Juni 2019 33.459 369.762 122 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 5: Entwicklung der Zuteilungen von Ortsnetz- und Nationalen Teilnehmerrufnummern 

Im Amtsblatt Nr. 9/2006 vom 10. Mai 2006 hat die Bundesnetzagentur die Verfügung "Struktur und Ausgestal-

tung des Nummernbereichs für Ortsnetzrufnummern" (Verfügung Nr. 25/2006) veröffentlicht und zuletzt 

durch Verfügung Nr. 147/2017, Amtsblatt Nr. 24/2017 vom 20. Dezember 2017 geändert. Neben der Vornahme 
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kleinerer Änderungen wurden damit vor allem bis dahin bestehende Unklarheiten bei der Zuteilung deut-

scher Ortsnetzrufnummern im grenznahen Ausland bereinigt. 

Die Nutzung einer Ortsnetzrufnummer setzt voraus, dass ein Netzzugang im jeweiligen Ortsnetzbereich be-

steht oder dass ein dortiger Wohn- oder Betriebssitz nachgewiesen werden kann (sog. Ortsnetzbezug). Daraus 

lässt sich regelmäßig folgern, dass der Nummerninhaber in dem betreffenden Ortsnetzbereich ansässig ist. Da 

diese Vorstellung in der Allgemeinheit weit verbreitet ist, werden Ortsnetzrufnummern teilweise unter Miss-

achtung dieses Ortsnetzbezugs zum Vortäuschen einer geographischen Präsenz vor Ort beworben. Wie schon 

in der Vergangenheit war dies auch im Berichtszeitraum zu beobachten, besonders in bestimmten Branchen 

wie den Schlüsseldiensten, den Kanalreinigern und Entrümpelungsdiensten. Vereinzelt waren aber auch an-

dere Branchen betroffen (z. B. Umzugsdienste, Detekteien, Bestatter, Kammerjäger). Daneben war häufig ein 

Verstoß gegen das nummerierungsrechtliche Drittnutzungsverbot zu beobachten, wonach zugeteilte Ruf-

nummern grundsätzlich nur vom Zuteilungsnehmer für seine eigenen Zwecke genutzt werden dürfen; in den 

diesbezüglich überprüften Fällen hatten Zuteilungsnehmer aber ihre Rufnummern dritten Anbietern für de-

ren Bewerbung überlassen. Daher wurden gegenüber zahlreichen Anbietern Überprüfungsverfahren eingelei-

tet und gegen verschiedene Unternehmen wurden Abschaltungsanordnungen und Geschäftsmodelluntersa-

gungen auf der Grundlage des § 67 TKG erlassen, um den damit verbundenen Wettbewerbsverstoß auch 

nummerierungsrechtlich konsequent zu ahnden. 

Die Bundesnetzagentur setzt die Überprüfung von Anbietern aller Branchen, die eine Ortsansässigkeit vortäu-

schen, fort und geht gegen diese Wettbewerbsverstöße vor. Hierzu erfolgt auch ein Austausch mit den Ver-

braucherzentralen der Länder. 

Im Bereich der Nationalen Teilnehmerrufnummern ist die Nachfrage in 2018 leicht angestiegen. Die Bundes-

netzagentur teilte in 2018 insgesamt 92 Rufnummernblöcke mit jeweils 1.000 Teilnehmerrufnummern zu. Bei 

Nationalen Teilnehmerrufnummern ist der Teilnehmer nicht an einen bestimmten Standort gebunden; er 

muss jedoch einen Wohn- oder Betriebssitz in Deutschland haben. Die Bundesnetzagentur hat auch in 2018 

Fälle verfolgt, in denen der nationale Bezug des Teilnehmers nicht eingehalten wurde. So wurde in einem 

Verfahren die Abschaltung von 122 Nationalen Teilnehmerrufnummern angeordnet, bei denen das Unter-

nehmen seinen Sitz im Ausland hatte. 
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2.2 Rufnummern der Bereiche 0700, 0800, 0180 und 0900 

Die Zuteilungen der Persönlichen Rufnummern (Nummernbereich 0700), der Rufnummern für entgeltfreie 

Telefondienste (Nummernbereich 0800), der Rufnummern für Service-Dienste (Nummernbereich 0180) und 

der Rufnummern für Premium-Dienste (Nummernbereich 0900) haben sich wie folgt entwickelt: 

Zuteilungen im Bereich 0700 

 Anzahl Gesamtzuteilung 

2017 145 122.861 

2018 118 122.979 

1. Januar bis 30. Juni 2019 38 123.017 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 6: Zuteilungen im Bereich 0700 

Zuteilungen im Bereich 0800 

 Anzahl Gesamtzuteilung 

2017 4.770 291.385 

2018 4.494 295.879 

1. Januar bis 30. Juni 2019 2.270 298.149 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 7: Zuteilungen im Bereich 0800 

Zuteilungen im Bereich 0180 

 Anzahl Gesamtzuteilung 

2017 473 204.249 

2018 520 204.769 

1. Januar bis 30. Juni 2019 129 204.898 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 8: Zuteilungen im Bereich 0180 
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Zuteilungen im Bereich 0900 

 Anzahl Gesamtzuteilung 

2017 623 133.226 

2018 437 133.663 

1. Januar bis 30. Juni 2019 198 133.861 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 9: Zuteilung im Bereich 0900 

Im Berichtszeitraum wurde verstärkt gegen die unzulässige Weitergabe von Rufnummern aus den oben ge-

nannten Bereichen an Dritte vorgegangen. Dabei wurden ca. 110 Rufnummern an die Bundesnetzagentur 

zurückgegeben. 

2.3 Rufnummern für Virtuelle Private Netze und Nummern für Internationale Virtuelle Private 
Netze 

Im Bereich der Rufnummern für Virtuelle Private Netze (VPN, Rufnummernbereich 0182 - 0189) und für 

Internationale Virtuelle Private Netze (IVPN, Rufnummernbereich 0181) sind folgende Zuteilungen zu ver-

zeichnen: Im Jahr 2017 erfolgten drei Zuteilungen, im Jahr 2018 acht und im ersten Halbjahr 2019 keine Zutei-

lungen. 

Für Rufnummern für VPN gilt seit dem 1. Oktober 2014 der "Nummernplan 018 – Rufnummern für Virtuelle 

Private Netze (VPN)" (Verfügung 48/2014, Amtsblatt 16/2014 vom 3. September 2014). Bis dahin wurden diese 

Rufnummern als "Rufnummern für Nutzergruppen" bezeichnet. Ein VPN im Sinne des Nummernplans ist ein 

Telekommunikationsnetz, das Endeinrichtungen des Betreibers des Netzes miteinander verbindet, wobei die 

Rufnummern des Netzes von Dritten nicht über das öffentliche Telefonnetz erreichbar sind. Eine zusätzliche 

Erreichbarkeit der einzelnen Endeinrichtungen über andere Rufnummern kann möglich sein. 

Es ist beabsichtigt, die bisher gültige Verfügung "Strukturierung und Ausgestaltung des Nummernbereiches 

für Internationale Virtuelle Private Netze" entsprechend durch einen "Nummernplan Rufnummern für In-

ternationale Virtuelle Private Netze" gemäß § 1 TNV zu ersetzen. In dem Nummernplan soll festgelegt wer-

den, wie der Nummernbereich 0181 für IVPN strukturiert und ausgestaltet ist. Dabei sollen insbesondere der 

Nutzungszweck und die Nutzungsbedingungen neu festgelegt werden. Hierzu wurde zunächst eine Befragung 

aller Zuteilungsnehmer durchgeführt, um die aktuelle Nutzung der Rufnummern und die Marktbedürfnisse 

festzustellen. Der Entwurf des Nummernplans wird derzeit erarbeitet. Nach der Fertigstellung des Entwurfs 

soll gemäß § 3 TNV eine öffentliche Anhörung durchgeführt werden. 

2.4 Betreiberkennzahlen, Rufnummern für Auskunfts- und Vermittlungsdienste, Onlinedienste, 
und Massenverkehrsdienste 

Entwicklungen im Telekommunikationsmarkt führen teilweise zu neuen Nummernbedarfen. Teilweise füh-

ren sie aber auch dazu, dass kaum Nachfrage mehr nach weiteren Nummern besteht. So hat es im Berichts-

zeitraum bei den für die sogenannten Call-by-Call- und Preselection-Dienste relevanten Betreiberkennzah-

len (Nummernbereich 010), den Rufnummern für Auskunfts- und Vermittlungsdienste (Nummernbe-

reich 118), den für einen schmalbandigen Internetzugang erforderlichen Rufnummern für Onlinedienste 
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(Nummernbereich 0191-0194) und den Rufnummern für Massenverkehrs-Dienste (Nummernbereich 0137) 

fast keine Neuzuteilungen mehr gegeben. Die Ursachen hierfür sind unterschiedlich. 

Die Bedeutung der Betreiberauswahl nimmt primär durch die fortschreitende Verbreitung von volumenun-

abhängigen Tarifen ("Flatrates") ab. Nach diversen Marktkonsolidierungen operieren die meisten verbliebenen 

Anbieter mit mehreren Kennzahlen, die sie für unterschiedlich ausgerichtete Vermarktungen verwenden. 

Diese Entwicklung des Marktes führte ebenfalls dazu, dass aufgrund von Anfragen von Anbietern der dritte 

Abschnitt des Nummernplans für Betreiberkennzahlen mit Wirkung zum 24. Januar 2018 geändert wurde. 

Mit der Änderung wurde der Nutzungszweck der Betreiberkennzahlen dahingehend erweitert, dass neben der 

Nutzung für eine Betreiberauswahl nach § 3 Nr. 4a TKG und eine Betreibervorauswahl nach § 3 Nr. 4b TKG 

auch eine Nutzung für entsprechende Dienste von Unternehmen, die selbst über keine unmittelbare Zusam-

menschaltung mit dem Unternehmen verfügen, das seinen Teilnehmern eine Betreiberauswahl oder Betrei-

bervorauswahl anbietet, zulässig ist. Hintergrund dieser Änderung ist der Technologiewechsel von leitungsba-

sierter zu Internet-Protokoll141-basierter Netzzusammenschaltung, der es der Telekom Deutschland GmbH 

(Telekom) ermöglicht, mehrere Betreiberkennzahlen über eine IP-basierte Zusammenschaltung zuzuführen. 

Dadurch können Anbieter von Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl ohne eigene Zusammenschal-

tungsvereinbarung mit der Telekom ihre Dienste über das Netz eines Dritten, der seinerseits eine Zusammen-

schaltungsvereinbarung mit der Telekom getroffen hat, erbringen. Durch die Einführung des lit. b) im Ab-

schnitt 3 wurde solchen Anbietern ermöglicht, ihre Dienste über das Netz eines entsprechenden Dritten zu 

erbringen. 

Die Beauskunftung von Teilnehmerdaten durch Auskunftsdienste verliert immer mehr an Bedeutung, weil 

Teilnehmer, die die Telefonnummer eines anderen Teilnehmers benötigen, heute in der Regel im Internet 

einfach und kostenlos verfügbare Informationsmöglichkeiten nutzen. Diese Entwicklung verstärkt sich, weil 

mit der Verbreitung von internetfähigen Mobiltelefonen ("Smartphones") zusehends auch diese Teilnehmer-

gruppe klassische Auskunftsdienste weniger in Anspruch nimmt. Auch für die Vermarktung von Premium-

Diensten haben Auskunftsrufnummern nicht mehr die Bedeutung, die sie in der Vergangenheit hatten, da 

viele klassisch mittels Premium-Diensten angebotene Inhalte umfangreicher, komfortabler nutzbar und zu-

dem vielfach kostenlos im Internet verfügbar sind. 

Rufnummern für Onlinedienste werden für Telekommunikationsdienste zugeteilt, die einen Zugang zu Da-

tendiensten (z. B. Internet) ermöglichen. Typischerweise ermöglichen sie die Verbindung eines Computers mit 

dem Internet mittels Einwahl über eine Telefonleitung. Eine hauptsächliche Nutzung stellen die sogenannten 

"Internet-by-Call"-Angebote dar. Der Zugang zu Onlinediensten über Rufnummern für Onlinedienste hat im 

Telekommunikationsmarkt eine abnehmende Bedeutung, da immer mehr Nutzer über breitbandige Internet-

zugänge verfügen (z. B. DSL, Breitbandangebote der Kabelnetzbetreiber) und sich nicht mehr über eine 

schmalbandige Telefonleitung in das Internet einwählen. 

Auch wenn es im Berichtszeitraum bei den in diesem Abschnitt behandelten Nummernarten kaum Neuzutei-

lungen gegeben hat, waren vielfältige Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Bestandes wahr-

zunehmen. So müssen z. B. bei Unternehmensumwandlungen oder Umstrukturierungen die Zuteilungen 

gemäß der TNV bestätigt und berichtigt werden. Da auf die Bestätigung die Vorschriften über die Zuteilung 

entsprechend Anwendung finden, werden insbesondere bei den Auskunftsdiensten, wo besondere Anforde-

141 Kurz: IP 
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rungen zu erfüllen sind, auch die jeweiligen Geschäftsmodelle überprüft. Bei den Betreiberkennzahlen wurde 

ein Verwaltungsverfahren geführt, da der Zuteilungsnehmer seine Kennzahl entgegen dem für die Zuteilung 

und Nutzung maßgeblichen Nummernplan für unzulässige Angebote eingesetzt hatte. 

Im Bereich Massenverkehrs-Rufnummern werden vereinzelt Verwaltungsverfahren geführt, da Rufnum-

mern entgegen dem Nutzungszweck für Dienste eingesetzt werden, die teilweise dauerhaft angeboten werden 

und zudem keinen Massenverkehr verursachen. 

2.5 Rufnummern für Mobile Dienste 

Im Bereich der Rufnummern für Mobile Dienste sieht die Zuteilungssituation wie folgt aus: Im Jahr 2017 

erfolgte eine Zuteilung eines Rufnummernblocks, der im Jahr 2018 insgesamt vier Widerrufe gegenüberstan-

den. Im angegebenen Erhebungszeitraum erfolgten keine weiteren Zuteilungen. Insgesamt bestehen zum 

Stichtag 30. Juni 2019 37 Zuteilungen bei sieben Zuteilungsnehmern. 

Durch eine Änderung des "Nummernplans Rufnummern für Mobile Dienste" im Jahr 2013 können auch 

Diensteanbieter ohne eigenes Netz die Zuteilung eines Blocks von Rufnummern für Mobile Dienste beantra-

gen. Im Zuge dieser Änderung wurde aus Gründen der Rufnummernökonomie die Blockgröße von zehn Mil-

lionen auf eine Million Rufnummern reduziert. Seit der Erweiterung des Kreises der Antragsberechtigten 

wurden insgesamt elf Rufnummernblöcke zugeteilt. Derzeit sind drei Mobilfunknetzbetreiber (nach der Fusi-

on von E-Plus und Telefónica) und vier andere Unternehmen Zuteilungsnehmer von Rufnummern für Mobi-

le Dienste. Im Nummernplan wurde festgelegt, dass die zugeteilten 1 Mio. Rufnummernblöcke erst genutzt 

werden dürfen, wenn die Bundesnetzagentur die "allgemeine Nutzbarkeit" festgestellt hat. Das Vorliegen der 

allgemeinen Nutzbarkeit von 1 Mio. Rufnummernblöcken wurde mit Wirkung zum 3. Mai 2018 festgestellt 

(Verfügung Nr. 45/2018, Amtsblatt Nr. 8/2018). Mit der Feststellung begann die Nutzungsfrist von 180 Tagen 

zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist konnten vier Rufnummernblöcke im Jahr 2018 nicht genutzt werden. Die 

Zuteilungen wurden daher widerrufen. 

Die Bundesnetzagentur hatte in den letzten Jahren toleriert, dass deutsche Mobilfunkrufnummern für Machi-

ne-to-Machine (M2M)-Kommunikation im Ausland verwendet werden. Umgekehrt wurde bei M2M-

Kommunikation auch toleriert, dass ausländische Rufnummern in Deutschland verwendet werden. 

Um für diese sogenannte "exterritoriale Nutzung" eine entsprechende formale Regelung vorzubereiten, wurde 

eine öffentliche Anhörung zu geplanten Verfügungen durchgeführt (Mitteilung Nr. 1285/2016, Amts-

blatt Nr. 19/2016 vom 12. Oktober 2016). Auf Basis der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen (Mit-

teilung Nr. 520/2017 im Amtsblatt Nr. 16/2017) wurden die Änderung des "Nummernplans Rufnummern für 

Mobile Dienste" sowie die Verfügungstexte "Teilweiser Widerruf bestehender Zuteilungen von Blöcken von 

Rufnummern für Mobile Dienste" und "Exterritoriale Nutzung von ausländischen Rufnummern im Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland im Rahmen von Machine-to-Machine-Kommunikation" ausgearbeitet und in 

Kraft gesetzt (Verfügungen (Nr. 78, 79 und 80/2017 im Amtsblatt 16/2017 vom 23. August 2017). Damit wurden 

für den Fall der M2M-Kommunikation die Nutzung von deutschen Mobilfunkrufnummern im Ausland und 

die Nutzung ausländischer Rufnummern in Deutschland förmlich erlaubt. 

Dies stellte eine Angleichung an entsprechende Regelungen dar, die im Jahr 2016 hinsichtlich Internationaler 

Kennungen für Mobile Teilnehmer (International Mobile Subscriber Identities; IMSIs) ergangen waren (vgl. 

Ausführungen unter 2.10 in diesem Abschnitt). Allerdings wurde im Unterschied zur IMSI-Regelung aus 
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Gründen der öffentlichen Sicherheit für bestimmte Fälle eine Anzeigepflicht vorgesehen. Eine Anzeige ist 

immer dann erforderlich, wenn deutsche Rufnummern für Mobile Dienste exterritorial für M2M-

Kommunikation so genutzt werden, dass zu den Rufnummern ansonsten keine Erhebung von Teilnehmerda-

ten nach § 111 TKG erfolgt und entsprechend nicht gemäß §§ 112, 113 TKG über das automatische oder ma-

nuelle Auskunftsverfahren Daten abfragbar sind. Im Falle der exterritorialen Nutzung ausländischer Ruf-

nummern in Deutschland ist eine Anzeige durch den Netzbetreiber erforderlich, damit bekannt ist, wohin 

sich Bundesnetzagentur und Sicherheitsbehörden bei Ermittlungen wenden können. 

Mit den Regelungen zur exterritorialen Nutzung von Rufnummern hat die Bundesnetzagentur international 

eine Vorreiterrolle eingenommen und die Digitalisierung gefördert. Über Mobilfunk vernetzte Geräte können 

nun besser weltweit vermarktet werden. Es ist zu erwarten, dass sich insbesondere in den Bereichen Automo-

tive ("connected cars"), Gebäudetechnik ("smart home") und Energie ("smart meter") verstärkt M2M-

Anwendungen durchsetzen werden. Der automatisierte Informationsaustausch zwischen z. B. Maschinen, 

Automaten, Fahrzeugen oder Messwerken (z. B. Strom-, Gas- und Wasserzählern) untereinander oder mit 

einer zentralen Datenverarbeitungsanlage ist ein Wachstumsbereich der Telekommunikationsindustrie. Die 

Anwendungen haben häufig einen länderübergreifenden, teilweise sogar globalen Wirkungsbereich. Die be-

nötigten Endgeräte werden in der Regel für den Weltmarkt produziert (vgl. zu M2M auch Ausführungen un-

ter 2.7 in diesem Abschnitt). 

2.6 Kurzwahlnummern im Mobilfunk 

Die Mobilfunkanbieter haben im eigenen Ermessen eine Vielzahl kurzstelliger Rufnummern geschaffen. Sie 

nutzen die kurzstelligen Rufnummern teilweise für eigene Dienste, teilweise schließen sie Verträge mit Drit-

ten über die Nutzung der Nummern. Diese nutzen die Nummern selbst oder schließen ihrerseits Verträge mit 

Dritten. Die Nutzer der Nummern spreizen diese zum Teil auf, indem sie Verträge mit Dritten über die Nut-

zung einer Nummer in Verbindung mit einem Kennwort schließen. 

Trotz der – abgesehen vom Fall des Roamings – nur internen technischen Vermittlung sind die angebotenen 

Dienste regelmäßig für die Kunden aller Mobilfunkanbieter unter derselben kurzstelligen Rufnummer er-

reichbar. Um diese übergreifende Erreichbarkeit einfach zu realisieren, bestehen für einen Teil der Nummern 

Absprachen zwischen den Mobilfunknetzbetreibern. 

Im Falle von Datendiensten (SMS-Dienste) benötigt ein Inhalteanbieter Verträge mit den drei Mobilfunknetz-

betreibern und den Mobilfunkdiensteanbietern, die eigene SMS-Center betreiben, damit der Dienst von allen 

Mobilfunkkunden erreicht werden kann. Im Falle von Sprachdiensten (Voice-Dienste) reichen Verträge mit 

den drei Mobilfunknetzbetreibern aus, weil die Dienste dann auch von den Kunden der Diensteanbieter im 

jeweiligen Netz erreichbar sind. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass eine kurzstellige Rufnummer von einem Unternehmen für einen SMS-

Dienst und von einem anderen Unternehmen für einen Voice-Dienst genutzt wird – auch wenn dies in der 

Praxis weitestgehend vermieden wird. 

Seitens der Bundesnetzagentur wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Analysen durchgeführt, 

Eckpunkte zur hoheitlichen Verwaltung der Mobilfunkkurzwahlen entwickelt und im Nummerierungskon-

zept veröffentlicht. Mit Mitteilung Nr. 676/2017 vom 6. Dezember 2017 (Amtsblatt Nr. 23/2017) wurde eine 

Anhörung zum Entwurf eines Nummernplans "Mobilfunk-Kurzwahlnummern" veröffentlicht und am 
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17. Januar 2018 hierzu eine öffentliche mündliche Anhörung durchgeführt. Der Entwurf des Nummernplans 

zielt darauf ab, das bereits in mehreren Nummerierungskonzepten aufgeführte Thema der Einführung eines 

Nummernplans für Mobilfunk-Kurzwahlnummern auszugestalten und Transparenz über den Nummern-

raum herbeizuführen. Bei der Ausgestaltung des Entwurfs des Nummernplans wurden die Vorgaben, wie sie 

zuletzt im Nummerierungskonzept 2014 veröffentlicht worden waren, aufgenommen. Zu der öffentlichen 

Anhörung sind zahlreiche Stellungnahmen eingegangen, die ausgewertet wurden. Die Bundesnetzagentur 

erarbeitet nunmehr auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen die überarbeitete Ausgestaltung 

eines Nummernplans, der den bestehenden Marktgegebenheiten Rechnung trägt und für die Zukunft ver-

bindliche hoheitliche Grundlagen schafft. 

2.7 Nummern für Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M-Kommunikation) 

M2M-Kommunikation steht für den überwiegend automatisierten Informationsaustausch zwischen techni-

schen Einrichtungen wie z. B. Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Messwerken (z. B. Strom-, Gas- und 

Wasserzähler) untereinander oder mit einer zentralen Datenverarbeitungsanlage. Zur M2M-

Kommmunikation gehört die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Sys-

temen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die Kommunikation kann sowohl kabelgebunden als 

auch drahtlos erfolgen. Ein Mensch ist an der Kommunikation in der Regel nicht beteiligt, wobei eine be-

grenzte menschliche Beteiligung der Einordnung als M2M-Kommunikation nicht entgegensteht. Die M2M-

Technologie verknüpft Informations- und Kommunikationstechnik. Die Kommunikation zwischen techni-

schen Einrichtungen wird als ein wesentlicher Wachstumstreiber in der Telekommunikationsindustrie in den 

nächsten Jahren prognostiziert. Es werden Zuwachsraten erwartet, die um ein Vielfaches über denen der 

Sprachkommunikation liegen. Auch die Anzahl von möglichen M2M-Geräten und angebotenen M2M-

Diensten wird in den nächsten Jahren nach jetziger Erwartungslage stark ansteigen. 

Die Bundesnetzagentur stellt die für die M2M-Kommunikation benötigten Nummernressourcen zur Verfü-

gung. So werden für viele M2M-Anwendungen Rufnummern für Mobile Dienste (vgl. hierzu auch 2.5) und für 

die technische Adressierung Internationale Kennungen für Mobile Teilnehmer (International Mobile Subscri-

ber Identities; IMSIs, vgl. 2.8) benötigt. 

Der zunächst erwogene Ansatz, einen speziellen Rufnummernbereich für M2M-Anwendungen einzuführen, 

wurde nicht weiter verfolgt, da eine Knappheit von Rufnummern für Mobile Dienste nicht zu erwarten ist. 

Zudem haben die Marktbeteiligten in Anhörungen angegeben, dass die Verwendung der etablierten Ruf-

nummern für Mobile Dienste für eine erfolgreiche Markterschließung geeigneter ist, als die Einführung einer 

neuen, eigenständigen Rufnummernressource. Sollte jedoch ein so großer Bedarf entstehen, dass ein Engpass 

an Rufnummern zu befürchten ist, wird die Bundesnetzagentur kurzfristig eine neue Nummernressource zur 

Verfügung stellen. 

Für M2M-Kommunikation werden vielfach Nummernressourcen unabhängig von der landesspezifischen 

Herkunft dauerhaft eingesetzt, da die Güter, für die die Rufnummern genutzt werden, oft für den Weltmarkt 

produziert wurden. Abweichend vom Grundsatz der Unzulässigkeit dieser sogenannten "exterritorialen Nut-

zung" von Nummern hat die Bundesnetzagentur sowohl die Nutzung ausländischer Rufnummern und IMSIs 

in Deutschland als auch die Nutzung deutscher Rufnummern und IMSIs im Ausland erlaubt. Für Einzelheiten 

hierzu wird auf die Ausführungen unter 2.5 in diesem Abschnitt verwiesen. 
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Da aufgrund der neuen am Markt befindlichen Geschäftsmodelle der Umfang der Erlaubnis zur exterritoria-

len Rufnummernnutzung Wandlungen unterworfen ist und eine einheitliche Auslegung fehlte, hat die Bun-

desnetzagentur hierzu im Jahr 2019 klarstellende Hinweise erlassen (Mitteilung Nr. 232/2019, Amtsblatt 

Nr. 9/2019). Hierbei ist insbesondere die Auslegung des Begriffs "begrenzte menschliche Beteiligung" in den 

Nummernplänen und Verfügungen für Mobilfunk-Rufnummern und IMSIs relevant. Diesbezüglich geht die 

Bundesnetzagentur in den geltenden Regelungen von folgenden Überlegungen aus: 

Eine begrenzte menschliche Beteiligung steht einer Einordnung als M2M-Kommunikation im Sinne der 

geltenden Regelungen auch für Datenkommunikation, die nicht eine Datenverbindung zu einem frei 

wählbaren Endpunkt ist, nicht entgegen. 

Eine Anwendung oder ein Gerät fällt nicht lediglich deshalb aus dem Anwendungsbereich der M2M-

Kommunikation, weil mehr als ein voreingestellter Endpunkt aus einer begrenzten Gruppe vorausge-

wählter Endpunkte erreicht werden kann, die von dem Anbieter der M2M-Kommunikation oder dem Ge-

rätehersteller ausgewählt und bereitgestellt werden. 

Eine Anwendung oder ein Gerät fällt nicht lediglich deshalb aus dem Anwendungsbereich der M2M-

Kommunikation, weil der vorausgewählte Endpunkt von einem Dritten betrieben wird, der von dem An-

bieter der M2M-Kommunikation oder dem Gerätehersteller ausgewählt wurde. 

2.8 Technische Nummern 

Im Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Juli 2019 erfolgten bei den insbesondere für Zwecke der Netzsteuerung 

relevanten Technischen Nummern folgende Zuteilungen: 

National Signalling Point Codes (NSPC): 18 Zuteilungen 

International Signalling Point Codes (ISPC): 7 Zuteilungen 

Individuelle TETRA Teilnehmerkennungen (ITSI): 30 Zuteilungen 

Herstellerkennungen für Telematikprotokolle (HKT): keine Zuteilungen 

Portierungskennungen werden verwendet, um Rufnummern oder Rufnummernblöcke Betreibern von Tele-

kommunikationsnetzen oder Anbietern von Telekommunikationsdiensten zuzuordnen. Sie werden dazu 

einer Rufnummer bzw. den kennzeichnenden Ziffern eines Rufnummernblocks vorangestellt und haben den 

Charakter eines Präfixes. Im Berichtszeitraum wurden 25 Portierungskennungen zugeteilt. 

Im Übrigen wurden bei der ITU auf Anforderung von Telekommunikationsunternehmen 199 International 

Carrier Codes notifiziert. Die Einbindung der zuständigen nationalen Regulierungsbehörde in den Notifizie-

rungsprozess ist im Anhang E der ITU Empfehlung M.1440 geregelt. 

Internationale Kennungen für Mobile Teilnehmer (International Mobile Subscriber Identities, IMSIs) werden 

gemäß der Empfehlung E.212 der ITU für mobile drahtlose und drahtgebundene Dienste zur Adressierung 

von Teilnehmern benötigt. 
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Rechtsgrundlage für die Zuteilung und die Nutzung von IMSIs ist der Nummernplan IMSI. Darin ist festgelegt, 

wie die Nummern strukturiert sind, für welchen Zweck sie zu nutzen sind, wie das Antragsverfahren grund-

sätzlich organisiert ist und welche Nutzungsbedingungen zu beachten sind. Der Nummernplan ist am 

7. April 2016 in Kraft getreten und ersetzt die vormaligen Zuteilungsregelungen. 

Der Nummernplan IMSI ist mit Änderungsverfügung Nr. 32/2016 sowie der gesonderten Verfügung 

Nr. 33/2016 um Regelungen zur exterritorialen Nutzung von IMSIs im Falle von M2M-Anwednungen ergänzt 

worden (vgl. hierzu auch Ausführungen unter 2.8 in diesem Abschnitt). Aufgrund eines entsprechenden teil-

weisen Widerrufs gilt der Nummernplan auch für bestehende Zuteilungen. Seit dem Inkrafttreten des Num-

mernplans können neben den Mobilfunknetzbetreibern (Mobile Network Operators, MNO) auch sogenannte 

virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (Mobile Virtual Network Operators, MVNO) mit eigener Netzinfrastruktur 

die Zuteilung eines IMSI-Blocks beantragen. Das Antragsverfahren für IMSIs beschreibt im Einzelnen, wie 

antragsberechtigten Unternehmen IMSIs von der Bundesnetzagentur zugeteilt werden. 

Ein MNO hatte vorgetragen, dass er für die Realisierung von lokalen, grundstücksbezogen Telekommunikati-

onsnetzen (5G-Campusnetze) mit bestimmten Funktionalitäten einen zusätzlichen IMSI-Block benötigt. Zu-

dem stellte sich für die Bundesnetzagentur die Frage, ob in Hinblick auf bevorstehende Vergaben der 5G-

Mobilfunkfrequenzen für den Bereich 3.700 MHz bis 3.800 MHz (Anwendungen des drahtlosen Netzzugangs 

für lokale Anwendungen) Maßnahmen im Bereich der Nummerierung erforderlich sind. Die Bundesnetza-

gentur hat deshalb eine öffentliche Anhörung zur Änderung des Nummernplans IMSI zur Thematik der loka-

len Implementierungen (Mitteilung Nr. 288/2019, Amtsblatt Nr. 10 vom 29.05.2019) eingeleitet, deren Auswer-

tung im Berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen wurde. Mit der Anhörung wurde ein entsprechender 

Änderungsentwurf des IMSI-Nummernplans allen Marktteilnehmern zur Diskussion gestellt, verbunden mit 

einer Befragung zu möglichen weiteren Maßnahmen im Bereich der Nummerierung im Zusammenhang mit 

5G-Campusnetzen. 

Im Berichtszeitraum wurden vier IMSI-Blöcke zugeteilt. 

3. Änderung der Zuteilungen im mobilen See- und Binnenschifffahrts-
funk und im mobilen Flugfunk 

Aufgrund internationaler Regelungen muss für jede deutsche See- oder Schiffsfunkstelle eine "SHIP STATION 

LICENCE" (Zuteilungsurkunde) erteilt werden. Am 1. Juni 2013 hat die Bundesnetzagentur Nummernpläne 

für die international nach der Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk) vorgeschriebenen Einzelzutei-

lungen im mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunk eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt sind die Frequenzen 

des mobilen See- und Binnenschifffahrtsfunks allgemein zugeteilt. Gleichzeitig ist die tatsächliche Nutzungs-

erlaubnis jedoch von der vorherigen individuellen Zuteilung von Nummern im See- und Binnenschifffahrts-

funk abhängig. 

Im Jahr 2015 wurden Regelungen zu Nummern für "besondere Anwendungen" im See- und Binnenschiff-

fahrtsfunk ergänzt. Die Zuteilung dieser Nummern für Schulungsfunkanlagen, Vorführfunkanlagen und Ver-

suchsfunkanlagen werden in einem Nummernplan sowie im dazugehörigen Antragsverfahren geregelt und 

stellen seither sicher, dass die Zuteilung und Nutzung von Nummern für diese speziellen Anwendungen ein-

heitlich und unter transparenten Rahmenbedingungen erfolgt. 
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Für den mobilen Flug- und Flugnavigationsfunk hat die Bundesnetzagentur nach entsprechenden Vorarbei-

ten, zuletzt einer Anhörung, zum 1. Januar 2019 ein geändertes Verfahren für die international nach der Voll-

zugsordnung für den Funkdienst (VO Funk) vorgeschriebenen Einzelzuteilungen (bisher individuelle Fre-

quenzzuteilung / AIRCRAFT STATION LICENCE) eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt sind die Frequenzen des 

mobilen Flug- und Flugnavigationsfunks für Luftfunkstellen und mobile Flugnavigationsfunkstellen allge-

mein zugeteilt. Gleichzeitig ist jedoch die tatsächliche Nutzungserlaubnis von der vorherigen individuellen 

Zuteilung eines Rufzeichens im Flug- und Flugnavigationsfunk abhängig. Das bedeutet, dass die nach 

VO Funk international anerkannte Urkunde (AIRCRAFT STATION LICENCE) künftig nicht mehr in Form 

einer Frequenzzuteilung nach § 55 TKG ausgestaltet ist, sondern in Form einer Nummernzuteilung nach § 66 

TKG erfolgt. 
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G Frequenzregulierung 

1. Bereitstellung von Frequenzen 

1.1 Vergabe von Frequenzen im Bereich 2 GHz und 3,4 Ghz bis 3,7 GHz 

Mit Fortschreiten der Digitalisierung wachsen sowohl die Nachfrage nach hohen Datenraten bei zunehmen-

der Mobilität als auch die Anforderungen an Kapazität, Verfügbarkeit und Latenz von Mobilfunkverbindun-

gen. Als leistungsfähiger Mobilfunkstandard der nächsten Generation kann 5G diesen Anforderungen gerecht 

werden. Mit 5G sollen zudem innovative Dienste und Anwendungen (wie z. B. Industrie 4.0, automatisiertes 

Fahren und Internet der Dinge) entwickelt und gefördert werden. 

Ein schneller 5G-Rollout in Deutschland erfordert die passenden regulatorischen Rahmenbedingungen. Be-

reits bei der frühzeitigen Bereitstellung der 700 MHz-, 900 MHz- und 1.800 MHz-Frequenzen im Jahr 2015 

hatte die Bundesnetzagentur dafür gesorgt, dass das Potenzial dieser Frequenzen in Deutschland schnellst-

möglich zugunsten der Verbraucher genutzt werden kann. Insbesondere durch die technologieneutrale Zutei-

lung kann die Umstellung auf leistungsfähige Mobilfunktechnologien wie 4G und nunmehr 5G flexibel erfol-

gen. An diesen Erfolg sollte mit der Vergabe der 2 GHz- und 3,6 GHz-Frequenzen angeknüpft werden. Es war 

im größtmöglichen Maß sicherzustellen, dass das Potenzial der Frequenzen für 5G bzw. Spitzendatenraten im 

Gigabitbereich sowie Datenraten je Nutzer mit durchschnittlich 100 Megabit pro Sekunde voll ausgeschöpft 

wird. 

Voraussetzung für 5G ist die Bereitstellung geeigneter Frequenzen. Als Pionierbänder für die neue Mobilfunk-

generation wurden in Europa das 700 MHz-, das 3,6 GHz- und das 26 GHz-Band identifiziert. Frequenzen aus 

dem 3,6 GHz-Band wurden im jüngsten Vergabeverfahren bereitgestellt. Darüber hinaus laufen bestehende 

Frequenznutzungsrechte im Bereich 2 GHz in den Jahren 2020 bzw. 2026 aus. Die Bundesnetzagentur hatte im 

Rahmen des Vergabeverfahrens sicherzustellen, dass diese auslaufenden Frequenznutzungsrechte frühzeitig 

und bedarfsgerecht vergeben werden konnten. 

1.1.1 Wesentliche Verfahrensschritte 

Bereits 2016/2017 hatte die Bundesnetzagentur frühzeitig den Auftakt zum 5G-Vergabeverfahren gegeben. Im 

Juli 2016 hatte die Bundesnetzagentur zunächst den Frequenz-Kompass zu den aktuellen frequenzregulatori-

schen Handlungsfeldern veröffentlicht. Zur weiteren Konkretisierung waren im Dezember 2016 Orientie-

rungspunkte zur Konsultation gestellt worden. Auf der Grundlage der eingereichten Stellungnahmen hatte 

die Bundesnetzagentur Eckpunkte erarbeitet und gleichzeitig die Bedarfsermittlung für bundesweite Zutei-

lungen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz eingeleitet. 

Darauf aufbauend folgten im Jahr 2018 mit den Präsidentenkammerentscheidungen I bis IV weitere wichtige 

Meilensteine des Frequenzvergabeverfahrens. Mit der Durchführung der Frequenzauktion in Mainz zwischen 

März und Juni 2019 fand das Vergabeverfahren seinen Abschluss. Es folgten das Zuordnungsverfahren und 

schließlich die Frequenzzuteilungen. 
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1.1.2 Präsidentenkammerentscheidungen I und II 

Im Januar 2018 wurde der Entwurf einer Entscheidung zur Anordnung und Wahl des Verfahrens zur Vergabe 

von Frequenzen142 zur Konsultation gestellt. Nach Auswertung der daraufhin eingegangenen Stellungnahmen 

der interessierten Kreise legte die Präsidentenkammer mit ihrer Entscheidung über Anordnung und Wahl des 

Vergabeverfahrens vom 14. Mai 2018143 fest, die Frequenzen in einer Auktion zu versteigern, weil die Nachfra-

ge nach Frequenzen das Angebot überstieg (Teilentscheidungen I und II). 

Vorrangiges Ziel der Bundesnetzagentur war es dabei, durch die Bereitstellung geeigneter Frequenzressourcen 

Planungs- und Investitionssicherheit für den Breitbandausbau in Deutschland, aber auch für die hiervon be-

troffenen Nutzergruppen (unter anderem Satellitenfunk, Radioastronomie, regionale Netzbetreiber oder klei-

ne und mittlere Unternehmen) und deren Interessen zu schaffen. In der Entscheidung legte die Präsidenten-

kammer fest, dass der überwiegende Teil des Spektrums im 3,6 GHz-Band im Umfang von 300 MHz bundes-

weit bereitgestellt werden sollte, so dass diese vollständig für 5G-Anwendungen flexibel und freizügig genutzt 

werden können. Mit Blick auf die Interessen von Industrieunternehmen und anderen Nachfragern (sog. "Ver-

ticals", Industrie 4.0, Landwirtschaft, Start-Ups) kündigte die Bundesnetzagentur parallel zur Auktion auch die 

Bereitstellung von Frequenzen im Umfang von 100 MHz für Zuteilungen auf Antrag an (Antragsverfahren im 

Bereich 3,7 GHz bis 3,8 GHz). 

Mit der Wahl der Versteigerung der bundesweiten Frequenznutzungsrechte entschied sich die Präsidenten-

kammer für ein bereits in den zurückliegenden Vergabeverfahren erprobtes und bewährtes Verfahren. Diese 

Verfahrenswahl entspricht der Systematik der gesetzlichen Regelung des § 61 Abs. 2 S. 1 TKG, der die Wahl des 

Versteigerungsverfahrens als Regel vorgibt, von der nur im Ausnahmefall – wenn eine Versteigerung aus-

nahmsweise nicht geeignet ist, die Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 TKG sicherzustellen – abgewichen wer-

den soll. Nach eingehender Prüfung stellte die Präsidentenkammer mit ihrer Entscheidung vom 14. Mai 2018 

fest, dass mit der Wahl einer Auktion das gesetzliche Ziel eines Vergabeverfahrens optimal erreicht werden 

konnte – nämlich diejenigen Bewerber auszuwählen, die am besten geeignet sind, die Frequenzen effizient zu 

nutzen. 

1.1.3 Öffentliche mündliche Anhörung 

Die wesentlichen frequenzregulatorischen Aspekte des Vergabeverfahrens und insbesondere der Inhalt der 

künftigen Vergabebedingungen, – z. B. der Versorgungsauflagen und der künftigen Diensteanbieterregelung

waren Gegenstand einer am 13. Juli 2018 in der Bundesnetzagentur in Bonn durchgeführten öffentlichen 

mündlichen Anhörung der interessierten Kreise. Die dort vorgetragenen Belange und die schriftlichen Stel-

lungnahmen wurden ausgewertet und fanden im weiteren Verfahren ihren Niederschlag. 

1.1.4 Präsidentenkammerentscheidungen III und IV 

Am 24. September 2018 veröffentlichte die Präsidentenkammer einen Konsultationsentwurf über die Vergab-

ebedingungen und Auktionsregeln144. Nach Auswertung der zu diesem Entwurf abgegebenen Stellungnahmen 

und der Herstellung des Benehmens mit dem Beirat bei der Bundesnetzagentur veröffentlichte die Präsiden-

142 Mit-Nr. 35/2018, ABl. Bundesnetzagentur 3/2018 vom 7. Februar 2018, Seite 329 ff. 

143 Vfg-Nr. 62/2018, ABl. Bundesnetzagentur 10/2018 vom 30. Mai 2018, Seite 760 ff. 

144 Mit-Nr. 267/2018, ABl. Bundesnetzagentur 19/2018 vom 4. Oktober 2018, Seite 1702 ff. 
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tenkammer am 26. November 2018 die Entscheidung über die Vergaberegeln und Auktionsregeln145 (Teilent-

scheidungen III und IV). 

Inhalt der Entscheidung waren zunächst die Vergaberegeln (Teilentscheidung III). Mit ihnen legte die Präsi-

dentenkammer im Wesentlichen zum einen die Voraussetzungen für die Zulassung von Unternehmen zum 

Versteigerungsverfahren fest und eröffnete gleichzeitig das Zulassungsverfahren. Zum anderen umfassten die 

Vergaberegeln mit den Frequenznutzungsbestimmungen einschließlich der Versorgungsverpflichtungen und 

der Diensteanbieterregelung einen in der öffentlichen Debatte und im Markt vielbeachteten Aspekt des 

Vergabeverfahrens. Insbesondere bei der Festlegung der Versorgungsverpflichtungen waren die betroffenen 

Interessen von Verbrauchern und Politik sorgfältig mit den von den Unternehmen vorgebrachten Belangen 

abzuwägen. 

Um die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands als wichtigem Wirtschaftsstandort auch zukünftig sichern zu kön-

nen, ist es wirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich von hoher Bedeutung, eine verlässliche und flächende-

ckende Mobilfunkversorgung zu erreichen. Daher wurden zum einen individuelle Versorgungsauflagen für 

Straßen-, Schienen- und Wasserwege entwickelt. Zum anderen wurden künftige Zuteilungsinhaber verpflich-

tet, neue Basisstationen in unversorgten Gebieten ("Weiße Flecken") zu errichten sowie Basisstationen für 5G-

Anwendungen bereitzustellen. Die Verpflichtungen sollen dazu beitragen, Versorgungslücken – insbesondere 

auch in ländlichen Gebieten – zu schließen und Deutschland zukunftssicher für den Rollout von 5G aufzustel-

len. 

Mit den letztlich festgelegten Versorgungsverpflichtungen legte die Präsidentenkammer vor diesem Hinter-

grund eine ausgewogene Lösung vor. Unter Berücksichtigung der Kommentierung interessierter Kreise sowie 

unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wurden in der Präsidentenkammerentscheidung vom 

26. November 2018 im Einzelnen die folgenden Versorgungsauflagen festgelegt. 

Nach der Entscheidung haben Zuteilungsnehmer: 

bis Ende 2022 mindestens 98 % der Haushalte je Bundesland mit mindestens 100 Mbit/s, 

bis Ende 2022 alle Bundesautobahnen mit mindestens 100 Mbit/s und höchstens 10 Millisekunden (ms) 

Latenz, 

bis Ende 2022 die Bundesstraßen mit Verbindungsfunktionsstufen 0 / 1 mit mindestens 100 Mbit/s und 

höchstens 10 ms Latenz, 

bis Ende 2024 alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Mbit/s und höchstens 10 ms Latenz, 

bis Ende 2024 alle Landes- und Staatsstraßen mit mindestens 50 Mbit/s, 

bis Ende 2024 die Seehäfen sowie das Kernnetz der Wasserstraßen im Binnenbereich mit mindestens 

50 Mbit/s, 

145 Vfg-Nr. 152/2018, ABl. Bundesnetzagentur 23/2018 vom 5. Dezember 2018, Seite 2551 ff. 
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bis Ende 2022 die Schienenwege mit mehr als 2.000 Fahrgästen pro Tag mit mindestens 100 Mbit/s, 

bis Ende 2024 alle übrigen Schienenwege mit mindestens 50 Mbit/s 

zu versorgen, sowie bis Ende 2022: 

1.000 "5G-Basisstationen" und 

500 Basisstationen mit mindestens 100 Mbit/s in "weißen Flecken" in Betrieb zu nehmen. 

Für Neueinsteiger gelten abweichende Versorgungsauflagen, die beinhalten: 

bis Ende 2023 mindestens 25 % der Haushalte und 

bis Ende 2025 mindestens 50 % der Haushalte zu versorgen. 

Sofern sie 3,6 GHz-Frequenzen erwerben, sind 1.000 "5G-Basisstationen" zu errichten. 

Sollten sie ausschließlich 3,6 GHz-Frequenzen erwerben, sind wiederum abweichend bis Ende 2025 min-

destens 25 % der Haushalte zu versorgen. 

Mit Blick auf die anspruchsvollen Versorgungsauflagen legte die Präsidentenkammer vergleichsweise niedrige 

Mindestgebote für die insgesamt zu vergebenden 41 Frequenzblöcke fest. Das Mindestgebot für einen Fre-

quenzblock im Bereich 2 GHz wurde abhängig von der Verfügbarkeit auf 5 Millionen Euro bzw. auf 

3,75 Millionen Euro festgesetzt. Das Mindestgebot im Bereich 3,6 GHz betrug für die Mehrzahl der Blöcke 

jeweils 1,7 Millionen Euro. 

Darüber hinaus sieht die Präsidentenkammerentscheidung verschiedene Verhandlungsgebote vor. Sie sollen 

Netzausbau und Wettbewerb fördern, indem sie zu Kooperationen und der Mitnutzung von Spektrum und 

Netzen – insbesondere auch zugunsten der Diensteanbieter – anregen. Im Einzelnen wurden die folgenden 

Verhandlungsgebote festgelegt. 

Zuteilungsinhaber haben: 

mit geeigneten Diensteanbietern über die Mitnutzung von Funkkapazitäten, 

mit geeigneten Interessenten über die lokale oder regionale Überlassung von Spektrum im Bereich 

3.400 MHz bis 3.700 MHz und 

auf Nachfrage anderer bundesweiter Zuteilungsinhaber unter Beachtung des Telekommunikations- und 

Kartellrechts über die Mitnutzung bestehender bundesweiter Netze (sog. Roaming) sowie über Infrastruk-

tur-Sharing zu verhandeln. 

Im Rahmen dieser Verhandlungsgebote nimmt die Bundesnetzagentur eine Rolle als "Schiedsrichter" ein. 
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Mit den Auktionsregeln (Teilentscheidung IV) legte die Präsidentenkammer gleichzeitig die auktionstechni-

schen Regeln fest, denen die in Mainz durchgeführte Versteigerung folgte. Als Auktionstyp wurde der bewähr-

te Modus einer offenen aufsteigenden simultanen Mehrrundenauktion gewählt. Dabei werden in jeder Aukti-

onsrunde gleichzeitig alle Frequenzblöcke in den jeweiligen Frequenzbereichen angeboten. Die Bieter erhal-

ten für jede Auktionsrunde Informationen über die Gebote der anderen Bieter. Es ist ihnen damit während 

der Auktion jederzeit möglich, das Bietverhalten und die Wertschätzung der einzelnen Frequenzblöcke durch 

die anderen Bieter einzuschätzen und die eigene Bietstrategie entsprechend auszurichten. Auf diese Weise 

kann das Risiko, den tatsächlichen Wert der Frequenzblöcke unrealistisch hoch einzuschätzen und daraus 

resultierend zu hohe Preise für die Frequenzblöcke zu zahlen ("Winner’s-Curse-Risiko"), verringert werden. 

Eine aufsteigende Mehrrundenauktion ist beendet, wenn für keinen der Frequenzblöcke ein weiteres höheres 

Gebot erfolgt. 

1.1.5 Zulassungsverfahren 

Mit Veröffentlichung der Teilentscheidungen III und IV wurde gleichzeitig das Verfahren für die Zulassung 

zur Auktion eröffnet. Anträge auf Zulassung zur Versteigerung konnten bis zum 25. Januar 2019 gestellt wer-

den. Die Anträge wurden mit Blick auf die festgelegten Zulassungsvoraussetzungen geprüft. 

Es wurden vier Unternehmen zur Auktion zugelassen. Neben den etablierten Mobilfunknetzbetreibern Te-

lefónica Germany GmbH & Co. OHG, Telekom Deutschland GmbH und Vodafone GmbH wurde mit der Dril-

lisch Netz AG ein potenzieller Neueinsteiger zur Auktion zugelassen. 

Die Auktion startete am 19. März 2019 und fand bei der Bundesnetzagentur in Mainz statt. 

1.1.6 Durchführung der Auktion 

Die Versteigerung der 2 GHz und 3,6 GHz Frequenzen war die Siebte ihrer Art und die Längste, die die Bun-

desnetzagentur durchgeführt hat. Erst in der 497. Runde nach 52 Tagen ist die Frequenzversteigerung am 

12. Juni 2019 zu Ende gegangen. Alle 41 Frequenzpakete in den beiden Frequenzbereichen 2 GHz und 3,6 GHz 

im Umfang von insgesamt 420 MHz sind für einen Gesamtbetrag von 6.549.651.000 Euro ersteigert worden. 
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Im Einzelnen ergab die Auktion folgende Aufteilung: 

Aufteilung der ersteigerten Frequenzblöcke 

2 GHz 3,6 GHz Insgesamt 
Zuschlagspreis 

insgesamt 

Drillisch Netz AG 

2 x 10 MHz 

(beide Blöcke erst 
ab 2026 nutzbar) 50 MHz 70 MHz 1.070.187.000 Euro 

Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG 

2 x 20 MHz 

(ein Block davon erst 
ab 2026 nutzbar) 70 MHz 90 MHz 1.424.832.000 Euro 

Telekom Deutsch-
land GmbH 2 x 20 MHz 90 MHz 130 MHz 2.174.943.000 Euro 

Vodafone GmbH 

2 x 20 MHz 

(ein Block davon erst 
ab 2026 nutzbar) 90 MHz 130 MHz 1.879.689.000 Euro 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 10: Aufteilung der ersteigerten Frequenzblöcke 

Der intensive Bietwettbewerb fand in den letzten Wochen insbesondere um einen 5 MHz-Block im Frequenz-

bereich 3,6 GHz statt. 

Am Ende haben alle vier zugelassenen Unternehmen Frequenzspektrum ersteigern können und werden nun 

den 5G-Ausbau in Deutschland vorantreiben. Die Frequenzen sollen aber nicht nur den 5G-Ausbau vorantrei-

ben, sondern auch allgemein zur Verbesserung der Mobilfunkabdeckung in Deutschland eingesetzt werden. 

1.1.7 Zuordnungsverfahren 

Im Anschluss an das Ende der Auktion mit Aushändigung der Zuschlagsbescheide folgte mit dem Zuord-

nungsverfahren die konkrete Zuordnung der abstrakt ersteigerten Blöcke zu ihren konkreten Lagen in den 

Frequenzbändern. 

Gegenstand der Frequenzauktion in Mainz waren 41 Frequenzblöcke aus den Frequenzbereichen 2 GHz und 

3,6 GHz. Zum Großteil wurden die Blöcke bezüglich ihrer Lage im Spektrum abstrakt versteigert. Lediglich im 

3,6 GHz-Bereich wurden der oberste und der unterste Block in konkreter Bandlage versteigert. Gemäß dem 

vorher festgelegten Verfahren hatten die Bieter im Rahmen des Zuordnungsverfahrens zunächst die Möglich-

keit, sich innerhalb einer Frist von einem Monat über die konkrete Lage der ersteigerten Blöcke im jeweiligen 

Frequenzbereich zu einigen. Nur über die Zuordnung der Blöcke, über die innerhalb der Frist unter den Un-

ternehmen keine Einigung erzielt werden konnte, hatte die Bundesnetzagentur im Anschluss von Amts we-

gen zu entscheiden. Dabei waren der Aspekt zusammenhängenden Spektrums, die bestehenden Nutzungen 
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sowie geltend gemachte Präferenzen zu berücksichtigen. Über die abschließende Zuordnung entschied die 

Bundesnetzagentur am 2. August 2019146: 

Abbildung 34: Zuordnung im Bereich 2 GHz für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 

Abbildung 35: Zuordnung im Bereich 2 GHz ab 1. Januar 2026 (bis 31. Dezember 2040) 

Abbildung 36: Zuordnung im Bereich 3,6 GHz 

1.1.8 Zuteilungsverfahren 

Die Bundesnetzagentur hat am 3. September 2019 auf Antrag der Telekom Deutschland GmbH die ersteiger-

ten Frequenzen im Bereich bei 3,6 GHz zugeteilt. Die Frequenzen der anderen erfolgreichen Bieter können auf 

Antrag ebenfalls zugeteilt werden. Die Frequenzen im Bereich bei 3,6 GHz können bundesweit für 5G genutzt 

werden – je nach Geschäftsmodell zum Beispiel im Bereich Industrie 4.0 oder Landwirtschaft. Damit liegt die 

schnelle Breitbandversorgung in den Händen der Unternehmen. Die Netzbetreiber können ihre Netzplanung 

konkretisieren und ihre Netze zügig ausbauen. 

Teil der Zuteilung ist auch die Verpflichtung, die Versorgungsauflagen umzusetzen. Demnach müssen die 

Zuteilungsinhaber unter anderem bis Ende 2022 jeweils 98 % der Haushalte je Bundesland und alle Bundesau-

tobahnen, die wichtigsten Bundesstraßen und Schienenwege mit mindestens 100 Mbit/s versorgen. Bis Ende 

2024 sollen alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Mbit/s, alle Landes- und Staatsstraßen, die Seehä-

fen und wichtigsten Wasserstraßen und alle übrigen Schienenwege mit mindestens 50Mbit/s versorgt werden. 

1.2 Antragsverfahren 3,7 GHz bis 3,8 GHz und 26 GHz 

1.2.1 Frequenzbereich 3,7 GHz bis 3,8 GHz 

Die Bundesnetzagentur stellt neben den bundesweiten Frequenznutzungsrechten aus den Bereichen 

3.400 MHz bis 3.700 MHz weitere Frequenzen im Bereich 3.700 MHz bis 3.800 MHz für lokale Zuteilungen 

bereit. Ziel der Bundesnetzagentur ist es, dass Antragsteller auch nach der Bereitstellung eines Großteils des 

3,6 GHz-Bandes für bundesweite Zuteilungen flexibel und bedarfsgerecht lokale Zuteilungen erhalten kön-

nen. Sich noch entwickelnde Geschäftsmodelle können damit auch zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt 

werden. Zudem wird insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass für einige Geschäftsmodelle der 

Bedarf an Frequenzen für eigene, autarke Telekommunikationsnetze besteht. Damit können diese Frequenzen 

entsprechend den angemeldeten Bedarfen insbesondere für die Industrieautomation bzw. Industrie 4.0, aber 

auch die Land- und Forstwirtschaft, eingesetzt werden. 

146 www.bundesnetzagentur.de/auktion2019 
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Die Antragsberechtigung kann sich aus dem Eigentum an dem Grundstück sowie aus einem sonstigen Nut-

zungsrecht an demselben (z. B. Miete, Pacht) bzw. entsprechender Beauftragung durch einen solchen Berech-

tigten ergeben. Daher wird es sich grundsätzlich um innerbetriebliche Anwendungen handeln. 

Die Anwendungen und Geschäftsmodelle für 5G befinden sich derzeit noch in der Entwicklung. Die künftige 

Marktnachfrage nach lokalen Frequenzen ist daher derzeit nicht abschließend vorhersehbar. Daher behält 

sich die Bundesnetzagentur vor, ein Jahr nach Eröffnung des Antragsverfahrens die Rahmenbedingungen für 

den Frequenzbereich 3.700 MHz bis 3.800 MHz mit Blick auf die Sicherstellung einer effizienten und störungs-

freien Frequenznutzung zu überprüfen. 

Zur Sicherstellung einer verträglichen und effizienten Frequenznutzung setzt die Bundesnetzagentur auf 

Betreiberabsprachen zwischen benachbarten Frequenznutzern. Nähere frequenztechnische Festlegungen für 

den Fall, dass solche Betreiberabsprachen nicht zustande kommen (wie zum Beispiel Festlegungen maximal 

zulässiger Feldstärkewerte) wird die Bundesnetzagentur im Antragsverfahren treffen. 

1.2.2 26 GHz-Bereich (24,25 GHz bis 27,5 GHz) 

Der Entwurf zu den ersten Erwägungen für die zukünftige Nutzung des 26 GHz-Bereichs wurde am 

5. September 2018 im Amtsblatt und auf der Internetseite der Bundesnetzagentur mit einer Frist zur Stellung-

nahme bis zum 19. Oktober 2018 veröffentlicht. 

Zu der Anhörung sind 22 Stellungnahmen bei der Bundesnetzagentur eingegangen, darunter von Betreibern 

regionaler TK-Netze, von Satelliteneinrichtungen, von Energieversorgern, von Herstellern von Automobilen 

und deren Zulieferern, Telekommunikation, von Verbänden (Chemie, Automobile, Maschinen, Elektro, ITK) 

Industrie und aus der Verwaltung. 

Die Stellungnahmen sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Derzeit erfolgen die 

detaillierte Auswertung der Stellungsnahmen sowie die Festlegung der Grundsätze des Antragsverfahrens. 

2. Überprüfung der Versorgungsauflagen (Auktion 2015) 
Im Jahr 2015 ersteigerten die drei Mobilfunkunternehmen Telekom Deutschland GmbH, Vodafone GmbH 

und Telefónica Germany GmbH & Co. OHG die Frequenzen in den Bereichen 700 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz 

sowie weiterer Frequenzen im Bereich 1,5 GHz für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekom-

munikationsdiensten. Die Frequenzzuteilungen enthalten eine Versorgungsauflage, wonach jeder Zuteilungs-

inhaber bis zum 1. Januar 2020 eine Abdeckung von mobilfunkgestützter Breitbandversorgung von mindes-

tens 97 % der Haushalte in jedem Bundesland und 98 % der Haushalte bundesweit erreichen muss. Für die 

Hauptverkehrswege (Bundesautobahnen und ICE-Strecken) haben diese eine vollständige Versorgung sicher-

zustellen, soweit dies rechtlich und tatsächlich möglich ist. Zur Erfüllung der Versorgungsauflage kann jeder 

Zuteilungsinhaber alle ihm zugeteilten Frequenzen nutzen. 

Nach der Festlegung der konkretisierenden Versorgungsparameter für die Haushalte wurden diese auch für 

die Versorgung der Bundesautobahnen und Schienenwege festgelegt. 

Die Mobilfunknetzbetreiber berichten jährlich über den Stand und den Fortschritt des mobilfunkgestützten 

Breitbandausbaus und legen dafür Versorgungskarten auf der Basis der festgelegten konkretisierenden Ver-

sorgungsparameter vor. Die Bundesnetzagentur wählt daraus repräsentative Referenzregionen aus, in denen 
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die Prognosegenauigkeit durch Messungen des Prüf- und Messdienstes überprüft wird. Bei der Wahl der Refe-

renzgebiete sind funktechnische und geomorphologische Aspekte zu berücksichtigen, die dem ingenieurwis-

senschaftlichen Ansatz methodisch entsprechen. 

Hierdurch kann zum einen der Fortschritt des mobilfunkgestützten Breitbandausbaus begleitet und zum 

anderen die Geeignetheit der vorgelegten Prognosekarten zum Nachweis der Versorgungsauflage festgestellt 

werden. Auch werden in diesem Zusammenhang die Fälle betrachtet, in denen die Netzbetreiber vortragen, 

dass eine Versorgung rechtlich und tatsächlich nicht möglich ist. 

Es wird bereits mit Blick auf die Frist zur Erfüllung der Versorgungsauflage Ende 2019 das sich anschließende 

Verfahren der Prüfung und Bewertung vorbereitet. 

3. Stand der Frequenznutzung im 700 MHz-Bereich 
In der Frequenzversteigerung 2015 wurde der Frequenzbereich 703 MHz bis 733 MHz / 758 MHz bis 788 MHz, 

der damals noch für terrestrisches Fernsehen genutzt wurde, an die Mobilfunknetzbetreiber versteigert. 

Nachdem der 700 MHz-Frequenzbereich im Juni 2019 vollständig vom terrestrischen Fernseh-Rundfunk 

geräumt wurde, stehen die Frequenzen ab dem 1. Juli 2019 bundesweit für den Drahtlosen Netzzugang zur 

Verfügung. Damit stehen den Mobilfunknetzbetreibern weitere Flächenfrequenzen zur Verfügung, mit denen 

die Mobilfunkversorgung insbesondere im ländlichen Raum verbessert werden kann. Einschränkungen der 

Nutzung gibt es noch bis zum 30. Juni 2020 (in besonderen begründeten Fällen bis zum 30. Juni 2022) in eini-

gen Grenzgebieten zu Nachbarstaaten, die die Rundfunkräumung noch nicht abgeschlossen haben. In diesen 

Gebieten müssen die Mobilfunkbetreiber in Grenznähe den Schutz ausländischer Rundfunknutzungen beach-

ten. 

Zwischenzeitlich wurde den Mobilfunknetzbetreibern Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Telekom 

Deutschland GmbH und Vodafone GmbH die Frequenznutzungsrechte im 700 MHz-Frequenzbereich zuge-

teilt. Die Bundesnetzagentur setzt auf Antrag der Netzbetreiber technische Parameter für den Betrieb von 

Mobilfunk-Basisstationen fest. Damit werden die Voraussetzungen für den Mobilfunkbetrieb im 700 MHz-

Frequenzbereich geschaffen. 

4. Mobilfunkgrenzkoordinierung 
In den Grenzregionen der Bundesrepublik Deutschland müssen Frequenznutzungen mit den Nachbarstaaten 

koordiniert werden. Die Mobilfunkgrenzkoordinierung erfolgt mit allen Nachbarländern der Bundesrepublik 

(außer Dänemark) nach den Regelungen der HCM-Vereinbarung (Harmonized Calculation Method), der bis-

her 17 europäische Frequenzverwaltungen beigetreten sind. Die Aufteilung der frequenzbereichsbezogenen 

Nutzungsrechte an den Grenzen zwischen den jeweiligen Nachbarländern wird in sogenannten Präferenzver-

einbarungen geregelt, welche die Regulierungsbehörden der jeweiligen Nachbarländer miteinander abschlie-

ßen. 

Neben diesen Präferenzvereinbarungen haben die deutschen Mobilfunknetzbetreiber eine Vielzahl von Ver-

trägen mit ausländischen Netzbetreibern abgeschlossen, um eine gute Versorgung der Grenzregionen zu er-

möglichen ("Betreiberabsprachen"). 
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Frequenzauktionen ordnen das Frequenzspektrum jeweils neu. Deshalb müssen Betreiberabsprachen regel-

mäßig angepasst oder gänzlich neu vereinbart werden. Dies gelang in der Vergangenheit nicht immer recht-

zeitig, sodass die Bundesnetzagentur zeitlich befristete Sonderlösungen für die Mobilfunkbetreiber schaffen 

musste, um die Mobilfunkversorgung in den Grenzregionen nicht zu gefährden, so zum Beispiel an den Gren-

zen zu Dänemark, Belgien und Frankreich. 

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Konsultationen bei der Bundesnetzagentur haben die Mobilfunk-

netzbetreiber vorgebracht, auch gegenüber einzelnen Mobilfunknetzbetreibern in weiteren Nachbarländern 

der Bundesrepublik ähnliche Regelungen wie für Dänemark, Belgien und Frankreich zu benötigen, da erfor-

derliche Betreiberabsprachen nicht zeitgerecht abgeschlossen werden können. Gemeinsam wurden alle im 

bestehenden Rechtsrahmen möglichen Handlungsoptionen im Hinblick auf ihre tatsächliche Realisierbarkeit, 

den Aufwand für beide Seiten und den Nutzen für die Mobilfunknetzbetreiber zur Erfüllung ihrer Versor-

gungsverpflichtungen analysiert. 

Die Bundesnetzagentur hat auf Grundlage dieser Diskussion ein Konzept zur Weiterentwicklung und Verein-

fachung des Grenzkoordinierungsverfahrens im bestehenden Rechtsrahmen erarbeitet. Ziel ist es dabei, dass 

die Mobilfunknetzbetreiber bereits kurzfristig alle bisher durch Grenzkoordinierungsfragen verursachten 

Versorgungslücken schließen können. Am 23. September 2019 wurde das vereinfachte Verfahren zur Grenz-

koordinierung gestartet. 

Die Anwendung der internationalen Regelungen für die Mobilfunkgrenzkoordinierung wird von der Bundes-

netzagentur einem regelmäßigen Monitoring unterzogen. Bei Bedarf werden Vorschläge zur Weiterentwick-

lung der Regularien und Verfahren in die jeweiligen Gremien eingebracht. 

5. Zukünftige Nutzung der 450 MHz-Frequenzen 
Im Frequenzbereich 450 MHz (451,00 MHz bis 455,74 MHz und 461,00 MHz bis 465,74 MHz) sind derzeit drei 

Frequenzen mit jeweils einer Kanalbandbreite von 2 x 1,25 MHz zugeteilt, zwei davon an die 

450connect GmbH und eine an die Telekom Deutschland GmbH. Die Zuteilungen ermöglichen derzeit Fre-

quenznutzungen für den Drahtlosen Netzzugang zum Angebot für Telekommunikationsdienstleistungen und 

sind bis zum 31. Dezember 2020 befristet. 

Mit Blick auf die Bedarfe der Betreiber von kritischen Infrastrukturen ist beabsichtigt, diese Frequenzen zu-

künftig bundesweit für Anwendungen kritischer Infrastrukturen bereitzustellen. Hierzu wurde bereits im 

Dezember 2017 eine Frequenzbedarfsabfrage gestartet, um Informationen zu den Bedarfen der verschiedenen 

Nutzungsinteressenten zu gewinnen. 

Die Rückmeldungen kamen vorwiegend von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Telekommuni-

kationsunternehmen, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), der Bundeswehr, aber 

auch von Verbänden und Herstellern. Im Ergebnis konnte eine widerstreitende Interessenslage insbesondere 

zwischen Energieunternehmern einerseits und der BOS/Bundeswehr andererseits festgestellt werden, wie sie 

sich schon bei der Kommentierung zur Frequenzplanänderung gezeigt hatte. 

Die Energiebranche, für die bislang – anders als für die BOS/Bundeswehr – auf Planebene keine der Frequen-

zen explizit zugewiesen sind, fordert größtenteils eine exklusive Nutzung dieses Frequenzbereichs für die im 

Rahmen der Energiewende erforderlichen Anwendungen (z. B. Smart Grid). 
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Die BOS und die Bundeswehr, für die mittlerweile Spektrum bei 700 MHz im Frequenzplan vorgesehen ist, 

fordern weiterhin einen zusätzlichen exklusiven Frequenzbedarf bei 450 MHz. 

Wegen der widerstreitenden Interessen zwischen Energiewirtschaft einerseits und der BOS/Bundeswehr an-

dererseits hat die Bundesnetzagentur das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukturen (BMVI) 

bereits im April 2018 um Unterstützung für eine interministerielle Lösung gebeten. Das BMVI hat eine Studie 

über die Feststellung der Bedarfe der betroffenen Branchen und die Möglichkeiten der Frequenznutzungen in 

Auftrag gegeben. Das abschließende Ergebnis der Studie liegt bisher noch nicht vor. 

Bevor weitere Verfahrensschritte eingeleitet werden können, ist die Entscheidung des BMVI über den zukünf-

tigen Widmungszweck der 450 MHz Frequenzen abzuwarten. Mit Blick auf das Ende des Befristungszeitraums 

wären dann ggf. zügig die weiteren regulatorischen Rahmenbedingungen festzulegen. 

6. Internationale Grundlagen der Frequenzregulierung – Vorbereitung 
der Weltfunkkonferenz (WRC) und europäische Harmonisierung 

Die stetig steigende Nachfrage nach Funkanwendungen aufgrund der zunehmenden Mobilität der Kommu-

nikationsgesellschaft und der ständige Fortschritt der Technik erfordern eine Frequenzregulierung, die unter 

Sicherstellung der effizienten und störungsfreien Frequenznutzung ausreichend Frequenzspektrum zeitge-

recht zur Verfügung stellt. Dabei soll die Frequenzregulierung für die Sicherstellung eines chancengleichen 

Wettbewerbs und für die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte sorgen und die Interessen der 

professionellen, wissenschaftlichen, militärischen und sicherheitsrelevanten Funkdienste sicherstellen. Diese 

Ziele ergeben eine stetig höher werdende Notwendigkeit an und zunehmende Komplexität von internationa-

ler Harmonisierung der Nutzungsbedingungen. Diese Harmonisierung erfordert umfangreiche Funkverträg-

lichkeitsstudien zur Bestimmung der technischen Bedingungen für die Einführung neuer Funkdienste bzw. 

Funkanwendungen bei gleichzeitigem Schutz der existierenden Funkdienste. Die praktische Umsetzung die-

ser Aufgaben erfolgt durch die Bundesnetzagentur selbst, aufgrund der häufig grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen aber auch durch die Mitwirkung in nationalen und internationalen Gremien. 

Aufgabenschwerpunkt der internationalen Frequenzregulierung ist die europäische und weltweite Harmoni-

sierung der Frequenznutzung. Zur Förderung der europäischen und internationalen Harmonisierungsziele 

arbeitet die Bundesnetzagentur aktiv in den Gremien der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post 

und Telekommunikation (CEPT) und den frequenzrelevanten Gremien der Europäischen Union mit. Bei-

spielsweise ist der Ausschuss für elektronische Kommunikation (ECC) der CEPT u. a. für Funk- und Frequenz-

fragen innerhalb Europas zuständig. 

Weltweit ist die Ausgestaltung des internationalen Regulierungsrahmens für Frequenzen auf Ebene der Inter-

nationalen Fernmeldeunion (ITU) hervorzuheben. Die aktive Mitarbeit in den ITU-Studienkommissionen ist 

hierzu ein wesentlicher Bestandteil für die weltweite Zusammenarbeit der Frequenzverwaltungen. 

Darüber hinaus entscheidet die Weltfunkkonferenz 2019 (WRC-19) als einziges zuständiges Gremium über 

relevante Änderungen der Vollzugordnung für den Funkdienst (VO Funk), um den internationalen Regulie-

rungsrahmen auf dem Stand der technischen Entwicklung zu halten. 

Die Konferenzvorbereitungsgruppe (CPG) ist auf Ebene der CEPT für die Vorbereitung der Weltfunkkonferenz 

2019 zuständig. Aufgabe der CPG, die von der Bundesnetzagentur geleitet wird, ist die Entwicklung von ge-
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meinsamen Vorschlägen aller 48 CEPT-Mitgliedsverwaltungen ("European Common Proposals" (ECP)), die 

(Vorab-)Koordinierung mit anderen regionalen Organisationen sowie die Vertretung der Mitgliedsinteressen 

bei der Organisation der WRC-19. 

Im Berichtsjahr 2018/2019 stellten die vorbereitenden Studien für die WRC-19 einen besonderen Schwer-

punkt dar. Zu den Schwerpunktthemen gehören z. B. die Harmonisierung von Frequenzen für 5G/IMT (insb. 

des 26 GHz-Bands), die Harmonisierung von Frequenzbereichen für intelligente Transportsysteme (ITS), für 

Eisenbahnsteuerungssysteme und für das Internet der Dinge/M2M, sowie die erweiterte Nutzung des 5 GHz-

Bands für Funkanlagen zur breitbandigen Datenübertragung (WLAN). 

Im Rahmen des Funkfrequenzausschusses ("Radio Spectrum Committee" (RSC)) konnten Ergebnisse des ECC 

in rechtsverbindliche Maßnahmen für die Europäische Union umgesetzt werden. So wurden unter wesentli-

cher Mitwirkung der Bundesnetzagentur u. a. die Regularien zu Mobilfunknutzungen in den 900 MHz- und 

1.800-MHz-Bändern ergänzt, um schmalbandige IoT-Anwendungen ("Internet of Things"/"Internet der Din-

ge") zu ermöglichen. Weiterhin wurden für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikati-

onsdiensten die Nutzungsbedingungen für den Frequenzbereich 3.400 MHz bis 3.800 MHz angepasst, um akti-

ve Antennensysteme (AAS) für die 5G-Technologie zu ermöglichen, sowie Nutzungsbedingungen durch einen 

neuen Durchführungsbeschluss für den Frequenzbereich 24,25 GHz bis 27,50 GHz in Kraft gesetzt. 

Für Ultraweitbandanwendungen (UWB) wurde der bisherige frequenzregulatorische Rahmen durch einen 

neu strukturierten Durchführungsbeschluss ersetzt, der nun z. B. Möglichkeiten für UWB-basierte Fahrzeug-

zugangssysteme beinhaltet. Die UWB-Materialerkennungsgeräte wurden regulatorisch in kontaktlose und 

kontaktbasierte Geräte unterteilt. 

Des Weiteren wurden die Weichen gestellt zur 7. Aktualisierung der EU-weiten Regularien zu Funkanwen-

dungen geringer Reichweite (SRDs) unter Berücksichtigung der bestehenden Ansprüche betroffener Pri-

märnutzer. Hierbei wurden z. B. neue Möglichkeiten für breitbandige Funkanwendungen geschaffen, die zu-

künftig auf der Basis einer Allgemeinzuteilung im Bereich 57 GHz bis 71 GHz genutzt werden können. 

Durch ein neues Mandat an die CEPT wurde durch den Funkfrequenzausschuss (RSC) die Überprüfung der 

Nutzungsbedingungen in den bisherigen Kommissionsentscheidungen zu den Bändern 900 MHz, 1.800 MHz, 

2 GHz und 2,6 GHz initiiert. Das Ziel ist, auch in diesen Frequenzbändern Systeme mit aktiven Antennen (AAS) 

zu ermöglichen. Durch ein Mandat zu zukünftigen Funkanwendungen der öffentlichen Eisenbahnen sollen 

rechtzeitig geeignete Frequenzbänder mit entsprechenden Nutzungsbedingungen auf europaweiter Basis 

ermittelt werden. Dies wird eine wesentliche Voraussetzung sein, um die zukünftigen Interoperabilitätsanfor-

derungen der Eisenbahnen in Europa zu erfüllen. 

Innerhalb der CEPT ist die Arbeitsgruppe "Frequenzmanagement" des ECC, unter der Leitung der Bundes-

netzagentur, u. a. zuständig für die Erarbeitung von ECC-Entscheidungen und ECC-Empfehlungen, von Stu-

dien zu frequenzregulatorischen Themen (ECC-Berichten) und von Berichten der CEPT zur Beantwortung der 

Mandate der Europäischen Kommission. 

Die Schwerpunktthemen im Berichtsjahr 2018/2019 waren u. a die Harmonisierung von SRD-Anwendungen, 

zukünftige Funkanwendungen der Eisenbahnen, Spektrumsfragen zu drahtlosen Produktionsmitteln (Audio-

PMSE) im Frequenzbereich 960 MHz bis 1.164 MHz. 
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Für Systeme des mobilen Landfunks wurde die Frequenzregulierung für Funkanwendungen mit diversen 

Bandbreiten in allen betroffenen Frequenzbereichen überarbeitet. Für zukünftige WLAN-Anwendungen in 

dem Bereich 5.925 MHz bis 6.425 MHz sowie für Intelligente Verkehrssysteme im Bereich 5.855 MHz bis 

5.935 MHz wurden Studien durchgeführt, welche für die abschließenden Mandatsbeantwortungen maßge-

bend sein werden. 

Im Rahmen ihrer Mitarbeit in der hochrangigen Beratergruppe der Europäischen Kommission für Spektrums-

fragen (Radio Spectrum Policy Group; RSPG) hat die Bundesnetzagentur an der Erstellung verschiedener Stel-

lungnahmen (zwei Stellungnahmen zur EU-Koordinierung auf der Weltfunkkonferenz, eine Stellungnahme 

zu den Herausforderungen bei der Umsetzung zukünftiger breitbandiger Mobilfunksysteme (5G), sowie eine 

"Strategische Spektrums Road Map" hin zu 5G für Europa) und Berichten (zu den Auswirkungen des neuen 

EU-Rechtsrahmens auf die Arbeit der RSPG, über die Ergebnisse der RSPG "Good Offices" bei der Räumung 

des 700 MHz-Spektrum und der Migration des Rundfunks unterhalb 694 MHz sowie ein gemeinsamer Bericht 

von BEREC und RSPG zur Förderung der Mobilfunkversorgung in unterversorgten Gebieten) intensiv mitge-

arbeitet. 

Aktiv beteiligte sich die Bundesnetzagentur darüber hinaus am so genannten "Peer Review" im Rahmen der 

RSPG, in welchem die Mitgliedstaaten sich über ihre nationalen Vergabeverfahren austauschen. 

7. Frequenzverordnung 
Für eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung werden Frequenzbereiche an Funkdienste und andere 

Anwendungen elektromagnetischer Wellen zugewiesen sowie Nutzungsbedingungen festgelegt. Die wesentli-

chen Rahmenbedingungen für die nationalen Möglichkeiten zur Nutzung des Frequenzspektrums werden 

durch die Entscheidungen internationaler Gremien und schließlich alle 3 bis 4 Jahre – durch die Beschlüsse 

der Weltfunkkonferenz (WRC) in der Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk) umgesetzt. Zur Umset-

zung der WRC-15-Beschlüsse wurden unter Mitarbeit der Bundesnetzagentur die erforderlichen Änderungen 

in der Frequenzverordnung vorgenommen. 

8. Frequenzplan 
Beim Frequenzplan handelt es sich um eine umfangreiche Übersicht über alle Frequenznutzungen im Fre-

quenzbereich von 9 kHz bis 3.000 GHz in der Bundesrepublik Deutschland. Gemäß § 54 TKG ist die Bundes-

netzagentur mit der Aufstellung des Frequenzplans betraut. In den Berichtsjahren 2018/2019 wurde eine Ge-

samtplanänderung abgeschlossen. lm Vorgriff auf die avisierte Gesamtplanänderung im Jahr 2019 wurde aus 

gegebenem Anlass bis März 2018 eine Teilplanaktualisierung durchgeführt. Mit dieser Teilplanaktualisierung 

wurden die für 5G geforderten Frequenzen im 26 GHz-Bereich für Anwendungen des drahtlosen Netzzugangs 

nutzbar gemacht. 

Die Veröffentlichung der Mitteilung über die Fertigstellung der Gesamtplanänderung erfolgte im Amtsblatt 

und im Internet der Bundesnetzagentur. 

9. Frequenzzuteilung 
Der Vorrat nutzbarer Frequenzen ist aus physikalischen Gründen begrenzt. Daher bedarf jede Frequenznut-

zung einer vorherigen Frequenzzuteilung durch die Bundesnetzagentur. Das Ziel der Frequenzzuteilung ist 

die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung der Frequenzen. Dieses Ziel wird insbesonde-
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re durch die mit der Frequenzzuteilung verbundenen Festlegungen der auf den jeweiligen Verwendungs-

zweck abgestellten Parameter und Nutzungsbestimmungen erreicht. Die verschiedenen Arten der Frequenz-

zuteilung müssen dabei den Besonderheiten der jeweiligen Frequenznutzung Rechnung tragen. 

Soweit eine Allgemeinzuteilung nicht möglich ist, teilt die Bundesnetzagentur auf Antrag Frequenzen zu. Die 

Einzelfrequenzzuteilungen erfolgen nach Maßgabe des Frequenznutzungsplans und konkretisierender Ver-

waltungsvorschriften für verschiedene Funkanwendungen. Einzelzuteilungen enthalten die auf den Einzelfall 

bezogenen Festlegungen der technischen Parameter und sonstigen Nutzungsbestimmungen. 

9.1 Allgemeinzuteilungen von Frequenzen 

Mit dem Instrument der Allgemeinzuteilung wird die Nutzung von Frequenzen gemäß den darin festgelegten 

Bestimmungen gestattet. Die Allgemeinzuteilung erfolgt von Amts wegen und wird im Amtsblatt der Bun-

desnetzagentur und im Internet veröffentlicht. Gemäß § 55 Abs. 2 TKG stellt die Allgemeinzuteilung den ge-

setzlichen Regelfall dar. Im Berichtszeitraum wurden Allgemeinzuteilungen erlassen oder novelliert für Be-

wegungsmelder, WLAN, Funkanwendungen für Sprach- und Datenkommunikation mit Handsprechfunkge-

räten, Bodenradare (Ground Probing Radar), Nichtnavigatorischen Ortungsfunk, Funkanlagen geringer 

Reichweite (SRD), Ultraweitband-Funkanwendungen, Kurzstreckenfunk, Frequenzen für Verkehrstelematik-

systeme, breitbandige Verteilsysteme (Broadband Fixed Wireless Access), drahtlose Audio-Anwendungen, 

Funkmikrofone und Frequenzen für medizinische Funkanwendungen. 

9.2 Bündelfunk 

Der Bündelfunk ist ein zellularer Mobilfunkdienst für Sprach- oder Datenübertragung unter Nutzung von 

Technologien wie MPT1327, Tetrapol oder TETRA. Bündelfunk wird für betriebsinterne Kommunikation zur 

Steuerung betrieblicher Abläufe mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Individualität und Sicherheit 

genutzt. Zuteilungsinhaber und Nutzer kommen insbesondere aus den Bereichen Energie, Chemie, Industrie, 

Flughäfen, Hafenanlagen, Verkehrsbetriebe und öffentliche Großnetze. 

Nach Abschluss der Verlängerung der Bündelfunkzuteilungen bis zum 31. Dezember 2025 werden nun die 

funktechnischen Änderungen und Optimierungen in den Netzen umgesetzt, teilweise werden weitere Ände-

rungen oder Erweiterungen beantragt. Mit Blick auf das neue Befristungsende 2025 werden Frequenzen für 

neue Bündelfunknetze eher selten beantragt. 

Die Bundesnetzagentur hat weitere Verlängerungsmöglichkeiten über 2025 hinaus geprüft und bereitet die 

Voraussetzungen und das Verfahren für eine Nutzung über den 31. Dezember 2025 hinaus vor. Damit wird die 

Möglichkeit eröffnet, dass nicht nur bestehende Netze weiter betrieben werden können, sondern dass auch 

neue Bündelfunknetze entstehen können. 

9.3 Nichtöffentlicher Mobilfunk 

Der nichtöffentliche Mobilfunk dient der internen Kommunikation von Unternehmen und Organisationen. 

Er unterscheidet sich vom kommerziellen Mobilfunk unter anderem dadurch, dass der Nutzer über die Funk-

tionsherrschaft über das Funknetz verfügt. Damit kann der Kommunikationsbedarf individuell und kurzfris-

tig angepasst werden und erfüllt – nicht zuletzt – hohe Sicherheitsstandards. Wegen der Vielzahl der individu-

ellen Funknetze und Funkanwendungen kommt der Frequenzkoordinierung durch die Bundesnetzagentur 

eine hohe Bedeutung zu. Kernstück des nichtöffentlichen Mobilfunks ist der Betriebsfunk. Dieser dient der 
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innerbetrieblichen Kommunikation im industriell-gewerblichen Bereich, z. B. bei Industriebetrieben, Ener-

gieversorgern, Verkehrs- und Transportunternehmen. 

Im Berichtszeitraum wurde damit begonnen, das bisherige analoge 20 kHz-Kanalraster für Teile des Betriebs-

funks in ein neues 12,5 kHz Kanalraster gemäß der ECC-Empfehlung REC T/R 25-08 zu überführen. Ziel ist es 

hierbei dem digitalen Betriebsfunk mehr Frequenzspektrum zur Verfügung zu stellen. 

Weitere Bereiche des nichtöffentlichen Mobilfunks sind z. B. der Durchsage- und Reportagefunk (drahtlose 

Mikrofone, und drahtlose Kameras) sowie der Daten- und Fernwirkfunk (Fernsteuerungen von Maschinen, 

Datenfernabfragen, Verkehrsleitsysteme, Alarmanlagen). Zunehmende Bedeutung erlangen auch Frequenzzu-

teilungen für hochgenaue Mess- und Navigationsverfahren mit Ultraweitbandanwendungen. 

Im Jahr 2018 wurden im nichtöffentlichen Mobilfunk 3.276 Neuzuteilungen und 4.930 Änderungen bearbei-

tet. 

9.4 Programme Making and Special Events (PMSE) 

Im Berichtszeitraum wurde die Bandbreite für die PMSE-Frequenzbereiche für Funkmikrofone erweitert und 

damit die Voraussetzung zur Einführung für neue frequenzeffiziente digitale Übertragungsverfahren geschaf-

fen. Zusätzlich erfolgten Anpassungen der zuteilbaren Frequenzbereiche an den Frequenzplan aufgrund der 

Veränderungen durch die digitale Dividende. Die Frequenzbereiche für Funkmikrofone aus der Empfehlun-

gen ERC 70-03 können in Deutschland inzwischen nahezu komplett genutzt werden. 

Um weitere Frequenzbereiche für PMSE-Nutzungen zu öffnen, unterstützt die Bundesnetzagentur die Ver-

träglichkeitsuntersuchungen im Frequenzbereich 960 MHz bis 1.164 MHz. 

Damit 5G in Zukunft auch für PMSE eingesetzt werden kann, arbeitet die Bundesnetzagentur aktiv im vom 

Bundeswirtschafsministerium geförderten Projekt "Live Interactive PMSE Services" (LIPS) mit. Das Ziel von 

LIPS ist es, den 5G Standard im Rahmen des "3rd Generation Partnership Project Agreement" (3GPP) so anzu-

passen, dass die hohen Anforderungen für kurze Latenzzeiten für Funkmikrofone in 5G Netzen realisiert wer-

den können und interaktive Live-Events an verschiedenen Standorten zukünftig möglich sind. 

9.5 Amateurfunk 

Voraussetzung für die Teilnahme am Amateurfunkdienst ist der Nachweis besonderer Kenntnisse und eine 

Zulassung mit personengebundener Rufzeichenzuteilung. Zum Nachweis der erforderlichen technischen und 

betrieblichen Kenntnisse führt die Bundesnetzagentur Amateurfunkprüfungen durch, und erteilt Zulassun-

gen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst sowie weitere Rufzeichenzuteilungen z. B. für Klubstationen und 

Relaisfunkstellen. 

Im Jahr 2018 wurden 80 Amateurfunkprüfungen durchgeführt und 925 Amateurfunkzeugnisse erteilt. Außer-

dem sind 1.784 Amateurfunkzulassungen und weitere Rufzeichenzuteilungen aufgrund von Neuanträgen 

erfolgt. 

Um die Antragstellung für Amateurfunkzulassungen und Rufzeichenzuteilungen zukünftig auch online zu 

ermöglichen, wurde mit den Vorbereitungen zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetz (OZG) begonnen. 
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Die Bundesnetzagentur ist jährlich mit einem Funkmesswagen und einem Messestand auf der Amateurfunk-

messe HAM RADIO in Friedrichshafen präsent. Während der Messe finden Amateurfunkprüfungen statt. 

Funkamateure können Ihre Funkgeräte am Gerätemessplatz der Bundesnetzagentur prüfen lassen und sich 

direkt zu allen Fragen des Amateurfunks vor Ort beraten lassen. 

Für die World Radio Team Championship (WRTC 2018), bei der die weltweit qualifizierten besten 

63 Amateurfunkteams eine Team Weltmeisterschaft im Raum Wittenberg/Jessen austrugen, wurden von der 

Bundesnetzagentur besondere Klubstationsrufzeichen zugeteilt, die es den 63 Teams leicht machten sich zu 

identifizieren und weltweit bis zu über 5.000 Funkkontakte innerhalb von 24 Stunden herzustellen. 

Die Bundesnetzagentur hat sich für die Verlängerung der Regelungen für den befristeten Zugang der Fre-

quenzbereiche 50,03 MHz bis 51,0 MHz und 70,15 MHz bis 70,18 MHz eingesetzt. Die Frequenzbereiche 

2.320 MHz bis 2.450 MHz und 5.650 MHz bis 5.850 MHz können auch durch die Inhaber einer Zulassung zur 

Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse E befristet mitgenutzt werden. Entsprechende Mitteilungen an 

die Funkamateure wurden dazu im Amtsblatt veröffentlicht. 

International unterstützt die Bundesnetzagentur die Interessen der Funkamateure durch Ihre Mitarbeit bei 

der Radio Amateur Forum Group innerhalb der CEPT. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge zum ECC Report 

89 ("Entry Level-Licence") und zur Anpassung der Empfehlung CEPT REC T/R61-02 geleistet. 

9.6 Satellitenfunk 

Die Bundesnetzagentur erteilt Einzel-Frequenzzuteilungen für Erdfunkstellen, Allgemein- und Systemzutei-

lungen für Satellitenfunknetze. 2018 wurden 28 Einzel-Frequenzzuteilungen für stationäre Erdfunkstellen 

und 13 für mobile Erdfunkstellen (Satellite News Gathering (SNG)) sowie zwei Systemzuteilungen für Satelli-

tenfunknetze erteilt. 

Die Bundesnetzagentur führt die nationale und internationale Koordinierung von Erdfunkstellen und die 

Notifizierung von Erdfunkstellen bei der ITU durch. 2018 wurden 74 Frequenzbereiche koordiniert. 

Schließlich ist die internationale Anmeldung, Koordinierung und Notifizierung von Satellitensystemen bei 

der ITU durchzuführen. 2018 wurden fünf geostationäre und zehn umlaufende, im ersten Halbjahr 2019 wur-

den vier geostationäre und elf umlaufende Satelliten bei der ITU in deutschem Namen angemeldet. Bezüglich 

der Koordinierung und Notifizierung von Satellitensystemen ausländischer Verwaltungen hat die Bundes-

netzagentur 2018 742 Einsprüche und im ersten Halbjahr 2019 360 Einsprüche in deutschem Namen verfasst. 

2018 waren 375 Einsprüche und im ersten Halbjahr 2019 196 Einsprüche von ausländischen Verwaltungen zu 

deutschen Satellitenanmeldungen zu bearbeiten. 

Außerdem wurden drei Radioastronomie-Stationen bei der ITU in deutschem Namen angemeldet. 

9.7 Kurzzeitzuteilungen 

Kurzzeitzuteilungen erteilt die Bundesnetzagentur im Rahmen von Sport- und Kulturveranstaltungen, 

Staatsbesuchen und sonstigen Ereignissen mit kurzzeitigem Frequenzbedarf. Im Jahr 2018 wurden von der 

Bundesnetzagentur insgesamt 2.484 Kurzzeitzuteilungen mit insgesamt 10.247 Frequenznutzungen ausge-

sprochen. 
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9.8 Richtfunk 

Die Nutzung von Frequenzen für professionelle Richtfunkanwendungen wird von der Bundesnetzagentur auf 

Antrag als Einzelfrequenzzuteilung genehmigt. Die Einzelfrequenzzuteilung ermöglicht eine effiziente Fre-

quenznutzung und einen störungsfreien Betrieb. 

Für Richtfunkanwendungen stehen verschiedene Frequenzbereiche ab 4 GHz zur Verfügung. Die Fre-

quenzauswahl erfolgt auf Basis der benötigten Funkfeldlängen und Übertragungskapazitäten. Neben den 

Mobilfunknetzbetreibern werden die Richtfunkfrequenzbereiche durch eine große Anzahl anderer Betreiber 

genutzt. Derzeit gibt es 2.500 Zuteilungsinhaber für Richtfunknutzungen in Deutschland. Der Aufwand für die 

Interferenzanalysen zur Sicherstellung einer störungsfreien Frequenznutzung wird aufgrund einer stetig zu-

nehmenden Anzahl von Koordinierungen neuer und bestehender Richtfunkstrecken immer größer. 

Derzeit werden durch die Bundesnetzagentur insgesamt 126.000 Frequenzzuteilungen verwaltet (Stand: Ok-

tober 2019). Im Berichtszeitraum wurden von der Bundesnetzagentur mehr als 21.000 Anträge auf Frequenz-

zuteilung bearbeitet (1. Januar 2018 bis 16. Oktober 2019). 

Richtfunkverbindungen werden insbesondere von den Mobilfunknetzbetreibern als schnelle und kosten-

günstige Lösung zur Anbindung der Basisstationen eingesetzt und tragen somit zum zügigen Ausbau der mo-

bilen Breitbandnetze bei. 

Die Bundesnetzagentur entspricht mit einer Erhöhung der im Richtfunk maximal zulässigen Bandbreite auf 

112 MHz in fünf Frequenzbereichen den aktuellen Anforderungen des Marktes, immer größere Datenmengen 

übertragen zu können. In zwei Frequenzbereichen werden bereits Kanalbandbreiten von 224 MHz angeboten. 

Diese Erweiterungen dieser Bandbreiten entsprechen den neuesten Versionen einer Reihe von 

ECC-Empfehlungen, die im Europäischen Binnenmarkt seit Mai 2019 zur nationalen Umsetzung zur Verfü-

gung stehen. 

9.9 Rundfunk 

Die infolge der Vergabe des 700 MHz-Bandes an den Mobilfunk notwendige Räumung und Verdichtung des 

digitalen terrestrischen Fernsehrundfunks (DVB-T) auf den verbleibenden Frequenzbereich von 

470 MHz bis 694 MHz wurde (unter Nutzung des neuen Übertragungsverfahrens DVB-T2 und des neuen Vi-

deokompressionsverfahrens HEVC) erfolgreich abgeschlossen. 

Das Vorgehen bei der Umstellung von der bisherigen Rundfunknutzung DVB-T auf das neue DVB-T2 wurde 

auf Basis eines DVB-T2-Bedarfskonzeptes der Länder in drei Prozessen entwickelt. National hat die Bundes-

netzagentur mit Hilfe der Arbeitsgruppe "UHF AG" in enger Abstimmung mit den Ländern und Bedarfsträ-

gern einen frequenztechnischen Umstellungsplan sowie einen nationalen Plan für die Nutzung des verblei-

benden Frequenzspektrums erarbeitet. Der Einsatz von DVB-T2 ermöglicht für das terrestrische Fernsehen im 

verbliebenen Frequenzbereich 470 MHz bis 694 MHz und somit die Übertragung eines unveränderten Pro-

grammumfangs bei weit geringerem Frequenzbedarf, sodass die Realisierung der Versorgungsbedarfe der 

Bundesländer für das digitale terrestrische Antennenfernsehen aufrechterhalten werden konnte. 

Durch den Abschluss der Räumung erhielt der Mobilfunk Anfang Juli 2019 im ländlichen Raum einen wichti-

gen Impuls für den weiteren Ausbau. 
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Nicht in allen Ländern sind die Frequenzen so schnell für Mobilfunk nutzbar wie in Deutschland. Für den 

Zeitraum bis zum Abschluss der Räumung des 700 MHz-Bandes in den Nachbarländern haben die Mobilfunk-

betreiber in Grenznähe den Schutz ausländischer Rundfunknutzungen zu beachten. Die EU-Mitgliedstaaten 

haben bis zum 30. Juni 2020  in besonderen begründeten Fällen bis zum 30. Juni 2022  Zeit, den Frequenzbe-

reich für drahtlose breitbandige elektronische Kommunikationsdienste zur Verfügung zu stellen. 

10. Prüf- und Messdienst 

10.1 Messtechnische Einführung des Mobilfunkstandards der 5. Generation (5G) aus Sicht des Prüf- 
und Messdienstes 

Die Bundesnetzagentur hat den gesetzlichen Auftrag, effiziente und störungsfreie Frequenznutzungen sicher-

zustellen. Der Prüf- und Messdienst (PMD) führt hierzu bundesweite Überprüfungen von Frequenznutzungen 

und Messungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit durch. Mit Kenntnis der tatsächlichen Nutzungen 

im Frequenzspektrum kann die Bundesnetzagentur u. a. Abweichungen bei den Frequenznutzungsparame-

tern beseitigen, unzulässige Frequenznutzungen außer Betrieb nehmen sowie elektromagnetische Unverträg-

lichkeiten aufklären. In diesem umfangreichen Aufgabenspektrum des Prüf- und Messdienstes gilt es stetig 

neue Anforderungen aufgrund der technischen Innovation, die gerade im Bereich des Mobilfunks in den letz-

ten Jahren stattgefunden hat, bei den entsprechenden Messverfahren, der technischen Ausstattung sowie dem 

Knowhow der Beschäftigten des Prüf- und Messdienstes zu berücksichtigen. 

Für den neuen Funkstandard 5G wurde innerhalb des Prüf- und Messdienstes eine Arbeitsgruppe mit Techni-

kern und Ingenieuren zum "5G-Messverfahren" eingerichtet, um geeignete Messverfahren für den neuen 

Standard im Prüf- und Messdienst einzuführen. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass sich hin-

ter dem Mobilfunkstandard der 5. Generation gleich mehrere verschiedene Funkschnittstellen wie z. B. 5G NR 

(5G New Radio) oder NB-IoT (Narrowband - Internet of Things) verbergen, für die jeweils separate aussage-

kräftige Messgrößen definiert werden müssen. Der Mobilfunkstandard 5G bietet eine enorme Flexibilität und 

Einsatzbandbreite, die es von Seiten des Prüf- und Messdienstes zu beherrschen gilt. Dabei kommen seitens 

der Netzbetreiber auch adaptive Antennensysteme mit Strahllenkungseigenschaften zum Einsatz, die die 

klassischen Sektorenantennen ablösen. 

Neben dem Knowhow und der Definition von Messgrößen ist des Weiteren festzulegen, mit welchem Messe-

quipment die neu definierten Messgrößen ermittelt werden können. Hierzu wurde vom Projekt "5G-

Messverfahren" der Markt nach geeigneten Messmitteln sondiert sowie die Kontakte zu den Herstellern der 

Messgeräteindustrie genutzt, damit die neuen Anforderungen bei der aktuellen Messgeräteentwicklung be-

rücksichtigt werden können. Dabei profitieren die Hersteller der Messgeräte immer wieder von den umfang-

reichen Messerfahrungen und dem Fachwissen der Techniker und Ingenieure des Prüf- und Messdienstes. 

10.2 Messtechnische Verifikation der Versorgungsverpflichtung der mobilen Breitbandversorgung 

Ein weiteres Handlungsfeld im Berichtszeitraum lag bei der Überprüfung der Versorgungsverpflichtungen für 

den drahtlosen Netzzugang in den Frequenzbereichen der Frequenzversteigerung 2015. Im Fokus standen 

dabei die Versorgung der Haushalte in der Fläche und die Versorgung der Hauptverkehrswege, das sind die 

Bundesautobahnen und fahrgaststarke Bahnstrecken. In 2018 hat der Prüf- und Messdienst hierzu in 

33 ausgesuchten Referenzgebieten und bei 20 Referenzstrecken die konkreten technischen Vorgaben zur Ver-

sorgung messtechnisch überprüft. Dabei wurden die Prädiktionskarten der Netzbetreiber anhand der gesam-

melten Messergebnisse verifiziert. Die Ergebnisse werden den Netzbetreibern bekannt gegeben und gemein-
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sam erörtert. Anhand der gesammelten Daten können die Netzbetreiber erforderlichenfalls ihren Netzausbau 

so anpassen, dass die für Ende 2019 auferlegten Versorgungsverpflichtungen erfüllt werden. Auch hierzu 

musste vom Prüf- und Messdienst ein geeignetes Messverfahren entwickelt, die technische Ausstattung er-

weitert sowie das Knowhow bei den Beschäftigten des Prüf- und Messdienstes aufgebaut werden. 
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H Technische Regulierung 

1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

1.1 Sicherheitsfunk-Schutzverordnung (SchuTSEV) 

Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten Frequenzbereichen zu Sicherheitszwecken betrieben 

werden, sowie öffentliche Telekommunikationsnetze bedürfen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit eines 

besonderen Schutzes vor den Auswirkungen elektromagnetischer Störaussendungen. 

Verschiedene Entwicklungsstudien gehen übereinstimmend von einer zunehmenden Verdichtung der leiter-

gebundenen TK-Infrastrukturen in der Fläche aus. Weiterhin werden inzwischen verstärkt deutlich leistungs-

fähigere Übertragungsverfahren eingesetzt. Dementsprechend wird ein zunehmender Störeinfluss auf sicher-

heitsrelevante Frequenzbereiche befürchtet. 

Zum bestmöglichen Schutz von sicherheitsrelevanten Frequenzen wurde im Jahr 2009 die Sicherheitsfunk-

Schutzverordnung (SchuTSEV; BGBl 2009 Teil I Nr. 26) veröffentlicht. Die Umsetzung der SchuTSEV wird von 

einer Koordinierungsgruppe (KG BÜSS) unter Leitung der Bundesnetzagentur gesteuert. Hier werden in enger 

Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Verbänden und Bedarfsträgern die Verfahren zum Schutz von sicher-

heitsrelevanten Funkanwendungen begleitet und regelmäßig überprüft. 

Die messtechnischen Untersuchungen zum Schutz von sicherheitsrelevanten Antennenanlagen (Bundeswehr, 

Bundesnachrichtendienst, Bundespolizei) im Frequenzbereich unterhalb von 30 MHz wurden 2018 abge-

schlossen. Auf der Grundlage dieser Untersuchungen wurde von der Bundesnetzagentur ein Konzept entwi-

ckelt, das den Schutz von sicherheitsrelevanten Antennenstandorten in Bezug auf die Störaussendungen von 

drahtgebundenen TK-Netzen dauerhaft gewährleisten soll. 

Vor dem Hintergrund, dass in TK-Netzen inzwischen die eingangs erwähnten, neuen und deutlich leistungs-

fähigeren Übertragungsverfahren eingesetzt werden (z. B. DOCSIS 3.1, VDSL-Vectoring, VDSL Super-

Vectoring, G.fast), bilden die in den vergangenen Jahren gewonnen Messdaten eine wichtige Referenzgrundla-

ge für ein Indikatornetzwerk zur differenzierten Bewertung von Veränderungen des Störstrahlungsverhaltens 

von leitergebundenen TK-Netzen durch neue Übertragungsverfahren. 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt gegenwärtig beim Schutz der VHF/UHF-Bodenempfangsstellen des 

Flugfunks. Hier wurden inzwischen 45 relevante Antennenstandorte abschließend vermessen und die Wir-

kung von Störabstrahlungen durch HFC-Kabelanlagen auf die Empfänger der Bodenempfangsstellen detail-

liert bewertet. Zusammenfassend ist festzustellen, dass an allen vermessenen Standorten keine Störbeeinflus-

sungen im Zusammenhang mit HFC-Kabelnetzen festgestellt werden konnten. Auf der Grundlage dieses Er-

gebnisses wurde mit den Flugsicherungsbehörden (DFS/BAF) eine geänderte Vorgehensweise zum Schutz der 

DFS-Bodenempfangsstellen vereinbart. Demnach sollen zukünftig nur noch anlassbezogene Messungen im 

Fall der ortsnahen Inbetriebnahme eines neuen Übertragungsverfahren (G.fast, DOCSIS 3.1, DOCSIS 3.1 FDX 

etc.) durchgeführt werden. Die geänderte Vorgehensweise und die relevanten Standorte der DFS-

Bodenempfangsstellen werden in einem Schutzkonzept für Bodenempfangsstellen des Flugfunks festgehal-

ten. 
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Damit ein möglichst weitgehender Schutz des Flugfunks gewährleistet werden kann, wird neben den Boden-

empfangsstellen der mobile Flugfunk in den Endanflugskorridoren der Verkehrsflughäfen durch Schutzmaß-

nahmen im Rahmen der SchuTSEV berücksichtigt. Hier wurden zunächst durch umfangreiche messtechni-

sche Untersuchungen die relevanten Suchgebiete genau eingegrenzt. Anschließend wurden alle relevanten 

Störaussendungen aus HFC-Kabelnetzen (Leckstellen) ermittelt und den zuständigen Kabelnetzbetreibern zur 

Beseitigung übergeben. 

In 2018 wurden die letzten analogen Kabelkanäle (PAL) in den HFC-Kabelnetzen der großen Kabelnetzbetrei-

ber abgeschaltet. Hierdurch wurde die Entwicklung eines neuen Messverfahrens für die Bewertung von Leck-

stellen auf digitalen Kabelkanälen (SC-256QAM) erforderlich. Nach einer umfangreichen Testphase konnte die 

Entwicklung dieses Messverfahrens inzwischen abgeschlossen werden. Bei diesem Messverfahren konnten 

auch die Untersuchungsergebnisse der Bundesnetzagentur zum Korrelationsverhalten von Leckstellen im 

Frequenzbereich von 100 MHz bis 850 MHz abschließend berücksichtigt werden. Das neue Messverfahren 

wird seit Mai 2019 angewendet und bildet die Grundlage für ein regelmäßig anwendbares Arbeitsverfahren 

zum Schutz des Flugfunks in den Endanflugs-Korridoren der Verkehrsflughäfen. 

Darüber hinaus waren zum Schutz von Frequenzen des Flugfunks leitergebundene Übertragungen analoger 

Signale im Frequenzbereich von 112 bis 125 MHz zum 31. März 2009 und im Frequenzbereich 125 bis 137 MHz 

zum 31. Dezember 2010 entsprechend § 5 der SchuTSEV abzuschalten. Hier sind in der Regel kleinere Kabel-

anlagen in Seniorenheimen, Krankenhäusern und Hotels betroffen. Seit 2010 wurden über 500 Kabelnetze mit 

analogen Belegungen abweichend von § 5 SchuTSEV festgestellt und die Abschaltung der analogen Belegung 

erwirkt. Ein konkreter Zeitpunkt für den Abschluss der erforderlichen Suchfahrten steht gegenwärtig noch 

nicht fest. 

Im Hinblick auf die Einführung neuer Übertragungsverfahren in leitergebundenen TK-Netzen sind in 2019 

und 2020 weitere messtechnische Untersuchungen geplant. 

1.2 Aussendungen oberhalb 6 GHz 

Während sich die Nutzung des elektromagnetischen Spektrums zunehmend in den Bereich höherer Frequen-

zen ausdehnt (beispielsweise durch moderne Anwendungen wie 5G), ist der Frequenzbereich 6 bis 40 GHz 

bisher von der internationalen EMV-Normung nicht vollständig erfasst und soll beim CISPR (dem Internatio-

nalen Sonderkomitee für Funkstörungen) durch entsprechende Anforderungen abgedeckt werden. 

Die Bundesnetzagentur unterstützt das vom CISPR-Komitee angeregte Vorhaben in diesem zukunftsträchti-

gen Frequenzbereich und hat zum Thema "Elektromagnetische Verträglichkeit, Funkstörungen im Frequenz-

bereich ab 1 GHz" eine Studie in Auftrag gegeben, die notwendige Grundlagenuntersuchungen durchführen 

soll. Im Rahmen der einjährigen Studie, die im April 2019 ihren Projektstart hatte, werden gezielt Zusammen-

hänge und Phänomene der EMV vor dem Hintergrund der in den letzten Jahrzehnten veränderten Umge-

bungsbedingungen von typischen EMV-Szenarien (Gerätedichte, Summationseffekte, kritische Frequenzbe-

reiche etc.) aufgezeigt und aktuelle sowie absehbare zukünftige technologische Entwicklungen mit potentiel-

len Störaussendungen in höheren Frequenzbereichen (> 1 GHz) erfasst. 

Art und Größe des Risikos von Funkstörungen bedingt durch die genannten Faktoren und den erweiterten 

Frequenzbereich sind derzeit noch weitgehend unbekannt. Die Studienergebnisse sollen die nötige technische 

Grundlage zur Erweiterung der Basis- und Fachgrundnormen der elektromagnetischen Verträglichkeit um 
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geeignete Anforderungen zum störungsfreien Betrieb von Funkanwendungen in ihrer elektromagnetischen 

Umgebung liefern und durch die Bundesnetzagentur dann auch gezielt in die internationale Normungsarbeit 

eingebracht werden. 

1.3 Kabellose Energieübertragung (WPT) 

Die vielfältigen Aktivitäten zur Entwicklung und Bereitstellung internationaler EMV-Normen für die kabello-

se Energieübertragung (WPT, Wireless Power Transfer) dauern an. Die Bundesnetzagentur unterstützte maß-

geblich Projekte zur Ergänzung bestehender EMV-Normen, um geeignete Anforderungen an die WPT-

Funktion zu formulieren. Im Bereich der "Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnlicher Geräte" 

(CISPR 14-1) und der "Beleuchtungseinrichtungen und ähnlicher Einrichtungen" (CISPR 15) sind Maßgaben 

an die WPT-Funktion in die betreffenden Normen aufgenommen worden oder stehen heute kurz vor deren 

Aufnahme. Die Einführung in die EMV-Produktfamiliennorm für "Industrielle, wissenschaftliche und medi-

zinische Einrichtungen" (CISPR 11) verzögert sich noch. Diese Norm soll zukünftig insbesondere für kontakt-

lose Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge anwendbar sein, weshalb sich die Bundesnetzagentur für eine 

schnelle Einführung geeigneter Anforderungen in diese Norm eingesetzt hat und weiter einsetzen wird. Da-

mit wird unterstützt, dass für Hersteller eine verlässliche Grundlage zum Inverkehrbringen von Ladeeinrich-

tungen bereitsteht und dass gleichzeitig der Schutz bestehender Funkdienste in den entsprechenden Fre-

quenzbereichen gegeben ist. 

1.4 Neue Anforderungen im Frequenzbereich 9 kHz bis 150 kHz 

Zur Erfassung von Messdaten zum Energieverbrauch, zur Energieeinspeisung und dem Management von 

Energieversorgungsnetzen (Smart-Grid) kann u. a. PLC147-Technologie eingesetzt werden, die mit vergleichbar 

geringen Datenraten im Frequenzbereich 9 kHz bis 150 kHz arbeitet. Um einen zuverlässigen Datenaustausch 

auf Energieversorgungsleitungen sicherzustellen, müssen für alle anderen am Netz befindlichen Geräte (ins-

besondere die der Leistungselektronik) entsprechende Grenzwerte für die maximal zulässigen leitungsgeführ-

ten Störaussendungen erarbeitet und neu eingeführt werden. Die betroffenen Industriebranchen hatten sich 

mit den Betreibern von Smart-Grids bereits auf internationaler Ebene bei der IEC (International Electrotech-

nical Commission) auf entsprechende Verträglichkeitspegel geeinigt, die nun beim CISPR als neue Anforde-

rungen den Fachgrundnormen für die elektromagnetische Verträglichkeit hinzugefügt werden und dann 

mittels deren Lenkungswirkung in Produkt- und Produktfamiliennormen übernommen werden sollen. Die 

Bundesnetzagentur hat dieses Vorhaben aktiv durch technische Beiträge und begleitende Untersuchungen 

zur Praktikabilität entsprechender Messverfahren, die neben der absoluten Grenze für leitungsgeführte Stör-

größen von Geräten auch deren spektrale Verteilung bewerten, unterstützt. 

1.5 Überarbeitung der Fachgrundnormen für Störaussendungen und des Stör- und Kopplungsmo-
dells von CISPR 

Während die Überarbeitung der Fachgrundnorm zur Störaussendung für Industriebereiche mit Veröffentli-

chung der Edition 3 in 2018 international abgeschlossen werden konnte, befindet sich die Norm für Wohnbe-

reich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe weiterhin in intensiver Überarbeitung. Es laufen 

Projekte zur Einführung von Anforderungen unterhalb von 150 kHz, für Gleichspannungsversorgungsan-

schlüsse, für Geräte mit eingebauten Sende-/Empfangseinrichtungen und zur Einführung von Anforderungen 

147 PLC Powerline Communication 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  
 

 

  

– 188 –

 = 

juris Lex QS
06052024 ()



BUNDESNETZAGENTUR  |  189 

für die magnetische Störfeldstärke unterhalb 30 MHz, die von der Bundesnetzagentur aktiv mitbegleitet wer-

den. 

Nachdem sich die Trennung der Betriebsumgebungen in den zwei bestehenden Normen wie bisher internati-

onal als nicht durchsetzbar erwies, wird nun eine neue Fachgrundnorm entwickelt, die auf Gewerbe- und 

leichte Industriegebiete anwendbar sein soll und speziell die Bedürfnisse der in solchen Umgebungen ver-

wendeten Geräte adressieren soll. Die Bundesnetzagentur war an den Diskussionen und der normativen Um-

setzung des Entwurfs maßgeblich beteiligt und wird die Arbeiten weiter begleiten. 

Übergeordnetes Ziel der Mitarbeit der Bundesnetzagentur in den internationalen Arbeitsgruppen war im 

Berichtszeitraum und wird es auch künftig sein, neben dem Schließen bestehender Grenzwert- und Anwen-

dungslücken in Normen auch die Rückkehr zu einer fundierten, transparenten Herleitung von Grenzwerten 

auf Basis von theoretischen Modellen, statistischen Erhebungen und gezielten messtechnischen Untersu-

chungen relevanter Parameter aktiv sicherzustellen. Diese Vorgehensweise wurde von Vertretern der Funk-

dienste wiederholt eingefordert. Auch aus Sicht der Bundesnetzagentur ist die Anwendung eines definierten 

Stör- und Kopplungsmodells hilfreich, um Anforderungen an Geräte auf einer soliden Basis begründet zu 

definieren und somit dem Funkschutz gerecht zu werden und gleichzeitig der Industrie hinreichend ausge-

wogene Anforderungen bereitzustellen. Eine entsprechende Vorgehensweise setzt sich nun zunehmend in der 

aktuellen Normungsarbeit durch, was auch zu der Notwendigkeit der Überarbeitung des Stör- und Kopp-

lungsmodells geführt hat, an der die Bundesnetzagentur aktiv beteiligt ist. 

1.6 Zukunftssichere EMV-Normen für Kabelfernsehnetze und Rundfunkempfänger 

1.6.1 Rundfunkempfänger und Multimediageräte 

Rundfunkempfänger und Multimediageräte haben durch ihre große Verbreitung in Haushalten einen bedeu-

tenden Anteil an der Beeinflussung der EMV-Umgebung. Deshalb ist es aus Sicht der Bundesnetzagentur be-

sonders wichtig, angemessene Grenzwertsetzungen für eine störungsfreie und zukunftssichere Nutzung des 

Frequenzspektrums vorzunehmen. Die Bundesnetzagentur arbeitet hier federführend in den nationalen 

Gremien der DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) mit und initiiert 

u. a. Messkampagnen zum Beleg technischer Sachverhalte im Zusammenhang mit der elektromagnetischen 

Verträglichkeit solcher Geräte. Das geschieht sowohl unter Einbeziehung des Messlabors der Bundesnetzagen-

tur in Kolberg als auch in Kooperation mit anderen deutschen Messlaboren. Diese so gewonnenen nationalen 

Beiträge und Erkenntnisse fließen ständig in die europäische Normungsarbeit bei CENELEC148 bzw. internati-

onal bei CISPR ein. 

Bei CENELEC hat und wird sich auch künftig die Bundesnetzagentur darüber hinaus an der Erarbeitung euro-

päischer Adaptionen internationaler Normen beteiligen, um diese an die rechtlichen Anforderungen in Euro-

pa anzupassen. 

1.6.2 Kabelfernsehnetze 

Insbesondere auf Betreiben der Bundesnetzagentur werden die beiden maßgeblichen EMV-Normen für Ka-

belnetze und in diesen verbaute Komponenten (EN 50083-2 und EN 50083-8) bei CENELEC (im Technischen 

Komitee "TC 209") überarbeitet. Dazu hat die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum umfangreich kommen-

148 Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Europäischer Ausschuss für elektrotechnische Normung) 
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tiert und Verbesserungsvorschläge eingebracht, die nun in die nationale und internationale Normungsarbeit 

einzuarbeiten sind. Auch an dieser Stelle spielt die Einigung auf geeignete Grenzwerte und deren Messung 

eine entscheidende Rolle. Stellvertretend werden im Folgenden die zwei wesentlichen Aspekte bezüglich der 

Emission und Immunität dieser Netze genannt: 

Zum einen ist festzuhalten, dass Kabelfernsehnetze eine große Verbreitung haben und sich in unmittelbarer 

Nähe zu anderen Empfangsgeräten wie z. B. Mobilfunkgeräten befinden. Weiterhin belegen sie einen weiten 

Frequenzbereich (derzeit von 5 MHz bis zu 1.200 MHz) und sind dauerhaft in Betrieb. Somit ist die Wahr-

scheinlichkeit des Auftretens von Störungen vergleichsweise hoch, was bei der Grenzwertsetzung zu beachten 

ist. 

Zum anderen gelten für die Immunität der Kabelfernsehnetze durch das Aufeinandertreffen gleichartig mo-

dulierter Signale ebenso veränderte Bedingungen, da schmalbandige Störsignale weniger Störpotenzial haben 

als breitbandige bei vergleichbarem Pegel und letztere zunehmen. Hierzu müssen geeignete Anforderungen 

definiert werden, die dem Verbraucher einen ungestörten Empfang garantieren. Für beide Störszenarien hat 

die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum konkrete Vorschläge erarbeitet. 

2. Interoperabilität im Bereich der Rundfunkübertragung und anderer 
audiovisueller Medien 

Die Entwicklung in diesem Bereich ist von einer zunehmenden Dynamik und einer wachsenden Tendenz 

gekennzeichnet, audiovisuelle Medieninhalte über IP-basierte Breitbandnetze zu übertragen. Dies schließt 

klassische Rundfunkdienste mit ein, deren Inhalte bisher terrestrisch, via TV-Kabelnetz oder Satellit den Ver-

braucher erreichten. 

Die Bundesnetzagentur hat sich daher weiterhin in den Standardisierungsgremien bei ITU-T149, ETSI150 und 

im "DVB-Project" dafür eingesetzt, dass dem Konvergenzgedanken Rechnung getragen wurde, indem konsis-

tente Lösungen bei der Integration von Rundfunk- und Breitbanddiensten angestrebt wurden. Diese Arbeiten 

wurden durch grundlegende Forderungen nach Interoperabilität, Förderung des Wettbewerbs durch offene, 

standardisierte Schnittstellen und Aspekte des Verbraucherschutzes geprägt. 

Die Arbeiten im Rahmen der "ETSI Industry Specification Group on Embedded Common Interface" (ISG ECI) 

konnten erfolgreich mit der Veröffentlichung von insgesamt zehn Spezifikationen und einem Report beendet 

werden. Die veröffentlichten Dokumente repräsentieren ein sogenanntes "ECI-Ecosystem", das einen soft-

warebasierten Austausch von Zugangsberechtigungs- und Digitale-Rechte-Managementsystemen (CA/DRM) 

erlaubt und damit ein entscheidendes Element für zukünftige, interoperable Rundfunk- und audiovisuelle 

Medien-Empfänger darstellt. 

Inzwischen konnte das ECI-Ecosystem auch als Beitrag zur Standardisierungsarbeit in der ITU-T eingebracht 

und zum Teil bereits verabschiedet werden. Ziel ist es, fortschrittliche Ansätze in diesem Bereich mit den Ak-

tivitäten anderer Mitgliedsstaaten auf internationalem Niveau zu harmonisieren. 

149 Standardisierungssektor für Telekommunikation der Internationalen Fernmeldeunion 

150 European Telecommunications Standards Institute (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) 
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Die Bundesnetzagentur wird auch zukünftig aktiv in der Studienkommission "Breitband – Kabelnetze und 

TV" der ITU-T mitarbeiten. 

3. Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen 

3.1 Notifizierte Stellen 

Im Rechtsrahmen des europäischen Binnenmarktes sind Verfahren verankert, die es den Herstellern aus der 

ganzen Welt ermöglichen, ihre Produkte anforderungsgerecht im Binnenmarkt in Verkehr zu bringen. Der 

europäische Rechtsrahmen kennt hierzu derzeit rund 35 unmittelbar geltende Verordnungen sowie europäi-

sche Richtlinien, die jedoch zwingend einer Umsetzung in nationales Recht jedes Mitgliedstaates bedürfen. 

Auch wenn diese Richtlinien jeweils die sektorspezifischen, insbesondere inhaltlichen Rahmenbedingungen 

regeln, folgt ihr Aufbau einer weitgehend gleichen Struktur, wobei vor allem Sicherheits- und Gesundheitsas-

pekte im Vordergrund stehen. Diese müssen vom Hersteller eingehalten und vor dem Inverkehrbringen ggf. 

durch Prüfung bei sog. "Notifizierten Stellen" nachgewiesen werden. 

Die Bundesnetzagentur ist u. a. fachlich zuständige Behörde für diese zwei europäischen Richtlinien: 

Richtlinie 2014/30/EU, umgesetzt mit dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Be-

triebsmitteln (EMVG), ausgefertigt am 14. Dezember 2016 und 

Richtlinie 2014/53/EU, umgesetzt mit dem Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 

Markt (FuAG), ausgefertigt am 27. Juni 2017. 

In Verbindung mit der Verordnung über die Anforderungen an und das Verfahren für die Anerkennung von 

Konformitätsbewertungsstellen (AnerkV), ausgefertigt am 11. Januar 2016, wird die Bundesnetzagentur u. a. 

befugt als "Notifzierende Behörde" im Sinne der vorgenannten Richtlinien zu agieren. 

Im Rahmen dieser Aufgabe hat sie ein Verfahren etabliert und erkennt wiederum auf Antrag geeignete natür-

liche, juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften als "Notifizierte Stellen" entsprechend 

der Festlegungen in den vorgenannten Rechtsgrundlagen an. 

Die von der Bundesnetzagentur ausgestellten Anerkennungen werden auf maximal fünf Jahre befristet, re-

gelmäßig überprüft sowie über das NANDO-System (siehe Abschnitt 3.3) an die Europäische Kommission 

notifiziert. 

Aufgabe einer "Notifizierten Stelle" ist die Prüfung und Bewertung der vom Hersteller oder seinem Bevoll-

mächtigten in der Europäischen Union vorgelegten technischen Unterlagen dahingehend, ob alle für das je-

weilige Produkt geltenden grundlegenden Anforderungen eingehalten werden und das Gerät somit in Ver-

kehr gebracht werden darf. 

Die Richtlinie 2014/53/EU (Anhang IV) sieht zudem für Hersteller die Möglichkeit einer umfassenden Quali-

tätssicherung vor. Der Hersteller beantragt dies bei einer "Notifizierten Stelle" seiner Wahl, die für diese Tätig-

keit von der Bundesnetzagentur anerkannt wurde. 
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Mitte 2019 waren zwölf "Notifizierte Stellen" nach dem EMVG und elf "Notifizierte Stellen" nach dem FuAG 

von der Bundesnetzagentur anerkannt. 

3.2 Drittstaaten- und Freihandelsabkommen 

Drittstaaten- (Mutual Recognition Agreements; kurz: MRA) und Freihandelsabkommen (Free Trade Agree-

ments; kurz: FTA) enthalten Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung von Konformitätsbewertungen. Sie 

dienen der Reduzierung bzw. Beseitigung von technischen Handelshemmnissen zwischen der Europäischen 

Union und Ländern außerhalb Europas. Es bestehen MRA/FTA mit den USA, Japan, Australien, Neuseeland, 

Israel und der Schweiz. Die MRA mit Australien, Neuseeland, Israel und der Schweiz werden seit einigen Jah-

ren nicht mehr angewandt, da die zugrundeliegenden technischen Regelungen zwischenzeitig in den Partner-

staaten wirkungsgleich umgesetzt wurden. 

Die Bundesnetzagentur ist befugt, Konformitätsbewertungsstellen (KBS) im Rahmen dieser MRA/FTA zu 

überprüfen und anzuerkennen. Die Besonderheit dabei besteht darin, dass KBS, z. B. mit Sitz in Deutschland, 

Produkte nach den Regeln des jeweiligen Partnerstaates bewerten bzw. zulassen, so als wären die KBS im an-

deren Land selbst ansässig. 

In den Bereichen Telekommunikation (einschließlich Funk) sowie elektromagnetische Verträglichkeit hat die 

Bundesnetzagentur für die USA fünf KBS und 20 Labore sowie für Japan fünf KBS anerkannt. Jeweils eine 

weitere KBS befindet sich derzeit im Anerkennungsverfahren für die USA und Japan. 

Das ehemalige Drittstaatenabkommen mit Kanada wurde durch das "Comprehensive Economic and Trade 

Agreement" (kurz: CETA) ersetzt und sieht vor einer Notifizierung durch die Bundesnetzagentur mittlerweile 

zwingend eine Akkreditierung durch die nationale Akkreditierungsstelle DAkkS vor, wobei der Ablauf des 

Notifizierungsverfahrens den Vorgaben der zuständigen kanadischen Behörde ISED entsprechen muss. Die 

bisherigen fünf "Foreign Certification Bodies" (FCB) befinden sich derzeit in der Umstellungsphase ihrer An-

erkennungen auf die CETA-Vorgaben. 

Neu sind nun auch Notifizierungsverfahren für sogenannte "Foreign Testing Laboraties" (FTL), die in ver-

gleichbaren Verfahren ebenfalls auf der Basis einer DAkkS-Akkreditierung durch die Bundesnetzagentur nach 

Kanada notifiziert werden. Aktuell sind 16 FTLs notifiziert. 

3.3 NANDO 

NANDO ist die Abkürzung für eine von der Europäischen Kommission bereitgestellte Datenbank mit dem 

Langtitel "New Approach Notified and Designated Organisations Information System", in dem u. a. die "Noti-

fizierten Stellen" aller Harmonisierungsrichtlinien und aller Mitgliedstaaten gelistet sind. Darüber hinaus sind 

die Stellen enthalten, die über die MRA und CETA (siehe Abschnitt 3.2) von den jeweiligen Partnerstaaten 

anerkannt und an die Europäische Kommission notifiziert wurden. 

Die Bundesnetzagentur ist im Auftrag des BMWi die national koordinierende Stelle für alle notifizierenden 

Behörden in Deutschland, mit Ausnahme der Zentralstelle der Länder für Sicherheit (ZLS). Die Bundesnetza-

gentur nimmt alle Eingaben im nicht-öffentlichen Bereich der Datenbank vor und übermittelt diese Daten an 

die Europäische Kommission sowie alle anderen Mitgliedstaaten und informiert die notifizierenden Behörden 

ggf. über eingehende Kommentare im Zuge des festgelegten Einspruchsverfahrens. 
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Darüber hinaus informiert die Bundesnetzagentur die deutschen notifizierenden Behörden über alle Notifi-

zierungsvorgänge anderer Mitgliedstaaten bzw. leitet die Kommentierung an die Europäische Kommission 

weiter. 

4. Ausschuss für technische Regulierung in der Telekommunikation; 
Gemeinsamer Workshop mit Bundesnetzagentur zur Sicherheit im In-
ternet-of-Things 

Mit der wachsenden Zahl vernetzter Geräte nimmt auch die Bedeutung von Sicherheitsfragen im Internet der 

Dinge (IoT) zu. Ein erheblicher Anteil der im Markt befindlichen vernetzten Geräte weist Schwachstellen auf 

und bietet damit vielfältige Angriffsmöglichkeiten. Aus diesem Grund erscheint ein Zusammenspiel zwischen 

den einzelnen Marktakteuren, also den Herstellern, Importeuren, Diensteanbietern und Konsumenten, uner-

lässlich. Daneben ist auch der Gesetzgeber gefragt. Die Verwendung einschlägiger vorhandener Normen und 

technischer Spezifikationen stellt schon heute ein geeignetes Instrument dar, um Anforderungen in Bezug auf 

Sicherheitsmerkmale im Detail zu erfüllen. Dieses Instrument könnte auch zur Anwendung kommen, wenn 

für einzelne Produkte Sicherheitsanforderungen als grundlegende Anforderungen verbindlich würden. 

Aus dem Ausschuss für technische Regulierung in der Telekommunikation (ATRT) kam daher der Vorschlag 

in einem Workshop auf diese Entwicklungen aufmerksam zu machen und mögliche Lösungsansätze zu disku-

tieren und zu skizieren. Die Bundesnetzagentur hat diesen Vorschlag aufgegriffen und Ende März 2019 konnte 

der Workshop "Sicherheit im Internet-of Things mit Fokus auf den Massenmarkt" durchgeführt werden. Da 

die im ATRT vertretenen Fachverbände über vielfältige Kontakte zur Fachöffentlichkeit verfügen, stieß die 

Veranstaltung auf großes Interesse bei Unternehmen und Verbänden. 

Es ist geplant, die im Workshop begonnene Diskussion in Bezug auf einen Erlass der Europäischen Kommissi-

on fortzusetzen, der als delegierter Rechtsakt (nach Art. 3 Abs. 3 Buchstaben e und f der Funkanlagenrichtlinie) 

die Festlegung von Sicherheitsanforderungen zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre 

sowie zum Schutz vor Betrug zum Gegenstand hat. 

5. Bereitstellung von Schnittstellenbeschreibungen für Funkanlagen 
Schnittstellenbeschreibungen (SSBn) helfen den Herstellern, im Rahmen des Inverkehrbringens die jeweiligen 

Prüfungen in Bezug auf die für die Funkanlagen geltenden grundlegenden Anforderungen zur Frequenznut-

zung (FuAG § 4 Abs. 2 und ggf. Abs. 3) nach eigener Wahl durchführen zu können. Aus diesem Grund stellt die 

Bundesnetzagentur gem. FuAG § 33 Abs. 1 nationale SSBn für Funkanlagen bereit, die in Frequenzbändern 

betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht gemeinschaftsweit harmonisiert sind. 

Derzeit sind 96 SSBn für die verschiedensten Funkanlagen verfügbar. Sie können im Internet auf der Home-

page der Bundesnetzagentur abgerufen werden oder kostenpflichtig beim Druckschriftenversand bestellt 

werden. Im Zeitraum 2018/2019 wurden 15 neue SSBn nach erfolgter Notifizierung bei der Europäischen 

Kommission und einer dreimonatigen Stillhaltefrist – mit einer Amtsblattverfügung in Kraft gesetzt. Sie erset-

zen – mit einer Ausnahme die älteren Ausgaben von SSBn. 

6. Informationsverfahren nach Richtlinie (EU) 2015/1535 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind verpflichtet, der Kommission und den anderen Mitglied-

staaten alle Entwürfe technischer Vorschriften in Bezug auf Produkte und Dienste der Informationsgesell-
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schaft zu notifizieren, bevor sie im innerstaatlichen Recht angenommen werden. Damit wird verhindert, dass 

nationale technische Vorschriften und Normen angenommen werden, durch die neue Handelshemmnisse 

geschaffen werden. 

Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 1. August 2019 hat die Bundesnetzagentur 30 Notifizierungsvorgänge 

mit mehr als 340 Regelungsentwürfen erfasst und bearbeitet. Die Anzahl an technischen Regelungsentwürfen 

mit telekommunikations- und funkrelevanten Inhalten hat sich damit – wie auch in anderen Produktberei-

chen – im Vergleich zu 2016/2017 weiter verringert. Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum 

76 telekommunikationsrelevante Regelungsentwürfe bei der Kommission zur Notifizierung eingereicht. 

Aufgabe der Bundesnetzagentur ist es u. a., bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Europäischen Normen für 

die effiziente und effektive Ausnutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU zu 

sorgen. 

7. Aktivitäten in Sachen Netzabschlusspunkt 
Das Telekommunikationsgesetz sieht in § 41 b Abs. 1 TKG vor, dass Teilnehmer ihre Telekommunikations-

endgeräte frei wählen und, sofern diese den Vorgaben der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische 

Verträglichkeit von Geräten genügen, an die Telekommunikationsnetze ihrer Anbieter anschließen können. 

Eine große Auswahl an Endgeräten für die Endnutzer setzt voraus, dass ein breiter und wettbewerblicher 

Markt für Telekommunikationsendgeräte existieren kann. Deshalb sind die Netzbetreiber ihrerseits nach 

§ 41c TKG verpflichtet, die Schnittstellen für den Zugang zu ihren Netzen offenzulegen und so zu beschreiben, 

dass Hersteller für die Netze geeignete Endgeräte entwerfen und produzieren können. 

Über die Anforderungen an eine angemessene Schnittstellenbeschreibung hat es immer wieder Unklarheiten 

gegeben, so dass der ATRT eine von Netzbetreibern und Endgeräteherstellern getragene Projektgruppe einge-

richtet hat, die sich mit der Ausarbeitung eines Praxisleitfadens für die Erstellung von Schnittstellenbeschrei-

bungen befasst und in der die Bundesnetzagentur mitarbeitet. 

Für den Umfang des freien Endgerätemarktes ist die Bestimmung des Punktes, an dem der Zugang zu einem 

Telekommunikationsnetz zu gewähren ist, von entscheidender Bedeutung, weil diese Verortung dazu führen 

kann, dass auch Geräte in den Räumlichkeiten des Kunden als Teil des öffentlichen Telekommunikationsnet-

zes angesehen werden könnten. Das geltende TKG sieht in § 45d Abs. 1 S. 2 TKG vor, dass der Zugang als passi-

ver Netzabschlusspunkt auszugestalten ist, so dass Geräte wie Modem und Router nicht zum öffentlichen 

Telekommunikationsnetz gehören. Im überarbeiteten europäischen Rechtsrahmen (EKEK) ist jetzt in Art. 61 

Abs. 7 vorgesehen, dass zukünftig bei der Festlegung des Netzabschlusspunktes die Leitlinien des Gremiums 

der Europäischen Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (BEREC) zu gemeinsamen Vorge-

hensweisen zur Bestimmung des Netzabschlusspunktes zu berücksichtigen sind. Die Bundesnetzagentur ar-

beitet auch hier in der entsprechenden BEREC-Arbeitsgruppe mit. 

8. Europäische Normungs- und Standardisierungsaktivitäten im Funkbe-
reich 

Der Normungsprozess und insbesondere die dabei erarbeiteten harmonisierten europäischen Normen haben 

für den europäischen Binnenmarkt eine wesentliche Bedeutung. In der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung ist diese Bedeu-
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tung im Einzelnen dargelegt. Darüber hinaus ist die Notwendigkeit betont worden, dass – obwohl die Nor-

mung ein vor allem "industriegetriebener Prozess" ist – Behörden in allen Phasen der Normung mitwirken. 

Bezogen auf den Funkbereich bedeutet dies, dass sich die Bundesnetzagentur vor allem in den wichtigen in-

ternationalen Arbeitsgruppen des Europäischen Normungsinstitutes ETSI beteiligt. Sie wirkt aktiv in den 

technischen Fachdiskussionen mit und leistet ihren Beitrag u. a. zur Umsetzung der "Hightech-Strategie 2020 

für Deutschland" und zum Erreichen der normungspolitischen Ziele der Bundesregierung. 

8.1 Standardisierung der Fünften Mobilfunkgeneration 

Maßgeblich für die 5G-Standardisierung ist das 3GPP, einer weltweiten Kooperation von derzeit sieben Stan-

dardisierungsgremien. Die Bundesnetzagentur beteiligt sich seit der Gründung von 3GPP im Jahre 1998 an 

den Standardisierungsarbeiten zum Mobilfunk. Sie trägt dazu bei, dass die notwendigen regulatorischen 

Rahmenbedingungen in den technischen Standards und Normen umgesetzt werden. 

Im Jahr 2018 wurden die Standardisierungsarbeiten am sog. Release 15 (Rel-15) abgeschlossen und ein erstes 

Paket an 5G-Spezifikationen veröffentlicht. Im Ergebnis bietet 5G erhebliche technische Verbesserungen im 

Vergleich zu LTE und soll zukünftig in zahlreichen neuen Bereichen zum Einsatz kommen, wie beispielsweise 

in der Industrieautomatisierung, der Warenlogistik oder dem vernetzten Fahren. Dabei geht es nicht nur um 

die Unterstützung von höheren Datenraten, sondern unter anderem auch um niedrigere Latenzzeiten (Reak-

tionszeit im Netz), eine höhere Zuverlässigkeit, Verbesserungen und Erweiterungen bei der Sicherheit und 

beim Datenschutz oder einer effizienteren Nutzung des Spektrums. 

Eine wichtige Innovation von 5G ist zudem das "Network Slicing" zur bedarfsgerechten Bereitstellung von 

bestimmten Netzeigenschaften und -fähigkeiten. Mit diesen logischen Netzen kann beispielsweise für einen 

Geschäftskunden in seiner Fabrik zukünftig bedarfsgerecht eine individuell benötigte Zuverlässigkeit und 

eine konkret erforderliche Datenrate zugesichert werden. Hierfür ist natürlich eine entsprechend leistungsfä-

hige 5G-Infrastruktur erforderlich. 

Aktuell ist bei 3GPP im Rahmen des Release 16 ein zweites Paket an 5G-Spezifikationen in Arbeit mit einem 

geplanten Abschluss bis März 2020. Ein Schwerpunkt ist hier die Ergänzung und Verbesserung der bestehen-

den Funktionalitäten. Des Weiteren werden auch die spezifischen Anforderungen der 5G-Anwenderfirmen 

und -branchen berücksichtigt, wie beispielsweise zur genaueren Positionierung, zu bestimmten Sicherheits-

aspekten oder zum Betrieb von eigenen, privaten Mobilfunknetzen und dem Zusammenspiel mit öffentlichen 

Mobilfunknetzen. Gerade zur Thematik der privaten 5G-Mobilfunknetze, die von der Bundesnetzagentur mit 

der Frequenzzuteilung ermöglicht werden, besteht auf Seiten deutscher Firmen ein großes Interesse und da-

mit eine entsprechend aktive Teilnahme bei 3GPP. 

Um deutsche 5G-Anwenderfirmen und -branchen bei der Einbringung ihrer Anforderungen in 3GPP zu un-

terstützen, hat die Bundesnetzagentur Ende 2017 eine Austauschplattform 5G-Standardisierung (AP5G) einge-

richtet. Grundlage für diese Aktivitäten bildet die "5G-Strategie für Deutschland" der Bundesregierung. Im 

Berichtszeitraum wurden acht Tagungen durchgeführt und hier beispielsweise deutsche Firmen bei ihrem 

Einstieg in 3GPP begleitet und Eingangsdokumente für 3GPP-Tagungen gemeinsam vorbereitet. Einer der 

zentralen Diskussions- und Interessenschwerpunkte der Teilnehmer innerhalb der AP5G war die Thematik 

der privaten 5G-Netze und der entsprechende Sachstand bei 3GPP. 
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Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt der Bundesnetzagentur bei 3GPP/5G bildeten die Standardisierungsakti-

vitäten zum digitalen Behördenfunk. Die Zusammenlegung der Standardisierung von kommerzieller Mobil-

funktechnik mit den Anforderungen aus dem Behördenfunk verspricht für die Zukunft schnellere Innovati-

onszyklen und gleichzeitig Kosteneinsparungen durch Skaleneffekte auf Seiten des digitalen Behördenfunks. 

Seit dem Release 14 wurden bei 3GPP hierzu zahlreiche Spezifikationen erarbeitet, um neben Sprache (Grup-

penkommunikation, one-to-many) auch Video-Streams in Echtzeit oder andere Daten in Einsatzgruppen 

übertragen zu können. Ein großer Teil der Spezifikationen wird innerhalb einer hierfür bei 3GPP eingerichte-

ten dedizierten Arbeitsgruppe erstellt, in der die Interessen von Firmen und Bedarfsträgern gebündelt wur-

den. Einer der Schwerpunkte im Berichtszeitraum war beispielsweise die Erweiterung der für 4G festgeschrie-

benen Funktionalitäten auf 5G oder das Zusammenwirken mit bestehenden Technologien wie TETRA151. Von 

deutscher Verwaltungsseite nimmt hierzu die für den Betrieb des deutschen Behördenfunknetzes zuständige 

Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) teil. 

Die Bundesnetzagentur hat diese Aktivitäten im Rahmen der behördlichen Zusammenarbeit aktiv unterstützt 

und begleitet. 

Insgesamt werden 5G-Netze deutlich leistungsfähiger, flexibler und skalierbarer als alle Vorgängertechnolo-

gien sein. Mit dem anstehenden Abschluss von Release 16 endet der Standardisierungsprozess von 5G jedoch 

nicht. Für Release 17 stehen bereits zahlreiche, oftmals von den 5G-Anwenderbranchen getriebene Innovati-

onen wie beispielsweise Erweiterungen zu den privaten Netzen, zum Network Slicing oder zur direkten 

Kommunikation zwischen Endgeräten ohne Basisstation zur Diskussion. Die endgültige Themenfestlegung 

erfolgt im Dezember 2019. 

8.2 Erstellung von "Harmonisierten Normen" auf Grundlage der neuen Funkgeräterichtlinie 
(2014/53/EU) 

Mit Inkrafttreten der Funkgeräterichtlinie (2014/53/EU) am 22. Mai 2014 gilt es, "Harmonisierte ETSI-

Normen" so zu gestalten, dass sie den Anforderungen des neuen Rechtsrahmens entsprechen. Die genannte 

Richtlinie deckt jegliche Geräte ab, welche zum Zweck der Funkkommunikation und/oder der Funkortung 

bestimmungsgemäß Funkwellen bis 3.000 GHz ausstrahlen und/oder empfangen. Dies schließt unter ande-

rem Rundfunk- und Fernsehempfänger sowie Geräte, welche unterhalb 9 kHz arbeiten, ein. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt ist die Festlegung von Empfängerparametern für jegliche Funkanlagen, die unter die Richtli-

nie 2014/53/EU fallen. 

Aktuell arbeitet die Bundesnetzagentur weiter an der Überarbeitung sowie an der Erstellung von "Harmoni-

sierten ETSI-Normen" mit. Gerade in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen von Empfängerparame-

tern wird an Verbesserungen und neuen Messmethoden gearbeitet, die zeitnah in die "Harmonisierten Nor-

men" einfließen sollen, um eine effektive und effiziente Nutzung des Spektrums sicherzustellen sowie den 

aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies bedeutet einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsauf-

wand in allen ETSI-Arbeitsgruppen, die sich mit Funk oder mit der Überarbeitung von ETSI-EMV-Normen 

beschäftigen und schließt einen intensiven Austausch zwischen ETSI, CEPT/ECC und der Europäischen 

Kommission mit ein. 

151 Terrestrial Trunked Radio, ursprünglich Trans-European Trunked Radio 
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Gleichzeitig finden weiterhin auf nationaler Ebene in den relevanten Spiegelgremien der nationalen Standar-

disierungsorganisation DIN/DKE, in denen die Bundesnetzagentur unter anderem durch Vorsitzfunktionen 

aktiv vertreten ist, weitere ergänzende Abstimmungsgespräche statt. Diese sollen dazu dienen, nationale Inte-

ressen zu eruieren, um so die Arbeiten innerhalb von ETSI frühzeitig beeinflussen zu können. 

8.3 Breitbandfunkanwendungen im 2,4 GHz-Band (WLAN) 

Der Frequenzbereich 2,4 GHz ist neben dem 5 GHz-Frequenzbereich ein Kernband für die Nutzung von breit-

bandigen Datenübertragungssystemen wie WLAN, Bluetooth und industrielle Funkanwendungen, die mit bis 

zu 100 mW betrieben werden dürfen. Um die effiziente Nutzung dieses Frequenzbereichs auch im Hinblick 

auf die drahtlose Vernetzung von industriellen Funkanwendungen (Industrie 4.0) weiterhin zu steigern, arbei-

tet die Bundesnetzagentur intensiv in Absprache mit den Unternehmen in den ETSI Gremien an der Weiter-

entwicklung der harmonisierten Norm ETSI EN 300 328 mit. 

8.4 Breitbandige Zugangssysteme im 5 GHz-Bereich (WLAN, LTE) 

Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung, der unterschiedlichen Einsatzszenarien und der unter-

schiedlichen Applikationen wie WLANs, Mobilfunksysteme (LTE Licensed Assisted Access), industrielle Funk-

anwendungen und drahtlose Konferenzsysteme, die den 5 GHz-Frequenzbereich nutzen, wird die harmoni-

sierte Norm ETSI EN 301 893 unter Beteiligung der Bundesnetzagentur überarbeitet. Um künftig weiterhin 

eine gleichberechtigte und effiziente Nutzung existierender und zukünftiger Technologien (Wi-Fi 6, 5G NR-U) 

sicherstellen zu können, werden derzeit die Anforderungen an die intelligenten Zugangstechnologien und die 

Empfängerparameter in der Norm überarbeitet. 

8.5 Breitbandige Funkanwendungen im 60 GHz-Bereich (Wireless Gigabit) 

Wireless Gigabit Funkanwendungen arbeiten im 60 GHz-Frequenzbereich und stellen eine Ergänzung zu den 

bereits stark genutzten 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzbändern dar, um z. B. Multimedia-Streaming, Netzwerk-

anwendungen, Virtual Reality oder Wireless Docking für Smartphones, PCs, Tablets, Router usw. zu ermögli-

chen. Einsatzszenarien, die im Zusammenhang mit der Einführung der künftigen 5G-Technologie angestrebt 

werden, sind ebenfalls im Blickfeld der Industrie. Die Bundesnetzagentur begleitete aktiv die Arbeiten zur 

Erstellung der harmonisierten europäischen Norm ETSI EN 302 567 unter Berücksichtigung der frequenzre-

gulatorischen Aspekte. 

8.6 DECT URLLC und DECT IMT-2020 

Der DECT-Standard wurde ursprünglich als europäischer Standard für schnurlose Telefone bei ETSI entwi-

ckelt. Dieser Standard wurde seither in über 110 Ländern sehr erfolgreich adaptiert. Es ist der einzig verbliebe-

ne Telefonie-Standard neben dem klassischen Mobilfunk. 

Eine Neuentwicklung in diesem Bereich stellt Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC) dar. 

URLLC ist ein Bestandteil der 3GPP-Invitiative IMT-2020 (International Mobile Telecommunications) und 

bildet die Arbeitsgrundlage für deren 5G-Implementierung. Diese (Mobilfunk-)Technik kann sowohl in den 

Bereichen Industrieautomation und eHealth, als auch im Entertainmentbereich zum Einsatz kommen. Als 

wichtige Kriterien werden unter anderem die Leistungsoptimierung bei Batteriebetrieb, die sichere Daten-

übertragung mittels Verschlüsselung und die Robustheit der Produkte angesehen. 
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Aufbauend auf dieser Neuentwicklung strebt die DECT-Technologie eine Registrierung des DECT-Systems im 

Rahmen von IMT-2020 an. Hierzu wurden im Jahr 2019 Eingangsdokumente für den ITU-R-

Evaluierungsprozess entwickelt. Das DECT-System nutzt als Kernnetzwerk die 5G-Technologie von 3GPP. Das 

Gesamtpaket bildet somit ein SRIT (Set of Radio Interface Technologies). 

DECT kann als "untrusted Non-3GPP access network” unter Nutzung der "Non-3GPP Inter-Working-

Function" (N3IWF) aber auch als "trusted Non-3GPP access network" unter Nutzung der "Trusted Non-3GPP 

Gateway Function" (TNGF) Zugang zum von der 3GPP referenzierten 5G-Kernnetz erhalten. 

8.7 Short Range Devices (Kurzstreckenfunk) 

Im Bereich der sogenannten Short Range Devices (SRD) wurden im europäischen Normungsinstitut ETSI 

vielfältige neue Standardisierungsaktivitäten insbesondere für zukünftige Anwendungsfelder im Bereich IoT 

und Industrie 4.0 initiiert und/oder fertiggestellt. 

So wurden neue Standards und Systemreferenzdokumente erstellt: 

für drahtlose Energieübertragungssysteme (sowohl für elektrische Fahrzeuge als auch für Smartphones 

und Laptops), 

für Radaranwendungen im Frequenzbereich 120 bis 260 GHz (z. B. robuste Objekterkennung in der in-

dustriellen Fertigung), 

für Überwachungsradare im Fahrzeuginnenraum (z. B. Monitoring des Fahrerherzschlages), 

für Nuclear Magnetic Resonance152-Systeme für Kraftfahrzeuge (z. B. zur Kraftstoffanalyse, Funktionswei-

se ähnlich MRT), 

für LP-WAN-Funksysteme (Low Power Wide Area Networks) im UHF-Frequenzbereich, 

für leistungsfähigere Abstandsradare für Fahrzeuge im Frequenzbereich 77 bis 81 GHz und 

für Body Scanner von 60 bis 90 GHz (z. B. Sicherheitsscanner am Flughafen). 

Darüber hinaus wurde im Bereich der Short Range Devices entsprechend den Vorgaben der EU-Kommission 

mit hohem Zeitaufwand an der Festlegung von zusätzlichen Parametern für harmonisierte Standards gearbei-

tet (wie z. B. zur Aufnahme von angemessenen Empfängeranforderungen). 

8.8 Standardisierungsarbeit im Bereich neuer Technologien und rekonfigurierbarer Funksysteme 

Die Bundesnetzagentur arbeitet aktiv an der Erforschung und Standardisierung von neuen Funktechnologien 

mit. Rekonfigurierbare Funksysteme (RRS), wie das Software Defined Radio (SDR) und das Cognitive Radio 

(CR), bilden dabei einen Schwerpunkt der Arbeit. 

Rekonfigurierbare Funksysteme erlauben unter geeigneten Voraussetzungen ein flexibles und dynamisches 

Frequenzmanagement. Wichtige Voraussetzungen sind dabei die zuverlässige Erkennung von lokal und tem-

152 Kurz: NMR 
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porär frei verfügbar gewordenen Frequenzbereichen (Sensing), die Nutzung von Geolocation Databases 

(GLDB) zur Identifizierung von lokal nicht genutzten Frequenzen sog. "White Spaces", die Analyse der Interfe-

renzen und Wechselwirkungen verschiedener Technologien und Netze sowie die Optimierung der Bündelung 

von Funkressourcen. Mit einer Umsetzung der technischen und regulatorischen Anforderungen in die Praxis 

kann nicht nur ein erheblicher Beitrag zur Lösung des Problems "Frequenzknappheit" geleistet, sondern auch 

eine bedeutende Weiterentwicklung der drahtlosen Kommunikation erreicht werden. 

Die notwendigen Standardisierungsarbeiten wurden im Europäischen Normungsinstitut ETSI auf den Weg 

gebracht. Die Bundesnetzagentur unterstützt die entsprechenden von der EU-Kommission erteilten Standar-

disierungsmandate für rekonfigurierbare Funksysteme. Mit diesen Normungsaufträgen wurden und werden 

in ETSI entsprechende Architekturen von rekonfigurierbaren Systemen entwickelt und eine Vielzahl von 

unterstützenden Normen und technischen Spezifikationen erstellt. 

Um frühzeitig auf mögliche technische Entwicklungen reagieren zu können, beteiligt sich die Bundesnetza-

gentur darüber hinaus an entsprechenden Forschungsprojekten. 

Der flexible Einsatz von Software zur Veränderung der Sende- und Empfangseigenschaften sowie die flexible 

Anpassung an neue Einsatzszenarien einer Funkanlage nach ihrem Inverkehrbringen wird in Zukunft eine 

zunehmende Rolle zur Optimierung der Spektrumseffizienz und der flexiblen Anpassung an Einsatzszenarien 

von Funkanlagen insbesondere beim Internet der Dinge, Industrie 4.0 und zukünftig bei der Entwicklung von 

5G-Endgeräten spielen. Um diese Flexibilität zu ermöglichen und weiterhin die Konformität dieser Funkgerä-

te mit den grundlegen Anforderungen zu gewährleisten, wurden auf Betreiben der Bundesnetzagentur be-

sondere Regelungsmöglichkeiten in der neuen Funkgeräterichtlinie (2014/53/EU) für das Zusammenspiel von 

Hard- und Software vorgesehen. 

In der von der EU-Kommission zu diesem Thema Ende 2017 eingerichtet Expertengruppe, in der die Bundes-

netzagentur aktiv mitarbeitet, wird die mögliche Regulierungstiefe eines entsprechenden delegierten Rechts-

aktes diskutiert. 

Die EU-Kommission erwägt derzeit einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 3 Absatz 3(i) und Artikel 4 der 

Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie). Die Bundesnetzagentur achtet in diesem Prozess auf die Wah-

rung der Markt- und Wettbewerbschancen potentieller Hersteller und Inverkehrbringer sowie auf die Sicher-

stellung einer Marktüberwachung im Sinne der Nutzer. 

Anfang 2019 wurde von der EU-Kommission eine geplante Roadmap und eine erste Folgenabschätzung veröf-

fentlicht. Es bestand für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, Rückmeldungen und Beiträge dazu zu liefern. Die 

EU-Kommission hat unter Berücksichtigung der von der Expertengruppe gelieferten Zuarbeit und der einge-

gangenen Kommentare zur Roadmap externe Konsultoren mit der weiteren Folgenabschätzung einer mögli-

chen Regulierung beauftragt. 

8.9 Richtfunk 

Als schneller und relativ preiswerter Zubringerdienst für den Aufbau künftiger LTE- und 5G-Netze bemüht 

sich der Richtfunk, wie viele andere Dienste auch, um neue Frequenzbereiche. Die seitens der Internationalen 

Fernmeldeunion (ITU) und der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation 

(CEPT) mit Unterstützung der Bundesnetzagentur festgelegten und empfohlenen Kanalpläne zwischen 
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92 GHz und 174 GHz stellen die Industrie vor große Herausforderungen bei der Realisierung. Bei Wellenlän-

gen von wenigen Millimetern gestalten sich sowohl die messtechnische Überprüfung als auch die praktische 

Realisierung der adäquaten Baugruppen als äußerst diffizil und schwierig umsetzbar. Die Bundesnetzagentur 

wird sich auch in den nächsten Jahren darum bemühen, dass die in den Europäischen Normen aufgenomme-

nen Parameter sinnvoll und möglichst anwenderneutral abgebildet werden. Die kommenden Jahre werden 

zeigen, inwieweit die neuen Frequenzbereiche eine Versorgung im geplanten Nahbereich von wenigen 

100 Metern möglich machen können. Hier könnten auch die neuartigen BCA153-Systeme zum Einsatz kom-

men, die abhängig vom gewünschtem Datenvolumen und der Übertragungsqualität zwischen Frequenzbän-

dern und Kanälen umschalten. 

8.10 Flugfunk 

Die Bundesnetzagentur arbeitete aktiv bei der Erstellung Europäischer Normen für Radaranlagen mit. Für 

Anlagen des Primär-, Sekundär- und Meteorologischen Radars wurden erstmals harmonisierte Europäische 

Normen erarbeitet. Die zur Erhöhung der Sicherheit und Verfügbarkeit von Datenkommunikationsverbin-

dungen mit Flugzeugen beschlossenen Maßnahmen werden in entsprechenden Normen verankert. Die An-

forderungen an neue Technologien und Anlagen in der Rollfeldüberwachung und ihre Interoperabilität wur-

den in entsprechenden Normentwürfen definiert. 

8.11 See- und Binnenschifffahrtsfunk 

Neben der weiteren Pflege und Überarbeitung von bereits vorhandenen Normen im See- und Binnenschiff-

fahrtsfunk auf Grund der EU-Richtlinie 2014/53/EU gewinnen neue Technologien, wie z. B.: 

Radargeräte mit Solid-State-Technologie, 

das Dynamische Positionierungssystem (Daten) auf Hoher See zwischen Offshore-Plattformen und Schif-

fen im Frequenzbereich 9,2 GHz und 

breitbandige Kommunikationsverbindungen zwischen Schiff/Schiff und/oder Schiff/Offshore-

Plattformen im Frequenzbereich 5,8 GHz rapide an Bedeutung. 

Darüber hinaus werden bereits bestehende Funksysteme, wie z. B. das GMDSS (Global Maritime Distress and 

Safety System) und das DSC (Digital Selective Calling) modernisiert bzw. mit neuen Funktionen ausgestattet. 

9. Notruf 
In Deutschland wurden in den letzten Jahren die Telefonnetze und -anschlüsse sukzessive von Analog/ISDN-

Technik auf IP-Technik umgestellt. Nach heutigem Stand ist die Analog/ISDN-Technik als ehemalige Stan-

dardtechnik nahezu abgelöst. Davon betroffen sind auch Notrufanschlüsse, die zurzeit noch in ISDN-Technik 

ausgeführt sind. Die Anforderungen an typische IP-Notrufanschlüsse und IP-Notrufverbindungen wurden in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen entwickelt und abschließend festgelegt. Unter Berücksichtigung 

dieser Anforderungen und der technischen Entwicklungen in Telekommunikationsnetzen wurde eine Neu-

fassung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) erarbeitet. Diese wurde im August 2018 

von der Bundesnetzagentur als Ausgabe 2.0 veröffentlicht. Die TR Notruf (Ausgabe 1.0 von 2011) definiert im 

153 Bands and Channel Aggregation 
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Wesentlichen die Vorgaben für Notrufverbindungen und Notrufanschlüsse in ISDN-Technik. Ergänzend hier-

zu werden in der Neufassung die neuen bzw. geänderten Anforderungen an die technischen Eigenschaften 

von Notrufverbindungen über IP-Netze und von IP-Notrufanschlüssen beschrieben. Neue bzw. geänderte 

Anforderungen sind drei Jahre nach Bekanntmachung durch die an der Herstellung von Notrufverbindungen 

beteiligten Telefondiensteanbieter und Netzbetreiber zu erfüllen. In diesem Zusammenhang steht die Bun-

desnetzagentur den beteiligten Stellen bei Fragen zur Realisierung der Anforderung unterstützend zur Verfü-

gung und begleitet aktiv den Prozess zur Umstellung der Notrufanschlüsse auf IP-Technik. 

Die nationale und europäische Standardisierung im Bereich der Telekommunikation berücksichtigte die Be-

lange des Notrufs noch nicht im ausreichenden Maße. So war die Ermittlung und Übermittlung von 

Standortdaten insbesondere bei VoIP nicht standardisiert und dem Datenschutz wurde nicht genügend Rech-

nung getragen. Die 2011 begonnenen Arbeiten bei ETSI zu dem Standardisierungsprojekt M/493 konnten 

Ende 2017 zum Abschluss gebracht werden. Zusammenfassend hat das Mandat zum Standardisierungsprojekt 

M/493 folgende ETSI-Standards zum Ergebnis: 

ES 203 178 V1.0.0 (2014-04) "Functional Architecture to Support European Requirements on Emergency 

Caller Location Determination and Transport” und 

ES 203 283 V1.1.1 (2017-11) "Protocol Specifications for Emergency Service Caller Location Determination 

and Transport”. 

Auf nationaler Ebene wurde zur Weiterentwicklung der Spezifikation der Version 1.0.0 zur NGN-

Netzzusammenschaltung die Standardisierungsarbeit im Unterarbeitskreis Signalisierung des Arbeitskreises 

für technische und betriebliche Fragen der Nummerierung und der Netzzusammenschaltung (AKNN) von der 

Bundesnetzagentur weiterhin aktiv begleitet. Im März 2018 wurde die Spezifikation als Version 2.0.0 veröf-

fentlicht. Hierbei wurden hauptsächlich Weiterentwicklungen der internationalen Standards in diesem Be-

reich berücksichtigt. Die nach der Veröffentlichung der Neufassung der TR Notruf im August 2018 notwendig 

gewordenen Anpassungen der Spezifikationen sind derzeit in Arbeit. 

10. Abrechnungsgenauigkeit 
Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten sind gemäß § 45g TKG dazu verpflichtet, 

der Bundesnetzagentur die ordnungsgemäße Funktion ihrer Abrechnungssysteme für Verbindungsleistungen 

im jährlichen Rhythmus nachzuweisen. Hierfür wurden von der Bundesnetzagentur Anforderungen an Ab-

rechnungsverfahren und -systeme veröffentlicht, durch die ein Mindestmaß an Erfassungs- und Abrech-

nungsgenauigkeit von Entgeltermittlungssystemen sichergestellt werden soll. Diese Anforderungen werden 

von begutachtenden Stellen überprüft und die jeweiligen Ergebnisse als Nachweise der Bundesnetzagentur 

vorgelegt. Diese Nachweise sollen dazu dienen, das Vertrauen der Teilnehmer in die Sicherstellung der Rich-

tigkeit der Entgeltforderungen zu stärken. Die technischen Mindestanforderungen an Entgeltermittlungssys-

teme gewähren wiederum den Herstellern und Diensteanbietern ein hohes Maß an Planungssicherheit bei der 

Implementierung ihrer Systeme und Verfahren. 

Traditionelle, leitungsvermittelte Verbindungsleistungen werden häufig zeitabhängig abgerechnet. Zusätzlich 

werden für die Tarifierung relevante Entfernungszonen ermittelt. Die technischen Mindestanforderungen an 

Entgeltsysteme, die als Basis für die Beurteilung der Angemessenheit der nachgewiesenen Maßnahmen ge-

mäß § 45g TKG dienen, beziehen sich bei leitungsvermittelten Verbindungsleistungen auf Datenerfassung, 
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Datenübertragung und Datennachverarbeitung. Im Jahr 2018 wurden der Bundesnetzagentur ca. 

330 Nachweise dieser Art vorgelegt und von ihr geprüft. 

Paketvermittelte Telekommunikationsdienste werden hingegen häufig volumenabhängig abgerechnet. Dabei 

wird das tatsächlich übermittelte Datenvolumen erhoben und dem Endkunden in Rechnung gestellt. Vorga-

ben zu Datenerfassung, Datenkonsolidierung, Bewertung, Abrechnung/Steuerung und Datensatzübertragung 

dienen als Maßstab für eine einheitliche Bewertung von Abrechnungsverfahren und -systemen. Im Jahr 2018 

wurden der Bundesnetzagentur ca. 60 Nachweise dieser Art vorgelegt und von ihr geprüft. 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
 

   

  

 

  

– 202 –

juris Lex QS
06052024 ()



BUNDESNETZAGENTUR  |  203 

I Kundenschutz, Verbraucherschutz 

1. Tätigkeiten und Aufgaben im Bereich des Kunden- und Verbraucher-
schutzes 

Verbraucher und andere Endnutzer adressieren ihre Anfragen und Beschwerden aus dem Bereich der Tele-

kommunikation regelmäßig bei der Bundesnetzagentur. Aufgabe der Bundesnetzagentur ist es u. a. sicherzu-

stellen, dass die Telekommunikationsunternehmen die kundenschützenden Vorschriften des Telekommuni-

kationsgesetzes (TKG) einhalten. Die Bundesnetzagentur verfolgt dabei auch das Ziel, die Endnutzer durch 

Information in ihren Rechten zu stärken und unterstützt sie im Einzelfall bei der Lösung ihrer Anliegen. Teil-

weise hatten sie sich zuvor ohne den gewünschten Erfolg an ihren Telekommunikationsdiensteanbieter ge-

wandt. Die eingehenden Meldungen signalisieren der Bundesnetzagentur, wenn Marktentwicklungen und 

Tarifgestaltungen mit dem Telekommunikationsgesetz nicht vereinbar sind. 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bietet die Bundesnetzagentur insbesondere über themenspezifische 

Formulare auf ihrer Internetseite. Diese enthalten Hinweise zu den Informationen und Unterlagen, die für die 

Klärung eines Anliegens gegenüber Telekommunikationsdiensteanbietern benötigt werden. Darüber hinaus 

besteht die Möglichkeit des persönlichen Kontakts und Austauschs mit der Bundesnetzagentur beim Tag der 

offenen Tür der Bundesministerien. 

1.1 Schwerpunkte in der Beratung und Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden 

Insgesamt ist die Anzahl der Anfragen und Beschwerden von Endnutzern leicht rückläufig. Die großen The-

menfelder im Betrachtungszeitraum 2018/2019 waren Anbieterwechsel, Versorgung, Vertrag und Umzug. 

Etwa 80 % der rund 64.000 schriftlich eingegangenen Anfragen und Beschwerden (einschließlich Nachträgen) 

aus dem Jahr 2018 sowie dem ersten Halbjahr 2019 waren diesen Rubriken zuzuordnen. Inhaltlich sind die 

von den Endnutzern geschilderten Sachverhalte sehr breit gefächert. Neben wiederkehrenden Themen wie 

Kundengewinnung und der Kundenservice der Telekommunikationsanbieter erreichten die Bundesnetzagen-

tur Eingaben zu neuen Aspekten wie die im Dezember 2018 in Kraft getretene Geoblocking-Verordnung oder 

zur TK-Transparenzverordnung. 

Abbildung 37: Gesamtzahl der schriftlichen Anfragen und Beschwerden (inkl. Nachträge) 
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Abbildung 38: Thematische Verteilung der Anliegen der Endnutzer 

Besonders häufig wandten sich Kunden von Telekommunikationsunternehmen an die Bundesnetzagentur 

bei Problemen, die im Zusammenhang mit einem Anbieterwechsel aufgetreten sind. Diese beschwerten sich 

bei der Bundesnetzagentur, wenn es zu Verzögerungen des Anbieterwechsels kam, der Wechsel zu einem 

neuen Anbieter nicht stattfand oder die Portierung der Rufnummer nicht erfolgte. 

Nähere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Anbieterwechsel finden sich unter 

Punkt 1.2 in diesem Abschnitt. 

Am zweithäufigsten waren Beschwerden, welche die Versorgung mit Telekommunikationsdiensten oder Stö-

rungen betrafen. Hierbei war von Belang, inwieweit ein Anspruch auf Versorgung mit einem Telekommuni-

kationsanschluss und mit Telekommunikationsdiensten besteht und welche Voraussetzungen erfüllt sein 

müssen, um beispielsweise von einem Anbieter seiner Wahl versorgt zu werden. Unzufrieden zeigten sich die 

Endnutzer darüber, dass die Regelungen zur Grundversorgung keine Mindestdatenrate speziell für Internet-

anschlüsse enthält. Das Angebot von breitbandigen Internetanschlüssen unterliegt aktuell nicht den Bestim-

mungen der Grundversorgung. 

Weiterhin interessierten sich die Endnutzer für den geplanten Netzausbau in ihrer Region, insbesondere 

dann, wenn hierfür öffentliche Fördermittel aufgewendet wurden. Die Entscheidung, ob und wann eine Regi-

on mit breitbandigen Internetanschlüssen erschlossen wird, trifft das Unternehmen nach Wirtschaftlichkeits-

erwägungen. Die Endnutzer baten auch um Antworten zu Hausanschluss, zur Höhe von Baukosten für einen 

Hausanschluss, Bereitstellungsfristen sowie die rechtlichen Möglichkeiten von Netzbetreibern, auf fremden 

Grundstücken Telekommunikationseinrichtungen zu installieren. 

Die Vertragspartner der Telekommunikationsunternehmen rügten zudem Probleme bei der Störungsbehe-

bung. Eine Sorge war die fehlende Bearbeitung von Störungsmeldungen und das Nichterscheinen des Techni-

kers bei vereinbarten Terminen. Darüber hinaus beklagten einige Teilnehmer die mangelnde finanzielle 
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Kompensation für ihre Aufwendungen während des Störzeitraums, ein Anliegen das im Telekommunikati-

onsgesetz nicht abgebildet ist. 

Im Bereich der Vertragsanliegen kam es laut Aussagen der Verbraucher und anderen Endnutzer bereits beim 

Vertragsabschluss durch unzureichende Information zu Unstimmigkeiten. Entweder monierten diese, dass 

das beworbene Tarifangebot nicht umgesetzt wurde, mündliche Zusagen zu den gewünschten Vertragsinhal-

ten nicht eingehalten wurden oder sie bemerkten erst nach Erhalt der ersten Rechnung zusätzliche Positio-

nen, die nicht vereinbart waren. Anfragen von Endkunden zu laufenden Verträgen ergaben sich bei einseiti-

gen Vertragsänderungen, dem Aufkündigen von Tarifen oder des gesamten Vertragsverhältnisses durch das 

Telekommunikationsunternehmen. Grundsätzlich kann die Bundesnetzagentur bei Vertragsangelegenheiten 

ausschließlich im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes tätig werden. Bei zivilrechtlich zu beurteilenden 

Sachverhalten rät die Bundesnetzagentur den Endnutzern die Kontaktaufnahme mit den örtlichen Verbrau-

cherzentralen oder Rechtsanwälten, trägt Anliegen regelmäßig aber auch direkt an die Unternehmen heran. 

Häufig zeigten sich die Unternehmen in diesen Fällen gegenüber ihren Kunden kulant. 

Fast jedes zehnte Anliegen betraf Regelungen zum Umzug von Telekommunikationsdiensten. Aufklärungs-

bedarf bestand hinsichtlich der dreimonatigen Kündigungsfrist bei der fehlenden Weiterversorgung am neu-

en Wohnort und der gesetzlichen Forderung, Verträge nach dem Umzug ohne Änderung des Tarifes, der Leis-

tung und der Vertragslaufzeit fortzuführen. 

Mit Hilfe der "Breitbandmessung" der Bundesnetzagentur haben Kunden von Telekommunikationsunter-

nehmen häufig ihre Datenübertragungsraten überprüft, aber auch in Frage gestellt, ob das Telekommunikati-

onsunternehmen die vertraglich vereinbarte Leistung tatsächlich erbringt. 

Auch die Umstellung der Anschlüsse der Telekom Deutschland GmbH (Telekom) auf IP154-Technik war Ge-

genstand von Anfragen und Beschwerden bei der Bundesnetzagentur. Die Umstellung erfolgt aufgrund einer 

freien unternehmerischen Entscheidung der Telekom. Es gibt keine Entscheidungen der Bundesnetzagentur, 

die Vorgaben für die von der Telekom geplante und durchgeführte Umstellung ihres Telekommunikations-

netzes von der leitungsvermittelnden PSTN155-Technik auf die paketvermittelnde IP-Technik enthalten. Nach 

Angaben des Unternehmens werden durchschnittlich rund 70.000 Endkunden pro Woche umgestellt. End-

kunden, die ausschließlich einen analogen Sprachanschluss nutzen, migriert die Telekom in der Regel nicht 

aktiv. Mit Hilfe des Einsatzes einer Karte in der Vermittlungsstelle (sog. MSAN156-POTS157-Karte) stellt sie die-

sen Kunden einen Anschluss zur Verfügung, der mit dem bisherigen analogen Anschluss vergleichbar ist. 

Um die IP-Migration aktiv zu begleiten, steht die Bundesnetzagentur bereits seit 2015 mit der Telekom in 

einem regelmäßigen Dialog. Nach eigenen Angaben beabsichtigt sie, die IP-Migration demnächst abzuschlie-

ßen. Insbesondere im ersten Halbjahr 2019 verdeutlicht die Anzahl der Anfragen und Beschwerden von Kun-

den der Telekom eine durch die Umstellungsmaßnahmen ausgelöste Verunsicherung. Die von der Umstel-

lung betroffenen Personen hat die Bundesnetzagentur durch Erläuterungen der Rahmenbedingungen unter-

stützt und im Einzelfall zusätzlich die Telekom eingebunden. 

154 Internet Protocol 

155 Public Switched Telephone Network 

156 Multi Service Access Node 

157 Plain Old Telephone Service 
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Außerdem waren Fragen zu der TK-Transparenzverordnung Gegenstand der Eingaben von Verbrauchern und 

anderen Endnutzern. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf den in der Rechnung ausgewiesenen Infor-

mationen zur Vertragslaufzeit und zum Kündigungszeitpunkt. Weiterhin gab es Anfragen und Beschwerden 

zu den Informationspflichten bei einem begrenzten Datenvolumen. Seit 2017 müssen die Telekommunikati-

onsdiensteanbieter im Online-Kundencenter oder in einer Software-Applikation tagesaktuell den Anteil des 

bislang verbrauchten Datenvolumens anzeigen. Diese Angaben sind zusätzlich am Ende des Abrechnungszeit-

raums auf der Rechnung oder im Einzelverbindungsnachweis aufzuführen. Trotz einer weiten Verbreitung 

von Datenflatrates ist auch die Kostenkontrolle bei inländischen mobilen Preisen ein wiederkehrendes Thema 

gewesen. Beispielsweise können Software-Updates für das Smartphone zu einer Nutzung von Datenvolumen 

führen, die dem Endnutzer ggf. nicht bewusst ist. Diese Vorgaben der TK-Transparenzverordnung sehen hier-

zu einen Schutzmechanismus für die Endnutzer vor, die einen nutzungsabhängigen Preis für das Internet 

zahlen. 

Die Herausforderungen des Kundenschutzes im Telekommunikationsbereich spiegeln sich vor allem in den 

Eingaben bei der Bundesnetzagentur zur Rechnung wider. Die Tücken bei der Nutzung des Smartphones of-

fenbaren sich zum einen bei der Erhebung von Drittanbieterkosten für Spiele-Apps, die für die Verbraucher 

vermeintlich kostenfrei oder Abonnements deren Abschluss nicht nachvollziehbar waren. Zum anderen in-

formierte die Bundesnetzagentur zu Abrechnungen von Verbindungen, die während eines Auslandsaufent-

haltes oder an Bord von Flugzeugen, Schiffen und Fähren hergestellt wurden. Diese Sachverhalte sind nicht 

von der EU-Roaming-Verordnung reguliert; die Bundesnetzagentur hat Kenntnis darüber, dass die meisten 

deutschen Mobilfunkanbieter bei Nutzung von Schiffs- und/oder Flugzeugnetzen nunmehr freiwillig sog. 

Info-SMS (speziell mit Preisinformationen) versenden und teilweise insbesondere Datenroamingdienste zum 

Schutz der Kunden vor hohen Entgelten sperren. Eine weitere Facette dieses Problems tritt für manche Ver-

braucher beim Aufenthalt in Grenznähe auf, wo sich ihr Endgerät in das stärkere Mobilfunknetz einwählt. 

Sofern sich das Netz außerhalb der Europäischen Union befindet, kann dies zu Kosten führen, die nicht durch 

die EU-Roaming-Verordnung ("Roam like at home") reguliert sind. Die Bundesnetzagentur empfiehlt den 

Nutzern die Netzauswahl an ihren Endgeräten manuell einzustellen und die Info-SMS der Telekommunikati-

onsanbieter bei Einreise zu beachten. 

1.2 Anbieterwechsel 

Das Vertrauen von Kunden, den Anbieter von Telekommunikationsdiensten reibungslos wechseln zu können, 

bildet die wesentliche Grundlage dafür, dass die Wahlmöglichkeiten zwischen Anbietern im Wettbewerb tat-

sächlich genutzt werden. Die Sicherstellung eines reibungslosen Anbieterwechselprozesses, einschließlich der 

Gewährleistung der Rufnummernmitnahme, hat daher für die Bundesnetzagentur einen hohen Stellenwert. 

Die Unternehmen sind verpflichtet, bei einem Anbieterwechsel sicherzustellen, dass die Versorgung mit Tele-

kommunikationsdiensten beim Vertragspartner nicht unterbrochen wird, bevor die vertraglichen und techni-

schen Voraussetzungen für einen Wechsel vorliegen. Die Unterbrechung der Versorgung darf grundsätzlich 

einen Kalendertag nicht übersteigen. 

Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Mehrheit aller Anbieterwechsel reibungslos verläuft. Auftre-

tende Schwierigkeiten dürften Teilnehmer vielfach direkt mit ihren Anbietern klären. Insbesondere wenn 

ausnahmsweise eine längere ungewollte Versorgungsunterbrechung auftritt, wenden sich betroffene Teil-

nehmer regelmäßig mit ihrem Anliegen an die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur leitet die Be-

schwerden an die am Anbieterwechsel beteiligten Unternehmen weiter. Diese sind auf der Grundlage einer 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

– 206 –

juris Lex QS
06052024 ()



BUNDESNETZAGENTUR  |  207 

Festlegung aus dem Jahr 2012 im Rahmen eines sog. Eskalationsverfahrens verpflichtet, den Einzelfall inner-

halb kurzer Fristen zu klären. Primäres Ziel des Eskalationsverfahrens ist es zu erreichen, den Endkunden 

schnellstmöglich wieder mit Telekommunikationsdiensten zu versorgen. 

Die Zahl der Eskalationsverfahren erreichte im Jahr 2015 mit 5.300 ihren bisherigen Höchststand. Mittlerweile 

ist die Zahl der Verfahren zurückgegangen. Im Jahr 2018 lag die Zahl mit 2.350 Verfahren auf einem etwa halb 

so hohen Niveau wie im Jahr 2015. Im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni 2019) betrug die Zahl der Verfahren 840. 

Von der Möglichkeit, Anordnungen zu erlassen sowie Zwangs- oder Bußgelder zu verhängen, hat die Bundes-

netzagentur im Berichtszeitraum keinen Gebrauch gemacht. Die Bundesnetzagentur strebt an, die Ursachen 

der Versorgungsunterbrechungen detailliert in Erfahrung zu bringen. Ziel ist es, die Zahl der ungewollten 

Versorgungsunterbrechungen durch geeignete Maßnahmen künftig noch weiter zu reduzieren. Die Bundes-

netzagentur unterstützt daher auch weiterhin die Weiterentwicklung automatisierter Abstimmungsprozesse 

der Anbieter untereinander, um Versorgungsunterbrechungen so weit wie möglich zu verhindern. 

Die Anbieter sind seit Dezember 2017 auf der Grundlage der TK-Transparenzverordnung verpflichtet, in der 

Rechnung u. a. die Kündigungsfrist sowie den letztmöglichen Kalendertag anzugeben, an dem die Kündigung 

eingehen muss. Somit können sich Verbraucher und andere Endnutzer leicht darüber informieren, zu wel-

chem Zeitpunkt ein Anbieterwechsel möglich ist. 

1.3 Umzug 

Die Bundesnetzagentur verzeichnete im Jahr 2018 2.800 Beschwerden und Anfragen (ohne Nachträge) im 

Themenbereich des Umzugs. Im Jahr 2019 (Stand 30. Juni 2019) betrug die Zahl 1.170. 

Wenn ein Verbraucher umzieht, also der Wohnsitz und damit der Anschlussort der Telekommunikations-

dienste gewechselt wird, bleibt der Anbieter verpflichtet, die vertraglich geschuldete Leistung an dem neuen 

Wohnsitz ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit und ohne Änderung der sonstigen Vertragsinhal-

te zu erbringen, soweit die Leistung vom Anbieter am neuen Wohnsitz angeboten werden kann. Der Anbieter 

darf ein angemessenes Entgelt für den durch den Umzug entstandenen Aufwand verlangen. Nur wenn der 

Anbieter die Leistung am neuen Wohnsitz nicht anbieten kann, ist der Verbraucher zur Kündigung des Ver-

trages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats berechtigt. 

Die bei der Bundesnetzagentur eingehenden Anliegen betreffen häufig die Frage, ob der Verbraucher im kon-

kreten Einzelfall zur Kündigung berechtigt ist. Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt bilden Anliegen zum 

Anschluss am neuen Anschlussort, etwa eine sog. Anschlussblockade, also eine noch vom Anbieter des Vor-

mieters oder -nutzers belegte Leitung am neuen Wohnsitz. So ist beispielsweise ein Anbieter ohne eigenes 

Netz (als Vorleistungsnachfrager) verpflichtet, den Netzbetreiber (Erbringer der Vorleistung) über den Auszug 

eines Verbrauchers unverzüglich zu informieren, wenn der Anbieter Kenntnis vom Umzug des Verbrauchers 

erlangt hat. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Bundesnetzagentur den Verbrauchern ihrem Anbieter 

bestimmte Angaben und Unterlagen zu übermitteln, die es dem Anbieter erleichtern, eine schnellstmögliche 

Freigabe der Leitung zu erreichen. 

1.4 Vermittlungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte Menschen 

Der Vermittlungsdienst versetzt gehörlose und hörgeschädigte Menschen in die Lage, Telefongespräche füh-

ren zu können. Dazu bauen sie über einen PC, ein Tablet oder über ein Smartphone eine Video- oder Daten-
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verbindung zu einem Gebärdensprachdolmetscher oder einem Schriftdolmetscher des Vermittlungsdienstes 

auf. Dieser ruft die gewünschte Person an und übersetzt die empfangene Mitteilung in Lautsprache. Anders-

herum wird der Wortinhalt des Gesprächspartners in Gebärden- oder Schriftsprache übermittelt. So gewähr-

leistet der Vermittlungsdienst einen barrierefreien telefonischen Kontakt, beispielsweise zu Familienangehö-

rigen, Freunden, Ärzten und Behörden. Aufgrund einer Gesetzesänderung steht der Vermittlungsdienst nun 

jederzeit – also rund um die Uhr – zur Verfügung. 

Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2018 den Bedarf des Vermittlungsdienstes für gehörlose und hörgeschä-

digte Menschen für die Jahre 2019 bis 2022 ermittelt und in einer Verfügung festgelegt. Um eine Angleichung 

der Lebensverhältnisse gehörloser und hörbehinderter Menschen an die Lebensverhältnisse nicht behinderter 

Menschen zu fördern, veranlasste die Bundesnetzagentur, dass die Gebühren für die private Nutzung des 

Dienstes für die Zeit ab 2019 gesenkt wurden. Für die private Nutzung zahlen hörbehinderte Menschen jetzt 

keine monatlichen Grundgebühren mehr. Außerdem haben sich die Minutenpreise für die private Nutzung 

des Gebärdendolmetschdienstes verringert. Alle Anrufer, hörgeschädigte wie auch hörende, zahlen nun ein-

heitlich 0,14 Euro pro Minute für den Gebärdendolmetschdienst sowie für den Schriftdolmetschdienst. 

Die Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste stellen für die Jahre 2019 bis 2022  ebenso wie für die 

vergangenen Jahre – nicht eigenständig einen Vermittlungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte Men-

schen bereit. Daher schrieb die Bundesnetzagentur 2018 die Bereitstellung dieses Dienstes für die Jahre 2019 

bis 2022 öffentlich aus. Die "Tess - Sign & Script - Relay – Dienste für hörgeschädigte Menschen GmbH" erhielt 

den Zuschlag für die Erbringung des Vermittlungsdienstes bis Ende 2022. 

Die Bundesnetzagentur hat im Berichtszeitraum die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Finanzie-

rung des Vermittlungsdienstes sicherzustellen. Sie hat insbesondere die von Anbietern öffentlich zugänglicher 

Telefondienste zu tragenden Kostenanteile bestimmt. 

2. Verfahrensweise und Ergebnisse der Verbraucherschlichtungsstelle 
Telekommunikation 

2.1 Verfahrensweise der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 

Die Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur blickt im Jahr 2019 auf eine 

zwanzigjährige Tätigkeit zurück. Seit 1999 vermittelt sie als neutrale Instanz zwischen Teilnehmer und Tele-

kommunikationsunternehmen, um telekommunikationsrechtliche Streitigkeiten außergerichtlich beizule-

gen. Teilnehmer sind nach dem Telekommunikationsgesetz natürliche oder juristische Personen, die mit ei-

nem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste einen Vertrag über die Erbringung derar-

tiger Dienste geschlossen haben. 

Zur Zeit des zehnjährigen Bestehens der Schlichtungsstelle im Jahr 2009 gingen etwas mehr als 500 Anträge 

jährlich ein. Fünf Jahre später waren ca. 1.000 Anträge jährlich zu verzeichnen. Mit dem Inkrafttreten des Ver-

braucherstreitbeilegungsgesetzes im Jahr 2016 stieg das Antragsaufkommen nochmals an und liegt nun bei 

etwa 1.800 bis 2.000 Anträgen jährlich. 

Die Entwicklung der Antragszahlen zeigt, dass die Teilnehmer von der Möglichkeit der alternativen Streitbei-

legung, die ihnen die Verbraucherschlichtungsstelle bietet, regen Gebrauch machen. Ziel des Schlichtungsver-
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fahrens ist es, im Interesse beider Parteien möglichst schnell eine gütliche Einigung zu erreichen, um eine 

gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. 

Die Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation ist eine behördliche Verbraucherschlichtungsstelle 

nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Die Schlichtungsverfahren werden nach den Vorgaben des Ver-

braucherstreitbeilegungsgesetzes und der darauf basierenden Schlichtungsordnung durchgeführt. Geschlich-

tet werden auf Antrag des Teilnehmers Streitigkeiten, die mit den in § 47a TKG aufgezählten gesetzlichen 

Regelungen im Zusammenhang stehen.158 

Die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren bei der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 

ist für beide Parteien freiwillig. Grundlegende Voraussetzungen sind ein streitiger Anspruch, der bereits ge-

genüber dem Telekommunikationsanbieter geltend gemacht wurde, sowie außerdem der vergebliche Versuch 

einer Einigung. Ferner darf die Streitsache nicht bei Gericht rechtshängig und noch nicht Gegenstand eines 

Schlichtungsverfahrens gewesen sein. 

Ist der Schlichtungsantrag zulässig, eröffnet die Verbraucherschlichtungsstelle das Schlichtungsverfahren mit 

der Übermittlung der Antragsunterlagen des Teilnehmers an das betroffene Telekommunikationsunterneh-

men. Sie hört zunächst beide Parteien zum Sachverhalt an und gibt ihnen die Gelegenheit, ihre jeweilige 

Sichtweise zu der Streitsache darzustellen. Anschließend erarbeitet die Schlichtungsstelle einen individuellen 

Schlichtungsvorschlag für eine gütliche Einigung, sofern sich die Parteien nicht bereits im laufenden Verfah-

ren auf einen eigenen Kompromiss verständigt haben. Die Parteien können den Schlichtungsvorschlag an-

nehmen, sind hierzu aber nicht verpflichtet. Anschließend wird das Schlichtungsverfahren beendet, wobei das 

Schlichtungsverfahren auch auf Wunsch einer jeden Partei jederzeit beendet werden kann. Das Schlichtungs-

verfahren ist für die streitenden Parteien kostenfrei. Jede Partei trägt ausschließlich die ihr durch die Teil-

nahme am Verfahren selbst entstandenen Kosten. 

Um den Teilnehmern die Antragstellung zu erleichtern, hat die Verbraucherschlichtungsstelle im Juli 2019 

den bisher verfügbaren Online-Antrag durch einen dynamisch gestalteten Online-Antrag ersetzt. Das Formu-

lar für den Antrag sowie weitere Informationen zum Verfahren der Verbraucherschlichtungsstelle Telekom-

munikation sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

2.2 Gegenstand der Schlichtungsverfahren 

Gegenstand der Schlichtungsverfahren sind vorwiegend Vertragsstreitigkeiten. In der Mehrzahl der Fälle be-

anstandeten die Teilnehmer die Nichteinhaltung der vertraglich zugesagten Leistungen, wobei in ca. jedem 

vierten dieser Fälle die verfügbare Datenübertragungsrate kritisiert wurde. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Schlichtungsverfahren bildeten Rechnungsbeanstandungen. Teilnehmer 

beanstandeten die Berechnung der einzelnen Positionen und bestritten das Zustandekommen der Verbin-

dung, SMS oder Datennutzung. Sie monierten oft hohe Mobilfunkkosten nach einem Auslandsaufenthalt. 

158 Das sind die Regelungen zum Kundenschutz der §§ 43a, 43b, 45 bis 46 TKG und die aufgrund dieser Regelungen erlassenen Rechts-

verordnungen, § 84 TKG sowie der aktuellen Roaming-Verordnung der Europäischen Union und der Artikel 4 Absatz 1, 2 und 4 der 

Verordnung (EU) 2015/2120. 
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Sehr häufig waren Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Beendigung von Verträgen sowie Differenzen 

zur Vertragslaufzeit Gegenstand eines Schlichtungsverfahrens. 

Weiterhin setzte sich die Verbraucherschlichtungsstelle mit Konflikten auseinander, die beim Umzug des 

Anschlusses an einen neuen Wohnort auftraten. Für Schwierigkeiten beim Anbieterwechsel bietet die Bun-

desnetzagentur ein besonderes Verfahren (siehe unter Punkt 1.2). Die Rufnummernportierung, die Berech-

nung des Entgeltes bei einem verzögerten Anbieterwechsel und die Versorgungsunterbrechung waren eben-

falls Gegenstand von Schlichtungsverfahren. 

Außerdem wendeten sich die Teilnehmer an die Verbraucherschlichtungsstelle, weil Informationen über die 

Dauer bis zur Bereitstellung eines Anschlusses fehlten oder unzureichend waren. Gegenstand einiger Schlich-

tungsverfahren war, dass der Telekommunikationsdiensteanbieter den Telefonanschluss gesperrt hatte. Wei-

tere Themenfelder der Schlichtungsverfahren waren die schleppende Behebung von Störungen des Telefon-

oder Internetanschlusses, Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Einzelverbin-

dungsnachweises oder die fehlende Möglichkeit einer Kostenkontrolle bei Datentarifen. 

In Einzelfällen trugen die Teilnehmer unter anderem Streitfälle zur Vertragslaufzeit, Einhaltung von Erstat-

tungsregelungen, Auskunft über Zusatzleistungen oder zum Eintrag in Teilnehmerverzeichnisse an die Ver-

braucherschlichtungsstelle heran. 

Streitgegenstand der Schlichtungsverfahren 2018/2019 

Themenbereiche Anteil in Prozent 

Vertragsgerechte Leistung 36,7 

Rechnungsbeanstandung 19,8 

Vertragsbeendigung 15,1 

vereinbarte Preise 9,2 

Anbieterwechsel 4,6 

Umzug 4,6 

Bereitstellungsdauer 1,6 

Sperre 1,4 

Entstördienst 1,0 

Netzzugang 1,0 

Einzelverbindungsnachweis 0,8 

TKTransparenzV (Kostenkontrolle) 0,7 

Sonstige 3,5 

Quelle: Bundesnetzagentur 

Tabelle 11: Streitgegenstand der Schlichtungsverfahren 2018/19 (1. Januar 2018 bis 19. August 2019) 
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2.3 Ergebnisse der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 

In den Jahren 2018 und 2019 (Stand: 19. August 2019) bearbeitete die Verbraucherschlichtungsstelle Tele-

kommunikation 2.966 Schlichtungsanträge abschließend. Bei 1.890 Schlichtungsanträgen lagen die Voraus-

setzungen für die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens vor. 

In 31 % der abschließend bearbeiteten Schlichtungsanträge konnte eine Übereinkunft der streitenden Partei-

en erreicht werden. Größtenteils erzielten die Parteien noch vor der Unterbreitung eines Schlichtungsvor-

schlags eine Einigung. 

Die Teilnehmer zogen in 13 % der Fälle ihre Schlichtungsanträge zurück. Soweit der Verbraucherschlich-

tungsstelle die Gründe bekannt wurden, erfolgte die Antragsrücknahme insbesondere aufgrund von Hinwei-

sen der Verbraucherschlichtungsstelle zu den Verfahrensvoraussetzungen, zum Sachverhalt oder weil sich das 

Anliegen zwischenzeitlich erledigt hatte. 

Die betroffenen Telekommunikationsunternehmen verweigerten in 19 % der Fälle die Teilnahme am Schlich-

tungsverfahren oder die Fortführung des Verfahrens, ohne eine Lösung der Streitigkeit anzubieten. 

In 36 % der Fälle musste die Verbraucherschlichtungsstelle die Schlichtungsanträge ablehnen, weil die Vo-

raussetzungen für die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens – insbesondere mangels Verletzung kun-

denschützender Rechte nach dem TKG – fehlten. Der neue dynamisch gestaltete Online-Antrag gibt bei der 

Antragstellung Hinweise zur Zuständigkeit der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation. Die Ver-

braucherschlichtungsstelle Telekommunikation geht daher davon aus, dass der Anteil der unzulässigen An-

träge zurückgehen wird. 

Abbildung 39: Ergebnisse der Schlichtungen 2018/2019 
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Weitergehende Informationen veröffentlicht die Verbraucherschlichtungsstelle jährlich in ihrem Tätigkeits-

bericht nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz auf der Internetseite der Bundesnetzagentur. 

3. Neue Stabsstelle "Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes" 
Die neu eingerichtete Stabsstelle "Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes" hat sich zum Ziel gesetzt, die 

Sichtbarkeit der Aktivitäten der Bundesnetzagentur im Bereich des Verbraucherschutzes in den einzelnen 

Sektoren neben Telekommunikation auch Energie und Post nach außen zu erhöhen. 

Auf Basis eines Kommunikationskonzeptes werden anhand der Ziele die anstehenden Kommunikationsmaß-

nahmen geplant. Vorrangiges Ziel ist es, das Informationsangebot im Print- und Online-Bereich noch stärker 

an den Interessen der Verbraucher und Konsumenten zu orientieren. In erster Linie wird der Internetauftritt 

des "Verbraucherservice" der Bundesnetzagentur an aktuelle Informationsbedürfnisse angepasst. Infomateria-

lien, wie Flyer und Broschüren zu Verbraucherthemen in den Bereichen Telekommunikation, Energie und 

Post werden in Abstimmung mit den jeweiligen Fachreferaten neu aufgelegt. 

Die Aktivitäten im Bereich "Social Media" finden in enger Abstimmung mit der Pressestelle statt und umfas-

sen in regelmäßige Abständen Twitter-Beiträge zu verbraucherrelevanten Themen. So wurde im Bereich Ruf-

nummernmissbrauch eine Infokampagne zum Thema SPAM getwittert. Zusätzlich sind Themenkampagnen 

zu aktuellen verbraucherrelevanten Themen geplant, zusammen mit visuellen "Erklärstücken" (Videos). 

Darüber hinaus wurde mit dem Verbraucher-Radar ein neues Produkt online veröffentlicht, das einen Über-

blick zu den wichtigsten Themen gibt, mit denen Verbraucher sich an die Bundesnetzagentur in den Berei-

chen Telekommunikation, Post und Energie wenden. Künftig werden in jedem Halbjahr die Beschwerden und 

Anfragen zu den Themen unerlaubte Werbeanrufe und die verbotene Verwendung von Rufnummern, wie 

z. B. Ping-Anrufe veröffentlicht. 

Um das Informations- und Beratungsangebot der Bundesnetzagentur stetig zu verbessern, sind zu ausgewähl-

ten Themen repräsentative Umfragen und Untersuchungen geplant. 

Der Stab "Grundsatzfragen des Verbraucherschutzes" ist Kontaktpunkt für Politik und Gesellschaft bei über-

geordneten Fragen des Verbraucherschutzes. Im Sinne des Netzwerkgedankens findet regelmäßig ein enger 

Austausch mit relevanten Institutionen und Akteuren im Bereich des Verbraucherschutzes, wie Forschungs-

einrichtungen, Interessenvertretungen, Ministerien und andere statt. Hierbei soll der Kreis je nach Themen-

schwerpunkt kontinuierlich erweitert werden. 

Es sind zusätzlich sektorenübergreifende Dialogveranstaltungen mit Akteuren von Interessenverbänden, 

Ministerien und weiteren Institutionen zu aktuellen Themen des Verbraucherschutzes im Bereich der Tele-

kommunikation geplant. 

Die Stabsstelle übernimmt ebenfalls die Koordinierung von verbraucherpolitischen Aktivitäten nach außen 

und nach innen; darüber hinaus unterstützt sie das konsistente Handeln der Bundesnetzagentur in allen Fra-

gen des Verbraucherschutzes. 
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4. Einrichtung der "Geschäftsstelle Deutsches Marktüberwachungsfo-
rum (DMÜF); internationale Marktüberwachungsfragen" 

Das BMWi koordiniert innerhalb der Bundesregierung federführend die sektorübergreifende Marktüberwa-

chung als gesetzliche Aufgabe. Es vertritt Deutschland in Fragen der Marktüberwachung auch auf europäi-

scher Ebene bei Legislativmaßnahmen und bei den in den europäischen Rechtsvorschriften festgelegten Voll-

zugsaspekten. Nach Abstimmung zwischen den Bundesressorts und den Bundesländern wurde im Berichts-

zeitraum beim BMWi das Deutsche Marktüberwachungsforum (DMÜF) eingerichtet, welches die Bundesre-

gierung in Fragen der Marktüberwachung im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 berät und 

unterstützt. Die Geschäftsführung für das DMÜF wurde vom BMWi auf die Bundesnetzagentur übertragen. 

Innerhalb der Bundesnetzagentur wurden die Aufgaben der Geschäftsstelle des DMÜF sowie internationale 

Marktüberwachungsfragen in einer Sonderstelle (SoSt) zusammengefasst. 

Mit der Einrichtung der SoSt bei der Bundesnetzagentur werden die klassischen Vollzugsaufgaben der Markt-

überwachung in den Produktsektoren "Elektromagnetische Verträglichkeit" und "Funkanlagen" von den hori-

zontalen Marktüberwachungsfragen getrennt. Hierdurch wird die Neutralität zwischen der Geschäftsstelle des 

DMÜF und der Vertretung der beiden genannten Produktsektoren im DMÜF gewährleistet. 

Zentrales Thema des Deutschen Marktüberwachungsforums sind derzeit die Diskussionen über die Auswir-

kungen der neuen Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020, welche am 17. April 2019 im Europäi-

schen Parlament verabschiedet worden ist und am 16. Juli 2021 in Kraft tritt. Eine Reihe von Bestimmungen 

gilt bereits ab dem 1. Januar 2021. 

Die Verordnung (EU) 2019/1020 ist Teil des sogenannten "Binnenmarktpakets für Waren", die auch die im 

März 2019 angenommene Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die gegenseitige An-

erkennung der in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebrachten Waren umfasst. 

Ferner ist die Geschäftsstelle des DMÜF mit der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Deutschen 

Marktüberwachungskonferenz betraut. Die Deutsche Marktüberwachungskonferenz findet unter Federfüh-

rung des BMWi im Herbst eines jeden Jahres bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

in Berlin statt. Die Konferenz bietet allen mit Marktüberwachungsfragen befassten Organisationen und Inte-

ressierten aller Branchen ein Informations- und Diskussionsforum. Durch Impulsreferate und Diskussionen 

werden Themen aus allen Bereichen der Marktüberwachung behandelt. Im Berichtszeitraum fanden zwei 

Konferenzen mit jeweils mehr als 160 Experten der Marktüberwachung statt. 

5. Neue Zuständigkeit "Geoblocking" 
Seit dem 3. Dezember 2018 gilt die Geoblocking-Verordnung ((EU) 2018/302); sie ist Teil der Strategie der Eu-

ropäischen Union zur Verwirklichung eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes. Die Durchsetzung der 

Geoblocking-Verordnung erfolgt durch die Behörden der Mitgliedstaaten. In Deutschland wurde die Bundes-

netzagentur durch das 4. TKG-Änderungsgesetz als zuständige Stelle für die Durchsetzung der Geoblocking-

Verordnung zugunsten von Kunden (erfasst werden sowohl Verbraucher als auch Unternehmen zur Endnut-

zung) sowie als Stelle für die Bereitstellung praktischer Unterstützung für Verbraucher benannt. 
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Ziel der Geoblocking-Verordnung ist es, ungerechtfertigte Diskriminierungen im grenzüberschreitenden 

Geschäftsverkehr innerhalb der EU zwischen Anbietern und Kunden aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 

Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung der Kunden, namentlich durch Geoblocking, im Zusammen-

hang mit dem Verkauf von Waren und der Erbringung von Dienstleistungen zu verhindern. Die zentralen 

Bestimmungen der Geoblocking-Verordnung, die sowohl für Online-Anbieter als auch für den stationären 

Handel gelten, betreffen den Zugang zu Online-Benutzeroberflächen, die Gleichbehandlung beim Erwerb 

bzw. beim Zugang zu Waren und Dienstleistungen sowie die Gleichbehandlung bei Zahlungsbedingungen. 

Dabei sind sachlich u. a. audiovisuelle Dienste, Gesundheitsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Tele-

kommunikationsdienstleistungen und Verkehrsdienstleistungen vom Anwendungsbereich der Geoblocking-

Verordnung ausgenommen. Nicht umfasst ist auch der Zugang zu elektronisch erbrachten Dienstleistungen, 

deren Hauptmerkmal die Bereitstellung von urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzge-

genständen oder deren Nutzung ist. 

5.1 Diskriminierungsfreier Einkauf 

Unter Geoblocking sind unternehmerische Handlungen seitens der Anbieter zu verstehen, die eine Behinde-

rung von grenzüberschreitenden Einkäufen innerhalb der EU von Waren oder Dienstleistungen bezwecken 

oder bewirken. Hierbei sind alle Geschäftspraktiken erfasst, bei denen ein Kunde aufgrund seiner Nationalität, 

seines Wohnorts, seines Aufenthaltsorts, des Ausstellungsorts seines Zahlungsmittels, des Standorts seines 

Zahlungskontos, der Sprachauswahl, der Lieferadresse oder seines Firmensitzes benachteiligt wird. Das Ziel 

der Geoblocking-Verordnung ist demnach die Förderung des einheitlichen Binnenmarktes unter dem Motto: 

"Shop like a local". 

So liegt Geoblocking vor, wenn ein Kunde beim Erwerb von Waren oder Dienstleistungen von einem Anbieter 

im EU-Ausland auf bestimmte Schwierigkeiten stößt. Zum Beispiel, wenn Kunden gehindert werden, eine 

Online-Bestellung bei einem Anbieter aus dem EU-Ausland durchzuführen oder nicht mit ihrer ausländi-

schen Kreditkarte zahlen können. Ebenso würde eine Sperrung von Kunden mit ausländischen IP-Adressen 

unter rechtswidriges Geoblocking fallen. Bei Warenbestellungen ist allerdings zu beachten, dass der Anbieter 

zwar eine EU-weite Bestellung ermöglichen muss, er aber nicht verpflichtet ist, diese außerhalb seines Liefer-

gebietes zum Beispiel an den Heimatort eines Kunden zu liefern. 

5.2 Tätigkeiten 

Kunden können seit Juli 2019 über eine Online-Beschwerdemaske159 vereinfacht Beschwerden an die Bun-

desnetzagentur herantragen. Dies hat bereits zu verstärkter Resonanz geführt und erleichtert durch die Ver-

einheitlichung der Kundenangaben die Bearbeitung seitens der Bundesnetzagentur. So wurden bereits rund 

75 Fälle (Stand: Mitte September 2019) gemeldet, darunter befinden sich vier Anfragen allgemeiner Natur. Ein 

Großteil der Beschwerden betrifft Bestellungen von Bekleidung, Elektrogeräten und E-Books (vgl. Abbildung 

40). Kunden stoßen aber auch in anderen Bereichen auf Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Bestel-

lungen, so etwa in den Branchen Automobile, Sportgeräte, Freizeitparks oder Miete von Servern. 

159 www.bundesnetzagentur.de/geoblocking-beschwerde 
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Abbildung 40: Geoblocking-Beschwerden nach Kategorie 

Bisher konnten alle Fälle bereits im Anhörungsverfahren gelöst werden, ohne dass weitergehende Maßnah-

men ergriffen werden mussten. Im Interesse der Kunden konnte so schnell eine Lösung gefunden werden. 

Neben der Unterstützung von Verbrauchern setzt die Bundesnetzagentur auf einen aktiven Austausch mit der 

Händlerseite, damit der grenzüberschreitende Handel verbessert wird. So wurde im Juni ein Workshop mit 

Händlerverbänden durchgeführt, um die ersten Erfahrungen mit der Geoblocking-Verordnung zu diskutie-

ren. Die Diskussion und die Hinweise zur Verringerung der Hürden für Kunden wurden von den Teilnehmern 

sehr positiv aufgenommen, was zu einem besseren Verständnis der Geoblocking-Verordnung und der Umset-

zung beigetragen hat. 

6. Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch, Spam und unerlaubter Te-
lefonwerbung 

Verbraucher werden in vielfältiger Form mit Rufnummernmissbrauch konfrontiert. Fehlende Preisansagen 

bei der Anwahl teurer Rufnummern oder bei der Weiterleitung durch einen Auskunftsdienst, rechtswidrige 

Warteschleifen, unerlaubte Werbung im Festnetz, auf dem Handy oder dem Faxgerät und die gezielte Umge-

hung von Verbraucherschutzvorschriften sind nur einige der Fallgestaltungen von Rufnummernmissbrauch. 

Der Bundesnetzagentur ist durch das Telekommunikationsgesetz (TKG) mit der Bekämpfung dieses Miss-

brauchs beauftragt. Im Rahmen dieser Aufgabe klärt sie Rechtsverstöße auf und verfolgt das Ziel, die Rechts-

position des Verbrauchers zu verbessern und ihn vor weiteren Belästigungen und finanziellen Nachteilen zu 

bewahren. Rechtstreue Marktteilnehmer sollen vor Wettbewerbsverzerrungen durch Rechtsbruch geschützt 

werden. 

Verbraucher können sich auf verschiedenen Wegen an die Bundesnetzagentur wenden und einen konkreten 

Fall von Rufnummernmissbrauch melden. Die im Jahr 2017 erheblich ausgebaute Online-

Beschwerdeschnittstelle ist ein einfacher Weg, auch komplexere Sachverhalte der Behörde mitzuteilen. Dieser 

umfangreiche Ausbau des Online-Angebotes ist einer der Gründe, warum die Bundesnetzagentur im letzten 

Quartal 2017 und im ersten Quartal 2018 erheblich mehr Beschwerden im Bereich Ping-Anrufe erhalten hat, 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/15851

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

– 215 –

juris Lex QS
06052024 ()



216  |   II  I  KUNDENSCHUTZ, VERBRAUCHERSCHUTZ 

da die Beschwerdeführer auf eine vergleichsweise einfache Art die Belästigung online melden konnten (siehe 

auch Punkt 6.4). 

Ergibt sich auf der Grundlage von Verbraucherbeschwerden der Verdacht auf einen Rufnummernmissbrauch, 

führt die Bundesnetzagentur teils umfangreiche Ermittlungen durch. Liegt anschließend die gesicherte 

Kenntnis eines Rechtsverstoßes vor, ist die Bundesnetzagentur auf der Grundlage des § 67 TKG befugt, geeig-

nete Maßnahmen zur Beendigung des Missbrauchs zu ergreifen. Sie kann u. a. gegenüber Netzbetreibern Ab-

schaltungsverfügungen anordnen, gegenüber Rufnummernnutzern eine Geschäftsmodelluntersagung erlas-

sen und gegenüber allen Rechnungserstellern ein Fakturierungs- und Inkassierungsverbot aussprechen. 

Durch Fakturierungs- und Inkassierungsverbote soll die missbräuchliche Nummernnutzung wirtschaftlich 

unattraktiv und damit letztlich Rufnummernspam eingedämmt werden. Zur Erreichung größtmöglicher 

Wirksamkeit sollen die verbraucherschützenden Maßnahmen des § 67 TKG und deren finanzielle Konsequen-

zen dort greifen, wo die verbraucherfeindlichen Geschäftspraktiken ihren Ursprung genommen haben. Daher 

zielen die Maßnahmen insbesondere gegen die Betreiber der Dienste, die jeweiligen Nutzer der Rufnummern 

bzw. diejenigen, die die hierzu erforderlichen Rufnummern zur Verfügung stellen. Soweit der Bundesnetza-

gentur der konkret Verantwortliche einer rechtswidrigen Rufnummernnutzung bekannt ist, werden auch 

gegen diese Maßnahmen – wie z. B. Geschäftsmodelluntersagungen – eingeleitet. 

Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur ist eine laufend aktualisierte Liste der ergriffenen Maßnahmen 

gegen Rufnummernmissbrauch veröffentlicht, aus der die erlassenen Fakturierungs- und Inkassierungsverbo-

te sowie die abgeschalteten Nummern ersichtlich sind. 

Schließlich ist die Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum im Wege der bußgeldrechtlichen Verfolgung und 

Ahndung auch gegen unerlaubte Werbeanrufe vorgegangen. Bedeutung und Notwendigkeit der Verfolgung 

unerlaubter Telefonwerbung (sog. Cold Calls) nehmen weiter beständig zu (mehr unter Punkt 6.9). 

6.1 SMS-Spam 

Die Bekämpfung der unverlangten Zusendung von SMS-Kurznachrichten an Verbraucher mit in der Regel 

werblichen Inhalten (SMS-Spam) ist ein weiterhin wichtiger Aspekt der Tätigkeit der Bundesnetzagentur im 

Bereich Rufnummernmissbrauch. 

Die dem SMS-Spam zugrundeliegenden Geschäftsmodelle sind höchst unterschiedlich. Häufig wird mittels 

der Versendung von sog. Kurzlinks zum Besuch von Internetseiten aufgefordert, auf denen – neben der Dar-

stellung werblicher Inhalte  zur Eingabe von persönlichen Daten aufgefordert wird. Auch ist insbesondere 

bei der Verwendung von Smartphones der unverlangte – und in vielen Fällen unbemerkte – Abschluss von 

hochpreisigen Abonnements über Drittanbieter möglich. Darüber hinaus wird in unverlangt zugesandten 

SMS-Kurznachrichten zum Anruf auf hochpreisige Premium-Dienste-Rufnummern aufgerufen. 

Bei der Versendung von unverlangten Werbe-SMS wird in der Regel gegen Vorschriften des Gesetzes gegen 

den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen. In einigen Fällen kommt es darüber hinaus zu Verstößen ge-

gen Vorschriften des TKG, etwa gegen die Preisangabepflicht des § 66a TKG. Die Bundesnetzagentur ordnet 

regelmäßig die Abschaltung der Absenderrufnummern sowie ggf. der in den SMS beworbenen Kontaktruf-

nummern an. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, dass der rechtswidrig beworbene Dienst nicht mehr 

erreichbar ist und keine weiteren SMS-Kurznachrichten über die Absenderrufnummer versendet werden 

können. Seit dem Inkrafttreten der Neufassung des § 111 TKG zum 1. Juli 2017 ist ein deutlicher Rückgang der 
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Beschwerden wegen SMS-Spam zu verzeichnen. Durch die Neufassung der Vorschrift ist die Richtigkeit der 

zur Registrierung von "Prepaid-Karten" (im Voraus bezahlter Mobilfunkdienste) erhobenen Angaben z. B. 

durch Vorlage eines geeigneten Ausweisdokuments nachzuweisen. So wird eine Registrierung auf falsche 

Identitäten erheblich erschwert. Auf fiktive Identitäten registrierte "Prepaid-Karten" waren in der Vergangen-

heit in großem Umfang zum Versand von SMS-Spam verwendet worden. Das Auftauchen stets neuer miss-

bräuchlicher Geschäftsmodelle im Bereich SMS-Spam macht auch weiterhin eine aktive Missbrauchsbekämp-

fung und ggf. den schnellen Erlass von Maßnahmen notwendig. 

6.2 Bandansagen 

Im Berichtszeitraum erreichte die Bundesnetzagentur eine im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Anzahl an 

Beschwerden wegen rechtswidriger Rufnummernnutzung im Zusammenhang mit Bandansage-Anrufen. 

Insbesondere beschwerten sich die Verbraucher über Bandansagen, in denen ihnen im Namen einer angebli-

chen Anwalts- oder Notarkanzlei ein hoher Geldgewinn versprochen wurde. Zum Abruf des Geldgewinns 

sollten Gutscheine des Onlinehändlers Amazon erworben und die Codes der Gutscheine bei einem Rückruf 

auf eine herkömmliche Ortsnetzrufnummer mitgeteilt werden. Nach den Ermittlungen der Bundesnetzagen-

tur waren sämtliche in den Bandansagen genannten Anwalts- oder Notarkanzleien nicht existent. 

6.3 Predictive-Dialer 

Beschwerden über belästigendes Anrufverhalten stellten im Jahr 2018 das häufigste und im ersten Halbjahr 

2019 das zweithäufigste Beschwerdethema des Bereichs Rufnummernmissbrauch dar. Anrufverhalten kann 

objektiv belästigend sein z. B. bei einer erheblichen Häufung von täglichen oder wöchentlichen Anrufversu-

chen oder bei Anrufen zur Unzeit. Die aktuellen Kodizes der Branche zum angemessenen Telefonieverhalten 

haben bislang noch zu keinem Rückgang der Beschwerdezahlen geführt. Die vorliegenden Beschwerden wei-

sen dabei allerdings teils eine eher mäßige inhaltliche Qualität auf. Zur Steigerung der Qualität der Verbrau-

cherbeschwerden hatte die Bundesnetzagentur daher das Online-Beschwerdeformular (E-Formular) einer 

umfassenden Überarbeitung unterzogen. 

Um eine solide Einschätzung des Problems zu gewinnen und eine etwaige Weiterentwicklung der Branchen-

standards anzustoßen, läuft bei der Bundesnetzagentur eine inhaltliche Evaluierung aller seit Anfang 2019 

eingegangenen sowie eingehenden Beschwerden im Detail. 

Um die Unternehmen frühzeitig mit eingehenden Beschwerden zu konfrontieren und Gelegenheit zu geben, 

ggf. noch in laufenden Kampagnen das Anrufverhalten zum Wohle des Verbrauchers zu korrigieren, prakti-

ziert die Bundesnetzagentur seit dem 1. Juni 2017 ein Rügeverfahren. Dieses ist einem etwaigen Missbrauchs-

verfahren vorgelagert. Seit 2017 sind ca. 100 Unternehmen mit einem Rügeschreiben konfrontiert worden. 

Der Großteil der Unternehmen, die mittels des Rügeschreibens auf ihr belästigendes Anrufverhalten hinge-

wiesen wurden, hat ihr Anrufverhalten an die von der Bundesnetzagentur dargelegte Rechtslage angepasst. 

Dadurch konnte frühzeitig durch die Bundesnetzagentur sichergestellt werden, dass es nicht erneut zu 

rechtswidrigen Anrufversuchen kommt. Demgegenüber sahen sich die Unternehmen, die ihr Anrufverhalten 

nach Erhalt des Rügeschreibens nicht entsprechend angepasst hatten und erneut auffällig geworden sind, mit 

weiteren Maßnahmen nach § 67 TKG konfrontiert. 
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6.4 Ping-Anrufe 

Auch im Berichtszeitraum ist die Bundesnetzagentur gegen sog. Ping-Anrufe vorgegangen. Zum Schutze der 

Verbraucher hat die Bundesnetzagentur die Anordnung aus dem Jahr 2017, dass in Mobilfunknetzen eine 

kostenlose Preisansage für bestimmte internationale Vorwahlen geschaltet werden muss, im Berichtszeitraum 

erneuert und auf weitere Destinationen erstreckt. Verbraucher werden so vor Eintritt der Kostenpflicht darauf 

hingewiesen, dass sie einen hochpreisigen Auslandsanruf tätigen. Damit sollen ungewollte Rückrufe verhin-

dert werden. Zusätzlich wurden Rechnungslegungs- und Inkassierungsverbote erlassen. Hierdurch wird si-

chergestellt, dass den Verbrauchern die Kosten, die für Verbindungen zu den Rufnummern entstanden sind, 

nicht in Rechnung gestellt und beigetrieben werden dürfen. 

6.5 Preisangabe/Preisansageverstöße 

Gemäß § 66a TKG ist bei Rufnummern für Premium-Dienste ((0)900er-Rufnummern), Auskunftsdienste 

(118xy-Rufnummern), Massenverkehrsdienste ((0)137er-Rufnummern), Service-Dienste ((0)180er-

Rufnummern), Neuartige Dienste ((0)12er-Rufnummern) und Kurzwahldienste eine Preisangabepflicht vorge-

sehen. § 66b TKG sieht für sprachgestützte Premium-Dienste und für die sprachgestützte Betreiberauswahl 

(Call-by-Call) ebenfalls eine Preisansagepflicht vor. Danach müssen die Diensteanbieter ihren Endnutzern den 

Bruttopreis – u. a. unter Hinweis auf den Zeitpunkt der Entgeltpflichtigkeit – ansagen, den dieser Dienst kos-

tet. Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass Verbraucher genug Zeit haben, zu entscheiden, ob sie den 

Dienst zu dem genannten Preis in Anspruch nehmen wollen oder nicht. In der Regel werden seitens der Bun-

desnetzagenturbei bei Erstverstößen gegen die Preisangabe- bzw. Preisansagevorschriften Abmahnungen 

gegenüber den Verursachern ausgesprochen. Insbesondere bei wiederholten Verstößen bzw. bei Verstößen 

gegen weitere Rechtsvorschriften (z. B. des UWG) werden Abschaltungsanordnungen bzw. Fakturierungs- und 

Inkassierungsverbote erlassen 

6.6 Verfahren zur Identifizierung von Anschlüssen zur Abrechnung in Mobilfunknetzen – Festle-
gungsverfahren nach § 45d Abs. 4 TKG 

Die Bundesnetzagentur legt nach Anhörung der betroffenen Unternehmen, Fachkreise und Verbraucherver-

bände Verfahren fest, die die Anbieter öffentlich zugänglicher Mobilfunkdienste und die Anbieter des An-

schlusses an das öffentliche Mobilfunknetz anwenden müssen, um die Identifizierung eines Mobilfunkan-

schlusses zur Inanspruchnahme und Abrechnung einer neben der Verbindung erbrachten Leistung zu nutzen. 

Diese Verfahren sollen den Teilnehmer wirksam davor schützen, dass eine neben der Verbindung erbrachte 

Leistung gegen seinen Willen in Anspruch genommen und abgerechnet wird. 

Das formale Verfahren wurde im Dezember 2017 mit der Veröffentlichung umfangreicher Fragenkataloge 

eingeleitet. Die Stellungnahmen von Marktbeteiligten und Verbänden wurden ausgewertet. Die entsprechen-

den Darlegungen waren zum Teil Gegenstand von weiteren Gesprächen und Ermittlungen der Behörde. Die 

Festlegung wurde im Jahr 2019 forciert. Ziel der Festlegung ist eine interessengerechte Vorgabe eines Verfah-

rens, das insbesondere Verbraucher vor einer missbräuchlichen Inanspruchnahme schützt und zugleich die 

Weiterentwicklung sinnvoller Geschäftsmodelle im Bereich des mobilen Bezahlens ermöglicht. 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Verfahren im Amtsblatt und überprüft sie in regelmäßigen Abstän-

den auf ihre Wirksamkeit. Eine Festlegung ist für Herbst 2019 geplant. 
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6.7 Hacking von Routern und Telefonanlagen 

Die Bundesnetzagentur ist im Berichtszeitraum umfassend gegen Hacking-Fälle vorgegangen, in denen Dritte 

in rechtswidriger Weise kostenpflichtige Verbindungen über Router oder Telefonanlagen von Verbrauchern 

oder sonstigen Endkunden generierten. In diesen Fallkonstellationen werden regelmäßig Rechnungslegungs-

und Inkassierungsverbote zum Schutz der betroffenen Endkunden ausgesprochen. Dieser Schutz wird durch 

Auszahlungsverbote für den betroffenen Netzbetreiber ergänzt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass keine 

Auszahlung missbräuchlich generierter Verbindungsentgelte vorgenommen wird. Hacking-Sachverhalte 

werden zudem der Staatsanwaltschaft nach § 67 Abs. 4 TKG mitgeteilt. 

Die Bundesnetzagentur hat einen deutlichen Anstieg der entsprechenden Beschwerden von Netzbetreibern 

und Endkunden verzeichnet. In den im Jahr 2018 und 2019 vorliegenden Fallkonstellationen wurden vorwie-

gend am Wochenende oder nachts eine Vielzahl von Anrufen zu ausländischen Zielrufnummern initiiert. 

Damit sind regelmäßig bereits alle Voraussetzungen für den Eintritt eines Schadens angelegt. 

Sowohl auf Verbraucherseite als auch seitens der Telekommunikations-Diensteanbieter haben sich durch die 

Hacking-Fälle viele Fragen und rechtliche wie ökonomische Unsicherheiten ergeben. Entsprechende Fallge-

staltungen waren bereits in der Vergangenheit Gegenstand unterschiedlicher zumeist bilateraler Gespräche, 

u. a. mit Netzbetreibern und Verbandsvertretern. 

Zum Thema "Hacking" wurde darüber hinaus bei der Bundesnetzagentur ein sog. "Expertentisch" neu einge-

richtet, in dem die Hintergründe und Auswirkungen intensiv diskutiert und den Marktbeteiligten die Ent-

scheidungspraxis der Bundesnetzagentur dargelegt wurden. Die Bundesnetzagentur unterstützt aktiv die 

Bemühungen der Branche, Verfahren zur Prävention und Früherkennung von Hacking-Fällen zu optimieren 

und ein System zum schnellen transparenten branchenweiten Informationsaustausch über entsprechende 

Fälle zu implementieren. So wurde 2018 im "Arbeitskreis für technische und betriebliche Fragen der Numme-

rierung und der Netzzusammenschaltung" (AKNN)160 ein neuer Unterarbeitskreis ins Leben gerufen, der das 

Ziel verfolgt, Verfahren zur Prävention und Früherkennung sowie Prozesse und Schnittstellen zur transparen-

ten branchenweiten Information über Missbrauchsfälle zu entwickeln. 

Die Bundesnetzagentur informierte auf dem 1. und 2. Expertentisch "Hacking" im Oktober 2018 und Novem-

ber 2019 ihrerseits über aufsichtsrechtliche Maßnahmen, die in Fällen, in denen der Verdacht des Telefonan-

lagen-Hackings besteht, möglich sind. Darüber hinaus wurden die rechtlichen und tatsächlichen Kernaussa-

gen der in geeigneten Fällen angeordneten Fakturierungs-, Inkassierungs- und Auszahlungsverbote sowie die 

bestehenden internationalen Initiativen vorgestellt. Ziel der Veranstaltung war es, die notwendige Transpa-

renz über die Möglichkeiten im Umgang mit Hacking-Fällen sowie die Herausforderungen für alle betroffe-

nen Seiten zu schaffen. 

Erste Veränderungen im Markt werden bereits sichtbar. Wurden ursprünglich die meisten Fälle der Bundes-

netzagentur durch die betroffenen Endkunden gemeldet, so erfolgt zwischenzeitlich eine Meldung häufig 

bereits durch involvierte Netzbetreiber und teilweise schon vor einer Rechnungsstellung gegenüber dem 

Endkunden. 

160 Der AKNN ist ein sich selbst organisierender Arbeitskreis der Telekommunikationsnetzbetreiber und -hersteller in Deutschland. 

Gemäß der Selbstdarstellung des AKNN gibt es weder eine koordinierende Geschäftsstelle noch einen zentralen Ansprechpartner für 

organisatorische Fragen. 
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6.8 Expertentische 

Im Berichtszeitraum hat die Bundesnetzagentur verschiedene Expertenrunden, sog. "Expertentische", veran-

staltet. Die Expertentische bieten den verschiedenen Teilnehmerzirkeln die Möglichkeit, mit der Behörde 

unabhängig von konkreten laufenden Missbrauchs-, Widerspruchs- und Gerichtsverfahren in Kontakt zu 

treten, Know-How auszutauschen und offene Fragen zu adressieren. Der Behörde wird im Gegenzug ein Ein-

blick in technische, ökonomische und rechtliche Rahmenbedingungen der Marktteilnehmer ermöglicht. Das 

daraus resultierende Verständnis der teils komplexen und inhärenten Interessenlagen fördert die Wahrung 

der Nutzer-/Verbraucherinteressen auf dem Gebiet der Telekommunikation einerseits, wie auch die Sicher-

stellung eines chancengleichen Wettbewerbs und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Tele-

kommunikationsmärkte andererseits. 

Beim 9. und 10. Expertentisch "Missbrauchsverfolgung im Telekommunikationsmarkt" tauschten sich Fach-

leute der Wettbewerbszentrale, der Verbraucherzentralen und des Marktwächters "Digitale Welt" mit der 

Behörde in Bonn über aktuelle Missbrauchsszenarien aus. Dabei wurden im März 2018 und April 2019 jeweils 

aktuelle Themen der Missbrauchsverfolgung (u. a. die Praxis der Behörde bei der Bekämpfung von Cold Calls 

und Rufnummernmissbrauch, die Abrechnung von Drittanbieterdienstleistungen über die Mobilfunkrech-

nung, Breitbandgeschwindigkeiten und Netzneutralität) vorgestellt und diskutiert. Gegenstand der Termine 

waren dabei sowohl rechtliche und strategische als auch praktische Fragstellungen aller Beteiligten. 

Mit dem im Berichtszeitraum neu eingerichteten Expertentisch "Hacking" wurde daneben ein Rahmen ge-

schaffen, in dem sich Vertreter von Verbraucher- und Branchenverbänden sowie Netzbetreiber bzw. Tele-

kommunikations-Diensteanbieter fachlich zum Thema Telefonanlagen- bzw. Router-Hacking austauschen 

konnten (vgl. hierzu auch Punkt 6.7 in diesem Abschnitt). 

Im März 2019 führte die Behörde schließlich einen Expertentisch "Behördliche Missbrauchsverfolgung" durch 

und stimmte sich mit Vertretern von Bundes- und Landesbehörden u. a. zu materiellrechtlichen Fragestellun-

gen sowie zu denkbaren Ansätzen behördlicher Kooperation ab. 

6.9 Verfolgung unerlaubter Telefonwerbung 

Die Bundesnetzagentur ist im Berichtszeitraum nachdrücklich und zielgerichtet im Wege der bußgeldrechtli-

chen Verfolgung und Ahndung gegen unerlaubte Werbeanrufe vorgegangen. Bedeutung und Notwendigkeit 

der Verfolgung unerlaubter Telefonwerbung (sog. Cold Calls) nehmen weiter beständig zu. Die Anzahl der bei 

der Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum eingegangenen Beschwerden, die schon in den Vorjahren auf 

hohem Niveau lag, stieg kontinuierlich an. Gingen im gesamten Jahr 2016 29.298 schriftliche Beschwerden 

ein, so waren es im Jahr 2017 bereits 57.426. Im Jahr 2018 erhöhte sich die Zahl eingegangener Verbraucherbe-

schwerden auf 62.247. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 waren es bereits 36.019. 
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Abbildung 41: Schriftliche Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung 

Die Bundesnetzagentur führt den Anstieg auf mehrere Gründe zurück. Der in einzelnen Branchen weiter be-

stehende hohe Wettbewerbsdruck ist hier ebenso als Ursache zu nennen wie erhebliche wirtschaftliche Anrei-

ze, die zusätzlich durch immer neue Methoden und Möglichkeiten verstärkt werden, die der ständige techni-

sche Fortschritt ermöglicht. Ursächlich sind aber auch eine inzwischen sehr hohe Sensibilisierung der Ver-

braucher sowie eine gegenüber den Vorjahren offensivere öffentliche Kommunikation der Bundesnetzagen-

tur zu diesem Thema. 

Weiter am häufigsten Gegenstand der Beschwerden waren Werbeanrufe aus dem Bereich der Energieversor-

gung. Mit einigem Abstand folgten die Bereiche Telekommunikation sowie Finanz- und Versicherungspro-

dukte. Betroffen sind ferner Glücks- und Gewinnspiele sowie sonstige Produkte und Dienstleistungen, insbe-

sondere im Bereich Printmedien und Haushalt. Die Bundesnetzagentur erreichte auch eine Vielzahl von Be-

schwerden zu strafrechtlich relevanten Sachverhalten außerhalb ihrer eigentlichen Zuständigkeit (z. B. 

Phishing-Attacken). Die Behörde arbeitet hier eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um diese 

Vorgänge einer strafrechtlichen Ahndung zuzuführen. 

Im Berichtszeitraum hat die Bundesnetzagentur bei ihren Ermittlungen eine deutliche Zunahme von bun-

desweiten Massenkampagnen festgestellt, die jeweils mehrere Hundert und in einigen Fällen sogar über 1.000 

Verbraucherbeschwerden hervorriefen. Bei der Priorisierung der von ihr geführten Verfahren richtete sie ihr 

Augenmerk daher insbesondere auf die Verfolgung von Tatkomplexen, die entweder durch ein besonders 

beeinträchtigendes Anrufverhalten auffielen oder bei denen eine besonders große Anzahl von Verbrauchern 

durch die Werbeanrufe in ihrer gesetzlich geschützten Privatsphäre verletzt worden ist. Die Bundesnetzagen-

tur führte auf der Grundlage der eingehenden Verbraucherbeschwerden zahlreiche Bußgeldverfahren durch 

und erließ Bußgelder sowohl gegen Callcenter als auch gegen deren Auftraggeber. Die Höhe der festgesetzten 

Bußgelder zeigt dabei ansteigende Tendenz. Ausgehend von 895.000 Euro im Gesamtjahr 2016 wurden im Jahr 

2017 1.159.500 Euro und im Jahr 2018 1.105.000 Euro verhängt. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 

setzte die Bundesnetzagentur Bußgelder in Höhe von 498.000 Euro fest. 

Aus der Verfolgungstätigkeit sind im Berichtszeitraum zwei Fälle besonders erwähnenswert, weil die Bundes-

netzagentur hier den ihr für die Sanktionierung im Einzelfall zur Verfügung stehenden Bußgeldrahmen von 

300.000 Euro jeweils vollständig auszuschöpfen hatte. 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/15851

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

– 221 –

juris Lex QS
06052024 ()



222  |   II  I  KUNDENSCHUTZ, VERBRAUCHERSCHUTZ 

Im ersten Fall hatten sich mehr als 6.000 Verbraucher bei der Bundesnetzagentur über unerlaubte Telefon-

werbung eines Unternehmens beschwert, das für einen Wechsel des Strom- bzw. Gasversorgers geworben 

hatte, ohne dass die erforderliche vorherige ausdrückliche Einwilligung der Angerufenen vorgelegen hat. Die 

Gesellschaft hat mit einer Vielzahl von Unternehmen, die teilweise im Ausland angesiedelt und als Subunter-

nehmen tätig waren, zusammengearbeitet. Der Fall zeichnete sich besonders dadurch aus, dass sich das be-

troffene Unternehmen nach dem Ergebnis der Ermittlungen bewusst über die wettbewerbsrechtlichen Vor-

gaben hinweggesetzt hat und die Anrufe von den Verbrauchern als äußerst hartnäckig, aggressiv, beleidigend, 

teilweise sogar als bedrohend empfunden worden waren. 

Im zweiten Fall wurde das maximal mögliche Bußgeld gegen ein Callcenter-Unternehmen festgesetzt, über 

das sich mehr als 1.400 Verbraucher wegen unerlaubter Telefonwerbung beschwert hatten. Bei der Bußgeld-

bemessung fiel neben dem in vielen Fällen aggressiven und hartnäckigen Auftreten der Callcenter-Mitarbeiter 

auch die manipulative Gesprächsführung der Anrufer besonders schwer ins Gewicht, die versuchten, sich 

unter Angabe falscher Identität das Vertrauen der Verbraucher zu erschleichen. Mitunter traten die Anrufer 

als Mitarbeiter einer Behörde, z. B. der Bundesnetzagentur oder einer der fiktiven "Deutschen Stromoptimie-

rungsbehörde" auf. Unter Vorspiegelung irreführender Angaben suggerierten die Anrufer, dass aufgrund von 

Preissteigerungen ein Vertragswechsel zu dem von ihnen vorgeschlagenen Energielieferanten dringend gebo-

ten sei. 

Beide Bußgeldbescheide sind noch nicht rechtskräftig, da die betroffenen Unternehmen dagegen Einspruch 

erhoben haben. 

Neben der Führung von Bußgeldverfahren hat die Bundesnetzagentur ferner ihre Öffentlichkeitsarbeit zum 

Thema "Unerlaubte Telefonwerbung" weiter ausgebaut. Ziel der Behörde ist es, Verbraucher umfassend für 

die Thematik zu sensibilisieren und vor missbräuchlichen Maschen zu warnen. Zu diesem Zwecke berichtete 

die Bundesnetzagentur in verschiedenen Fällen auch unter Nennung der jeweiligen Bußgeldadressaten über 

die von ihr durchgeführten Verfahren, wenn dies zur Warnung der Verbraucher erforderlich war. Darüber 

hinaus war sie in zahlreichen Fällen Ansprechpartner für Anfragen aus Presse und dem politisch-

parlamentarischen Raum. Zweimal wurden Vertreter der Bundesnetzagentur im Berichtszeitraum zudem als 

Sachverständige in den Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz einberufen (im September 

2018 und 2019) und brachten hier ihre praktischen Erfahrungen aus der Ermittlungs- und Verfolgungsarbeit 

ein. 

6.10 Verfahrensabschlüsse ohne Maßnahmen 

Auch im aktuellen Berichtszeitraum endeten Verfahren in einigen Fällen – unabhängig von der Missbrauchs-

kategorie – ohne den Erlass von Maßnahmen, da sich z. B. der Verdacht auf Rufnummernmissbrauch nicht 

erhärtet hat oder seitens der Bundesnetzagentur eine Ermittlung des Zuteilungsnehmers nicht möglich ist, 

etwa weil aufgesetzte Rufnummern zur Identitätsverschleierung des Anrufers eingesetzt werden. 

6.11 Internationale Zusammenarbeit 

Die Bundesnetzagentur arbeitet im Bereich des Rufnummernmissbrauchs in verschiedenen internationalen 

Gremien, wie etwa dem "Body of European Regulators for Electronic Communications" (BEREC) eng mit an-

deren Regulierungsbehörden zusammen. Im Rahmen dieser Gremienarbeit erfolgt ein Austausch über Miss-

brauchsmethoden und international rechtswidrig handelnde Unternehmen sowie über erfolgreiche Strate-

gien der Missbrauchsbekämpfung. Daneben unterstützt die Bundesnetzagentur zusammen mit den anderen 
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Regulierungsbehörden in den Gremien ebenfalls die Weiterentwicklung europäischen Rechts. Darüber hinaus 

findet im Kontext einzelner Verwaltungsverfahren regelmäßig eine Zusammenarbeit mit europäischen und 

internationalen Behörden statt. 

7. Dienstqualität breitbandiger Internetzugänge 
Im September 2015 hatte die Bundesnetzagentur ihre Breitbandmessung gestartet. Mit dem Test können 

Endnutzer schnell und einfach die Geschwindigkeit ihres Internetzugangs messen und anbieter- und techno-

logieunabhängig die Leistungsfähigkeit ihres stationären und/oder mobilen Breitbandanschlusses ermitteln. 

Der Test kann kostenlos für stationäre Anschlüsse unter www.breitbandmessung.de durchgeführt werden. 

Für mobile Anschlüsse ist eine ebenfalls kostenfreie Messung mit der Breitbandmessung-App (Android und 

iOS) möglich. 

Die Breitbandmessung wurde im Auftrag der Bundesnetzagentur von der Zafaco GmbH entwickelt. Grundla-

ge des Tests sind die Transparenzvorgaben im Telekommunikationsgesetz (§§ 43a, 45n TKG). Endkunden soll 

es ermöglicht werden, auf einfache Weise Umfang und Qualität von Telekommunikationsdiensten zu verglei-

chen. Die gesetzlichen Regelungen sehen deshalb u. a. vor, dass die Bundesnetzagentur eigene Messungen 

durchführen oder Hilfsmittel entwickeln kann, damit Endkunden eigenständige Messungen vornehmen 

können. Die Breitbandmessung erlaubt es Endkunden, die tatsächliche Datenübertragungsrate ihres Breit-

bandanschlusses mit der vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate zu vergleichen. Der Test kann ei-

genständig durchgeführt werden und die Messergebnisse sind elektronisch speicherbar. 

Bereits im Juni 2016 hat die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Breitbandmessung eine Kartenfunktion 

veröffentlicht. Diese enthält die Ergebnisse von bisher über den Test durchgeführten Breitbandmessungen. 

Mit der Veröffentlichung der Karte hat die Bundesnetzagentur zu mehr Transparenz beigetragen. Verbraucher 

können sich schnell und einfach informieren, ob und welche Messergebnisse in ihrer Region erzielt worden 

sind. 

7.1 Dritter Jahresbericht zur Breitbandmessung 

Mitte März 2019 hat die Bundesnetzagentur zum dritten Mal detaillierte Ergebnisse ihrer Breitbandmessung 

veröffentlicht. Die im Jahresbericht betrachteten Messungen wurden vom Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 

zum 30. September 2018 (drittes Betriebsjahr der Breitbandmessung) durchgeführt. Für stationäre Breitband-

anschlüsse wurden 900.579 und für mobile Breitbandanschlüsse 384.999 valide Messungen berücksichtigt. Im 

Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen ist die Anzahl der berücksichtigen validen Messungen deutlich ange-

stiegen. 

Bei den stationären Breitbandanschlüssen haben über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg 71,3 % der 

Nutzer mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate im Download 

erhalten; bei 12,8 % der Nutzer wurde diese voll erreicht oder überschritten. Gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum sind die Werte annähernd gleich geblieben (2016/2017: 71,6 % der Nutzer erhielten mindestens die Hälf-

te, 12 % mindestens die volle vereinbarte maximale Datenübertragungsrate). 

Je nach Bandbreiteklasse erreichten 4,1 bis 24,8 % der Endkunden 100 % und mehr der vereinbarten maxima-

len Datenübertragungsrate. Der niedrigste Wert wurde weiterhin in der überwiegend von ADSL-Anschlüssen 

geprägten Bandbreiteklasse von 8 bis kleiner 18 Mbit/s erzielt. Auch zwischen den Anbietern gab es mit Blick 

auf das Erreichen der vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate Unterschiede. Im Tagesverlauf fiel 
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erneut, insbesondere in der Bandbreiteklasse 200 bis kleiner 500 Mbit/s, die Leistung in der abendlichen Peak-

Zeit stark ab. 

Im Vorfeld der Messung wurde die Kundenzufriedenheit abgefragt. Der Anteil der Kunden, der mit der Leis-

tung des Anbieters zufrieden und diese mit "sehr gut", "gut" oder "zufriedenstellend" bewertete, ist im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum mit 62 % leicht rückläufig (2016/2017: 64,2 %). Weiterhin zeigt sich, dass zufrie-

dene Endkunden einen besseren Verhältniswert der tatsächlichen gemessenen Datenübertragungsrate im 

Vergleich zur vereinbarten maximalen Datenübertragungsrate erzielen. 

Bei den mobilen Breitbandanschlüssen lag das Verhältnis zwischen tatsächlicher und vereinbarter maximaler 

Datenübertragungsrate wieder unter dem von stationären Anschlüssen. Über alle Bandbreiteklassen und An-

bieter hinweg erhielten im Download 16,1 % der Nutzer mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten 

geschätzten maximalen Datenübertragungsrate; bei 1,5 % der Nutzer wurde diese voll erreicht oder über-

schritten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind die erreichten Werte weiterhin rückläufig (2016/2017: 

18,6 % der Nutzer erhielten mindestens die Hälfte, 1,6 % die volle vereinbarte geschätzte maximale Daten-

übertragungsrate und mehr). 

Insbesondere in höheren Bandbreiteklassen wurden tendenziell niedrigere Prozentwerte erreicht. Auch bei 

einzelnen Anbietern haben sich die Werte im Vorjahresvergleich nach unten verschoben. Die Verschlechte-

rungen sind u. a. auf tarifliche Anpassungen zurückzuführen. So haben einige Anbieter die vertraglich in Aus-

sicht gestellten maximalen Datenübertragungsraten erhöht. Zwar nehmen die gemessenen Datenübertra-

gungsraten zu, allerdings nicht im gleichen Maße wie die vertraglich vereinbarten geschätzten maximalen 

Datenübertragungsraten, sodass hieraus ein reduzierter Verhältniswert resultiert. 

Dessen ungeachtet bewerteten bei mobilen Breitbandanschlüssen Endkunden die Anbieter weit überwiegend 

mit den Noten "sehr gut", "gut" oder "zufriedenstellend", wobei der Anteil mit 74,7 % abermals rückläufig ist 

(2016/2017: 76,6 %). Endkunden beurteilten bei mobilen Breitbandanschlüssen somit eher die Mobilität und 

die zur Verfügung stehende Performance als das Erreichen der in Aussicht gestellten geschätzten maximalen 

Datenübertragungsrate. 

Die Ergebnisse der Breitbandmessung hängen davon ab, welchen Tarif der Nutzer mit dem Anbieter verein-

bart hat. Insofern können auf der Grundlage der Breitbandmessung keine Aussagen zur Versorgungssituation 

oder Verfügbarkeit von breitbandigen Internetzugangsdiensten getroffen werden. 

Der vollständige Bericht für das dritte Betriebsjahr ist auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffent-

licht.161 Er enthält neben den Ergebnissen auch umfangreiche Ausführungen zur Validierung und Methodik. 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahresberichten wurde der Umfang der dargestellten Grafiken in eini-

gen Unterkapiteln beim Upload und der Laufzeit sowie bei den Anbieterdarstellungen reduziert. Die Reduzie-

rung bei den Anbieterdarstellungen ist auf die nochmals gestiegene Zahl von im Jahresbericht zu berücksich-

tigenden Anbietern zurückzuführen. Weitergehende Informationen und Darstellungen – insbesondere für 

alle Anbieter – können der interaktiven Ergebnisdarstellung entnommen werden.162 

161 bundesnetzagentur.de/breitbandmessung 

162 breitbandmessung.de/interaktive-darstellung 
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7.2 Desktop-App 

Bereits Anfang Mai 2018 hat die Bundesnetzagentur eine installierbare Version ihrer Breitbandmessung (sog. 

Desktop-App) veröffentlicht. Mit der Desktop-App kann auf einfache Art eine Mindestanzahl von Einzelmes-

sungen durchgeführt und in einem Protokoll festgehalten werden. Die Testergebnisse können von Verbrau-

chern zum Nachweis nicht vertragskonformer Leistungen gegenüber ihrem Anbieter genutzt werden. 

Nach der Verordnung (EU) 2015/2120 u. a. über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet gilt bei Breit-

bandanschlüssen im Festnetz jede erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung 

bei der Geschwindigkeit oder bei anderen Dienstqualitätsparametern zwischen der tatsächlichen und der 

angegebenen Leistung als nicht vertragskonform. Bereits im Juli 2017 hatte die Bundesnetzagentur eine Mit-

teilung hierzu veröffentlicht. 

Konkret liegt nach Auffassung der Bundesnetzagentur eine nicht vertragskonforme Leistung vor, wenn bei 

Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download: 

nicht an mindestens zwei Messtagen jeweils mindestens einmal 90 % der vertraglich vereinbarten Maxi-

malgeschwindigkeit erreicht werden oder 

die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit nicht in 90 % der Messungen erreicht wird 

oder 

die vertraglich vereinbarte Mindestgeschwindigkeit an mindestens zwei Messtagen jeweils unterschritten 

wird. 

Die Mitteilung enthält zudem Vorgaben zum Nachweis von Abweichungen. Dieser soll mittels installierbarer 

Version der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur (Desktop-App) erfolgen. Dabei hält es die Bundesnetz-

agentur für erforderlich, dass mindestens 20 Messungen an zwei unterschiedlichen Tagen und mittels LAN-

Verbindung vorgenommen werden. 

Weitere Informationen zur Mitteilung sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.163 

Die Messungen mittels Desktop-App sind manuell durchzuführen. Dies ermöglicht ein deutliches Mehr an 

Kontrolle über die Messumgebung und damit eine höhere Rechtssicherheit. Bei automatisierten Messungen 

können ungewollte parallele Datenverkehre auftreten, z. B. durch paralleles Streaming von Filmen, die einen 

negativen Einfluss auf die Messungen haben können. Störende Einflüsse der Endkundenmessumgebung wer-

den – wenn möglich – technisch ausgeschlossen, z. B. Messungen mittels WLAN am Endgerät, bzw. die Nutzer 

werden deutlich vor den Messungen auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen. 

Der Veröffentlichung der Desktop-App war ein umfangreicher Konsultationsprozess mit den Marktteilneh-

mern vorausgegangen. So hat die Bundesnetzagentur im Sommer 2017 einen Workshop durchgeführt, um die 

Anforderungen an die Desktop-App mit dem Markt zu diskutieren. Darüber hinaus wurde Ende 2017 eine 

Testversion zur Verfügung gestellt. Alle Marktteilnehmer haben die Möglichkeiten umfangreich genutzt und 

163 bundesnetzagentur.de/breitbandgeschwindigkeiten 
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sich aktiv in den Prozess eingebracht. Viele Vorschläge wurden bei der finalen Fassung der Desktop-App be-

rücksichtigt. 

7.3 Funkloch-App 

Mitte Oktober 2018 hat die Bundesnetzagentur ihre bestehende App zur Breitbandmessung im Auftrag des 

BMVI dahingehend erweitert, dass Bürger Lücken in der Mobilfunkabdeckung melden können. Die Breit-

bandmessung/Funkloch-App ist benutzerfreundlich gestaltet: Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Funklö-

cher erfassen" startet der Nutzer die Abfrage. Ab diesem Zeitpunkt erfasst die App in regelmäßigen Abständen 

von maximal 50 Metern, ob eine Netzabdeckung vorhanden ist und ob sie durch 2G-, 3G- oder 4G-

Technologie gegeben ist. Die erfasste Wegstrecke wird dem Nutzer auf einer Karte dargestellt. 

Wenn der Nutzer die Erfassung stoppt, werden die Daten unter Angabe von Ort, Zeit und Mobilfunkanbieter 

an einen zentralen Server übermittelt. Sollte es keinen Empfang (z. B. durch das Funkloch) geben, erfolgt die 

Übertragung, nachdem wieder eine Verbindung zum Internet besteht. 

Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse in einer detaillierten Karte zusammengefasst und veröffentlicht. 

8. Überprüfung von Portierungsentgelten 

8.1 Entscheidung über zulässige Entgelte für die Portierung einer Festnetzrufnummer auf der End-
kundenebene 

Aufgrund einer Verbraucherbeschwerde hat die Bundesnetzagentur das Entgelt eines Anbieters für die Mit-

nahme einer Festnetzrufnummer überprüft. Daraufhin hat sie das vom Unternehmen geforderte Entgelt von 

39,90 Euro (brutto) für eine solche Mitnahme untersagt und ein maximales Entgelt von 9,61 Euro (netto) bzw. 

11,44 Euro (brutto) angeordnet. 

Nach den telekommunikationsrechtlichen Vorgaben zum Kundenschutz dürfen Verbrauchern nur die Kosten 

in Rechnung gestellt werden, die einmalig beim Wechsel entstehen. 

Das angeordnete Entgelt wurde anhand eines internationalen Tarifvergleichs ermittelt. Höhere Kosten wur-

den von dem betroffenen Anbieter nicht nachgewiesen. Dem Unternehmen wurde es freigestellt, für die Leis-

tung auch ein niedrigeres oder gar kein Entgelt zu erheben. 

Im Anschluss an die bestandskräftige Entscheidung, die unmittelbar nur gegenüber dem betroffenen Unter-

nehmen Wirkung entfaltet, hat die Bundesnetzagentur alle Unternehmen angeschrieben, von denen im Rah-

men der durchgeführten umfangreichen Vorermittlungen bekannt geworden ist, dass sie für die Mitnahme 

einer Festnetzrufnummer gegenüber dem Endkunden ein höheres Entgelt als 9,61 Euro (netto) bzw. 

11,44 Euro (brutto) erheben. Alle kontaktierten Unternehmen rechnen nunmehr gegenüber ihren Endkunden 

kein höheres Entgelt als 11,44 Euro (brutto) ab. Die bislang bekannte Höchstgrenze für Entgelte für die Portie-

rung einer Festnetzrufnummer konnte zugunsten der Endkunden somit von bislang 29,95 Euro (brutto) auf 

11,44 Euro (brutto) deutlich abgesenkt werden. 
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8.2 Verfahren über zulässige Entgelte für die Portierung einer Mobilfunknummer auf der Vorleis-
tungsebene 

Von Amts wegen wurde am 26. Juli 2019 ein Verfahren zur Überprüfung der Entgelte der Vodafone GmbH für 

die Mitnahme einer Mobilfunkrufnummer auf der Vorleistungsebene eingeleitet. In der das Verfahren ab-

schließenden Entscheidung vom 26. September 2019 wurde festgestellt, dass die Fälle des sog. Netzwechsels 

(Wechsel des Mobilfunknetzes durch den Endkunden unter Beibehaltung des bisherigen Vertragspartners) 

nicht dem Anwendungsbereich des § 46 Abs. 5 TKG unterfallen. Für die Fälle des klassischen Anbieterwechsels 

wurde gegenüber der Vodafone GmbH im Vorleistungsbereich ein maximales Entgelt in Höhe von 3,58 Euro 

(netto) angeordnet und das bislang geforderte Entgelt dadurch deutlich abgesenkt. Das Entgelt von 3,58 Euro 

(netto) wurde anhand eines internationalen Tarifvergleichs ermittelt. Daher kann es auch gegenüber anderen 

Unternehmen als Maßstab herangezogen werden. Gegenüber der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und 

gegenüber der Deutschen Telekom GmbH wurden weitere Verfahren der nachträglichen Entgeltkontrolle 

betreffend die Portierungsentgelte auf Vorleistungsebene im Mobilfunkbereich eröffnet. 

8.3 Verfahren über zulässige Entgelte für die Portierung einer Mobilfunknummer auf der Endkun-
denebene 

Parallel zu den Entgeltüberprüfungsverfahren betreffend die Entgelte für die Portierung einer Mobilfunk-

nummer auf der Vorleistungsebene wurden Vorermittlungen gegen die Mobilfunkanbieter zur Absenkung 

der Endkundenentgelte aufgenommen. 

9. Marktüberwachung nach EMVG und FuAG 
Damit der freie Warenverkehr in der Europäischen Union gewährleistet ist, muss sichergestellt werden, dass 

die Produkte den Vorschriften entsprechen und damit der Gesundheitsschutz, die Sicherheit und die elektro-

magnetische Verträglichkeit gewährleistet sind. Produkte, die den Vorschriften entsprechen, sind mit der "CE-

Kennzeichnung" zu versehen. Die Bundesnetzagentur prüft auf den Gebieten "elektrische Geräte" und "Funk-

anlagen" als nationale Behörde, ob Produkte zu Recht mit der "CE-Kennzeichnung" versehen sind und damit 

im Einklang mit den europäischen Richtlinien hergestellt wurden. 

Dabei werden stichprobenartig elektrische Geräte und Funkanlagen sowohl im stationären wie im Online-

Handel auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen geprüft (siehe auch Punkt 10.2). In den Jahren 2018 

und 2019 ist zu erkennen, dass sich der Trend hin zu einem steigenden Online-Handel fortgesetzt hat. Vielfach 

werden Produkte außerhalb der Europäischen Union hergestellt und von dort direkt an den Verbraucher 

versandt. Dies führt dazu, dass die Bundesnetzagentur die Zusammenarbeit mit dem Zoll intensiviert hat, um 

mangelhafte elektrische Geräte und Funkanlagen vom europäischen Markt fernzuhalten und für einen fairen 

Wettbewerb innerhalb der europäischen Union zu sorgen. 

Neue Vertriebswege und geschachtelte Lieferketten führen dazu, dass vorhandene regulatorische Vorschriften 

immer wieder überprüft und angepasst werden müssen. So wurde im Juni 2019 von der Europäischen Union 

die neue Marktüberwachungsverordnung verabschiedet, die Grundlage für die zukünftigen Tätigkeiten der 

Marktüberwachung nach dem Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetz (EMVG) und dem Funkanlagenge-

setz (FuAG) sein wird. In enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

wird an der Umsetzung der neuen Regelungen gearbeitet. Neben dieser konzeptionellen Tätigkeit soll im Fol-

genden auf die operativen Tätigkeiten im Detail für den Betrachtungszeitraum eingegangen werden. 
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9.1 Marktüberwachung im Online-Handel 

Im Jahr 2018 hat die Bundesnetzagentur den Verkauf von rund 10,21 Millionen Produkten im Online-Handel 

verboten. Diese Geräte können Funkstörungen bzw. elektromagnetische Unverträglichkeiten verursachen 

und dürfen in der EU nicht vertrieben werden. 

Die Ermittlungen der Bundesnetzagentur richteten sich stichprobenartig besonders auf einzelne Händler, die 

hohe Stückzahlen im Internet anbieten. Die Überprüfung findet vermehrt im Wege anonymer Testkäufe statt. 

Die festgestellten Mängel reichen von fehlenden Kennzeichnungen und Produktinformationen bis hin zu 

unzulässigen Frequenznutzungen oder zu hohen Sendeleistungen. 

Unter den insgesamt 10,21 Millionen Geräten befanden sich 4,14 Millionen Bluetooth-Lautsprecher, 

2,42 Millionen Smartwatches sowie 508.200 Mobilfunkgeräte und knapp 123.000 ferngesteuerte Drohnen. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag mit über 2,5 Millionen Stück bei drahtlosen Kopfhörern, die Störungen in si-

cherheitsrelevanten Frequenzbereichen wie z. B. des Polizeifunks oder des Rettungsdienstfunks verursachen 

können. 

Auch in 2019 ist die Problematik unverändert vorhanden. Zu beobachten ist oft, dass Händler meist keine 

größeren Stückzahlen von Produkten auf Lager haben und sehr oft Produkte in kleineren Stückzahlen ver-

marktet werden. 

9.2 Zusammenarbeit mit dem Zoll 

Verbraucher oder Händler bestellen immer mehr Produkte online direkt aus Drittstaaten. Daher arbeitet die 

Bundesnetzagentur intensiv mit dem Zoll zusammen. 

Der Zoll hat 2018 insgesamt 17.000 verdächtige Warensendungen an die Bundesnetzagentur gemeldet. Insge-

samt umfassten diese Meldungen 240.000 Produkte. In 87 % der Fälle erfolgte keine Freigabe der Produkte für 

den deutschen Markt. 

Im ersten Halbjahr 2019 setzte sich der Trend im Wesentlichen fort. So wurden insgesamt 6.200 Zollkontroll-

mitteilungen mit jeweils stark schwankenden Einzelstückzahlen bearbeitet und zum größten Teil die Freigabe 

für den Markt verweigert. 

9.3 Marktüberwachung im deutschen Einzelhandel 

Die von der Bundesnetzagentur geprüfte Anzahl von Gerätetypen im deutschen Einzelhandel belief sich im 

Jahr 2018 auf über 4.600. Die Behörde hat insgesamt 112 Vertriebsverbote und 713 Festsetzungsschreiben zur 

Behebung formaler Mängel für nicht konforme Produkte erlassen. Es waren rund 1,63 Millionen Produkte 

betroffen. 

Für das erste Halbjahr 2019 wurden 3.098 Produkte geprüft. Dabei sind 38 Vertriebsverbote und 297 Festset-

zungsschreiben zur Behebung von Mängeln für nicht konforme oder gefährliche Produkte ausgesprochen. 

10. Aktivitäten des Prüf- und Messdienstes 
Der Prüf- und Messdienst (PMD) der Bundesnetzagentur leistet mit Messungen im Frequenzspektrum einen 

aktiven Beitrag zum Verbraucherschutz. Dabei bilden die Sicherstellung effizienter und störungsfreier Fre-
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quenznutzungen und die Gewährleistung der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit (EMVU) die bun-

desweiten Aufgabenschwerpunkte des PMD. Aus den gesetzlichen Anforderungen heraus leiten sich für den 

PMD die wesentlichen Tätigkeiten wie das Beseitigen funktechnischer Störungen, die Prüfung von Frequenz-

nutzungen, die messtechnische Überprüfung von elektrischen Geräten im Rahmen der Marktüberwachung, 

Messungen zur EMVU und die Ermittlung von Frequenznutzungen ohne Zuteilung als Regelaufgaben ab. Zur 

Wahrnehmung dieser Aufgaben ist der PMD bundesweit in 21 Dienstleistungszentren mit modernster statio-

närer und mobiler Messtechnik präsent. Ein Teil dieser Aufgaben ist heutzutage nur noch im Rahmen interna-

tionaler Zusammenarbeit sinnvoll zu bewältigen. 

10.1 Störungsbearbeitung 

Ein wichtiger Beitrag zum Verbraucherschutz bzw. zur effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequenz-

spektren wird von der Bundesnetzagentur durch die Funkstörungsbearbeitung des PMD geleistet. Im Bericht-

zeitraum wurden jährlich deutlich über 4.000 Störungen vor Ort aufgeklärt. Davon waren mit jeder dritten 

Störung sicherheitsrelevante Bereiche wie der Flugfunk, der Funkverkehr von Rettungsdiensten, Feuerweh-

ren und Polizeien, der Bahnfunk und das öffentliche Mobilfunknetz betroffen. Funkstörungen in diesen An-

wendungsbereichen beinhalten große Gefährdungspotentiale für hohe Rechtsgüter insbesondere von Leib 

und Leben. Aus diesem Grund ist der PMD der Bundesnetzagentur gesetzlich ermächtigt, im Einzelfall vor Ort 

Sofortmaßnahmen anzuordnen und durchzusetzen, um diese Gefahren abzuwehren. Die in diesem Zusam-

menhang erforderlichen kurzen Reaktionszeiten gewährleistet der PMD über eine eigene bundesweite Stö-

rungsannahme, die rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar ist. Die Flächenpräsenz des 

PMD in Verbindung mit einer Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit ermöglicht zu jeder Zeit Außen-

diensteinsätze vor Ort. Durch die voranschreitende Digitalisierung des Alltages und der damit zunehmenden 

technischen Herausforderungen und Störungen im Privatbereich wird eine kontinuierliche Zunahme der 

Anfragen bei der Störungsannahme beobachtet. Im Betrachtungszeitraum wurden jährlich über 60.000 Anfra-

gen und Beratungsgespräche mit zunehmender Tendenz registriert. Dieser Beratungsservice der Störungsan-

nahme sowie die Störungsbearbeitung durch den PMD kann von Institutionen, Unternehmen und Verbrau-

chern gebührenfrei in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Verursacher von Funkstörungen, so-

fern die Störungen unverschuldet verursacht wurden. 

10.2 Messtechnische Prüfungen im Rahmen der Marktüberwachung 

Der PMD unterhält im brandenburgischen Kolberg ein modernes Messlabor, in dem jährlich an über 1.000 

elektrischen Geräten und Geräteserien die messtechnischen Überprüfungen im Rahmen der Marktüberwa-

chung durchgeführt werden. Dabei werden die Geräte auf die Einhaltung der Richtlinie über die Bereitstel-

lung von Funkanlagen auf dem Markt (2014/53/EU) und der Richtlinie über die elektromagnetische Verträg-

lichkeit von Betriebsmitteln (2014/30/EU) überprüft. 

Aktuelle Entwicklungen am Markt zeigen, dass neue Produkte zunehmend Funkkomponenten enthalten, 

sodass sich der Schwerpunkt der messtechnischen Überprüfung im Rahmen der Marktüberwachung hin zu 

Funkprodukten verschiebt und in der Folge die Anzahl der zu prüfenden Funkgeräte/-anlagen jährlich an-

steigt. Die Bundesnetzagentur ist bei Produkten mit Funkkomponenten nach FuAG vollumfänglich (d. h. auch 

für die Produktsicherheit) für die Einhaltung der Anforderungen zuständig. Im Gegensatz hierzu überprüft 

der PMD nach dem EMVG nur die elektromagnetische Verträglichkeit der Geräte. 

Den steigenden Prüfmengen hat die Bundesnetzagentur Rechnung getragen und mit Beginn des Jahres 2018 

die Anzahl der Prüfungen im Bereich der Produktsicherheit deutlich erhöht. Hierzu war es erforderlich, den 
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Laborbereich "Produktsicherheit" im Messlabor Kolberg neu zu konzipieren und einen Zweischichtbetrieb zur 

effizienten Geräteauslastung zu etablieren. Des Weiteren wurde 2019 mit der Prüfung von ausgewählten Phä-

nomenen, die sich ohne Öffnen des Prüfungsgegenstandes und unter Nutzung der eingekauften Messmittel 

prüfen lassen, im Messlabor Kolberg begonnen. Seither wird der Umfang bei der Prüfung der Produktsicher-

heit sukzessive erweitert. 

Die nach wie vor hohe Auffälligkeitsquote bei den messtechnischen Prüfungen der untersuchten Produkte im 

Rahmen der Marktüberwachung von nahezu 40 % unterstreicht die Wichtigkeit dieser Aufgabe auch im Rah-

men des Verbraucherschutzes. 

10.3 Elektromagnetische Umweltverträglichkeit (EMVU) 

Zum Aufgabenbereich des PMD gehören auch die jährliche EMVU-Messkampagne sowie die Überprüfungen 

von bescheinigten, ortsfesten Funkanlagen auf der Grundlage der Verordnung über das Nachweisverfahren 

zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV). In 2018 wurde hierzu im Sinne des Verbraucherschut-

zes an 680 Messpunkten im Bundesgebiet das hochfrequente Frequenzspektrum untersucht und bewertet. Die 

Auswahl der Messpunkte wurde wie in den vorangegangenen Messkampagnen unter Beteiligung der Bundes-

länder durchgeführt. 

Als Gesamtergebnis der Messkampagne 2018 konnte festgestellt werden, dass die geltenden Grenzwerte bei 

allen untersuchten Messpunkten eingehalten wurden. 

Auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur sind die Messergebnisse aus Transparenzgründen veröffent-

licht (EMF-Datenbank: Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder). Mit diesen Messkampagnen 

leistet die Bundesnetzagentur einen wesentlichen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion im Themenbe-

reich "EMVU". 

Darüber hinaus hat der PMD im Berichtszeitraum im Hinblick auf die Einführung des neuen Funkstandards 

5G (Mobilfunkstandard der 5. Generation) zur Erteilung von Standortbescheinigungen neue Messverfahren 

konzipiert. In Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern wird derzeit die Praxistauglichkeit der hierfür vorge-

sehen Messverfahren und Messgeräte erprobt. 
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Abbildung 42: EMF-Messreihe 2018 mit den Messpunkten je Bundesland 

11. Umweltverträglichkeit von Funkanlagen (EMF) 
Im Bereich der Hochfrequenz überwacht die Bundesnetzagentur auf der Grundlage der Verordnung über das 

Nachweisverfahren zu Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) die Einhaltung der Grenzwerte zum 

Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern. 

Eine Funkanlage oder ein Standort mit mehreren Funkanlagen (hierzu gehört auch die 5G-Mobilfunktechnik) 

unterliegt dem Standortverfahren gemäß BEMFV, wenn die äquivalente isotrope Strahlungsleistung der 

Funkanlage oder die Summe aller am Standort montierten Funkanlagen zehn Watt und mehr beträgt und der 

bestimmungsgemäße Betrieb der Anlage bzw. der Anlagen ortsfest erfolgt. Standortbescheinigungspflichtige 

Funkanlagen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die Einhaltung der Personenschutz-

grenzwerte in der von der Bundesnetzagentur erteilten Standortbescheinigung dokumentiert ist. 

Zur Festlegung der Sicherheitsabstände sind von der Bundesnetzagentur die in der 26. Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) relevanten Grenzwerte zum Schutz von Perso-

nen in elektromagnetischen Feldern von Funkanlagen anzuwenden. 

Erteilte Standortbescheinigungen: 

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018: 18.089 Standortbescheinigungen 

1. Januar 2019 bis 19. August 2019: 12.283 Standortbescheinigungen 
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Abbildung 43: Standortmitnutzung bei Mobilfunkanlagen (Standorte: 72.356; Stand: 19. August 2019) 

12. Small Cells 
Small Cells sind ortsfeste Funkanlagen mit einer geringen Ausgangsleistung, die Mobilfunknetze in Form von 

Femtozellen, Picozellen sowie Mikrozellen kapazitiv unterstützen. Die Reichweite einer Small Cell ist sehr 

klein. 

Wegen ihrer geringen Leistung benötigen Small Cells für ihren Betrieb keine Standortbescheinigung. Da Small 

Cells in öffentlichen Telekommunikationsnetzen betrieben werden, ist der Zeitpunkt der In- und Außerbe-

triebnahme der Bundesnetzagentur gemäß § 11 Abs. 2 BEMFV innerhalb von vier Wochen anzuzeigen. Die 

Bundesnetzagentur hat hierzu ein Mitteilungsportal eingerichtet, das verschiedene Schnittstellen zur effizien-

ten Datenübermittelung bietet. Damit können diese Anzeigen online nach den Grundsätzen eines minimalen 

Verwaltungsaufwandes an die Bundesnetzagentur übermittelt werden. 
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J Fernmeldegeheimnis, Datenschutz und Sicher-

heit in der Telekommunikation 

Die Telekommunikationsdiensteanbieter sind nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) zur Wahrung des 

grundrechtlich geschützten Fernmeldegeheimnisses verpflichtet. Darüber hinaus unterliegen sie den be-

reichsspezifischen Datenschutzregelungen im 7. Teil des TKG. Auch im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit 

im Bereich Telekommunikation sieht das TKG zahlreiche Pflichten der Diensteanbieter sowie der Betreiber 

von Telekommunikationsanlagen, mit denen Telekommunikationsdienste erbracht werden, vor. 

1. Datenschutz 
In Deutschland waren im Berichtszeitraum sowohl der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In-

formationsfreiheit (BfDI) als auch die Bundesnetzagentur für die Überwachung der telekommunikations-

rechtlichen Datenschutzverpflichtungen zuständig. Diese beiden Behörden teilen sich die Zuständigkeit bei 

der Aufsicht (§ 115 Abs. 4 TKG); die Exekutivbefugnisse lagen allerdings – jedenfalls bis zum 25. Mai 2018

allein bei der Bundesnetzagentur. 

Wenn der BfDI auf eine Verletzung von Datenschutzvorschriften aufmerksam wird, kann er diese bei der 

Bundesnetzagentur beanstanden. Diese kann dann die Datenschutzverpflichtungen im Wege eines Verwal-

tungsverfahrens durchsetzen und/oder Verstöße ggf. mit einem Bußgeldverfahren ahnden. Des Weiteren gibt 

es für die obligatorische Anzeige von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß § 109a 

Abs. 1 TKG, die parallel an beide Behörden gerichtet wird, einen formellen Kooperationsprozess zwischen der 

Bundesnetzagentur und dem BfDI (im Einzelnen siehe Punkt 2 "Datensicherheit" in diesem Abschnitt). 

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung164 (Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates) an die Stelle der Richtlinie 95/46/EG getreten. Durch deren unmittelbare Geltung 

ist der BfDI seitdem allein zuständig für die Datenschutzaufsicht über Telekommunikationsdienste im Be-

reich der Bestandsdaten nach § 3 Nr. 3 TKG (Daten eines Teilnehmers, die für die Begründung, inhaltliche 

Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste 

erhoben werden). Die gemeinsame Zuständigkeit von BfDI und Bundesnetzagentur im Bereich der Verkehrs-

daten nach § 3 Nr. 30 TKG (Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verar-

beitet oder genutzt werden) besteht im Grundsatz unverändert fort, da die diesbezüglichen datenschutzrecht-

lichen Vorschriften im 7. Teil des TKG überwiegend auf Regelungen der Datenschutzrichtlinie für die elektro-

nische Kommunikation – ePrivacy-Richtlinie (Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates, geändert durch die Richtlinie 2009/136/EG) zurückgehen, die nach Art. 95 DSGVO nicht dem Anwen-

dungsvorrang der DSGVO unterliegen. 

Mit Blick auf diese Kompetenzverschiebung war im Berichtszeitraum eine Reihe von Verfahren zuständig-

keitshalber an den BfDI abzugeben. 

164 Kurz: DSGVO 
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An die Stelle der ePrivacy-Richtlinie wird voraussichtlich die derzeit auf europäischer Ebene diskutierte ePri-

vacy-Verordnung treten, die vermutlich auch zu Änderungen bei der Datenschutzaufsicht in Deutschland 

führen wird. Durch die Wahl zum Europäischen Parlament im Mai 2019 und die verschobene Ernennung 

einer neuen Europäischen Kommission im letzten Quartal 2019 verzögern sich die Beratungen, sodass nicht 

mit einem zeitnahen Inkrafttreten der ePrivacy-Verordnung zu rechnen ist. 

Inhaltlich nahm im Berichtszeitraum die Überprüfung der Verpflichtungen der Diensteanbieter zur Einhal-

tung der Datenschutzvorschriften gemäß den §§ 91 ff. TKG – vor allem im Umgang mit Bestands- und Ver-

kehrsdaten – wieder einen breiten Raum ein. Im Fokus standen die betriebliche Speicherpraxis im Hinblick 

auf Verkehrsdaten durch Diensteanbieter, aber auch die unzulässige Speicherung von SMS-Inhalten. 

Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Gmail ist entschieden worden, dass internetgestützte 

E-Maildienste keine elektronischen Kommunikationsdienste (und damit keine Telekommunikationsdienste 

im Sinne des TKG) sind.165 Damit fallen solche Dienste auch nicht mehr unter die Datenschutzvorschriften 

des TKG. 

2. Datensicherheit 
Ein weiterer Punkt im Bereich des Datenschutzes ist die im § 109a Abs. 1 TKG normierte Benachrichtigungs-

pflicht im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Diese Regelung basiert auf Art. 4 der 

ePrivacy-Richtlinie. 

Der sachliche Anwendungsbereich umfasst die "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten". Dieser 

Begriff wird in § 3 Nr. 30a TKG definiert. Eine "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" ist danach 

eine Verletzung der Datensicherheit, die zum Verlust, zur unrechtmäßigen Löschung, Veränderung, Speiche-

rung, Weitergabe oder sonstigen unrechtmäßigen Verwendung personenbezogener Daten führt, die übertra-

gen, gespeichert oder auf andere Weise im Zusammenhang mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher 

Telekommunikationsdienste verarbeitet werden, sowie der unrechtmäßige Zugang zu diesen. Damit ist der 

Anwendungsbereich nicht auf Bestands- und Verkehrsdaten beschränkt. 

Seit dem 25. Mai 2018 ist in diesem Zusammenhang jedoch auch die DSGVO zu beachten, die eigene Melde-

pflichten gegenüber der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde vorsieht (Art. 33 DSGVO). Soweit 

Unternehmen personenbezogene Daten für die geschäftsmäßige Erbringung von Telekommunikationsdiens-

ten verarbeiten, liegt die Zuständigkeit für Meldungen nach Art. 33 DSGVO ausschließlich bei dem BfDI (§ 115 

Abs. 4 S. 1 TKG). Bei Meldungen von Datenschutzverletzungen ist nunmehr zu differenzieren, ob es sich um 

Verletzungen nach § 109a TKG handelt, die gegenüber der Bundesnetzagentur und dem BfDI zu melden sind, 

oder um solche nach Art. 33 DSGVO, die nur dem BfDI zu melden sind. 

Die Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO ist dann anwendbar, wenn das auf die gemeldete Datenschutzverlet-

zung anwendbare Recht die DSGVO ist. Dies ist der Fall bei allgemeinen personenbezogenen Daten natürli-

cher Personen, insbesondere Bestandsdaten, hinsichtlich derer das TKG keine in Umsetzung der ePrivacy-

Richtlinie erlassenen bereichsspezifischen Datenschutzregelungen enthält (vgl. Art. 95 DSGVO). In Mischfäl-

len, bei denen durch denselben Lebenssachverhalt neben der DSGVO auch die der Umsetzung der ePrivacy-

165 Vgl. auch den entsprechenden Beitrag in Abschnitt E in diesem Berichtsteil. 
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Richtlinie dienenden Datenschutzregelungen des TKG verletzt wurden, braucht nur nach § 109a TKG gemel-

det zu werden. 

Nachdem die Anzahl der Meldungen in den Jahren 2016 und 2017 jeweils bei über 800 Meldungen pro Jahr 

gelegen hatte, reduzierte sich die Anzahl der Meldungen nach § 109a TKG durch das Inkrafttreten der DSGVO 

in 2018 auf 360 Meldungen. Im Jahr 2018 wurden noch häufig irrtümlich Meldungen im Bereich § 109a TKG 

abgegeben für Sachverhalte, die nunmehr ausschließlich nach Art. 33 DSGVO zu melden sind. In 2019 hat sich 

diese Zahl reduziert, da auch bei den Unternehmen eine gewisse Routine bei der Beurteilung der Meldesach-

verhalte eingetreten ist. Die Zahl der Meldungen nach § 109a TKG bewegt sich im Durchschnitt zwischen fünf 

und zehn Meldungen pro Monat. Bei der Mehrzahl der Meldungen handelt es sich um geringe Datenschutz-

verletzungen; nur sehr selten mussten von der Bundesnetzagentur Nachforschungen durchgeführt werden. 

Die Ursachen konnten meist zügig behoben werden. 

Auch im aktuellen Berichtszeitraum gab es Aktivitäten des Gesetzgebers hinsichtlich der Verbesserung der 

IT-Sicherheit. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 soll dabei neben dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSIG) auch das TKG ändern. 

3. Öffentliche Sicherheit 

3.1 Technische Schutzmaßnahmen nach § 109 TKG 

Die zentralen Zielsetzungen des § 109 TKG umfassen den Schutz des Fernmeldegeheimnisses, den Schutz 

personenbezogener Daten sowie den Schutz vor Störungen und die Beherrschung der Risiken für die Sicher-

heit von TK-Netzen und -diensten. 

Aufgrund der sich ständig ändernden Technologien im Telekommunikationssektor und der damit einherge-

henden Veränderung bestehender Gefährdungen und Risiken (insbesondere im Bereich der Infrastrukturen 

mit erhöhtem Gefährdungspotential) wurde der Katalog der Sicherheitsanforderungen nach § 109 Abs. 6 TKG 

beginnend mit dem Jahr 2019 unter Beteiligung des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI), des BfDI als auch der Telekommunikationsindustrie, weiterentwickelt. Hierzu wurde auch die Fortent-

wicklung der erforderlichen Regelungen auf nationaler und europäischer Ebene unterstützt. Die Notifizierung 

des Kataloges mit anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur soll 2020 erfolgen. 

Neben der Weiterentwicklung des Kataloges der Sicherheitsanforderungen erfolgte im Berichtszeitraum bei 

ca. 280 verpflichteten Unternehmen eine stichprobenweise Überprüfung der Umsetzung des Sicherheitskon-

zeptes. Des Weiteren wurden ca. 250 neue und ca. 300 überarbeitete Sicherheitskonzepte der Bundesnetzagen-

tur vorgelegt und auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nach § 109 Abs. 4 TKG überprüft. Die Andro-

hung eines Zwangsgeldes zur Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtungen erfolgte bei 36 Unternehmen. 

Hiervon kamen 12 Unternehmen erst nach Festsetzung eines Zwangsgeldes ihrer Verpflichtung nach. 

Während im Jahr 2018 der Bundesnetzagentur 71 Sicherheitsverletzungen auf der Grundlage des veröffent-

lichten Mitteilungsverfahrens im Sinne des § 109 Abs. 5 TKG gemeldet wurden, gingen im Berichtszeitraum 

2019 noch 52 Mitteilungen ein.  
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3.2 Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen, Erteilung von Auskünften nach § 110 TKG 

Mit ihren Aufgaben zur Bestimmung und Durchsetzung von organisatorischen und technischen Vorkehrun-

gen zur Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen und zur Erteilung von Auskünften leistet die Bundes-

netzagentur einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Ob und in welchem Um-

fang die Unternehmen diese Vorkehrungen vorhalten müssen, bestimmt sich nach § 110 TKG sowie der Tele-

kommunikations-Überwachungsverordnung (TKÜV). 

Zur Bestimmung der technischen Vorkehrungen beteiligt sich die Bundesnetzagentur an europäischen und 

internationalen Standardisierungsgremien und erstellt auf Grundlage der dort erarbeiteten Standards und 

Empfehlungen die "Technische Richtlinie zur Umsetzung gesetzlicher Maßnahmen zur Überwachung der 

Telekommunikation, Erteilung von Auskünften" (TR TKÜV). Diese Technische Richtlinie ist die wesentliche 

Grundlage für die Gestaltung der technischen Vorkehrungen, die eine ordnungsgemäße und einheitliche Um-

setzung der Verpflichtungen sicherstellt sowie den verpflichteten Unternehmen den Einsatz von standardi-

sierten Produkten ermöglicht. 

3.3 Automatisiertes Auskunftsverfahren nach § 112 TKG 

Das Automatisierte Auskunftsverfahren der Bundesnetzagentur (AAV) unterstützt maßgeblich die öffentliche 

Sicherheit in Deutschland. Gesetzlich berechtigte Stellen, meist Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, 

aber auch Notrufabfragestellen können über die Bundesnetzagentur Kundendaten wie Name, Anschrift oder 

Rufnummer zu Anschlussinhabern Rund-um-die-Uhr automatisiert und verschlüsselt abfragen. Die Systeme 

des AAV der Bundesnetzagentur stellen eine Mittlerrolle zwischen den Sicherheitsbehörden und den Kun-

dendatenbanken der TK-Unternehmen dar und sorgen für eine sehr schnelle, hochsichere und zuverlässige 

Beantwortung gestellter Ersuchen. Aktuell sind 107 Behörden und 116 Unternehmen an das Verfahren ange-

bunden. 

Das automatisierte Auskunftsverfahren wird seit seiner Einführung Ende der neunziger Jahre zunehmend 

intensiver genutzt. Im Jahr 2018 wurden 13,94 Millionen Ersuchen über das AAV bei der Bundesnetzagentur 

beauskunftet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit rund 1,2 Millionen Ersuchen mehr an die Bundesnetz-

agentur gestellt und von dieser beantwortet. Für das Jahr 2019 wird wieder eine Steigerung erwartet. 

Gemäß der Technischen Richtlinie für das Automatisierte Auskunftsverfahren (TR-AAV) wurde in den Jahren 

2018 und 2019 weiter die Umstellung der IP-basierten Verschlüsselungstechnik unter Wegfall der ISDN-

Anschlusstechnik vorangetrieben. Eine komplette Umstellung aller verpflichteten Unternehmen auf die IP-

basierte Verschlüsselung wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die ISDN-Infrastruktur des AAV wurde 

zum 1. September 2019 stillgelegt. 

Mit Inkrafttreten der Kundendatenauskunftsverordnung (KDAV) am 21. Juni 2017 war es der Bundesnetza-

gentur möglich, eine Technische Richtlinie für das automatisierte Auskunftsersuchen zu erlassen. Die erste 

Ausgabe der TR-AAV trat am 20. Dezember 2017 in Kraft und bildet die technische Ausgestaltung der Vorga-

ben des TKG und der KDAV ab. Im Jahr 2019 wurde diese erste Ausgabe der TR-AAV durch eine Nachfolgever-

sion abgelöst. Die TR-AAV 2.0 wurde am 24. Juli 2019 im Amtsblatt Nr. 14 der Bundesnetzagentur bekanntge-

macht und enthält wesentliche Änderungen bei der Beauskunftung von sog. historischen Kundendaten und 

der phonetischen und Platzhaltersuche bei anschriftenbasierten Ersuchen. Weitere Aktualisierungen beziehen 

sich auf die Optimierungen von technischen Abläufen, die Vermeidung von möglichen Fehlerquellen, die 
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bessere Handhabung bei der Eingabe von Ersuchen und diverse editorische Klarstellungen zum besseren Ver-

ständnis der Technischen Richtlinie. 

Somit wird auch in Zukunft sichergestellt, dass die Vorgaben des Maßnahmenkatalogs zum "Handlungsbedarf 

– Terrorismusbekämpfung" des Koalitionsausschusses vom 13. April 2016 im Hinblick auf den technischen 

Fortschritt und den aktuellen Bedarf der berechtigten Stellen vom AAV erfüllt werden. 

3.4 Speicherpflicht von Verkehrsdaten und deren Beauskunftung nach §§ 113a bis 113g TKG sowie 
der TKÜV 

Zum 14. Juni 2017 wurde die TKÜV um den Teil 4 erweitert, in dem nun detaillierte Regelungen zu den Vor-

kehrungen für die Erteilung von Auskünften über Verkehrsdaten nach § 96 TKG festgeschrieben sind. Die 

Anlagenbetreiber und Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten, die hier zur Ver-

kehrsdatenbeauskunftung verpflichteten sind, mussten nach einem Jahr diese Verpflichtungen umsetzen. 

Die Erbringer öffentlich zugänglicher Telefondienste und Internetzugangsdienste sind gemäß § 113b TKG zur 

Speicherung der dort genannten Verkehrsdaten ab dem 1. Juli 2017 von Gesetzes wegen verpflichtet. Auf-

grund der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen vom 22. Juni 2017 (Az.: 

13 B 238/17) und ihrer über den Einzelfall hinausgehenden Begründung sieht die Bundesnetzagentur bis zu 

den rechtskräftigen Abschlüssen der Hauptsacheverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht von Anord-

nungen und sonstigen Maßnahmen zur Durchsetzung der in § 113b TKG geregelten Speicherverpflichtungen 

gegenüber allen verpflichteten Unternehmen ab. Bis dahin werden auch keine Bußgeldverfahren wegen einer 

nicht erfolgten Umsetzung gegen die verpflichteten Unternehmen eingeleitet. 

3.5 Auskünfte zu Bestandsdaten nach § 113 TKG i. V. m. der TKÜV 

Zur Übermittlung von Bestandsdaten müssen Telekommunikationsunternehmen, die geschäftsmäßig Tele-

kommunikationsdienste erbringen oder daran mitwirken, nach § 113 Abs. 5 S. 2 TKG technische Vorkehrun-

gen entsprechend der TR TKÜV vorhalten, wenn mehr als 100.000 Kunden versorgt werden. Unternehmen 

mit weniger als 100.000 Kunden, für die hier keine gesicherte elektronische Schnittstelle zur Beauskunftung 

von Bestandsdaten nach § 95 TKG (aber nach der TKÜV-Neuregelung zur Auskunftserteilung von Verkehrs-

daten) gefordert wird, nutzen mehrheitlich die für Verkehrsdatenabfragen nach § 110 TKG eingeführte, uni-

verselle sichere E-Mail-Schnittstelle auch zur Beauskunftung von Bestandsdaten. 

3.6 TR TKÜV Ausgabe 7.1 

Aufgrund der Änderung der TKÜV zum 14. Juni 2017 wurden verschiedene redaktionelle Anpassungen in 

allen Teilen der TR TKÜV vorgenommen sowie Hinweise auf sich künftig ändernde Ausleitungsmethoden im 

Mobilfunk und zu Schutzanforderungen von Überwachungseinrichtungen aufgenommen. 

Die Änderungen der TR TKÜV wurden gemäß § 110 Abs. 3 TKG i. V. m. § 36 TKÜV von der Bundesnetzagentur 

im Benehmen mit den berechtigten Stellen und unter Beteiligung der Verbände der Verpflichteten sowie der 

Hersteller der Überwachungseinrichtungen und der Aufzeichnungs- und Auswertungseinrichtungen festge-

legt. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens hatte die Bundesnetzagentur am 8. März 2018 zu einer Anhörung 

eingeladen. Die direkt nach dieser Veranstaltung entstandene Entwurfsfassung der TR TKÜV 7.1 wurde zur 

Kommentierung bereitgestellt und anschließend in das EU-Notifizierungsverfahren gegeben, deren dreimo-
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natige Stillhaltefrist am 14. September 2018 endete. Die TR TKÜV 7.1 trat mit der Veröffentlichung im Amts-

blatt Nr. 20/2018 der Bundesnetzagentur am 17. Oktober 2018 in Kraft. 

3.7 Erhebung von Anschlussinhaberdaten bei Prepaid Cards 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt lag im Berichtszeitraum im Bereich der Erhebung und Speicherung von 

Kundendaten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden. Aus § 111 TKG ergibt sich eine Pflicht für den 

Diensteanbieter bzw. seinen Vertriebspartner, zutreffende Anschlussinhaberdaten vor der Freischaltung des 

Anschlusses zu erheben. Sie dient dazu, eine valide Datenbasis für die – vor allem von den Strafvollzugs- und 

Sicherheitsbehörden verwendeten – Auskunftsverfahren nach §§ 112 und 113 TKG zu schaffen. 

Diese Vorschrift wurde im Jahr 2016 geändert, sodass die Diensteanbieter nun eindeutig verpflichtet sind, bei 

im Voraus bezahlten Mobilfunkdiensten (Prepaid Cards) die Richtigkeit der erhobenen Daten durch Abgleich 

mit gesetzlich vorgegebenen Ausweispapieren zu überprüfen. In dem Zusammenhang hatte die Bundesnetza-

gentur eine Verfügung über andere zulässige Verfahren zur Überprüfung der Identität als der Vorlage der 

Ausweispapiere erlassen. Gegen diese Verfügung sind noch Gerichtsverfahren beim Verwaltungsgericht Köln 

anhängig. 

Die Bundesnetzagentur ist im Berichtszeitraum auch Verstößen gegen die Datenerhebungs- bzw. Datenprüf-

pflichten nachgegangen. Verstöße gegen die Pflicht zur richtigen Datenerhebung bzw. Überprüfung der Rich-

tigkeit erhobener Daten sowie zu einer unverzüglichen Erteilung von Auskünften über Bestandsdaten an 

Strafverfolgungs- oder Sicherheitsbehörden wurden als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen geahndet. 

4. Sicherstellung von Postdienstleistungen und Telekommunikations-
diensten in besonderen Fällen 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetzes (PTSG) am 

1. April 2011 sind infolge technischer Entwicklungen und Marktentwicklungen die zuvor bestehenden Rege-

lungen an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst worden. Insbesondere wurden die Verpflichtungen 

zur Aufrechterhaltung von Datenübermittlungs- und Internetzugangsdiensten sowie die vorrangige Herstel-

lung von Verbindungen für die Inanspruchnahme dieser Dienste im Mobilfunk neu geregelt. Die verpflichte-

ten Mobilfunknetzbetreiber wurden von der Bundesnetzagentur überprüft und haben die zur Erfüllung des 

PTSG erforderlichen und die von der Bundesnetzagentur festgelegten Anforderungen erfüllt. 

Nach den Auskunfts- und Mitwirkungspflichten gemäß § 8 PTSG haben Post- und Telekommunikationsun-

ternehmen auf Anordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) oder des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in den Fällen des § 1 Abs. 2 PTSG sowie im Rahmen 

von Vorsorgeplanungen und Übungen in Arbeitsstäben im Inland mitzuwirken sowie das hierfür erforderli-

che Fachpersonal abzustellen. Die Bundesnetzagentur hat die hierfür vom PTSG vorgesehenen Auskünfte bei 

den verpflichteten Telekommunikationsunternehmen eingeholt. 

Infolge technischer Entwicklungen, insbesondere der bevorstehenden Markteinführung der Mobilfunksyste-

me der 5. Generation, müssen die Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung von Datenübermittlungs- und In-

ternetzugangsdiensten sowie die vorrangige Herstellung von Verbindungen für die Inanspruchnahme dieser 

Dienste im Mobilfunk neu geregelt werden. Die Bundesnetzagentur bereitet aktuell die erforderlichen techni-

schen Regelungen und zeitlichen Vorgaben für deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit den verpflichteten 

Mobilfunknetzbetreibern, dem BMWi und den betroffenen Verbänden vor. 
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5. Missbrauch von Sendeanlagen 
Nach § 90 TKG geht die Bundesnetzagentur gegen den möglichen Missbrauch von Sendeanlagen zum heimli-

chen Ausspionieren vor. Demnach sind Kameras und Abhörgeräte verboten, die eine kabellose Übertragung 

von Audio- oder Bilddateien ermöglichen und in einem funktionsfähigen oder nachgeahmten Alltagsgegen-

stand versteckt sind und dadurch zum heimlichen Aufnehmen und Übertragen geeignet und bestimmt sind. 

Das Verbot ist umfassend: Es untersagt den Besitz, die Herstellung, den Vertrieb und die Einfuhr der Gegen-

stände. Es dient dem Schutz der Privatsphäre und von geschäftlichen bzw. amtlichen Geheimnissen. 

Die Bundesnetzagentur hat in Bezug auf die verbotenen Sendeanlagen weitreichende Befugnisse: Sie kann in 

Zusammenarbeit mit dem Zoll bereits die Einfuhr unterbinden, den Vertrieb oder die Herstellung in Deutsch-

land untersagen und dem Besitzer die Vernichtung bzw. die rechtskonforme Umrüstung der Gegenstände 

aufgeben. 

In den Jahren 2018 und 2019 konnte die Bundesnetzagentur ihr Vorgehen gegen verbotene Sendeanlagen 

ausweiten. Während sie anfangs vor allem "klassische" verbotene Sendeanlagen wie Rauchmelder oder Po-

werbanks mit versteckter Kamera oder verborgenem Mikrofon verfolgte, lag der Schwerpunkt im Berichts-

zeitraum auf multifunktionalen Sendeanlagen wie z. B. Kinderuhren und GPS-Trackern mit Abhörfunktion. 

Auch vernetztes Kinderspielzeug, Saugroboter und Brillen mit sendefähigen Kameras und/oder Mikrofonen 

lagen im Fokus der Bundesnetzagentur. 

Weiterhin konnten gute Erfolge auch ohne Verkaufsverbote dadurch erreicht werden, dass Hersteller ihre 

Produkte in enger Abstimmung mit der Bundesnetzagentur zu rechtmäßigen Sendeanlagen umgestalteten. So 

konnte die Abhörfunktion sowohl bei den GPS-Trackern als auch bei den Kinderuhren in vielen Fällen soft-

ware- oder hardwareseitig entfernt werden. Auch den Käufern von verbotenen Sendeanlagen konnte in vielen 

Fällen die Möglichkeit einer rechtskonformen Umrüstung anstelle der Vernichtung eingeräumt werden. 

Im Umgang mit digitalen Sprachassistenzsystemen hat die Bundesnetzagentur Prüfkriterien erarbeitet, wo-

nach kein Verstoß gegen § 90 TKG vorliegt, wenn der Nutzer/Besitzer die Aufnahme unter Kontrolle hat. 

Hierzu zählt nach Auffassung der Bundesnetzagentur, dass er erkennen und steuern kann, wann eine Auf-

nahme stattfindet. Zusätzlich muss er darüber informiert sein, dass diese Aufnahme an den Hersteller oder an 

andere Unternehmen weitergeleitet wird und zu welchen Zwecken dies geschieht. 

Darüber hinaus konnte ein wachsendes Interesse an § 90 TKG sowohl auf nationaler als auch auf internationa-

ler Ebene festgestellt werden. So tauschte sich die Bundesnetzagentur auf nationaler Ebene mit dem Markt-

wächter "Digitale Welt"166, den Verbraucherzentralen sowie dem Institut für Verbraucherpolitik (ConPolicy 

GmbH) aus. Auf internationaler Ebene hat sich die Bundesnetzagentur an dem vom Weltwirtschaftsforum 

initiierten Projekt "Generation Artificial Intelligence" (Generation Künstliche Intelligenz) beteiligt, in dem u. a. 

die Chancen und Risiken von vernetztem Spielzeug für Kinder erörtert wurden. 

166 Der Marktwächter "Digitale Welt" ist ein gemeinsames Projekt der Verbraucherzentralen, das finanziell durch das Bundesministeri-

um der Justiz und für Verbraucherschutz unterstützt wird. 
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Im Berichtszeitraum wurden über 6.900 Ermittlungen gegen Verkäufer/Hersteller eingeleitet und über 1.400 

Verwaltungsverfahren gegen Käufer geführt. Weiter wurden über 5.600 Produkte auf Betreiben der Bundes-

netzagentur aus dem Internet gelöscht. 
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K Elektronische Vertrauensdienste 

Die seit 2016 in allen 28 EU-Mitgliedstaaten verbindliche Verordnung (EU) 910/2014 für elektronische Identi-

fizierung und Vertrauensdienste (eIDAS-Verordnung) ist ein Meilenstein der Digitalen Agenda der EU. Sie 

dient der Erschaffung eines digitalen Binnenmarktes für sichere und grenzübergreifende IT- und Telekom-

munikations-Dienste sowie für elektronische Transaktionen und liefert dazu einen Rechtsrahmen, der die 

Sicherheit und Interoperabilität der benötigten Mechanismen und Dienste sicherstellt. Somit ermöglicht die 

eIDAS-Verordnung als regulatorischer Rahmen Rechtssicherheit für sichere und nahtlose elektronische Inter-

aktionen zwischen Industrie, Bürgern und Behörden grenzübergreifend in der ganzen EU. In Deutschland 

regeln hierzu ergänzend das Vertrauensdienstegesetz (VDG) sowie die am 15. Februar 2019 ausgefertigte Ver-

trauensdiensteverordnung die nationale Durchsetzung der europäischen Vorgaben sowie die Verteilung der 

Zuständigkeiten. 

Die Vertrauensdienste der eIDAS-Verordnung sind die Werkzeuge zur Umsetzung digitaler Transaktionen 

und damit ein Grundbaustein der Digitalisierung. Die Bundesnetzagentur überwacht durch die Qualifizierung 

von Vertrauensdiensteanbietern und kontinuierliche Aufsichtstätigkeit die Einhaltung der Sicherheits- und 

Datenschutzvorgaben. Durch die Pflege und Veröffentlichung der Vertrauensliste macht die Bundesnetzagen-

tur die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter transparent und schützt den Verbraucher so vor potenziellen 

Schadfällen. 

Die Bundesnetzagentur ist die für Vertrauensdienste nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 VDG zuständige Behörde. Zu den 

Aufgaben der Bundesnetzagentur gehören insbesondere: 

die Qualifizierung von Vertrauensdiensteanbietern, 

die Aufstellung, Führung und Veröffentlichung der deutschen Vertrauensliste, 

der Betrieb der Vertrauensinfrastruktur zur dauerhaften Prüfbarkeit qualifizierter elektronischer Zertifi-

kate und qualifizierter elektronischer Zeitstempel, 

die Benennung von Zertifizierungsstellen nach § 17 Abs. 1 VDG, 

die Anerkennung von Identifizierungsverfahren (Modulen), 

die Aufsicht über die Einhaltung des VDG und der eIDAS-Verordnung einschließlich der Vorgaben des 

Datenschutzes und der Barrierefreiheit, 

die Empfehlung geeigneter Algorithmen, Produkte und Verfahren. 

1. Marktaspekte 
Gestützt durch die anhaltenden Aktivitäten der Bundesregierung im Bereich des e-Government, aber auch 

durch die Digitale Agenda der Europäischen Union gewinnen digitale Transaktionen im staatlichen, privaten 

und im privatwirtschaftlichen Bereich national wie innerhalb der EU weiterhin an Bedeutung. Die eIDAS-
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Verordnung schafft neue Marktchancen durch die Erweiterung des Portfolios elektronischer Vertrauens-

dienste, die zudem grenzüberschreitend eingesetzt werden können. 

Die Bundesnetzagentur hat erstmals Anbietern von qualifizierten Zertifikaten für qualifizierte Online-

Siegeldienste sowie von fortgeschrittenen Siegeln den Markteintritt eröffnet. Elektronische Siegel sollen die 

hergebrachten Dienstsiegel oder Firmenstempel durch medienbruchfreie Prozesse ersetzen. Die Verwendung 

von Zubehör (wie z. B. Kartenlesegerät, Signaturkarte oder spezieller Software) ist nicht länger notwendig. 

Siegel können flexibel über mobile Endgeräte wie z. B. Smartphones ausgelöst und z. B. auf Urkunden, Rech-

nungen oder Bescheide aufgebracht und medienbruchfrei, bei Bedarf in der ganzen EU, elektronisch versandt 

und gespeichert werden. Elektronische Siegel liefern somit eine Grundlage für effizientes 

e-Government und ermöglichen Kosteneinsparungen. 

Zugleich ist die Nutzung qualifizierter Zeitstempel – also von Bescheinigungen über das Vorliegen bestimmter 

Daten bei einem Zertifizierungsdiensteanbieter zu einem bestimmten Zeitpunkt – angestiegen. Wird ein qua-

lifiziert elektronisch signiertes Dokument mit einem Zeitstempel versehen, erhöht dieser den Beweiswert des 

Dokuments um den Zeitaspekt. Dem zunehmenden Bedarf des Marktes an Vorgaben und Rechtssicherheit zu 

dieser Thematik trägt die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde besonders Rechnung. 

Mit den Vertrauensdiensten wächst auch der Markt für Anbieter von Identifizierungsverfahren. Die Bundes-

netzagentur unterstützt hier Unternehmen mit innovativen Konzepten, die eine medienbruchfreie und siche-

re Identifizierung ermöglichen, hinsichtlich der notwendigen Schritte für einen Marktzugang. 

2. Qualifizierung von Vertrauensdiensteanbietern 
Die Qualifizierung von Vertrauensdiensteanbietern ist ein Instrument der Qualitätssicherung. Die Bundes-

netzagentur bescheinigt damit Anbietern die Übereinstimmung mit den strengen Vorgaben der eIDAS-

Verordnung und des VDG. 

Der Anbieter muss dabei nachweisen, dass er die für den Betrieb erforderliche Zuverlässigkeit und Fachkunde 

besitzt und eine Versicherung abgeschlossen hat, damit er Schäden, die durch die Nichteinhaltung der gesetz-

lichen Vorgaben entstehen können, ersetzen kann. Zu diesem Zweck unterzieht sich der Anbieter einer Über-

prüfung durch eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditierte Konformitätsbe-

wertungsstelle. Die Bundesnetzagentur analysiert den Ergebnisbericht und entscheidet auf dieser Grundlage 

über die Qualifikation des Anbieters. 

Die Anbieter, die den Qualifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen haben, werden von der Bundesnetza-

gentur in der Liste der besonders vertrauenswürdigen Anbieter veröffentlicht (Vertrauensliste). Nachdem der 

Status in der Liste ausgewiesen wurde, können qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter das EU-

Vertrauenssiegel verwenden (vgl. Abbildung). Sie können so in einfacher, wiedererkennbarer und klarer Weise 

die von ihnen erbrachten Vertrauensdienste kennzeichnen. 
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Abbildung 44: EU-Vertrauenssiegel 

Folgende Vertrauensdienste können von der Bundesnetzagentur qualifiziert werden: 

Qualifizierter Dienst zur Ausstellung qualifizierter Zertifikate für elektronische Signaturen, 

Qualifizierter Dienst zur Ausstellung qualifizierter Zertifikate für elektronische Siegel, 

Qualifizierter Dienst zur Erstellung qualifizierter elektronischer Zeitstempel, 

Qualifizierter Validierungsdienst für qualifizierte elektronische Signaturen, 

Qualifizierter Validierungsdienst für qualifizierte elektronische Siegel, 

Qualifizierter Bewahrungsdienst für qualifizierte elektronische Signaturen, 

Qualifizierter Bewahrungsdienst für qualifizierte elektronische Siegel, 

Qualifizierter Dienst für die Zustellung elektronischer Einschreiben. 

3. Betrieb der Vertrauensinfrastruktur DA:VE 
Durch das VDG erhielt die Bundesnetzagentur das Mandat, eine Vertrauensinfrastruktur zur dauerhaften 

Prüfbarkeit qualifizierter elektronischer Zertifikate und qualifizierter elektronischer Zeitstempel einzurichten 

und zu betreiben. Dieser Verpflichtung kommt die Bundesnetzagentur durch das DAuerhafte VErzeichnis 

(DA:VE) nach. 

Diese Infrastruktur soll Nutzer in die Lage versetzen, die Echtheit qualifizierter elektronischer Signaturen, 

Siegel und Zeitstempel auch noch nach langer Zeit zu prüfen. Stellt z. B. ein Vertrauensdiensteanbieter seinen 

Betrieb ein, so können mithilfe der Vertrauensinfrastruktur die Signaturen seiner Kunden weiterhin geprüft 

werden. 

4. Veröffentlichungen 
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht aufgrund der eIDAS-Verordnung und des VDG: 
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Mindestanforderungen an Identifizierungsmethoden, 

Sicherheitsverletzungen oder Integritätsverluste, 

Fachliche Kriterien für Zertifizierungsstellen sowie 

Empfehlungen für Algorithmen, Produkte und Verfahren. 

5. Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften 
Die Bundesnetzagentur überwacht Vertrauensdiensteanbieter, ahndet Verstöße gegen die eIDAS-Verordnung 

und das VDG und informiert die Öffentlichkeit sowie IT-Sicherheitsbehörden bei Sicherheitsvorfällen. Dabei 

arbeitet die Bundesnetzagentur mit den Aufsichtsstellen anderer Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Aus-

tausch bewährter Verfahren zusammen. 

6. Gremientätigkeit 
Mit Fragen der Sicherheit elektronischer Vertrauensdienste in kryptographischer, technischer, administrati-

ver und rechtlicher Hinsicht befassen sich zahlreiche Gremien und Arbeitsgruppen. Zu nennen sind in diesem 

Zusammenhang u. a. ISO/IEC, DIN/DKE, ITU, CEN, ETSI und die eIDAS-Expertengruppe der EU-

Mitgliedstaaten. 

Soweit deren Aktivitäten für den Betrieb der Vertrauensinfrastruktur und die praktische Umsetzung der 

eIDAS-Verordnung und des VDG von Bedeutung sind, ist die Bundesnetzagentur insbesondere bei Fragen 

beteiligt, deren Beantwortung technischen Sachverstand und betriebliche Erfahrungen erfordern. Themen 

von wirtschaftspolitischer Relevanz werden dagegen in der Regel vom BMWi vertreten. Auf Vorschlag der 

damaligen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post wurde im Jahr 2002 das "Forum of Euro-

pean Supervisory Authorities for Electronic Trust Services" (FESA) gegründet. Dieses Forum der europäischen 

Aufsichtsbehörden, die sich mit elektronischen Vertrauensdiensten befassen, trifft sich regelmäßig zweimal 

im Jahr zum Erfahrungsaustausch und zur Klärung grenzüberschreitender Probleme beim Einsatz elektroni-

scher Vertrauensdienste. Auch im Standardisierungsbereich wirkt die Bundesnetzagentur im europäischen 

Gremium für elektronische Vertrauensdienste ETSI/ESI aktiv bei der Überarbeitung bestehender und der 

Entwicklung neuer Standards mit. 

Im Zuge der Arbeit an VDG und VDV lieferte die Bundesnetzagentur Sachbeiträge, basierend auf dem jahre-

langen Erfahrungsschatz und der Beobachtung neuester Entwicklungen in Deutschland. Schließlich ist die 

Bundesnetzagentur mit dem Vorsitz über die Arbeitsgemeinschaft akkreditierter Bewertungsstellen (AGAB) 

betraut und kann hier mitbestimmend auf die Arbeitsabläufe der mit der Konformitätsbewertung betrauten 

Stellen einwirken. 
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III Politische und wissenschaftliche Be-

gleitung 
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A Beirat 

Der Beirat der Bundesnetzagentur ist ein politisches Beratungsgremium mit gesetzlich definierten Aufgaben 

und Rechten in den Bereichen Telekommunikation, Energie und Post. Er setzt sich aus 16 Mitgliedern des 

Deutschen Bundestages und 16 Vertretern oder Vertreterinnen des Bundesrates zusammen. Die Ländervertre-

ter müssen Mitglied einer Landesregierung sein oder diese politisch vertreten. Die Mitglieder des Beirates 

werden jeweils auf Vorschlag des Deutschen Bundestages bzw. des Bundesrates von der Bundesregierung 

berufen. 

Das aktuelle Verzeichnis der Mitglieder und ihrer Stellvertreter ist auf der Internetseite der Bundesnetzagen-

tur veröffentlicht. 

Der Beirat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied und dessen Stellvertretung für die Dauer von je-

weils zwei Jahren. Am 12. März 2018 wurde Dr. Joachim Pfeiffer (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages, 

zum Vorsitzenden des Beirates und der bisherige Vorsitzende Olaf Lies (SPD), Minister für Umwelt, Energie, 

Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, zum Stellvertreter gewählt. 

Zur Umsetzung der Regulierungsziele und zur Sicherstellung einer flächendeckenden und angemessenen 

Grundversorgung mit Dienstleistungen (Universaldienst) ist der Beirat berechtigt, bei der Bundesnetzagentur 

Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen sowie Maßnahmen zu beantragen. So ist z. B. bei Frequenzverga-

beverfahren die Festlegung der Frequenznutzungsbestimmung einschließlich des Versorgungsgrades nur im 

Benehmen mit dem Beirat möglich. Außerdem berät er die Bundesnetzagentur bei der Erstellung ihres Vor-

habenplanes. Darüber hinaus informiert die Bundesnetzagentur den Beirat regelmäßig über ihre aktuellen 

Aufgaben und Entscheidungen. 

Der Beirat tagt sechs Mal im Jahr. Er hat sich im Bereich der Telekommunikation insbesondere mit folgenden 

Themen befasst: 

Vergabe- und Auktionsregeln für die 5G-Frequenzversteigerung 2019, 

Umsetzung der Frequenzvergabe "Projekt 2016", einschließlich zweier Anhörungen der Mobilfunknetzbe-

treiber zum Ausbaustand, 

Flächendeckender Ausbau der leitungsgebundenen und mobilen Breitbandnetze, 

Verbraucherschutz sowie Funkloch-App und 

Breitbandmessung zur Überprüfung der von den Anbietern vertraglich in Aussicht gestellten Datenüber-

tragungsraten. 

In personeller Hinsicht obliegt dem Beirat das Vorschlagsrecht gegenüber der Bundesregierung zur Benen-

nung des Präsidenten und der beiden Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur. So wurde 

Dr. Wilhelm Eschweiler 2019 für weitere fünf Jahre zum Vizepräsidenten ernannt, nachdem bereits im Früh-
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jahr 2017 die öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnisse von Präsident Jochen Homann und Vizepräsident Peter 

Franke für weitere fünf Jahre verlängert worden waren. 
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B Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulie-

rungsfragen 

Die Bundesnetzagentur wird regelmäßig durch den "Wissenschaftlichen Arbeitskreis für Regulierungsfragen" 

(WAR) beraten, § 125 TKG. Der Arbeitskreis tagt jährlich sechsmal unter Teilnahme des Präsidiums, der Abtei-

lungsleiter, Beschlusskammervorsitzenden sowie von Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie (BMWi). 

Der Arbeitskreis ist interdisziplinär zusammengesetzt und die Mitglieder werden vom Präsidenten der Behör-

de berufen. Sie unterstützen die Bundesnetzagentur durch ihre herausragenden rechtlichen, volkswirtschaft-

lichen, sozialpolitischen, betriebswirtschaftlichen und technologischen Erfahrungen und Kompetenzen in 

Fragen allgemeiner regulierungspolitischer Bedeutung und bei der Entscheidungsfindung der Behörde. 

Ein Verzeichnis der Mitglieder ist im Anhang aufgeführt. 

Die Wissenschaftler der jeweiligen Sparten treffen sich in teils unterschiedlicher Zusammensetzung außer-

halb der festgelegten Sitzungstermine, um z. B. Studien oder Stellungnahmen zu erarbeiten. Außerdem wer-

den Leitlinien für die Regulierungspolitik in regelmäßigen Abständen überarbeitet und fortgeschrieben. In-

formationen zum WAR sind auch im Internet abrufbar.167 

167 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/WAR/ 

wissenschaftlicherarbeitskreisfuerregulierungsfragen-node.html 
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C Forschungsprojekte 

Die Bundesnetzagentur benötigt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben fortlaufend wissenschaftliche Unterstüt-

zung. Dies betrifft insbesondere die regelmäßige Begutachtung der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaft-

lichen, rechtlichen und technologischen Entwicklungen der Telekommunikation, des Postwesens und der 

leitungsgebundenen Energieversorgung. Diese Funktion wird durch die WIK GmbH wahrgenommen und 

gründet sich auf § 125 Abs. 2 TKG, § 44 PostG sowie § 64 Abs. 2 EnWG. Hierzu erhält das Institut Zuwendun-

gen, mit denen es das jährliche Forschungsprogramm mit Projekten aus dem Bereich der Grundlagenfor-

schung bestreitet. Das WIK unterbreitet Projektvorschläge, aus denen die Bundesnetzagentur für sie passende 

Projekte auswählt. Darüber hinaus werden vom WIK Forschungsprojekte und Untersuchungen im Rahmen 

von Auftragsarbeiten durchgeführt. Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit stehen regulierungs- und 

ordnungspolitische Fragestellungen in den Bereichen Telekommunikation, Post und Energie. 

Das WIK mit Sitz in Bad Honnef wurde als "Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste" im Jahr 

1982 durch das damalige Postministerium gegründet. Es befasste sich schwerpunktmäßig mit der wissen-

schaftlichen Begleitung der Deutschen Bundespost. Mitte der neunziger Jahre öffnete sich das Institut – nicht 

zuletzt aufgrund der Privatisierung der Deutschen Bundespost – der Auftragsforschung für nationale und 

internationale Auftraggeber. 

Entsprechend der zunehmenden Bedeutung von Drittaufträgen wurde Anfang 2001 die WIK-Consult GmbH 

gegründet. Die WIK-Consult GmbH übernimmt seither die Auftragsforschung, die auf diese Weise von den 

gemeinnützigen Aktivitäten des Instituts separiert werden. Auftraggeber der WIK-Consult GmbH sind neben 

der Bundesnetzagentur weitere öffentliche Institutionen, wie beispielsweise das BMWi, das europäische Par-

lament, die EU-Kommission, ausländische Regulierungsbehörden und andere Institutionen sowie private 

Unternehmen im In- und Ausland. 

Die wissenschaftlichen Betätigungsfelder der beiden Gesellschaften erweiterten sich im Laufe der Jahre – aus-

gehend von den Bereichen Telekommunikation und Post – um die Bereiche Energie, Verkehr und Wasser. In 

diesem Zusammenhang erfolgte im Jahr 2005 eine Umfirmierung in "Wissenschaftliches Institut für Infra-

struktur und Kommunikationsdienste". 

Im Berichtszeitraum hat das WIK für den Telekommunikationsbereich die folgenden Forschungsprojekte 

abgeschlossen: 

Marktabgrenzung und Marktmacht bei OTT-0- und OTT-1-Diensten168 

Der Diskussionsbeitrag knüpft an einen vorherigen Beitrag mit dem Thema "Die Marktanalyse im Kontext 

von mehrseitigen Online-Plattformen" von Christian Hildebrandt und Lorenz Nett an. Eine wesentliche Er-

kenntnis des vorherigen Beitrages war es, dass die ökonomische Literatur keine generellen wettbewerbspoliti-

schen und regulierungsökonomischen Normen für mehrseitige Plattformen liefert. Vielmehr sind (mehrseiti-

168 OTT  Over-The-Top; Beispiele für OTT-0- bzw. OTT-1-Dienste sind bspw. SMS (OTT-0) und WhatsApp (OTT-1). 
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ge) OTT-Plattformmärkte in wesentlichen Elementen spezifisch und bedürfen der Einzelfallanalyse. Hier 

setzen die Autoren für diesen Beitrag an und skizzieren ein mögliches Vorgehen am Beispiel des Marktes für 

Instant-Messenger-Dienste. Zunächst werden die Aspekte aufgezeigt, die zu eruieren und zu analysieren sind. 

Die weitere Projektskizze unterstellt dann, dass für derartige Dienste eine Marktanalyse inkl. dem 3-Kriterien-

Test vorgenommen wird, wie sie nach dem 2017 aktuellen Europäischen Rechtsrahmen für traditionelle 

elektronische Kommunikationsdienste (engl. Electronic Communication Services), für die eine SMP-

Regulierung erwogen werden kann, erfolgt. 

Traditionelle Konzepte zur Marktabgrenzung wie der SSNIP169-Test sind bei dem Vorliegen von direkten und 

indirekten Netzwerkeffekten komplex und intellektuell herausfordernd. Zudem sind aufwändige Datenerhe-

bungen erforderlich, um die Marktabgrenzung in der Praxis anwenden zu können. Diesbezügliche Unsicher-

heiten und Unvollkommenheiten können Risiken mit Blick auf die Justiziabilität und Rechtssicherheit ber-

gen. Zudem Bedarf es alternativer Ansätze für entgeltfreie Dienste. 

Auch die Bestimmung von Marktmacht, dem nächsten Schritt nach der Marktabgrenzung, ist für die Betrach-

tung von OTT-Märkten von besonderen Herausforderungen geprägt. Gerade durch direkte und indirekte 

Netzwerkeffekte und deren Implikationen auf Marktzutrittsschranken und Wechselkosten sowie dem damit 

verbundenen Henne-Ei-Problem werden die Fragestellungen um neue Facetten erweitert. Aber auch Skalen-

effekte, Differenzierungsmöglichkeiten und Multi-Homing sowie Daten ("BIG DATA") sind in diesem Markt 

als Marktzutrittsbarriere relevant. Deshalb ist in derartigen Märkten insbesondere die Möglichkeit von Markt-

zutritt bzw. Innovationsdruck und disruptivem Wettbewerb zu bedenken, da dies ein wesentlicher Begren-

zungsfaktor für Marktmacht sein kann. Einen ersten Schritt in die Richtung zur Beantwortung dieser und 

weiterer relevanter Frage-/Problemstellungen soll mit dem gegenständlichen Diskussionsbeitrag gemacht 

werden. 

Bedeutung und Entwicklungsperspektiven von öffentlichen WLAN-Netzen in Deutschland 

Öffentliche WLAN-Netze (Wireless Lokal Area Network) haben in der Vergangenheit im politischen Diskurs, 

im Kontext von Förderung und in der Anpassung des Rechtsrahmens sowohl auf europäischer als auch auf 

Bundesebene an Relevanz gewonnen. Mit dem Förderprogramm WiFi4EU sind 120 Millionen Euro aus euro-

päischen Mitteln bereitgestellt worden, um frei zugängliche WLAN-Netze zu errichten. Auch im "Sonderpro-

gramm Gewerbegebiete" wurde die Errichtung von kostenlosen WLAN-Netzen als Förderungsvoraussetzung 

festgeschrieben. Zudem zielte eine Änderung des Telemediengesetzes darauf ab, Rechtssicherheit hinsichtlich 

Abmahnkosten für Rechtsverletzungen, die durch dritte WLAN-Nutzer erfolgen, zu schaffen. Bisher unter-

scheidet sich die Abdeckung öffentlicher WLAN-Netze zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

stark. Mit knapp zwei Hotspots je 10.000 Einwohner gehört Deutschland dabei zu den Schlusslichtern. 

Der gegenständliche Diskussionsbeitrag soll die Auswirkungen der Rechtsänderungen und der technologi-

schen Entwicklung auf die Verbreitung und den Nutzen öffentlicher WLAN-Netze untersuchen. Dies ge-

schieht auf Grundlage einer Marktuntersuchung, die die derzeitige Markstruktur für WLAN-Hotspots in 

Deutschland in den Blick nimmt. Dabei werden drei Anbietergruppen – Informationstechnik (IT)-

Dienstleister, Telekommunikations (TK)-Anbieter und Eigenbetrieb – und mehrere Nachfragegruppen her-

ausgearbeitet. Diese Strukturierung soll es ermöglichen, granulare Wirkungszusammenhänge zu analysieren. 

169 SSNIP = Small but Significant and Non-transitory Increase in Price 
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Für die Autoren zeigt sich, dass infolge der Gesetzesänderung eine steigende Anzahl an Gaststätten-WLANs 

unter eigenem Betrieb zu erwarten ist. Dagegen ist mit geringen Auswirkungen hinsichtlich komplexer 

WLAN-Netze zu rechnen, da in diesen Fällen die Haftungsbeschränkung auch bisher nur eine untergeordnete 

Rolle spielte. Die Ergebnisse des Diskussionsbeitrages deuten zudem darauf hin, dass die technologischen 

Entwicklungen im Zusammenhang mit heterogenen Netzen die Attraktivität von Hotspots insbesondere für 

MNOs erhöhen und somit voraussichtlich die Verfügbarkeit von öffentlichen Hotspots antreiben werden. 

Wirksamkeit sektorspezifischer Verbraucherschutzregelungen in Deutschland 

Der sektorspezifische Verbraucherschutz für Telekommunikations- und Postmärkte gewinnt zunehmend an 

Bedeutung. Dieses Thema ist aus den Medien und in der Politik nicht mehr wegzudenken. Angesichts sehr 

dynamischer Märkte ist es kaum überraschend, dass immer wieder Missbräuche auftreten, die teilweise mas-

siv sind, und der Ruf nach behördlichen Eingriffen deutlich wird. Jedoch gibt es kaum Erkenntnisse darüber, 

wie wirksam sektorspezifische Regelungen sind. In diese Lücke soll mit dem gegenständlichen Diskussions-

beitrag vorgestoßen werden. 

Neben der Untersuchung der relevanten verbraucherschützenden Normen und ihrer Anwendung in der Pra-

xis, liegt der Schwerpunkt des Diskussionsbeitrages auf der Frage, wie die staatlichen und privaten Akteure des 

Verbraucherschutzes die Wirksamkeit des Verbraucherschutzes durch intra- und interorganisatorische Zu-

sammenarbeit verbessern können. Hierzu greifen die Autoren neben rechtlichen und ökonomischen Überle-

gungen auf Ansätze aus der Netzwerktheorie zurück. Der gewählte methodische Ansatz soll berücksichtigen, 

dass die Frage nach der Wirksamkeit der relevanten gesetzlichen Regelungen nicht allein davon abhängig ist, 

wie staatliche Behörden oder private Akteure die ihnen zur Verfügung stehenden Kompetenzen oder rechtli-

chen Instrumente einsetzen. Vielmehr sollen die Interaktionen im Netzwerk der relevanten Akteure von zent-

raler Bedeutung sein. Neben der Auswertung relevanter Statistiken wurden Experteninterviews durchgeführt. 

Die Erkenntnisse münden im Diskussionsbeitrag in administrative und gesetzliche Handlungsempfehlungen, 

die darauf abzielen sollen, die Wirksamkeit des Verbraucherschutzes in den betrachteten Sektoren aus Sicht 

der Autoren zu verbessern. 

Die Wirksamkeit des Verbraucherschutzes ist in den Augen der Autoren vom Zusammenspiel einer Vielzahl 

unterschiedlicher Faktoren abhängig. Deshalb empfehlen sie unter anderem, die Sichtbarkeit der relevanten 

Ansprechpartner und die Wirkung von Beschwerden zu verbessern. Den handelnden Unternehmen sollte 

verdeutlicht werden, dass der Verbraucherschutz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Schließlich sollte auch 

dem "rationalen Desinteresse" der Verbraucher entgegengewirkt werden, bei dem nur jeder Zweite das Risiko 

eines Gerichtsverfahrens eingeht, sobald der Schaden unter 200 Euro liegt. 

Frequenzpolitische Herausforderungen durch das Internet der Dinge – künftiger Frequenzbedarf durch 
M2M-Kommunikation und frequenzpolitische Handlungsempfehlungen 

Das Internet der Dinge170 und die Machine-to-Machine171-Kommunikation werden in Zukunft zunehmend 

bedeutender. In unterschiedlichen Branchen ist zu erwarten, dass derartige Anwendungen zum Einsatz kom-

men werden. In der Autoindustrie wird dies bei der Umsetzung des autonomen Fahrens und bei automati-

170 Im Englischen auch Internet of Things (IoT) genannt. 

171 Kurz: M2M 
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schen Produktionsprozesssteuerungen sein. Im Energiesektor spielt IoT bei der Digitalisierung der Energie-

wende, beispielsweise in Gestalt von Smart Grids und Smart Meter, eine bedeutende Rolle. 

Die Autoren stellen im Hinblick auf die Anforderungen fest, dass viele IoT-Anwendungen auf drahtloser 

Kommunikation basieren. Hierzu bedarf es der Nutzung der Frequenzen, über die die Daten übermittelt wer-

den könnten. Der jeweilige Nutzer benötigt in Deutschland hierzu Frequenznutzungsrechte, die von Seiten 

der Bundesnetzagentur erteilt werden und konform mit europäischen und internationalen Vereinbarungen 

zu den Nutzungsbedingungen sind. Aktuell nutzen IoT und M2M-Kommunikation primär Schmalband-

Anwendungen. Dazu genügen Frequenzen, die in Deutschland allgemein zugeteilt sind. Die verwendeten 

technischen Standards sind Bluetooth oder WLAN. Zukünftig werden die Anforderungen an die Übertra-

gungstechnologien beispielsweise mit Blick auf Latenzzeit, Indoor-Versorgung und Stromausfälle steigen. Bei 

besonders kritischen Anwendungen kann es daher erforderlich sein, dass hochwertige Frequenzen in niedri-

gen Frequenzlagen benötigt werden und die Exklusivität des Nutzungsrechtes erforderlich ist, um Investiti-

ons- und Planungssicherheit zu haben und die erforderlichen Eigenschaften für die jeweiligen Anwendungen 

garantieren zu können. Andere IoT-Anwendungen, die nur zeitweise und räumlich begrenzt aktiv sind und 

weniger hohe technische Anforderungen haben, können ggf. auch im Rahmen eines Frequenz-Sharing-

Regimes in mittleren Frequenzlagen ihren Frequenzbedarf abdecken. 

Die Herausforderung für die Frequenzmanagementbehörden auf nationaler und europäischer Ebene besteht 

hierbei darin, Frequenzbereiche zu identifizieren, in denen IoT-Anwendungen zulässig sein sollen und hierfür 

adäquate Frequenznutzungsbestimmungen sowie effektive Frequenzzuteilungsregime festzulegen. Angesichts 

einer Fülle von technischen Standards, die zum Teil noch in der Entwicklung sind, und einer Vielzahl von 

möglichen Anwendungen, mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen und einer hohen Unsicherheit in 

Bezug auf die Entwicklung der tatsächlichen Nachfrage, sind die Rahmenbedingungen hierzu sehr komplex. 

Im Diskussionsbeitrag werden die Situation mit Blick auf IoT-Anwendungen und deren Anforderungen, die 

technischen Standards zur Ermöglichung von IoT-Anwendungen sowie die potentiellen Nachfrageentwick-

lungen indikativ dargestellt. Gleichzeitig werden Maßnahmen auf der europäischen Ebene angeführt, die den 

Prozess der Diffusion von IoT begleiten sollen. Diese beschränken sich nicht nur auf frequenzpolitische Maß-

nahmen, wenngleich dies ein primärer Fokus ist. Vor diesem Hintergrund werden frequenzpolitische Initiati-

ven und Maßnahmen mit Blick auf IoT auf der europäischen Ebene dargestellt. Ferner stellen die Autoren die 

frequenzpolitischen Initiativen und Ansätze zur Förderung von M2M-Diensten in Großbritannien detaillier-

ter dar. Anschließend werden spezifische frequenzpolitische Herausforderungen für die Bundesnetzagentur 

mit Blick auf IoT diskutiert. 

Zugang zu gebäudeinterner Infrastruktur und adäquate Bepreisung 

Der Diskussionsbeitrag untersucht, zu welchen Bedingungen Netzbetreiber unter den Vorgaben des DigiNetz-

Gesetzes (insbesondere § 77k TKG) Zugang zu gebäudeinterner TK-Infrastruktur erhalten können. Dabei steht 

vor allem die Frage nach den Entgeltmaßstäben für eine Mitnutzung im Inhouse-Bereich zur Diskussion. Für 

NGA-Technologien (Next Generation Access), allen voran FttH (Fiber to the Home), also Glasfaser bis ins Haus, 

ist die Nutzung gebäude-interner Infrastruktur relevant. Auch wenn mehrere Netzbetreiber im selben Gebäu-

de Endkunden mit FttB (Fiber to the Building) versorgen wollen, ist es entscheidend, welche Infrastrukturen 

im Gebäude bereits existieren. 
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Für den Diskussionsbeitrag wurde zunächst eine Bestandsaufnahme der aktuellen Praxis zur Mitnutzung und 

Neuverlegung der gebäudeinternen Infrastruktur in Deutschland vorgenommen. Dazu sind Gespräche mit 

Stakeholdern geführt worden. Aus den Interviews konnten Erkenntnisse über die derzeitige Relevanz des 

Themas in Deutschland und die Erwartungshaltung der Akteure abgeleitet werden. Diese Eindrücke sind 

durch die Auswertung weiterer Quellen wie Beschlüsse der Bundesnetzagentur, juristische Gutachten sowie 

Stellungsnahmen von Verbänden und Vereinigungen ergänzt worden. Schließlich wird untersucht, zu wel-

chen Bedingungen Netzbetreiber unter den Vorgaben des DigiNetzG (insbesondere § 77k TKG) Zugang zu 

gebäudeinterner TK-Infrastruktur erhalten können. Dabei steht vor allem die Frage nach den Entgeltmaßstä-

ben für eine Mitnutzung im Inhouse-Bereich im Vordergrund. 

Im Ergebnis stellen die Autoren fest, dass die im DigiNetzG formulierten Vorgaben einer Preissetzung zu in-

krementellen Kosten sowie die Verankerung des Rechts des Mieters auf einen Wohnungsstich einen zentralen 

Ankerpunkt für die ökonomisch wünschenswerte Lösung bilden. Der Analyse der Autoren zufolge bedürfe es 

dennoch bezüglich der Vorgaben zur gebäudeinternen Infrastruktur im DigiNetzG der Konkretisierung und 

Ergänzung. Der Beitrag soll einen ersten Lösungsansatz dazu gebieten, welche Maßnahmen die in der Praxis 

auftretenden Probleme lösen könnten. Dabei erfolgt eine Fokussierung auf Lösungen, die ökonomisch wün-

schenswerte Ergebnisse erzielen und gleichzeitig das politische Ziel des Breitbandausbaus unterstützen. Hier-

zu kommt der Diskussionsbeitrag zu dem Schluss, dass sich die identifizierten Schwächen u. a. über folgende 

Ansätze lösen ließen: (i) die Begünstigung einer bestimmten institutionellen Ausgangslage (Eigentum der ge-

bäudeinternen Infrastruktur), (ii) verschiedene Maßnahmen (wie Voucher, Umrüstungsauflagen etc.), (iii) die 

Gestaltung eines Transformationsprozesses, der einen fairen Übergang mit Blick auf bereits durch Netzbetrei-

ber getätigte Investitionen für die Ausgangslage vor dem DigiNetzG und die Zeit danach schafft. 

Marktbeobachtung in der digitalen Wirtschaft – Ein Modell zur Analyse von Online-Plattformen 

Online-Plattformen haben in der digitalen Wirtschaft seit geraumer Zeit in vielen Bereichen eine wichtige 

Stellung eingenommen. Sie reduzieren Such- und Transaktionskosten, tragen zur Erhöhung ökonomischer 

Effizienz bei und können zu wesentlichen Veränderungen von Märkten sowohl in der analogen wie auch der 

digitalen Welt führen. Aufgrund einer Vielzahl starker ökonomischer Mechanismen wie Netzwerk- und 

Rückkopplungseffekte mit unterschiedlichen Auswirkungen und Interdependenzen, sind bei einigen digitalen 

Plattformarten wie beispielsweise Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Marktplätzen gewisse Monopoli-

sierungstendenzen inhärent. Einige Online-Plattformen haben in den letzten Jahren daher eine sehr bedeu-

tende Marktstellung eingenommen. 

Vor diesem Hintergrund halten es die Autoren für angemessen und notwendig, im Rahmen einer systemati-

schen Marktbeobachtung fortwährend Online-Plattformen zu beobachten und zu untersuchen. Dabei sollen 

einerseits allgemeine marktstrukturelle Erkenntnisse und andererseits die Sammlung von Informationen zur 

Identifizierung wettbewerblicher Schadenseffekte für den Verbraucher im Vordergrund stehen, um als 

Grundlage für schnellere Eingriffsmöglichkeiten der Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden dienen zu 

können. 

Das Data Revenue Attention Model (DRAM) als konzeptionelles Modell nimmt eine funktionale Sichtweise 

auf Online-Plattformen ein und soll im Diskussionsbetrag als ein strukturierter Ansatz dienen, der eine öko-

nomisch-intuitive Vorgehensweise durch ein Bausteinprinzip ermöglicht. Die Idee einer Marktbeobachtung 

von Online-Plattformen soll mit Hilfe des DRAM auf eine eher pragmatische Weise ermöglicht werden, ohne 

dass die notwendige Stringenz fehlt oder wichtige Bestandteile bei der Analyse übersehen werden können. 
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Das DRAM ist so konzipiert, dass eine Marktbeobachtung zeitnah die gezielte Analyse von Online-Plattformen 

mit der erforderlichen Breite und Tiefe leisten kann. Die Autoren betonen jedoch, dass die DRAM nicht zum 

Ziel habe, im Sinne wettbewerbs- und regulierungsbehördlicher Anwendungszwecke (verwaltungs-)rechtliche 

Verfahren mit gerichtsfesten Beweisen ausstatten zu können. 

Als eine wichtige Erkenntnis im Rahmen dieses Projektes ergibt sich aus Sicht der Autoren, dass es ist für eine 

systematische und konsequente Marktbeobachtung hilfreich ist, wenn der Begriff und das Verständnis von 

Marktmacht durch Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler sowie Informatiker interdisziplinär weiterentwi-

ckelt wird. Aufgrund einer teilweisen Vermischung der marktbeherrschenden Stellung und des möglichen 

Missbrauchs sehen sie die Unzulänglichkeiten des Konzepts der Marktmacht deutlich gemacht. Wegen der 

Besonderheiten in digitalen Märkten ist es daher zielführend, wenn zukünftig neben der Ausrichtung auf das 

Verhältnis eines Unternehmens gegenüber den Konsumenten, verstärkt auf die Möglichkeiten des zu unter-

suchenden Plattformunternehmens fokussiert wird, die Marktbedingungen zu Lasten anderer Marktakteure 

zu gestalten, z. B. Verdrängungs- und Diskriminierungspotenziale. 

Treiber und Hemmnisse für kommerziell verhandelten Zugang zu alternativen FttB/H-Netzinfrastrukturen 

Das Thema Open Access wird in Deutschland seit Jahren intensiv diskutiert. Nichtsdestotrotz ist die Anzahl 

der FttC-, FttB- und FttH-Anschlüsse, die in Deutschland auf Basis von Open Access vermarktet werden, über-

schaubar. Für die Autoren des Diskussionsbeitrages ist dies an sich überraschend, da angesichts der massiven 

Ausbaukosten für Glasfasernetze für anbietende und nachfragende Unternehmen aus ökonomischer Sicht 

starke Anreize bestehen, sich in Open Access zu engagieren. Zugleich gibt es zahlreiche Aktivitäten und Initia-

tiven, um die Entwicklung von Open Access zu fördern. 

Der gegenständliche Diskussionsbeitrag konzentriert sich auf einen Teilbereich des Themenkomplexes Open 

Access, nämlich den kommerziell verhandelten Zugang zu alternativen FttB/H-Netzinfrastrukturen. Insbe-

sondere stehen Treiber und Hemmnisse für entsprechende Vereinbarungen im Fokus. Diese Fragestellung 

rückt insbesondere durch die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag verstärkt in den Fokus, welcher die Schaf-

fung von Investitionsanreizen durch einen diskriminierungsfreien Zugang (im Sinne des Open Access) anstel-

le der Fortsetzung der bestehenden Ex-ante-Regulierung vorsieht. 

Zunächst wird eine Begriffsabgrenzung für kommerziellen Wholesale und Open Access im Kontext des ge-

samten Vorleistungsmarktes vorgenommen. Anschließend werden marktgetriebene Vorleistungsvereinba-

rungen im FttB/H-Bereich mit Blick auf die relevanten Treiber sowie die Interessenslagen und Anreizstruktu-

ren der Marktteilnehmer untersucht. Im Weiteren widmen sich die Autoren der empirischen Evidenz von 

kommerziellen Vorleistungsvereinbarungen und zeigen deren Entwicklungen im Bereich xDSL, FttB/H und 

Plattformen auf. In diesem Kontext werden auch die Auswirkungen politisch-regulatorischer Entwicklungen 

auf kommerzielle Vorleistungsvereinbarungen thematisiert. 

Im Ergebnis wird herausgearbeitet, dass nach einigen Jahren des Stillstands zuletzt vermehrt kommerzielle 

Vereinbarungen geschlossen wurden, was insbesondere auch durch Fortschritte bei der Entwicklung gemein-

samer Standards und die Rolle von Plattformen erleichtert wird. Als Haupthindernis für eine stärkere Verbrei-

tung im Markt wird von den Autoren die geringe Marktreife des Glasfaser- oder Gigabitmarktes in Deutsch-

land ausgemacht. Zum einen ist die Zahl der Regionen, in denen entsprechende Produkte vermarktet werden 

können, sehr gering. Zum anderen findet die Vermarktung auch dort, wo Glasfaserprodukte verfügbar sind, 

fast ausschließlich über Geschwindigkeiten und nicht über die zugrundeliegenden Technologien und/oder 
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ihrer Qualitätsparameter statt. Dies hat zur Folge, dass die zusätzliche Zahlungsbereitschaft für FttB/H-

Anschlüsse häufig gering ist und Vereinbarungen zwischen Wholesale-Anbietern und –Nachfragern er-

schwert werden. Es kann jedoch nach dem Dafürhalten der Autoren angenommen werden, dass von der zu 

erwartenden Dynamisierung des FttB/H-Ausbaus auch positive Implikationen auf kommerziell vereinbarte 

Open Access-Vereinbarungen ausgehen. 

Breitbandinfrastrukturen und die künftige Nutzung von audiovisuellen Inhalten in Deutschland: Heraus-
forderungen für Kapazitätsmanagement und Netzneutralität 

Videoinhalte über das Internet anzuschauen, wird immer populärer in Deutschland genauso wie in vielen 

anderen Ländern. Schon heute machen Videoinhalte die deutliche Mehrheit der Daten aus, die über das Inter-

net transportiert werden. Man geht davon aus, dass sich der Anteil, der auf Videoinhalte entfällt, in Zukunft 

noch deutlich erhöhen wird. Unter diesen Voraussetzungen agiert die langfristige Netzkapazitätsplanung. 

Doch wie verlässlich sind die üblicherweise herangezogenen Prognosen und welche nachfrageseitigen Ent-

wicklungen beeinflussen den Anstieg der Datenmenge insbesondere? 

Um diese Fragen zu beantworten, betrachtet der gegenständliche Diskussionsbeitrag die Entwicklung der 

Nachfrage nach Videostreamingdiensten in Deutschland auf Basis von repräsentativen Befragungen in 

Deutschland aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 sowie das verfügbare Angebot an Streamingdiensten und 

deren Geschäftsmodelle. Daraus werden drei mögliche Szenarien des zukünftigen Videokonsums abgeleitet. 

Hinsichtlich der Entwicklung der tatsächlich zu übertragenden Datenmenge werden zusätzlich Codecs und 

adaptive Verfahren zur Anpassung der Streamingparameter betrachtet. 

Die Ergebnisse der Nutzungsszenarien unterstreichen nach Einschätzung der Autoren die deutliche Zunahme 

der Nutzungsintensität von Streamingdiensten in Deutschland. Dabei ist festzustellen, dass sich insbesondere 

die Nutzungsintensität derer erhöht, die schon (teilweise) Streamingdienste nutzen, um Videoinhalte anzuse-

hen. Insgesamt hat sich der Anteil der Konsumenten in Deutschland, die ausschließlich im Internet zur Verfü-

gung gestellte Inhalte sehen, von rund 12 % auf rund 21 % erhöht. Währenddessen bleibt der Anteil derjeni-

gen, die gar keine Streamingdienste verwenden, über die drei beobachteten Jahre recht stabil (33 % in 2015 

und 29 % in 2017). 

Es zeigt sich, dass die Nutzungsintensität eine deutlich geringere Rolle für die zu transportierende Datenmen-

ge spielt als die nachgefragte Video-Auflösung. Solange die tatsächlich nachgefragten Video-Auflösungen 

nicht sprunghaft ansteigen, sondern ihrem bisherigen Trend folgen, werden sich die Szenarien die veröffent-

lichten Erwartungen zur Entwicklung der Datenmenge in Deutschland bestätigen. Kommt es an dieser Stelle 

zu deutlichen Veränderungen oder setzen sich insbesondere Virtual Reality-Formate schneller durch als er-

wartet, werden die erwarteten Datenmengen um ein Vielfaches übertroffen werden. 

Co-Invest-Modelle zum Aufbau von neuen FttB/H-Netzinfrastrukturen 

Beim FttB/H-Ausbau spielen Kooperationen eine wichtige Rolle, da sie die Kosten und Risiken des Ausbaus 

auf mehrere Akteure verteilen, die Netzauslastung erhöhen und damit den Ausbau beschleunigen können. Als 

eine Kooperationsform, die den Schwerpunkt auf den kooperativen Ausbau neuer Infrastrukturen setzt, rü-

cken Co-Invest-Modelle verstärkt in den Fokus. Derartige Modelle wurden in Deutschland zwar bislang noch 

nicht umgesetzt; Erfahrungen aus dem europäischen Ausland legen nach Meinung der Autoren jedoch nahe, 

dass mit Co-Invest-Modellen die FttB/H-Abdeckung deutlich gesteigert werden kann. 
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Theoretisch lassen sich mit dem Joint-Venture-Modell, dem Investor-Modell und dem Swapping-Modell drei 

grundsätzliche Formen von Co-Invest-Vereinbarungen unterscheiden. Alle Modelle gehen mit verschiedenen 

Governance-Strukturen und Anreizsystemen einher. Auch die Motivlage von Telekommunikationsunter-

nehmen zur Teilnahme an einem Co-Invest-Modell kann sich erheblich unterscheiden: Incumbents können 

dabei deutlich andere Beweggründe als alternative Netzbetreiber aufweisen. Die Ausgestaltung und Motivlage 

hängt von der Konstellation der ausbauenden Unternehmen und den spezifischen Marktstrukturen und 

Rahmenbedingungen ab. 

Methodisch beginnt der Diskussionsbeitrag mit einer Aufbereitung von Fallbeispielen aus den Ländern Frank-

reich, Spanien und Portugal. Anschließend erfolgt eine dezidierte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Kooperationsformen und endet mit einer modelltheoretischen Betrachtung von verschiedenen Risikotei-

lungskonzepten. 

Als ein Ergebnis des Diskussionsbeitrages merken die Autoren an, dass Co-Invest-Vereinbarungen positive 

Effizienzsteigerungen und Wohlfahrtseffekte bewirken können, sich aber z. B. durch kollusives Verhalten 

auch negativ auf den Wettbewerb auswirken können; gerade wenn Unternehmen mit beträchtlicher Markt-

macht beteiligt sind. Sie fordern daher, mögliche negative Effekte, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 

gegeben sind, im Einzelfall durch Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden zu prüfen, die gegebenenfalls 

weitere flankierende Maßnahmen auferlegen können. Eine Kernforderung der Autoren ist dabei ein freier 

und diskriminierungsfreier Zugang von Dritten, die dadurch in die Lage versetzt werden, die Produkte der Co-

Investoren mindestens nachbilden und damit in den Wettbewerb mit den Co-Investoren treten zu können. 

Wenn Co-Investoren nach einem gemeinsamen Ausbau um die Endkunden konkurrieren und sich sehr 

asymmetrische Marktanteile einstellen, kann es passieren, dass sich für einzelne Unternehmen die Investitio-

nen nicht amortisieren, so dass im schlimmsten Fall ein Marktaustritt droht. Diesem Risiko kann durch finan-

zielle Kompensationen zwischen den Co-Investoren, beispielsweise durch die Anwendung des Wholesale-

Split-Ansatzes, vorgebeugt werden, wodurch sich das wettbewerbliche Risiko von asymmetrischen Marktan-

teilen nach dem Ausbau verringert (wenn auch zulasten der maximal erzielbaren Umsätze je Partner). 

Die Erfahrungen aus Frankreich, Spanien und Portugal, in denen Co-Invest-Modelle weit verbreitet sind, zei-

gen nach Ansicht der Autoren, dass landesspezifische Strukturen und Rahmenbedingungen von großer Be-

deutung sind. In diesen drei Ländern ist der regulierte Zugang zu passiver Infrastruktur von hoher Relevanz 

für die Ausbreitung von Co-Invest-Modellen. In Spanien und Portugal wurde der Glasfaserausbau über Co-

Invest-Modelle durch die Netzbetreiber forciert und fand weitgehend marktgetrieben statt. Die Co-Invest-

Vereinbarungen in Frankreich haben sich hingegen weniger aus dem Markt heraus entwickelt, sondern wur-

den als gezielte staatliche Maßnahme implementiert. Sie werden durch den Regulierer koordiniert und stellen 

für die Autoren eine Form von symmetrischer Regulierung dar. 

Die Nutzung von Daten durch OTT-Dienste zur Abschöpfung von Aufmerksamkeit und Zahlungsbereit-
schaft: Implikationen für Daten- und Verbraucherschutz 

Die umfangreiche Verwendung insbesondere von personenbezogenen Daten durch Over-The-Top-Dienste 

steht immer wieder im Mittelpunkt der politischen Debatte. Die Verwendungszwecke der Daten können dabei 

vielfältiger Natur sein. Personenbezogene Daten können dazu dienen, die Qualität des Dienstes zu verbessern, 

Werbung zielgruppengerecht auszuspielen oder auch um individuelle Inhaltsempfehlungen zu geben. Gerade 

das so genannte Targeting von Werbung und individuelle Inhaltsempfehlungen oder Suchergebnisse stehen 

oft in der Kritik. 
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Das tatsächliche Konsumentenverhalten steht in deutlichem Kontrast zu dieser Kritik. So geben Konsumen-

ten ihre persönlichen Daten oftmals gedankenlos preis, um einen OTT-Dienst zu nutzen, und das, obwohl sie 

in Befragungen zumeist angeben, einen besonders hohen Wert auf ihre Privatsphäre und den Schutz ihrer 

persönlichen Daten zu legen. Gemeinhin ist dieses Verhalten als "Privacy Paradox" bekannt. 

Während dieses Paradox schon recht umfangreich erforscht ist, ohne notwendigerweise einer echten Lösung 

näher gekommen zu sein, fehlt es an weiterführenden Erkenntnissen dazu, welche Einstellungen Konsumen-

ten zur Verwendung ihrer personenbezogenen Daten in Abhängigkeit des genutzten Dienstes haben. Der Dis-

kussionsbeitrag stellt darauf ab, einen ersten Beitrag zu leisten, um einer Beschreibung dieser Einstellungen 

näher zu kommen. Weiterhin vergleicht er diese direkt mit den von den jeweiligen Diensten angegebenen 

Arten der Datensammlung und -verwendung insbesondere zum Zweck des Targeting. 

Auf Basis von Desk Research und einer repräsentativen Befragung kommen die Autoren zu folgenden Ergeb-

nissen: Zunächst wird festgestellt, dass sich die Einstellungen zur Verwendung von personenbezogenen Daten 

der Konsumenten kaum in Abhängigkeit des genutzten OTT-Dienstes unterscheiden. Einzig der Umfang der 

bewusst bereitgestellten Daten unterscheidet sich recht deutlich. Dies ist auf die Natur der Dienste zurückzu-

führen. So sind für einen e-Commerce-Dienst mehr Dateneingaben erforderlich als für eine einfache Suchan-

frage auf einer Internetsuchmaschine. Weiterhin zeigt der Vergleich zwischen den Datenschutzerklärungen 

und den Möglichkeiten des Targeting, die die hier analysierten OTT-Dienste (Google Suche, YouTube Video-

plattform, Amazon e-Commerce und Facebook) ihren Werbekunden machen, keine Diskrepanzen. 

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse des Diskussionsbeitrags aus Sicht der Autoren die komplexen Zu-

sammenhänge zwischen Datensammlung, Qualität des OTT-Dienstes und Kundeninteresse. Datensouveräni-

tätslösungen wie bspw. Personal Information Management Systems (PIMS) können schon heute von Konsu-

menten genutzt werden. Für die Autoren gilt es eine vorausschauende Regulierung den Standarisierungspro-

zess zu begleiten. Der Datenschutz selbst steht von der Herausforderung, das Dilemma der informierten Ein-

willigung zu überwinden. 

Die Bedeutung von Interoperabilität in der digitalen Welt – Neue Herausforderungen in der interpersonel-
len Kommunikation 

Einen Anruf über das Telefonnetz machen oder eine SMS (Short Message Service) versenden, das funktioniert 

in den allermeisten Fällen unabhängig davon, in welchem Netz sich die Kommunikationspartner gerade be-

finden. Bei Diensten wie Facebook Messenger, Signal, Threema oder WhatsApp beschränkt sich die Anzahl der 

erreichbaren Kommunikationspartner auf die Nutzer des jeweiligen Dienstes, da diese Dienste typischerweise 

nicht miteinander interoperabel sind. Zahlreiche Stimmen aus der deutschen und europäischen Politik den-

ken darüber nach, auch solchen Dienste Interoperabilitätspflichten aufzuerlegen. Der Europäische Kodex für 

die elektronische Kommunikation (EKEK) eröffnet diese Möglichkeit prinzipiell für Dienste mit nennenswer-

ter Abdeckung und Nutzerbasis. 

Der gegenständliche Diskussionsbeitrag beleuchtet auf Basis einer Analyse des bisherigen und des neuen eu-

ropäischen Rechtsrahmens die Forderung nach Interoperabilität für Dienste wie Facebook Messenger, Signal, 

Threema oder WhatsApp aus Konsumentensicht. Dafür wurde eine repräsentative Befragung von 2.044 Kon-

sumenten in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen nach Analyse der Autoren, dass Konsumenten 

keinen Bedarf an Interoperabilität von WhatsApp und vergleichbaren Diensten haben. Im Gegenteil nutzen 

Konsumenten die technischen Grenzen dieser Dienste proaktiv, um verschiedene soziale Gruppen innerhalb 

ihres persönlichen Netzwerks von einander zu separieren. 
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Da selbst gegen das eindeutige Konsumenteninteresse andere volkswirtschaftliche Gründe für die Auferle-

gung einer Interoperabilitätsverpflichtung sprechen können, gehen die Autoren ebenfalls auf mögliche Ein-

flüsse einer solchen Verpflichtung auf Innovation, Wettbewerb und Datenschutz ein. Sie identifizieren jedoch 

in keinem der drei Aspekte eindeutig positive Auswirkungen. Eine Interoperabilitätsverpflichtung, insbeson-

dere eine asymmetrische, würde nach Meinung der Autoren Innovationsanreize minimieren und somit den 

aktuell starken Wettbewerb zwischen den verschiedenen OTT-Diensten um neue Funktionen reduzieren. 

Nach ihrem Dafürhalten würde das Datenschutzniveau ebenso unter einer Interoperabilitätsverpflichtung 

leiden, da sich der technologisch niedrigste Grad an Datenschutz zwischen den Diensten der Kommunikati-

onspartner durchsetzen würde und nicht der jeweils höchste. Ebenso werden zwangsläufig Daten zwischen 

den Servern der beteiligten Dienste ausgetauscht. Es könne also nicht die Rede davon sein, dass die Daten 

innerhalb des Dienstes mit dem jeweils höheren Datenschutz verbleiben. 

Als weiteren Grund für eine mögliche Verpflichtung zur Interoperabilität machen die Autoren über die bishe-

rigen Dienste hinaus Notrufe aus, wenn ein wesentlicher Teil der Bevölkerung nicht auf Telefonie für Notrufe 

setzen würde. Die Befragung für diesen Diskussionsbeitrag hat jedoch auch dies nicht bestätigen können. 

Praktisch alle Konsumenten in Deutschland setzen Notrufe über die traditionelle Anruffunktion ihres Fest-

netz- oder Mobiltelefons ab oder würden dies tun, wenn es nötig wäre. 

Vor diesem Hintergrund sollte aus Sicht der Autoren von den Möglichkeiten, die der EKEK mit Blick auf In-

teroperabilitätsverpflichtungen insbesondere für nummernunabhängige Dienste eröffnet, kein Gebrauch 

gemacht werden. 

Auswirkung von Bündelprodukten auf den Wettbewerb 

Bündelprodukte machen über 90 % des deutschen TK-Marktes aus. Kaum ein ISP (Internet Service Provider) 

in Deutschland bietet Stand-Alone-Dienste an. Das hat zur Folge, dass die meisten Kunden auf Bündelproduk-

te umsteigen. Zwar stellen Double-Play-Kunden nach wie vor den größten Anteil, der Anteil an Bündeln mit 

drei oder mehr Diensten steigt jedoch kontinuierlich. Viele ISPs von Bündelangeboten sind vertikal integriert 

und gleichzeitig auf mehreren Niveaus der Wertschöpfungskette aktiv. ISPs bündeln dabei nicht nur Festnetz-

und Mobilfunkdienste, sondern auch Inhalte. 

Einer der neueren Bündelungstrends in Deutschland ist die Bündelung von TK-Diensten mit Premium-

Inhalten172. Grundsätzlich sind alle ISPs, ob bundesweit oder regional agierend, in der Lage, einen Zusatzdienst 

in Form von Premium-Inhalten anzubieten. Dazu schließen ISPs in der Regel eine vertikale Vereinbarung mit 

einem Inhalte- oder Programmanbieter ab. Nur selten kommt es in Deutschland vor, dass ISPs eigene Inhalte 

produzieren und vermarkten. Als weiteren Trend hebt der Diskussionsbeitrag die Festnetz-Mobilfunk-Bündel 

(FMB). Nutzer, die bei einem ISP bereits einen Festnetz- oder Mobilfunkvertrag abgeschlossen haben, können 

durch die Bündelung beider Verträge Rabatte und exklusive Angebote erhalten. 

In diesem Diskussionsbeitrag möchten die Autoren prüfen, welche möglichen wettbewerblichen Auswirkun-

gen von Bündelprodukten ausgehen und wie ihr Auftreten in der Realität aussieht. 

172 Die Autoren beziehen dies auf TV-Inhalte und arbeiten mit einer Definition von BEREC und qualifizieren Inhalte als Premium, wenn 

die Nutzer ihnen einen so hohen Stellenwert beimessen, dass eine Wechselbereitschaft zwischen ISPs besteht (wie z. B. Sportangebo-

te über Premium-TV-Dienste). 
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Die Autoren resümieren, dass es für die wettbewerbliche Betrachtung von Premium-Inhalten entscheidend 

ist, ob diese durch ISPs exklusiv angeboten werden können oder nicht. Neben der Exklusivität sind allerdings 

weitere Voraussetzungen notwendig, damit wettbewerbliche Effekte negativ ausfallen. Grundsätzlich gibt es 

in Deutschland keine Restriktionen hinsichtlich des Zugangs zu Premium-Inhalten. 

Bezüglich der FMB wird festgestellt, dass sie nicht alle untersuchten ISPs ihren Endkunden anbieten. Einige 

regionale ISPs bieten zwar Festnetz- und Mobilfunkdienste an, jedoch nicht im Bündel zu günstigeren Kondi-

tionen. Je nach Paket erhielten FMB-Kunden mehr Daten zu niedrigeren Preisen. Damit können ISPs im Mo-

bilfunkbereich in niedrige Preisregionen vordringen, in denen sich kleinere reine Mobilfunk-Wettbewerber 

aufhalten. Allerdings ist die Take-up-Rate von FMB in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern, noch 

sehr niedrig, weshalb noch keine Aussagen über mögliche wettbewerbliche Auswirkungen durch FMB ge-

macht werden können. 

Der Diskussionsbeitrag kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass es für abschließende Bewertungen der wett-

bewerblichen Auswirkungen, unter anderem durch die relativ kurze Zeit der Marktbeobachtung der Bünde-

lungstrends, derzeit noch zu früh ist. Ein regulatorischer Handlungsbedarf besteht gegenwärtig in den Augen 

der Autoren demnach nicht. 

Auswirkungen von OTT-1-Diensten auf das Kommunikationsverhalten – Eine nachfrageseitige Betrach-
tung 

OTT-1-Dienste wie Facebook Messenger oder WhatsApp haben in den letzten Jahren deutlich an Popularität 

gewonnen. Die Autoren des Diskussionsbeitrages führen an, dass die jährlichen Befragungen des WIK zum 

Kommunikationsverhalten in Deutschland gezeigt haben, dass die komplementäre Nutzung von OTT-1-

Diensten und traditionellen Telekommunikationsdiensten heute die Regel ist. Rund 84 % der Befragten nut-

zen im Jahr 2018 beide Arten von Diensten zur Kommunikation. Immerhin 13 % der Befragten verwendeten 

ausschließlich traditionelle Dienste. Gerade einmal 3 % setzen ausschließlich auf OTT-1-Dienste. Im Durch-

schnitt nutzen Konsumenten in Deutschland rund drei OTT-1-Dienste und etwa zwei traditionelle Telekom-

munikationsdienste bzw. E-Mail parallel. Dabei werden unterschiedliche Dienste für unterschiedliche Zwecke 

und Gruppen von Kontakten verwendet. Insbesondere die zahlreichen zusätzlichen Funktionen, die die 

Kommunikation über OTT-1-Dienste reichhaltiger machen, erhöhen die intrinsische Motivation, diese Diens-

te zu nutzen. 

Dieser Diskussionsbeitrag fasst die Auswirkungen der OTT-1-Dienste auf das Kommunikationsverhalten zu-

sammen und adressiert Fragen zur künftigen Einordnung dieser Dienste innerhalb des EKEK. In diesem Kon-

text wird auch ein empirischer Test durchgeführt, der die These überprüfen soll, ob OTT-1-Dienste die drei 

Grundbedürfnisse173 der Self Determination Theory (SDT) besser erfüllen als SMS. 

Im Ergebnis schnitten OTT-1-Dienste in allen Bereichen positiver ab als die SMS. Der EKEK nimmt sich diesen 

Veränderungen der tatsächlichen Nutzung von neuen Kommunikationsdiensten an und ordnet diese als (ruf-) 

nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste ein. Wie die Analyse der Autoren zeigen soll, 

gibt es, trotz der Ähnlichkeit zur Definition von BEREC (Body of European Regulators for Electronic Commu-

nications) zu OTT-0- und OTT-1-Diensten, einige offene Fragen, die in der Praxis noch zu klären sind. Insbe-

sondere die saubere Abgrenzung zu Diensten, bei denen die Kommunikationseinrichtung nur eine Neben-

173 Kompetenz-, Beziehungs- und Autonomieerfahrung 
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funktion darstellt, wird vermutlich noch häufiger diskutiert werden. Mit der zunehmenden Durchsetzung von 

All-IP-Diensten – auch und gerade in der Umsetzung von traditionellen Telekommunikationsdiensten – stellt 

sich ebenso die Frage nach der zukünftigen Bedeutung der Nummer über ihre Funktion als "unique identifier" 

hinaus. 

Der Beitrag diskutiert schließlich die sich abzeichnenden Monetarisierungsstrategien von OTT-1-Diensten. 

Durch die zunehmende Entwicklung dieser Dienste hin zu komplexen Plattformen sowie das Einbinden von 

externen Partnern werden neben der Werbeeinblendung ebenfalls Modelle interessant, bei denen der OTT-1-

Dienst an der Vermittlung von Verkäufen von Waren und Dienstleistungen mitverdient. Gerade die großen 

Akteure sind darüber hinaus kürzlich in den Markt für Application-to-Person-Messaging eingetreten, wo sie 

für die Zustellung von Nachrichten Entgelte verlangen können. Andere Anbieter zeigen für die Autoren, dass 

OTT-1-Dienste insbesondere kurze Medieninhalte gut vermitteln können. Hier sind in Zukunft zusätzliche 

Werbeeinahmen oder sogar Subskriptionsmodelle denkbar. Insgesamt ist demnach weiterhin eine hohe Dy-

namik in diesem Umfeld zu erwarten. 

Sprachassistenten in Deutschland 

Ob Amazons Alexa, Apples Siri, Googles Assistant, Microsofts Cortana oder Samsungs Bixby: Sprachassisten-

ten werden immer populärer. Laut einer Befragung von 3.184 Konsumenten, die für diesen Diskussionsbeitrag 

durchgeführt wurde, nutzten Ende des Jahres 2018 schon 26 % zumindest einen solchen Sprachassistenten. 

Die Adoptionsrate ähnelt damit derjenigen von Smartphones etwa fünf Jahre nach Einführung der wesentli-

chen ersten Modelle. 

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Technologien ist, dass die meisten Konsumenten in 

Deutschland keinen Cent zusätzlich ausgeben und nicht einmal eine zusätzliche App herunterladen müssen, 

um einen Sprachassistenten zu nutzen. Rund 85 % haben schon zumindest ein Endgerät zuhause, das einen 

Sprachassistenten vorinstalliert hat. Oft handelt es sich dabei um das Smartphone oder den Laptop. Bei etwa 

11 % der Befragten sind es spezielle sogenannte Smart Speaker. Diese Marktdurchdringung macht die Trag-

weite des Themas deutlich. 

Im Diskussionsbeitrag wird zum einen die Art und Weise der Nutzung von Sprachassistenten in Deutschland 

auf Basis der eingangs genannten Befragung betrachtet. Andererseits wird auf die Einstellungen der Konsu-

menten zu Sprachassistenten eingegangen. Aus diesen Informationen sowie einer umfangreichen Literatur-

recherche zur Evolution und den heutigen Funktionalitäten von Sprachassistenten werden dann mögliche 

Herausforderungen für Wettbewerb und Regulierung abgeleitet. Dabei wird den Themen Datenschutz und 

Sicherheit bei Sprachassistenten besonderes Augenmerk geschenkt. 

In ihrem Resümee der Erkenntnisse halten es die Autoren für möglich, dass mit der großen Verbreitung von 

Endgeräten mit vorinstallierten integrierten Sprachassistenten die Adoptionsrate sprunghaft ansteigt. Wahr-

scheinlich ist ein solcher Anstieg nach den Ergebnissen der Befragung in naher Zukunft jedoch nicht. Die 

überwiegende Mehrheit der Nicht-Nutzer hat nicht die Absicht, im nächsten Jahr einen der fünf populärsten 

Sprachassistenten zu verwenden. Die derzeitigen Nutzungsmuster deuten ebenso nicht auf einen großen Ein-

fluss der Assistenten hin. Zumeist werden sie eher selten und für eine recht eingeschränkte Auswahl von ca. 

zwei bis drei Funktionen genutzt. Die am häufigsten genutzte Funktion ist das Erfragen einfacher Informatio-

nen, die aus dem Internet abgerufen werden, wie beispielsweise das Wetter, Sportergebnisse oder die nächste 

Tankstelle. Alexa, der Sprachassistent von Amazon, wird im Durchschnitt deutlich häufiger genutzt als die 
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anderen Sprachassistenten. Dabei verwendet der durchschnittliche Alexa-Nutzer rund eine Funktion mehr als 

die Nutzer der anderen Systeme. Besonders beliebt ist das Abspielen von Musik über den Amazon-eigenen 

Dienst oder einen Drittanbieter. 

Multihoming, also die parallele Nutzung mehrerer solcher Assistenten, ist nach den Erkenntnissen der Auto-

ren die klare Ausnahme: 78 % der Nutzer beschränken sich auf nur einen Sprachassistenten. Unter den 22 % 

derjenigen, die mehrere Dienste parallel verwenden, finden sich sowohl Nutzer, die unterschiedliche Dienste 

für unterschiedliche Aufgaben wählen (etwa 7 % der befragten Nutzer) sowie solche, die tatsächlich zumindest 

eine gleiche Funktion über mehrere Dienste ausführen (etwa 15 % der befragten Nutzer). Die in anderen End-

geräten wie Autos, Kühlschränken oder Waschmaschinen integrierten Sprachassistenten, die oft von Drittan-

bietern bereitgestellt werden, spielen kaum eine Rolle in Deutschland. 

Die festgestellten Nutzungsmuster, insbesondere das fehlende Multihoming sowie die enge Einbindung der 

populären Sprachassistenten in größere digitale Ökosysteme, unterstreichen nach Meinung der Autoren die 

Relevanz der kontinuierlichen Beobachtung von digitalen Technologien. Das gilt insbesondere, wenn sie eine 

direkte Kundenschnittstelle und damit eine mögliche neue Gatekeeper-Position darstellen, wie es bei Sprach-

assistenten der Fall ist. Die große Verbreitung der vorinstallierten Systeme lässt erahnen, dass die breite Adop-

tion schneller gehen könnte als bei bisherigen digitalen Technologien, sobald die Systeme die notwendige 

Attraktivität für Konsumenten haben. Deshalb ist in den Augen der Autoren eine vorausschauende Aufstel-

lung der relevanten Behörden wichtig. 

Auswirkungen des Infrastrukturwettbewerbs durch HFC-Netze auf Investitionen in Fttx-Infrastrukturen 
in Europa 

Die meisten europäischen Kabelnetze wurden vor der Liberalisierung der TK-Märkte zum Zweck der Distribu-

tion von TV-Inhalten errichtet. Durch die eigentumsrechtliche und organisatorische Entflechtung von den 

Telekommunikationsanbietern, die Aufrüstung der ursprünglich unidirektionalen in bidirektionale Netze 

und die Einführung des DOCSIS-Standards (Data Over Cable Service Interface Specification) als Basis für 

hochleistungsfähige Breitbandprodukte, sind die Kabelnetzbetreiber in zahlreichen Mitgliedsstaaten zu den 

wesentlichen alternativen Wettbewerbern auf den Märkten für Breitbanddienste geworden. 

Zielsetzung dieses Diskussionsbeitrages ist die Untersuchung des Einflusses der Existenz von HFC-Netzen 

(Hybrid Fiber Coax) auf das Investitionsverhalten der Incumbents und alternativen Anbieter mit Fttx174

Netzen in den EU28 im Zeitraum zwischen 2011 und 2017. Kernelement ist ein ökonometrisches Forschungs-

design. Als Datengrundlage dienen im Wesentlichen vier verschiedene jährlich erscheinende Studien der Eu-

ropäischen Kommission, angereichert um Daten der Weltbank, die allerdings lediglich als Kontrollvariablen 

dienen. Die Zahlen zu den Netzabdeckungen entstammen der Studie "Broadband coverage in Europe". Es soll 

insbesondere der Zuwachs an Netzabdeckung von unterschiedlichen Infrastrukturen (und damit Infrastruk-

turinvestitionen) im Vordergrund stehen. 

Die Ergebnisse weisen nach Meinung der Autoren für die EU28 auf komplexe Wirkungszusammenhänge zwi-

schen HFC- und Fttx-Ausbauten hin. Im Jahr 2011 lässt sich eine stark positive Korrelation zwischen Kabel-

und Fttx-Abdeckung feststellen. Im Jahr 2017 ist dieser Zusammenhang jedoch nicht mehr zu beobachten. 

Insgesamt lässt sich für den Zeitraum zwischen 2011 bis 2017 feststellen, dass die Existenz von Kabelnetzen 

174 Fttx  Fiber to the x. Zusammenfassende Bezeichnung für alle Ausbaustufen unabhängig vom Ort des Glasfasernetzabschlusses. 
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einen negativen Einfluss auf Investitionen in neue Fttx-Infrastrukturen hatte. Erweiterungsinvestitionen in 

die Kabelnetze haben hingegen zu Gegeninvestitionen der Incumbents und alternativen Anbieter geführt. 

Auch wenn aufgrund der heterogenen Bedingungen verallgemeinernde Aussagen mit Blick auf die weiteren 

Entwicklungen auf Ebene der Mitgliedsstaaten schwierig sind, legen die Ergebnisse in dem Augen der Autoren 

nahe, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass im Zeitablauf ein flächendeckender marktgetriebener 

Überbau der HFC-Gebiete durch FttP-Infrastruktur im Sinne eines Infrastrukturwettbewerbs stattfinden 

wird. 

Infrastruktur-Sharing und 5G: Anforderungen an Regulierung, neue wettbewerbliche Konstellationen 

Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G entsteht ein neues Ökosystem für vielfältige Breitbanddienste. In der 

Vergangenheit wurden die Frequenzen für den drahtlosen Netzzugang ("Mobilfunkfrequenzen") vornehmlich 

für das Angebot von Massenmarktdiensten genutzt. Die funktionalen und technischen Eigenschaften von 5G 

ermöglichen nun jedoch die Erschließung neuer Geschäftsfelder abseits des Massenmarktes. Aufgrund der 

funktechnischen Eigenschaften von 5G können qualitativ hochwertige Dienste mit Blick auf Latenzzeit, Da-

tenübertragungsraten, Zuverlässigkeit (Reliability) etc. generiert werden. 5G wird somit für eine Reihe von 

Geschäftskunden aus verschiedensten Sektoren der Volkswirtschaft interessant, in denen 5G für mobile Ma-

chine-to-Machine-Kommunikationen und auch für kritische mobile Kommunikationen genutzt werden 

kann. Einige 5G-Anwendungen erfordern dabei eine flächendeckende Versorgung und Verfügbarkeit von 

adäquaten 5G-Netzen. 

Somit ist mit einer zunehmenden Verdichtung von Sendeanlagen zu rechnen. Der Blick auf die Umsatzent-

wicklung im Mobilfunk zeigt jedoch, dass diese seit Jahren stagniert, so dass die Mobilfunknetzbetreiber zur 

Refinanzierung der zu erwartenden Investitionen entweder neue Erlösquellen erschließen und/oder die Kos-

ten des Netzausbaus senken müssen. Daraus folgt die Prognose, dass das Infrastruktur-Sharing über die ge-

meinsame Nutzung von passiven Elementen an Bedeutung in Deutschland gewinnen wird. Es wird sogar 

diskutiert, ob neben die Möglichkeit von freiwilligem Infrastruktur-Sharing auch eine verpflichtende Mitnut-

zung von Netzelementen treten könnte, um beispielsweise in unterversorgten Gebieten oder in Räumen, in 

denen eine Duplizierung von Infrastrukturen de facto unmöglich ist, die Versorgung mit mobilen, hochquali-

tativen Datendiensten zu verbessern. Auch könnte eine solche Mitnutzung in Gebieten, in denen die Zahl der 

Nutzer so gering ist, dass mehrere parallele Infrastrukturen nicht ausgelastet werden, zu einer erheblichen 

Kostensenkung und Entlastung des wirtschaftlichen Drucks auf die Mobilfunknetzbetreiber beitragen. 

In dem gegenständlichen Diskussionsbeitrag wird die Thematik des Infrastruktur-Sharings aus technischer, 

wirtschaftlicher und regulierungsökonomischer Perspektive betrachtet und diskutiert. Den Anknüpfungs-

punkt bilden die Nachfrage nach mobilen Breitbanddiensten und die daraus resultierenden Umsatzpotentiale, 

denn sie begründen betriebswirtschaftlich Investitionen in neue Infrastrukturen. Hierbei wird versucht her-

auszuarbeiten, welche Faktoren den Ausbau der Mobilfunknetze und mithin ein Infrastruktur-Sharing beein-

flussen. Danach rücken theoretische Ansätze des Infrastruktur-Sharings in den Mittelpunkt der Betrachtung. 

In diesem Zusammenhang werden auch wesentliche regulierungsökonomische Aspekte mit Blick auf Infra-

struktur-Sharing beleuchtet. Darauf aufbauend wird das Infrastruktur-Sharing in ausgewählten Ländern 

(Schweden, Österreich und Großbritannien) beschrieben. Schlussendlich werden die konkreten Potentiale des 

Infrastruktur-Sharings in Deutschland thematisiert. 
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Im Ergebnis halten es die Autoren für sinnvoll, Infrastruktur-Sharing mit Blick auf passive Netzelemente zwi-

schen den Mobilfunknetzbetreibern nicht nur weiterhin zu ermöglichen, sondern auch zu fördern. Dies senkt 

die Kosten für die Netzinfrastruktur in erheblichem Maße und kann zu einer signifikanten Ausweitung der 

Angebote aller Mobilfunknetzbetreiber auch in der Fläche führen. Nach ihrem Dafürhalten treten keine wett-

bewerblichen Probleme und Schwierigkeiten beim Netzbetrieb auf. Netzqualität und Dienste können unter-

nehmensspezifisch gestaltet werden. Qualitätseinbußen sind nicht vorprogrammiert. Im Übrigen ist das Sha-

ring passiver Infrastruktur weit verbreitet. Eine Verpflichtung zu aktivem Sharing erscheint den Autoren aber 

kontraproduktiv. 

Breitbandzugang über Satellit in Deutschland  Stand der Marktentwicklung und Entwicklungsperspekti-
ven 

Auf dem deutschen Markt existieren zahlreiche kabelgebundene und funkgestützte Internetzugangstechnolo-

gien, dennoch stellt die flächendeckende Abdeckung mit leistungsfähigem Breitbandanschlüssen auch 2019 

noch eine Herausforderung dar. Zum einen hat die Kapitalintensivität des Ausbaus zu weißen Flecken geführt. 

Zum anderen zielt bspw. der Netzausbau von LTE (Long Term Evolution) und 5G auf eine hohe Abdeckung 

der Bevölkerung, jedoch nicht auf eine 100-prozentige Abdeckung der Fläche ab. Folglich stellen insbesondere 

ländliche Räume eine Herausforderung auf dem Weg zur 100-prozentigen Breitbandabdeckung dar. Alterna-

tive Technologien wie Breitband über Satellit konnten sich dennoch – auch für diese Regionen – bisher nicht 

in großer Masse durchsetzen. Innovationen im Bereich Satellitentechnologie könnten allerdings eine zweite 

Chance für Breitband über Satellit ermöglichen. Infolgedessen stellt sich die Frage, ob satellitengestützte 

Breitbanddienste die derzeitige Ausbaulücke beim Hochgeschwindigkeitsbreitband schließen könnten. 

Der Diskussionsbeitrag basiert zum einen auf der Auswertung von Expertengesprächen mit verschiedenen 

Vertretern aus Forschung, Beratung, der Satellitenbetreiber und der Reseller. Zum anderen erfolgt eine Aus-

wertung von öffentlich zugänglichen Unternehmens- und Brancheninformationen zu Marktdaten wie Preise 

und typische Bandbreiten. Die ausgewählten Unternehmen und deren Angebote wurden insbesondere nach 

dem Kriterium der Marktpräsenz und ihrer Repräsentativität für ihren jeweiligen Anbietertypus gewählt. 

Schließlich wird auf dieser Grundlage die gegenwärtige und zukünftige Relevanz von Breitbandanschlüssen 

über Satellit sowie deren Beitrag zur Breitbandversorgung beurteilt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen nach dem Dafürhalten der Autoren, dass Breitband über Satellit in 

2018 ein hochpreisiges Nischenprodukt war. Für eine weitere Verbreitung kommen nach wie vor technische 

Nachteile wie hohe Latenzzeiten, zusätzliche hohe Installationsaufwände für den Endnutzer und höhere mo-

natliche Preise im Vergleich zu VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) sowie niedrigere Bandbreiten 

und/oder Datenvolumen zum Tragen. 

Zukünftige technische Entwicklungen wie LEO175-Satellitenkonstellationen und mehrfach nutzbare Raketen 

von z. B. SpaceX könnten die Kosten, Netzengpässe und Latenzen der Satellitennetze reduzieren. Da bis dato 

keine Umsetzungsprojekte für diese neuen Technologien vollständig abgeschlossen wurden, sind die Vorteile 

in der Praxis noch nicht belegt. Die Autoren regen im Hinblick auf die Bestimmung der zukünftigen Relevanz 

von Breitbanddiensten über Satellit an, dass die technologischen Entwicklungen, sowie deren Auswirkungen 

auf den Markt, im weiteren Verlauf beobachtet werden. 

175 Low Earth Orbit 
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Die ökonomische Relevanz und Entwicklungsperspektiven von Blockchain: Analysen für den Telekommu-
nikations- und Energiemarkt 

Die Blockchain-Technologie findet heutzutage bereits Eingang in verschiedene Wirtschaftsbereiche. Tech-

nisch gehört sie zu den Distributed-Ledger-Technologien, d. h. es wird eine dezentrale Dokumentation von 

Transaktionen auf mehreren Standorten vorgenommen. Blockchains können in erster Linie dort eingesetzt 

werden, wo eine verlässliche Nachverfolgung von Daten- und Zahlungsströmen gewährleistet werden soll, 

Handlungsanweisungen über Smart Contracts ausgeführt und aufgezeichnet werden sollen und viele Akteure 

beteiligt sind. 

In diesem Diskussionsbeitrag wird zunächst die grundsätzliche Funktionsweise der Blockchain-Technologie 

erläutert. Anschließend werden konkrete Anwendungsbeispiele im Bereich der Energie- und Telekommuni-

kationswirtschaft vorgestellt. Hierbei soll aufgezeigt werden, welche Relevanz und Entwicklungsperspektive 

diese Technologien aufweisen und welches Potenzial bei der Vernetzung von Bürgern sowie von privaten und 

öffentlichen Einrichtungen entsteht. 

Im Bereich der Energie wird für die Autoren sichtbar, dass vielfältige Anwendungen denkbar sind, die konkre-

te Umsetzung jedoch noch am Anfang steht. Hier werden verschieden Anwendungsfälle diskutiert: Quartiers-

lösungen, Abrechnung, Netzengpassmanagement und Bilanzkreisbewirtschaftung. Daneben sind weitere 

Anwendungsfelder denkbar, z. B. im Bereich Elektromobilität, Asset Management, Stromgroßhandel oder 

Zertifizierung von Energieprodukten. Die Anwendung der Blockchain ist hier als ein dynamischer Prozess zu 

verstehen, bei dem derzeit noch viele Fragen ungelöst sind und sich die Akteure noch relativ am Anfang be-

finden. Dies zeigt sich auch dadurch, dass die Blockchain ihren disruptiven Charakter (noch) nicht in der Wei-

se offenbart hat, als dass tatsächlich einzelne Marktrollen bereits obsolet geworden sind. Momentan ist eher 

zu erkennen, dass sich Marktrollen verändern bzw. neue Aufgaben z. B. für den Netzbetreiber entstehen. 

Auch im Bereich Telekommunikation zeigen sich in den Augen der Autoren verschiedene denkbare Anwen-

dungsbereiche; das Ausmaß der Umsetzung von Blockchain ist aber noch sehr begrenzt. Wenn es aufgrund 

mangelnder Transparenz und einer hohen Komplexität bestehender Prozesse zu ineffizienten Marktergebnis-

sen kommt, kann Blockchain-Technologie aber theoretisch auch einen Mehrwert im Telekommunikations-

sektor bieten. In den Anwendungsfeldern Auslandsroaming und "Internet der Dinge" (Internet of Things, IoT) 

müssen jedoch noch einheitliche technologische Regeln und Rahmenbedingungen für die Umsetzung entwi-

ckelt werden. 

Die Autoren folgern abschließend, dass sich sowohl für den Energie- als auch den TK-Sektor weitere, über-

greifende Fragestellungen ergeben, die es für einen Einsatz der Blockchain zu lösen gilt. Als die zwei Wesentli-

chen sehen sie zum einen die Frage nach dem Charakter der Smart Contracts und der Governance im Umfeld 

einer Blockchain-Lösung sowie zum anderen die Frage des steigenden Datenvolumens und der Standardisie-

rung unterschiedlicher Blockchains an. 
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Anhang 
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Anhang 1: Grundzüge des nationalen, europäi-

schen und internationalen Rechts im Bereich TK 

Wesentliche Grundlage der Regulierungstätigkeit der Bundesnetzagentur im Bereich der Telekommunikation 

stellt das Telekommunikationsgesetz (TKG) dar, das den EU-Rechtsrahmen für elektronische Kommunikati-

onsnetze und -dienste umsetzt. Ab dem 21. Dezember 2020 wird dieser Rechtsrahmen maßgeblich durch den 

Europäischen Kodex für Elektronische Kommunikation (im Folgenden: EKEK) vorgegeben, der die bisherigen 

Richtlinien – Rahmenrichtlinie 2002/21/EG, Genehmigungsrichtlinie 2002/20/EG, Zugangsrichtlinie 

2002/19/EG, Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG und Datenschutzrichtlinie 2002/58/EG  ablösen wird. Der 

deutsche Gesetzgeber hat bis zum 21. Dezember 2020 Zeit, die Vorgaben des EKEK in das deutsche Recht um-

zusetzen und das geltende TKG zu novellieren. 

Bislang knüpft das geltende TKG an den Begriff des Telekommunikationsdienstes an. Dieser wird nach § 3 

Nr. 24 TKG definiert als "Dienst, der in der Regel gegen Entgelt erbracht wird und ganz oder überwiegend in 

der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze besteht". Entsprechend der Genehmigungs-

richtlinie setzt das Telekommunikationsgesetz für die gewerbliche Erbringung öffentlich zugänglicher Tele-

kommunikationsdienste und den gewerblichen Betrieb öffentlicher Telekommunikationsnetze die Meldung 

des Anbieters bzw. Betreibers bei der Bundesnetzagentur voraus (§ 6 TKG). 

Für den EKEK kommt es zukünftig auf das Vorliegen eines elektronischen Kommunikationsdienstes an. Die-

ser umfasst nach Art. 2 Nr. 4 EKEK Internetzugangsdienste, interpersonelle Kommunikationsdienste und 

Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen bestehen, wie Übertragungsdienste, die 

für die Maschine-Maschine-Kommunikation und für den Rundfunk genutzt werden. 

Im Bereich der interpersonellen Kommunikationsdienste unterscheidet der EKEK in Art. 2 Nr. 6 und 7 zwi-

schen nummerngebundenen und nummernunabhängigen Diensten, für die teilweise unterschiedliche Rege-

lungen gelten. Das hat zur Folge, dass die bisherige Systematik des TKG, die als Adressaten TK-Netzbetreiber 

und/oder TK-Diensteanbieter einheitlich benennt, so nicht beibehalten werden kann und entsprechend die-

ser neuen Systematik anzupassen ist. 

Im Rahmen einer Novellierung des geltenden TKG sind insbesondere die Planungs- und Informationsinstru-

mente Breitband- und Infrastrukturatlas als Schwerpunkt zu identifizieren. Nach Art. 22 EKEK werden die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, eine geografische Erhebung der Reichweite von breitbandfähigen elektronischen 

Kommunikationsnetzen durchzuführen, soweit diese für die Aufgabenerfüllung der nationalen Regulierungs-

behörden erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund soll unter anderem für den derzeit vom Bundesministeri-

um für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) geführten Breitbandatlas eine Rechtsgrundlage im neu-

en TKG geschaffen werden. Der von der Bundesnetzagentur geführte Infrastrukturatlas umfasst die vorhan-

denen Infrastrukturen wie Rohre, Leerrohre und Antennen. Zudem gibt es weitere Planungs- und Informa-

tionsinstrumente, wie die von der Bundesnetzagentur betreute Funkloch-App und das Breitbandmesstool. 
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Im Rahmen der TKG-Novelle liegt ein wesentlicher Fokus auf der Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung 

der erfassten Daten. Die Anforderungen, der Kreis der Datenlieferanten und die Adressaten unterscheiden 

sich dabei je nach Anwendung. 

Das 5. TKG-Änderungsgesetz sieht Änderungen unter anderem in § 45n TKG vor. Zukünftig können Tele-

kommunikationsanbieter verpflichtet werden, Informationen über die tatsächliche, standortbezogene Mobil-

funknetzabdeckung, einschließlich einer Kartendarstellung zur aktuellen Netzabdeckung bereitzustellen. 

Diese Informationen werden von der Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite veröffentlicht. 

Ein Kernbereich des geltenden TKG ist die Marktregulierung (Teil 2 des Gesetzes). Diese setzt nach § 10 

Abs. 2 TKG voraus, dass die betroffenen Märkte durch Marktzutrittsschranken gekennzeichnet sind, länger-

fristig nicht zu wirksamem Wettbewerb tendieren und dass die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbs-

rechts allein nicht ausreicht, um dort Marktversagen angemessen entgegenzuwirken. Entscheidungen im 

Bereich der Marktregulierung werden von den Beschlusskammern getroffen. Der Marktregulierung haben 

eine Marktdefinition und eine Marktanalyse der Präsidentenkammer voranzugehen, die der Festlegung der 

relevanten Märkte sowie der Feststellung beträchtlicher Marktmacht auf diesen Märkten dienen. Bei der 

Durchführung der Verfahren zur Marktdefinition und Marktanalyse hat die Bundesnetzagentur den interes-

sierten Kreisen, den Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Kommission 

die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (Konsultations- und Konsolidierungsverfahren). Etwaigen Stel-

lungnahmen der Kommission oder der nationalen Regulierungsbehörden hat die Bundesnetzagentur weitest-

gehend Rechnung zu tragen. Der Europäischen Kommission steht bezüglich einer von der Märkte-

Empfehlung der Kommission abweichenden Festlegung eines relevanten Marktes sowie der Feststellung be-

stehender bzw. fehlender beträchtlicher Marktmacht ein Vetorecht zu. 

Die Rechtsfolgen der Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens beträchtlicher Marktmacht auf den 

jeweiligen Telekommunikationsmärkten bedürfen einer vorherigen Festlegung der Beschlusskammer durch 

eine Regulierungsverfügung. Mit dieser können nach pflichtgemäßem Ermessen folgende Verpflichtungen 

nach TKG festgelegt werden: 

Diskriminierungsverbot (§ 19), 

Transparenzverpflichtung (§ 20), 

Zugangsverpflichtungen (§ 21), 

Getrennte Rechnungsführung (§ 24), 

Entgeltregulierung für Zugangsleistungen (§ 30) und 

Entgeltregulierung für Endnutzerleistungen (§ 39). 

Die Vorschriften über die Zugangsregulierung enthalten einen nicht abschließenden Katalog von Zugangsva-

rianten. Neben der Zusammenschaltung und verschiedenen Zugangsmöglichkeiten – wie z. B. dem Zugang 

zur Teilnehmeranschlussleitung – ist hierin auch die Möglichkeit vorgesehen, Unternehmen mit beträchtli-

cher Marktmacht zum entbündelten Breitbandzugang zu verpflichten. Erlegt die Bundesnetzagentur einem 

Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eine Zugangsverpflichtung auf, so soll sie das Unternehmen 
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grundsätzlich auch dazu verpflichten, innerhalb von drei Monaten ein Standardangebot für die Zugangsleis-

tung zu veröffentlichen. 

Im Rahmen der Entgeltregulierung hat die Bundesnetzagentur darauf zu achten, dass Entgeltregulierungs-

maßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt sind (Konsistenzgebot). Der Hauptanwendungsbe-

reich der Entgeltregulierung liegt dabei im Bereich der Zugangsleistungen, wobei Zugangs- und Entgeltan-

ordnung einheitlich ergehen können. Unterliegen Entgelte der Ex-ante-Genehmigungspflicht, dürfen sie im 

Regelfall die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung nicht überschreiten, es sei denn, eine andere Vor-

gehensweise ist besser geeignet, die Regulierungsziele nach § 2 TKG zu erreichen. 

Findet eine Ex-post-Kontrolle statt (so insbesondere bei der Regulierung von Endkundenentgelten), wird 

nachträglich ein etwaiges missbräuchliches Verhalten des betroffenen Unternehmens bei der Forderung und 

Vereinbarung von Entgelten untersucht. Der Missbrauchstatbestand wird durch die Nennung von Beispielen 

konkretisiert (Dumping, Preis-Kosten-Schere, sachlich ungerechtfertigte Bündelung). 

Der neue Kodex enthält in Art. 74 EKEK Bestimmungen zur Preiskontrolle und Kostenrechnung; es handelt 

sich hierbei um eine der Maßnahmen, die einem marktbeherrschenden Unternehmen gemäß Art. 68 EKEK 

auferlegt werden kann. 

Des Weiteren hebt der EKEK im Zusammenhang der Marktregulierung die Rolle freiwilliger Zugangsverein-

barungen stärker hervor. Art. 79 EKEK beschreibt das prozedurale Vorgehen, nach welchem freiwillige Ver-

einbarungen zu prüfen sind. 

Im Rahmen der besonderen Missbrauchsaufsicht kann die Bundesnetzagentur bei einem schuldhaft miss-

bräuchlichen Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens unter anderem eine Abschöpfung des wirt-

schaftlichen Vorteils anordnen und dem betroffenen Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geld-

betrags auferlegen. 

Gelangt die Bundesnetzagentur zu dem Schluss, dass auferlegte Zugangs- und Entgeltverpflichtungen nicht zu 

einem wirksamen Wettbewerb geführt haben und wichtige und andauernde Wettbewerbsprobleme oder 

Marktversagen auf den Märkten für bestimmte Zugangsprodukte auf Vorleistungsebene bestehen, kann sie 

schließlich als außerordentliche Maßnahme vertikal integrierten Unternehmen die Verpflichtung auferlegen, 

ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der betreffenden Zugangsprodukte auf Vorleis-

tungsebene in einem unabhängig arbeitenden Geschäftsbereich unterzubringen (§ 41 TKG). 

Art. 32 und 33 EKEK regeln die Konsolidierungsverfahren, d. h. die für alle Mitgliedsländer geltenden Markt-

analyseverfahren (Marktdefinition und Feststellung der beträchtlichen Marktmacht) und Verfahren für die 

Auferlegung von Regulierungsmaßnahmen, und die diesbezügliche Zusammenarbeit mit der Kommission 

und BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Im EKEK wird ein Vetorecht für 

Regulierungsmaßnahmen für zwei Fälle eingeführt: Im Rahmen von Art. 61 Abs. 3 EKEK (symmetrische Regu-

lierung) kann die Kommission ein Veto bei Regulierungsmaßnahmen einlegen, die über den ersten Konzent-

rations- oder Verteilerpunkt hinausgehen. Im Rahmen von Art. 76 EKEK, der grundsätzlich die Freistellung 

von Ko-Investitionsvorhaben in Hochgeschwindigkeitsnetze durch Unternehmen mit beträchtlicher Markt-

macht ermöglicht, kann die Bundesnetzagentur in Ausnahmefällen Regulierungsmaßnahmen auferlegen 

(Art. 76 Abs. 2 EKEK). Sowohl bei der Entscheidung der Bundesnetzagentur, keine Maßnahmen aufzuerlegen, 
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als auch beim zusätzlichen Eingriff mit regulatorischen Verpflichtungen durch die Bundesnetzagentur, be-

steht ein Vetorecht der Kommission. 

Das Veto der Kommission steht jeweils unter der Voraussetzung, dass BEREC "die ernsten Bedenken der 

Kommission teilt" (sog. "Double-Lock-Veto"). 

Die in Teil 3 des TKG enthaltenen Regelungen zum Kundenschutz gestalten bestimmte Aspekte des zivilrecht-

lichen Verhältnisses zwischen Anbietern von Telekommunikationsdiensten und deren Kunden aus. Geregelt 

werden hier insbesondere der Mindestinhalt von Verträgen, Haftungsfragen, der Anspruch auf einen Entstö-

rungsdienst, der Anspruch auf einen Einzelverbindungsnachweis, die Verbindungspreisberechnung, der 

Rechnungsinhalt, Teilzahlungen, die Sperre, die Aufnahme in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse, Veröffent-

lichungspflichten, die Rufnummernübertragbarkeit und die rechtliche Situation im Falle eines Umzugs des 

Teilnehmers. § 46 Abs. 1 TKG regelt zu Gunsten des Teilnehmers, dass der Dienst im Falle des Anbieterwech-

sels nicht länger als einen Kalendertag unterbrochen sein darf. Das abgebende Unternehmen hat dabei sicher-

zustellen, dass die Leistung nicht unterbrochen wird, bevor das aufnehmende Unternehmen die Leistung 

erbringen kann. Die von der Bundesnetzagentur aufgrund der Ermächtigung nach § 45n TKG erlassene Ver-

ordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt trat am 1. Juni 2017 in Kraft und 

verbessert die Informationsrechte der Endnutzer gegenüber ihrem Festnetz- und Mobilfunkanbieter. 

Nach Art. 101 wird mit dem EKEK eine beschränkte Vollharmonisierung der Endnutzerrechte angestrebt. Im 

Einzelfall kann dies dazu führen, dass das hohe deutsche Verbraucherschutzniveau abgesenkt wird. Insgesamt 

sollten aber die im TKG bestehenden verbraucherschützenden Regelungen, die sich nicht im EKEK wiederfin-

den, so weit wie möglich beibehalten werden. 

Das TKG und die Transparenzverordnung werden anzupassen sein. Dies betrifft insbesondere die Themen 

Informationspflichten, Transparenz, Dienstequalität, Vertragslaufzeit und Kündigung. 

Teil 4 des TKG enthält Vorgaben zur Interoperabilität von Fernsehgeräten, zur Interoperabilität der Übertra-

gung digitaler Fernsehsignale und zu Zugangsberechtigungssystemen. 

Derzeit sieht der Entwurf des 6. Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes die Förderung des 

Hörfunks mittels Vorgaben zur Interoperabilität für Radioempfangsgeräte vor. Mit der Ergänzung des 

§ 48 TKG soll erreicht werden, dass höherwertige Radioempfangsgeräte nur noch gehandelt werden dürfen, 

wenn diese zum Empfang normgerechter digitaler Signale geeignet sind (beispielsweise DAB+ oder Internet-

radio). Dazu sollen diese Radioempfangsgeräte mit einer Schnittstelle ausgestattet sein, die zum Empfang 

digitalisierter Inhalte geeignet ist. Durch die Änderung des TKG in diesem Bereich soll zugleich die Interope-

rabilitätsverpflichtung aus Art. 113 Abs. 1 des EKEK umgesetzt werden, sodass die Regelung auch europarecht-

lichen Vorgaben entspricht. Im Bereich der Frequenzregulierung (Teil 5 Abschnitt 1 des TKG) obliegt der Bun-

desnetzagentur die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung. Hierzu werden auf 

der Grundlage der Frequenzverordnung der Frequenzplan erstellt sowie Frequenzen zugeteilt. Frequenzen 

sollen in der Regel allgemein zugeteilt werden, sofern hierbei eine effiziente und störungsfreie Frequenznut-

zung sichergestellt ist. Sind Frequenzen knapp, kann die Bundesnetzagentur anordnen, dass der Zuteilung ein 

Vergabeverfahren voranzugehen hat. Im Falle einer Vergabe soll die Bundesnetzagentur die Frequenzen 

grundsätzlich versteigern und ausnahmsweise – so im Bereich Rundfunk – im Wege der Ausschreibung ver-

geben. Frequenzzuteilungen können unter bestimmten Voraussetzungen mit der Zustimmung der Bundes-

netzagentur vom Zuteilungsinhaber auf einen anderen Rechtsträger übertragen werden. 
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Im Rahmen der anstehenden Novellierung des TKG ergeben sich aus den Regelungen des EKEK im Bereich 

der Frequenzregulierung unter anderem folgende Änderungsbedarfe: 

Umsetzung der Vorgaben des Art. 47 Abs. 2 EKEK, wonach der gemeinsame Aufbau und die gemeinsame 

Nutzung von passiven und aktiven Infrastrukturen und kommerzielle Roamingzugangsvereinbarungen 

zugelassen werden können. 

Möglichkeit der verpflichtenden Auferlegung lokaler Roamingzugangsvereinbarungen unter engen Vo-

raussetzungen nach Art. 61 Abs. 4 EKEK. 

Umsetzung der Vorgaben zur Frequenzlaufzeit ("Vorhersehbarkeit" von 20 Jahren bei einer Mindestlauf-

zeit von 15 Jahren) gemäß Art. 49 EKEK. 

Nach Teil 5 Abschnitt 2 des TKG (Nummerierung) ist es Aufgabe der Bundesnetzagentur, den Nummernraum 

zu strukturieren und auszugestalten, Nummern an Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbietern von 

Telekommunikationsdiensten und Endnutzer zuzuteilen. Im Zusammenhang mit der Nummerierung enthält 

das Gesetz in den §§ 66a bis 66m zudem detaillierte Regelungen, die auf eine Verhinderung des Missbrauchs 

von Rufnummern abzielen (insbesondere: Preisangabe, Preisansage, Preisanzeige, Preishöchstgrenzen, Ver-

bindungstrennung, Anwählprogramme, Warteschleifen, Wegfall des Entgeltanspruchs, Auskunftsanspruch 

und Rufnummernübermittlung). Die Bundesnetzagentur ist dabei nach § 67 TKG befugt, Anordnungen und 

andere geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der von ihr 

erteilten Zuteilungsbedingungen sicherzustellen. Hierbei soll sie z. B. im Falle der gesicherten Kenntnis von 

der rechtswidrigen Nutzung einer Rufnummer die Abschaltung der Rufnummer anordnen und kann den 

Rechnungsersteller auffordern, für diese Nummer keine Rechnungslegung vorzunehmen. 

In Teil 5 Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 wurde in den §§ 77a ff. TKG das sog. DigiNetzG eingefügt, welches die 

Kostenreduzierungsrichtlinie der Europäischen Kommission in das nationale Recht umgesetzt hat. Der Breit-

bandausbau stellt die kostenintensivste Herausforderung des EU-Binnenmarkts dar, wobei 80 % der Kosten 

auf den Tiefbau entfallen. 

Mit dem DigiNetzG sollten die Kosten des flächendeckenden Breitbandausbaus durch Synergien mit anderen 

Netzinfrastrukturen und durch die Mitverlegung bei Bauarbeiten gesenkt werden. Seit Inkrafttreten des Digi-

NetzG im November 2016 kam es jedoch vielfach zu Doppel- bzw. Überbauten von Breitbandinfrastrukturen. 

Durch die Neufassung des § 77i Abs. 3 im Rahmen des 5. TKG-Änderungsgesetzes soll dieses Problem behoben 

werden. 

Die Vorschriften §§ 77a ff. TKG sehen einen Auskunfts- und Mitnutzungsanspruch gegenüber Betreibern von 

Versorgungsinfrastruktur und Verkehrsdiensten vor, um Komponenten digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze 

einzubauen. 

Daraus folgt eine symmetrische Zugangsregulierung: Jeder Netzbetreiber – auch ohne marktbeherrschende 

Stellung – hat grundsätzlich Zugang zu gewähren. Darüber hinaus können Eigentümer oder Betreiber öffent-

licher Telekommunikationsnetze bei Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze binnen 

zwei Wochen die Erteilung von Informationen über geplante oder laufende Bauarbeiten sowie die Koordinie-

rung von Bauarbeiten beantragen. 
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Bei Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über Einzelfragen der §§ 77a ff. TKG wie z. B. über die Erteilung 

von Auskünften, die beantragte Mitnutzung oder Entgelte, kann die Bundesnetzagentur als sog. nationale 

Streitbeilegungsstelle angerufen und innerhalb von vier Monaten eine Entscheidung verlangt werden. Das 

Streitbeilegungsverfahren ist als Beschlusskammerverfahren ausgestaltet. 

Zukünftig werden die bestehenden Regelungen zur symmetrischen Regulierung gemäß Art. 61 Abs. 3 EKEK 

erweitert. Dieser enthält unter engen Voraussetzungen – erweiterte Regelungen zur Auferlegung von Zu-

gangsverpflichtungen (einschließlich aktiver oder virtueller Zugangsprodukte) gegenüber Betreibern elektro-

nischer Kommunikationsnetze oder Eigentümern von Verkabelungen und zugehörigen Einrichtungen unab-

hängig von einer festgestellten Marktmacht. 

Die im Teil 6 des TKG zum Universaldienst enthaltenen Regeln stellen sicher, dass der Öffentlichkeit seitens 

des Marktes ein ausreichendes und angemessenes Angebot an Telekommunikationsdiensten zu erschwingli-

chen Preisen zur Verfügung steht. Zu diesem Mindestangebot zählen der Anschluss an ein öffentliches Tele-

fonnetz (inklusive funktionalem Internetzugang), der Zugang zu öffentlichen Telefondiensten, ein gedrucktes 

öffentliches Teilnehmerverzeichnis, ein umfassender und öffentlicher Telefonauskunftsdienst, die flächende-

ckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen sowie die Möglichkeit, an Letzteren kos-

tenlose Notrufe abzusetzen. 

Im Rahmen der Umsetzung des EKEK wird überdies zu berücksichtigen sein, dass der Begriff des Universal-

dienstes nach Art. 84 Abs. 1 EKEK zukünftig den Zugang zu einem "erschwinglichen verfügbaren angemesse-

nen Breitbandinternetzugangsdienst und zu Sprachkommunikationsdiensten" an einem festen Standort vor-

sieht. Das TKG muss entsprechend geändert werden, da hier bislang in § 78 Abs. 2 TKG von einem "funktiona-

len Internetzugang" die Rede ist. Der Charakter des Universaldienstes als Grundversorgungsinstrument muss 

dabei unverändert erhalten bleiben. 

Im Teil 7 des TKG enthält das Gesetz Regelungen zum Fernmeldegeheimnis, Datenschutz und zur öffentli-

chen Sicherheit. Der Abschnitt "Fernmeldegeheimnis" regelt neben den Vorgaben zur Beachtung des Fern-

meldegeheimnisses auch Regeln zum Abhörverbot beim Betrieb von Funkanlagen sowie zum Missbrauch von 

Sende- und sonstigen Telekommunikationsanlagen. Im Abschnitt Datenschutz wird dabei der Schutz perso-

nenbezogener Daten der Teilnehmer und Nutzer von Telekommunikation bei der Erhebung und Verwen-

dung dieser Daten durch Unternehmen und Personen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste er-

bringen oder an deren Erbringung mitwirken, geregelt. Einzelne Vorschriften beinhalten unter anderem Re-

gelungen zu den Informationspflichten der Diensteanbieter, zur Erhebung und Verwendung von Bestandsda-

ten, Verkehrsdaten und Standortdaten, zum Einzelverbindungsnachweis, zur Mitteilung ankommender Ver-

bindungen im Falle bedrohender oder belästigender Anrufe, zur Rufnummernanzeige und -unterdrückung 

sowie zur Auskunftserteilung über die in Teilnehmerverzeichnissen enthaltenen Rufnummern. Im Abschnitt 

"Öffentliche Sicherheit" sind unter anderem Vorschriften über den Notruf, technische Schutzmaßnahmen der 

Diensteanbieter, die Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen, das automatisierte und das manuelle Aus-

kunftsverfahren sowie das Auskunftsersuchen des Bundesnachrichtendienstes enthalten. 

Teil 8 des Gesetzes regelt die Organisation, die Aufgaben und die Befugnisse der Bundesnetzagentur. Hier 

finden sich unter anderem Vorschriften über das Beschlusskammerverfahren, über die Zusammenarbeit mit 

anderen nationalen und europäischen Behörden sowie über das Gerichtsverfahren. In Letzteren wird festge-

legt, dass gegen die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach dem TKG der Verwaltungsrechtsweg offen-

steht. Dieser ist bei Beschlusskammerentscheidungen zwecks Verfahrensbeschleunigung auf zwei Instanzen 
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beschränkt (Verwaltungsgericht > Bundesverwalt ngsgericht). Verletzen Telekomm nikations nternehmen 

ihre nach oder aufgrund des Telekommunikationsgesetzes bestehenden Pflichten, ist die Bundesnetzagentur 

unter anderem befugt, die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, Zwangsgelder zu erheben oder – als letz-

tes Mittel – die Tätigkeit des Unternehmens zu untersagen. 

Schließlich sind in Teil 9 des Gesetzes Regeln zu den Abgaben enthalten. § 142 TKG wurde durch Art. 12 

Nr. 1 DigiNetzG geändert. Demnach sollen ab dem 1. Oktober 2021 für alle auf Grundlage des TKG ergehenden 

Zuteilungen zwingend Gebühren erhoben werden, die als Lenkungszweck die optimale Nutzung und eine den 

Zielen des TKG verpflichtende Nutzung der Ressource "Nummern" sicherstellen. Für den Bereich der Zutei-

lung von Nutzungsrechten an Nummern soll die fakultative Berücksichtigung eines Lenkungszwecks beibe-

halten werden. 

Zuletzt sind in Teil 10 des TKG Straf- und Bußgeldvorschriften und in Teil 11 Übergangs- und Schlussvor-

schriften enthalten. 

So sind beispielsweise nach § 149 Abs. 1a TKG bei bestimmten Verstößen gegen die Vorschriften über das Ro-

aming sowie über die Netzneutralität Geldbußen möglich, so v. a. bei unzulässigen Maßnahmen des Ver-

kehrsmanagements, bei Verstößen gegen die Transparenzmaßnahmen der Verordnung oder wenn einer voll-

ziehbaren Anordnung der Bundesnetzagentur zuwidergehandelt wird. Bislang waren Geldbußen bis zu 

500.000 Euro möglich (bei Verstößen gegen die Transparenzvorschriften bis zu 100.000 Euro). Mit dem 5. TKG-

Änderungsgesetz wurde in bestimmten Fällen der Rahmen für natürliche Personen auf 1 Mio. Euro angeho-

ben, für juristische Personen und Personenvereinigungen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 

mehr als 50 Mio. Euro kann die Geldbuße zukünftig bis zu 2 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes betra-

gen. 

Des Weiteren ist die Bundesnetzagentur befugt, die Einhaltung der genannten EU-Verordnungen mittels der 

Maßnahmen nach § 126 TKG durchzusetzen, so z. B. mittels Erhebung von Zwangsgeldern. Durch das 5. TKG-

Änderungsgesetz kann nunmehr ein Zwangsgeld von 1.000 Euro bis höchstens 10 Millionen Euro – statt wie 

bisher bis zu 500.000 Euro  festgesetzt werden. 

Mit dem geplanten 6. TKG-Änderungsgesetz sollen künftig EU-Vorgaben zu "Intra-EU-Calls" mittels einer 

Anpassung des § 149 TKG umgesetzt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher werden seit dem 

15. Mai 2019 vor überhöhten Preisen für Auslandsgespräche innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) geschützt: Anrufe ins EWR-Ausland dürfen maximal 19 Cent pro Minute kosten, für eine SMS gilt die 

Obergrenze von maximal 6 Cent. Bei Verstößen gegen diese Vorgaben kann die Bundesnetzagentur künftig 

Zwangs- und Bußgelder verhängen und zudem bei Streitigkeiten zwischen dem Anbieter und dem Kunden 

schlichten. 
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Anhang 2: Mitglieder des Wissenschaftlichen Ar-

beitskreises für Regulierungsfragen 

Univ.-Prof. Dr. Bernd Holznagel, LL.M. 

Vorsitzender 

Direktor des Instituts für Informations-, Telekom-

munikations- und Medienrecht (ITM) 

Öffentlich-rechtliche Abteilung 

Leonardo-Campus 9, 48149 Münster 

Prof. Dr. Justus Haucap 

Stellv. Vorsitzender 

Düsseldorf Institute for Competition Economics 

(DICE) 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 

Prof. Dr. Frank Brettschneider 

Universität Hohenheim 

Fachgebiet Kommunikationswissenschaft 

Fruwirthstraße 46, Kavaliershaus 3 

70593 Stuttgart 

Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott 

Mercator School of Management 

Universität Duisburg-Essen 

Lehrstuhl Unternehmens- und Technologieplanung 

Lotharstr. 65, 47057 Duisburg 

Dr. Iris Henseler-Unger 

General Manager and Director 

Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und 

Kommunikationsdienste GmbH (WIK) 

Postfach 20 00, 53588 Bad Honnef 

oder: Rhöndorfer Str. 68, 53604 Bad Honnef 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kellerer 

Technische Universität München 

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

Lehrstuhl für Kommunikationsnetze 

Arcisstraße 21, 80333 München 

Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M. 

Georg-August-Universität Göttingen 

Institut für Wirtschaftsrecht 

Platz der Göttinger Sieben 6, 37073 Göttingen 

Prof. Dr. Claudia Loebbecke, M.B.A. 

Universität zu Köln 

Seminar für ABWL, Medien- und Technologie-

management 

Pohligstr. 1, 50969 Köln 

Prof. Dr. Markus Ludwigs 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Europarecht 

Neubaustraße 11, 97070 Würzburg 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Albert Moser 

Leiter des Institut für Elektrische Anlagen und Ener-

giewirtschaft 

RWTH Aachen 

Schinkelstraße 6, 52062 Aachen 
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Prof. Dr. Klaus Möller *) 

Direktor des Instituts für Accounting, 

Controlling und Auditing 

Universität St. Gallen 

Tigerbergstrasse 9, 9000 St. Gallen (Schweiz) 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ina Schieferdecker 

Fraunhofer-Institut FOKUS 

Kaiserin-Augusta-Allee 31, 10589 Berlin 

Prof. Dr. Jens-Peter Schneider 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Institut für Medien- und Informationsrecht 

Rempartstr. 4, 79085 Freiburg 

*) bis 31. Dezember 2018 
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Anhang 3: Zusammenfassende Darstellung des 

Nummernraums für öffentliche Telekommunikati-

on 

(Inhaltlich entnommen dem "Nummernplan Nummernraum für die öffentliche Telekommunikation", Verfü-

gung Nr. 29/2015 vom 8. Juli 2015, Amtsblatt 13/2015, geändert durch Verfügung 25/2016, Amtsblatt 08/2016 

vom 4. Mai 2016) 

Nummer bzw. führende Ziffern einer Nummer Verwendung 

0 Nationale Verkehrsausscheidungsziffer 

00 Internationale Verkehrsausscheidungsziffern 

010xy, 0100yy 
mit x = 1 ... 9 
und y = 0 ... 9 

Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl 

(0)11  

(0)115 

(0)116xyy 
mit x = 0, 1 und 

y = 0 ... 9 

(0)118xy, (0)1180yy 
mit x = 1 … 9 und y = 0 … 9   

Reserve; 

Ausnahmen: 

 Einheitlicher Behördenruf (Internationaler Zugang) 

- Harmonisierte Dienste von sozialem Wert (HDSD,
   internationaler Zugang) 

- Vermittlungsdienste 

(0)12  Reserve 

(0)13 

(0)137x, 
mit x = 1 … 9 

Reserve; 

Ausnahme: 

- Massenverkehrs-Dienste 

(0)14  Reserve 

(0)15, (0)16, (0)17 

(0)161 

(0)164 

(0)165 

(0)166 

Mobile Dienste; 

Ausnahmen: 

- Reserve 

 e*Message Wireless Information Services 
   Deutschland GmbH (Funkruf) 

- Reserve 

- Reserve 
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Nummer bzw. führende Ziffern einer Nummer Verwendung 

(0)167 

(0)168 

(0)169 

- Reserve 

 e*Message Wireless Information Services
   Deutschland GmbH (Funkruf) 

 e*Message Wireless Information Services
   Deutschland GmbH (Funkruf) 

(0)180x 
mit x = 0 … 9 

Service-Dienste  

(0)181xxx, (0)181xxxx 
mit x = 0 … 9 

Internationale Virtuelle Private Netze (IVPN) 

(0)18xy, (0)18xyy, (0)18xyyy, 
(0)18xyyyy, (0)18xyyyyy, 

(0)18xyyyyyy 
mit x = 2 ... 9 und 

y = 0 ... 9 

Virtuelle Private Netze (VPN) 

(0)19 

(0)19x 
mit x = 1 ... 4 

(0)1986115 

(0)1987xxx 
mit x = 0 … 9 

(0)1988xx 
mit x = 0 … 9 

(0)1989xy 
mit x = 1 … 9 und y = 0 … 9 

(0)19890xx 
mit x = 0 ... 9 

(0)199 

Reserve;  

Ausnahmen: 

 Online-Dienste 

- Verkehrslenkung:

   - Verkehrslenkungsnummer für die
      behördeneinheitliche Rufnummer 115

   - Verkehrslenkungsnummern für Rufnummern der
      Struktur 116xyy

   - Zielnetzbetreiberkennungen zur Generierung von
      Verkehrslenkungsnummern für Internationale
      entgeltfreie Mehrwertdienste

 Verkehrslenkungsnummern für Auskunftsdienste
      und Vermittlungsdienste

 Verkehrslenkungsnummern für 
      Vermittlungsdienste

 Verkehrslenkungsnummern für netzinterne
      Verkehrslenkung 

(0)xy, (0)xyy, (0)xyyy, (0)xyyyy 
mit x = 2 ... 9 und 

y = 0 ... 9 

(0)31-0 

Ortsnetzkennzahlen (ONKz);  

Ausnahmen: 

- Testrufnummer Betreiberauswahl und
   Betreibervorauswahl Fernverbindungen 
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Nummer bzw. führende Ziffern einer Nummer Verwendung 

(0)31-1 

(0)31-x 
mit x = 2 … 9 

(0)32 

(0)500, (0)501 

(0)700 

(0)701 

(0)800 

(0)801 

(0)900x 
mit x = 1, 3 und 5 

(0)900x 
mit x = 0, 2, 4, 6, 7, 8 

(0)9009 

(0)901, (0)902, (0)903, (0)904, (0)905 

- Testrufnummer Betreiberauswahl und
   Betreibervorauswahl Ortsverbindungen 

- Reserve 

- Nationale Teilnehmerrufnummern 

- Reserve 

- Persönliche Rufnummern 

- Reserve 

 Entgeltfreie Telefondienste 

- Reserve 

- Premium-Dienste 

- Reserve 

- Anwählprogramme (Dialer) 

- Reserve 

xyy, xy yy, 
x yy yy, xy yy yy, 

x yy yy yy, 
xy yy yy yy 

mit x = 1 ... 9 
und y = 0 ... 9 

115 

110 

112 

116xyy 
mit x = 0, 1 und y = 0 ... 9 

118xy 
mit x = 1 … 9 und y = 0 … 9 

11800x 
mit x = 0 … 9 

1180xy 
mit x = 1 … 9 und y = 0 … 9 

Teilnehmerrufnummern in Ortsnetzen 

Besonders geregelte Teilnehmerrufnummer: 

- Einheitlicher Behördenruf 

Ausnahmen: 

- Polizei 

- Notruf, Feuerwehr (Europäische Notrufnummer) 

- Harmonisierte Dienste von sozialem Wert (HDSW) 

 Auskunfts- und Vermittlungsdienste 

- Vermittlungsdienste 

- Reserve 
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Nummer bzw. führende Ziffern einer Nummer Verwendung 

11x 
mit x = 1, 3, 4, 7, 9 

- netzinterne Nutzung 
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Anhang 4: Adressen und Rufnummern der Bun-

desnetzagentur 

Bundesnetzagentur im Internet: www.bundesnetzagentur.de          E-Mail: info@bnetza.de 

Sitz Bonn: 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 

Postfach 80 01, 53105 Bonn 

Tel.: +49 228 14-0 

Fax: +49 228 14-8872 

Dienstgebäude Mainz: 

Canisiusstraße 21, 55122 Mainz 

Postfach 80 01, 55003 Mainz 

Tel.: +49 6131 18-0 

Fax: +49 6131 18-5600 

Dienstgebäude Berlin: 

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 

Tel.: +49 30 22480-0 

Fax: +49 30 22480-459 

Kontakte der Bundesnetzagentur für Verbraucher im Bereich Telekommunikation: 

Verbraucherservice 

Anbieterwechsel, Umzug, Versorgung, 

Rechnung, Vertragsangelegenheiten 

Tel.: +49 30 22480-500 

Rufnummernmissbrauch 

Warteschleifen, Telefon Spam, 

Predictive Dialer 

Tel.: +49 291 9955-206 

E-Mail: rufnummernmissbrauch@bnetza.de 

Funkstörungen 

bei Radio- und Fernsehempfang, 

Leckstellenbeseitigung 

Tel.: +49 4821 895-555  (24h erreichbar) 

E-Mail: funkstoerung@bnetza.de 

Rufnummernverwaltung 

Ortsnetz-, Service-, Technische 

sowie sonstige Rufnummern 

Tel.: +49 661 9730-290 

E-Mail: nummernverwaltung@bnetza.de 

Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

– Schlichtungsstelle TK

Postfach 80 01, 53105 Bonn 

Tel.: +49 30 22480-590 

Fax: +49 30 22480-518 

E-Mail: schlichtungsstelle-tk@bnetza.de 

Missbrauch von Sendeanlagen 

Fragen und Anzeigen zu Spionagegeräten 

Tel.: +49 30 22480-500 

E-Mail: spionagegeraete@bnetza.de 
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NRA National Regulatory Authority 

Nr. Nummer 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

o. g. oben genannt (e, er, es, en) 

OHG Offene Handelsgesellschaft 
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OTT Over-The-Top 
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PMD Prüf- und Messdienst 
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RR Rahmenrichtlinie 

SchuTSEV Rechtsverordnung zum Schutz von öffentlichen Telekommunikations-

netzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen 

SDH Synchrone Digitale Hierarchie 

SMP Significant Market Power 

SMS Short Message Service 

SIM Subscriber Identity Module 

sog. so genannt (e, er, es) 

SRD Short Range Device (Kleinleistungsfunkanwendungen) 

SSBn Schnittstellenbeschreibungen 

SSNIP Small but Significant and Non-transitory Increase in Price 

StBA Statistisches Bundesamt 

TAL Teilnehmeranschlussleitung 

TCAM Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance 

Committee (Telekommunikationsausschuss für Marktbewertung und -

beobachtung) 

TETRA Terrestrial Trunked Radio, ursprünglich Trans-European Trunked Radio 

TK Telekommunikation 

TKG Telekommunikationsgesetz 

TKÜV Telekommunikations-Überwachungsverordnung 

tlw. teilweise 

TNV Telekommunikations-Nummerierungsverordnung 
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TR TKÜV Technische Richtlinie zur Umsetzung gesetzlicher Maßnahmen zur 

Überwachung der Telekommunikation und zum Auskunftersuchen für 

Verkehrsdaten 

TSM Telecom Single Market 

TV Television 

u. a. unter anderem 

UHF Ultra High Frequency 

UKW Ultrakurzwellen 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

URL Uniform Resource Locator 

UWB Ultra Wideband 

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

v. a. vor allem 

VDG Vertrauensdienstegesetz 

VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line 

Vfg. Verfügung 

VG Verwaltungsgericht 

VO Verordnung 

VO Funk Vollzugsordnung für den Funkdienst 

VoIP Internet-Telefonie 

VoLTE Voice over LTE 

VPN Virtual Private Network 

VSBG Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/15851

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

– 295 –

juris Lex QS
06052024 ()



296  |   VERZEICHNISSE 

VULA Virtual Unbundled Local Access 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 

WAR Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen 

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Netzwerk) 

WPT Wireless Power Transfer 

WRC World Radiocommunication Conference (Weltfunkkonferenz) 

WTSA World Telecommunication Standardisation Assembly 

z. B. zum Beispiel 

z. T. zum Teil 

zzgl. zuzüglich 
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Vorwort 
Gemäß ihres gesetzlichen Auftrags erstellt die Monopolkommission alle zwei Jahre ein Gutachten nach § 121 
Abs. 2 Telekommunikationsgesetz (TKG), in dem sie den Stand und die absehbare Entwicklung des Wettbewerbs 
auf den Telekommunikationsmärkten in der Bundesrepublik Deutschland beurteilt. Zudem evaluiert sie die Nach-
haltigkeit wettbewerbsorientierter Telekommunikationsmärkte, würdigt die Anwendung der Vorschriften des Tele-
kommunikationsgesetzes über die Regulierung und die Wettbewerbsaufsicht und nimmt zu sonstigen aktuellen 
wettbewerbspolitischen Fragen Stellung. 

Zur Vorbereitung ihres Gutachtens hat die Monopolkommission zwei Anhörungen durchgeführt. Am 9. Oktober 
2019 hat sie mit Vertretern der Unternehmen und Verbände Fragen zur Marktentwicklung und Regulierung disku-
tiert. Teilnehmer dieser Diskussionsrunde in Bonn waren: 

· ANGA, Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e. V., 
· BREKO, Bundesverband Breitbandkommunikation e. V., 
· BUGLAS, Bundesverband Glasfaseranschluss e. V., 
· Deutsche Telekom AG, 
· VATM, Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V. 

Die angehörten Unternehmen und Verbände haben ihre mündlichen Äußerungen gegenüber der Monopolkom-
mission durch schriftliche Stellungnahmen ergänzt. Schriftliche Stellungnahmen sind darüber hinaus von der Tele-
fónica Germany GmbH und der Vodafone GmbH eingegangen. 

Der Vizepräsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Herr Dr. 
Wilhelm Eschweiler sowie Mitarbeiter der Behörde haben mit der Monopolkommission am 10. Oktober 2019 die 
wettbewerbliche Situation auf den Telekommunikationsmärkten und Fragen der Telekommunikationsregulierung 
erörtert. Die Behörde hat darüber hinaus eine umfassende schriftliche Stellungnahme abgegeben. 

Weiterhin gab es vielfältige Kontakte der Mitglieder sowie der Mitarbeiter der Monopolkommission mit Vertretern 
der Bundesnetzagentur, des Bundeskartellamtes, der Verbraucherzentrale Bundesverband sowie von Unterneh-
men und Verbänden. Die Monopolkommission dankt allen Beteiligten für ihre Mitwirkung. 

Für die Erstellung des Gutachtens sind der Monopolkommission zudem Daten von der Bundesnetzagentur sowie 
im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur von der atene KOM GmbH dankenswer-
terweise zur Verfügung gestellt worden. 

Das Kommissionsmitglied Frau Dagmar Kollmann, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Telekom AG, war we-
der mit der Vorbereitung noch mit der Erstellung dieses Gutachtens in irgendeiner Form befasst. 

Die Monopolkommission bedankt sich bei ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern Herrn Daniel Richter und Herrn 
Lars Zeigermann, die das Gutachten federführend betreut haben, sowie bei Herrn Dr. Thomas Weck für seine Mit-
wirkung. 

Bonn, den 3. Dezember 2019 

Jürgen Kühling

Angelika WesterwelleThomas Nöcker

Achim Wambach 
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Kapitel 1 · Zur Rolle von Staat und Markt beim Aufbau neuer Netzinfrastrukturen 2 

Kurzfassung 

Zur Rolle von Staat und Markt beim Aufbau neuer Netzinfrastrukturen 

Politische Zielvorgaben für den Breitbandausbau 

K1. Mit ihrer Digitalisierungsstrategie verfolgt die Bundesregierung weitreichende Ziele für die Errichtung leis-
tungsfähiger Netzinfrastrukturen in Deutschland. Im Festnetz soll eine flächendeckende Versorgung mit Gigabitge-
schwindigkeiten bis 2025 realisiert werden. Gewerbegebiete, Schulen, öffentliche soziale Einrichtungen und Kran-
kenhäuser sollen zudem bereits in der laufenden Legislaturperiode vollständig an das Glasfasernetz angeschlossen 
werden. Im Mobilfunk sehen die Zielvorgaben vor, dass bestehende Versorgungslücken geschlossen und alle 
Haushalte zügig mit LTE versorgt werden. Zudem wird eine Verbesserung der Flächenversorgung, insbesondere für 
landwirtschaftliche Nutzflächen angestrebt. Nachgeordnete Verkehrswege wie Kreis- und Gemeindestraßen sollen 
vollständig erschlossen werden. 

Flächendeckende Vollversorgung in Festnetz und Mobilfunk nur schwer erreichbar 

K2. Die politischen Ziele stellen die Telekommunikationsmärkte vor erhebliche Herausforderungen. Diese sind 
dadurch bedingt, dass die Zieldimensionen Leistungsfähigkeit, räumliche Verfügbarkeit und der Zeithorizont für die 
Errichtung der entsprechenden Infrastrukturen  aufgrund knapper Ressourcen und dem sehr zeitintensiven Aus-
bauprozess – in einem Spannungsverhältnis stehen. Je höher die Anforderungen dabei an eine Zieldimension ge-
stellt werden, desto schwieriger ist es, die Ziele hinsichtlich der beiden anderen Dimensionen zu erfüllen. 

K3. Die z. T. starke Diskrepanz, die zwischen der Ausbaurealität und dem angestrebten Sollzustand besteht, illus-
triert das Ausmaß der Herausforderung. Um die Gigabitziele im Festnetz zu erfüllen, müssten schätzungsweise 30 
Prozent der deutschen Haushalte bis 2025 mit Glasfasernetzen erschlossen werden, was rund 12 Mio. neuen An-
schlüssen entspricht. Auch im Mobilfunk bedarf es erheblicher Ausbauanstrengungen, um die politischen Ziele zu 
erreichen. Zwar bestehen hohe Versorgungsauflagen aus der Frequenzversteigerung und vertraglich vereinbarte 
Ausbauverpflichtungen, allerdings gehen die politischen Vorgaben hierüber noch hinaus. Die geforderte vollstän-
dige Erschließung aller Haushalte, sowie die Versorgung entlang von Kreis- und Gemeindestraßen bedarf der Er-
richtung von bis zu 5.000 zusätzlichen Mobilfunkstandorten. 

K4. Um die politischen Ausbauziele im dafür vorgesehenen Zeitrahmen erfüllen zu können, müsste der Ausbau 
erheblich beschleunigt und intensiviert werden. Allerdings existieren die hierfür benötigten Rahmenbedingungen 
nicht und der zügigen Errichtung neuer Netze steht eine Reihe von Hemmfaktoren entgegen. Erstens sind die zur 
Zielerreichung notwendigen Ausbauprojekte vielerorts nicht wirtschaftlich. Gründe hierfür liegen in hohen Aus-
baukosten  insbesondere im ländlichen Raum mit niedriger Besiedlungsdichte –, der nach wie vor geringen Ver-
marktungsquote von schnellen Breitbandanschlüssen und einer begrenzten Zahlungsbereitschaft der Kunden. 
Zweitens fehlt es mit beschränkten Tiefbaukapazitäten an einer wichtigen Voraussetzung, um entsprechend viele 
Ausbauprojekte parallel umsetzen zu können. Tiefbauunternehmen sind bereits heute ausgelastet und eine deutli-
che Ausweitung der Kapazitäten ist auch perspektivisch nicht zu erwarten, sodass Tiefbaukapazitäten einen Fla-
schenhalscharakter haben. Auch fehlt es vielerorts an geeigneten Standorten für die Errichtung von Mobilfunk-
masten. Drittens bremsen hohe administrative und rechtliche Hürden den Ausbau zusätzlich. Hierzu zählen auf-
wendige und abstimmungsintensive Planungs- und Genehmigungsprozesse, in die viele Verfahrensbeteiligte invol-
viert sind. Die knappen personellen Ressourcen werden dadurch sowohl auf Behörden- als auch Unternehmens-
seite gebunden und die Prozesse erheblich in die Länge gezogen. Zudem bestehen rechtliche Vorschriften, die den 
Breitbandzielen entgegenstehen. Insbesondere alternative Verlegemethoden zum klassischen Tiefbau, die kosten-
günstiger und weniger zeitaufwendig sind, stoßen vielerorts auf grundlegende Ablehnung und sehen sich rechtli-
chen Hürden gegenüber. 
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Kapitel 1 · Zur Rolle von Staat und Markt beim Aufbau neuer Netzinfrastrukturen 3 

Diskrepanz zwischen Breitbandzielen und Ausbaurealität löst Handlungsdruck aus und birgt die Gefahr von 
Fehlentwicklungen  

K5. Unter den gegebenen Umständen ist aufgrund der deutlichen Diskrepanz zwischen den politischen Zielen 
einerseits und dem tatsächlichen Ausbaustand und dem zu erwartenden Ausbaufortschritt andererseits nicht 
damit zu rechnen, dass die Breitbandziele der Bundesregierung ohne weitere Maßnahmen erreicht werden kön-
nen. Das gilt gleichermaßen für das Festnetz und den Mobilfunk. Somit lösen die Breitbandziele politischen Hand-
lungsbedarf aus. Ansatzpunkte hierfür bieten die identifizierten Hemmfaktoren: Die vielerorts fehlende Rentabili-
tät der zur Zielerreichung notwendigen Ausbauprojekte, der Mangel an Kapazitäten im Tiefbau sowie die rechtli-
chen und administrativen Hürden. Konkrete staatliche Maßnahmen können darauf abzielen, einen investitions-
freundlicheren Regulierungsrahmen zu schaffen, administrative und rechtlich Hürden zu beseitigen und den Aus-
bau durch die Bereitstellung staatlicher Mittel voranzutreiben. 

K6. Der Einsatz staatlicher Mittel zur Förderung der Investitionstätigkeit lässt sich ökonomisch begründen, wenn 
der eigenwirtschaftliche Ausbau im Wettbewerb geringer ausfällt als volkswirtschaftlich effizient. Dies ist dann der 
Fall, wenn Investitionen in den Netzausbau aus betriebswirtschaftlichem Kalkül nicht getätigt werden, obwohl der 
Nutzen für die Gesellschaft die Kosten übersteigt. Ein Argument für staatliche Förderung kann zudem die Wahrung 
oder Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes darstellen. Eine moderne Festnetz-
und Mobilfunkinfrastruktur kann beispielsweise notwendig sein, um strukturelle Nachteile auszugleichen und die 
digitale Teilhabe zu verbessern. 

K7. Ökonomische Erwägungen sprechen allerdings gegen eine zu hohe Intensität staatlicher Eingriffe in Telekom-
munikationsmärkte. Wenn es nicht gelingt, Fördermittel zielgenau dort einzusetzen, wo kein eigenwirtschaftlicher 
Ausbau erfolgt, werden private Investitionen durch den staatlich unterstützten Ausbau verdrängt. Es kommt somit 
zu einer Verzerrung des Marktergebnisses. Gleichzeitig kann die Aussicht auf Fördermittel Fehlanreize generieren, 
indem Unternehmen auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau verzichten, um von der staatlichen Unterstützung zu 
profitieren. Ferner kommt es durch die Bereitstellung von Fördermitteln aufgrund der limitierten Tiefbaukapazitä-
ten nicht zwangsläufig zu mehr Ausbauaktivität, sondern lediglich zu einer Verlagerung von eigenwirtschaftlichem 
zu gefördertem Ausbau. Zudem droht durch die bereitgestellten Fördermittel eine Steigerung der Kosten für die 
knappen Tiefbaukapazitäten, die sich wiederum negativ auf die Rentabilität der Ausbauprojekte auswirkt. Neben 
diesen ökonomischen Erwägungen, engen auch verfassungs- und unionsrechtliche Grenzen den Spielraum für 
staatliche Förderung ein. 

Festnetz 

Ausgangslage auf dem deutschen Festnetzmarkt 

K8. Die Bedeutung von Breitbandinternetanschlüssen im Festnetz nimmt in Deutschland seit Jahren stetig zu. So 
stieg die Gesamtzahl der gebuchten Breitbandanschlüsse auf 34,6 Mio. in 2019. Die zunehmende Bedeutung 
schneller Internetverbindungen zeigt sich auch bei den vertraglich vereinbarten Download-Geschwindigkeiten, die 
in den vergangenen Jahren merklich zugenommen haben. Buchten die meisten Haushalte im Jahr 2017 noch Ver-
träge mit Datenraten von 10 bis 30 Mbit/s, werden aktuell Verträge mit Download-Geschwindigkeiten zwischen 30 
und 100 Mbit/s am häufigsten gewählt. Verträge mit sehr hohen Geschwindigkeiten von über 250 Mbit/s spielen 
aber immer noch eine stark untergeordnete Rolle und wurden im Jahr 2019 kaum nachgefragt. 

K9. Die Deutsche Telekom bleibt trotz des zunehmenden Wettbewerberanteils der wichtigste Telekommunika-
tionsanbieter auf dem Festnetzmarkt, obwohl mit der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone ein großer 
nationaler Wettbewerber entstanden ist. Beim Ausbau von Glasfaseranschlüssen spielt die Deutsche Telekom 
hingegen aktuell noch eine geringe Rolle. Vergleicht man die Versorgung mit Breitbandinternet in Deutschland mit 
den Ländern der Europäischen Union, zeigt sich ein gemischtes Bild: Bei der Versorgung mit NGA-Netzen sowie 
potenziell gigabitfähigen Netzen befindet sich Deutschland im europäischen Mittelfeld. Beim Aufbau von Glasfa-
sernetzen liegt Deutschland hingegen weit zurück. 
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Kapitel 1 · Zur Rolle von Staat und Markt beim Aufbau neuer Netzinfrastrukturen 4 

Eine investitionsfreundliche Regulierung von FTTB/H-Anschlüssen 

K10. In Anbetracht der hohen Anforderungen zukünftiger Gigabit-Anwendungen und dem derzeitigen Ausbau-
stand dieser Infrastrukturen in Deutschland wird gegenwärtig diskutiert, wie sich der Ausbau von gigabitfähigen 
Infrastrukturen beschleunigen lässt. Einen wichtigen Ansatzpunkt bietet die Ausgestaltung der sektorspezifischen 
Regulierung. Durch das Setzen von Rahmenbedingungen kommt ihr eine erhebliche Bedeutung für die Investi-
tionsentscheidung von Unternehmen zu. Die grundlegende Frage, ob reine Glasfaseranschlüsse überhaupt Gegen-
stand von Regulierung sein müssen oder nicht, hat die Bundesnetzagentur im Rahmen des gesetzlich vorgesehe-
nen Marktanalyseverfahrens bejaht. Die Monopolkommission teilt die Einschätzung der Regulierungsbehörde, 
dass die verbreiteten Anschlusstechnologien Kupfer, Glasfaser und Kabel sowie sämtliche Bandbreiten grundsätz-
lich substituierbar und demselben bundesweiten Markt zuzuordnen sind. Insbesondere eine Differenzierung von 
Breitbandanschlüssen mit Bandbreiten kleiner 250 Mbit/s und größer/gleich 250 Mbit/s, durch die ein Regulie-
rungsverzicht für FTTB/H-Anschlüsse des marktbeherrschenden Unternehmens wahrscheinlicher geworden wäre, 
ist derzeit nicht angezeigt. 

K11. Noch zu klären ist das „Wie“ der künftigen Regulierung. Die Monopolkommission spricht sich dafür aus, an 
dem bisher verfolgten Ansatz, bei der Wahl der Regulierungsinstrumente zwischen herkömmlichen Kupfer- und 
hochleistungsfähigen Glasfasernetzen zu unterscheiden, festzuhalten. Eine besondere Bedeutung kommt der Fra-
ge zu, unter welchen Bedingungen auf die Auferlegung von Zugangsverpflichtungen zu glasfaserbasierten An-
schlussnetzen verzichtet werden kann. Eine wichtige Rolle könnten in diesem Zusammenhang bisher nicht auf-
erlegte strenge Nichtdiskriminierungsvorschriften nach dem Prinzip der Gleichwertigkeit des Inputs spielen. Nach 
diesem Prinzip müsste die Deutsche Telekom externen Zugangsnachfragern Vorleistungen und Informationen zu 
den exakt gleichen Bedingungen inklusive der Preise und Qualität und mittels derselben Systeme und Prozesse 
bereitstellen wie dem eigenen Vertriebszweig. Ein strenges Diskriminierungsverbot könnte in Verbindung mit an-
deren Regulierungsinstrumenten auferlegt werden. Weiterer Klärungsbedarf besteht aus Sicht der Monopolkom-
mission hingegen mit Blick auf eine mögliche Schiedsrichterrolle der Bundesnetzagentur. Demnach könnte eine 
Regulierungserleichterung auch darin bestehen, dass Zugangsbedingungen nicht vorab regulatorisch festgelegt 
werden, sondern diese am Markt frei verhandelt werden. Die Regulierungsbehörde würde lediglich in Konfliktfäl-
len als Schiedsrichter verbindliche Entscheidungen treffen. Keinen Ansatzpunkt für einen Regulierungsverzicht 
stellen hingegen parallel verlegte gigabitfähige Infrastrukturen anderer Anbieter wie Kabelnetze dar, weil derzeit 
keine entsprechenden Vorleistungen seitens der Kabelnetzbetreiber am Markt angeboten werden. 

Regulierungserleichterungen für Ausbaukooperationen 

K12. Aus Sicht der Monopolkommission sind Ausbaukooperationen, bei denen sich zwei oder mehr Unternehmen 
am Ausbau einer Infrastruktur beteiligen, grundsätzlich geeignet, den Ausbau von gigabitfähigen Infrastrukturen 
zu beschleunigen. Erfahrungen aus dem europäischen Ausland zeigen, dass mit sogenannten Ko-
Investitionsmodellen die FTTB/H-Abdeckung deutlich gesteigert werden kann. Problematisch an Kooperationen 
sind ihre potenziell wettbewerbseinschränkenden Wirkungen. Dies gilt insbesondere für Kooperationen unter 
Beteiligung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht, durch die Infrastrukturwettbewerb entfällt und der 
Wettbewerb gegenüber Endkunden eingeschränkt werden könnte.  

K13. Dass solche Kooperationen nach Art. 76 i. V. m Art. 79 des Europäischen Kodex für die elektronische Kommu-
nikation (EKEK) nur unter vergleichsweise strengen Vorgaben von der Regulierung freigestellt werden können, 
begrüßt die Monopolkommission. Der europäische Gesetzgeber bringt damit zum Ausdruck, dass der Wettbewerb 
auf dem Glasfasermarkt auch in den Fällen eines gemeinschaftlichen Netzausbaus abzusichern ist und dass dem 
Regulierungsziel Ausbau schneller Netze nicht andere Regulierungsziele, wie die Förderung des Wettbewerbs und 
der Verbraucherinteressen, unterzuordnen sind. Befürchtungen, dass hohe Anforderungen an mögliche Regulie-
rungserleichterungen dazu führen, dass die Deutsche Telekom als Kooperationspartner nicht in Betracht kommt, 
sind wenig begründet. Dies gilt vor allem, weil die Möglichkeit besteht, dass die Regulierungsverpflichtungen auf 
dem deutschen Glasfasermarkt weniger strikt ausfallen und es gegebenenfalls keinen Bedarf für weitergehende 
Regulierungserleichterungen gibt. Die Bundesnetzagentur sollte zeitnah nach der Umsetzung des EKEK in nationa-
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les Recht Leitlinien veröffentlichen, in denen konkretisiert wird, welche Art von Ko-Investitionen jenseits der 
gegenseitigen Einräumung von Eigentumsrechten und langfristigen Ko-Finanzierungsmodellen für Regulierungser-
leichterungen infrage kommen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf das für den deutschen Markt bisher besonders 
relevante Risikoteilungsmodell der Verpflichtung zur Abnahme bestimmter Mengen oder Kontingente. 

Der geförderte Ausbau von Festnetzen 

K14. Der Ausbau von Breitbandfestnetzen wird in Deutschland bereits seit einigen Jahren mit öffentlichen Förder-
geldern aus Landes- und Bundesmitteln sowie Mitteln der EU unterstützt. Im Rahmen des Bundesprogramms zur 
Breitbandförderung – das seit Ende 2015 existiert – können Gebietskörperschaften Fördergelder für den Ausbau 
von unterversorgten Gebieten beantragen. Als unterversorgt gelten hier bislang „weiße NGA-Flecken“, also Gebie-
te in denen eine Versorgung mit mindestens 30 Mbit/s im Download nicht gegeben ist. Im Rahmen des Relaunches 
des Förderprogramms im August 2018 sind eine Reihe von Änderungen an der Förderkulisse vorgenommen wor-
den, um diese stärker an dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Gigabitgeschwindigkeiten auszurichten. 
Die wichtigste Neuerung ist, dass nur noch gigabitfähige Anschlüsse förderfähig sind, nicht aber der Ausbau mit 
Vectoring-Technologie. Zudem sind die Antragsverfahren vereinfacht und beschleunigt worden. 

K15. Seit Bestehen des Bundesförderprogramms sind bis Mitte 2019 knapp 820 Ausbauprojekte mit einem Ge-
samtvolumen von EUR 4,3 Mrd. bewilligt worden. Das entspricht durchschnittlich knapp EUR 270 Mio. pro Bun-
desland. Die durchschnittliche Summe pro Ausbauprojekt lag bei EUR 5,3 Mio. Bis Ende 2018 sind Mittel für die 
Errichtung von 2,3 Mio. Anschlüssen bewilligt worden. Pro Anschluss entspricht dies einer durchschnittlichen För-
dersumme von EUR 1.715. Dabei variieren die Werte stark zwischen den Bundesländern. 

K16. Weitreichende Veränderungen am Förderregime des Bundes zeichnen sich vor dem Hintergrund des geplan-
ten „Graue-Flecken“-Förderprogramms ab. Ein entsprechender Entwurf für eine Rahmenregelung ist Ende Mai 
2019 veröffentlicht worden und wird derzeit mit der Europäischen Kommission abgestimmt. Demnach sollen auch 
„graue Flecken“ förderfähig werden, in denen bereits eine NGA-Infrastruktur existiert, wenn weder ein FTTB/H-
noch ein Kabelnetz vorhanden ist. Eine Anpassung der Förderkriterien im Zeitverlauf ist zweckmäßig, um dem 
technologischen Fortschritt und steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Telekommunikationsnet-
zen Rechnung zu tragen. Allerdings besteht das Risiko, dass sich die Zielgebiete zu stark ausdehnen und damit 
auch Gebiete erfasst werden, in denen der geförderte Ausbau private Investitionen verdrängen kann. 

K17. Durch die Anhebung der Aufgreifkriterien im Entwurf zum „Graue-Flecken“-Förderprogramm wachsen die 
potenziellen Zielgebiete stark an. Während weniger als 10 Prozent der Haushalte in „weißen Flecken“ – die gegen-
wärtig förderfähig sind  leben, gelten nach dem Entwurf für die Rahmenregelung faktisch alle Haushalte als 
unterversorgt, die nicht im Kabel- bzw. Glasfaserverbreitungsgebiet liegen. Das trifft aktuell auf etwa 30 Prozent 
der Haushalte zu. Ob es tatsächlich zu einer Verdrängung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus kommt, hängt von 
der Wirksamkeit des obligatorischen Markterkundungsverfahrens ab. Im Erkundungsverfahren werden die Aus-
baupläne der Unternehmen für die nächsten drei Jahre abgefragt und ein Förderverfahren nur dann initiiert, wenn 
kein Unternehmen substanziierte Pläne für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau vorlegt. Allerdings bestehen Zwei-
fel, dass ein solches Verfahren geeignet ist, die Verdrängung privater Investitionen zu verhindern. Grund dafür ist, 
dass sich der Glasfaserausbau noch einige Jahre hinziehen wird und Anreize – insbesondere für die Deutsche Tele-
kom  bestehen, zunächst vorrangig in den Kabelverbreitungsgebieten auszubauen. Mit einem verstärkten eigen-
wirtschaftlichen Ausbau in grauen Flecken ist somit erst in einigen Jahren zu rechnen. Ausbauanstrengungen jen-
seits von drei Jahren werden jedoch aufgrund des engen Zeithorizonts der Markterkundung nicht erfasst, wenn 
das Markterkundungsverfahren entsprechend frühzeitig initiiert wird. In solchen Fällen greift die Förderung priva-
ten Investitionen vor und verdrängt diese faktisch. Auch der Schutz von bereits getätigten Investitionen in NGA-
Netze schränkt die Zielgebiete kaum wirksam ein, da er nur für drei Jahre und bis Ende 2022 gewährt ist, zumal 
Investitionen in Vectoring-Technologie explizit vom Schutz ausgenommen sind. 

K18. Zudem drohen unerwünschte Nebeneffekte mit der geplanten „Graue-Flecken“-Förderung einherzugehen. 
Durch die Vergrößerung der Zielgebiete und die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten zusätzlichen För-
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dermilliarden sind weitere Kostensteigerungen im Tiefbau zu erwarten. Damit vergrößert sich die Finanzierungslü-
cke und mehr Ausbauprojekte werden unrentabel. Letztlich fehlt es im Entwurf zur Rahmenregelung an einem 
steuernden Element, das dafür sorgt, dass Fördermittel priorisiert da zum Einsatz kommen, wo der Ausbaustand 
am schlechtesten ist, eigenwirtschaftlicher Ausbau unattraktiv und ein geförderter Ausbau den größten Nutzen 
stiftet. So kann es dazu kommen, dass in mit bis zu 250 Mbit/s über DSL-Vectoring auf absehbare Zeit gut versorg-
ten Gebieten gefördert ausgebaut wird, obwohl bei zehn Prozent der Haushalte keine 30 Mbit/s erbracht werden 
können und die Nutzungsmöglichkeiten dort eingeschränkt sind. 

K19. Daher spricht sich die Monopolkommission dafür aus, bandbreitenbezogene Förderaufgreifschwellen beizu-
behalten und diese im Zeitverlauf anzupassen. Damit können die Mittel dahin gelenkt werden, wo die gegenwärti-
ge Versorgung den Anforderungen nicht mehr genügt und ein eigenwirtschaftlicher Ausbau wenig wahrscheinlich 
ist. Die Höhe der Aufgreifschwelle sollte sich dabei an den tatsächlich nachgefragten Bandbreiten orientieren. 
Denkbar wären hier zunächst eine Anhebung der Aufgreifschwellen auf 100 Mbit/s bei der Versorgung von Haus-
halten und auf 200 Mbit/s bei der gewerblichen Versorgung, wie es das Gigabitpilotprojekt in Bayern vorsieht. Auf 
die Wiedereinführung eines Scoring-Modells ist hingegen zu verzichten, da solche Verfahren kompliziert sind und 
der angestrebten Absenkung bürokratischer Hürden zuwiderlaufen. Zudem sollte der Investitionsschutz wie auch 
bisher für sieben Jahre gewährt werden und auch Investitionen in Vectoring-Technologien einschließen. Ferner gilt 
es Regelungen zu treffen, dass auch der geplante private Ausbau vor dem geförderten Ausbau geschützt ist, wenn 
sich dieser nicht auf das gesamte Gemeindegebiet oder einen abgrenzbaren Gemeindeteil bezieht. Letztlich sind 
die Förderverfahren so zu dimensionieren und in einzelne Lose zu untergliedern, dass auch kleine Anbieter mit 
begrenzten Ressourcen nicht von vornherein ausgeschlossen sind. 

K20. Zur Ergänzung der klassischen angebotsseitigen Förderung sollten zudem sogenannte Gigabitvoucher einge-
setzt werden. Die Grundidee der Voucher ist, Einzelanschlüsse privater und gewerblicher Nutzer zur Stärkung der 
Nachfrage durch staatlich finanzierte Gutscheine anteilig zu finanzieren. Durch die gesteigerte Nachfrage verbes-
sert sich die Wirtschaftlichkeit der Ausbauprojekte und führt zu mehr privaten Investitionen. Allerdings ist bei der 
Ausgestaltung der Gutscheine zu berücksichtigen, dass Mitnahmeeffekte dadurch entstehen, dass auch solche 
Nutzer Gutscheine erhalten, die den Anschluss auch ohne Bezuschussung nachfragen würden. 

K21. Die Monopolkommission empfiehlt, Gutscheine sowohl für den Abschluss eines Vertrages als auch die Errich-
tung eines Glasfaserhausanschlusses parallel einzusetzen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bei 
Mietwohnungen Eigentümer und Nutzer auseinanderfallen. Da nur mit einer deutlichen Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit zu rechnen ist, wenn sich der Gutschein an einen weiten Adressdatenkreis richtet, sollten sich Gut-
scheine nicht etwa nur an kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch auch an private Haushalte richten. 
Allerdings sollten die Gutscheine nur in solchen Gebieten eingesetzt werden, in denen noch keine gigabitfähigen 
Infrastrukturen vorhanden sind. Zudem sollten sie mit im Zeitverlauf ansteigenden Aufgreifschwellen verknüpft 
werden. So kann sichergestellt werden, dass Gutscheine dort ihre Wirkung entfalten, wo die Versorgungslage am 
schlechtesten ist. 

K22. Da sich die Zielgebiete angebots- und nachfrageseitiger Förderprogramme überlappen, ist sicherzustellen, 
dass es nicht zu einer Doppelförderung kommt. Gutscheine sollten nicht mehr ausgegeben werden, sobald ein 
eigenwirtschaftliches und gefördertes  Ausbauprojekt begonnen wurde. Sinnvoll kann allerdings sein, wenn Nut-
zer Gutscheine vor einer angebotsseitigen Förderung abrufen und die so gesteigerte Nachfrage im Ausschrei-
bungsverfahren dadurch berücksichtigt wird, dass die Finanzierungslücke aufgrund der stimulierten Nachfrage 
geringer ausfällt. Zudem könnten die angebotsseitige Förderung auch dort priorisiert erfolgen, wo besonders viele 
Gutscheine abgerufen werden, da dies ein Indiz für einen hohen tatsächlichen Bedarf an leistungsfähigen Breit-
bandanschlüssen darstellt. 

K23. Um das Ausmaß der Mitnahmeeffekte zu begrenzen, sollten Gutscheine keine Vollfinanzierung leisten und 
nur einen Teil der Vertrags- bzw. Anschlusskosten abdecken. Zudem ist das Gesamtbudget bzw. die Zahl der ver-
fügbaren Gutscheine zu begrenzen. Die Vergabe der Gutscheine sollte nach dem Windhundprinzip erfolgen. 
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Administrative und rechtliche Hürden zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus senken 

K24. Dass sich die Errichtung von Glasfasernetzen in Deutschland verzögert und die Ausbauziele für die Festnetze 
aller Voraussicht nach verfehlt werden, ist auch auf bürokratische Hürden zurückzuführen, auf die ausbauende 
Telekommunikationsunternehmen regelmäßig stoßen. Daher ist der Staat in seiner Rolle als Rahmengeber gefor-
dert, die administrativen Strukturen effizienter zu gestalten und den Rechtsrahmen stärker an den Herausforde-
rungen des Aufbaus von gigabitfähigen Netzen auszurichten. 

K25. Konkrete Verbesserungsvorschläge setzen sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landes- und Bundes-
ebene an. Zunächst gilt es, die komplexen Genehmigungs- und Planungsverfahren zu vereinfachen und zu bün-
deln. Zur Senkung von Transaktionskosten könnten Case Manager etabliert werden, die nach Außen zentraler An-
sprechpartner für Unternehmen im Sinne einer „One-Stop-Shop“-Lösung sind und die internen Prozesse koordi-
nieren. Ferner gilt es, Best-Practices zu identifizieren und diese in einheitliche Verfahrensregeln und Musterverträ-
ge zumindest auf Landesebene zu überführen. Dabei sind digitale Lösungen und standardisierte Geoinforma-
tionssysteme stärker zu berücksichtigen. Ferner sollten rechtliche Vorschriften vor dem Hintergrund der Ausbau-
herausforderungen überprüft und ggf. angepasst werden. Dies gilt vor allem, um die Hürden für alternative Verle-
getechniken zu beseitigen, aber auch im Hinblick auf weitere wegerechtliche Vorschriften, etwa zur Nutzung fiska-
lischer Grundstücke wie Forst-, Wald und Wirtschaftswege. 

Mobilfunk 

Ausgangslage auf den deutschen Mobilfunkmärkten 

K26. Eine flächendeckende Mobilfunkversorgung gilt heute als wichtige Voraussetzung für eine hohe Lebensquali-
tät und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Mobilfunkmarkt deuten darauf 
hin, dass auch auf absehbare Zeit die Nachfrage nach Mobilfunkdiensten einerseits und die Anforderungen an die 
Mobilfunkinfrastruktur durch neue Anwendungsgebiete andererseits weiter steigen werden. Während der Ge-
brauch klassischer SMS zugunsten von Messenger-Diensten wie WhatsApp und Facebook Messenger weiter ab-
nimmt, stieg die Zahl der abgehenden Gesprächsminuten im Mobilfunk weiter an. Ende 2018 wurden insgesamt 
119 Mrd. Minuten im Inland mobil telefoniert und damit erstmals mehr als im Festnetz. Hinzu kommen Ge-
sprächsminuten, die über Dienste wie WhatsApp oder Skype getätigt werden. 

K27. Deutliche höhere Wachstumsraten als beim mobilen Telefonieren sind derzeit bei der mobilen Datennutzung 
zu verzeichnen. Ende 2018 wurden fast 2 Mrd. Gigabyte (GB) an Daten über Mobilfunknetze übertragen. Damit 
betrug der Zuwachs zum Vorjahr 605 Mio. GB bzw. 44 Prozent. Branchenschätzungen gehen davon aus, dass sich 
dieser Trend auch in den kommenden Jahren mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 30 Prozent pro Jahr 
weiter fortsetzt. Bis zum Jahr 2022 könnte das jährliche Datenvolumen im Mobilfunk auf über 4,4 Mrd. GB ange-
wachsen sein. Bezogen auf das durchschnittlich pro SIM-Karte und Monat genutzte Datenvolumen entspricht dies 
einem Wert von 2,6 GB im Jahr 2022 gegenüber 0,9 GB in 2017. 

K28. Gleichzeitig bestehen weiterhin Lücken in der Mobilfunkversorgung. Dies betrifft insbesondere ländliche 
Gebiete und Verkehrswege. Verschiedene Erhebungen zur Versorgung mit 4G-Mobilfunkdiensten zeigen, dass 
Deutschland im internationalen Vergleich einen der hinteren Plätze einnimmt. Daher ist zu hinterfragen, inwieweit 
der bisherige Ansatz, den Ausbau von Mobilfunknetzen vor allem durch Versorgungsverpflichtungen der Netzbe-
treiber zu steuern, ausreicht, um für die Verbesserung der Mobilfunkversorgung in bisher nicht oder nur unzurei-
chend versorgten Gebieten zu sorgen. Weitere Handlungsoptionen bestehen hinsichtlich einer Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen, die auch zukünftig den wesentlichen Anteil der Inves-
titionen ausmachen werden. Außerdem stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls welche Rolle die öffentliche 
Hand bei der Versorgung von schwer erschließbaren Gebieten übernehmen soll. 
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Frequenzpolitische Handlungsoptionen 

K29. Eine zentrale Rolle beim privatwirtschaftlichen Ausbau von Mobilfunknetzen kommt den Frequenzvergabe-
verfahren zu, in denen die Bedingungen des Ausbaus geregelt werden. Kritisch diskutiert werden zum einen die 
Versteigerung der Frequenznutzungsrechte, die angeblich dem Markt finanzielle Mittel zum Ausbau entziehen, 
sowie die politische Forderungen nach immer höheren Versorgungsauflagen. 

K30. Die Monopolkommission spricht sich dafür aus, Frequenznutzungsrechte bei Knappheit auch weiterhin zu 
versteigern und nicht, wie derzeit diskutiert, in Ausschreibungsverfahren als Gegenleistung für Ausbauzusagen zu 
vergeben oder gar Nutzungsrechte ohne Auktion mit der unbegründeten Erwartung zu verlängern, dass einge-
sparte Mittel für den Ausbau der Mobilfunknetze verwendet werden könnten. Auktionen sind am ehesten geeig-
net, für eine effiziente Zuteilung knapper Frequenzen zu sorgen und ermöglichen den Markteintritt neuer Anbie-
ter. Demgegenüber ist nicht davon auszugehen, dass sich Auktionen negativ auf den Ausbau von Mobilfunknetzen 
oder gar Endkundenpreise auswirken. Bei Frequenzausgaben handelt es sich um irreversible Fixkosten, die zwar 
grundsätzlich durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden müssen, darüber hinaus aber nur indirekt über 
die Finanzierungskonditionen die Höhe der Endkundenpreise oder den Ausbau der Mobilfunkinfrastrukturen be-
einflussen. 

K31. Augenmaß ist hingegen bei der Festlegung von Versorgungsauflagen geboten. Es besteht die Gefahr, dass bei 
zu hohen Auflagen die Auktion scheitert, weil die mit den Auflagen verbundenen Kosten den Wert der Frequenzen 
übersteigen oder die Unternehmen durch zu hohe Auflagen gezwungen werden, die Grenzen ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit zu überschreiten. Dies spricht auch dafür, die politische Einflussnahme auf die Vergabever-
fahren zu begrenzen. Zwar ist es der Politik, etwa mit Blick auf gleiche Lebensverhältnisse in städtischen und länd-
lichen Gebieten, grundsätzlich überlassen, auch hohe Ziele an die flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk-
diensten zu formulieren. Jedoch sollten diese Ziele nicht alleine durch das Setzen von Auflagen im Rahmen von 
Frequenzauktionen verfolgt werden, da hierbei die Grenzen des privatwirtschaftlich darstellbaren Ausbaus über-
schritten werden können. 

Infrastruktur-Sharing im Mobilfunk 

K32. Ein sinnvolles Instrument zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung in der Fläche können Kooperationen 
zwischen Netzbetreibern sein. Die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen durch zwei oder mehrere Mobilfunk-
netzbetreiber senkt die Kosten des Ausbaus neuer Mobilfunknetze. Infrastruktur-Sharing kann zudem den Markt-
eintritt neuer Mobilfunknetzbetreiber erleichtern, weil Mobilfunkdienste schneller flächendeckend angeboten 
werden können. Mögliche Nachteile beim Infrastruktur-Sharing ergeben sich jedoch insbesondere mit Blick auf 
eine Reduzierung des infrastrukturbasierten Wettbewerbs. Vor diesem Hintergrund spricht sich die Monopol-
kommission dafür aus zu prüfen, inwieweit etwa im Rahmen von Frequenzvergabeverfahren die Anreize für frei-
willige und wettbewerblich unproblematische Kooperationsmöglichkeiten von Netzbetreibern verbessert werden 
können. Beispielsweise hat bei der letzten Frequenzauktion die Möglichkeit zur gegenseitigen Anrechenbarkeit 
von Ausbauleistungen entlang von Verkehrswegen eine gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen für Netzbetrei-
ber attraktiver gemacht. Insbesondere mit Blick auf die Versorgung schwer erschließbarer Gebiete spricht vieles 
dafür, dass die Vorteile aus einer Verbesserung der Mobilfunkabdeckung mögliche Nachteile überwiegen. 

K33. Kritisch bewertet die Monopolkommission hingegen Überlegungen, die Versorgung mit Mobilfunkdiensten 
kurzfristig durch eine Verpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber zu Infrastruktursharing in Form von nationalem 
Roaming zu verbessern. Dies führt zu negativen Investitionsanreizen für die beteiligten Unternehmen und hinzu-
kommt, dass sich die möglichen Vorteile des Roamings nur dort einstellen, wo bereits mindestens eine Mobilfunk-
infrastruktur vorhanden ist. Für eine Verbesserung der Versorgung in gänzlich unerschlossenen Gebieten ist 
Roaming somit nicht geeignet. Da es sich bei der Auferlegung einer Roaming-Verpflichtung zudem um einen weit-
gehenden regulatorischen Eingriff handelt, der an an enge gesetzliche Voraussetzungen geknüpft ist, ist eine frei-
willige Roamingvereinbarung zwischen Mobilfunknetzbetreibern die vorzugswürdige Lösung. 
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Staatliche Förderung des Mobilfunkausbaus 

K34. In Gebieten in denen ein Ausbau von Mobilfunknetzen weder wirtschaftlich darstellbar, noch aufgrund von 
Versorgungsauflagen zu leisten ist, kann der Staat den Ausbau mit öffentlichen Mitteln fördern. Positiv bewertet 
die Monopolkommission das Vorhaben der Bundesregierung den Ausbau von Mobilfunkinfrastrukturen im Rah-
men eines neu zu schaffenden Bundesförderprogramms zu unterstützen. Ein solches Förderprogramm könnte sich 
an dem Mobilfunkförderprogramm des Landes Bayern orientieren und dieses ergänzen. Ziel eines Bundesförder-
programms wäre es, Mobilfunklücken in den Regionen zu schließen, die marktwirtschaftlich nicht ausgebaut wer-
den. Zu diesem Zweck sollten die Aufwendungen der Gebietskörperschaften für den erstmaligen Bau von Mobil-
funkmasten gefördert werden. Einer möglichen Verdrängung privater Investitionen in Mobilfunkmasten sollte 
durch entsprechende Markterkundungsverfahren entgegengewirkt werden. Gleichzeitig könnte durch das Verfah-
ren eine Abstimmung mit den Mobilfunknetzbetreibern hinsichtlich geeigneter Standorte für Mobilfunkmasten 
erfolgen, um eine Anbindung der neuen Masten an die bestehenden Mobilfunknetze zu erleichtern. Wie im baye-
rischen Modell sollte der Förderhöchstsatz auf 80 Prozent der Gesamtausgaben bzw. EUR 500.000 je Gemeinde-
gebiet begrenzt werden. Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet wären Haushaltsmittel von EUR 100 Mio. bis EUR 
120 Mio. pro Jahr einzuplanen. 

K35. Eine Ausgestaltungsvariante für ein Bundesförderprogramm zur Schließung von Versorgungslücken ist die 
Versteigerung des Ausbaus in den unterversorgten Gebieten. Da der Ausbau in diesen Gebieten nicht profitabel 
ist, müsste der Ausbau von staatlicher Seite finanziell unterstützt werden und unterläge insoweit derselben beihil-
ferechtlichen Prüfung wie eine direkte Förderung. Den Zuschlag erhielte der Anbieter, der die geringste Subven-
tionierung zur Erfüllung der vorher festgelegten Auflagen benötigt. Dies kann auf zwei verschiedenen Wegen ge-
schehen. Beispielsweise können im Rahmen einer regulären Frequenzauktion einzelne Frequenzblöcke, mit der 
Auflage, den Netzausbau in unterversorgten Gebieten zu übernehmen, versehen werden. Im Prinzip könnte jedes 
zur Auktion zugelassene Unternehmen auf diese speziellen Frequenzblöcke bieten. Die negativen Gebote könnte 
mit den positiven Geboten auf reguläre Frequenzblöcke ohne besondere Versorgungsauflagen verrechnet werden. 
Ein Nachteil besteht jedoch in der zeitlichen Kopplung mit Frequenzauktionen, die erst dann stattfinden, wenn 
langfristige Frequenznutzungsrechte auslaufen. 

K36. Eine anderer Ansatz bestünde daher darin, den Ausbau der unterversorgten Gebiete unabhängig von Fre-
quenzauktionen in einer Negativ- oder Rückwärtsauktion zu vergeben. In so einem Fall könnten wohl nur be-
stehende Mobilfunknetzbetreiber oder Dritte in Kooperation mit Mobilfunknetzbetreibern an der Auktion teil-
nehmen, da eine bestehende Frequenzzuteilung Voraussetzung für den Betrieb eines Mobilfunknetzes ist. Rück-
wärtsauktionen werden in diversen Ländern wie den USA, Indien, Australien und Chile bereits genutzt, um im 
Rahmen von Universaldienstleistungen Gelder für den Aufbau von Telekommunikationsinfrastrukturen zu allokie-
ren. Beispielsweise hat die US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) in einer ersten Rück-
wärtsauktion im Jahr 2012 insgesamt USD 300 Mio. für den Bau von 3G- und 4G-Netzen in unversorgten Gebieten 
bereitgestellt. In einer zweiten Auktionsphase sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren weitere USD 4,53 Mrd. 
für den Bau von 4G-Netzen ausgezahlt werden. 

K37. Die Errichtung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) zur Flankierung und Beschleunigung des Aus-
baus ist rechtlich möglich. Allerdings ist auch hier das EU-Beihilferecht zu beachten, soweit Wettbewerbsverzer-
rungen mit der staatlich finanzierten Tätigkeit der MIG einhergehen können. Zusätzlich begrenzt das nationale 
Verfassungsrecht die Möglichkeiten, staatlich kontrollierte Institutionen im Bereich der Telekommunikation zu 
errichten. Darüber hinaus beschränkt es die Möglichkeit zu Grundrechtseingriffen, um eine Nutzung der von der 
MIG bereitgestellten Infrastruktur durchzusetzen. Das Tätigkeitsprofil der MIG nach der Mobilfunkstrategie der 
Bundesregierung dürfte – anders als der von den Koalitionsfraktionen erwogene Anschluss- und Benutzungszwang 

grundrechtlich unbedenklich sein. 
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Rechtliche und administrative Hürden für schnelleren Mobilfunkausbau senken 

K38. Da für den Ausbau moderner Mobilfunknetze bestehende und neue Mobilfunkstandorte mit Glasfasernetzen 
erschlossen werden müssen, kommen die Verfahrenserleichterungen und Anpassungen des Rechtsrahmens zur 
Beschleunigung des Glasfaserausbaus auch dem Mobilfunk zugute. Daneben gibt es allerdings auch eine Reihe 
mobilfunkspezifischer Hemmfaktoren, die es zu adressieren gilt. Die in der Mobilfunkstrategie der Bundesregie-
rung verankerten Maßnahmen zur Verbesserung der administrativen und rechtlichen Rahmenbedingungen für 
den Mobilfunkausbau sind daher von wesentlicher Bedeutung. Hierzu zählen die Bereitstellung von öffentlichen 
Liegenschaften gegen ein angemessenes Entgelt, Verfahrensvereinfachungen, Anpassungen baurechtlicher Vorga-
ben an die Ausbauerfordernisse sowie der verstärkte Einsatz digitaler Lösungen. 
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Kapitel 1 

Zur Rolle von Staat und Markt beim Aufbau neuer Netzinfrastrukturen 
1. Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie verfolgt die Bundesregierung weitreichende Ausbauziele für moderne 
Hochleistungstelekommunikationsnetze in Deutschland (Abschn. 1.1). Dies zeigt sich deutlich in der Zielvorgabe 
für Festnetzinfrastrukturen, die bis zum Jahr 2025 zu flächendeckenden Gigabitnetzen ausgebaut werden sollen.1 

Auch im Mobilfunk werden umfangreiche Ziele verfolgt. So sollen etwa die  noch immer existierenden – Versor-
gungslücken in den bestehenden Netzen zügig geschlossen2 und Deutschland zum Leitmarkt für den Mobilfunk-
standard der fünften Generation – kurz 5G – entwickelt werden3 . 

2. Welche Rolle spielen beim Erreichen der politisch gesetzten Ziele der Staat und der Markt? Grundsätzlich gilt, 
dass der Staat im Bereich der Telekommunikation die Rahmenbedingungen setzt und dort reguliert, wo kein aus-
reichender Wettbewerb herrscht. Investitionen in den Breitbandausbau und den Aufbau von Mobilfunkinfrastruk-
turen erfolgen privatwirtschaftlich und im Wettbewerb. Nur dort, wo Investitionen nicht eigenwirtschaftlich erfol-
gen, greift der Staat durch eine Förderung des Netzausbaus ein. Diese klare ordnungspolitische Grundausrichtung 
wird aktuell zunehmend verlassen, weil der politische Handlungsdruck vor dem Hintergrund des Auseinanderfal-
lens der gesetzten Breitbandziele und der Ausbaurealität zunimmt. 

3. Die Zielvorgaben der Politik, hochleistungsfähige Infrastrukturen flächendeckend und in kurzer Zeit zu errichten, 
stellen die Telekommunikationsmärkte vor erhebliche Herausforderungen (Abschn. 1.2). Ein zentraler Grund hier-
für ist, dass die Zieldimensionen Leistungsfähigkeit, räumliche Verfügbarkeit und der Zeithorizont, innerhalb des-
sen die Infrastrukturen zu errichten sind, bedingt durch knappe Ressourcen in einem Spannungsverhältnis stehen. 
Betrachtet man die derzeitige Ausbaurealität und setzt diese ins Verhältnis zu den politischen Zielvorgaben, wird 
eine starke Diskrepanz deutlich. Das gilt sowohl für das Festnetz als auch für den Mobilfunk. Um die Lücken in der 
Versorgung zu schließen, bedarf es erheblicher Ausbauanstrengungen. Allerdings wird der Aufbau neuer Infra-
strukturen durch eine Reihe von Faktoren gehemmt. Ein grundsätzliches Problem stellt etwa die vielerorts sehr 
geringe Rentabilität der zur Zielerreichung notwendigen Ausbauprojekte dar. Hinzu treten deutliche Engpässe bei 
Tiefbaukapazitäten, die eine zentrale Rolle bei der Errichtung neuer Netze spielen. Zudem existieren bürokratische 
Hürden, die den Ausbau zusätzlich verlangsamen. 

4. Der hinter den Erwartungen zurückbleibende Ausbaufortschritt offenbart einerseits Handlungsbedarf, löst aber 
andererseits staatliche Aktivitäten aus, die aufgrund ihrer Nebenwirkungen zu hinterfragen sind. Es gilt die Aus-
bauhemmnisse konsequent abzubauen und investitionsfreundlichere Rahmenbedingungen auf den Telekommuni-
kationsmärkten zu schaffen. Der Staat kann hierzu seine Rolle als Regelgeber für die Telekommunikationsmärkte 
nutzen und administrative Prozesse und Strukturen effizienter gestalten. Soweit die Ausbauziele über das eigen-
wirtschaftlich erreichbare Maß hinaus gehen, wird der Staat durch sein unterstützendes Eingreifen den von ihm 
geforderten Ausbau dort sicherstellen müssen, wo dieser unrentabel ist (Abschn. 1.3). Rechtfertigungsgründe 
hierfür können einerseits ein mögliches Marktversagen oder andererseits die Gewährleistung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse darstellen. 

5. Tatsächlich sind gegenwärtig verstärkte staatliche Eingriffe in die Telekommunikationsmärkte zu beobachten. 
Die Volumina der Förderprogramme im Festnetz werden deutlich erhöht. Die Förderung soll nicht mehr auf soge-
nannte „weiße Flecken“ begrenzt bleiben, sondern auf Gebiete ausgeweitet werden, in denen bereits eine Infra-
struktur mit Anschlüssen über 30 Mbit/s („graue Flecken“) vorhanden ist. Außerdem hat die Bundesregierung 
beschlossen, erstmals ein Bundesförderprogramm auch für den Mobilfunk aufzusetzen. Zudem sieht die Mobil-
funkstrategie der Bundesregierung vor, eine bundeseigene Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) zu gründen. 

1 CDU, CSU u. SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa  Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land, 
Koalitionsvertrag, Berlin, 12. März 2018, Rn. 1626 f.; im Folgenden „Koalitionsvertrag“. 

2 Ebenda, Rn. 1672 f. 
3 Ebenda, Rn. 1664 f. 
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Weitere Maßnahmen setzen beim Abbau bürokratischer Hemmnisse bei Genehmigungsverfahren an oder zielen 
auf die Bereitstellung von öffentlichen Liegenschaften für den Aufbau von Mobilfunkmasten. Mit der Vielzahl von 
Maßnahmen steigen zwar einerseits die Chancen der Zielerreichung. Es wachsen aber auch die Gefahren un-
erwünschter Effekte. Durch Wechselwirkungen zwischen einer aktiveren Rolle des Staates und dem Handeln der 
Marktteilnehmer können Fehlanreize generiert werden, die den Ausbauzielen gegebenenfalls sogar zuwiderlaufen. 
Der Handlungsspielraum des Staates auf Telekommunikationsmärkten ist zudem rechtlich eingeschränkt. So engen 
etwa verfassungs- und unionsrechtliche Grenzen die Intensität staatlicher Eingriffe ein. 

1.1 Politische Zielvorgaben für den Breitbandausbau in Deutschland 

6. Um die politischen Zielvorgaben für den Breitbandausbau in Festnetz- und Mobilfunkmärkten einordnen und 
die hieraus erwachsenden Herausforderungen in einem nachfolgenden Abschnitt besser darstellen und bewerten 
zu können (Abschn. 1.2), ist es zunächst hilfreich, die Ausbauziele in die drei übergeordneten Zieldimensionen 

• Leistungsfähigkeit, 

• räumliche Verfügbarkeit sowie 

• Zeithorizont für die Errichtung der Infrastruktur 

einzuteilen. Die Zieldimensionen lassen sich anhand einer Reihe unterschiedlicher Parameter operationalisieren. 

7. Ziele hinsichtlich der Leistungsfähigkeit einer Breitbandinfrastruktur können einerseits technologieneutral an-
hand unterschiedlicher Leistungsindikatoren definiert werden.4 Zentrales Merkmal sind hier die Bandbreiten, ins-
besondere im Download. Weitere Eigenschaften sind etwa die Upload-Geschwindigkeit, die Latenz sowie die Stör-
anfälligkeit eines Netzes. Andererseits können Ziele auch technologiespezifisch ausgestaltet werden, indem explizi-
te Vorgaben bezüglich einer Technologie bzw. mehrerer Technologien gemacht werden, die Anwendung finden 
sollen. 

8. Auch für die Bestimmung der zu erreichenden räumlichen Ausdehnung einer Infrastruktur können unterschied-
liche Indikatoren herangezogen werden. Gängiger Indikator im Festnetz ist der Prozentsatz der Haushalte, die Zu-
gang zu dem entsprechenden Netz haben. Gleichermaßen können Verfügbarkeitsziele auch gesondert für spezielle 
Standorte oder Nutzergruppen, wie beispielsweise Gewerbegebiete, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen, 
formuliert werden. Im Mobilfunk beziehen sich Vorgaben ebenfalls häufig auf die Verfügbarkeit an festen Standor-
ten. Da Mobilfunk jedoch gerade nicht ausschließlich an festen Standorten erbracht wird, können Zielvorgaben 
alternativ auch auf die Abdeckung der Fläche gerichtet sein. Eine reine Flächenabdeckung berücksichtigt dabei 
nicht, dass sich die Relevanz einer Mobilfunkversorgung nach Raumtyp unterscheiden kann. Daher können auch 
Verfügbarkeitsziele hinsichtlich unterschiedlicher Raumnutzungskriterien definiert werden. Als Beispiel ist hier 
etwa die Verfügbarkeit entlang unterschiedlich kategorisierter Verkehrswege zu nennen. Die Vorgaben im Mobil-
funk können sich dahin gehend unterscheiden, dass zumindest ein Anbieter die Netzabdeckung gewährleisten soll 
oder aber mehrere bzw. alle Netzbetreiber verfügbar sein müssen. 

9. Der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen die angestrebte Leistungsfähigkeit und räumliche Verfügbarkeit der 
Infrastruktur zu realisieren ist, kann sich einerseits auf das zu erreichende Gesamtziel beziehen. Andererseits kön-
nen zusätzlich zeitlich gestaffelte Zwischenziele definiert oder aber eine zeitliche Priorisierung einzelner Teilziele 
im Rahmen des Gesamtziels vorgegeben werden. 

10. Die Bundesregierung verfolgt das weitreichende Ziel, die Festnetzversorgung privater Haushalte in den kom-
menden Jahren deutlich zu verbessern. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Festnetzinfrastrukturen fordert sie 

4 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017): Auf Wettbewerb bauen!, Baden-Baden 2017, Abschn. 4.2; 
und Fraunhofer FOKUS, Netzinfrastrukturen für die Gigabitgesellschaft, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, Berlin, 8. November 2016, Abschn. 2.2, 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/gigabit-studie.html.  
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Gigabitgeschwindigkeiten.5 Trotz der grundsätzlichen Technologieneutralität des Gigabitziels bringt der Koalitions-
vertrag zum Ausdruck, dass die Versorgung der Haushalte – wenn möglich  vorrangig mit Glasfasertechnologie bis 
direkt ans Haus erfolgen soll.6 Mit ihrem Flächendeckungsziel strebt die Bundesregierung bezüglich der räumli-
chen Verfügbarkeit eine Maximalversorgung an. Unklar bleibt dabei allerdings, ob eine Vollerschließung aller 
Haushalte angestrebt wird, die auch den Anschluss aller Rand- und Einzellagen umfasst. Mit einem Zeithorizont bis 
2025 steckt sie einen engen zeitlichen Rahmen, um flächendeckend gigabitfähige Infrastrukturen bzw. Glasfaser-
netze zu errichten. 

11. Zudem sollen alle Gewerbegebiete, Schulen, öffentlichen sozialen Einrichtungen und Krankenhäuser mit hoch-
leistungsfähigen Breitbandanschlüssen versorgt sein.7 Diese Vorgabe soll bereits innerhalb der aktuellen Legisla-
turperiode bis Ende 2021 umgesetzt werden. Anders als bei der Versorgung privater Haushalte verfolgt die Bun-
desregierung hier eine explizite Glasfaserstrategie und schließt alternative Technologien aus. 

12. Im Mobilfunk verfolgt die Bundesregierung das Ziel, bestehende Versorgungslücken in den Netzen der vierten 
Mobilfunkgeneration – den sogenannten LTE-Netzen8  zu schließen.9 Dabei sollen nicht nur die „weißen Flecken“, 
in denen keiner der Mobilfunknetzbetreiber die Netzabdeckung mit LTE gewährleistet, beseitigt werden, sondern 
auch die Funklöcher in den jeweiligen Netzen der Mobilfunknetzbetreiber. Die im November 2019 von der Bun-
desregierung beschlossene Mobilfunkstrategie konkretisiert die Mobilfunkziele.10 Diese sieht vor, die LTE-
Versorgung für alle Haushalte und Unternehmen sicherzustellen und auch nachgeordnete Verkehrswege wie 
Kommunal- und Gemeindestraßen, touristische Ziele und landwirtschaftliche Nutzflächen zu erschließen.11 

13. Neben dem weiteren Ausbau der LTE-Netze strebt die Bundesregierung an, Mobilfunknetze der fünften Gene-
ration dynamisch aufzubauen.12 Erklärtes Ziel ist es, Deutschland zum 5G-Leitmarkt mit einer Vorreiterrolle zu 
entwickeln. Die Mobilfunkstrategie enthält einen Fahrplan für den Ausbau des 5G-Netzes. Adressiert werden darin 
der weitere Ausbau und die Verdichtung der Glasfaserinfrastrukturen zur Anbindung der Mobilfunkstandorte, die 
Förderung von sogenannten 5G-Ökosystemen – gemeint sind Testfelder für 5G-Anwendungen in unterschiedlichen 
Sektoren  sowie eine Überprüfung des Frequenzvergabeverfahrens für die nächste Frequenzauktion, die voraus-
sichtlich im Jahr 2022 oder 2023 ansteht.13 

1.2 Flächendeckende Vollversorgung in Festnetz und Mobilfunk nur schwer erreichbar 

14. Die Umsetzung der umfangreichen politischen Zielvorgaben stellt die Telekommunikationsmärkte vor sehr 
große Herausforderungen. Diese sind dadurch bedingt, dass die Zieldimensionen Leistungsfähigkeit, räumliche 
Verfügbarkeit und Zeitrahmen, in dem die entsprechenden Infrastrukturen errichtet werden sollen, in einem 
Spannungsverhältnis stehen (Absch. 1.2.1). Wie groß die Herausforderungen zur Erreichung der Ziele auf den Tele-
kommunikationsmärkten in Deutschland sind, illustriert die z. T. erhebliche Diskrepanz zwischen der Ausbaureali-
tät und dem angestrebten Sollzustand (Abschn. 1.2.2). Erschwerend kommt hinzu, dass eine Reihe von Faktoren 
die notwendige Intensität des Ausbaus hemmt und eine Erreichung der Ziele  zumindest unter den gegebenen 

5 CDU, CSU und SPD, Koalitionsvertrag, Rz. 1626-1632. 
6 Ebenda, Rz. 1628 f. 
7 Ebenda, Rz. 1629-1632. 
8 LTE steht für Long Term Evolution. 
9 CDU, CSU und SPD, Koalitionsvertrag, Rz. 352 f. u. 1686 f. 
10 Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, 18. November 2019, S. 6 ff., 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/Mobilfunkstrategie.pdf?__blob=publicationFile. 
11 Ebenda, S. 1. 
12 CDU, CSU und SPD, Koalitionsvertrag, Rz. 352, 1664 f. u. 1686 ff. 
13 Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, a. a. O., S. 7. 
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Umständen – als wenig realistisch erscheinen lässt (Abschn. 1.2.3). Folglich lösen die politischen Zielvorgaben 
deutlichen Handlungsbedarf aus (Abschn. 1.3). 

1.2.1 Spannungsverhältnis zwischen Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Ausbautempo 

15. Da die zur Errichtung von Telekommunikationsinfrastrukturen benötigten Ressourcen nicht unbegrenzt ver-
fügbar sind und der Ausbau zeitintensiv ist, stehen die drei Zieldimensionen Leistungsfähigkeit, räumliche Verfüg-
barkeit und Zeithorizont für die Errichtung der entsprechenden Infrastrukturen in einem Spannungsverhältnis. Je 
höher die Anforderungen dabei an eine Dimension gestellt werden, desto schwieriger ist es, die Ziele hinsichtlich 
der beiden anderen Dimensionen zu erfüllen. Dieser Zusammenhang lässt sich anhand eines klassischen Zielkon-
fliktdreiecks veranschaulichen (vgl. Abbildung 1.1). 

Abbildung 1.1: Spannungsverhältnis beim Breitbandausbau 

Eigene Darstellung 

16. Zu Illustrationszwecken sei angenommen, dass eine hochleistungsfähige Infrastruktur errichtet werden soll. Je 
höher die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit (sprich Bandbreiten) sind, desto größer ist der Umfang der neu 
zu errichtenden bzw. aufzuwertenden Infrastrukturen. Gleichzeitig nimmt mit steigenden Anforderungen an die 
Leistungsparameter die Zahl der Technologien ab, die diese erfüllen und somit eingesetzt werden können. Glei-
ches gilt, wenn das Leistungsziel technologiespezifisch formuliert wird und nur ausgewählte Technologien für die 
Erreichung der Ziele vorgesehen werden. Wenn daneben ein ambitioniertes räumliches Versorgungsziel tritt, be-
steht vielerorts gleichzeitig Ausbaubedarf. Beide Ziele lassen sich – wenn man von knappen Ausbauressourcen 
ausgeht – nur auf Kosten eines längeren Umsetzungszeitraums verwirklichen. Steht hingegen neben der Leistungs-
fähigkeit eine zeitnahe Umsetzung im Vordergrund, sind die Ansprüche bezüglich der räumlichen Versorgung ent-
sprechend niedriger anzusetzen. Werden eine hohe räumliche Verfügbarkeit und eine schnelle Umsetzung priori-
siert, ist dies nur zu erreichen, wenn bei der Leistungsfähigkeit hinreichend moderate Vorgaben gemacht werden. 

1.2.2 Starke Diskrepanz zwischen Ist-Zustand und angestrebtem Soll-Zustand 

17. Um das Ausmaß der Herausforderungen, vor die die politischen Vorgaben die Telekommunikationsmärkte 
stellen, zu illustrieren, ist es hilfreich, den gegenwärtigen Ausbaustand und die in der Vergangenheit erzielten 
Ausbaufortschritte ins Verhältnis zum angestrebten Sollzustand der Festnetze (Absch. 1.2.2.1) und Mobilfunknetze 
(Abschn. 1.2.2.2) zu setzen. 
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1.2.2.1 Erheblicher Ausbaubedarf im Festnetz 

18. Da die politische Zielvorgabe, alle privaten Haushalte mit einem gigabitfähigen Festnetzanschluss zu versorgen, 
zunächst technologieneutral formuliert ist, kommen hierfür grundsätzlich unterschiedliche Technologien in Frage. 
Geschwindigkeiten im Gigabitbereich lassen sich nicht nur über echte Glasfaseranschlüsse – auch als FTTB/H-
Anschlüsse14 bezeichnet –, sondern auch über Kabelnetze – sogenannte HFC-Netze15  ab dem Übertragungsstan-
dard DOCSIS 3.116 realisieren. Anschlüsse auf Basis der kupferbasierten letzten Meile der Deutschen Telekom sind 
hingegen aktuell nicht in der Lage, Gigabitgeschwindigkeiten zu erzielen und werden diese – mit dem heute be-
kannten Übertragungsstandards – auch nicht erbringen können, ohne dass zumindest ein Teil der letzten Meile 
durch Glasfaser ersetzt wird.17 Somit werden die traditionellen Kupfernetze bestenfalls eine untergeordnete Rolle 
bei der Erreichung der Zielgeschwindigkeiten spielen können. Inwiefern Mobilfunk der fünften Generation, der 
perspektivisch Downloadgeschwindigkeiten im Gigabitbereich ermöglichen wird,18 in der Zukunft eine gleichwerti-
ge Alternative zu klassischen Festnetzanschlüssen darstellen kann, ist unklar und derzeit nicht abschließend zu 
bewerten. Geht man von einem noch weitergehenden technologiespezifischen Glasfaserziel aus, fallen sowohl die 
bestehenden Kabelnetze als auch das künftige 5G-Netz für die Erreichung der Breitbandziele weg. 

19. Mit ihrem Ziel der Flächendeckung strebt die Bundesregierung bezüglich der räumlichen Verfügbarkeit eine 
Maximalversorgung an.19 Ende des Jahres 2018 waren echte Gigabitgeschwindigkeiten in 27,3 Prozent aller Haus-
halte verfügbar.20 Dabei werden die meisten Gigabitanschlüsse derzeit über das Kabelnetz realisiert. Der Anteil der 
Haushalte, die an das Glasfasernetz angeschlossen sind, ist bislang gering und lag Ende 2018 bei 8,9 Prozent.21 

Durch die bereits begonnene und noch andauernde Aufrüstung der Kabelnetze mit dem gigabitfähigen Standard 
DOCSIS 3.1 ist in den nächsten Jahren davon auszugehen, dass im weitaus überwiegenden Teil des Kabelverbrei-
tungsgebiets  das etwa zwei Drittel aller Haushalte in Deutschland umfasst22  Gigabitgeschwindigkeiten erreicht 
werden können. Berücksichtigt man zudem die bereits bestehenden FTTB/H-Anschlüsse, fehlen für eine flächen-
deckende Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen noch schätzungsweise 30 Prozent der rund 41 Mio. deut-
schen Haushalte (vgl. Abbildung 1.2). Das entspricht etwa 12 Mio. neu zu errichtenden Anschlüssen. Wird hin-
gegen das strengere Ziel einer Vollerschließung mit Glasfaser verfolgt, sind die Herausforderungen ungleich höher. 
Gegenwärtig sind schätzungsweise 90 Prozent aller Haushalte noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen sind. 
Das entspricht einem Ausbaubedarf von etwa 36 Mio. neuen Glasfaseranschlüssen. 

20. Bei einem Zeithorizont für die Versorgung aller privaten Haushalte bis 2025 verbleiben noch fünf Jahre für die 
Umsetzung. Um die Ziele flächendeckender Gigabitnetze zu erreichen, müssten – unter der Voraussetzung, dass 
die Kabelverbreitungsgebiete bis dahin vollständig mit DOCSIS 3.1 ertüchtigt wurden – somit pro Jahr ca. 2,5 Mio. 
neue gigabitfähige Kundenanschlüsse errichtet werden, die zudem sämtlich in bisher nicht versorgten Gebieten 
liegen, d. h. außerhalb der Gebiete, in denen bereits Kabelnetze oder Glasfasernetze vorhanden sind. Bei einer 
vollständigen Erschließung mit Glasfasernetzen steigt der jährliche Ausbaubedarf bis 2025 auf über 7 Mio. zusätzli-
che Anschlüsse. 

14 FTTB/H steht für Fibre to the Building bzw. Home. 
15 HFC steht für Hybrid Fibre Coax. 
16 DOCSIS steht für Data Over Cable Service Interface Specification. 
17 Fraunhofer FOKUS, Netzinfrastrukturen für die Gigabitgesellschaft, a. a. O., S. 77 ff. 
18 Ebenda, S. 91. 
19 Inwiefern die Zielvorgabe einer Flächendeckung auf eine Vollerschließung aller Haushalte abzielt und Rand- und Einzellagen ein-

schließt, bleibt allerdings unklar. Für die folgenden Überschlagsrechnungen zur Illustration des Ausbaubedarfs zur Erfüllung der 
politischen Zielvorgaben wird eine Vollerschließung zugrunde gelegt. 

20 Atene kom, Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland (Stand Ende 2018), Kurzgutachten im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin, S. 3, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitband-
verfuegbarkeit-ende-2018.pdf?__blob=publicationFile. 

21 Ebenda. 
22 Ebenda, S. 5. 
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Abbildung 1.2: Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen (Stand Ende 2018) 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten aus dem Breitbandatlas, vgl. atene Kom, Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutsch-
land (Stand Ende 2018), a. a. O., S. 5 

Anmerkungen: Als gigabitfähig gelten hier FTTB/H- und HFC-Anschlüsse. Genaue Daten zur Überschneidung von Kabel- und FTTB/H-
Netzen liegen nicht vor. Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass in 60 Prozent des Verbreitungsgebietes von FTTB/H parallele 
Kabelnetze vorhanden sind, vgl. Dialog Consult/VATM, 21. TK-Marktanalyse Deutschland 2019, S. 18, https://www.vatm.de/wp-
content/uploads/2019/10/VATM_TK-Marktstudie_2019_091019.pdf 

21. Anders als bei der Versorgung privater Haushalte verfolgt die Bundesregierung beim Anschluss von Gewerbe-
gebieten, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern eine explizite Glasfaserstrategie. Aufgrund des sehr 
engen Zeitrahmens bis Ende der Legislaturperiode verbleiben nur knapp zwei Jahre, um die Versorgungslücken zu 
schließen. Wie groß der Ausbaubedarf hier ausfällt, lässt sich im Gegensatz zu den Privathaushalten nicht genau 
beziffern, da gesicherte Daten zur gegenwärtigen Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen an den genannten 
Standorten auf Bundesebene nicht vorliegen. Jedoch lässt allein die Tatsache, dass 35 Prozent der Gewerbegebiete 
in Deutschland noch nicht einmal mit 50 Mbit/s erschlossen sind, den Rückschluss zu, dass es auch hier erhebli-
cher Ausbauanstrengungen bedarf.23 Vergleichbare Daten über die Versorgung von Schulen, Krankenhäusern so-
wie öffentlichen Einrichtungen liegen nicht vor. 

1.2.2.2 Zusätzlicher Ausbaubedarf im Mobilfunk jenseits der Versorgungsauflagen 

22. Anders als im Festnetzbereich wird der Ausbau der Mobilfunknetze maßgeblich durch die von der Bundes-
netzagentur festgelegten und verpflichtenden Ausbauauflagen aus den Frequenzversteigerungen getrieben. Auf-
grund der Versorgungsauflagen aus der zurückliegenden Frequenzauktion sind die Mobilfunkunternehmen ver-
pflichtet, bis Ende 2022 98 Prozent der Haushalte je Bundesland mit LTE zu versorgen.24 Darüber hinaus haben sie 
sich im Gegenzug für Zahlungserleichterungen bei den Frequenzgebühren verpflichtet, eine LTE-Versorgungsquote 
von 99 Prozent der Haushalte in allen Bundesländern zu erreichen.25 Die Versorgungsauflagen und die vertragli-

23 Eigene Berechnung auf Basis von Daten aus der Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniela Kluckert, Frank Sitta, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP, Bt-Drs. 19/11357 vom 3. Juli 2019, S. 3. 

24 Vgl. Tz. 243 f. 
25 BMVI, Ausbauoffensive für ländliche Räume startet - Meilenstein für flächendeckende Mobilfunkversorgung, Pressemitteilung vom 

6. September 2019, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/063-scheuer-ausbauoffensive-fuer-
laendliche-raeume.html. 
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chen Ausbauzusagen führen nach einer aktuellen Studie dazu, dass bis zum Jahr 2025 wahrscheinlich mehr als 
99,7 Prozent aller Haushalte von mindestens einem Mobilfunkanbieter mit LTE versorgt sein werden.26 Gleichzeitig 
ist eine LTE-Versorgung von 95 Prozent der Fläche zu erwarten.27 

23. Die politische Forderung einer vollständigen Versorgung aller Haushalte erscheint somit auf den ersten Blick 
eine im Vergleich zum Festnetzbereich geringere Herausforderung darzustellen. Allerdings ist zu berücksichtigen, 
dass insbesondere der Aufbau von Mobilfunknetzen in den „weißen Flecken“, die nach Erfüllung der Versorgungs-
auflagen und der Vertragspflichten weiterhin bestehen, mit großem Aufwand verbunden ist. Grund hierfür ist, 
dass Mobilfunkstandorte auch in entlegenen Gebieten errichtet werden müssen, in denen nur begrenzt auf exis-
tierende Infrastruktur zurückgegriffen werden kann und mit dieser aufwendigen Erschließung aufgrund der gerin-
gen Besiedlungsdichte nur wenige zusätzliche Haushalte versorgt werden können. Nach Berechnungen von WIK 
Consult und umlaut communications für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verbleiben 
nach Erfüllung der Versorgungsauflagen 4.436 „weiße Flecken“.28 Dabei variiert die Anzahl der Versorgungslücken 
je nach Netz der Mobilfunknetzbetreiber zwischen 4.493 und 5.707. Ebenso dürfte die Erschließung nachrangiger 
Verkehrswege und von landwirtschaftlichen Flächen, die nicht von den Auflagen der Frequenzauktion erfasst 
sind,29 weiteren Ausbaubedarf hervorrufen. Aktuell werden 93,6 Prozent der Kreisstraßen mit LTE versorgt und 
92,5 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen.30 Zwar ist auch hier zu erwarten, dass die Versorgungsquo-
te durch die Erfüllung der Versorgungsauflagen steigt. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass eine Voller-
schließung erreicht wird. Die Bundesregierung selbst geht davon aus, dass für die (fast) vollständige Erschließung 
aller Haushalte und Gemeinde- und Kreisstraßen nach Erfüllung der Versorgungsauflagen aus den Frequenzauk-
tionen ein zusätzlicher Ausbaubedarf von bis zu 5.000 neuen Mobilfunkstandorten besteht.31 

1.2.3 Hemmfaktoren des Ausbaus von Breitbandnetzen 

24. Der vorangehende Abschnitt illustriert die Diskrepanz zwischen dem Istzustand und den Anforderungen, die 
die Bundesregierung im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie an die Mobilfunk- und Festnetze stellt. Um die Ziele 
in dem hierfür vorgesehenen zeitlichen Rahmen dennoch erreichen zu können, müssten die Voraussetzungen für 
einen zügigen, flächendeckenden Netzausbau gegeben sein. Allerdings wird der Ausbau durch eine vielerorts ge-
ringe Rentabilität (Abschn. 1.2.3.1), knappe Ressourcen (Abschn. 1.2.3.2) und ungünstige administrative Rahmen-
bedingungen gehemmt (Abschn. 1.2.3.3). 

1.2.3.1 Geringe Rentabilität steht Breitbandzielen entgegen 

25. Auch wenn sich die Kosten für die Umsetzung der Ausbauziele im Mobilfunk und Festnetz nur schwerlich ge-
nau beziffern lassen, ist unbestritten, dass hierfür in den kommenden Jahren hohe Milliardensummen investiert 
werden müssen. Zwar haben die Deutsche Telekom und ihre Wettbewerber in den zurückliegenden Jahren ihre 
Investitionen kontinuierlich gesteigert und im Jahr 2018 gemeinsam rund EUR 9,1 Mrd. in Sachanlagen im Mobil-
funk und Festnetz investiert (vgl. Abbildung 1.3). Allerdings werden hiervon nur 65 Prozent für den Ausbau neuer 
bzw. die Aufrüstung der Bandbreiten bestehender Netze aufgewendet, was im Jahr 2019 etwa EUR 5,9 Mrd. ent-
sprach.32 Zudem stagnieren seit langem die Umsätze der Telekommunikationsunternehmen bzw. sind sogar leicht 

26 WIK-Consult/umlaut communications, Abschlussbericht zur Versorgungs- und Kostenstudie Mobilfunk, erstellt für das Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn, 14. November 2019, S. 31, 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/versorgungs-und-kostenstudie-mobilfunk.pdf?__blob=publicationFile. 

27 Ebenda, S. 34. 
28 Ebenda. 
29 Siehe hierzu Tz. 243.  
30 WIK-Consult/umlaut communications, Abschlussbericht zur Versorgungs- und Kostenstudie Mobilfunk, a. a. O., S. 22 u. 27. 
31 Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, a. a. O., S. 3. 
32 Vgl. BNetzA, Jahresbericht 2018, a. a. O., S. 46. Die restlichen Investitionen in Sachanlagen entfallen zu 20 Prozent auf den Erhalt 

der bestehenden Netze, sowie zu 15 Prozent auf sonstige Investitionen. 
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rückläufig. In der Folge sind die Investitionsquoten gemessen an den Außenumsatzerlösen zwischen 2009 und 
2018 um fast 60 Prozent von 10 Prozent auf knapp 16 Prozent angestiegen (vgl. Abbildung 1.4). 

Abbildung 1.3: Investitionen in Sachanlagen in EUR Mrd. (2009 bis 2018) 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

Abbildung 1.4: Investitionen, Umsätze und Investitionsquoten (2009 bis 2018) 

Quellen: Eigene Berechnung auf Basis von Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission und Bundesnetz-
agentur, Jahresbericht 2018, S. 46 

26. Zu den von den Marktteilnehmern getätigten Investitionen kommen die Mittel aus den unterschiedlichen För-
derprogrammen hinzu, die seit einigen Jahren zusätzlich Mittel für den Breitbandausbau im Festnetz bereitstellen. 
Im Rahmen des Bundesförderprogramms sind insgesamt EUR 4,9 Mrd. zwischen Ende 2015 und Mitte November 
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2019 bewilligt worden, was durchschnittlich ca. EUR 1,2 Mrd. pro Jahr entspricht.33 Da der Bund im Regelfall 50 
Prozent und im Falle sehr geringer Wirtschaftskraft des Fördergebietes bis zu 70 Prozent der benötigten Förder-
mittel stellt, kommen entsprechend weitere Mittel aus Landesförderprogrammen und von den betroffenen Ge-
bietskörperschaften hinzu.34 

27. Um den Umfang und die Geschwindigkeit des Netzausbaus weiter zu erhöhen, muss das Ausmaß der Investi-
tionen nochmals deutlich über das heutige Niveau gesteigert werden. Welchen Beitrag hierzu eigenwirtschaftliche 
im Wettbewerb getätigte Investitionen der Marktteilnehmer leisten können, hängt maßgeblich von der Rentabilität 
der Infrastrukturprojekte ab. Die Rentabilität des Ausbaus im Festnetz wird neben den Ausbaukosten maßgeblich 
durch folgende drei Faktoren bestimmt:35 

• Besiedlungsdichte, d. h. die Zahl der Haushalte, die je Flächeneinheit erschlossen werden können, 

• Take-up-Rate, d. h. der Anteil der angeschlossenen Haushalte, die auch einen Dienst beziehen sowie 

• durchschnittliche Erlöse pro Haushalt. 

28. Eine Entwicklung der letzten Jahre, die sich negativ auf die Rentabilität von Glasfaserausbauprojekten auswirkt, 
sind steigende Tiefbaupreise. Allein in den Jahren 2017 und 2018 sind die durchschnittlichen Tiefbaupreise insge-
samt um 30 Prozent angestiegen, wobei regional deutlich höhere Steigerungen zu verzeichnen waren.36 Da der 
Tiefbau – zumindest beim Einsatz konventioneller Verlegemethoden 80 bis 90 Prozent der Gesamtkosten der 
Investition ausmacht37 , treiben solche Preissteigerungen die Kosten des jeweiligen Ausbauprojekts in die Höhe. 
Wenn die Nachfrage nach Tiefbaukapazitäten in Zukunft – auch durch zunehmende Fördervolumina – weiterhin 
stark ansteigt und es nicht gelingt, entsprechende Tiefbaukapazitäten aufzubauen, sind weitere Preissteigerungen 
nicht auszuschließen. Damit droht die Rentabilität der Investitionen weiter abzunehmen, sodass ein wachsender 
Anteil der zu erschließenden Gebiete tiefbaukostenbedingt nicht mehr eigenwirtschaftlich zu realisieren ist. Am 
stärksten dürften hiervon weniger dicht besiedelte Gebiete im ländlichen Raum betroffen sein. 

29. Zu den kostenseitigen Risiken kommt hinzu, dass die Take-up-Rate hochbitratiger Glasfaseranschlüsse nach wie 
vor niedrig ist. Zwar lässt sich in den vergangenen Jahren ein leicht positiver Trend bei den aktiven Haushalten, die 
sich für Vertrag über Glasfaser entschieden haben, ausmachen, jedoch liegt der Anteil der erfolgreich vermarkte-
ten Glasfaseranschlüsse gegenwärtig bei lediglich knapp unter 34 Prozent (vgl. Abbildung 1.5). 

30. Wie sich Take-up-Raten in Zukunft entwickeln werden, hängt von vielen Faktoren ab, etwa der Entwicklung des 
Nutzerverhaltens und der Verfügbarkeit von Diensten, die hohe Bandbreiten voraussetzen. Da sich weder das 
Nutzungsverhalten verlässlich prognostizieren lässt, noch abzuschätzen ist, welche Anforderungen neue Dienste 
an die Festnetze stellen werden, bestehen hier große Unsicherheiten. Gleiches gilt auch für die zu erzielenden 
Durchschnittserlöse. Dass gegenwärtig die Bereitschaft der Nachfrager, für hochbitratige Verträge höhere Preise zu 
zahlen, noch recht gering ist, belegen repräsentative Umfrageergebnisse (vgl. Abbildung 1.6).38 Demnach sind 
Nutzer im Durchschnitt lediglich bereit, EUR 14 zusätzlich für einen gigabitfähigen Anschluss pro Monat auszuge-

33 Vgl. Tz. 140. 
34 Vgl. Tz. 135. 
35 Jay, S. u. a., Implikationen eines flächendeckenden Glasfaserausbaus und sein Subventionsbedarf, WIK-Diskussionbeitrag 259, Bad 

Honnef, 2011. 
36 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? - Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-

kung für den Markt und die öffentliche Hand, Studie der WIK-Consult im Auftrag des BREKO, November 2018, Bad Honnef., 
S. 25 f. 

37 Gries, C./Plückebaum, T./Strube Martins, S., Treiber für den Ausbau hochbitratiger Infrastrukturen, Studie der WIK-Consult im Auf-
trag von 1&1 Telecommunication SE, Bad Honnef, Mai 2016, S. 15. 

38 Bitkom, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-veroeffentlicht-Verbraucherumfrage-zum-
Breitbandausbau.html. 
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ben. Mit 42 Prozent gab fast die Hälfte der befragten Nutzer an, keine zusätzliche Zahlungsbereitschaft für einen 
Gigabitanschluss zu haben. 

Abbildung 1.5: Take-up-Rate bei FTTB/H-Anschlüssen 

Quellen: Dialog Consult/VATM, TK-Marktanalyse Deutschland, verschiedene Jahrgänge; eigene Darstellung 

Anmerkung: Bei dem Wert für 2019 handelt es sich um eine Prognose 

Abbildung 1.6: Zusätzliche Zahlungsbereitschaft für Gigabitanschlüsse 

Quelle: Bitkom, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-veroeffentlicht-Verbraucherumfrage-zum-
Breitbandausbau.html; eigene Darstellung 

Anmerkung: Die angegebenen Werte geben an, wie viel die Umfrageteilteilnehmer zusätzlich zu ihren bestehenden Vertrag zahlen 
würden, um mit Gigabitgeschwindigkeiten versorgt zu werden 
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31. Wie auch im Festnetz hängt die Rentabilität eines Ausbauprojekts im Mobilfunk zur Schließung einer Versor-
gungslücke davon ab, wie hoch die hiermit verbundenen Ausbaukosten sind und welche zusätzlichen Einnahmen 
generiert werden können. Kostenfaktoren sind etwa die geografische Lage des zu erschließenden Gebietes, der 
Umfang der bestehenden Festnetzinfrastrukturen, auf die bei der Erschließung der Standorte zurückgegriffen wer-
den kann sowie die Verfügbarkeit und Kosten für den Kauf oder die Anmietung geeigneter Antennenstandorte. 
Daneben gibt es eine Reihe einnahmenseitiger Faktoren, die entscheidende Bedeutung für die mit einem Ausbau-
projekt zu erzielende Rendite haben. Hierzu zählt die Anzahl der Neukunden, die im Bereich des zu erschließenden 
Gebietes wohnen und aufgrund der verbesserten Versorgung gewonnen werden können. Hinzukommen Be-
standskunden, die ihre Verträge wegen der gesteigerten Leistungsfähigkeit aufstocken oder aus diesem Grund von 
einem Anbieterwechsel zu einem Konkurrenten absehen. Zu berücksichtigen ist zudem, dass ein Netz für die Kun-
den attraktiver wird, je mehr Funklöcher geschlossen werden. Wie groß das Rentabilitätsproblem der Versorgungs-
lücken im Mobilfunk ist, zeigt die Studie von WIK-Consult und umlaut communications. 

32. In den nach Erfüllung der Versorgungsauflagen verbleibenden 4.436 „weißen Flecken“ liegen knapp 106.000 
Haushalte, was weniger als durchschnittlich 25 Haushalten pro „weißem Fleck“ entspricht.39 Bei einem geschätz-
ten Bedarf von ca. 4.700 neuen Basisstationen zur Schließung dieser Versorgungslücken, sind Investitionen  ab-
hängig von der Verfügbarkeit bestehender Infrastrukturen und der Technologie für den Anschluss des Mobilfunk-
standorts – zwischen EUR 642 Mio. und EUR 2,1 Mrd. notwendig.40 Bei durchschnittlichen Anschlusskosten pro 
Haushalte von EUR 6.000 bis EUR 20.000 ist dies nicht eigenwirtschaftlich zu realisieren. Auch die Erschließung 
nachgeordneter Verkehrswege, die zum Großteil durch unbesiedeltes Gebiet führen und nur geringe zusätzliche 
Einnahmen erwarten lassen, wird aufgrund der hohen Ausbaukosten nicht rentabel sein.41 Ebenso ist davon aus-
zugehen, dass sich nicht alle landwirtschaftlichen Nutzflächen eigenwirtschaftlich erschließen lassen, da die Zah-
lungsbereitschaft der Landwirte die zum Teil hohen Ausbaukosten nicht überall übersteigen dürfte. 

1.2.3.2 Ausgelastete Tiefbaukapazitäten als Flaschenhals 

33. Neben der Profitabilität der Ausbauprojekte stellt die Verfügbarkeit von Tiefbaukapazitäten einen wesentli-
chen Faktor für den Breitbandausbau dar. Tiefbau ist überall dort notwendig, wo nicht auf bestehende passive 
Infrastrukturen zurückgegriffen bzw. oberirdische Leitungen verlegt werden können. Das gilt grundsätzlich für das 
Festnetz und in zunehmendem Maß auch für den Mobilfunk.42 Eine aktuelle Studie zum Tiefbau43 sowie zahlreiche 
Verlautbarungen aus dem Markt44 belegen hier erhebliche Engpässe. 

34. Wie schwerwiegend dieses Problem ist, lässt sich anhand einer Überschlagsrechnung am Beispiel des Ausbaus 
gigabitfähiger Festnetzinfrastrukturen illustrieren. Um das Ziel einer Vollversorgung mit Gigabitanschlüssen bis 
zum Jahr 2025 zu erreichen, müsste die Ausbauleistung von bisher jährlich etwa 750 Tsd. neuer FTTB/H-

39 WIK-Consult/umlaut communications, Abschlussbericht zur Versorgungs- und Kostenstudie Mobilfunk, a. a. O., S. 40. 
40 Ebenda. 
41 Zusätzliche Hinweise darauf, dass Kreis- und Gemeindestraßen kaum rentabel erschlossen werden können, liefert auch eine Ein-

schätzung der Bundesnetzagentur. Die damit verbundene Belastung für die Mobilfunknetzbetreiber übersteigt demnach den 
Wert der Frequenzen und ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht Bestandteil der Versorgungsauflagen geworden, vgl. 
Bundesnetzagentur, Entscheidung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur vom 26. November 2018 über die Festlegun-
gen und Regeln im Einzelnen (Vergaberegeln) und über die Festlegungen und Regelungen für die Durchführung des Verfahrens 
(Auktionsregeln) zur Vergabe von Frequenzen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz, Rz. 262. 

42 Mobilfunkstandorte müssen über das Backhaul an das Kernnetz angeschlossen werden. Dafür lassen sich grundsätzlich unter-
schiedliche leitungsgebundene und funkbasierte Technologien verwenden. Durch die steigenden Anforderungen der LTE-Netze 
und im Hinblick auf den Ausbau von 5G-Netzen wird es zunehmend notwendig, die Standorte mit Glasfaser anzubinden. Vgl. hier-
zu ausführlich Luber, S., Was ist backhaul, ip-insider.de, https://www.ip-insider.de/was-ist-backhaul-a-622611/. 

43 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? - Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O. 

44 Siehe hierzu stellvertretend ANGA u. a., Deutschland braucht leistungsfähige digitale Infrastrukturen, Gemeinsame Presseerklärung 
von ANGA, BUGLAS, eco, FttH Council Europe und VATM vom 12 September 2018, Berlin, https://www.vatm.de/2018/09/12/20-
jahre-vatm-2/. 
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Anschlüsse45 auf 2,5 Mio. d. h. um den Faktor drei, gesteigert werden. Bei einer Vollerschließung mit Glasfaser 
ergäbe sich ein jährlicher Ausbaubedarf von über 7 Mio. neuen Anschlüssen, was eine Steigerung der Neu-
erschließungen um fast das Zehnfache bedeuten würde. 

35. Eine gewisse Entlastung bei den Tiefbaukapazitäten ist zu erwarten, wenn die Deutsche Telekom ihren Vecto-
ring-Ausbau abgeschlossen hat und die gebundenen Ressourcen für die Errichtung von Glasfasernetzen frei wer-
den. Allerdings verzögert sich der Vectoring-Ausbau der Deutschen Telekom und wird nicht – wie ursprünglich 
geplant – bereits 2019 sondern erst Ende 2020 abgeschlossen.46 Somit sind Tiefbaukapazitäten dort länger gebun-
den und stehen für den Ausbau von FTTB/H-Netzen erst verzögert zur Verfügung. 

36. Zudem müssten zur Erreichung des Gigabitziels die verfügbaren Baukapazitäten vor allem in bisher nicht ver-
sorgte Gebiete gelenkt werden, um keine Kapazitäten dort einzusetzen, wo das Kabelnetz oder bereits existieren-
de FTTB/H-Netze die Versorgung mit Gigabitgeschwindigkeiten sicherstellen kann.47 Dies erscheint aber unrealis-
tisch. Ein wesentlicher Anreiz für Investitionen in Glasfasernetze, insbesondere seitens der Deutsche Telekom, ist 
der Wettbewerbsdruck seitens des Kabelnetzes. Es ist daher davon auszugehen, dass mindestens ein größerer Teil 
der Investitionen in Glasfasernetze dorthin fließt, wo bereits ein Kabelnetz oder ein alternatives Glasfasernetz 
liegt. Insbesondere in Ballungsräumen sollte sich der parallele Aufbau von Netzinfrastrukturen für die Unterneh-
men auch eher wirtschaftlich darstellen lassen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass für das Errei-
chen des flächendeckenden Gigabitziels tatsächlich weit mehr als 2,5 Mio. neue Anschlüsse pro Jahr notwendig 
sind. Die für eine Vollerschließung aller Haushalte mit Glasfaser bis 2025 benötigten Tiefbaukapazitäten zur Errich-
tung von über 7 Mio. neuen Anschlüsse pro Jahr dürften sich jedenfalls kaum realisieren lassen. 

37. Hinzu kommt, dass die fehlenden Tiefbaukapazitäten nicht nur die Zahl der Anschlüsse begrenzt, die innerhalb 
eines Jahres errichtet werden können. Gleichzeitig führt die hohe Auslastung der Kapazitäten auch dazu, dass die 
Preise für den Tiefbau knappheitsbedingt steigen und die Rentabilität der Ausbauprojekte entsprechend ab-
nimmt.48 Zu einer Entspannung der Lage auf dem Tiefbaumarkt könnte der verstärkte Einsatz von alternativen 
Verlegetechniken – wie etwa das sogenannte Micro-Trenching oder die Luftverkabelung – führen. Diese stoßen 
allerdings auf rechtliche Hürden und Vorbehalte bei den kommunalen Genehmigungsbehörden.49 

38. Beim Ausbau der Mobilfunknetze gestaltet sich zudem die Suche nach geeigneten Standorten, die zur Schlie-
ßung der Versorgungslücken benötigt werden, zum Teil schwierig. Gründe dafür sind etwa das Fehlen vermietbe-
reiter Grundstückseigentümer, Bürgerproteste und –initiativen gegen die Errichtung von Mobilfunkmasten sowie 
langwierige Abstimmungsprozesse und hohe Anforderungen an die Mobilfunknetzbetreiber. Allein die Deutsche 
Funkturm GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG zur Planung, Errichtung und Vermarktung 
von Antennenstandorten, listet mehr als 800 Ausbauprojekte zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung auf, die 
sich aufgrund der genannten Schwierigkeiten verzögern oder nicht realisieren lassen.50 

1.2.3.3 Administrative Hürden bremsen den Breitbandausbau 

39. Die Errichtung von Netzinfrastrukturen bedarf einer engen Abstimmung zwischen Telekommunikationsunter-
nehmen, Tiefbauunternehmen und den betroffenen Kommunen im Planungsprozess und während der Bauausfüh-
rung. Eine weitere entscheidende Voraussetzung für den zügigen Aufbau neuer Netzinfrastrukturen im Mobilfunk 
und Festnetz sind somit effiziente Planungs- und Genehmigungsverfahren. Allerdings verzögern hohe bürokrati-

45 Dialog Consult/VATM, 21. TK-Marktstudie Deutschland, a. a. O., S. 19. 
46 Heise online, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Telekom-hat-Glasfasernetz-Ausbau-beschleunigt-4259771.html. 
47 Vgl. Tz. 20. 
48 Vgl. Tz. 28. 
49 Vgl. Absch. 1.2.3.3. 
50 Siehe hierzu die Darstellung der Deutschen Funkturm GmbH, https://www.dfmg.de/de/unser-unternehmen/herausforderung-im-

mobilfunkausbau.html. 
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sche Hürden den Ausbauprozess. Hierfür sind nach den Erkenntnissen einer aktuellen Studie von WIK-Consult vor 
allem 

• langwierige und komplexe Genehmigungsprozesse, 

• der Mangel an qualifiziertem Personal, 

• die unzureichende Priorisierung des Breitbandausbau sowie 

• fehlende Akzeptanz für alternative Verlegeverfahren 

verantwortlich.51 

40. In den Genehmigungsprozess sind häufig mehrere nachgelagerte Behörden involviert.52 Neben den Bauämtern 
sind dies etwa Naturschutzbehörden. Bei der Querung unterschiedlicher Verkehrswege entsteht zusätzlicher Koor-
dinierungsbedarf mit den verschiedenen Baulastträgern. Erstrecken sich Ausbauprojekte über zwei oder mehr 
Kommunen steigt die Anzahl der Verfahrensbeteiligten und die Komplexität wird weiter erhöht. Zusätzliche Hür-
den ergeben sich bei der Querung von Wasserwegen oder vor allem von Bahntrassen.53 Dadurch wird der Geneh-
migungsprozess gebremst und personelle Ressourcen bei den Verfahrensbeteiligten gleichermaßen gebunden. 

41. Der letztgenannte Aspekt ist insbesondere deshalb kritisch, da ohnehin schon personelle Engpässe sowohl auf 
Seiten der Behörden als auch der Unternehmen bestehen und es zunehmend schwieriger wird, qualifiziertes Per-
sonal zu gewinnen.54 Zudem besteht Investitionsbedarf nicht nur im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktu-
ren, sondern auch in anderen Bereichen, wie Straßen- und Verkehrsinfrastruktur oder bei Gebäuden der öffentli-
chen Hand.55 In vielen Fällen sind die behördlichen Planungskapazitäten dort gebunden und dem Ausbau hochleis-
tungsfähiger Telekommunikationsinfrastrukturen wird eine geringere Priorität eingeräumt. 

42. Wegen der hohen Verfahrenskomplexität und unzureichenden behördlichen Planungskapazitäten verzögern 
sich Ausbauprojekte. Dies erschwert es, die knappen Tiefbauressourcen zu disponieren und effizient einzusetzen. 
Unternehmen, die sich durch langfristige Verträge Tiefbaukapazitäten absichern, riskieren, dass diese Stillstandzei-
ten haben, wenn sich die Ausbaugenehmigung verzögert. In der Konsequenz verhindert dies nicht nur den effizi-
enten Ressourceneinsatz, sondern verteuert den Ausbau und verschiebt die Grenze der Eigenwirtschaftlichkeit.  

43. Eine Entlastung der Kapazitätsengpässe im Tiefbau könnte hier ein verstärkter Einsatz von alternativen Verle-
geverfahren56  wie beispielsweise das sogenannte Micro-Trenching oder die Luftverkabelung – bringen. Diese 
Verfahren sind zum Teil um ein Vielfaches günstiger als die traditionelle Verlegung im konventionellen Tiefbau bei 
großer Verlegetiefe.57 Insbesondere in ländlichen Regionen, in denen es große Distanzen zu überbrücken gilt, 
könnten Kosteneinsparungen realisiert und die Rentabilität von Ausbauprojekten verbessert werden. Allerdings 
werden Alternativen zum traditionellen Tiefbau vielerorts aus grundlegenden Bedenken abgelehnt oder aus Sorge 
vor Oberflächenschäden sowie Risiken einer Beschädigung des Glasfasernetzes bei späteren Baumaßnahmen nur 

51 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? - Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O., S. 32 ff. 

52 Ebenda, S. 28 f. 
53 Ebenda, S. 30. 
54 Ebenda, S. 24 f. 
55 Ebenda, S. 29. 
56 BMVI, Verlegetechniken für den Breitbandausbau – Verlegung in geringer Verlegetiefe nach § 69 Abs. 2 TKG, Berlin, Oktober 2018, 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitbandausbau-verlegetechniken.pdf?__blob=publicationFile; Ministe-
rium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, Alternative Verlegemetho-
den für den Glasfaserausbau Hinweise für die Praxis, Düsseldorf, 20. Januar 2017, 
https://www.gigabit.nrw.de/images/PDFs/Leitfaden/alternative-verlegemethoden-fuer-den-glasfaserausbau.pdf. 

57 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, Alternative Verlegeme-
thoden für den Glasfaserausbau  Hinweise für die Praxis, a. a. O., S. 23 ff. 
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räumlich begrenzt genehmigt.58 Einsparpotenziale, insbesondere beim Ausbau von Glasfasernetzen im ländlichen 
Raum, können so nicht vollständig realisiert werden. 

1.3 Fazit: Die Diskrepanz zwischen Breitbandzielen und Ausbaurealität löst 
Handlungsdruck aus und birgt die Gefahr von Fehlentwicklungen 

44. Die voranstehenden Ausführungen veranschaulichen, dass eine deutliche Diskrepanz zwischen den Zielen der 
Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung einerseits und dem tatsächlichen Ausbaustand und dem zu erwar-
tenden Ausbaufortschritt anderseits besteht. Es zeichnet sich ab, dass das Ziel einer flächendeckenden Gigabitver-
sorgung bis zum Jahr 2025 unter den gegebenen Rahmenbedingungen eigenwirtschaftlich nur schwer zu realisie-
ren sein wird. Ähnliches gilt für den Mobilfunk. Insbesondere die nach der Erfüllung der Versorgungsauflagen ver-
bleibenden „weißen Flecken“ sind eigenwirtschaftlich nicht zu erschließen. Somit lösen die Breitbandziele einer-
seits politischen Handlungsbedarf aus, andererseits steigt die Gefahr, dass mit der Vielzahl der Maßnahmen und 
der Ausweitung von Fördervolumina und Fördergegenständen unerwünschte Effekte einhergehen, die den Breit-
bandausbau gegebenenfalls sogar hemmen oder konterkarieren können und den Ausbauzielen letztlich sogar 
zuwiderlaufen. 

45. Staatliche Eingriffe zur Förderung der Investitionstätigkeit auf Telekommunikationsmärkten lassen sich ökono-
misch begründen, wenn der privatwirtschaftlich erfolgte Ausbau geringer ausfällt als volkswirtschaftlich effizient. 
Dies ist der Fall, wenn die Ergebnisse, die sich im Wettbewerb der marktlichen Kräfte einstellen, aus gesellschaftli-
cher Sicht unzureichend sind. Dies wäre hier gegeben, wenn Investitionen in den Ausbau von hochleistungsfähigen 
Telekommunikationsinfrastrukturen aus betriebswirtschaftlichem Kalkül nicht getätigt werden, obwohl die Kosten 
hierfür geringer sind als der Nutzen für die Gesellschaft. Ein solches Marktversagen kann im Telekommunikations-
sektor vor allem aufgrund sogenannter positiver externer Effekte auftreten: Da ausbauende Unternehmen gege-
benenfalls nicht in der Lage sind, den Nutzen, den Dritte aus der Nutzung der von ihnen errichteten Netze ziehen, 
zu internalisieren, investieren sie weniger in den Ausbau von Telekommunikationsinfrastrukturen als gesellschaft-
lich effizient wäre. 

46. Ein weiteres Argument für eine staatliche Förderung der Investitionstätigkeit auf Telekommunikationsmärkten 
kann der Erhalt bzw. die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes darstellen. Eine 
moderne digitale Festnetz- und Mobilfunkinfrastruktur kann nicht nur die regionale Wirtschaft stimulieren, son-
dern auch notwendig sein, um strukturelle Nachteile auszugleichen, Telearbeit zu unterstützen, Bildungschancen 
zu erhöhen und die digitale Teilhabe im Allgemeinen zu verbessern.59 

47. Ökonomische Argumente sprechen aber gegen eine zu hohe Intensität der staatlichen Eingriffe. Gelingt es 
nicht, staatliche Mittel ausschließlich dort zur Verfügung zu stellen, wo ein privatwirtschaftlicher Ausbau nicht 
erfolgt, werden private Investitionen im Markt durch den staatlichen geförderten Ausbau verdrängt.60 Das Risiko 
für solche Verdrängungseffekte ist insbesondere dann hoch, wenn staatliche Eingriffe frühzeitig erfolgen, bevor 
absehbar ist, wie weit der eigenwirtschaftliche Ausbau reicht. In diesem Fall bedarf es Prognosen darüber, wo 
auch in Zukunft nicht mit einem Ausbau durch die Marktteilnehmer zu rechnen ist. Anders stellt sich die Situation 
z. B. bei der Förderung von Investitionen in Mobilfunknetze der vierten Generation (LTE) dar. Hier ist der Netzauf-
bau schon deutlich weiter vorgeschritten und weitere Verbesserungen der Versorgung vertraglich abgesichert. In 

58 Wernick, C. u. a, Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? - Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O., S. 30. 

59 BMI, BMFSFJ u. BMEL, Unser Plan für Deutschland - Gleichwertige Lebensverhältnisse überall -, Berlin, 2019, S. 83, 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gleichwertige-
lebensverhaeltnisse/unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-
gl.pdf;jsessionid=EE406E9B991108B3F109FC200BD848DB.1_cid373?__blob=publicationFile&v=4. 

60 Monopolkommission, 8. Sektorgutachten Telekommunikation (2013): Vielfalt auf den Märkten erhalten (Sondergutachten 66), 
Baden Baden 2013, Tz. 214; Wernick, C. u. a., Ansätze zur Glasfaser-Erschließung unterversorgter Gebiete, Studie der WIK-Consult 
im Auftrag des DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V., Bad Honnef, August 2017, S. 23 
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den darüber hinaus bestehenden Versorgungslücken ist nicht davon auszugehen, dass ein eigenwirtschaftlicher 
Ausbau erfolgen wird, sodass die Verdrängungsproblematik von untergeordneter Bedeutung sein dürfte. 

48. Gleichzeitig setzt die Aussicht auf Fördermittel Anreize für strategisches Verhalten der Marktteilnehmer. Für 
potenziell ausbauwillige Unternehmen kann es lohnenswert sein, von einem eigentlich rentabel Ausbauprojekt 
zunächst Abstand zu nehmen, um zu einem späteren Zeitpunkt staatliche Mittel im Rahmen eines Förderpro-
gramms erhalten zu können.61 Durch solche Mitnahmeeffekte kommt es dann zu einem Verzögerungseffekt. An-
stelle zeitnah den Ausbau zu realisieren, vergeht mitunter viel Zeit, bis die zuständige Gebietskörperschaft ein 
Förderverfahren initiiert und das Ausschreibungsverfahren abgeschlossen ist, bevor mit der Errichtung der Infra-
struktur begonnen werden kann. Die Ausbaudynamik und -geschwindigkeit nimmt entsprechend förderbedingt ab, 
was der intendierten Beschleunigung des Ausbaus zuwiderläuft. 

49. Weitere Probleme ergeben sich daraus, dass die für den Breitbandausbau benötigten Tiefbaukapazitäten be-
reits heute einen Flaschenhalscharakter haben und auch perspektivisch weiterhin knapp sein werden. Die Bereit-
stellung von öffentlichen Geldern für den Breitbandausbau führt dazu, dass die Nachfrage nach der knappen Res-
source Tiefbau weiter ansteigt. In der Konsequenz ist mit einer förderbedingten Steigerung der Tiefbaupreise zu 
rechnen. Dies hat einerseits zur Folge, dass die Kosten des staatlich geförderten Ausbaus steigen. Andererseits ist 
von den steigenden Tiefbaukosten ebenso der eigenwirtschaftliche Ausbau betroffen. Durch die höheren Kosten 
nimmt die Rentabilität ab und grundsätzlich wirtschaftliche Ausbauprojekte werden in der Folge förderbedürftig, 
was den Umfang der notwendigen staatlichen Förderung wiederum steigert. 

50. Ferner kommt es durch die Bereitstellung von Fördermitteln aufgrund der begrenzten Tiefbaukapazitäten nicht 
zwangsläufig zu mehr Ausbauaktivität, sondern tendenziell zu einer Verlagerung von eigenwirtschaftlichen zu ge-
förderten Infrastrukturprojekten. Im Hinblick auf die angestrebte flächendeckende Gigabitversorgung kann eine 
solche Verlagerung durchaus erwünscht sein, wenn dadurch der Ausbau aus bereits gigabitfähigen Kabelverbrei-
tungsgebieten in bislang nicht versorgte Gebiete umgelenkt wird. Gleichwohl kann die Zahl der neu mit Glasfaser 
erschlossenen Haushalte dadurch abnehmen, dass der Ausbau aus dicht besiedelten Regionen – in denen mit 
derselben Tiefbauressourcen mehr Haushalte erreicht werden können – in Gebiete mit einer geringeren Besied-
lungsdichte verlagert werden. 

51. Ansatzpunkte für eine aus ökonomischer und rechtlicher Perspektive angemessene staatliche Aktivität zur 
Förderung des Breitbandausbaus sind die identifizierten Hemmfaktoren für den Breitbandausbau – fehlende Ren-
tabilität von Ausbauprojekten, Ressourcenknappheit und bürokratische Hürden. Nachfolgend wird die Frage nach 
der konkreten Ausgestaltung der Rolle des Staates bei Ausbau der Gigabitinfrastrukturen diskutiert im Hinblick auf 
die Bereiche: 

• Schaffung investitionsfreundlicher Regulierungsrahmen auf Festnetzmärkten (Abschn. 2.2) und Mobilfunk-
märkten (Abschn. 3.2) 

• Unterstützung des Ausbau durch staatliche Förderung (Abschn. 2.3 und 3.4) 

• Schaffung effizienter administrativer Strukturen und ausbaufreundlicher rechtlicher Rahmenbedingungen 
(Abschn. 2.4 und 3.5) 

. 

61 Rossi, M./Silvestri, V., Implications of target-oriented broadband public investment, in: European University Institute (Hrsg.),The 
Future of Broadband Policy: Public Targets and Private Investment, Florenz, 2016, S. 42. 
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Kapitel 2 

Festnetz 
52. Bevor nachfolgend Maßnahmen thematisiert werden, die dazu beitragen können, die Diskrepanz zwischen 
Ausbaustand und politischen Zielvorgaben abzubauen, soll zunächst die Ausgangslage auf den deutschen Fest-
netzmärkten dargestellt werden (Abschn. 2.1). Hier zeigt sich eine kontinuierlich wachsende Nachfrage nach leis-
tungsfähigeren Festnetzanschlüssen. Bei der Versorgung mit Breitbandinternet gemessen am Prozentsatz der ver-
sorgten Haushalte liegt Deutschland im europäischen Mittelfeld. Beim Ausbau moderner Glasfasernetze ist 
Deutschland hingegen weit abgeschlagen. 

53. Eine wichtige – auch im Hinblick auf die mit ihr einhergehenden Investitionsanreize – und momentan kontro-
vers diskutierte Frage ist die, nach der Regulierung von neuen Glasfaserinfrastrukturen (Abschn. 2.2). Weitgehen-
de Einigkeit herrscht zwischen den Marktteilnehmer, der Bundesnetzagentur und den politischen Entscheidungs-
trägern, dass die bestehende Regulierung der traditionellen Kupfernetze nicht unmittelbar auf die Glasfaserwelt 
übertragen werden sollte. So werden vielfach Möglichkeiten gesehen, die Zugangsregulierung der Glasfasernetze 
zurückzuführen und stärker auf am Markt verhandelte, kommerzielle Zugangsvereinbarungen zu setzen. Unklar ist 
allerdings, welche Rolle der Regulierungsbehörde dabei zukommen könnte. Auch stellt sich die Frage, wie Koope-
rationen unter Beteiligung des marktmächtigen Unternehmens zu behandeln sind. 

54. Auch wenn sich der Glasfaserausbau in den nächsten Jahren intensivieren und beschleunigen dürfte, ist auf-
grund der vielerorts fehlenden Rentabilität ein flächendeckender eigenwirtschaftlicher Gigabitausbau bis 2025 
nicht realisierbar. Daher rückt die Förderung mit staatlichen Mitteln stärker ins Blickfeld als bislang (Abschn. 2.3). 
Die Förderung des Breitbandausbaus mit Bundesmitteln, die bereits seit 2015 besteht, ist 2018 stärker an den 
Gigabitzielen der Bundesregierung ausgerichtet worden. Weitreichende Veränderungen und – damit einherge-
hend – erhebliche Risiken für Verzerrungen auf den Festnetzmärkten zeichnen sich vor dem Hintergrund des ge-
planten „Graue-Flecken“-Förderprogramms ab. Als Ergänzung zur traditionellen angebotsseitigen sollten auch 
Gutscheinmodelle zum Einsatz kommen, die die Nachfrage nach hochbitratigen Anschlüssen stimulieren und die 
Rentabilität von Ausbauprojekten verbessern. 

55. Weitere Hemmfaktoren beim Aufbau der Glasfasernetze sind die bürokratischen und rechtlichen Hürden, 
denen sich ausbauwillige Unternehmen gegenüber sehen. Hier bietet sich eine Reihe von Anknüpfungspunkten für 
schlankere Genehmigungsverfahren und stärker an den Breitbandzielen orientierten Ausbauvorschriften. Die kon-
kreten Verbesserungsvorschläge setzen sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landes- oder Bundesebene an 
(Abschn. 2.4). 

2.1 Ausgangslage auf dem deutschen Festnetzmarkt 

56. Die Bedeutung von Breitbandinternetanschlüssen im Festnetz nimmt in Deutschland seit Jahren stetig zu 
(Abschn. 2.1.1). Dies spiegelt sich sowohl in einer steigenden Anzahl vertraglich gebuchter Breitbandanschlüsse als 
auch in höheren Bandbreiten und größeren Datenvolumina wider. Die Deutsche Telekom bleibt trotz des zuneh-
menden Wettbewerberanteils der wichtigste Telekommunikationsanbieter auf dem Festnetzmarkt, obwohl mit der 
Übernahme von Unitymedia durch Vodafone ein großer nationaler Wettbewerber entstanden ist. Bei der Errich-
tung von Glasfaseranschlüssen spielt die Deutsche Telekom hingegen aktuell noch eine geringe Rolle. Vergleicht 
man die Versorgung mit Breitbandinternet in Deutschland mit den Ländern der Europäischen Union, zeigt sich ein 
gemischtes Bild (Abschn. 2.1.2): Bei der Versorgung mit NGA-Netzen sowie potenziell gigabitfähigen Netzen liegt 
Deutschland im europäischen Mittelfeld. Beim Aufbau von Glasfasernetzen liegt Deutschland hingegen weit zu-
rück. 

2.1.1 Steigende Nachfrage nach Breitbandinternet 

57. Die Zahl der gebuchten Breitbandanschlüsse hat in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich auf insgesamt 
34,6 Mio. im zweiten Quartal 2019 zugenommen (vgl. Abbildung 2.1). Weiterhin dominieren DSL-Anschlüsse auf 
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Basis des Kupfernetzes der Deutschen Telekom mit einem Marktanteil von knapp 73 Prozent, wobei der Anteil 
gegenüber den Anschlusstechnologien FTTB/H und HFC stetig abgenommen hat. Breitband-Anschlüsse über HFC-
Netze kommen auf einen Marktanteil von 23,4 Prozent. Zwar nimmt ihr Anteil weiterhin zu, allerdings hat die Dy-
namik hier in den letzten Jahren etwas nachgelassen. Der Anteil der Breitbandanschlüsse über FTTB/H-Netze ist 
nach wie vor gering und liegt gegenwärtig bei lediglich 3,4 Prozent. Allerdings waren hier zuletzt steigende Wachs-
tumsraten zu beobachten. Über alternative Anschlusstechnologien62 realisierte Anschlüsse spielen eine stark 
untergeordnete Rolle. 

Abbildung 2.1: Gebuchte Festnetzbreitbandanschlüsse nach Technologien (2010 bis 2019) 

Quellen: Bundesnetzagentur, Jahresbericht, verschiedene Jahrgänge (bis einschließlich 2017); Angaben der Bundesnetzagentur 
gegenüber der Monopolkommission (2018 und 2019); eigene Darstellung 

Anmerkung: Sonstige Technologien wie funkbasierte Technologien (BWA), Festverbindungen sowie satellitengestützte Verbindungen 
verfügen über sehr geringe Marktanteile und werden nicht abgebildet 

58. Die zunehmende Bedeutung schneller Internetverbindungen zeigt sich auch bei den vertraglich vereinbarten 
Download-Geschwindigkeiten, die in den vergangenen Jahren merklich zugenommen haben (vgl. Abbildung 2.2.). 
Buchten die meisten Haushalte im Jahr 2017 noch Verträge mit Datenraten von 10 bis 30 Mbit/s, werden aktuell 
Verträge zwischen 30 und 100 Mbit/s am häufigsten gewählt. Verträge mit weniger als 10 Mbit/s sind stark rück-
läufig und haben nur noch eine geringe Bedeutung. Die höchsten Steigerungsraten waren bei Verträgen mit min-
destens 100 Mbit/s zu verzeichnen. Verträge mit sehr hohen Geschwindigkeiten von über 250 Mbit/s spielen aber 
immer noch eine stark untergeordnete Rolle und wurden im Jahr 2019 gerade einmal von 1,7 Prozent aller Breit-
bandkunden nachgefragt.63 

62 Hierzu zählen etwa die Versorgung über Satellit, funkbasierte Technologien oder Festverbindungen. 
63 BNetzA, Notifizierungsentwurf der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Markt für 

den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal bereitgestellten Zugang (Markt Nr. 3a der Empfehlung vom 9. Oktober 
2014), Stand 05.09.2019, S. 94 f. 
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Abbildung 2.2: Geschwindigkeitsklassen der vermarkteten Breitbandanschlüsse (2017 bis 2019) 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

59. Die gesteigerte Nachfrage nach leistungsfähigen Internetanschlüssen spiegelt sich auch in der Entwicklung des 
genutzten Datenvolumens wider (vgl. Abbildung 2.3). Das Gesamtvolumen, gemessen in Mrd. GB, hat sich zwi-
schen 2011 und 2019 von 6 auf 52 mehr als verachtfacht. Ein gegenläufiger Trend lässt sich hingegen bei der Fest-
netztelefonie beobachten. Die abgehenden Gesprächsminuten nehmen seit Jahren stark ab und haben sich von 
knapp 200 Mrd. im Jahr 2010 auf unter 100 Mrd. im Jahr 2019 etwa halbiert.  

Abbildung 2.3: Datenvolumen und Gesprächsminuten (2011 bis 2019) 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

Anmerkung: Bei den Werten von 2019 handelt es sich um eine Prognose 

60. Die seit langem zu beobachtende Verschiebung der Marktanteile auf dem Endnutzermarkt für Breitbandan-
schlüsse im Festnetz zugunsten der Wettbewerber der Deutschen Telekom hat sich auch im aktuellen Berichtszeit-
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raum fortgesetzt (vgl. Abbildung 2.4). Gegenwärtig entfallen über 60 Prozent der Kundenanschlüsse auf Wettbe-
werbsunternehmen. Dennoch bleibt die Deutsche Telekom mit 13,6 Mio. Endkunden der größte Anbieter auf dem 
Festnetzmarkt (vgl. Abbildung 2.5). Allerdings ist mit der Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia durch 
Vodafone – die im Juli 2019 von der Europäischen Kommission unter Auflagen freigegeben wurde64 – ein zweiter 
großer Anbieter entstanden, der rund 10,6 Mio. Kunden bzw. 31 Prozent des Endkundenmarktes auf sich vereint. 
Weitere wichtige Wettbewerber sind 1&1 und Telefónica mit 4,3 Mio. (13 Prozent) bzw. 2,2 Mio. (6 Prozent) Ver-
tragskunden. 

Abbildung 2.4: Anteile an den Breitbandanschlüssen im Festnetz (2010 bis 2019) 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

Abbildung 2.5: Breitbandkunden im Festnetz in Mio. nach Anbietern (2019) 

Quelle: Dialog Consult/VATM, 21. TK-Marktanalyse Deutschland 2019, a. a. O., S. 13; eigene Darstellung 

64 EU-Kommission, Entscheidung vom 18. Juli 2019, M.8864 Vodafone/Liberty Global. 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (2. 
Quartal) 

An
te

il 
in

 P
ro

ze
nt

 

DTAG Wettbewerber 

13,6 

10,6 

4,3 

2,2 

3,9 

DTAG Vodafone 1&1 Telefónica sonstige 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
  

 
   

    
     

      
   

 

  

 

 

 

 

– 330 –

––––––––––––––––––––––––––– 

juris Lex QS
06052024 ()



Kapitel 2 · Festnetz 30 

61. Die im Festnetz erzielten Außenumsätze haben in den zurückliegenden zehn Jahren spürbar von insgesamt 
EUR 36,6 Mrd. im Jahr 2010 auf EUR 32,8 Mrd. im Jahr 2019 abgenommen (vgl. Abbildung 2.6). Zudem haben sich 
die Umsatzanteile deutlich verschoben. Der Rückgang des Anteils der Deutschen Telekom am Endkundenmarkt65 

schlägt sich darin nieder, dass ihr Anteil am Gesamtumsatz von 49,4 Prozent auf 41,7 Prozent gefallen ist. Der Um-
satzanteil der Wettbewerber in klassischen Telekommunikationsnetzen war zunächst leicht angestiegen, ist aber 
zuletzt auf das Ausgangsniveau von 2010 bei 40 Prozent zurückgefallen. Die Außenumsätze lagen hier im Jahr 2019 
bei EUR 13,1 Mrd. Der starke Anstieg der über das Kabelnetz realisierten Endkundenverträge66 spiegelt sich auch 
in der drastischen Steigerung der Außenumsatzerlöse von EUR 3,7 Mrd. auf EUR 6 Mrd. über den Zeitraum von 
2010 bis 2019 wider. Damit entfallen gegenwärtig 18,3 Prozent der Umsätze auf dieses Marktsegment. 

Abbildung 2.6: Umsätze im Festnetz (2010 bis 2019) 

Quellen: Dialog Consult/VATM, TK-Marktanalyse Deutschland, verschiedene Jahrgänge; eigene Darstellung 

62. Im nach wie vor leicht wachsenden DSL-Segment hat sich der Anteil der direkten Endkunden der Deutschen 
Telekom hingegen leicht erhöht und beträgt aktuell 13,4 Mio. bzw. 53 Prozent (vgl. Abbildung 2.7). Starke Verände-
rungen haben sich bei den auf Vorleistungsprodukten der Deutschen Telekom basierten DSL-Anschlüssen der 
Wettbewerber ergeben. Der seit einiger Zeit beobachtbare Rückgang der TAL-Anmietungen67 durch Wettbewerber 
hat sich  zuletzt in leicht abgeschwächter Form  weiter fortgesetzt. Dieser Rückgang korrespondiert mit einer 
erheblichen Zunahme der über ein Bitstrom-Produkt68 der Deutschen Telekom geschalteten Anschlüsse. 

65 Vgl. hierzu Abbildung 2.4. 
66 Vgl. hierzu Abbildung 2.1. 
67 TAL steht für Teilnehmeranschlussleitung. Bei TAL-Zugängen handelt es sich um ein Vorleistungsprodukt, bei denen Nachfrager die 

TAL von der Deutschen Telekom anmieten, um eigene Endkundenangebote realisieren zu können. 
68 Bei Bitstromzugängen handelt es sich um Vorleistungsprodukte, bei denen Nachfragern Breitbandanschlüsse und der dazu gehörige 

Datentransport überlassen wird, um eigene Endkundenangebote realisieren zu können. 
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Abbildung 2.7: Direktkunden und Vorleistungen bei DSL-Anschlüssen (2010 bis 2019) 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

63. Bei der Errichtung und Vermarktung von Glasfaseranschlüssen zeigt sich ein abweichendes Bild (vgl. Abbildung 
2.8). Von den aktuell rund 4,4 Mio. Glasfaseranschlüssen auf Basis von FTTB/H in Deutschland sind mit 1,13 Mio. 
lediglich knapp ein Drittel von der Deutschen Telekom errichtet worden. Bei den vermarkteten Glasfaseranschlüs-
sen kommt die Deutsche Telekom sogar nur auf einen Anteil von etwa 13 Prozent. 

Abbildung 2.8: Verteilung ausgebauter und vermarkteter Glasfaseranschlüsse (2019) 

Quelle: Dialog Consult/VATM, 21. TK-Marktanalyse Deutschland, a. a. O., S. 15; eigene Darstellung 

11,9 12,3 12,4 12,3 12,3 12,6 12,9 13,1 13,3 13,4 

1,2 1,3 1,2 1,4 1,6 2 2,6 2,9 2,2 1,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,9 1,2 
1,7 

2,9 4,5 5,2 9,1 9,2 9,1 8,9 8,5 7,7 6,8 
5,8 5 4,7 

23 23,5 23,3 23,2 23,3 23,5 24 24,7 25 25,2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (2. 
Quartal) 

An
sc

hl
üs

se
 in

 M
io

. 

Wettbewerber über TAL-Vorleistung Wettbewerber über Bitstromvorleistung 

Wettbewerber über Resalevorleistung DTAG (direkte Endkunden) 

3,26 

1,29 

1,13 

4,39 

1,49 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

FTTB/H-Anschlüsse Vermarkete FTTB/H-Anschlüsse 

An
sc

hl
üs

se
 in

 M
io

. 

Wettbewerber DTAG 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
  

  

 

 
    

 

  

 

 

 

          

 

 

 

 

– 332 –

juris Lex QS
06052024 ()



Kapitel 2 · Festnetz 32 

2.1.2 Ausbaustand in Deutschland und Europa 

64. NGA-Anschlüsse mit Download-Geschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s sind in knapp 90 Prozent der 
Haushalte verfügbar. Deutschland belegt damit einen Rang im europäischen Mittelfeld (vgl. Abbildung 2.1). Spit-
zenwerte erreichen Malta, die Niederlande und Belgien, wo nahezu alle Haushalte über einen NGA-Anschluss 
verfügen. Die geringste Versorgungsquote weißt Frankreich mit rund 58 Prozent auf. Der durchschnittliche Versor-
gungsgrad in der EU 28 liegt bei 83 Prozent. Stärkere nationale Unterschiede zeigen sich bei der Versorgung ländli-
cher Gebiete. Die Versorgungsquote von 66 Prozent in Deutschland liegt über dem europäischen Mittel von 52 
Prozent, bleibt aber weit hinter Ländern wie Malta, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg zurück, in denen 
über 90 Prozent der Landbevölkerung Zugang zu NGA-Netzen haben. Die schlechteste Versorgung auf dem Land 
besteht in Finnland. 

Abbildung 2.9: NGA-Verfügbarkeit in Europa (Mitte 2018) 

Quelle: Europäische Kommission, Digital Scoreboard; eigene Darstellung 

65. Ein noch heterogeneres Bild zeigt sich bei der Verfügbarkeit von potenziell gigabitfähigen Anschlüssen auf 
Basis von HFC- oder FTTB/H-Netzen (vgl. Abbildung 2.10).69 Auch hier erzielen Malta, die Niederlande und Belgien 
aufgrund nahezu flächendeckender Verfügbarkeit von Kabelnetzen die höchsten Versorgungsquoten. In Griechen-
land hingegen bestehen nahezu keine HFC- oder FTTB/H-Infrastrukturen. Mit rund 66 Prozent belegt Deutschland 
Rang 16 und liegt leicht über dem europäischen Mittel von 60 Prozent. Bei der Versorgung auf dem Land erreicht 
Deutschland mit rund 18 Prozent Rang 18 und bleibt unter dem europäischen Durchschnitt von etwa 29 Prozent. 

69 Hierzu werden auch HFC-Netze gerechnet, die zwar gegenwärtig noch keine Gigabitgeschwindigkeiten liefern können, dazu aber 
durch die Aufrüstung mit DOCSIS 3.1 in Zukunft fähig sein werden. 
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Abbildung 2.10: Verfügbarkeit gigabitfähiger Anschlüsse in der EU (Mitte 2018) 

Quelle: Europäische Kommission, Digital Scoreboard; eigene Darstellung 

Anmerkung: Als gigabitfähig gelten hier FTTB/H- sowie HFC-Netze 

66. Mit weniger als 9 Prozent ist nur ein geringer Anteil der deutschen Haushalte an das Glasfasernetz angeschlos-
sen (vgl. Abbildung 2.11). Eine noch geringere Verbreitung in Europa weisen nur Großbritannien, Belgien, Zypern 
und Griechenland auf. Der europäische Durchschnitt liegt mit fast 30 Prozent mehr als dreimal so hoch. In Lettland 
verfügen bereits 88 Prozent der Haushalte über einen Glasfaseranschluss, gefolgt von Spanien und Schweden mit 
77 bzw. 72 Prozent. In ländlichen Gebieten verfügen nur 3,6 Prozent der deutschen Haushalte über einen FTTB/H-
Anschluss gegenüber gut 14 Prozent im EU-Durchschnitt. Den höchsten Versorgungsgrad auf dem Land weist Lett-
land mit über 73 Prozent auf. 

Abbildung 2.11: FTTB/H-Verfügbarkeit in Europa (Mitte 2018) 

Quelle: Europäische Kommission, Digital Scoreboard; eigene Darstellung 
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2.2 Eine investitionsfreundliche Regulierung von FTTB/H-Anschlüssen 

67. Angesichts des sich beschleunigenden Prozesses der Digitalisierung und einer damit verbundenen wachsen-
den Nachfrage nach sehr schnellen Breitbandanschlüssen gilt es, den Ausbau von gigabitfähigen Infrastrukturen 
weiter voranzutreiben. Eine nicht unerhebliche Bedeutung für Investitionsentscheidungen kommt der sektorspezi-
fischen Regulierung zu, da sie deren Wirtschaftlichkeit beeinflussen kann.  

68. Wird etwa ein Anbieter mit beträchtlicher Marktmacht regulatorisch verpflichtet, Wettbewerbern Zugang zu 
seiner Infrastruktur zu gewähren, sinkt seine Bereitschaft, in neue Netze zu investieren. Eine weniger intensive 
Regulierung kann daher Investitionen aus Sicht marktmächtiger Unternehmen attraktiver machen, wenn sich da-
raus in der Folge mehr Preissetzungsspielräume auf dem Endkunden- und/oder Vorleistungsmarkt für das Unter-
nehmen ergeben. 

69. Da es sich bei festnetzbasierten Telekommunikationsinfrastrukturen jedoch in der Regel um nicht oder nur 
schwer duplizierbare Infrastrukturen handelt, sind Wettbewerber darauf angewiesen, Zugang zu den Infrastruktu-
ren anderer Netzbetreiber zu erhalten, um Telekommunikationsdienste außerhalb des eigenen Ausbaugebiets 
anbieten zu können. Verfügt jedoch ein Netzbetreiber über beträchtliche Marktmacht, steigt das Risiko, dass die 
gewährten Zugangsbedingungen und -entgelte nicht den Ansprüchen an einen angemessen und diskriminierungs-
freien Zugang genügen. 

70. Die Herausforderung besteht daher darin, die Regulierung neuer Netze soweit zu flexibilisieren, dass es mit 
Blick auf die verschiedenen Regulierungsziele des Telekommunikationsgesetzes zu einem Ausgleich zwischen der 
Beschleunigung des Netzausbaus einerseits und der Gewährleistung eines chancengleichen Wettbewerbs im Sinne 
der Verbraucher andererseits kommt. Die Frage nach dem „Ob“ einer sektorspezifischen Regulierung von Glasfa-
seranschlüssen hat die Bundesnetzagentur im Rahmen der Marktdefinition und -analyse des Vorleistungsmarktes 
adressiert und im Ergebnis grundsätzlich bejaht (Abschn. 2.2.1). Noch zu klären ist das „Wie“ der künftigen Regu-
lierung (Abschn. 2.2.2). 

2.2.1 Marktdefinition und -analyse des Marktes Nr. 3a 

71. Grundlage für die Wahl der Regulierungsinstrumente bildet die von der Bundesnetzagentur durchgeführte 
Marktdefinition und -analyse des Marktes „für den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal bereitge-
stellten Zugang“.70 Dabei hat die Regulierungsbehörde untersucht, wie der Markt für den sogenannten Zugang zur 
„letzten Meile“ in sachlicher und räumlicher Hinsicht abzugrenzen ist (Abschn. 2.2.1.1 und 2.2.1.2) und anschlie-
ßend die Regulierungsbedürftigkeit dieses Marktes (Abschn. 2.2.1.3) sowie das Vorliegen beträchtlicher Markt-
macht (Abschn. 2.2.1.4) geprüft. 

2.2.1.1 Sachliche Marktabgrenzung - kein eigener Teilmarkt für Anschlüsse > 250 Mbit/s 

72. Im Rahmen der sachlichen Marktabgrenzung hat die Bundesnetzagentur die Produkte zu ermitteln, die insbe-
sondere aufgrund ihrer nachfrageseitigen und angebotsseitigen Substituierbarkeit demselben Markt zuzuordnen 
sind. Zwei besonders strittige Fragen, die sie dabei zu beantworten hatte, waren, inwieweit neben den herkömmli-
chen kupferbasierten Anschlussnetzen auch glasfaserbasierte Anschlüsse demselben sachlichen Markt angehören 
und welche Rolle im Wettbewerb den nicht regulierten Kabelnetzen in diesem Zusammenhang zukommt. 

73. So hat sich etwa die Deutsche Telekom in ihren Stellungnahmen im Rahmen des Verfahrens dafür ausgespro-
chen, glasfaserbasierte FTTB/H-Anschlüsse von einer möglichen Regulierung auszunehmen.71 Sie argumentiert, 
dass der Wettbewerb durch Kabelnetzbetreiber von der Bundesnetzagentur unterschätzt werde. Insbesondere 

70 Bundesnetzagentur, Notifizierungsentwurf der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 
Markt für den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal bereitgestellten Zugang (Markt Nr. 3a der Empfehlung vom 9. 
Oktober 2014), Stand 05.09.2019. Im Folgenden „Marktanalyse“. 

71 Deutschen Telekom AG, Stellungnahme zum Entwurf Marktabgrenzung und –definition der BNetzA vom 21. Mai 2019. 
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Vodafone könne nach der Fusion mit Unitymedia zwei Drittel der Haushalte in Deutschland über das eigene An-
schlussnetz mit Downloadraten von bis zu 200 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s versorgen. Zudem sei auch als Folge der 
Fusionsauflage, einem Wettbewerber Zugang zum Kabelnetz zu gewähren, früher als von der Bundesnetzagentur 
angenommen davon auszugehen, dass es zu einem Angebot von Vorleistungsprodukten über Kabelinfrastrukturen 
kommen wird. Demgegenüber könne die Deutsche Telekom selbst auf Basis ihres (Super)Vectoring-Ausbaus erst 
24 Prozent der Haushalte mit Downloadraten von maximal 250 Mbit/s versorgen. Beim Angebot oberhalb von 250 
Mbit/s habe sie hingegen nach eigener Einschätzung eine unbedeutende Marktstellung. Daher spricht sich die 
Deutsche Telekom für eine Segmentierung des sachlichen Marktes in Bandbreiten größer 250 Mbit/s und klei-
ner/gleich 250 Mbit/s aus. Bei Anschlüssen größer 250 Mbit/s wäre folglich keine beträchtliche Marktmacht der 
Deutschen Telekom festzustellen und eine Regulierung solcher Anschlüsse, wie sie die Deutsche Telekom insbe-
sondere über FTTB/H-Netze bereitstellen könnte, würde somit entfallen. 

Sachliche Abgrenzung Endkundenmarkt 

74. Zur Ermittlung der sachlichen Marktabgrenzung ist die Bundesnetzagentur in zwei Schritten vorgegangen, 
indem sie vor der Abgrenzung des zu überprüfenden Vorleistungsmarktes zunächst die nachgelagerten Endkun-
denmärkte sachlich abgrenzte. Bei der sachlichen Marktabgrenzung auf der Endkundenebene kommt die Regulie-
rungsbehörde zu dem Ergebnis, dass mit dem Massenmarkt für Breitbandanschlüsse im Festnetz und dem Tele-
fonanschlussmarkt im Festnetz zwei Endkundenmärkte relevant sind. Dabei umfasst der Markt für Breitbandan-
schlüsse unabhängig von der Bandbreite sämtliche Breitbandprodukte, die über kupfer-, kabel- und glasfaserba-
sierten Infrastrukturen bereitgestellt werden.72 

75. Ein Hinweis auf einen nach Bandbreiten zu differenzierenden Markt bestünde in einer Unterbrechung der 
Substitutionskette, also etwa dann, wenn z. B. Anschlüsse ab einer bestimmten Bandbreite die Nutzung zusätzli-
cher Dienste ermöglichte und damit verbunden eine höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden zu beobachten 
wäre. Tatsächlich aber lässt sich am Markt eine geschlossene Substitutionskette zwischen Produkten mit unter-
schiedlichen Bandbreiten erkennen. Aufgrund der Austauschbarkeit von Produkten verschiedener Bandbreiten-
klassen wird die Preissetzung im Bereich sehr schneller Anschlüsse durch die Preise von weniger schnellen Produk-
ten begrenzt. Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass aus Sicht der Endkunden zusätzliche Bandbreite per se 
keinen Mehrwert darstellt, wenn sich daraus keine Verbesserung der Nutzung von Datendiensten wie Internettele-
fonie oder Streaming-Diensten ergibt. Entsprechend fehlt ohne Anwendungen, deren Nutzung einen sehr schnel-
len Breitbandanschluss voraussetzt, die Zahlungsbereitschaft für zusätzliche Bandbreiten.73 

76. Dieser Zusammenhang wurde auch durch die beobachtbaren Preisspannen verschiedener Anschlussklassen 
bestätigt. Die nachfolgende Tabelle stellt die Spanne der (monatlichen) Netto-Grundpreise bei 24-monatigen Ver-
tragslaufzeiten und ohne Endkundenrabatte für verschiedene Bandbreiten dar. Es zeigt sich, dass es keinen Bruch 
der Substitutionskette bei einer bestimmten Bandbreite gibt. Vielmehr kommt es zwischen den Bandbreiten zu 
Überschneidungen in der Form, dass Produkte mit höherer Bandbreite mitunter günstiger angeboten werden als 
Produkte mit niedrigerer Bandbreite. 

72 Demgegenüber werden nicht-festnetzbasierte Breitbandprodukte, die stationär oder mobil z. B. über UMTS- oder LTE-
Mobilfunknetze angeboten werden, nicht als Teil des relevanten Endkundenmarktes eingestuft. BNetzA, Marktanalyse, a.a.O., 
S. 100. 

73 Ebenda, S. 88 f. 
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Tabelle 2.1: Spanne der Netto-Grundpreise nach vermarkteten Bandbreiten (2019) 

Vermarktete Bandbreite [Mbit/s] Spanne der Netto-Grundpreise [EUR] 

x ≤ 18 21,00 bis 29,37 

18 < x ≤ 50 21,00 bis 33,57 

50 < x ≤ 100  20,92 bis 37,77 

100 < x ≤ 250 25,13 bis 46,18 

250 < x ≤ 400 37,81 bis 58,74 

400 < x < 1000 33,61 bis 67,22 

1000 54,61 bis 168,06 

Quelle: Bundesnetzagentur, Marktanalyse, a. a. O. 

77. Auch lässt sich bei den Preisschritten zwischen Produkten verschiedener Bandbreitenklassen einzelner Anbie-
ter kein Bruch der Substitutionskette erkennen. Preisschritte zwischen verschiedenen Produkten im Bereich bis 
einschließlich 100 Mbit/s liegen regelmäßig bei EUR 5 brutto bzw. EUR 4,20 netto. Bei Anschlüssen oberhalb von 
100 Mbit/s ergeben sich teils deutlichere Preissprünge, die jedoch je nach Anbieter unterschiedliche Produktklas-
sen betreffen. Es lässt sich also keine bestimmte Bandbreitengeschwindigkeit identifizieren, ab der Endkunden 
bereit wären, einen höheres Entgelt zu zahlen, weil etwa durch einen solchen Anschluss die Nutzung bestimmter 
Dienste möglich würde. Soweit sich bei „Premiumprodukten“ mit sehr hohen Geschwindigkeiten von bis 1 Gbit/s 
und mehr dennoch höhere Preise beobachten lassen, handelt es sich hierbei um Einführungspreise kaum nachge-
fragter Anschlüsse, die erfahrungsgemäß im Zeitverlauf sinken.74 Tatsächlich belief sich der Anteil von Anschlüssen 
mit Downloadgeschwindigkeiten zwischen 250 Mbit/s und 1 Gbit/s auf lediglich 1,7 Prozent der insgesamt von 
Privatkunden Ende 2017 gebuchten 33,2 Mio. Breitbandanschlüsse.75 

Sachliche Abgrenzung Vorleistungsmarkt 

78. Ausgehend von der Abgrenzung des sachlichen Endkundenmarktes hat die Bundesnetzagentur den dazugehö-
rigen Vorleistungsmarkt, namentlich den „Markt für den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal 
bereitgestellten Zugang“, sachlich abgegrenzt. Dabei ist sie der Frage nachgegangen, inwieweit der physische Zu-
gang am Hauptverteiler (HVt)76 zur Teilnehmeranschlussleitung des herkömmlichen kupferbasierten Anschlussnet-
zes durch andere Zugangsprodukte austauschbar ist. Diese alternativen Zugangsprodukte können sich hinsichtlich 
der zugrunde liegenden Netzinfrastruktur sowie dem Ort77 und der Art des Zugangs innerhalb der betreffenden 
Netzinfrastruktur unterscheiden.78 

79. Als mögliche Substitute wurden zum einen verschiedene physische Zugänge zu kupfer-, glasfaser- und koaxial-
kabelbasierten Teilnehmeranschlussleitungen betrachtet. Zum anderen hat die Bundesnetzagentur neben den 
physischen Zugangsprodukten auch virtuell entbündelte lokale Zugangsprodukte (engl. Virtual Unbundled Local 
Access, kurz VULA) berücksichtigt. Gemäß europäischer Vorgaben sind funktional gleichwertige virtuelle Zugänge 

74 Ebenda, S. 92. 
75 Ebenda, S. 94 f. 
76 Der Hauptverteiler ist ein in einem Gebäude untergebrachter Verteiler, der die Teilnehmeranschlussleitung mit dem Konzentra-

tionsnetz verbindet. BNetzA, Marktanalyse, Fn. 15. 
77 Je nach Infrastruktur können die Zugänge zur Teilnehmeranschlussleitung an verschiedenen Netzpunkten gewährt werden. Bei-

spielsweise kann ein Zugang zum Kupfernetz am Hauptverteiler (HVt) oder am näher beim Endkunden gelegenen Kabelverzweiger 
(KVz) erfolgen. Andere Anschlussnetze können in Abhängigkeit von der vorliegenden Netzarchitektur vergleichbare Netzzugangs-
punkte aufweisen. 

78 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 15. 
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zu berücksichtigen, wenn eine physische Entbündelung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.79 Beispielsweise 
haben virtuelle Zugangsprodukte als Folge des Vectoring-Ausbaus an Bedeutung gewonnen, weil durch den Ein-
satz des Vectoring-Verfahrens die zuvor übliche physische Entbündelung einzelner Teilnehmeranschlussleitungen 
aus technischen Gründen nicht mehr möglich ist.80 Daneben ist auch bei Kabelnetzen und bestimmten Glasfaser-
netzen, die in einer Point-to-Multipoint (PtMP)-Architektur gebaut wurden, eine physische Entbündelung nicht 
möglich.81 

80. Im Ergebnis umfasst die sachliche Marktdefinition auf der Vorleistungsebene sowohl verschiedene physisch als 
auch virtuell entbündelte Zugangsprodukte. Hierzu gehören physisch entbündelte Zugänge zu kupferbasierten 
Teilnehmeranschlussnetzen am HVt oder an näher am Endkunden gelegenen Punkte, Zugänge zu Glasfasernetzen 
in Point-to-Point (PtP)-Bauweise ebenso wie Zugänge zu hybriden Netzen mit Kupfer- und Glasfaseranteilen im 
Teilnehmeranschlussnetz. Erstmals umfasst die sachliche Abgrenzung des Vorleistungsmarktes auch sogenannte 
Layer 2-Bitstromzugänge zu Kupfer- sowie Glasfasernetze in PtP- und PtMP-Bauweise.82 Diese erfüllen nach An-
sicht der Bundesnetzagentur aufgrund zwischenzeitlich vorgenommener Verbesserungen die funktionellen Eigen-
schaften physisch entbündelter Anschlüsse in ausreichendem Maße.83 

81. Ebenfalls neu in die sachliche Marktabgrenzung aufgenommen wurden Kabelnetze. Aufgrund der fehlenden 
Marktreife geeigneter Zugangsprodukte wurde die Marktdefinition zwar nicht um konkrete Produkte für den Zu-
gang zu Kabelnetzen erweitert. Dennoch hat die Bundesnetzagentur festgestellt, dass ein indirekter Wettbewerbs-
druck der Kabelnetze von den Endkundenmärkten auf die Vorleistungsmärkte wirkt, der bei der sachlichen Markt-
abgrenzung zu berücksichtigen ist.84 

2.2.1.2 Räumliche Markabgrenzung weiterhin bundesweit 

82. Neben dem sachlichen Markt hat die Bundesnetzagentur auch eine Abgrenzung des räumlich relevanten 
Marktes vorgenommen. Im Allgemeinen bildet der räumlich relevante Markt ein geografisches Gebiet, das sich 
aufgrund hinreichend homogener Wettbewerbsbedingungen von anderen Gebieten abgrenzen lässt. Typischer-
weise handelt es bei Telekommunikationsmärkten um bundesweite Märkte. Regionale und lokale Abgrenzungen 
sind aber grundsätzlich ebenso möglich wie grenzüberschreitende Märkte. 

83. Vergleichbar zum Vorgehen bei der sachlichen Marktabgrenzung wurde auch bei der geografischen Marktab-
grenzung zunächst der Endkundenmarkt betrachtet. Dabei wurde mithilfe eines modifizierten Greenfield-Ansatzes 
untersucht, wie sich die Wettbewerbsverhältnisse auf einem hypothetischen Endkundenmarkt ohne Regulierung 
des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht darstellen würden. Dazu hat die BNetzA erstmals bei einer 
Analyse dieses Vorleistungsmarktes Daten auf regionaler Ebene erhoben.85 Abgefragt wurden Angaben zu vorhan-
denen Infrastrukturen und Absatzmengen in Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von mindestens 100 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer. Damit werden von den insgesamt 11.092 Gemeinden in Deutschland Daten zu 

79 EU-Kommission, Commission Staff Working Document Accompanying the document Commission Recommendation on relevant 
product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Di-
rective 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communi-
cations networks and services, SWD(2014) 298, Brüssel vom 9. Oktober 2014; (im Folgenden: “Erläuterung zur Märkteempfeh-
lung”). 

80 Vgl. Tz. 62. 
81 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 124. 
82 Layer 2-Zugangsprodukte fielen bisher in den Markt 3b der Märkteempfehlung („Für Massenprodukte auf der Vorleistungsebene 

an festen Standorten zentral bereitgestellter Zugang“). 
83 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 182. 
84 Ebenda, S. 172. 
85 Ebenda, S. 186. 
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5.261 Gemeinden erfasst. Diese weisen im Mittelwert 13.824 Einwohner auf und decken 88,5 Prozent der Bevöl-
kerung und rund 90 Prozent der Haushalte in Deutschland ab.86 

84. Auf Basis der erhobenen Daten nahm die Bundesnetzagentur eine detaillierte Analyse der Anbieterstruktur 
und der räumlichen Unterschiede vor. So wurde ermittelt, wie viele Infrastrukturen in den untersuchten 5.261 
Gemeinden tatsächlich vorhanden sind, wobei nur solche Netze berücksichtigt wurden, die mindestens 10 Prozent 
der Haushalte in einer Gemeinde abdecken und damit einen gewissen Wettbewerbsdruck erzeugen können. Die 
Auswertung hat ergeben, dass in ca. 61 Prozent der Gemeinden genau zwei infrastrukturbasierte Anbieter mit 
einer Netzabdeckung von mindestens 10 Prozent existieren. In 4,6 Prozent der Gemeinden gibt es genau drei In-
frastrukturen. In nur vier Gemeinden, in denen mit insgesamt 3,4 Mio. Einwohner überdurchschnittlich viele Per-
sonen leben, gibt es sogar vier Breitbandinfrastrukturen mit einer Mindestabdeckung von 10 Prozent der Haushal-
te. 

85. Um anschließend die hypothetischen Endkundenanteile in einem Szenario ohne Zugangsregulierung zu ermit-
teln, wurden die über regulierte Vorleistungen erbrachten Endkundenanschlüsse auf die Infrastrukturbetreiber in 
einer Gemeinde umverteilt. Die Zuteilung erfolgte in verschiedenen Varianten, die sich hinsichtlich des gewählten 
Zuteilungsschlüssels unterscheiden.87 Die Ermittlung der hypothetischen Endkundenanteile nach dem Greenfield-
Ansatz auf Gemeindeebene hat für sich genommen jedoch keinen Rückschluss dahin gehend erlaubt, ob sich Ge-
biete mit hinreichend homogenen Wettbewerbsbedingungen von anderen Regionen abgrenzen lassen. Aus die-
sem Grund wurden die Gemeinden in einem weiteren Schritt in vier verschiedene Cluster zusammengefasst 
(Tabelle 2.2) und nach systematischen Unterschieden untersucht. 

Tabelle 2.2: Verteilung der Gemeinden nach Clustern 

Anzahl der 
Gemeinden 

Anzahl der 
Einwohner 

Beschreibung der Gemeinden 

Cluster 1 1.816 Ca. 6,8 Mio. Im Wesentlichen nur Infrastruktur der Deutschen Telekom vorhanden 

Cluster 2 52 Ca. 0,3 Mio. Neben der Infrastruktur der Deutschen Telekom eine weitere, nicht 
kabelbasierte Infrastruktur (z. B. FTTB/H-Infrastruktur) vorhanden 

Cluster 3 3.281 Ca. 59 Mio. Neben der Infrastruktur der Deutschen Telekom nur kabelbasierte 
Infrastruktur(en) vorhanden 

Cluster 4 112 Ca. 7 Mio. Neben der Infrastruktur der Deutschen Telekom mindestens eine ka-
belbasierte und mindestens eine weitere, nicht kabelbasierte Infra-
struktur (z. B. FTTB/H-Infrastruktur) vorhanden 

Quelle: Bundesnetzagentur; eigene Darstellung 

Anmerkung: Erfasst wurden Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von mindestens 100 Einwohnern/km² und Infrastrukturen mit 
einer Mindestabdeckung von 10 % der Haushalte in der jeweiligen Gemeinde 

86. Zusätzlich zu den vier Clustern wurde die Wettbewerbssituation in Städten mit mindestens 1 Mio. Einwohnern 
und in Städten mit mindestens 500.000 Einwohnern gesondert untersucht. Bei den Städten mit mehr als 1 Mio. 
Einwohner handelt es sich um die vier Städte Berlin, Hamburg, Köln und München. Diese sind entweder dem Clus-
ter 4 (Hamburg, Köln, München) oder dem Cluster 3 (Berlin) zuzuordnen, wobei Hamburg und München über vier 
Infrastrukturen mit einem Abdeckungsgrad von mindestens 10 Prozent verfügen und Köln und Berlin über drei 
solcher Infrastrukturen. In Berlin haben mehr als 95 Prozent der Haushalte Zugang zu einem Kabelnetz und in 

86 Ebenda, S. 189. 
87 Ebenda, S. 191 ff. 
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München mehr als 90 Prozent der Haushalte.88 Darüber hinaus wurden in einer zweiten Sonderbetrachtung insge-
samt vierzehn Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern betrachtet, die mit Ausnahme von Hamburg, Köln und 
München (alle Cluster 4) in Cluster 3 gehören.89 

87. Die Berechnung der hypothetischen Endkundenanteile auf Basis des Greenfield-Ansatzes hat schließlich erge-
ben, dass sich auch bei einer Betrachtung von Regionen mit unterschiedlichen infrastrukturellen Voraussetzungen 
(Cluster 1 bis 4) keine ausreichend homogenen Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Cluster ergeben, die eine 
Abgrenzung regionaler Gebiete rechtfertigen würde. Gleiches hat die Bundesnetzagentur mit Blick auf die Wett-
bewerbssituation in Städten mit mehr als 1 Mio. bzw. mehr als 500.000 Einwohner festgestellt.90 Auch wenn die 
hypothetischen Endkundenanteile der Deutschen Telekom in Gemeinden mit konkurrierenden Kabel- und Glasfa-
serinfrastrukturen in der Regel niedriger sind als in Gebieten ohne Infrastrukturwettbewerber, unterscheiden sich 
Wettbewerbssituationen in den Clustern bzw. Großstädten nicht wesentlich von den anderen Clustern bzw. der 
Gesamtmenge, sodass nach Auffassung der Bundesnetzagentur keine Abgrenzung subnationaler Märkte gerecht-
fertigt ist. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die (hypothetischen) Anteile der Kabelnetzbetreiber, 
die nach der Deutschen Telekom die meisten Haushalte abdecken, zwischen den Gemeinden zu stark variieren.91 

88. Auch eine regionale Preisdifferenzierung auf dem Endkunden- und Vorleistungsmarkt, die eine regionale 
Marktabgrenzung grundsätzlich rechtfertigen könnte, hat die Bundesnetzagentur nicht feststellen können. Der 
ganz überwiegende Teil der befragten Unternehmen gibt an, Endkundenpreise nicht regional zu differenzieren. 
Hierzu gehört auch die Deutsche Telekom, die im Wesentlichen eine bundesweit einheitliche Preisstrategie ver-
folgt. Gleiches gilt für Preise auf der Vorleistungsebene. Keiner der befragten Anbieter gab an, Vorleistungspreise 
aufgrund unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen regional zu differenzieren. Auch die Deutsche Telekom hat 
für ihre Vorleistungsprodukte bundesweit einheitliche Preise bei der Bundesnetzagentur beantragt und von dieser 
genehmigt bekommen.92 In der Gesamtschau hat die Bundesnetzagentur daher das gesamte Bundesgebiet als den 
räumlich relevanten Vorleistungsmarkt definiert.93 

2.2.1.3 Potenzielle Regulierungsbedürftigkeit im Rahmen des „Drei-Kriterien-Tests“ 
festgestellt 

89. Im Anschluss an die sachliche und räumliche Definition der relevanten Märkte hat die Bundesnetzagentur die 
potenzielle Regulierungsbedürftigkeit des Vorleistungsmarktes anhand des Drei-Kriterien-Tests gemäß § 10 Abs. 2 
S. 1 TKG festgestellt. Nach dem Drei-Kriterien-Test kommen Telekommunikationsmärkte für eine Regulierung in 
Betracht, 

• die durch beträchtliche und anhaltende strukturell oder rechtlich bedingte Marktzutrittsschranken gekenn-
zeichnet sind, 

• die längerfristig nicht zu wirksamem Wettbewerb tendieren 

• und auf denen die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts allein nicht ausreicht, um dem betref-
fenden Marktversagen entgegenzuwirken.94 

88 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 204. 
89 Dabei handelt es sich um die Städte Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hannover, Leipzig, Nürnberg 

und Stuttgart. BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 205. 
90 Ebenda. 
91 Ebenda. 
92 Ebenda, S. 209 f. 
93 Ebenda, S. 213. 
94 EU-Kommission, Märkteempfehlung, a. a. O., Erwägungsgrund Nr. 11. 
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90. Bei der Prüfung des ersten Kriteriums wird untersucht, ob strukturelle oder rechtliche Marktzutrittsschranken 
bestehen, die einen Markteintritt neuer Anbieter bzw. einen Marktaustritt etablierte Anbieter erschweren oder 
behindern können. Strukturelle Zutrittsschranken können sich etwa ergeben, wenn absolute Kostenvorteile, er-
hebliche mengen- und größenbedingte Vorteile, Kapazitätsengpässe und hohe versunkene Kosten für einen Markt 
typisch sind.95 Demgegenüber beruhen rechtliche und regulatorische Zutrittsschranken nicht auf ökonomischen 
Gegebenheiten, sondern z. B. auf legislativen Maßnahmen, die sich unmittelbar auf die Zugangsbedingungen aus-
wirken. Beispiele hierfür sind der regulierte Zugang zu Frequenzen und Preiskontrollen.96 

91. In Bezug auf den hier diskutierten bundesweiten Vorleistungsmarkt stellt die Bundesnetzagentur fest, dass die 
Deutsche Telekom als einziger Anbieter über die notwenige bundesweite Infrastruktur zur Bereitstellung flächen-
deckender Dienstleistungen verfügt. Der Umstand, dass rund zwei Drittel der Haushalte in Deutschland zusätzlich 
über Kabelinfrastrukturen erschlossen sind, spricht aus Sicht der Bundesnetzagentur nicht gegen das Vorliegen 
von Markteintrittsschranken, da das Vorhandensein der Kabelnetze historisch bedingt und nicht auf die Bestreit-
barkeit des Marktes zurückzuführen sei.97 Da auch andere Anbieter nur über regional begrenzte Infrastrukturen 
verfügen, über die mehrheitlich nur eine geringe Anzahl an Anschlüssen realisiert wird, ist nicht davon auszuge-
hen, dass es zu einem zeitnahen Ausbau der Infrastrukturen in einem marktmachtbegrenzenden Umfang 
kommt.98 

92. Trotz Markteintrittsschranken kann sich aufgrund anderer struktureller Faktoren wie technischer Entwicklun-
gen oder der Konvergenz von Produktmärkten eine langfristige Tendenz zu wirksamen Wettbewerb ergeben, die 
einen Verzicht auf Regulierung begründen kann.99 Zur Bewertung dieses zweiten Kriteriums hat die Bundesnetz-
agentur Marktanteile, Marktpreise sowie Ausmaß und Verbreitung konkurrierender Infrastrukturen herangezo-
gen.100 Weder die sehr hohen Marktanteile der Deutschen Telekom noch die Marktpreise sprechen aus Sicht der 
Bundesnetzagentur für eine Marktdynamik, die eine Tendenz zu wirksamen Wettbewerb erkennen lassen könnte. 
Mit Blick auf eine mögliche Absicherung wettbewerblicher Verhältnisse durch parallele Infrastrukturen kommt sie 
letztlich zum gleichen Schluss. Dies gilt auch auch angesichts einer im europäischen Vergleich überdurchschnittli-
chen Verbreitung von Kabelnetzen in Deutschland. Damit teilt die Bundesnetzagentur die Einschätzung anderer 
europäischer Regulierungsbehörden, die ebenfalls trotz des Vorhandenseins teils flächendeckender paralleler 
Kabelinfrastrukturen keine Tendenz zu Wettbewerb feststellen konnten.101 Und schließlich spreche auch eine frei-
willige Bereitstellung von Zugangsangebote nicht für einen wirksamen Wettbewerb, da anzunehmen sei, dass es 
ohne „regulatorische Drohkulisse“ wenig Anreize gebe, Zugang zu angemessenen, nicht-diskriminierenden und 
transparenten Konditionen zu gewähren.102 

93. Als letztes Kriterium des Drei-Kriterien-Tests ist zu klären, ob den festgestellten Wettbewerbsproblemen103 mit 
den Mitteln des allgemeinen Wettbewerbsrechts entgegnet werden kann, oder ob eine sektorspezifische Vorabre-
gulierung notwendig ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nach allgemeinem Wettbewerbsrecht das 
Vorliegen einer Marktbeherrschung an sich noch kein behördliches Eingreifen erforderlich macht, sondern erst der 
Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Im Gegensatz dazu ist die sektorspezifische Regulierung darauf 

95 EU-Kommission, Märkteempfehlung, a. a. O., Erwägungsgrund Nr. 12. 
96 Ebenda, Erwägungsgrund Nr. 13. 
97 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 229. 
98 Ebenda, S. 230. 
99 EU-Kommission, Märkteempfehlung, a. a. O., Erwägungsgrund Nr. 15. 
100 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 232 ff. 
101 Ofcom, Wholesale Local Access Market Review: Statement – Volume 1 vom 28. März 2018; ACM, Marktanalyse Wholesale Fixed 

Access vom 27. September 2018. 
102 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 236 f. 
103 In vorliegendem Fall also die oben beschriebene Feststellung, dass nach einer Green-Field-Betrachtung auf den untersuchten 

Endkundenmärkten kein Wirksamer Wettbewerb vorliegt. BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 224. 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/15851
  

  
  

 
  

 
 

   

 
    

  
 

    
    

 

 
 

  
  

    
   

    

 
 

    
  

  

  
   

     
 

 

  

 

 

  

 

  
 

 

 
 

– 341 –

––––––––––––––––––––––––––– 

juris Lex QS
06052024 ()



Kapitel 2 · Festnetz 41 

ausgerichtet, vorab strukturell bestehende Probleme anzugehen, um Wettbewerb in Netzindustrien zu ermögli-
chen. Entsprechend ist ein kartellrechtliches Eingreifen grundsätzlich erst ex post, also bei Feststellung eines miss-
bräuchlichen Verhaltens möglich, während die sektorspezifische Regulierung bereits ex ante Rahmenbedingungen 
vorgibt. 

94. In Bezug auf den vorliegenden Markt kommt die Bundesnetzagentur zu dem Schluss, dass das allgemeine 
Wettbewerbsrecht für eine permanente Sicherstellung des Wettbewerbs nicht ausreicht. Aufgrund der Möglich-
keit einer beträchtlichen Marktmacht des etablierten Unternehmens, das im Allgemeinen kein Interesse habe, 
einen entsprechenden Vorleistungszugang zu angemessenen, nicht-diskriminierenden und transparenten Kondi-
tionen anzubieten, seien wesentlich detailliertere Befugnisse als die des allgemeinen Wettbewerbsrechts erforder-
lich. Erforderlich sei eine präventive, d. h. wettbewerbsfördernde Intervention.104 

95. Im Ergebnis sieht die Bundesnetzagentur damit alle drei Kriterien des Tests kumulativ erfüllt, womit der bun-
desweite Markt für den an festen Standorten lokal bereitgestellten Zugang potenziell regulierungsbedürftig ist.105 

2.2.1.4 Beträchtliche Marktmacht der Deutschen Telekom festgestellt 

96. Der Feststellung der Regulierungsbedürftigkeit im Rahmen des Drei-Kriterien-Tests schließt sich eine Prüfung 
auf Vorliegen beträchtlicher Markmacht an. Beide Prüfungen stellen auf ähnliche Kriterien ab. Anders als beim 
Drei-Kriterien-Test, in dem die gesamten Marktumstände betrachtet werden, geht es bei der Marktmachtprüfung 
vornehmlich um die Frage, ob ein konkreter Netzbetreiber marktmächtig ist.106 

97. Die Bundesnetzagentur kommt in ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Deutsche Telekom auf dem relevan-
ten Markt über beträchtliche Marktmacht verfügt. Das Fehlen wirksamen Wettbewerbs im Sinne des 
§ 11 Abs. 1 S. 1 TKG wird bereits durch Marktanteile von mehr als 50 Prozent begründet. Gestützt wird dies durch 
eine Reihe weiterer Faktoren, welche die Bundesnetzagentur nochmals gesondert in Bezug auf das Vorliegen be-
trächtlicher Marktmacht untersucht hat. Hierzu gehören Marktzutrittsschranken, (fehlender) potenzieller Wettbe-
werb, die Kontrolle über nur schwer duplizierbare Infrastrukturen, Verhaltensspielräume insbesondere hinsichtlich 
des Setzens von Preisen, die vertikale Integration und Finanzkraft, (fehlende) ausgleichende Nachfragemacht, die 
Produktdifferenzierungsmöglichkeiten, Größen- und Verbundvorteile sowie wirtschaftliche und technologische 
Stärke.107 

98. Besonders berücksichtigt hat die Bundesnetzagentur in ihrer Untersuchung der Marktanteile die möglichen 
Auswirkungen einer Fusion von Vodafone und Unitymedia sowie eines Joint Ventures von Deutscher Telekom und 
EWE Tel. Am 18. Juli 2019 hat die Europäische Kommission die Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global 
in Tschechien, Deutschland, Ungarn und Rumänien durch Vodafone unter Auflagen genehmigt.108 Der Zusammen-
schluss mit der in Deutschland tätigen Liberty-Global-Tochter Unitymedia beeinflusst damit die Berechnung der 
hypothetischen Endkundenanteile nach dem Green-Field-Ansatz dahin gehend, dass vorleistungsbasierte Endkun-
denanschlüsse der Vodafone anders aufzuteilen sind. So ist davon auszugehen, dass Vodafone versuchen wird, 
ihre Endkunden, die vor der Fusion mangels eigener Anschlussnetze im Unitymedia-Gebiet über Infrastrukturen 
anderer Anbieter versorgt wurden, auf das fusionierte Kabelnetz zu migrieren. Nach Schätzung der Bundesnetz-
agentur fallen durch die Fusion von Vodafone und Unitymedia die hypothetischen Marktanteile der Deutschen 
Telekom jedoch nur geringfügig, sodass weiterhin davon auszugehen sei, dass die Deutsche Telekom über be-

104 Ebenda, S. 238 f. 
105 Ebenda, S. 240. 
106 Ebenda, S. 220. 
107 Ebenda, S. 285. 
108 EU-Kommission, Pressemitteilung, „Fusionskontrolle: Kommission genehmigt unter Auflagen Vodafones Übernahme des Kabelge-

schäfts von Liberty Global in Tschechien, Deutschland, Ungarn und Rumänien“ vom 18. Juli 2019, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_19_4349. 
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trächtliche Marktmacht verfügen könnte. Und auch der Marktanteilsabstand zwischen Deutscher Telekom und 
dem fusionierten Unternehmen sei weiterhin groß.109 

99. Ebenfalls untersucht wurden die Auswirkungen des geplanten Gemeinschaftsunternehmens zwischen Deut-
scher Telekom und EWE TEL mit dem Namen „Glasfaser NordWest“.110 Beabsichtigt sind gemeinsame Investitionen 
von bis zu EUR 2 Mrd., durch die bis zu 1,5 Mio. Privathaushalte und Unternehmensstandorte in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Bremen mit Glasfaseranschlüssen bis in Haus (FTTH) versorgt werden sollen.111 Auch in 
diesem Fall kommt die Bundesnetzagentur zu dem Schluss, dass es durch das geplante Joint Venture nicht zu einer 
ergebnisrelevanten Änderung bei den potenziellen Marktanteilen käme.112 

2.2.1.5 Zwischenfazit zur Marktdefinition und -analyse 

100. Mit der Marktdefinition und -analyse des Vorleistungsmarktes hat die Bundesnetzagentur die Grundlage für 
eine wettbewerbsfördernde Regulierung von Festnetzinfrastrukturen gelegt. Die Untersuchung der Regulierungs-
behörde hat ergeben, dass alle gängigen Anschlusstechnologien Kupfer, Kabel und Glasfaser sowie sämtlich Band-
breiten austauschbar und somit demselben sachlichen Markt zuzuordnen sind. Positiv hervorzuheben ist die erst-
malige Berücksichtigung von Kabelnetzen bei der sachlichen Marktabgrenzung. Hierdurch wird der wachsenden 
Bedeutung des Wettbewerbs durch Kabelnetze trotz derzeit noch fehlender Zugangsangebote für Dritte Rechnung 
getragen. Dies ist nicht zuletzt deswegen wichtig, weil mit der Fusion von Vodafone und Unitymedia zukünftig 
neben der Deutschen Telekom ein weiterer Anbieter über eine eigene weitreichende Infrastruktur verfügt, die 
zwei Drittel der Haushalte in Deutschland abdeckt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass mittelfristig 
der Wettbewerbsdruck der Kabelnetzbetreiber so wesentlich wird, dass sich eine Tendenz zu wirksamen Wettbe-
werb einstellt. 

101. Auch die einheitliche Abgrenzung für Anschlüsse mit unterschiedlichen Bandbreiten hält die Monopolkom-
mission angesichts der Marktverhältnisse für folgerichtig. Eine ebenfalls diskutierte Differenzierung von Breitband-
anschlüssen mit Bandbreiten kleiner 250 Mbit/s und größer/gleich 250 Mbit/s, durch die ein Regulierungsverzicht 
für FTTB/H-Anschlüsse des marktbeherrschenden Unternehmen wahrscheinlicher geworden wäre, ist derzeit nicht 
angezeigt. Die Grenze von 250 Mbit/s wurde von der derzeitigen technischen Leistungsfähigkeit des kupferbasier-
ten Anschlussnetzes der Deutschen Telekom abgeleitet. Sie spiegelt jedoch nicht die für eine Differenzierung von 
Anschlussklassen maßgebliche Nachfrage- und Angebotssituation am Markt wider. Der für eine Differenzierung 
notwendige Bruch der Substitutionskette lässt sich momentan für keine bestimmte Breitbandgeschwindigkeit 
empirisch belegen. Insbesondere unterscheidet sich die Zahlungsbereitschaft der Kunden für Anschlüsse bis 
250 Mbit/s nicht in ausreichendem Maße von den noch kaum nachgefragten schnelleren Anschlüssen. Auch ein 
anderes Differenzierungsmerkmal als Bandbreiten wie die dem Endkundenprodukt zugrunde liegende Anschluss-
technologie erscheint nicht sinnvoll, da es aus Nutzersicht unerheblich sein dürfte, ob Breitbandanschlüsse mit 
einer bestimmten Bandbreite über kupfer-, kabel- oder glasfaserbasierte Anschlussnetze bereitgestellt wird. 

102. Sollte sich jedoch etwa aufgrund technischer Neuerungen oder innovativer Anwendungen eine Veränderung 
in der Nachfrage nach sehr schnellen Breitbandanschlüssen ergeben, die eine Differenzierung der Anschlüsse nach 
Bandbreiten rechtfertigen könnte, kann dies bei einer zukünftigen Überprüfung der Marktdefinition berücksichtigt 
werden. Umso wichtiger erscheint, dass mit Blick auf die Herausforderungen des Ausbaus von Glasfasernetzen 
eine Differenzierung hinsichtlich der Regulierungsinstrumente vorgenommen wird, die eine ausreichende Flexibili-
tät in Bezug auf die Anpassung von Endkundenpreisen erlaubt. Dies spricht gegen eine strenge Regulierung von 
Vorleistungsentgelten, da die Höhe der Zugangspreise Einfluss auf die Höhe der Endkundenpreise hat. 

109 BNetzA, Markanalyse, a. a. O., S. 258 ff. 
110 Eine Entscheidung zu dem am 21. März 2019 beim Bundeskartellamt angemeldeten Zusammenschlussvorhaben ist noch nicht 

ergangen. 
111 EWE AG, Pressemitteilung vom 21. März 2019; https://www.ewe.com/de/presse/pressemitteilungen/2019/03/telekom-und-ewe-

unterzeichnen-vertrag-fr-gemeinschaftsunternehmen-glasfaser-nordwest-ewe-ag. 
112 BNetzA, Marktanalyse, a. a. O., S. 262 f. 
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103. In Bezug auf die räumliche Marktabgrenzung begrüßt die Monopolkommission die für diesen Vorleistungs-
markt erstmals vorgenommene Untersuchung der Marktverhältnisse auf Gemeindeebene. Auch wenn im Ergebnis 
folgerichtig die bisher erfolgte bundesweite Marktabgrenzung bestätigt wurde, war eine Untersuchung der lokalen 
Wettbewerbsverhältnisse angesichts der wachsenden Bedeutung alternativer Festnetzinfrastrukturen trotz des 
damit verbundenen Aufwands notwendig. 

2.2.2 Mögliche Regulierungsmaßnahmen 

104. Der nächste Verfahrenschritt ist die Überprüfung von Regulierungsverfügungen. Bei der Regulierungsverfü-
gung handelt es sich um eine Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Auferlegung, Änderung, Beibehaltung 
oder den Widerruf von Verpflichtungen, die auf Basis der Marktdefinition und Marktanalyse ergeht. Adressat der 
Entscheidung ist die Deutsche Telekom als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht und die mit ihr verbun-
denen Unternehmen. Die auferlegbaren Verpflichtungen sind in § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 TKG abschließend 
aufgelistet und umfassen beispielsweise das Diskriminierungsverbot nach § 19 TKG, Transparenzpflichten (§ 20 
TKG), Zugangsverpflichtungen (§ 21 TKG), die Pflicht zur Veröffentlichung eines Standardangebots (§ 23 TKG) und 
die Regulierung von Zugangsentgelten (§ 30 TKG).113 Die Auswahl der Instrumente liegt grundsätzlich im Ermessen 
der Bundesnetzagentur, dieses wird aber durch die notwendige Abstimmung mit der EU-Kommission und dem 
Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) im Rahmen eines unions-
weiten Konsolidierungsverfahren nach § 12 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 TKG zumindest eingeengt. 

105. Ziel des Diskriminierungsverbots nach § 19 TKG ist es, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen vertikal 
integrierten Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht und seinen zugangsnachfragenden Wettbewerbern zu 
gewährleisten. Zur Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs Dritter zum Netz des regulierten Unter-
nehmens sieht die Europäische Kommission die Auferlegung des Diskriminierungsverbots entweder nach dem 
Grundsatz der Gleichwertigkeit des Inputs (Equivalence of Inputs, EoI) oder ersatzweise der Gleichwertigkeit des 
Outputs (Equivalence of Outputs, EoO) vor.114 Die Auferlegung von EoI bedeutet, dass das marktbeherrschende 
Unternehmen internen und externen Zugangsnachfragern Vorleistungen und Informationen zu den exakt gleichen 
Bedingungen einschließlich Preise und Dienstqualität, mit den gleichen Fristen, mittels derselben Systeme und 
Prozesse und mit der gleichen Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bereitstellt.115 Bezogen auf den diskriminie-
rungsfreien Zugang zu Vorleistungsprodukten weist EoI somit eine konzeptionelle Parallele zu einer funktionellen 
Separierung auf, bei der die Bereitstellung von Zugangsprodukten in einen unabhängigen Geschäftsbereich ausge-
gliedert wird. Ist eine Auferlegung von Verpflichtungen nach dem EoI-Ansatz nicht möglich, weil etwa eine Befol-
gung für das regulierte Unternehmen unverhältnismäßig aufwendig wäre, soll ein EoO-Ansatz gewählt werden. 
EoO bedeutet, dass den Zugangsinteressenten Vorleistungen, die in Bezug auf Funktionsumfang und Preis mit 
jenen vergleichbar sind, die der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht seinen eigenen nachgeordneten Unter-
nehmen intern bereitstellt.116 

106. Nach der bisher geltenden Regulierungsverfügung für diesen Vorleistungsmarkt ist die Deutsche Telekom 
unter anderem dazu verpflichtet, physisch und virtuell entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung zu 
gewähren sowie diskriminierungsfreien Zugang nach dem Maßstab der Gleichwertigkeit des Outputs (EoO) zu 
ermöglichen. Vereinbarungen über Zugangsleistungen sind der Bundesnetzagentur ohne Aufforderung zu melden 
(Transparenzverpflichtung) und ein Standardangebot für Zugangsleistungen zu veröffentlichen. Zudem unterliegen 

113 Mayen in: Scheurle/Mayen, TKG, 3. Auflage 2018, S. 259. 
114 Empfehlung der Kommission vom 11. September 2013 über einheitliche Nichtdiskriminierungsverpflichtungen und Kostenrech-

nungsmethoden zur Förderung des Wettbewerbs und zur Verbesserung des Umfelds für Breitbandinvestitionen, ABl. EU Nr. L 251 
vom 21. September 2013, S. 13; nachfolgend: „Nichtdiskriminierungsempfehlung“. 

115 Ebenda, S. 22. 
116 Ebenda. 
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die Entgelte für die kupferbasierten Zugangsprodukte der Genehmigungspflicht nach § 31 TKG und die für glasfa-
serbasierte Vorleistungsprodukte der nachträglichen Entgeltregulierung nach §§ 30 und 38 TKG.117 

107. Mit Blick auf die zukünftige Regulierung von Kupfer- und Glasfaseranschlussnetzen hat die Bundesnetzagen-
tur ein Eck- und Diskussionspunktepapier118 veröffentlicht, in das Erkenntnisse aus dem Marktdefinitions- und 
-analyseverfahren sowie aus einer Konsultation zu „Fragen der Entgeltregulierung bei FTTB/H-basierten Vorleis-
tungsprodukten mit Blick auf den Ausbau hochleistungsfähiger Glasfaserinfrastrukturen“ vom März 2017 einge-
flossen sind.119 

108. Inhaltlicher Schwerpunkt bei der Ausgestaltung der Regulierungsverfügung ist die bereits in der Marktfestle-
gung angelegte Ausgestaltung und Differenzierung der Regulierung von kupfer- und glasfaserbasierten Vorleis-
tungsprodukten.120 Teil der Diskussion ist insbesondere die Frage, unter welchen Bedingungen auf die Auferlegung 
von Zugangsverpflichtungen zu glasfaserbasierten Anschlussnetzen (FTTB/H) verzichtet werden kann.121 Dabei sind 
grundsätzlich verschiedene Szenarien möglich, die im Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur skizziert werden. 
Ein Verzicht auf Zugangsverpflichtungen bei Glasfasernetzen wäre demnach denkbar bei 

• einem freiwilligen Angebot von diskriminierungsfreien Zugängen nach dem EoI-Prinzip, 

• (in Bezug auf den entbündelten Zugang) Vorliegen paralleler Infrastrukturen, d. h. FTTH-Netze und/oder Ka-
belnetze anderer Betreiber in Verbindung mit wettbewerbsorientierten, auf Entbündelung beruhenden Zu-
gangsangeboten oder 

• einem freiwilligen Angebot eines effektiven Zugangs und einem neutralen Schiedsrichter bei Konfliktfäl-
len.122 

109. Aufseiten der Markteilnehmer scheint insoweit Konsens zu bestehen, als dass eine unterschiedliche Regulie-
rungsintensität für kupfer- und glasfaserbasierte Infrastrukturen grundsätzlich befürwortet wird. Bei der konkreten 
Umsetzung hingegen gehen die Positionen der am Regulierungsverfahren beteiligten Unternehmen und Verbände 
mitunter deutlich auseinander.123 

110. So sprechen sich die Branchenverbände Bundesverband Breitbandkommunikation e. V. (BREKO) und Bundes-
verband Glasfaseranschluss e. V. (BUGLAS) in ihren Stellungnahmen dafür aus, bei der Regulierung des Glasfaser-
anschlussnetzes auf eine klassische Zugangsregulierung zu verzichten und stattdessen Nichtdiskriminierungsver-
pflichtungen nach dem Prinzip der Gleichwertigkeit des Inputs (EoI) in Verbindung mit einer Verpflichtung zur 
Vorlage eines Standardangebots aufzuerlegen.124 

117 BNetzA, Beschluss vom 1. September 2016, BK 3g-15/004. 
118 BNetzA, Eck- und Diskussionspunkte für eine zukünftige Regulierung des Zugangs zum Kupfer- und Glasfaseranschlussnetz vom Juli 

2019 (Im Folgenden „Eckpunktepapier“). 
119 BNetzA, Konsultationsdokument, Fragen der Entgeltregulierung bei FttH/B-basierten Vorleistungsprodukten mit Blick auf den 

Ausbau hochleistungsfähiger Glasfaserinfrastrukturen vom 14. März 2017. 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Marktregulierung/masssta 
ebe_methoden/ftth_fttb_Ausbau/ftth_fttb_Ausbau-node.html. 

120 BNetzA, Eckpunktepapier, a. a. O., S. 2. 
121 Auch der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht vor, dass auf eine Ex-ante-Regulierung wie beim Kupfernetz zuguns-

ten eines diskriminierungsfreien Zugangs im Sinne eines Open-Access verzichtet werden soll. Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD vom 21. März 2019, Rn. 1649 ff. 

122 BNetzA, Eckpunktepapier, a. a. O., S. 5. 
123 Für einen vollständigen Überblick über die bei der Bundesnetzagentur eingegangenen Stellungnahmen siehe 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK3-GZ/2019/2019_0001bis0099/BK3-19-
0020/BK3-19-0020_Eckpunkte_Stellungnahmen.html;jsessionid=42723E2134877DBC3A9285FC3444E8E7?nn=269474. 

124 BREKO, Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019; BUGLAS, Stellungnahme zu den Eck-
punkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019, S. 5. 
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111. Demgegenüber lehnt der Verband für Telekommunikation und Mehrwertdienste e. V. (VATM) einen Verzicht 
auf eine Zugangsregulierung auch bei Anwendung von Nichtdiskriminierungsvorschriften nach dem EoI-Prinzip ab. 
Regulierungserleichterungen seien erst auf einer dem angeordneten Netzzugang nachgelagerten Ebene etwa mit 
Blick auf Standardangebotsverpflichtungen und Entgeltregulierung möglich. In Betracht komme eine Ex-post-
Entgeltregulierung in Form einer Missbrauchskontrolle nach § 28 TKG, die im Vergleich zu einer Ex-ante-
Entgeltkontrolle die für den Aufbau von Glasfasernetzen erforderliche Preissetzungsflexibilität aufseiten des regu-
lierten Unternehmens ermöglichen soll. Eine weitere Option bei der Entgeltregulierung wird in einem Wechsel 
zum sogenannten Nachbildbarkeitsansatz gesehen.125 

112. Eine Zugangsregulierung in Verbindung mit einer nachträglichen Entgeltregulierung nach dem Missbrauchs-
maßstab des § 28 TKG sowie eine Auflage zur Nichtdiskriminierung in Form des strengeren EoI-Prinzips hält auch 
Vodafone für erforderlich. Verzichtbar sei hingegen eine Verpflichtung zur Vorlage eines Standardangebots für 
glasfaserbasierte Vorleistungsprodukte. Durch den Wegfall eines aufwendigen Standardangebotsverfahrens sei die 
Ausgestaltung der Zugangsprodukte und -bedingungen fast vollständig dem Markt überlassen. Einmal ausgehan-
delte Zugangskonditionen wären aufgrund der Nichtdiskriminierungsverpflichtung auch anderen interessierten 
Zugangsnachfragern anzubieten.126 

113. Die Deutsche Telekom, als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht Adressat einer Regulierung von Glas-
faseranschlüssen, hatte die Regulierungsbehörde in einer ersten Stellungnahme zunächst aufgefordert, die Markt-
definition und -analyse dahin gehend anzupassen, dass für Anschlüsse größer 250 Mbit/s keine beträchtliche 
Marktmacht der Deutschen Telekom festgestellt werde.127 Eine Auferlegung von Abhilfemaßnahmen für leistungs-
starke FTTB/H-basierte Produkte wäre somit entfallen. In einer weiteren Stellungnahme hat sich das Unternehmen 
dafür ausgesprochen, allenfalls Transparenzverpflichtungen aufzuerlegen, die sich darin erschöpfen sollen, dass 
die Deutsche Telekom ein nicht reguliertes Angebot für den Netzzugang („Open Access“) veröffentlicht und die 
Bundesnetzagentur über abgeschlossene Vereinbarungen informiert wird.128 Auf eine Zugangs- und jede Art von 
Entgeltregulierung solle ebenso verzichtet werden wie auf eine Nichtdiskriminierungsverpflichtung, die eine „Zu-
gangsverpflichtung light“ enthalte. Insbesondere eine Nichtdiskriminierungsverpflichtung nach dem Grundsatz der 
Gleichwertigkeit des Inputs (EoI) sei aufgrund der mit einem notwendigen Umbau der Systeme verbundenen Kos-
ten unverhältnismäßig.129 

Strenge Nichtdiskriminierungsverpflichtung zu prüfen  

114. Die Monopolkommission hatte sich in ihrem letzten Sektorgutachten Telekommunikation grundsätzlich posi-
tiv zu dem Vorhaben geäußert, eine mögliche Regulierung von FTTB/H-Anschlüssen an die besonderen Bedingun-
gen des Ausbaus von Glasfasernetzen anzupassen, um die Rentabilität riskanter Investitionen zu verbessern und 
zusätzliche Ausbauanreize zu schaffen.130 Dabei gilt es jedoch vor dem Hintergrund der Regulierungsziele abzuwä-
gen, zwischen den Investitionsanreizen des marktbeherrschenden Unternehmens einerseits und der Gewährleis-
tung eines chancengleichen Wettbewerbs. 

115. Die Auferlegung von Nichtdiskriminierungsvorschriften nach dem Prinzip der Gleichwertigkeit des Inputs (EoI) 
wäre einen Diskriminierungsverbot auf Basis des EoO-Prinzips vorzuziehen, da es besser geeignet ist, gleiche Zu-
gangsbedingungen zwischen der Endkundensparte des regulierten Unternehmens und externen Zugangsnachfra-

125 VATM, Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019, S. 18 ff. Ähnlich Telefónica, Stellung-
nahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019. 

126 Vodafone, Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019, S. 10 ff. Ähnlich 1&1 Telecom, 
Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 29. August 2019, S. 9 f. 

127 Deutsche Telekom, Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019. 
128 Deutsche Telekom, 2. Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BKj-19-020 vom 9. Oktober 2019. 
129 Ebenda, S. 4 f. 
130 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O., Tz. 120 ff. 
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gern zu erreichen. Insbesondere im Bereich von außerpreislichem diskriminierendem Verhalten, z. B. in Bezug auf 
die Qualität bereitgestellter Dienste, den Zugang zu Informationen, Verzögerungstaktiken und die Gestaltung we-
sentlicher Produktmerkmale, besteht ohne eine Auferlegung von Verpflichtungen nach dem EoI-Prinzip ein höhe-
res Risiko, dass es zu einer Benachteiligung externer Zugangsinteressenten kommt.131 Unklar ist jedoch, ob die 
Auferlegung von EoI eine Zugangsregulierung gänzlich ersetzen kann. Im Rahmen der Regulierungsverfügung wird 
daher zum einen zu klären sein, ob eine Verpflichtung zu EoI angesichts der damit verbundenen Kosten verhält-
nismäßig ist. Sollte dies grundsätzlich zu bejahen sein, wäre in einem weiteren Schritt zu prüfen, wie eine Ver-
pflichtung zu EoI konkret ausgestaltet werden kann, damit sie als eine Art „Zugangsregulierung light“ die her-
kömmlichen Formen der Zugangsregulierung nach § 21 TKG ersetzen kann. 

Kein Regulierungsverzicht aufgrund paralleler Infrastrukturen  

116. Weniger geeignet erscheint hingegen der Ansatz, das Vorliegen paralleler Infrastrukturen als Anknüpfungs-
punkt für ein Absehen von Zugangsverpflichtungen zu nutzen.132 Aus Sicht der Monopolkommission wäre eine 
regionale Differenzierung der Regulierungsmaßnahmen zwar grundsätzlich vorstellbar, gleichwohl stünde ein sol-
ches Vorgehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den Ergebnissen der Marktdefinition der Bundesnetz-
agentur, in der festgestellt wurde, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse in Gebieten mit parallelen Infrastruktu-
ren von anderen Gebieten ohne weitere Infrastrukturen nicht soweit unterscheiden, als dass eine subnationale 
Marktabgrenzung angezeigt wäre.133 

117. Zudem bestünde bei einem weitestgehenden Verzicht auf Regulierung in Gebieten mit vorhandenem Kabel-
netz die Gefahr, dass Zugangsnachfrager einem Infrastruktur-Duopol gegenüberstünden, das davon gekennzeich-
net wäre, dass seitens der Kabelnetzbetreiber derzeit keine Vorleistungen am Markt angeboten werden und der 
andere Netzbetreiber über beträchtliche Marktmacht verfügt. Die Möglichkeiten von Zugangsnachfragern, einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu vertretbaren Konditionen zu erhalten, erscheinen in so einem Szenario stark 
begrenzt. 

118. Fraglich erscheint auch der Mehrwert einer solchen regional differenzierten Regulierung von Glasfaseran-
schlussnetzen gegenüber einer bundesweit einheitlichen Regulierung auf niedrigem Niveau. Schließlich stünde der 
zusätzliche Aufwand einer solchen Differenzierung einer vergleichsweise geringen Regulierungserleichterung 
gegenüber, wenn die Regulierungsintensität in einigen Gebieten von einem bereits niedrigen Niveau weiter ge-
senkt würde. 

Mögliche Schiedsrichterrolle der BNetzA unklar 

119. Eine Regulierungserleichterung könnte auch darin bestehen, dass sich die Bundesnetzagentur bei einem 
Verzicht auf eine Zugangsregulierung auf eine Schiedsrichterrolle zurückzieht. Statt Zugangsbedingungen vorab 
regulatorisch festzulegen, könnten diese am Markt verhandelt werden. In Konfliktfällen würde die Regulierungs-
behörde als Schiedsrichter verbindliche Entscheidungen treffen. Aus Sicht der Monopolkommission bestehen der-
zeit noch erhebliche Unklarheiten hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung einer möglichen Schiedsrichterrolle 
der Bundesnetzagentur, die auch maßgeblich davon abhängen dürfte, mit welchen weiteren Regulierungsinstru-
menten sie kombiniert würde. So hat die Beschlusskammer der Bundesnetzagentur im Rahmen der Anhörung vom 
12. Juli 2019 eine Rolle als Schiedsgutachter nach § 317 BGB thematisiert, die voraussetzt, dass die Parteien be-
reits einen Vertrag geschlossen haben, in dem die Bundesnetzagentur als Schiedsgutachter benannt wird. Eine 
solche Konstruktion hält beispielsweise der BREKO für nicht ausreichend und schlägt vor, dass die Bundesnetz-
agentur als Streitbeilegungsstelle nach § 133 TKG fungieren sollte.134 In einer solchen Funktion könnte die Regulie-

131 EU-Kommission, Nichtdiskriminierungsempfehlung, Erwägungsgrund 12. 
132 BREKO, Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019, S. 9 f. 
133 Vgl. Abschnitt 2.2.1.2 zur räumlichen Marktabgrenzung. 
134 BREKO, Stellungnahme zu den Eckpunkten im Verfahren BK3j-19-020 vom 30. August 2019 S. 11. 
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rungsbehörde nicht nur bei Konfliktfällen nach Vertragsabschluss, sondern auch im Vorfeld eingreifen, wenn etwa 
ein marktbeherrschendes Unternehmen kein Open-Access-Angebot unterbreitet oder dieses als unangemessen 
angesehen wird. Vodafone sieht eine neue, erst noch zu entwickelnde Schiedsrichterrolle der Bundesnetzagentur 
kritisch. Stattdessen wird eine Schiedsrichterrolle nach § 25 TKG empfohlen, wonach die Bundesnetzagentur beim 
Scheitern von Verhandlungen einen Zugang anordnen kann. Voraussetzung hierfür wäre die Auferlegung einer 
Zugangsverpflichtung nach § 21 TKG ohne eine gleichzeitige Verpflichtung zur Vorlage eines Standardangebots.135 

2.2.3 Regulierungserleichterungen für Ausbaukooperationen 

120. Kooperationen (auch Ko-Investitions- oder Risikoteilungsmodelle genannt) von zwei oder mehreren Tele-
kommunikationsunternehmen mit dem Ziel eines gemeinsamen Netzausbaus und oder der gemeinsamen Netz-
nutzung können den Ausbau von gigabitfähigen Infrastrukturen beschleunigen.136 Erfahrungen aus dem europäi-
schen Ausland zeigen, dass mit sogenannten Ko-Investitionsmodellen die FTTB/H-Abdeckung deutlich gesteigert 
werden kann.137 Bei Kooperationsmodellen auf der Basis freiwilliger Vereinbarungen geht es im Kern um das Re-
duzieren von Ausbaukosten und Risiken sowie eine bessere Auslastung der gemeinsam genutzten Infrastruktur. Sie 
können es insbesondere auch kleineren Unternehmen ermöglichen, zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 
zu investieren und somit einen nachhaltigen, langfristig angelegten Wettbewerb auch in Gebieten zu fördern, in 
denen ein infrastrukturbasierter Wettbewerb möglicherweise nicht effizient ist. Die Möglichkeit, Kooperationen 
einzugehen, ist daher für den Ausbau hochleistungsfähiger Telekommunikationsnetze wesentlich. Dies gilt auch für 
Kooperationen unter Beteiligung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht. 

121. Problematisch an Kooperationen sind ihre potenziell wettbewerbseinschränkenden Wirkungen.138 Dies gilt 
insbesondere für Kooperationen unter Beteiligung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht. Durch die 
gemeinsame Infrastrukturnutzung entfällt der Infrastrukturwettbewerb und es besteht die Möglichkeit, dass der 
Wettbewerb gegenüber Endkunden eingeschränkt wird. Denkbar ist, dass der gemeinsame Netzausbau die Anrei-
ze vermindert, das Netz für Dritte zu öffnen bzw. Dritten attraktive Zugangsbedingungen anzubieten. Kooperatio-
nen sind daher nach wettbewerbsrechtlichen Maßstäben zu beurteilen. Soweit eine Kooperation beträchtliche 
Marktmacht besitzt, kann sie auch Adressat der Marktregulierung nach dem TKG sein. Vor diesem Hintergrund 
sieht der Europäische Kodex für die elektronische Kommunikation (EKEK) vor, dass Kooperationen unter bestimm-
ten Voraussetzungen von der Regulierung ausgenommen werden. Die Monopolkommission hatte sich bereits in 
Ihrem Sondergutachten zur Telekommunikation im Jahr 2017 kritisch mit dem Vorhaben, eine solche Befreiungs-
regelung einzuführen, befasst.139 Sie sah die Gefahr bei der Gewährung von Regulierungserleichterungen darin, 
dass sich marktmächtige Unternehmen durch das Schließen von Kooperationen von der Regulierung befreien und 
so letztlich Wettbewerbsbeschränkungen durchsetzen könnten. Inzwischen ist die konkrete Regelung zu den Regu-
lierungserleichterungen im europäischen Recht in Kraft getreten.140 Zudem hat die Bundesnetzagentur entschie-
den, dass die Glasfasernetze Gegenstand der Regulierung sind. Daher wird dieses Thema nachfolgend nochmals 
aufgegriffen. 

122. Während Kooperationen zwischen nicht marktbeherrschenden Netzbetreibern in Deutschland nicht Adressat 
von Regulierung sind, unterliegen Kooperationen unter Beteiligung der Deutschen Telekom als dem Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht der Marktregulierung nach dem TKG. Die Bundesnetzagentur geht in ihrem Konsul-

135 Hölscher in: Scheurle/Mayen, TKG, 3. Auflage 2018, S. 361. 
136 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O., Tz. 144. 
137 Insbesondere in Spanien und Portugal hat sich gezeigt, dass Kooperationen ein wichtiges Instrument für Netzbetreiber sind, um 

den FTTH-Ausbau zu beschleunigen. Tenbrock, S. u.a., Co-Invest Modelle zum Aufbau von neuen FTTB/H-Netzinfrastrukturen, 
WIK-Diskusionsbeitrag 430, August 2018. 

138 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a.a.O., Tz. 138. 
139 Ebenda, Tz. 140. 
140 Art. 76 i.V.m. Art. 79 EKEK, Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 

den Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation. ABl. EU L321, S. 36 vom 17. Dezember 2018, S. 36. 
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tationsentwurf für die Marktanalyse davon aus, dass der Markt für Leistungen, die über FTTB/H-Netze bereitge-
stellt werden, regulierungsbedürftig ist.141 Adressat der Regulierung sind die Deutsche Telekom und die mit ihr 
verbundenen Unternehmen. Noch nicht entschieden ist, wie die Regulierung der Glasfasernetze zukünftig erfolgen 
soll, d. h. welche Abhilfemaßnahmen angeordnet werden. Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, die Regulierung 
des neu aufzubauenden Glasfasernetzes weniger strikt auszugestalten als die Regulierung des Kupfernetzes.142 

Erwogen werden insbesondere ein Verzicht auf eine Zugangsregulierung und in deren Folge auch der Verzicht auf 
eine Standardangebotsverpflichtung und die Entgeltregulierung. Der Wunsch nach Regulierungserleichterungen 
bzw. nach einem Verzicht auf Regulierung ist stärker ausgeprägt, je intensiver der in Rede stehende Markt reguliert 
wird. Es ist davon auszugehen, dass die abschreckende Wirkung der „Infektionsgefahr“ mit Regulierung, die be-
steht, wenn Unternehmen, die bisher nicht reguliert werden, in eine Netzausbaukooperation mit der Deutschen 
Telekom eintreten, geringer ausfällt, je weniger intensiv die neuen Glasfasernetze reguliert werden. Ebenso ist 
davon auszugehen, dass sich die potenziellen Kooperationspartner bei der Ausgestaltung ihrer Zusammenarbeit 
weniger an der Aussicht auf Regulierungserleichterungen orientieren, je strikter die Anforderungen sind, die an 
Regulierungserleichterungen gestellt werden. 

123. Nach Art. 76 i. V. m. Art. 79 EKEK sollen Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zukünftig von der Regu-
lierung freigestellt werden, wenn sie sich freiwillig verpflichten, das Netz für Ko-Investitionen zu öffnen. Betroffen 
von der Regelung sind ausschließlich Netze mit sehr hoher Kapazität, die bis zu den Gebäuden des Endnutzers 
oder der Basisstation aus Glasfaserkomponenten bestehen. Diese Definition umfasst FTTB/H-Netze, nicht jedoch 
FTTC-Netze. Ko-Investitionen im Sinne des Art. 76 EKEK sind der Erwerb von Miteigentum an Netzanlagen oder 
eine langfristige Risikoteilung durch Kofinanzierung oder durch Abnahmevereinbarungen.143 Abnahmevereinba-
rungen sind nur dann Ko-Investitionen im Sinne von Art. 76 EKEK, wenn sie den Erwerb von „spezifischen Kapazi-
tätsrechten mit strukturellem Charakter“ ermöglichen, die ein „bestimmtes Maß an Mitbestimmung“ mit sich 
bringen und es den Ko-Investoren ermöglichen, auf den nachgelagerten Märkten „langfristig wirksam und nach-
haltig im Wettbewerb bestehen zu können“. Keine Ko-Investition im Sinne des Art. 76 EKEK sind kommerzielle 
Zugangsvereinbarungen, die sich auf die bloße Anmietung von Kapazitäten beschränken.144 

124. Die Voraussetzungen für eine Freistellung von der Regulierung sind vergleichsweise strikt. So soll etwa die 
Kooperation während der gesamten Lebensdauer des Netzes anderen Anbietern elektronischer Kommunikations-
netze oder -dienste zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen offen stehen. Der Zugang muss 
zur vollen Kapazität des Netzes in dem Umfang ermöglicht werden, der der Ko-Investitionsvereinbarung ent-
spricht. Es muss die Möglichkeit einer künftigen Aufstockung der Beteiligung gegeben sein. Zudem sind die Rechte 
von Anbietern zu schützen, die nicht an dem Ko-Investitionsvorhaben beteiligt sind. Bestehende Zugangsprodukte 
müssen für diese Anbieter erhalten bleiben. Im Fall des Abbaus von herkömmlichen Infrastrukturen müssen funk-
tional und qualitativ vergleichbare Zugangsprodukte angeboten werden. Gelangt die nationale Regulierungsbe-
hörde zu dem Schluss, dass die angebotene Verpflichtungszusage für Ko-Investitionen die Voraussetzungen erfül-
len, erklärt sie die Verpflichtungszusage für bindend und verzichtet auf das Auferlegen von weiteren regulatori-
schen Verpflichtungen, wenn mindestens ein potenzieller Ko-Investor eine Ko-Investitionsvereinbarung mit dem 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eingegangen ist. Die Regulierungsfreistellung soll dem Vorbehalt von 
nachträglichen Marktanalysen unterliegen. Sollte sich nach einer gewissen Zeit herausstellen, dass auf Märkten 
ohne Regulierungseingriffe erhebliche Wettbewerbsprobleme bestehen, können diese Märkte wiederum der Re-

141 Konsultationsentwurf der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,Telekommunikation, Post und Eisenbahnen für die Marktanalyse 
zu dem Markt für den auf der Vorleistungsebene an festen Standorten lokal bereitgestellten Zugang (Markt 3a der Empfehlung 
vom 9. Oktober 2014) vom 21. Mai 2019, S. 268. 

142 BNetzA, Eck- und Diskussionspunkte für eine zukünftige Regulierung des Zugangs zu Kupfer- und Glasfaseranschlussnetzen, abzu-
rufen unter: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK3-
GZ/2019/2019_0001bis0099/BK3-19-0020/BK3-19-0020_Eck-und-
Diskussionspunkte_download.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 

143 Erwägungsgrund 198 EKEK. 
144 Ebenda. 
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gulierung unterstellt werden. Sowohl die Regulierungsfreistellung als auch die Wiederaufnahme der Regulierung 
bedürfen der Konsultierung. Die Europäische Kommission kann die nationale Regulierungsbehörde auffordern, 
den Entwurf zurückzuziehen, wenn es erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit des Maßnahmenentwurfs mit dem 
Unionsrecht und insbesondere mit den Regulierungszielen des EKEK gibt. 

125. Die Monopolkommission steht strengen Anforderungen an eine Freistellung einer Kooperation unter Beteili-
gung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht von der Regulierung grundsätzlich positiv gegenüber. Der 
europäische Gesetzgeber bringt damit zum Ausdruck, dass der Wettbewerb auf dem Glasfasermarkt auch in den 
Fällen eines gemeinschaftlichen Netzausbaus abzusichern ist und dass dem Regulierungsziel Ausbau schneller 
Netze nicht andere Regulierungsziele, wie die Förderung des Wettbewerbs und der Verbraucherinteressen, unter-
zuordnen sind. Befürchtungen, dass hohe Anforderungen an mögliche Regulierungserleichterungen dazu führen, 
dass die Deutsche Telekom als Kooperationspartner nicht in Betracht kommt, sind wenig begründet. Dies gilt vor 
allem, weil die Möglichkeit besteht, dass die Regulierungsverpflichtungen auf dem deutschen Glasfasermarkt we-
niger strikt ausfallen und es gegebenenfalls keinen Bedarf für weitergehende Regulierungserleichterungen gibt. 
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte die Bundesnetzagentur nach der Umsetzung des EKEK in nationales 
Recht bald möglichst Leitlinien veröffentlichen, in denen konkretisiert wird, welche Art von Ko-Investitionen jen-
seits der gegenseitige Einräumung von Eigentumsrechten und langfristigen Ko-Finanzierungsmodellen für Regulie-
rungserleichterungen infrage kommen. Dabei ist insbesondere zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen 
das bisher für den deutschen Markt besonders relevante Risikoteilungsmodell der Verpflichtung zur Abnahme 
bestimmter Mengen oder Kontingente eine Abnahmevereinbarung i. S. d. Art. 76 EKEK ist. 

126. Eine größere Hürde für Kooperationen zum Glasfaserausbau kann das Kartellrecht sein. Generell nicht zuläs-
sig ist die Absprache von Preisen, Mengen und Gebieten im Rahmen einer Ko-Investition. Eine Freistellung vom 
Kartellverbot kommt in Betracht, wenn durch die Vereinbarung die Warenerzeugung verbessert oder der techni-
sche Fortschritt gefördert wird und gleichzeitig die Verbraucher an dem entstehenden Gewinn angemessen betei-
ligt werden und die Wettbewerbsbeschränkung unerlässlich ist. Verboten sind lediglich spürbare Wettbewerbsbe-
schränkungen, d. h. solche, die sich spürbar auf die Marktverhältnisse auf den betroffenen Märkten auswirken. Die 
Spürbarkeit möglicher Wettbewerbsbeschränkungen dürfte jedenfalls dann gegeben sein, wenn eine Kooperation 
unter Beteiligung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht eingegangen wird. 

127. Gegenwärtig prüft das Bundeskartellamt das geplante Joint Venture der Deutschen Telekom AG und dem 
Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE AG, Oldenburg. Das geplante Gemeinschaftsunternehmen 
„Glasfaser NordWest“ soll bis zu 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte in Teilen Niedersachsens, 
Nordrhein-Westfalens und Bremens mit schnellem Internet versorgen. Da es sich um ein Gemeinschaftsunter-
nehmen handelt, ist das Vorhaben sowohl nach den Maßstäben des Kartellverbots (§ 1 GWB und ggf. Art. 101 
AEUV) als auch den fusionskontrollrechtlichen Vorschriften zu prüfen. Dem Verfahren wird der Charakter eines 
Pilotverfahrens zugeschrieben, auf dessen Grundlage zukünftige Kooperationsvereinbarungen für den Ausbau von 
Glasfasernetzen unter Beteiligung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht mit einer größeren Rechtssi-
cherheit ausgestaltet werden können. Nach den vorliegenden Informationen geht das Bundeskartellamt in seiner 
wettbewerblichen Beurteilung davon aus, dass das Gemeinschaftsunternehmen in seiner ursprünglichen Ausge-
staltung gegen das Kartellverbot verstößt.145 Zusagenangebote der beteiligten Kooperationspartner werden einem 
Markttest unterzogen. Die endgültige Entscheidung des Amtes zur Vereinbarkeit der Kooperation mit dem Kartell-
recht und den Vorgaben zur Zusammenschlusskontrolle liegt zum Abschluss dieses Sektorgutachtens noch nicht 
vor. 

2.3 Der geförderte Ausbau von Festnetzen 

128. Die Versorgungslücken in gigabitfähigen Breitbandnetzen in Deutschland offenbaren die Notwendigkeit er-
heblicher Ausbauanstrengungen in den nächsten Jahren.146 Zunächst ist davon auszugehen, dass die Marktteil-

145 FAZ Online vom 05.07.2019, Glasfaserprojekt der Telekom verzögert sich. 
146 Vgl. Abschn. 1.2.2.1. 
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nehmer ihre Ausbauaktivitäten in der Zukunft weiter forcieren werden. Insbesondere sind von der Deutschen 
Telekom nach Abschluss der Ertüchtigung ihrer Kupfernetze mit Vectoring-Technologie Ausbauimpulse für das 
Glasfasernetz zu erwarten. Zudem kann der Ausbau durch die Schaffung eines investitionsfreundlicheren Regulie-
rungsrahmens147 und den Abbau bürokratischer und rechtlicher Hürden148 beschleunigt werden. 

129. Dennoch ist zu bezweifeln, dass die Anstrengungen der Marktteilnehmer ausreichen werden, um – wie von 
den politischen Entscheidungsträgern gefordert – eine flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüs-
sen bis 2025 zu realisieren. So ist davon auszugehen, dass sich die Ausbauaktivitäten insbesondere auf die verdich-
teten Räume konzentrieren. Dort sind die Ausbaukosten niedriger und eine höhere Rentabilität zu erwarten, da 
mit einem Meter ausgerollter Glasfaser mehr Endkundenanschlüsse realisiert werden können als etwa auf dem 
Land. Allerdings bestehen in verdichteten Räumen oftmals Kabelnetze, die bereits heute oder in naher Zukunft die 
Versorgung mit echten Gigabitgeschwindigkeiten gewährleisten. Somit führt der Aufbau von Glasfasernetzen in 
Kabelverbreitungsgebieten zwar zur Errichtung einer parallelen gigabitfähigen Infrastruktur und größerer Aus-
wahlmöglichkeiten für die betroffenen Kunden. Er leistet jedoch keinen Beitrag dazu, dass bislang nicht mit ent-
sprechenden Geschwindigkeiten versorgte Haushalte erschlossen werden. 

130. Insbesondere die Deutsche Telekom dürfte einen Anreiz haben, zunächst innerhalb des Kabelverbreitungsge-
bietes eigene FTTB/H-Infrastrukturen zu errichten. Nur so kann sie ihren Kunden zukünftig auch bei steigenden 
Anforderungen an Bandbreiten eine wettbewerbsfähige Alternative zum Kabelnetz bieten, wenn hierfür die Leis-
tungsfähigkeit kupferbasierter Infrastrukturen nicht mehr ausreicht. Die angekündigte Intensivierung des Glasfa-
serausbaus durch die Deutsche Telekom dürfte somit zunächst nur einen begrenzten Beitrag zur Erschließung 
nicht versorgter Haushalte liefern. Im ländlichen Raum hingegen ist ein flächendeckender eigenwirtschaftlicher 
Ausbau kaum zu erwarten. Aufgrund der hohen Ausbaukosten und einer geringen Anzahl potenzieller Kunden, die 
zudem nur eine niedrige Zahlungsbereitschaft haben, ist die Rentabilität der notwendigen Ausbauprojekte für eine 
flächendeckende Gigabitversorgung auf absehbare Zeit nicht gegeben. 

131. Um den Breitbandausbau auch dort voranzutreiben, wo er eigenwirtschaftlich nicht rentabel ist, bedarf es 
öffentlicher Mittel zur Schließung von Finanzierungslücken. Eine staatliche Förderung des Ausbaus von Breitband-
infrastrukturen ist indes nicht neu und wird in Deutschland bereits seit einigen Jahren praktiziert (Abschn. 2.3.1). 
Bereits im August 2018 ist die Förderkulisse im Rahmen des Relaunches des Bundesförderprogramms stärker an 
den Gigabitzielen ausgerichtet worden, indem  neben einer Reihe weiterer Neuerungen – die Förderfähigkeit auf 
den Ausbau mit FTTB/H beschränkt wurde. Noch weiterreichende Änderungen zeichnen sich vor dem Hintergrund 
der fortgeschrittenen Planungen für das sogenannte „Graue-Flecken“-Förderprogramm ab (Abschn. 2.3.2). Dem-
nach soll nicht nur wie bislang der Ausbau in „weißen Flecken“ ohne NGA-Netz staatlich gefördert werden, son-
dern die Förderung auf „graue Flecken“, in denen bereits eine NGA-Infrastruktur bereitsteht, erstreckt werden. 
Allerdings birgt das Förderkonzept für „graue Flecken“ in seiner Entwurfsfassung beträchtliche Risiken für den 
marktgetriebenen Ausbau und bedarf Anpassungen, um den Vorrang des eigenwirtschaftlichen Ausbaus zu wah-
ren und die Fördermittel zielgerichtet einzusetzen. Als Ergänzung zur traditionellen angebotsseitigen Ausbauförde-
rung werden seit geraumer Zeit auch Gutschein-Modelle diskutiert (Abschn. 2.3.3). Ziel sogenannter Gigabit-
Gutscheine – auch als Voucher bezeichnet – ist es, die bislang schleppende Nachfrage nach hochbitratigen An-
schlüssen zu stimulieren, um so die Rentabilität und damit letztlich den Ausbau neuer gigabitfähiger Infrastruktu-
ren anzuregen. 

2.3.1 Bestehende Breitbandförderung 

132. Der Ausbau von Breitbandinfrastrukturen wird in Deutschland bereits seit einigen Jahren mit staatlichen För-
dermitteln unterstützt. Die bestehende Förderlandschaft ist verhältnismäßig komplex, da neben dem Bundesför-
derprogramm auch unterschiedlich ausgestaltete Förderprogramme auf Landesebene existieren und der geförder-

147 Vgl. Abschn. 2.2. 
148 Vgl. Abschn. 2.4 
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te Ausbau in vielen Fällen aus Bundes- und Landesmitteln kofinanziert erfolgt.149 Zudem stehen für den Breitband-
ausbau auch EU-Fördermittel bereit. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf das Bundesförder-
programm zum Breitbandausbau. 

133. Die rechtliche Grundlage der Breitbandförderung durch den Bund stellen die Rahmenregelung zur Unterstüt-
zung des Aufbaus einer flächendeckenden „Next Generation Access“-Breitbandversorgung150 kurz NGA-
Rahmenregelung und die hierauf basierende Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus151  das Bundes-
förderprogramm dar. Das Bundesförderprogramm wird durch einen Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie er-
gänzt.152 

134. Antragsberechtigt sind die im Projektgebiet gelegenen Gebietskörperschaften. Dies sind insbesondere Kom-
munen, Landkreise, kommunale Zweckverbände oder andere kommunale Gebietskörperschaften bzw. Zusammen-
schlüsse nach dem jeweiligen Kommunalrecht der Länder. Förderfähig sind Infrastrukturprojekte, wobei zwischen 
zwei Finanzierungsmodellen zu wählen ist. Beim sogenannten Deckungslücken- oder Wirtschaftlichkeitslückenmo-
dell wird die bestehende Finanzierungslücke durch einen einmaligen Zuschuss an das ausbauende Unternehmen 
geschlossen. Die Kommune schreibt hierzu den Ausbau und Betrieb des Netzes aus. Den Zuschlag erhält dann der 
Netzbetreiber, der dies mit dem geringsten Zuschuss leisten kann. Im Gegensatz dazu bleibt die Kommune beim 
Betreibermodell selbst oder über eine kommunale Gesellschaft Eigentümerin der Netzinfrastruktur, lässt diese 
allerdings von einem Telekommunikationsunternehmen betreiben. Anders als beim Wirtschaftlichkeitslückenmo-
dell sind hierfür zwei getrennte Ausschreibungsverfahren für den Netzausbau und den Netzbetrieb durchzuführen. 
Bei beiden Modellen ist der Empfänger der Beihilfe dabei in einem wettbewerblichen Auswahlverfahren zu ermit-
teln. Dabei sind die Grundsätze der Transparenz, der Gleichbehandlung bzw. Nichtdiskriminierung, der Verhältnis-
mäßigkeit und des freien Wettbewerbs zu wahren. Vor der Beantragung von Fördermitteln ist vom Antragsteller 
zwingend eine Markterkundung durchführen, um die Ausbaupläne privater Netzbetreiber für die nächsten drei 
Jahre abzufragen und sicherzustellen, dass der staatliche Eingriff nicht zur Verdrängung privater Investitionen 
führt. 

135. Der Fördersatz beträgt grundsätzlich 50 Prozent (Basisfördersatz) der zuwendungsfähigen Ausgaben für Infra-
strukturprojekte. Allerdings kann dieser Satz auf bis zu 70 Prozent steigen, wenn das Projektgebiet über eine ent-
sprechend geringe Wirtschaftskraft verfügt. Die Mittel des Bundesförderprogramms können dabei mit Landesmit-
teln kombiniert werden, wobei in der Regel ein Eigenmittelbeitrag vom Zuwendungsempfänger in Höhe von zehn 
Prozent zu leisten ist. Neben Infrastrukturprojekten können ferner auch Beratungsleistungen mit bis zu EUR 50.000 
gefördert werden.153 Hier erfolgt eine Vollfinanzierung der Kosten aus Mitteln der Bundesbreitbandförderung. 

136. Um dem politischen Ziel eines flächendeckenden Gigabitausbaus besser Rechnung zu tragen, sind im Rah-
men des Relaunches des Bundesförderprogramms zum 1. August 2018 einige Anpassungen am Förderregime 
vorgenommen worden:154 

149 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten, Telekommunikation (2017), a. a. O., Kap. 5. Eine Übersicht der Förderprogramme 
findet sich unter https://www.breitbandausschreibungen.de/foerderprogs. 

150 Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access 
(NGA)-Breitbandversorgung vom 15. Juni 2015. 

151 BMVI, Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, überarbeitete Version 
vom 15. November 2018, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/foerderrichtlinie-
breitbandausbau.pdf?__blob=publicationFile. 

152 BMVI, Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutsch-
land“, achte Version vom 8. Februar 2019, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/leitfaden-bundesfoerderprogramm-
breitband-02.pdf?__blob=publicationFile. 

153 BMVI, Dritter Aufruf zur Antragseinreichung Beratungsleistungen -, 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/dritter-aufruf-beratungsleistungen.pdf?__blob=publicationFile. 

154 Für einen Überblick über die Neuerungen siehe BMVI, Relaunch des Bundesförderprogramms, 
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandfoerderung/breitbandfoerderung.html. 
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• Die Förderfähigkeit wurde auf gigabitfähige Breitbandanschlüsse beschränkt. Obwohl technologieneutral 
formuliert, wird de facto somit lediglich die Errichtung von FTTB/H-Netzen gefördert. Der bis dahin weitver-
breitete geförderte Vectoring-Ausbau, insbesondere durch die Deutsche Telekom, ist damit nicht länger 
möglich. 

• Kommunen konnten bis Ende 2018 im Rahmen des sogenannten Technologie-Upgrades laufende Förder-
projekte auf Basis von Vectoring-Technologien auf FTTB/H umstellen. 

• Der Förderhöchstbetrag, der bis dahin auf EUR 15 Mio. pro Infrastrukturprojekt begrenzt war, ist auf EUR 30 
Mio. verdoppelt worden. 

• Um die Verdrängung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch den geförderten Ausbau effektiver zu ver-
hindern, ist die Mindestdauer des obligatorischen Markterkundungsverfahrens von vier auf acht Wochen 
hochgesetzt worden. Damit wird den Unternehmen mehr Zeit eingeräumt, um eine große Zahl paralleler 
Verfahren zu bedienen und validere Angaben über ihre geplanten Ausbauaktivitäten machen zu können. 
Meldungen im Markterkundungsverfahren sind seither zudem durch einen sogenannten Meilensteinplan zu 
substanziieren. 

• Die Übernahme des kommunalen Eigenanteils von zehn Prozent durch die Länder ist nicht mehr ausschließ-
lich Kommunen im Haushaltssicherungsverfahren vorbehalten, sondern grundsätzlich auch bei finanz-
schwachen Kommunen möglich. 

137. Zudem ist das Antragsverfahren vereinfacht und beschleunigt worden: 

• Für die Antragstellung reicht das Ergebnis des Markterkundungsverfahrens aus. Eine der Markterkundung 
nachgelagerte gesonderte Darlegung der Förderfähigkeit ist nicht länger notwendig. 

• Im Rahmen der Antragstellung ist eine vorläufige Abschätzung des Förderbedarfs ausreichend. Die bisher 
erforderliche aufwendige Erstellung eines detaillierten Finanzierungsplans zum Zeitpunkt der Antragstellung 
entfällt. 

• Die Wahl zwischen dem Wirtschaftlichkeitslücken- oder dem Betreibermodell ist nicht mehr durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich der Modelle zu begründen. 

• Förderanträge werden fortlaufend nach Eingang des Antrags bearbeitet und nicht wie vorher über mehrere 
Monate bis zu einem Stichtag gesammelt. Damit entfällt auch die Bewertung der Anträge im Rahmen eines 
sogenannten Scoring-Modells. 

138. Im Rahmen des Bundesförderprogramms existieren zudem zwei Sonderprogramme. Das erste dient der 
Unterstützung des Breitbandausbaus in unterversorgten Gewerbe- und Industriegebieten sowie Häfen.155 Geför-
dert wird der Ausbau von Glasfasernetzen mit Übertragungsraten von einem Gigabit. Auch hier beträgt der Basis-
fördersatz 50 Prozent, der ebenfalls bei geringer Wirtschaftskraft auf eine Förderquote von 70 Prozent angehoben 
werden kann. Die Förderobergrenze beträgt EUR 1 Mio. pro Projekt. Zweitens wird die Breitbandversorgung von 
Schulen und Krankenhäusern gesondert gefördert.156 Der Sonderaufruf für Schulen und Krankenhäuser richtet sich 
dabei an Einrichtungen, die selbst nicht mit einem NGA-Anschluss versorgt sind, obwohl sie in einem bereits 
grundsätzlich NGA-versorgten Gebiet liegen.157 Über die Höhe der Fördersumme entscheidet die jeweilige Bewilli-
gungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 

155 BMVI, Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete: Aufruf zur Antragseinreichung vom 15. November 2018, 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/aufruf-sonderprogramm.pdf?__blob=publicationFile. 

156 BMVI, Sonderaufruf Schulen und Krankenhäuser: Aufruf zur Antragseinreichung vom 15. November 2018, 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/sonderaufruf-schulen-krankenhaeuser.pdf?__blob=publicationFile. 

157 Schulen und Krankenhäuser in unterversorgten Gebieten werden im Rahmen der allgemeinen Ausbauförderung miterschlossen. 
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139. Seit Beginn der Bundesbreitbandförderung sind bis Mitte November 2019 bundesweit 735 Infrastrukturpro-
jekte bewilligt worden.158 Das entspricht rund 46 Förderprojekten pro Bundesland, wobei deutliche regionale 
Unterschiede auszumachen sind (vgl. Abbildung 2.12). Die meisten bewilligten Förderanträge entfallen auf Sach-
sen (141), gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (100) und Bayern (95). In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und 
Hamburg ist jeweils nur ein Infrastrukturprojekt bewilligt worden, im Saarland gibt es bislang kein Bundesförder-
projekt. 

Abbildung 2.12: Bewilligungen im Bundesförderprogramm nach Bundesland (Mitte November 2019) 

Quelle: atene KOM GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); eigene Darstellung 

140. Die Gesamtsumme der Bundesmittel für bewilligte Förderprojekte beläuft sich auf rund EUR 4,92 Mrd. bzw. 
auf durchschnittlich EUR 307 Mio. pro Bundesland. Erfasst sind hier sowohl Bewilligungen in vorläufiger als auch in 
abschließender Höhe. Da im Rahmen der Bundesförderung grundsätzlich nur 50 Prozent und in Einzelfällen bei 
geringer Wirtschaftskraft des Fördergebiets 60 bzw. 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben vom Bund 
übernommen werden,159 kommen entsprechende Fördermittel aus den Bundesländern und den betroffenen 
Kommunen hinzu, die im Folgenden nicht betrachtet werden. Spitzenreiter beim Abruf von Fördermitteln ist 
Mecklenburg-Vorpommern mit einem Gesamtfördervolumen aus dem Bundesförderprogramm von EUR 922 Mio., 
gefolgt von Nordrhein-Westfalen (EUR 907 Mio.) und mit einigem Abstand Sachsen (EUR 653 Mio.) (vgl. Abbil-
dung 2.13). Die Fördersummen in Berlin, Bremen und Hamburg sind entsprechend der geringen Anzahl an Förder-
projekten sehr niedrig. 

158 Die Analysen im vorliegenden Abschnitt basieren auf Daten der atene KOM GmbH und wurden der Monopolkommission im Auf-
trag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Angaben beziehen sich auf bewillig-
te Infrastrukturprojekte und umfassen dabei sowohl Bewilligungen in vorläufiger als auch in abschließender Höhe. Stand der 
Daten ist der 14. November 2019. 
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Abbildung 2.13: Bewilligte Fördersummen in Mio. EUR nach Bundesland (Mitte November 2019) 

Quelle: atene KOM GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); eigene Darstellung 

Anmerkung: Die hier dargestellten Fördersummen enthalten nur den Bundesanteil, der grundsätzlich 50 Prozent der Fördersumme 
und in Einzelfällen 60 bzw. 70 Prozent ausmacht 

141. Der bundesweite Mittelwert der pro Projekt bewilligten Fördersumme beläuft sich auf EUR 6,7 Mio. (vgl. 
Abbildung 2.14). Das größte durchschnittliche Fördervolumen haben Förderprojekte in Brandenburg, an denen 
sich der Bund im Schnitt mit EUR 14 Mio. beteiligt. Verhältnismäßig geringe Projektfördersummen sind nicht nur in 
den Stadtstaaten zu beobachten, sondern auch in Baden-Württemberg (EUR 3,6 Mio.) und insbesondere in Bayern 
(EUR 1,7 Mio.). 

Abbildung 2.14: Durchschnittliche bewilligte Projektfördersumme in Mio. EUR nach Bundesland (Mitte No-
vember 2019) 

Quelle: atene KOM GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); eigene Darstellung 

Anmerkungen: Die hier dargestellten Fördersummen enthalten nur den Bundesanteil, der grundsätzlich 50 Prozent der Fördersumme 
und in Einzelfällen 60 bzw. 70 Prozent ausmacht. Die Werte für die Stadtstaaten basieren jeweils nur auf einem einzigen Förderprojekt 
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142. Ein wichtiger Indikator für den Umfang der Bundesbreitbandförderung ist auch die Anzahl der Anschlüsse. 
Alle seit Beginn des Programms bewilligten Projekte umfassen zusammen 2,27 Mio. geplante Anschlüsse für 
Haushalte, Unternehmen und institutionelle Nachfrager. Im Durchschnitt entspricht dies etwa 142 Tsd. Anschlüs-
sen pro Bundesland (vgl. Abbildung 2.15). Über zwei Drittel der Anschlüsse entfällt auf Nordrhein-Westfalen (373 
Tsd.), Niedersachsen (341 Tsd.), Mecklenburg-Vorpommern (329 Tsd.), Sachsen-Anhalt (283 Tsd.) und Sachsen 
(275 Tsd.). 

Abbildung 2.15: Anzahl der geförderten Anschlüsse in Tsd. nach Bundesland (Mitte November 2019) 

Quelle: atene KOM GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); eigene Darstellung 

Anmerkung: Die Anzahl der Anschlüsse umfasst Haushalte, Unternehmen und institutionelle Nachfrager 

143. Auch bei der Größe der Projekte  gemessen an der Anzahl der geplanten Anschlüsse  zeigt sich ein sehr 
heterogenes Bild (vgl. Abbildung 2.16). Lässt man die Stadtstaaten aufgrund der sehr geringen Fallzahlen aus der 
Betrachtung heraus, reicht die durchschnittliche Anzahl der pro Projekt geplanten Anschlüsse von 9.100 in Sach-
sen-Anhalt bis zu gerade einmal 500 Anschlüssen pro Förderprojekt in Bayern. Im Durchschnitt umfasst ein För-
derprojekt die geplante Errichtung von 3.100 Anschlüssen. 

144. Die bewilligte Fördersumme pro Anschluss liegt im Bundesdurchschnitt bei EUR 2.200 (vgl. Abbildung 2.17). 
Ohne Berücksichtigung der Stadtstaaten ist die durchschnittlich pro Anschluss bewilligte Summe in Bayern mit 
EUR 3.500 mehr als dreimal so hoch wie in Sachsen-Anhalt (EUR 1.000). Die deutlichen Unterschiede sind dabei 
auch darauf zurückzuführen, dass die ab dem sechsten Förderaufruf160 von August 2018 ausschließlich geförder-
ten FTTB/H-Anschlüsse mit deutlich höheren Kosten verbunden sind, als der vorher weit verbreitete geförderte 
FTTC-Ausbau. 

160 Vgl. Tz. 136. 

373 

341 329 

283 275 

139 133 
120 101 

78 

46 45 

10 1 0 0 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

NW NI MV ST SN BB RP TH BW SH BY HE HH HB BE SL 

An
za

hl
 d

er
 g

ep
la

nt
en

 A
ns

ch
lü

ss
e 

in
 T

sd
. 

Anzahl geplanter Anschlüsse Durchschnittliche Anzahl geplanter Anschlüsse pro Bundesland 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
  

   
  

  
  

 

  

 

   
   

    
     

    

   
 

 

– 356 –

 –  – 

––––––––––––––––––––––––––– 

juris Lex QS
06052024 ()



Kapitel 2 · Festnetz 56 

Abbildung 2.16: Durchschnittliche Anzahl der Anschlüsse pro Förderprojekt nach Bundesland (Mitte November 
2019) 

Quelle: atene KOM GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); eigene Darstellung 

Anmerkung: Die Werte für die Stadtstaaten basieren jeweils nur auf einem einzigen Förderprojekt 

Abbildung 2.17: Durchschnittliche Fördersumme pro Anschluss in EUR nach Bundesland (Mitte November 
2019) 

Quelle. atene KOM GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur; eigene Darstellung 

Anmerkungen: Die hier dargestellten Fördersummen enthalten nur den Bundesanteil, der grundsätzlich 50 Prozent der Fördersumme 
und in Einzelfällen 60 bzw. 70 Prozent ausmacht. Die Werte für die Stadtstaaten basieren jeweils nur auf einem einzigen Förderprojekt 
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2.3.2 Breitbandförderung in „grauen Flecken“ 

145. Die bislang auf „weiße NGA-Flecken“161 beschränkte Förderung soll nach den Plänen des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur ausgedehnt werden. Ein entsprechender Entwurf für eine Rahmenregelung 
zur Förderung von Gigabitnetzen in „grauen Flecken“ ist am 22. Mai 2019 veröffentlicht worden.162 Gegenwärtig 
wird die Rahmenregelung mit der Europäischen Kommission abgestimmt und eine Förderrichtlinie erarbeitet.163 

Ziel der grundlegenden Überarbeitung der Förderkulisse ist die Gewährleistung einer flächendeckenden Gigabiter-
schließung bis 2025. Zwar soll der Aufbau dieser Netze auch weiterhin vorrangig von den privaten Telekommunika-
tionsanbietern umgesetzt werden. Gleichwohl wird es zur Erfüllung des Gigabitziels als notwendig erachtet, dass 
sich die staatliche Förderung zukünftig auch auf Gebiete bezieht, in denen bereits ein NGA-Netz existiert. Zudem 
bezweckt die Rahmenregelung eine massive Beschleunigung des Ausbaus, die notwendig ist, um die bestehenden 
Lücken in den Gigabitnetzen innerhalb der nächsten fünf Jahre zu schließen. Die Förderung soll dabei ressourcen-
schonend erfolgen und auf das zur Zielerreichung erforderliche Maß begrenzt sein. 

146. Nach dem Entwurf wären nicht nur wie im aktuellen Förderregime  Gebiete ohne NGA-Versorgung förder-
fähig, sondern auch solche, in denen bereits ein NGA-Netz vorhanden ist. Nach wie vor ausgenommen bleiben 
„schwarze Flecken“ mit zwei oder mehr NGA-Infrastrukturen. Voraussetzung für die Förderung ist ferner, dass im 
jeweiligen Gebiet 

• keine FTTB/H- oder Kabelnetze verfügbar sind, 

• kein marktwirtschaftlicher Ausbau zu erwarten ist, 

• die Förderfähigkeit über ein Markterkundungsverfahren ermittelt wurde und 

• in den zurückliegenden drei Jahren keine Investitionen in NGA-Netze getätigt worden sind. 

147. Die im Rahmen der Förderung errichteten Netze müssen zudem 

• zu einer wesentlichen Verbesserung der Breitbandversorgung sowie der Störfestigkeit und Latenz („Step 
Change“) führen und 

• eine Leistung von mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch erbringen. 

148. Wie auch bisher ist ein wettbewerbliches Auswahlverfahren durchzuführen. Die Wahlmöglichkeit zwischen 
Wirtschaftlichkeitslücken- und Betreibermodell bleibt erhalten und ausbauende Unternehmen sind auch zukünftig 
verpflichtet, Wettbewerbern offenen und diskriminierungsfreien Netzzugang auch auf physischer Ebene zu gewäh-
ren. 

2.3.2.1 „Graue-Flecken“-Förderung verdrängt private Investitionen 

149. Aufgrund technologischen Fortschritts und steigender Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Tele-
kommunikationsinfrastrukturen ist es zweckmäßig, die Kriterien für die Förderfähigkeit im Zeitverlauf anzupassen. 
Nur so kann die Errichtung von Netzen auch in Gebieten gefördert werden, die zwar in der Vergangenheit hinrei-
chend versorgt waren, dies aber nach aktuellem Maßstab nicht mehr sind bzw. in absehbarer Zeit nicht mehr sein 
werden. Gleichwohl gehen mit einer Anpassung der Aufgreifvoraussetzungen Risiken einher. Je weniger restriktiv 
Hürden für die Förderfähigkeit sind, desto mehr Gebiete kommen für die Förderung in Frage. Damit steigt die Ge-

161 Als „weiße NGA-Flecken“ werden Gebiete bezeichnet, in denen bislang keine Infrastruktur vorhanden ist, die Bandbreiten von 
mindestens 30 Mbit/s ermöglicht. 

162 BMVI, Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen in 
„grauen Flecken“, Entwurf vom 22. Mai 2019, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/breitbandfoerderung-gigabit-
rahmenregelung.pdf?__blob=publicationFile. 

163 Bundesregierung, Glasfaserausbau und Fortentwicklung der staatlichen Förderung, 9. Oktober 2019, 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/glasfaserausbau-und-fortentwicklung-der-staatlichen-
foerderung-1546612. 
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fahr, dass auch Gebiete erfasst werden, die wirtschaftlich und ohne staatliche Unterstützung erschlossen werden 
können. Kommt es hier dennoch zum geförderten Ausbau, werden private Investitionen verdrängt und die Prämis-
se des vorrangig privatwirtschaftlichen Ausbaus verletzt. 

150. Im Entwurf der Rahmenregelung wird auf eine bandbreitenbezogene Aufgreifschwelle verzichtet. An die 
Stelle der bislang gültigen Schwelle von 30 Mbit/s im Download tritt lediglich der Ausschluss der Förderfähigkeit 
von Gebieten, in denen ein Glasfaser- und bzw. oder ein Kabelnetz vorhanden ist bzw. zwei parallele NGA-
Infrastrukturen verfügbar sind. Mit der Neuregelung kommen grundsätzliche alle Gebiete für den geförderten 
Ausbau in Betracht, die noch nicht über ein HFC- oder FTTB/H-Netz verfügen.164 Das hat zur Folge, dass die poten-
ziellen Fördergebiete ausgeweitet werden: „Weiße NGA-Flecken“ – die auch schon gegenwärtig förderfähig sind – 
umfassen heute um die 10 Prozent der deutschen Haushalte.165 Unter die Aufgreifkriterien der neuen Rahmenre-
gelung fallen hingegen zum aktuellen Zeitpunkt schätzungsweise 30 Prozent aller Haushalte.166 

151. Auch wenn wegen der mancherorts fehlenden Rentabilität keine flächendeckende Erschließung aller Haus-
halte mit gigabitfähigen Netzen aus dem Markt heraus erfolgen wird, ist dennoch davon auszugehen, dass ein Teil 
der gegenwärtig bestehenden „grauen Flecken“ wirtschaftlich mit einem gigabitfähigen Netz erschlossen werden 
kann. Ob der Ausbau  wie intendiert – nur dort mit staatlichen Mitteln unterstützt wird, wo er nicht wirtschaftlich 
ist, oder es auch zu einer Verdrängung privater Investitionen kommt, hängt somit maßgeblich von den zusätzlichen 
Förderbedingungen ab. 

152. Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, dass nur solche Gebiete als unterversorgt gelten und für eine 
Förderung in Betracht kommen, die nicht innerhalb von drei Jahren über den Markt mit einem gigabitfähigen Netz 
erschlossen werden. Ob ein eigenwirtschaftlicher Ausbau innerhalb der Drei-Jahres-Frist erfolgen wird, ist dabei 
über das obligatorische und bereits im bestehenden Bundesförderprogramm etablierte Markterkundungsverfah-
ren abzufragen. Das Markterkundungsverfahren dient somit dem Zweck, eine Verdrängung von privaten Investi-
tionen zu verhindern und den Einsatz der Fördermittel auf unrentable Gebiete zu konzentrieren. Allerdings be-
stehen Zweifel, ob diese Regelung dieser Aufgabe in der Praxis gerecht werden kann. 

153. Grund dafür ist, dass der Glasfaserausbau in Deutschland noch am Anfang steht und sich noch über einige 
Jahren hinziehen wird. Dies gilt vor allem, da die knappen Tiefbaukapazitäten die Zahl der jährlich neu zu errich-
tenden Anschlüsse begrenzt.167 Zudem bestehen Anreize für die Marktteilnehmer – insbesondere auch die Deut-
sche Telekom – den Aufbau von Glasfasernetzen zunächst auf das Kabelverbreitungsgebiet zu fokussieren. Somit 
ist zu vermuten, dass mit einem verstärkten marktgetriebenen Ausbau in „grauen Flecken“ in vielen Fällen erst in 
einigen Jahren zu rechnen ist.168 Ausbauanstrengungen jenseits von drei Jahren werden jedoch aufgrund des en-
gen Zeithorizonts der Markterkundung nicht erfasst, wenn das Markterkundungsverfahren entsprechend frühzei-
tig initiiert wird. In solchen Fällen würde der geförderte Ausbau privaten Investitionen vorgreifen und diese fak-
tisch verdrängen. 

154. Zudem ist auch der Schutz bereits geplanter Investitionen im Entwurf der Rahmenregelung lückenhaft. Dies 
ergibt sich daraus, dass im Markterkundungsverfahren nur Meldungen für einen beabsichtigten Ausbau Berück-
sichtigung finden sollen, wenn sich diese auf das gesamte Gemeindegebiet oder zumindest einen abgrenzbaren 
Gemeindeteil beziehen.169 Der eigenwirtschaftliche Ausbau eines Teilgebiets, das diesen Kriterien nicht entspricht, 

164 Die zusätzliche Einschränkung, dass „schwarze Flecken“ mit zwei oder mehr NGA-Netzen ausgenommen sind, dürfte kaum prakti-
sche Relevanz haben, da es sich bei parallelen Infrastrukturen hauptsächlich um FTTB/H-Netze oder HFC-Netze handeln dürfte, 
die eine Förderung von vornherein ausschließen. 

165 Vgl. Tz. 19. 
166 Ebenda. 
167 Vgl. Abschn. 1.2.3.2. 
168 Vgl. Tz. 36. 
169 Vgl. hierzu auch BUGLAS, Stellungnahme zum Konsultationsentwurf der NGA-Rahmenregelung – Breitbandförderung in „grauen 

Flecken“, 28. Juni 2019, Berlin, S. 3, https://buglas.de/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen/2019/Stellungnahme_NGA-
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ist somit nicht vor einem staatlich geförderten Überbau geschützt. Um der damit einhergehenden Entwertung der 
eigenen Investitionen zu entgehen, werden Unternehmen entweder in die Förderung gedrängt, obwohl sie einen 
Teil dieses Gebiet eigenwirtschaftlich erschließen würden, oder gänzlich von der Ausbaumaßnahme abgehalten. 
Benachteiligte dieser Regelung dürften oftmals kleine und mittlere Telekommunikationsunternehmen sein, die 
nicht über die entsprechenden Ressourcen für einen flächendeckenden Ausbau der Gemeinde oder eines Ge-
meindeteils innerhalb von drei Jahren verfügen und den Ausbau ggf. über einen längeren Planungshorizont verfol-
gen. 

155. Eine  zumindest temporäre – Eingrenzung der Zielgebiete kann sich allerdings auch aus den Regeln zum 
Schutz bereits getätigter Investitionen ergeben. Diesen können Unternehmen geltend machen, wenn sie in der 
Vergangenheit  eigenwirtschaftlich oder im Förderkontext  ein NGA-Netz in Betrieb genommen haben. Aller-
dings ist die Reichweite des Investitionsschutzes, wie ihn der Entwurf zur Rahmenregelung vorsieht, stark limitiert. 
Erstens ist der Schutz für getätigte Investitionen auf drei Jahre ab Inbetriebnahme begrenzt und gilt höchstens bis 
zum 31. Dezember 2022. Ferner soll der Investitionsschutz dann nicht greifen, wenn NGA-Netze zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit lediglich aufgerüstet wurden. Als Beispiel hierfür nennt der Rahmenregelungsentwurf explizit 
die Aufrüstung von VDSL-Gebieten mit Vectoring-Technologie. 

156. Die pauschale Ausweitung der potenziellen Fördergebiete mit ihren potenziell negativen Wirkungen auf den 
eigenwirtschaftlichen Ausbau aufgrund des Wegfalls der Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s wird somit weder durch 
das Markterkundungsverfahren noch den Investitionsschutz wirksam korrigiert. Dementsprechend groß ist das 
potenzielle Risiko für eine Verdrängung privater durch staatliche Investitionen, das so genannte Crowding-Out. In 
welchem Umfang es tatsächlich zu einer Verdrängung privater Investitionen kommt, hängt jedoch auch maßgeb-
lich davon ab, in welchem Umfang öffentliche Mittel für Förderprojekte bereitgestellt werden: Je größer das För-
derbudget ist, desto mehr Ausbauprojekte können realisiert werden, die private Investitionen verdrängen. Kommt 
es im Rahmen der geplanten neuen Förderkulisse zu der von der Bundesregierung in der aktuellen Legislaturpe-
riode in Aussicht gestellten Aufstockung des Förderbudgets auf bis zu EUR 12 Mrd. bzw. EUR 3 Mrd. pro Jahr170 , 
sind massive Verdrängungseffekte zu erwarten.171 

157. Ferner kann das „Graue-Flecken“-Förderprogramm zu weiteren unerwünschten Nebeneffekten führen. Es 
intendiert, dass die Anzahl der parallel durchgeführten Förderverfahren aufgrund des größeren Zielgebiets und der 
zusätzlichen verfügbaren Mittel zunimmt. Vor dem Hintergrund begrenzter Planungs- und Tiefbaukapazitäten 
dürften sich in der Folge weniger Unternehmen an den einzelnen Auswahlverfahren beteiligen. Damit nimmt die 
Wettbewerbsintensität in Auswahlverfahren ab, was zu einer Mehrbelastung des Staates in Form überhöhter För-
dersummen führen kann. Auch könnte es häufiger dazu kommen, dass sich nur ein Unternehmen am Auswahlver-
fahren beteiligt. In diesem Fall sieht die Rahmenregelung zwar vor, dass externe Rechnungsprüfer das Angebot 
prüfen oder die Wirtschaftlichkeitslücke selbst schätzen. Hiermit gehen jedoch nicht nur zusätzlicher Aufwand und 
Mehrkosten einher, vielmehr ist auch unklar, ob eine solche Prüfung den fehlenden Wettbewerb im Ausschrei-
bungsverfahren ersetzen kann. Letztlich steigt auch das Risiko, dass für Gebiete keine Angebote abgegeben wer-
den und Förderverfahren erfolglos enden. 

158. Zu erwarten ist zudem, dass die Preise für den Tiefbau förderbedingt weiter in die Höhe getrieben werden. 
Grund dafür ist, dass die Tiefbaukapazitäten bereits gegenwärtig stark ausgelastet sind und auch kurzfristig kein 
umfangreicher Aufbau neuer Kapazitäten zu erwarten ist, es aber durch die Förderung zu einer steigenden Nach-

RR_vF_oU.pdf; ANGA, Stellungnahme der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. zu dem Entwurf des Bundesministe-
riums für Verkehr und Digitale Infrastrukturen (BMVI) für eine Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstüt-
zung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen in „grauen Flecken“, Berlin/Köln, 27. Juni 2019, S. 2 ff., 
https://anga.de/media/file/2801.ANGA_Stellungnahme_Entwurf_NGA-RR_Graue_Flecken.pdf. 

170 Im Rahmen des Bundesförderprogramms sind zwischen Ende 2015 und Mitte November 2019 ingesamt EUR 4,9 Mrd. bewilligt 
worden, was etwa lediglich EUR 1,2 Mrd. pro Jahr entspricht, vgl. Tz. 26 u. 139. 

171 Bitkom, Positionspapier Gigabitförderung in „grauen Flecken“, Berlin, 13. März 2019, S. 1, 
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-03/190313_Gigabitf%C3%B6rderung-in-grauen-Flecken.pdf. 
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frage kommen dürfte. Da der Tiefbau etwa 80 bis 90 Prozent der Ausbaukosten von Glasfasernetzen ausmacht,172 

erhöhen sich die Gesamtkosten des Ausbaus entsprechend. Das hat einerseits zur Folge, dass die Finanzierungslü-
cke unrentabler Ausbauprojekte größer wird und der Staat entsprechend mehr Mittel zuschießen muss. Anderer-
seits werden so auch förderbedingt eigenwirtschaftlich zu erschließende Gebiete unrentabel, was dem Ziel des 
flächendeckenden Gigabitausbaus entgegensteht und weiteren Förderbedarf generiert. 

159. Letztlich fehlt dem Entwurf für die Rahmenregelung ein steuerndes Element, das die Fördermittel priorisiert 
dahin lenkt, wo die Versorgung am schlechtesten ist, eigenwirtschaftlicher Ausbau unattraktiv und somit der ge-
förderte Ausbau einen entsprechend großen Nutzen stiftet. Bislang sorgt hierfür die Aufgreifschwelle von 30 
Mbit/s: Da bereits heute 60 Prozent der Haushalte Geschwindigkeiten von mehr als 30 Mbit/s buchen,173 führt die 
Aufgreifschwelle dazu, dass die Fördermittel dort zum Einsatz kommen, wo eine akzeptable Versorgung heute nur 
noch bedingt und perspektivisch nicht mehr gegeben ist. Mit dem Wegfall der bandbreitenbezogenen Aufgreif-
schwelle, wie ihn der Regelungsentwurf vorsieht, ist dies nicht länger gegeben. Dann würden auch solche Gebiete 
grundsätzlich förderfähig, in denen über das mit Vectoring-Technologien ertüchtigte Netz bis zu 250 Mbit/s im 
Download erbracht werden. Solche Bandbreiten werden gerade einmal von 1,7 Prozent der Breitbandkunden 
nachgefragt174 und es existieren – insbesondere für private Nutzer  kaum Anwendungen, die solche Bandbreiten 
tatsächlich erfordern. Ein geförderter Ausbau in diesen Gebieten ist gegenwärtig weder zur Wahrung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse notwendig, noch sind hier erhebliche ökonomische Impulse durch die weitere Steigerung 
der Leistungsfähigkeit der Festnetzinfrastruktur zu erwarten. Der Einsatz von Fördermitteln in solchen Gebieten ist 
insbesondere kritisch zu bewerten, wenn er die zu priorisierende Versorgung von Gebieten verdrängt oder verzö-
gert, in denen die Versorgungslage tatsächlich unzureichend ist. Dies gilt umso mehr, wenn ein durch geförderten 
Vectoring-Ausbau mit hohen Bandbreiten versorgtes Gebiet ein zweites Mal mit Fördergeldern überbaut würde. 

160. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das „Graue-Flecken“-Förderprogramm, wie es der Entwurf zur 
Rahmenregelung vorsieht, zu einer großflächigen Verdrängung eigenwirtschaftlicher Investitionen und zu erhebli-
chen Fehlallokationen von Steuermitteln führt. 

2.3.2.2 „Graue-Flecken“-Förderung anpassen 

161. Die im vorangehenden Abschnitt skizzierten Schwächen der „Graue-Flecken“-Förderung offenbaren deutli-
chen Anpassungsbedarf. Ziel muss es dabei sein, den Vorrang privater Investitionen zu wahren und die Fördermit-
tel möglichst effizient einzusetzen. Dafür bedarf es eines eingrenzenden und lenkenden Mechanismus, der ohne 
komplizierte und bürokratische Verfahren auskommen sollte. 

162. Die Monopolkommission spricht sich dafür aus, bandbreitenbezogene Förderaufgreifschwellen beizubehal-
ten. Diese stellen ein wirksames und bewährtes Instrument dar, um das Ausmaß der Förderung zu begrenzen und 
die Mittel dorthin zu lenken, wo die tatsächliche Versorgungslage am unbefriedigendsten ist. Um den steigenden 
Anforderungen an die verfügbaren Bandbreiten gerecht zu werden, sollten die Aufgreifschwellen zeitlich gestaffelt 
schrittweise angehoben werden. Der Schwellenwert sollte sich dabei an den tatsächlich nachgefragten Bandbrei-
ten orientieren. Denkbar wäre in einem ersten Schritt eine Erhöhung der Aufgreifschwelle auf 100 Mbit/s bei der 
Versorgung von Privathaushalten und 200 Mbit/s bei gewerblichen Nutzern, wie es die Gigabit-Pilotförderung in 
Bayern vorsieht.175 Vorgaben, dass eine Anhebung nur erfolgen soll, wenn alle bis dahin unterversorgten Gebiete 
etwa eines Bundeslandes – erschlossen wurden, sind nicht zielführend. Hierdurch würde der Ausbau gebremst 
bzw. verhindert, wenn einzelne Gebietskörperschaften nicht tätig werden oder Förderverfahren scheitern, wenn 
kein ausbauwilliges Unternehmen gefunden werden konnte. 

172 Vgl. Tz. 28. 
173 Vgl. Abbildung 2.2. 
174 Vgl. Tz. 58. 
175 Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Pilothafte Förderung in grauen NGA Flecken im Freistaat Bayern, S. 1, 

https://www.schnelles-internet-in-bayern.de/file/pdf/247/2018-12-
19_F%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze_Pilotf%C3%B6rderung.pdf 
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163. Ein alternatives Steuerungsinstrument stellen sogenannte Scoring-Modelle dar, nach denen die beantragten 
Förderprojekte evaluiert und letztendlich beschieden werden. Im Kriterienkatalog könnten einerseits Indikatoren 
aufgenommen werden, die Rückschlüsse zulassen, ob die Rentabilität eigenwirtschaftlicher Investitionen nicht 
gegeben ist. Andererseits könnte eine Bewertung anhand der tatsächlichen Versorgungslage vorgenommen wer-
den. Gegen den Einsatz des Scoring-Modells spricht die hohe Komplexität, der erhebliche bürokratische Aufwand 
und die daraus resultierende Verzögerung des Ausbaus. Aus diesen Gründen ist das Scoring-Verfahren mit dem 
Relaunch des Förderprogramms abgeschafft worden176 und eine Wiedereinführung wäre vor dem Hintergrund der 
Bestrebungen, administrative Hürden abzubauen, kontraproduktiv. 

164. Sollten ergänzend zur angebotsseitigen Förderung die viel diskutierten Gigabitvoucher zur Stimulierung der 
Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen eingesetzt werden,177 könnte die Abrufhäufigkeit dieser Gutscheine inner-
halb eines Gebietes auch zur Priorisierung von Ausbauprojekten im Rahmen des Bundesförderprogramms heran-
gezogen werden. Eine hohe Abrufquote ist ein starker Indikator für tatsächlichen Bedarf an leistungsfähigen Inter-
netanschlüssen. Sie signalisiert, wo die angebotsseitige Förderung großen Nutzen stiften kann, sollte die durch 
Gutscheine stimulierte Nachfrage alleine nicht ausreichen, um den Ausbau eigenwirtschaftlich realisieren zu kön-
nen. 

165. Vorschläge für einfache Maßnahmen, wie die Begrenzung des Förderbudgets oder ein späterer Start des 
„Graue-Flecken“-Förderprogramms, sind indes nicht ausreichend. Sie können die Verdrängungseffekte bestenfalls 
reduzieren bzw. zeitlich verzögern. Allerdings liefern sie keine systematische Lösung, die sicherstellt, dass die Mit-
tel nur in unwirtschaftlichen Gebieten eingesetzt werden und vorrangig dort, wo die tatsächliche Versorgungssitu-
ation am schlechtesten ist. Eine Einschränkung der Fördermittel oder ein späterer Förderbeginn in „grauen Fle-
cken“ sollten somit lediglich flankierend zur vorgeschlagenen abgestuften Anhebung der bandbreitenbezogenen 
Aufgreifschwelle umgesetzt werden. 

166. Zudem empfiehlt die Monopolkommission, dass der Investitionsschutz – wie auch bislang – für sieben Jahre 
gelten soll und zwar auch, wenn das Netz lediglich mit Vectoring-Technologie ertüchtigt wurde. Dadurch werden 
nicht nur Investitionen vor einer förderbedingten Entwertung bewahrt, sondern auch gewährleistet, dass Förder-
mittel dahin fließen, wo in der Vergangenheit über einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt wurden 
und die Versorgung vermutlich verhältnismäßig schlecht ist. Ferner ist auch der geplante eigenwirtschaftliche 
Ausbau zu schützen, wenn sich dieser nicht auf das gesamte Gemeindegebiet bzw. einen abgrenzbaren Gemeinde-
teil bezieht. Werden konkrete Ausbaupläne gemeldet und mit einem substanziierten Meilensteinplan unterlegt, 
sollten die entsprechenden Gebiete unabhängig von ihrer Größe und ihrem Zuschnitt aus der Förderung heraus-
genommen werden. Letztlich sind die Förderverfahren so zu dimensionieren und in einzelne Lose zu unterglie-
dern, sodass auch kleine Anbieter, die nur über begrenzte Ressourcen verfügen, nicht faktisch von vornherein aus 
dem geförderten Breitbandausbau ausgeschlossen sind.178 

2.3.3 Voucher als ergänzende nachfrageseitige Breitbandförderung 

167. Die in Deutschland praktizierte angebotsseitige Förderung des Breitbandausbaus im Festnetz179 zielt darauf 
ab, Finanzierungslücken durch die einmalige Gewährung von staatlichen Mittel zu schließen, wenn der Ausbau in 
einem Gebiet nicht rentabel ist. Ein Grund, warum vielerorts keine Rentabilität gegeben ist und folglich Förderbe-
darf besteht, ist die nach wie vor geringe Nachfrage nach schnellem Breitbandinternet.180 Diese drückt sich in 
niedrigen Take-up-Raten und einer geringen Zahlungsbereitschaft für gigabitfähige Breitbandanschlüsse aus. Hier 
setzen nachfrageseitige Lösungsvorschläge zur Breitbandförderung an. Die Grundidee ist, Einzelanschlüsse privater 

176 Vgl. Tz. 136. 
177 Vgl. Abschn. 2.3.3. 
178 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O., Tz. 194 f. 
179 Vgl. Abschn. 2.3.1 und 2.3.2. 
180 Vgl. Tz. 29 f. 
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Haushalte und bzw. oder von Unternehmen zur Stärkung der Nachfrage mittels staatlicher Gutscheine anteilig zu 
finanzieren. 

168. Die so stimulierte Nachfrage nach schnellen Breitbandanschlüssen trägt nicht nur zur Erreichung der europäi-
schen Konnektivitätsziele181 und einer beschleunigten Digitalisierung der Wirtschaft bei, sondern aufgrund der 
höheren Take-up-Raten auch zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Ausbauprojekten. In der Folge ist 
mit mehr privaten Investitionen in Gebieten zu rechnen, die ohne die zusätzliche Nachfrage nicht rentabel sind. 
Ein Vorteil der Förderung durch die Vergabe von Gutscheinen gegenüber dem klassischen angebotsseitigen För-
derregime liegt auch darin, dass die Förderung zielgenauer vorrangig dort wirkt, wo aufgrund des Bedarfs an hoch-
leistungsfähigen Breitbandanschlüssen besonders viele Gutscheine eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil liegt 
auch darin, dass sich die Förderung direkt an die Nutzer wendet. Das hierdurch gestärkte Bewusstsein kann zu 
einer stärkeren Nutzung digitaler Anwendungen anregen und die digitale Teilhabe verbessern. 

169. Aus diesen Gründen werden Gutscheinlösungen zur Förderung des Ausbaus von Glasfasernetzen seit einiger 
Zeit im Markt diskutiert.182 Die Monopolkommission hat sich bereits in ihrem letzten Sektorgutachten zur Tele-
kommunikation grundsätzlich positiv zu Gutscheinmodellen geäußert.183 In der Praxis spielen Gutscheine zur 
Breitbandförderung jedoch weiterhin kaum eine Rolle. Während die meisten OECD-Staaten  wie auch Deutsch-
land  angebotsseitige Fördermodelle im Rahmen ihrer nationalen Breitbandstrategien umgesetzt haben,184 sind 
praktische Erfahrungen mit Breitbandgutscheinen auf wenige Länder beschränkt.185 Vorreiter ist Großbritannien, 
wo bereits seit 2013 unterschiedlich ausgestaltete Voucher zum Einsatz kommen.186 Außerdem setzen auch Grie-
chenland, Frankreich und Spanien Gutscheine ein.187 In Deutschland finden sich vereinzelte Beispiele auf Landes-
ebene im Saarland und in Nordrhein-Westfalen.188 

170. Trotz der beschriebenen positiven Effekte ist der Einsatz von Vouchern mit unerwünschten Mitnahmeeffek-
ten verbunden.189 Diese treten auf, wenn der Gutschein von Nutzern abgerufen wird, die ohnehin eine entspre-
chend hohe Zahlungsbereitschaft haben und einen entsprechenden Anschluss auch ohne Bezuschussung nachfra-
gen. Die staatliche Förderung in Form des Gutscheins entfaltet dann keinen nachfragesteigernden Effekt und ihre 
Wirkung verpufft, ohne dass es zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und mehr Ausbau kommt. Mitnah-
meeffekte sind bei einer nachfrageseitigen Förderung kaum vollständig zu verhindern. Wie stark diese ausgeprägt 
sind, hängt maßgeblich von der jeweiligen Ausgestaltung des Gutscheinprogramms ab. 

171. Gutscheinmodelle können unterschiedliche Formen annehmen, die sich in ihrer Funktionsweise und Wirkung 
unterscheiden. Hinsichtlich der Ausgestaltungsoptionen stellen sich eine Reihe von Fragen: 

181 Bis zum Jahr 2020 sollen mindestens 50 Prozent der Bevölkerung Verträge mit mindestens 100 Mbit/s im Download abgeschlossen 
haben, vgl. EU-Kommission, Mitteilung  A Digital Agenda for Europe, COM(2010) 245 final, 19. Mai 2010, S. 40. 

182 Siehe etwa VATM, Von Megabit zu Gigabit  Wie Voucher beim Umstieg auf FTTB/H helfen, Positionspapier, Berlin, 16. Januar 
2019, https://www.vatm.de/wp-content/uploads/2019/01/Voucher_Der-Umstieg_auf_FTTB_und-FTTH_012019.pdf; BRE-
KO/VATM, Gigabit-Voucher für Bürger und Unternehmen  damit Deutschland schneller zum Gigabitland wird, Berlin, 26. Sep-
tember 2019, https://www.vatm.de/wp-content/uploads/2019/09/Voucher_Die_bessere_F%C3%B6rderung.pdf. 

183 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O, Tz. 210 ff. 
184 OECD, Bridging the Rural and Digital Divide, OECD Digital Economy Papers No. 265., Februar 2018. 
185 Ein Überblick über Voucher-Programme zur Breitbandförderung findet sich bei Kühling, J. u. a., Rechtsgutachten über rechtliche 

Herausforderungen bei der Schaffung von Anreizen für einen flächendeckenden Ausbau von Glasfaserinfrastrukturen, erstellt im 
Auftrag des BMVI, 25. Juli 2019, S. 90-105. 

186 Ebenda, S. 91-94. 
187 Ebenda, S. 95. 
188 Ebenda, S. 99 ff. 
189 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O, Tz. 214; Juconomy/ZEW, Gutachten zur ökonomi-

schen und rechtlichen Sinnhaftigkeit von nachfrageseitigen Förderungen im Ausbau moderner Breitbandnetze über „Voucher-
Systeme“, erstellt im Auftrag von BREKO und VATM, 16. September 2019, S. 12f., http://ftp.zew.de/pub/zew-
docs/gutachten/ZEW_Juconomy_AusbauBreitbandnetze_2019.pdf. 
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• Was soll Gegenstand der Förderung sein? 

• Wer ist der Adressatenkreis? 

• Wo soll gefördert werden? 

• In welchem Verhältnis sollen Gutscheine zur klassischen angebotsseitigen Förderung stehen? 

• Wie hoch soll die Gutscheinsumme sein? 

• Welches Budget sollte für die Gutscheinförderung bereitstellt werden? 

172. Aktuell diskutiert werden insbesondere drei verschiedene Arten von Vouchern.190 Sogenannte Vertrags-
Voucher können vom Kunden eingelöst werden, wenn ein Vertrag mit entsprechend hohen vereinbarten Ge-
schwindigkeiten abgeschlossen und vorgelegt wird. Anschluss-Voucher können für die Errichtung eines Glasfaser-
hausanschlusses – auch als Hausstich bezeichnet – eingesetzt werden und richten sich an den Gebäudeeigentü-
mer.191 Letztlich sind auch sogenannte Inhouse-Voucher denkbar, die der Eigentümer für die Verkabelung inner-
halb des Hauses einlösen kann.192 

173. Nach Auffassung der Monopolkommission empfiehlt es sich, Anschluss- und Vertragsvoucher parallel einzu-
setzen. So kann der Tatsache Rechnung getragen werden, dass bei Mietobjekten vielfach Eigentümer und Nutzer 
auseinanderfallen und es entsprechender Anreize für beide bedarf. Sowohl der Anschluss- als auch der Vertrags-
voucher sollte auf FTTB/H beschränkt sein. Um den Abschluss von Verträgen mit hohen Bandbreiten anzureizen, 
sollten außerdem Mindestwerte für die vertraglich vereinbarte Geschwindigkeit festgeschrieben werden.193 

Außerdem ist eine Vergabe des Gutscheins an eine Mindestvertragslaufzeit zu knüpfen.194 Auf eine Förderung der 
Inhouse-Verkabelung ist hingegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu verzichten. Eine Inhouse-Verkabelung mit 
Glasfaser ist nur für FTTH, nicht aber für FTTB notwendig. Da auch FTTB-Netze Geschwindigkeiten im Gigabitbe-
reich ermöglichen, besteht gegenwärtig keine Notwendigkeit, die Inhouse-Verkabelung mit staatlichen Mitteln zu 
fördern. 

174. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Gutscheine an alle Nutzer ausgegeben werden, oder auf bestimm-
te Nachfragergruppen  wie (kleine und mittlere) Unternehmen oder sozioökonomische Treiber – eingegrenzt 
werden sollten. Eine solche Beschränkung ist jedoch problematisch, da die Förderung auf eine Gesamtversorgung 
auch von privaten Haushalten abzielen sollte und ein punktueller Ausbau ökonomisch wenig sinnvoll ist.195 Zudem 
ist nicht mit einer entscheidenden Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu rechnen, wenn sich Gutscheine nur an 
einen kleinen Adressatenkreis innerhalb eines Gebietes richten. Daher empfiehlt die Monopolkommission, Gut-
scheine auch für private Haushalte verfügbar zu machen. 

175. Auch bei der Bestimmung des geografischen Zielgebiets sind unterschiedliche Ansätze möglich. So können 
Gutscheine flächendeckend bereitgestellt oder auf näher zu definierende abgrenzbare Gebiete beschränkt wer-
den. Eine bundesweite Gutscheinförderung ist nach Auffassung der Monopolkommission abzulehnen und die 
Förderung zumindest auf Gebiete zu beschränken, in denen noch keine gigabitfähigen Infrastrukturen vorhanden 

190 VATM, Von Megabit zu Gigabit – Wie Voucher beim Umstieg auf FTTB/H helfen, a. a. O.; Juconomy/ZEW, Gutachten zur ökonomi-
schen und rechtlichen Sinnhaftigkeit von nachfrageseitigen Förderungen im Ausbau moderner Breitbandnetze über „Voucher-
Systeme“, a. a. O. 

191 Juconomy/ZEW, Gutachten zur ökonomischen und rechtlichen Sinnhaftigkeit von nachfrageseitigen Förderungen im Ausbau mo-
derner Breitbandnetze über „Voucher-Systeme“, a. a. O., S. 10 u. 17 f. 

192 Ebenda, S. 10 u. 18. 
193 BREKO und VATM schlagen hier eine vertraglich vereinbarte Mindestgeschwindigkeit von 250 Mbit/s im Download vor, BRE-

KO/VATM, Gigabit-Voucher für Bürger und Unternehmen – damit Deutschland schneller zum Gigabitland wird, a. a. O., S. 2. 
194 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O., Tz. 214. 
195 Juconomy/ZEW, Gutachten zur ökonomischen und rechtlichen Sinnhaftigkeit von nachfrageseitigen Förderungen im Ausbau mo-

derner Breitbandnetze über „Voucher-Systeme“, a. a. O., S. 14 f. 

Drucksache 19/15851 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
  

 

  

 
 

 
 

   
    

 
  

 
  

    

 
 

 
  

  

  
  

   

  

 

 

 

 

 

 

– 364 –

– 

––––––––––––––––––––––––––– 

juris Lex QS
06052024 ()



Kapitel 2 · Festnetz 64 

sind. Wie auch bei der angebotsseitigen Förderung im Rahmen des „Graue-Flecken“-Förderprogramms stellt sich 
hier die Frage, ob die Zielgebiete weiter einzugrenzen sind, damit Gutscheine vorrangig da ihre Wirkung entfalten, 
wo die tatsächliche Versorgungssituation am schlechtesten ist.196 Denkbar wäre also auch hier, zeitlich gestaffelte 
bandbreitenbezogene Mindestversorgungsniveaus zu definieren. Ein Gebiet ist dann in das Gutscheinprogramm 
aufzunehmen, wenn die jeweils gültige Mindestversorgung unterschritten wird. 

176. Aus den voranstehenden Überlegungen ergibt sich, dass die Zielgebiete angebotsseitiger und nachfrageseiti-
ger Förderprogramme deckungsgleich sind bzw. stark überlappen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Gutscheine 
lediglich ergänzend eingesetzt werden sollten und eine angebotsseitige Förderung nicht ersetzen können. Grund 
dafür ist, dass die Förderbedarfe zwischen verschiedenen Ausbauprojekten stark variieren und ein Voucher in 
einer fixen Höhe die Finanzierungslücke – anders als ein Ausschreibungsverfahren im Rahmen der angebotsseiti-
gen Förderung – nicht bedarfsgerecht schließen kann. Daher ist zu klären, wie sich Gutscheine und angebotsseiti-
ge Förderung zueinander verhalten. Dabei gilt es zu verhindern, dass es zu einer Doppelförderung kommt. Gut-
scheine sollten daher ab dem Zeitpunkt, an dem ein  eigenwirtschaftliches oder gefördertes – Ausbauprojekt 
begonnen wird, für das Ausbaugebiet nicht mehr ausgegeben werden.  

177. Allerdings könnten beide Programme sinnvoll verknüpft werden, wenn vor Beginn eines angebotsseitigen 
Förderverfahrens Gutscheine von den Nutzern abgerufen werden.197 Die gesteigerte Nachfrage findet im Aus-
schreibungsverfahren Berücksichtigung, da die Finanzierungslücke dementsprechend geringer ist. Der Bedarf an 
Fördermittel aus den klassischen Landes- und Bundesförderprogrammen fällt entsprechend niedriger aus. Gleich-
zeitig ist zu überlegen, ob Gebiete mit einer großen Nachfrage nach Gutscheinen in der angebotsseitigen Förde-
rung priorisiert behandelt werden sollten, wenn trotz der gesteigerten Nachfrage eine Finanzierungslücke bleibt. 
Eine hohe Nachfrage nach den Gutscheinen ist Indiz für Bedarf an schnellem Internet. Eine Priorisierung der ange-
botsseitigen Förderung anhand der Gutscheinnachfrage führt somit dazu, dass die Mittel vorrangig dort eingesetzt 
werden, wo sie den größten Nutzen für die Verbraucher stiften. 

178. Um die Mitnahmeeffekte zu begrenzen, sollte die Gutscheinhöhe moderat dimensioniert sein und nicht zu 
einer Vollfinanzierung führen, sondern lediglich einen Teil der Kosten abdecken.198 Das gilt gleichermaßen für Ver-
trags- und Anschlussvoucher. Da die im Kontext der „Grauen-Flecken“-Förderung diskutierten Verzerrungs- und 
Preissteigerungseffekte199 auch auf die nachfrageseitige Förderung zutreffen, ist das Gesamtbudget zu begrenzen, 
etwa über die Einschränkung der insgesamt verfügbaren Gutscheine. Die Vergabe der Gutscheine sollte nach dem 
Windhundprinzip erfolgen.200 

2.4 Administrative und rechtliche Hürden zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus 
senken 

179. Dass sich die Errichtung von Glasfasernetzen in Deutschland verzögert und die Ausbauziele für die Festnetze 
aller Voraussicht nach verfehlt werden, ist auch auf bürokratische Hürden zurückzuführen, auf die ausbauende 
Telekommunikationsunternehmer regelmäßig stoßen. Daher ist der Staat in seiner Rolle als Rahmengeber gefor-
dert, die administrativen Strukturen effizienter zu gestalten und sein Verwaltungshandeln stärker an den Zielen 
eines zügigen Aufbaus hochleistungsfähiger Festnetzinfrastrukturen auszurichten. Ebenso sind rechtliche Vorga-
ben, die einem zügigen Ausbau und dem Einsatz alternativer Verlegetechniken entgegenstehen, zu überprüfen 
und ggf. anzupassen. 

196 Vgl. Tz. 162. 
197 Vgl. hierzu bereits Tz. 164 
198 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O., Tz, 214. 
199 Vgl. Abschn. 2.3.2.1. 
200 Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Telekommunikation (2017), a. a. O., Tz, 214. 
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180. Eine Reihe von Ansatzpunkten für Verbesserungen liefern hier WIK-Consult201, die Telekommunikationsver-
bände202 sowie die Fokusgruppe „Digitale Netze“ der Plattform „Digitale Netze und Mobilität“203 . Die Handlungs-
empfehlungen setzen sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landes- bzw. Bundesebene an. 

181. Grundsätzlich gilt es, die komplexen Genehmigungs- und Planungsprozesse zu vereinfachen um Transaktions-
kosten sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch der öffentlichen Hand zu senken und die Zeit von der ersten 
Kontaktaufnahme bis zur Inbetriebnahme des Netzes zu reduzieren. Entscheidend hierfür ist, dass die Zuständig-
keiten der Verfahrensbeteiligten klarer strukturiert und die Koordination zwischen diesen verbessert werden.204 Zu 
prüfen ist, inwiefern Kompetenzen gebündelt werden können, um die Zahl der Verfahrensbeteiligten und damit 
den Koordinierungsaufwand zu reduzieren. Um das Zusammenspiel der Beteiligten effizienter auszugestalten, 
könnte ein hauptverantwortlicher Ansprechpartner auf kommunaler Ebene benannt werden.205 Dieser fungiert 
dann nach außen als zentrale Kontaktperson für Telekommunikations- und Tiefbauunternehmen im Sinne einer 
„One-Stop-Shop“-Lösung. Intern koordiniert er die Zusammenarbeit der involvierten Behörden, um Friktionen in 
Genehmigungsverfahren entgegenzuwirken. Positive Erfahrungen mit der Bündelung von Zuständigkeiten und 
dem Einsatz von Case-Managern wurden etwa in Dänemark gesammelt.206 Da viele Ausbauprojekte gebietsüber-
greifend erfolgen, können Breitbandkoordinatoren – etwa auf Ebene der Kreise207  eingesetzt werden, an den 
sich die Verantwortlichen der Kommunalbehörden und ausbauende Unternehmen wenden können.208 Breitband-
koordinatoren könnten zudem bei den Kommunen und Kreisen für eine stärkere Berücksichtigung von kostengüns-
tigen und schnelleren Verlegeverfahren werben. 

182. Damit Planungskapazitäten bei den Unternehmen nicht dadurch unnötig gebunden sind, sich mit den spezifi-
schen Verfahrensabläufen der jeweiligen Gebietskörperschaften und Behörden vertraut zu machen, sollten die 
bisher regional unterschiedlichen Verfahren angeglichen und  zumindest auf Länderebene – vereinheitlicht wer-
den.209 Hierzu sollten – auch unter Einbindung der Telekommunikationsverbände  Best-Practices identifiziert 
werden und in einheitliche Verfahrensregeln und Musterverträge überführt werden.210 Dabei ist stärker als bisher 
auf digitale Lösungen zu setzen und standardisierte Geoinformationssysteme sollten flächendeckend zum Einsatz 
kommen. Auch hierfür gilt es Best-Practices im In- und Ausland zu identifizieren.211 Zudem ist ein erleichterter 

201 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O. 

202 ANGA u. a., Glasfaserausbau in Deutschland: Beschleunigungspotenziale auf kommunaler Ebene, 25. Mai 2018, 
https://buglas.de/fileadmin/user_upload/20180525_Glasfaserausbau-Beschleunigungspotenziale_Kommunen.pdf. 

203 Plattform „Digitale Netze“, Mehr Tempo beim Netzausbau, Ergebnisdokument der Fokusgruppe „Digitale Netze“, Oktober 2019, 
https://plattform-digitale-netze.de/app/uploads/2019/11/Mehr-Tempo-beim-Netzausbau.pdf. 

204 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O., S. 38. 

205 Ebenda. 
206 Ebenda. 
207 Siehe als Beispiel etwa die Gigabitkoordinatoren in Nordrhein-Westfalen, die als Breitbandverantwortliche auf Ebene der Kreise 

und kreisfreien Städte den Aufbau gigabitfähiger Netze betreuen, https://www.gigabit.nrw.de/ansprechpartner/breitband-
gigabitkoordinatoren.html. 

208 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O., S. 42. 

209 Ebenda. 
210 Ebenda und ANGA u. a., Glasfaserausbau in Deutschland: Beschleunigungspotenziale auf kommunaler Ebene, a. a. O., S. 2. 
211 Vgl. hierzu die Beispiele aus Dänemark, Schweden, den Niederlanden oder der belgischen Provinz Flandern in Wernick, C. u. a., 

Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung für den Markt 
und die öffentliche Hand, a. a. O., S. 38. 
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elektronischer Zugriff auf den bei der Bundesnetzagentur geführten Infrastrukturatlas und das Baustellenkataster 
zu erwägen.212 

183. Ein weiterer Hemmfaktor ist der Mangel an qualifiziertem Personal in den Genehmigungsbehörden. Aufgrund 
des Fachkräftemangels ist nicht davon auszugehen, dass bestehende Kapazitätsengpässe durch die Aufstockung 
des Personals vollständig ausgeglichen werden können. Daher sollte stärker auf Qualifizierungsmaßnahmen ge-
setzt werden, damit entsprechende Kompetenzen aufgebaut werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren 
schnell und sachkundig durchzuführen.213 Zudem sind Möglichkeiten zu prüfen, die Kapazitäten bedarfsgerecht 
und zeitlich auf die Dauer der ausbaubedingten Sonderbelastung begrenzt  etwa durch den Einsatz von Ruhe-
ständlern oder externe Ingenieursbüros – auszuweiten.214 

184. Neben der Vereinfachung und Vereinheitlichung administrativer Prozesse sind die rechtlichen Vorgaben und 
Auflagen zu überprüfen und stärker an den Zielen eines zügigen Breitbandausbaus auszurichten. Dies gilt vor allem 
im Hinblick auf alternative Verlegeverfahren, etwa das so genannte Trenching.215 Diese können einen erheblichen 
Beitrag dazu leisten, den Netzausbau aufgrund der geringeren Kosten und der höheren Verlegegeschwindigkeit 
insbesondere im ländlichen Raum  voranzutreiben. Zwar hat der Gesetzgeber die Nutzung von Verlegeverfahren 
in geringer Tiefe im § 68 TKG verankert und zuletzt im Rahmen des DigiNetz-Gesetzes weiter erleichtert. In der 
Praxis zeigt sich jedoch, dass Alternativen zum klassischen Tiefbau auf Widerstand seitens der Genehmigungsbe-
hörden stoßen und entsprechende Genehmigungen oftmals verwehrt werden. Das große Potenzial dieser Verfah-
ren wird somit nicht ausgeschöpft. Daher besteht weiterhin gesetzlicher Anpassungsbedarf. Diesen haben auch 
BMVI und BMWi erkannt und im Rahmen der vorliegenden Eckpunkte zur TKG-Novelle zur Umsetzung des EKEK 
eine Untersuchung angeregt, ob es weiterer gesetzlicher Regelungen bedarf, um den Einsatz alternativer unterirdi-
scher und oberirdischer Verlegetechniken voranzutreiben.216 Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze, die eingehend 
zu prüfen sind: 

• Alternative Verlegeverfahren könnten als Regelfälle in den technischen Regelwerken wie den allgemeinen 
technischen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien 
(ATB-BeStra) etabliert werden und den Verfahren des klassischen Tiefbaus gleichgestellt werden.217 

• Ferner ist zu überprüfen, ob die gesonderten Antragserfordernisse aus § 68 Abs. 2 TKG für alternative Ver-
legeverfahren gestrichen und durch eine gesetzliche Fiktion als den anerkannten Regeln der Technik genü-
gend eingestuft werden können. Eine Genehmigung wäre dann nur bei zwingenden Gründen zu versa-
gen.218 

• Ebenso sollte überprüft werden, ob oberirdische und unterirdische Telekommunikationslinien im § 68 Abs. 
3 TKG gleichgestellt werden sollten.219 

212 Ebenda, S. 39. 
213 Ebenda, S. 38. 
214 Plattform „Digitale Netze“, Mehr Tempo beim Netzausbau, a. a. O., S. 7. 
215 Als Trenching bezeichnet werden Verfahren zur Verlegung von Rohren für Glasfaserleitungen, bei dem mittels Frästechnik schmale 

Gräben und Schlitze in Böden und Asphalt eingebracht werden. Diese Verlegemethode beansprucht nur wenig Platz und ermög-
licht eine schnelle Fertigstellung von Leerrohr- und Glasfasertrassen. Unterschiedlichen Trenchingverfahren (Micro-, Mini- und 
Macrotrenching) unterscheiden sich in der Tiefe und Breite der realisierten Verlegefuge sowie in der verwendeten Schneide- bzw. 
Frästechnik; https://breitbandbuero.de/wissenswertes/verlegetechnologien/trenching/. 

216 BMVI/BMWi, Eckpunkte zur TKG-Novelle 2019, 21. Februar 2019, https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2019/05/bmwi-
bmvi_eckpunktepapier-tkg-novelle-2019.pdf. 

217 Plattform „Digitale Netze“, Mehr Tempo beim Netzausbau, a. a. O., S. 6; ANGA, u. a., Glasfaserausbau in Deutschland: Beschleuni-
gungspotenziale auf kommunaler Ebene, a. a. O., S. 4. 

218 ANGA u. a., Glasfaserausbau in Deutschland: Beschleunigungspotenziale auf kommunaler Ebene, a. a. O., S. 4. 
219 Plattform „Digitale Netze“, Mehr Tempo beim Netzausbau, a. a. O., S. 7. 
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185. Weitere wegerechtliche Anpassungen, die im Rahmen der Novellierung des TKG erwogen werden sollten, 
sind etwa: 

• die Absenkung der Zustimmungserfordernis in § 68 Abs. 3 TKG bei geringfügigen baulichen Maßnahmen 
zugunsten einer Anzeigepflicht, um weniger Ressourcen zu binden und das Verfahren zu beschleunigen.220 

• die Erweiterung der Duldungspflicht § 76 TKG bei fiskalischen Grundstücken wie Forst-, Wald und Wirt-
schaftswegen, die zwar im Eigentum der öffentlichen Hand sind, aber nicht als öffentliche Verkehrswege 
gewidmet sind.221 Zu erwägen wäre hier auch ein Ausschluss von Ausgleichsleistungen bei zu duldenden 
Ausbaumaßnahmen. Alternativ könnten solche nicht-öffentlichen Verkehrswege in den § 68 TKG aufge-
nommen werden.222 

• Die Kürzung der Zustimmungsfristen durch die Verkürzung der Zustimmungsfiktion in § 68 Abs. 3 TKG.223 

Um eine Verzögerung durch weiterreichende Genehmigungsverfahren etwa im Bereich des Natur- und 
Wasserrechts sowie bei parallelen Verfahren bei unterschiedlichen Wegelastträgern zu verhindern, könnte 
zudem der § 68 TKG mit einer Koordinierungsfunktion von wesentlichen Genehmigungserfordernissen aus-
gestattet werden.224 

220 Ebenda. 
221 Ebenda, S. 8. 
222 Wernick, C. u. a., Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensen-

kung für den Markt und die öffentliche Hand, a. a. O., S. 43; ANGA, u. a., Glasfaserausbau in Deutschland: Beschleunigungspoten-
ziale auf kommunaler Ebene, a. a. O., S. 3. 

223 ANGA u. a., Glasfaserausbau in Deutschland: Beschleunigungspotenziale auf kommunaler Ebene, a. a. O., S. 4. 
224 Plattform „Digitale Netze“, Mehr Tempo beim Netzausbau, a. a. O., S. 9. 
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Kapitel 3 

Mobilfunk 
186. Eine flächendeckende Mobilfunkversorgung gilt heute als wichtige Voraussetzung für eine hohe Lebensquali-
tät und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Mobilfunkmarkt deuten darauf 
hin, dass auch auf absehbare Zeit die Nachfrage nach Mobilfunkdiensten einerseits und die Anforderungen an die 
Mobilfunkinfrastruktur durch neue Anwendungsgebiete andererseits weiter steigen werden. Daraus ergeben sich 
angesichts des derzeitigen Ausbaustandes der Mobilfunknetze in Deutschland Herausforderungen für die weitere 
Verbesserung der Mobilfunkversorgung (Abschn. 3.1). Dies gilt umso mehr angesichts ambitionierter Ziele der 
Bundesregierung, Funklöcher und sogenannte „weiße Flecken“ in der Mobilfunkversorgung zu schließen und 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die Deutschland zu einem Leitmarkt für den Mobilfunkstandard 5G werden 
lassen sollen.225 Eine entsprechende Gesamtstrategie zur Erreichung dieser Ziele beabsichtigt die Bundesregierung 
zeitnah vorzulegen.226 

187. Es ist davon auszugehen, dass auch künftig der wesentliche Anteil der Investitionen von den Mobilfunknetz-
betreibern getätigt werden wird, wobei die wichtigsten Treiber für Investitionen in Mobilfunknetze der Wettbe-
werb der Mobilfunknetzbetreiber und die Auflagen aus Frequenzvergabeverfahren sind. Entsprechend gibt es 
derzeit zum einen Überlegungen, inwieweit sich die Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen etwa durch 
frequenzregulatorische Maßnahmen (Abschn. 3.2) und kostensenkende Maßnahmen zur gemeinsamen Nutzung 
von Infrastrukturen (Abschn. 3.3) weiter verbessern lassen. Zum anderen stellt sich die Frage, welche Rolle die 
öffentliche Hand bei der Versorgung von Gebieten übernehmen soll, in denen ein Ausbau von Mobilfunkinfra-
strukturen zwar volkswirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch sinnvoll wäre, aber aufgrund fehlender Rentabilität 
auf absehbare Zeit nicht erfolgen wird (Abschn. 3.4). Ein weiteres Handlungsfeld betrifft den Abbau administrati-
ver und rechtlicher Hürden beim Aufbau der Mobilfunkinfrastruktur (Abschn. 3.5). 

3.1 Ausgangslage auf den deutschen Mobilfunkmärkten 

3.1.1 Wachsende Bedeutung des Mobilfunks 

188. In Deutschland gibt es derzeit mit der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica drei unabhängige Mobil-
funknetzbetreiber. Über die Mobilfunknetze dieser drei Anbieter werden, gemessen an den SIM-Karten227, jeweils 
ähnlich viele Endkunden versorgt. Während Vodafone mit 47,5 Mio. den größten Anteil an SIM-Karten ausweist, 
kommen Deutsche Telekom und Telefónica auf 44,2 Mio. bzw. 45,3 Mio. (Abbildung 3.1, links). 

189. Auch nach Umsatzanteilen vereinen die drei Netzbetreiber mit zusammen 78,5 Prozent den Großteil der im 
Jahr 2019 voraussichtlich auf dem deutschen Mobilfunkmarkt erzielten Gesamtumsätze auf sich. Dabei erzielt die 
Deutsche Telekom mit 32 Prozent den größten Anteil. Es folgen Telefónica mit 25,8 Prozent und Vodafone mit 
20,7 Prozent. Andere Anbieter sind am Markt als sogenannte virtuelle Mobilfunknetzbetreiber oder Serviceprovi-
der aktiv. Sie betreiben kein eigenes Mobilfunknetz und beziehen Vorleistungen von den drei Netzbetreibern. Zu-
sammen erzielen sie die verbleibenden 21,5 Prozent des Gesamtumsatzes (Abbildung 3.2, rechts). 

225 Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, 
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/beschlusspapier_zukunftsoffensive_fuer_eine_starke_mobilfunkinfrastruktu 
r_in_allen_regionen.pdf. 

226 CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und SPD-Bundestagsfraktion, Beschluss der Geschäftsführenden Vorstände vom 
13./14. Juni 2019, S. 2. 

227 SIM steht für Subscriber Identity Module. 
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Abbildung 3.1: Marktanteile nach Teilnehmerzahl/SIM-Karten (links) und Umsätzen (rechts) 

Quellen: Bundesnetzagentur.de, gemäß Veröffentlichung der Netzbetreiber; Dialog Consult/VATM, 21. TK-Marktanalyse Deutschland 
2019, S. 24 f.; eigene Darstellung 

190. Die wachsende Bedeutung mobiler Kommunikationsdienste spiegelt sich in einer Zunahme der genutzten 
SIM-Karten und einem sich wandelnden Nutzungsverhalten wider. So stieg die Anzahl der SIM-Karten bis Ende des 
Jahres 2018 auf insgesamt 137 Mio. (Abbildung 3.2). Das sind knapp 30 Mio. SIM-Karten mehr als noch zehn Jahre 
zuvor. Entsprechend stieg auch die Anzahl an SIM-Karten pro Einwohner (Penetrationsrate) auf 165 Prozent. Damit 
entfallen statistisch auf 100 Einwohner 165 SIM-Karten. In der Gesamtzahl enthalten sind auch SIM-Karten, die 
nicht aktiv in Gebrauch sind sowie solche, die für Anwendungen im Bereich des Internet der Dinge (Internet of 
Things, IoT) und für die datenbasierte Kommunikation zwischen Maschinen (Machine-to-Machine, M2M) konzi-
piert wurden. So wurden im Jahr 2018 insgesamt 23,1 Mio. M2M-Karten verwendet, was einem Zuwachs von 
mehr als 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr (17,6 Mio.) entspricht.228 

228 BNetzA, Jahresbericht 2018, a. a. O., S. 56. 
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Abbildung 3.2: Teilnehmer und Penetrationsraten in Mobilfunknetzen 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

Anmerkung: Die Vergleichbarkeit der Daten für das Jahr 2016 mit denen der Vorjahre ist aufgrund der veränderten Zählweise der 
Teilnehmerzahlen nicht gegeben 

191. Die Anzahl der aktiven SIM-Karten, d. h. der Karten, die in den letzten drei Monaten entweder genutzt oder 
zu denen eine Rechnung gestellt wurde, belief sich nach einer Erhebung der Bundesnetzagentur Ende 2018 auf 
107,5 Mio. Mit 80 Mio. SIM-Karten wurde der überwiegende Teil der aktiven SIM-Karten direkt von den drei Mo-
bilfunknetzbetreibern vertrieben. Die übrigen 27,5 Mio. aktiven SIM-Karten (25,6 Prozent) entfielen auf Service-
provider.229 Dabei wird ein zunehmender Anteil der aktiven SIM-Karten im LTE-Mobilfunknetz230 genutzt. Ende 
2018 waren 50,5 Mio. aktive LTE-SIM-Karten im Gebrauch. Gegenüber dem Vorjahr (44,9 Mio.) entspricht dies 
einem Zuwachs von 12,5 Prozent (vgl. Abbildung 3.3). Die große Mehrzahl der aktiven SIM-Karten wurde in Ver-
bindung mit mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptops genutzt. Die Anzahl der stationär genutz-
ten SIM-Karten belief sich auf 1,1 Mio. Stück.231 Solche SIM-Karten kommen etwa in stationären LTE-Routern zur 
Anwendung, die anstelle von festnetzbasierten Routern zur Herstellung einer Internetanbindung genutzt werden 
können. 

229 Ebenda. 
230 LTE steht für Long Term Evolution. 
231 BNetzA, Jahresbericht 2018, a. a. O., S. 56. 
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Abbildung 3.3: Bestand an LTE- und M2M-SIM-Karten (2019) 

Quellen: Bundesnetzagentur, Jahresberichte 2017 und 2018; eigene Darstellung 

192. Parallel zur zunehmenden Verbreitung von SIM-Karten, die in datenfähigen UMTS232- und LTE-Netzen genutzt 
werden können, verändert sich auch das Nutzungsverhalten der Endkunden. Während der Gebrauch klassischer 
SMS233 zugunsten von Messenger-Diensten wie WhatsApp und Facebook Messenger weiter abnimmt, stieg die 
Zahl der abgehenden Gesprächsminuten im Mobilfunk weiter an. Ende 2018 wurden insgesamt 119 Mrd. Minuten 
im Inland mobil telefoniert und damit erstmals mehr als im Festnetz. Hinzu kommen hier nicht erfasste Ge-
sprächsminuten, die über sogenannte Over-the-Top (OTT)-Dienste wie WhatsApp oder Skype getätigt werden.234 

193. Deutliche höhere Wachstumsraten als beim mobilen Telefonieren sind derzeit bei der mobilen Datennutzung 
zu verzeichnen.235 Ende 2018 wurden fast 2 Mrd. Gigabyte (GB) an Daten über Mobilfunknetze übertragen. Damit 
betrug der Zuwachs zum Vorjahr 605 Mio. GB bzw. 44 Prozent. Gegenüber dem Jahr 2016 (913 Mio. GB) hat sich 
der Wert sogar mehr als verdoppelt (vgl. Abbildung 3.4). Branchenschätzungen gehen davon aus, dass sich dieser 
Trend auch in den kommenden Jahren mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 30 Prozent pro Jahr weiter 
fortsetzt. Bis zum Jahr 2022 könnte das jährliche Datenvolumen im Mobilfunk auf über 4.4 Mrd. GB angewachsen 
sein. Bezogen auf das durchschnittlich pro SIM-Karte und Monat genutzte Datenvolumen entspricht dies einem 
Wert von 2,6 GB im Jahr 2022 gegenüber 0,9 GB in 2017.236 

232 UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System. 
233 SMS steht für Short Message Service. 
234 BNetzA, Jahresbericht 2018, a. a. O., S. 57. 
235 Ebenda. 
236 https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights.html#. 
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Abbildung 3.4: Datenvolumen im Mobilfunk in Mio. GB (2014 bis 2022) 

Quelle: Angaben der Bundesnetzagentur gegenüber der Monopolkommission; eigene Darstellung 

*Schätzung der Bundesnetzagentur 

** Schätzung von Cisco  

3.1.2 Stand der Mobilfunkversorgung 

194. Wie auch beim Ausbau von leitungsgebundenen Telekommunikationsnetzen werden Mobilfunknetze bisher 
privatwirtschaftlich finanziert und im Wettbewerb betrieben. Der staatliche Eingriff beschränkt sich auf die Verga-
be der Frequenznutzungsrechte, die in aller Regel mit Leistungs- und Ausbauverpflichtungen verbunden sind. Ein 
direkt mit öffentlichen Mitteln geförderter Ausbau, wie es ihn beim Bau von Festnetzinfrastrukturen seit Jahren 
gibt, war im Mobilfunkbereich zumindest bisher nicht vorgesehen.237 Eine indirekte öffentliche Förderung gibt es 
im Mobilfunk insofern, als dass der Staat durch höhere Ausbauverpflichtungen auf Einnahmen bei der Frequenz-
vergabe verzichtet. 

195. Maßgeblich für den bisherigen Ausbau der Mobilfunkversorgung in Deutschland sind daher zwei Faktoren: 
staatliche Versorgungsauflagen, die den Mobilfunknetzbetreibern im Rahmen der Frequenzvergaben auferlegt 
werden und der Wettbewerb zwischen den Mobilfunknetzbetreibern, aus dem sich für die Unternehmen Anreize 
ergeben, die Mobilfunkversorgung in bereits erschlossenen Gebieten zu verbessern und bisher nicht versorgte 
Gebiete zu erschließen. 

196. Derzeit setzen die Mobilfunknetzbetreiber die Versorgungsauflagen aus der Frequenzvergabe des Jahres 
2015 um. Demnach müssen Sie bis zum 31. Dezember 2019 jeweils 98 Prozent der Haushalte im Bundesgebiet 
und mindestens 97 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit Downloadgeschwindigkeiten von 50 Mbit/s im 
Antennensektor versorgen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass in der Regel nutzerbezogene Übertragungsra-
ten von 10 Mbit/s im Download erreicht werden.238 Zudem wurden die Netzbetreiber verpflichtet, Hauptver-

237 Eine erste Ausnahme stellt das neu geschaffene Mobilfunkförderprogramm des Freistaates Bayern dar. 
https://www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/mobilfunkinitiative/. 

238 BNetzA, Entscheidung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen vom 28. Januar 2015 zur Anordnung und Wahl des Verfahrens sowie über die Festlegungen und Regeln im Einzelnen 
(Vergaberegeln) und über die Festlegungen und Regelungen für die Durchführung des Verfahrens (Auktionsregeln) zur Vergabe 
von Frequenzen in den Bereichen 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz sowie weiterer Frequenzen im Bereich 1452 – 1492 MHz für den 
drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten vom 28. Januar 2015, Rn 667. Auf eine Auferlegung einer 
ebenfalls diskutierten Mindestübertragungsrate von 10 Mbit/s im Downlink je Teilnehmer wurde abgesehen, weil sich eine solche 
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kehrswege, d. h. Bundesautobahnen und ICE-Strecken, vollständig abzudecken, soweit dies rechtlich und tatsäch-
lich möglich ist.239 

197. In Ergänzung zu den bestehenden Ausbauverpflichtungen wurde auf einem Mobilfunkgipfel im Juli 2018 
zwischen Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Mobilfunknetzbetreiber vereinbart, die Versor-
gung der Haushalte bis Ende 2020 auf 99 Prozent im Bundesgebiet und bis Ende 2021 auf 99 Prozent in jedem 
Bundesland zu verbessern.240 

198. Entsprechend der Versorgungsauflagen haben die Netzbetreiber den Ausbau ihrer LTE-Mobilfunknetze vo-
rangetrieben. Ende 2018 gab es in Deutschland 54.911 LTE-Basisstationen241 und damit 6765 Stationen mehr als 
noch im Jahr zuvor (48.146). Durch die zusätzlichen Basisstationen konnten alle Netzbetreiber die haushaltsbezo-
gene Abdeckung mit LTE-Mobilfunknetzen weiter erhöhen. Während die Deutsche Telekom Ende 2018 bereits 98 
Prozent der Einwohner mit LTE versorgen konnte, waren es bei Vodafone und Telefónica 93 Prozent bzw. 88 Pro-
zent.242 

199. Abbildung 3.5 zeigt die Abdeckung mit Mobilfunkdiensten der 4. Generation (LTE) in Deutschland und ande-
ren europäischen Ländern. Es zeigt sich, dass in den jeweiligen Ländern der Großteil der Gesamthaushalte bereits 
mit LTE-Netzen versorgt wird. Dabei reicht die Versorgungsquote von 100 Prozent in Ländern wie Dänemark und 
Schweden bis rund 96 Prozent in Rumänien und Irland. Deutschland nimmt mit 97,5 Prozent der Haushalte einen 
der hinteren Plätze ein. Beim Vergleich dieser vermeintlich ähnlich hohen Versorgungsstände ist zu beachten, dass 
die Abdeckung dieser zusätzlichen Haushalte eine nicht unerhebliche Belastung für die Netzbetreiber darstellt. Da 
die Ausbaukosten mit sinkender Haushaltsdichte beträchtlich steigen, dürfte in vielen Fällen ein Ausbau gerade in 
dünn besiedelten Gebieten wirtschaftlich unrentabel sein.243 

200. Dieser Umstand erklärt auch die fast durchgängig niedrigeren Versorgungsgrade in ländlichen Gebieten 
(Abbildung 3.5, dunkle Balken). Mit 90,6 Prozent der Haushalte in ländlichen Gebieten belegt Deutschland in die-
sem Vergleich aktuell den viertletzten Platz. 

Auflage technisch nur schwer garantieren ließe. So können verschiedenen Faktoren wie die Anzahl der Nutzer in einer Funkzelle 
oder die Witterungsverhältnisse die Übertragungsraten beeinflussen. 

239 Ebenda, Rn. 664. 
240 Gemeinsame Erklärung zum Mobilfunkgipfel 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/mobilfunkgipfel.pdf?__blob=publicationFile. 
241 Eine Basisstation dient als Sende- und Empfangsanlage, die ein begrenztes Gebiet in ihrem Umkreis, die sogenannte Funkzelle, mit 

Mobilfunkdiensten versorgt. 
242 BNetzA, Jahresbericht 2018, a. a. O., S. 58. 
243 Vgl. Tz. 31 f. 
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Abbildung 3.5: Abdeckung mit 4G-Mobilfunkdiensten in Europa (2018) 

Quelle: Europäische Kommission, Digital Scoreboard; eigene Darstellung 

201. Eine Betrachtung der Abdeckung nach Haushalten liefert jedoch insofern ein unvollständiges Bild des Aus-
baustandes, als dass die Versorgung mit Mobilfunkdiensten außerhalb von Haushalten, also etwa auf Verkehrswe-
gen und an Arbeitsplätzen, nicht berücksichtigt wird. Dabei sind gerade die mobilen Nutzungsszenarien von be-
sonderem Interesse für die Verbraucher. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass den Nutzern zu Hause 
typischerweise leistungsfähigere Festnetzanschlüsse zur Verfügung stehen.244 Damit liefert eine auf Haushalte 
beschränkte Betrachtung einen tendenziell zu hohen Versorgungsgrad gemessen an den tatsächlichen Bedürfnis-
sen der Nutzer. 

202. Daher wird mitunter die Ausweisung einer „echten“ Flächendeckung mit Mobilfunkdiensten gefordert.245 

Allerdings wäre eine auf die geografische Fläche bezogene Betrachtung ein verzerrtes Abbild des Versorgungs-
standes, da auch Gebiete wie z. B. Waldgebiete als unterversorgt bewertet würden, in denen eine Mobilfunkver-
sorgung möglicherweise gar nicht gewünscht oder wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre.  

203. Ein alternativer Ansatz zur Bewertung der Mobilfunkversorgung, der die Nutzersicht in den Vordergrund 
stellt, ist die Messung der Zeit, in der Nutzer Zugang zu 4G-Diensten haben. Bei so einer Betrachtung würde der 
Ausbaustand in Gebieten, in denen Nutzer sich länger aufhalten, stärker gewichtet werden als Gebiete, in denen 
Nutzer nur wenig Zeit verbringen. 

204. Ein solcher Ansatz liegt in Abbildung 3.6 zugrunde. Dargestellt werden die Verfügbarkeit und Downloadge-
schwindigkeiten von 4G-Netzen in der Europäischen Union im Jahr 2018.246 Die 4G-Verfügbarkeit bezieht sich auf 
den Anteil der Zeit, den Nutzer Zugang zu dem 4G-Netz ihres Anbieters hatten. Im Vergleich zeigt sich, dass die 
Spanne der 4G-Verfügbarkeit von knapp 90 Prozent in den Niederlanden bis 56,7 Prozent in Irland reicht. In 
Deutschland hatten Nutzer während des Untersuchungszeitraums in 65,7 Prozent der Zeit Zugang zu einem 4G-
Netz. Dies ist der zweitniedrigste Wert im europäischen Vergleich. 

244 Der Branchenverband BREKO schätzt, dass sich das im Jahr 2018 durchschnittlich genutzte Datenvolumen im Mobilfunk auf mo-
natlich 1,21 GB belief, während im Festnetz 128 GB pro Monat genutzt wurden. Damit übersteigt die festnetzbasierte Datennut-
zung die mobile Datennutzung um mehr als das hundertfache. 

245 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/5g-netzbetreiber-politik-101.html. 
246 Für weitere Informationen zur verwendeten Methode siehe https://www.opensignal.com/methodology-overview. 
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205. Bei der ebenfalls in Abbildung 3.6 dargestellten Downloadgeschwindigkeit handelt es sich um die durch-
schnittliche Geschwindigkeit, die bei Downloads gemessen wurde, während Nutzer mit einem 4G-Netz verbunden 
waren. Die gemessene Downloadgeschwindigkeit hängt von zahlreichen Faktoren wie der Menge des für 4G ge-
nutzten Frequenzspektrums und der Netzwerkdichte, ab. Hinzukommen weitere Faktoren, die von den Netzbe-
treibern nicht direkt beeinflusst werden können, wie die Anzahl der Nutzer in einer Funkzelle oder umgebende 
Gebäude. 

206. Die in den hier betrachteten Ländern gemessenen durchschnittlichen Downloadraten liegen zwischen 
41,1 Mbit/s in den Niederlanden und 20,2 Mbit/s in Polen. Es ist zu beobachten, dass Länder mit einer höheren 
gemessenen Verfügbarkeit von 4G tendenziell auch höhere Downloadgeschwindigkeiten vorweisen können. Das 
bedeutet, dass die 4G-Netze in diesen Ländern nicht nur eine höhere Verfügbarkeit, sondern auch größere Kapazi-
täten aufweisen. In Deutschland liegt die in diesem Test gemessene durchschnittliche Downloadrate bei 
22,7 Mbit/s, was der zweitniedrigste Wert in der Vergleichsgruppe ist. 

Abbildung 3.6: 4G-Verfügbarkeit und Downloadgeschwindigkeiten in der EU (2018) 

Quelle: OpenSignal, The State of LTE (February 2018); eigene Darstellung 

Anmerkung: keine Daten für Malta und Zypern vorhanden 

207. Eine noch differenziertere Darstellung der Mobilfunkversorgung können Messungen bieten, bei denen ver-
schiedene Nutzungsszenarien und weitere für Nutzer relevante Qualitätsmerkmale wie die Häufigkeit von Verbin-
dungsabbrüchen und die Sprachqualität berücksichtigt werden. Einer der in Deutschland bekanntesten Tests ist 
der von Connect und P3 communications durchgeführte Mobilfunknetztest.247 Für den Test werden mit Smart-
phones im Rahmen von Messfahrten („Drivetest“) und zu Fuß („Walktest“) Daten zur Qualität der Mobilfunknetze 
erhoben. Für den letzten in Deutschland durchgeführten Test Ende 2018 fanden Drivetests in Groß- und Kleinstäd-
ten sowie auf Verbindungsstraßen statt. Zusätzlich wurden Walktests in Großstädten und in Zügen auf Fernver-

247 https://www.connect-testlab.com/mobile-network-tests-overview. 
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kehrsstrecken durchgeführt. Zusätzlich wurden anonymisierte Nutzerdaten von Smartphone-Apps („Crowd“) be-
rücksichtigt.248 

208. Die Daten aus den drei Tests flossen in die drei verschiedenen Kategorien Daten, Sprache und Crowd ein. 
Informationen zu Rufaufbauzeiten, Erfolgsraten und Sprachqualität wurden in der Kategorie Sprache zusammenge-
fasst. Die Kategorie Daten enthält Informationen zu Datei-Down- und Uploads, Online-Videos, Erfolgsraten und 
Internet-Seitenaufrufen. Die dritte Kategorie Crowd umfasst Daten zu 4G-, Daten- und Sprachabdeckung sowie 
Netzstabilität und Datengeschwindigkeit. 

209. Die Testergebnisse sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Die Prozentangaben in den drei rechten 
Spalten der Tabellen geben an, welchen Anteil der maximal möglichen Punkte die jeweiligen Anbieter pro Unterka-
tegorie erzielt haben. Beispielsweise hat die Deutsche Telekom in der Kategorie Sprache 98 Prozent der 153 mögli-
chen Punkte im Drivetest in Großstädten erreicht. Es zeigt sich, dass es deutliche Unterschiede sowohl hinsichtlich 
der Versorgung von Städten und Verkehrswegen als auch in Bezug auf die Versorgung durch die jeweiligen Netzbe-
treiber gibt. 

Tabelle 3.1: Ergebnisse des Connect Mobilfunk-Netztests 

Anbieter Telekom Vodafone Telefónica 

Sprache max. 340 Punkte 316 304 263 

Großstädte Drivetest 153 98% 95% 84% 

Großstädte Walktest 51 98% 99% 97% 

Kleinstädte Drivetest 68 98% 93% 76% 

Verbindungsstraßen Drivetest 42 93% 78% 60% 

Bahn Walktest 26 39% 48% 27% 

Daten max. 510 Punkte 461 408 349 

Großstädte Drivetest 230 96% 85% 73% 

Großstädte Walktest 76 97% 90% 89% 

Kleinstädte Drivetest 102 92% 77% 60% 

Verbindungsstraßen Drivetest 64 91% 78% 69% 

Bahn Walktest 38 42% 40% 23% 

Crowd max. 150 Punkte 111 98 68 

Crowd Total 150 74% 65% 45% 

Summe max. 1000 Punkte 888 810 680 

Quelle: Connect Tetstlab, https://www.connect-testlab.com/downloads-germany 

210. Ein vergleichsweise hohes Versorgungsniveau beim Telefonieren und der Datennutzung wird in Städten und 
Verbindungsstraßen erreicht, wo zumindest die Netze von Deutscher Telekom und Vodafone zwischen 77 und 
98 Prozent der möglichen Punkte erreicht haben. Demgegenüber schneidet die Versorgung in Bahnen merklich 
schlechter ab. Hier erreichen die Netzbetreiber bei der Versorgung mit Sprach- und Datendiensten Werte zwi-
schen 23 und 48 Prozent der erzielbaren Punkte. 

248 Für eine detailliertere Beschreibung der Messmethoden vgl. https://www.p3-group.com/wp-content/uploads/2018/12/Netztest-
2019-connect-2019-01-final-Einzelseitenansicht.pdf. 
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3.1.3 Unversorgte Gebiete („weiße Flecken“) 

211. Es ist davon auszugehen, dass sich der derzeitige Versorgungsstand durch die Erfüllung der Auflagen aus der 
Frequenzauktion und den Verpflichtungen, welche die Mobilfunknetzbetreiber im Rahmen des Mobilfunkgipfels 
eingegangen sind, bis Ende 2024 weiter verbessern wird. Dennoch wird ein Teil der Haushalte und insbesondere 
der Fläche trotz dieser Ausbaubemühungen ohne Mobilfunkversorgung bleiben. Der Umfang dieser unterversorg-
ten Gebiete kann aus heutiger Sicht nur geschätzt werden, da weder der derzeitige Ausbaustand in ausreichender 
Genauigkeit bekannt ist noch mit Sicherheit gesagt werden kann, wie sich etwa der Ausbau entlang von Verkehrs-
wegen auf die Versorgung angrenzender Haushalte und Flächen auswirkt. 

212. In einer Studie für das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) haben die umlaut communi-
cations GmbH (bis Ende 2019 noch P3 group AG) und die WIK-Consult GmbH die wahrscheinlich verbleibenden 
Versorgungslücken sowie die Kosten für die Versorgung der „weißen Flecken“ geschätzt.249 Die Studie kommt zu 
dem Ergebnis, dass ab 2025 ca. 95 Prozent der Fläche und 99,75 Prozent der Haushalte zumindest durch einen der 
etablierten Mobilfunknetzbetreiber mit LTE versorgt sein werden.250 Mehr als 106.000 Haushalte in insgesamt 
4.436 Gebieten in Deutschland werden ohne weitere Ausbaumaßnahmen auch 2025 keine LTE-Versorgung haben 
(Tabelle 3.2). Eine 100-prozentige Haushaltsversorgung wird voraussichtlich nur in den Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg erreicht werden. Die geringste prozentuale Abdeckung der Haushalte wird für Mecklenburg-
Vorpommern mit 99,00 Prozent und 99,32 Prozent für Brandenburg erwartet. Der größte Anteil der unversorgten 
Haushalte wird hingegen für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg prognostiziert. Mit 25.743 Haus-
halten bzw. 14.966 Haushalten werden fast 40 Prozent der unversorgten Haushalte in einem der beiden südlichen 
Bundesländer liegen.251 Die erwarteten Kosten für die Versorgung der „weißen Flecken“ liegen bei EUR 120.000 
pro Mobilfunkstandort für den Bau passiver Infrastrukturen sowie weiterer Kosten für die Anbindung der Mobil-
funkmasten. Je nachdem ob Anbindung mit Richtfunk oder Glasfaser erfolgt, liegen die geschätzten Gesamtkosten 
für die Versorgung aller im Jahr 2025 noch bestehenden „weißen Flecken“ zwischen EUR 642 Mio. und 
EUR 2,1 Mrd.252 

Tabelle 3.2: Prognostizierte Versorgungslücken im Jahr 2025 

Dt. Telekom Vodafone Telefónica Kombiniert 

Prognostizierte Anzahl der verblei-
benden Versorgungslücken 

4.493 5.707 5.639 4.436 

Anzahl der Haushalte innerhalb der 
verbleibenden Versorgungslücken 

153.767 321.483 401.973 106.140 

Mittlere Anzahl Einwohner je ver-
bleibender Versorgungslücke 

75,68 47,31 67,78 54,02 

Quelle: umlaut communications/WIK-Consult, Versorgungs- und Kostenstudie Mobilfunk 2019, a. a. O., S. 34 

213. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Mobilfunkmarkt machen deutlich, dass auf absehbare Zeit die Nachfra-
ge nach Mobilfunkdiensten wie der mobilen Datennutzung weiter wachsen wird. Hinzukommen steigende Anfor-
derungen an die Leistungsfähigkeit der Mobilfunkinfrastruktur durch neue Anwendungsgebiete wie autonomes 
Fahren. Gleichzeitig bestehen weiterhin Lücken in der Mobilfunkversorgung. Dies betrifft insbesondere ländliche 
Gebiete und Verkehrswege. Daher ist zu hinterfragen, inwieweit der bisherige Ansatz, den Ausbau von Mobilfunk-
netzen vor allem durch Versorgungsverpflichtungen der Netzbetreiber zu steuern, ausreicht, um für die Verbesse-

249 umlaut communications/WIK-Consult, a. a. O. 
250 Ebenda, S. 36. 
251 Ebenda, Tabelle 16, S. 36. 
252 Ebenda, S. 40 ff. 
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rung der Mobilfunkversorgung in bisher nicht oder nur unzureichend versorgten Gebieten zu sorgen. Handlungs-
optionen bestehen zum einen hinsichtlich einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche 
Investitionen, die auch zukünftig den wesentlichen Anteil der Investitionen ausmachen werden. Zum anderen 
stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls welche Rolle die öffentliche Hand bei der Versorgung von Gebieten 
übernehmen soll, in denen ein Ausbau von Mobilfunkinfrastrukturen zwar volkswirtschaftlich sinnvoll wäre, aber 
aufgrund fehlender Rentabilität auf absehbare Zeit nicht erfolgen wird. 

3.2 Frequenzpolitische Handlungsoptionen 

214. Der Ausbau von Mobilfunknetzen in Deutschland erfolgt bisher in erster Linie auf Basis privatwirtschaftlicher 
Entscheidungen der Mobilfunknetzbetreiber. Eine zentrale Rolle kommt dabei den Frequenzvergabeverfahren zu. 
Wichtige Voraussetzung für das Angebot von Mobilfunkdiensten ist neben dem Ausbau der benötigten Infrastruk-
turen die Verfügbarkeit geeigneter Frequenzen. In Deutschland stellt der Staat die Mobilfunkfrequenzen zur Ver-
fügung. Die Vergabe ist eine hoheitliche Aufgabe, welche die Bundesnetzagentur als unabhängige Regulierungsbe-
hörde übernimmt. Dabei wird die Frequenzvergabe typischerweise an Verpflichtungen geknüpft, die den Ausbau 
von Mobilfunknetzen entweder durch konkrete Ausbauverpflichtungen direkt oder durch andere Vorgaben wie 
z. B. Zugangsverpflichtungen indirekt beeinflussen können. 

215. Angesichts der großen Bedeutung, die dem Ausbau moderner Mobilfunknetze beigemessen wird, verwun-
dert es daher nicht, dass auch die jüngste Versteigerung von Frequenzen nicht nur von den beteiligten Unterneh-
men und Behörden, sondern auch von der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern intensiv be-
gleitet wurde.253 Die Auktion begann am 19. März 2019 und endete nach 52 Tagen und 497 Auktionsrunden am 
12. Juni 2019, womit sie die bisher längste Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen in Deutschland ist.254 Insge-
samt wurden Nutzungsrechte an 420 MHz aus den Frequenzbereichen 2 GHz und 3,6 GHz an vier Mobilfunk-
unternehmen versteigert. Auch wenn die Frequenzen grundsätzlich technologieneutral vergeben wurden, wird 
erwartetet, dass die Netzbetreiber insbesondere die Frequenzen des 3,6-GHz-Bereichs für den Aufbau von Mobil-
funknetzen der 5. Generation (5G) verwenden. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll die Versorgung mit Mobil-
funkdiensten verbessern und neue Anwendungen in Bereichen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren und Internet 
der Dinge erleichtern.255 

216. Im Nachgang zu der Auktion wurde seitens einzelner Mobilfunknetzbetreiber deutliche Kritik am Verlauf der 
Auktion geäußert. So wurde insbesondere beanstandet, dass die gezahlten Zuschlagspreise von insgesamt rund 
EUR 6,55 Mrd. zu hoch ausgefallen seien. Dem Markt seien dadurch Mittel entzogen worden, die nicht mehr für 
den Ausbau von Infrastrukturen bereitstünden und die letztlich von den Endkunden in Form von höheren Mobil-
funkentgelten zu tragen seien. Zudem seien handwerkliche Fehler bei der Durchführung der Versteigerung began-
gen worden, die zu einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens geführt hätten.256 

217. Um hohe Auktionsausgaben zu vermeiden, wird daher schon länger von Mobilfunknetzbetreibern gefordert, 
Frequenzen nicht meistbietend zu versteigern, sondern sie im Rahmen einer Art „Schönheitswettbewerb“ auszu-
schreiben. Dabei erhält das Unternehmen den Zuschlag, das sich durch entsprechende Zusagen zu einem mög-
lichst weitreichenden Ausbau verpflichtet. Als eine weitere Alternative zu Auktionen wird die Frequenzverlänge-
rung diskutiert. Statt auslaufende Frequenznutzungsrechte neu unter den interessierten Unternehmen zu verstei-

253 Diverse Medienberichte u. a. Lauck, D., Das ist wichtig rund um 5G, tagesschau.de vom 19. März 2019; Dornis, V./Martin-Jung, H., 
Was Sie zur 5G-Auktion wissen müssen, Süddeutsche Zeitung vom 17. März 2019; Beschluss des Beirats der Bundesnetzagentur 
vom 25. Juni 2018. 

254 BNetzA, Frequenzversteigerung beendet, Pressemitteilung vom 12. Juni 2019. Die bis dahin längste Versteigerung dauerte 39 Tage 
und fand im Jahr 2010 statt. 

255 EU-Kommission, Towards 5G; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g. 
256 Scheuer, S., Der Streit um die 5G-Auktion eskaliert, Handelsblatt Online vom 11. Juni 2019; 

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/netzbetreiber-der-streit-um-die-5g-auktion-eskaliert-
/24435778.html?ticket=ST-4955018-iTB5KfTdt1h9ALanYQs9-ap2. 
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gern, sollen auf Basis der bestehenden Frequenzverteilung Nutzungsrechte verlängert werden. In beiden Fällen, 
Schönheitswettbewerb und Verlängerung, wird angenommen, dass die gegenüber einer Auktion eingesparten 
Mittel für den Ausbau von Mobilfunknetzen verwendet werden. 

218. Im Folgenden soll daher vor dem Hintergrund der jüngsten Frequenzauktion u. a. geprüft werden, ob andere 
Vergabeverfahren besser als Auktionen geeignet sind, die Ziele der Regulierung zu erreichen und ob die Kritik am 
Verlauf der letzten Frequenzauktion gerechtfertigt ist. 

3.2.1 Versteigerungen bei Frequenzknappheit das etablierte Vergabeinstrument 

219. Ein Frequenzvergabeverfahren sollte so ausgestaltet sein, dass es möglichst gut geeignet ist, die gesetzten 
Regulierungsziele zu erreichen. Eines der wesentlichen Ziele der Frequenzvergabe ist die effiziente Zuteilung der 
knappen Ressource Frequenzspektrum. Ein effizientes Vergabeverfahren sorgt dafür, dass die Frequenznutzungs-
rechte an die Unternehmen vergeben werden, die ihnen den größten wirtschaftlichen Wert beimessen. Dieser 
Wert ergibt sich aus den zukünftigen Erträgen, die das Unternehmen von der Frequenznutzung erwartet und 
hängt von verschiedenen Faktoren wie der Nachfrage nach Mobilfunkdiensten, der Intensität des Wettbewerbs 
und dem Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens ab. Grundsätzlich dürften die interessierten Unterneh-
men aufgrund ihrer besseren Kenntnisse des Marktes eher als etwa staatliche Stellen in der Lage sein, den wirt-
schaftlichen Wert der Frequenzen treffend einzuschätzen.257 

220. Ein weiteres wichtiges Ziel der Frequenzvergabe ist die Förderung des Wettbewerbs auf den Endkunden-
märkten als Mittel zur Erhöhung der Verbraucherwohlfahrt. Ein geeignetes Vergabeverfahren sollte daher Markt-
eintrittshürden senken und Markteintritte von Neueinsteigern begünstigen. Neben den beiden genannten Zielen, 
können weitere Ziele im Rahmen des Vergabeverfahrens verfolgt werden. Hierzu können eine hohe Netzabde-
ckung oder die Förderung von Innovationen gehören.258 

221. Zur Erreichung der Regulierungsziele sind eine Reihe verschiedener Vergabeverfahren wie Auktionen, Aus-
schreibungen („Beauty Contest“), Verlängerungen („Grandfather Rights“), Windhundverfahren („First Come, First 
Served.“) und Lotterien grundsätzlich denkbar und werden im internationalen Vergleich in unterschiedlichem Ma-
ße genutzt.259 Die heute am häufigsten eingesetzte Methode zur Vergabe von Frequenzen im Mobilfunk ist die 
Auktion. Eine Befragung von 29 europäischen Regulierungsstellen hat ergeben, dass in rund zwei Dritteln der ins-
gesamt 283 Fälle die Mobilfunkfrequenzen versteigert wurden. Das zweithäufigste Verfahren sind Ausschreibun-
gen. In diesem administrativen Prozess bestimmt typischerweise eine staatliche Stelle die Kriterien der Frequenz-
vergabe und gibt dem Unternehmen den Zuschlag, welches das vermeintlich attraktivste Angebot unterbreitet hat. 
Knapp jede fünfte Frequenzvergabe wurde auf diese Weise durchgeführt. Auktionen und Ausschreibungen haben 
andere Vergabemethoden wie das Windhundprinzip weitgehend abgelöst. Dieses Verfahren wurde zuletzt nur 
noch in seltenen Fällen genutzt, wenn die verfügbare Frequenzmenge die Nachfrage überstieg, eine Frequenz-
knappheit also nicht vorlag.260 

222. In Deutschland obliegt es der Bundesnetzagentur als zuständiger Regulierungsbehörde, für eine effiziente 
und störungsfreie Frequenznutzung zu sorgen. Die Regulierungsziele und die Wahl des Vergabeinstruments wer-
den durch das Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. Demnach erfolgt die Frequenzzuteilung im Allgemeinen 
auf Basis einer Allgemeinzuteilung nach § 55 Abs. 2 TKG. Kommt die Bundesnetzagentur jedoch zu der Erkenntnis, 
dass Frequenzen im Sinne des § 55 Abs. 10 Satz 1 TKG knapp sind, weil die Nachfrage nach Frequenzen das ver-

257 OECD, Spectrum Allocation: Auctions and Comparative Selection Procedures, Economic Arguments, 
DSTI/ICCP/TISP(2000)12/FINAL, vom 13. Dezember 2001, S. 7 ff. 

258 BEREC, BEREC report on practices on spectrum authorization, award procedures and coverage obligations with a view to consider-
ing their suitability to 5G, BoR (18) 235 vom 6. Dezember 2018, S. 6 f. 

259 Janssen, M. u. a., Auctions and Beauty Contests  A Policy Perspective, April 2002, S. vii. 
260 BEREC, BEREC report on practices on spectrum authorization, award procedures and coverage obligations with a view to consider-

ing their suitability to 5G, BoR (18) 235 vom 6. Dezember 2018, S. 5. 
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fügbare Frequenzangebot übersteigt, kann sie ein Vergabeverfahren nach § 61 TKG anordnen. Gemäß § 61 Abs. 1 
Satz 1 TKG „kann“ entweder eine Versteigerung oder ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Dieses 
Auswahlermessen aufseiten der Bundesnetzagentur ist jedoch insofern eingeschränkt, als dass § 61 Abs. 2 Satz 1 
TKG ein Regel-Ausnahme-Verhältnis vorsieht, wonach grundsätzlich eine Versteigerung von Frequenznutzungs-
rechten durchzuführen ist. Nur in Ausnahmefällen, wenn eine Versteigerung nicht geeignet ist, die Regulierungs-
ziele nach § 2 Abs. 2 TKG sicherzustellen, können Frequenzen im Rahmen einer Ausschreibung vergeben wer-
den.261 

223. Neben den beiden derzeit im TKG vorgesehenen Vergabeverfahren wird zudem die Möglichkeit von Fre-
quenzverlängerungen diskutiert. Das BMVI betrachtet eine vorzeitige Verlängerung von Frequenznutzungsrechten 
als einen Weg zur Schließung von Lücken im Mobilfunknetz. Dazu soll auf eine Auktion (oder Ausschreibung) der 
im Jahr 2025 bzw. 2033 frei werdenden Frequenzen aus dem 700-, 800- und 900 MHz-Bereich (Frequenzen, die 
vor allem zur Flächenabdeckung geeignet sind) verzichtet werden, wenn die Mobilfunknetzbetreiber im Gegenzug 
die eingesparten Mittel für den Ausbau in ländlichen Gebieten verwenden. Da jedoch nicht alle vier Mobilfunk-
netzbetreiber über Frequenzen in den genannten Bereichen verfügen, sollen die Unternehmen bei der Nutzung 
der Frequenzen vermehrt kooperieren.262 

3.2.2 Vorteile von Auktionen gegenüber anderen Vergabeverfahren 

224. Ein Vorteil von Auktionen gegenüber anderen Vergabeverfahren liegt darin, dass sie für eine effiziente Zutei-
lung der knappen Frequenzen sorgen. Über die Höhe der Auktionsgebote wird signalisiert, welchen Wert die 
Unternehmen den Frequenzen beimessen. Das Unternehmen, welches aufgrund seines individuellen Geschäfts-
modells, seiner Kostenstruktur und weiteren Faktoren am effizientesten mit den Frequenzen wirtschaften kann, 
hat die höchste Zahlungsbereitschaft und bekommt daher den Zuschlag.263 

225. Gleichzeit haben Auktionen den Vorteil, dass Frequenzen zwischen Unternehmen neu verteilt werden kön-
nen. Ein Überschuss oder Mangel an bestimmten Frequenzen, wie sie sich mitunter aus Unternehmenszusam-
menschlüssen zwischen Mobilfunknetzbetreibern oder früheren Marktzutritten ergeben, können korrigiert wer-
den. Zudem erhalten Neueinsteiger eine Gelegenheit, Frequenzen für den Aufbau eigener Infrastrukturen zu er-
halten. Bei der jüngsten Frequenzauktion war dieser Umstand von Bedeutung. Neben den etablierten Netzbetrei-
bern Telefónica, Deutsche Telekom und Vodafone gab es mit Drillisch einen weiteren Netzbetreiber, der als Neu-
einsteiger Frequenzen sowohl im 2-GHz- als auch im 3,6-GHz-Bereich ersteigern konnte. Damit besteht die Chan-
ce, dass sich nach dem Zusammenschluss von Telefónica und E-Plus im Jahr 2014 wieder ein vierter Netzbetreiber 
auf den deutschen Mobilfunkmärkten etabliert, was sich grundsätzlich positiv auf die Wettbewerbssituation aus-
wirkt.264 Wettbewerbsfähig ist ein Mobilfunkunternehmen nur dann, wenn es seine Dienste flächendeckend an-
bieten kann. Das ist mit dem Aufbau eigener Infrastrukturen erst mit einem Zeitverzug möglich. Insoweit hängt 
eine kurzfristige Verbesserung der Wettbewerbssituation im deutschen Mobilfunk auch davon ab, ob es zu einer 
Vereinbarung über National Roaming zwischen dem Neueinsteiger und mindestens einem der etablierten Anbieter 
kommt. 

226. Zudem können durch Auktionen regulatorische Ziele verlässlicher erreicht werden, weil die Regulierungsbe-
hörde die Frequenznutzung gezielt an konkrete Verpflichtungen, wie z. B. Versorgungsauflagen in einer festgeleg-
ten Höhe, knüpfen kann, deren Einhaltung von der Regulierungsbehörde sodann überwacht werden kann. Im 
Gegensatz dazu können Ausschreibungsverfahren insofern zu ungewollten Ergebnissen führen, als dass die von 
den Unternehmen angebotenen Ausbauleistungen von dem politisch angestrebten Versorgungsgrad abweichen. 

261 Hahn/Hartl/Dorsch in: Scheurle/Mayen, Telekommunikationsgesetz, Kommentar, 3. Auflage 2018, § 61 Rn. 12. 
262 BMVI, Mobilfunkstrategie  5-Punkte-Plan zur Beschleunigung von Planung, Genehmigung und Ausbau von 4G- und 5G-Netzen 

sowie zur Schließung von Mobilfunklücken im 4G-Netz, Berlin, September 2019. 
263 OECD, Spectrum Allocation, a. a. O., S. 11. 
264 Vgl. zur Wettbewerbssituation auf den Mobilfunkmärkten auch Monopolkommission, Sektorgutachten 78, a. a. O., Tz. 20 ff. 
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227. Auktionen sind zudem vorteilhaft mit Blick auf die Transparenz des Vergabeverfahrens. Anders als bei Aus-
schreibungen, bei denen eine Vielzahl von Auswahlkriterien zu berücksichtigen sein können, lassen sich die rein 
monetären Gebote einer Auktion objektiv und nachvollziehbar vergleichen. Eine auf subjektiven Einschätzungen 
beruhende Abwägung zwischen verschiedenen Kriterien wie bei Ausschreibungen ist also nicht notwendig. Im 
Zweifelsfall kann durch die größere Transparenz von Auktionen gegenüber anderen Verfahren daher auch die Kor-
ruptionsgefahr reduziert werden.265 

228. Ein weiterer Faktor, der zumindest aus finanzwissenschaftlicher Sicht für Auktionen spricht, sind die mit Auk-
tionen verbundenen Einnahmen für den öffentlichen Haushalt. Die Versteigerung von Frequenznutzungsrechten 
sollte zwar nicht in der Absicht erfolgen, möglichst hohe Einnahmen für den Staatshaushalt zu generieren; den-
noch können Einnahmen aus Frequenzauktionen einen positiven Beitrag zur Staatsfinanzierung leisten. 

3.2.3 Auktionsergebnis hat keine negativen Folgen für Investitionen und Endkundenpreise 

229. Auktionen werden oftmals dahin gehend beanstandet, dass sie den Unternehmen finanzielle Mittel für not-
wendige Investitionen entziehen und der Ausbau neuer Mobilfunknetze verlangsamen. Zudem seien es letztlich 
die Endkunden, welche durch die zusätzlichen Kosten in Form höherer Preise belastet würden.266 Diese Argumen-
tation kann jedoch insofern nicht überzeugen, als dass derzeit Finanzmittel – auch begünstigt durch die aktuelle 
Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkten – kein Engpass beim Ausbau von Mobilfunknetzen sind. Noch entschei-
dender ist jedoch, dass es sich bei den Auktionsausgaben aus Sicht rational handelnder Unternehmen um irrever-
sible Kosten („Sunk Costs“) handelt, die bereits angefallen sind und nicht rückgängig gemacht werden können.267 

Diese Kosten reduzieren zwar die Gewinne der Unternehmen und müssen langfristig durch zukünftige Umsätze 
gedeckt werden, damit das Unternehmen profitabel wirtschaften kann. Darüber hinaus beeinflussen sie zukünfti-
ge Entscheidungen der Unternehmen zu Investitionen oder Preise jedoch nur insofern, als dass Unternehmen zur 
Finanzierung von Investitionen einbehaltene Gewinne gegenüber Fremdkapital bevorzugen. Entsprechend findet 
der Ausbau der Mobilfunknetze vor dem Hintergrund der zu erfüllenden Versorgungsauflagen und in weiten Teilen 
unabhängig von vergangenen Frequenzauktionen dort statt, wo er wirtschaftlich profitabel ist. Ein hohes Auk-
tionsergebnis verlangsamt den Ausbau daher ebenso wenig, wie ein niedriges Auktionsergebnis den Ausbau be-
schleunigen würde.268 

230. Auch die Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Frequenzauktionen in Deutschland deuten nicht darauf hin, 
dass die durchgeführten Auktionen den Ausbau von Mobilfunknetzen beeinträchtigt hätten. Die Bundesnetzagen-
tur führt in ihrer Entscheidung vom Mai 2018 aus, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass Netzbetreiber 
aufgrund von höheren Frequenzausgaben weniger in den Netzausbau investiert haben als Unternehmen mit nied-
rigeren Zahlungsverpflichtungen. Zudem weist sie darauf hin, dass die Zahlungsverpflichtungen aus Vergabeverfah-
ren eine eher untergeordnete Rolle im Vergleich zu den auf Mobilfunkmärkten erzielten Umsätzen spielen. Bezo-
gen auf die letzten acht Jahre stehen den Kosten aus zwei Auktionen in Höhe von insgesamt EUR 9,4 Mrd. ein 
Gesamtumsatz von mehr als EUR 200 Mrd. gegenüber.269 

231. Aus diesen Gründen ist es auch nicht richtig, dass ein hohes Auktionsergebnis automatisch zu Mehrbelastun-
gen aufseiten der Endkunden führen. Zwar müssen den gezahlten Auktionspreisen entsprechende Erlöse auf Vor-

265 OECD, Spectrum Allocation, a. a. O., S. 12. 
266 Hofer, J., Telefónica-Chef erbost über Frequenz-Auktion, Handelsblatt Online vom 23. Mai 2019. 
267 Kwerel, E., Federal Communications Commission, 2000, Spectrum Auctions Do Not Raise the Price of Wireless Services: Theory 

and Evidence, available at: http://wireless.fcc.gov/auctions/data/papersAndStudies/SpectrumAuctionsDoNotRaisePrices.pdf. 
Wolfstetter, E., 2001, The Swiss UMITS Spectrum Auction Flop: Bad Luck or Bad Design?, https://www2.wiwi.hu-
berlin.de/institute/wt1/research/2001/swiss_umts_flop.pdf. 

268 Wambach, A./Gretschko, V., Die 5G-Auktion hatte „gravierende Schwächen“, Wirtschaftswoche vom 29. Juni 2019. 
269 BNetzA, Entscheidung der Präsidentenkammer vom 26. November 2018 über die Festlegung und Regeln im Einzelnen (Vergabere-

geln) und über die Festlegungen und Regelungen für die Durchführung des Verfahrens (Auktionsregeln) zur Vergabe von Frequen-
zen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz, Rn. 295 ff. 
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leistungs- und Endkundenebene gegenüberstehen, um am Markt dauerhaft profitabel agieren zu können. Den-
noch werden Mobilfunkunternehmen ihre Preise in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage stets so setzen, dass 
ihre Gewinne maximiert werden. 

232. Abbildung 3.7 stellt den Zusammenhang zwischen den monatlichen Preisen für ein Gigabyte Mobilfunkdaten 
und den Erlösen früherer Auktionen gemessen in Preisen pro MHz und Einwohner für eine Gruppe einkommens-
starker europäischer Länder dar. Zwar ist der Preis für mobiles Datenvolumen in Ländern mit hohen Auktions-
ergebnissen tendenziell höher als in Ländern mit niedrigen Auktionsergebnissen. Die empirische Untersuchung 
erlaubt jedoch keine über die Betrachtung der Korrelation hinausgehende Aussage dazu, ob hohe Auktionsergeb-
nisse tatsächlich die Ursache für vergleichsweise hohe Endkundenpreise sind. Im Gegenteil, es ist eher zu erwar-
ten, dass die erzielbaren Endkundenpreise das Auktionsergebnis beeinflusst haben und nicht umgekehrt. Die Aus-
sicht auf hohe Endkundenumsätze sollte sich positiv auf die Zahlungsbereitschaft in der Auktion ausgewirkt haben. 
Dieser Logik folgend sind die vergangenen Auktionsergebnisse in Deutschland gemessen an den erzielten Endkun-
denpreisen also sogar vergleichsweise niedrig gewesen. 

Abbildung 3.7: Zusammenhang zwischen Mobilfunkpreisen und Auktionserlösen in ausgewählten einkom-
mensstarken Ländern 

Quelle: NERA Economic Consulting in GSMA 2018, Effective Spectrum Pricing in Europe, S. 15; Abbildung durch GSMA bereitgestellt 

3.2.4 Erlöse der „5G-Auktion“ waren nicht unverhältnismäßig hoch 

233. Als weiterer potenzieller Nachteil von Auktionen wird genannt, dass Unternehmen gezwungen sein können, 
höher zu bieten als es der Wert der Frequenzen rechtfertigt. Zu einem solchen „Überbieten“ könne es z. B. dann 
kommen, wenn etablierte Mobilfunknetzbetreiber nicht nur den Wert der zu ersteigernden Frequenzen, sondern 
auch die Kosten einer nicht erfolgreichen Auktionsteilnahme berücksichtigen müssen. Wenn etwa bestimmte, 
schwer substituierbare Frequenzen die Voraussetzung für den Aufbau neuer Mobilfunknetze seien, könne das 
Nichtersteigern dieser Frequenzen im Extremfall den Marktaustritt eines etablierten Netzbetreibers nach sich 
ziehen. In so einem Fall könne sich also ein etablierter Netzbetreiber veranlasst sehen, Gebote oberhalb der mit 
den Frequenzen zu erwartenden Erträge abzugeben.270 

234. Auch im Nachgang zur „5G-Auktion“ wurde das Auktionsergebnis als zu hoch kritisiert. Insgesamt zahlten die 
vier bietenden Unternehmen rund EUR 6,55 Mrd. für alle 41 Frequenzblöcke. Fast EUR 4,18 Mrd. entfielen auf die 

270 OECD, Spectrum Allocation, a. a. O., S. 13. 
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300 MHz des 3,6-GHz-Bereichs, während etwas mehr als EUR 2,37 Mrd. für die 2 x 60 MHz des 2-GHz-Bereichs 
gezahlt wurden. Dies entspricht in Abhängigkeit von den jeweils ersteigerten Frequenzmengen und Gebotshöhen 
einer Belastung zwischen knapp EUR 1,1 Mrd. und EUR 2,2 Mrd. pro Netzbetreiber.271 Der internationale Vergleich 
zeigt allerdings, dass die Auktionsergebnisse auf einem eher moderaten Niveau liegen. 

235. Die nachfolgenden Abbildungen stellen die Auktionsergebnisse im 2-GHz- und 3,6-GHz-Bereich in ausgewähl-
ten Ländern dar. Bei grenzüberschreitenden Vergleichen ist zu berücksichtigen, dass sich die jeweiligen Auktionen 
hinsichtlich wichtiger Faktoren wie dem zu versteigernden Frequenzspektrum, den Frequenzmengen, den Laufzei-
ten der Nutzungsrechte und dem Zeitpunkt der Auktion unterscheiden können. Weitere wichtige Einflussfaktoren 
sind die Anzahl der bietenden Unternehmen, die Nutzungsauflagen und das Auktionsdesign. Um die unterschiedli-
chen Ergebnisse besser vergleichbar zu machen, wurden der durchschnittliche Preis pro MHz und Einwohner be-
rechnet und um die unterschiedlichen Zahlungszeitpunkte und Laufzeiten korrigiert. 

236. Für die Auktionsergebnisse im 2-GHz-Bereich (Abbildung 3.8) zeigt sich, dass sie in Deutschland mit durch-
schnittlich EUR 0,16 bzw. EUR 0,26 pro MHz und Einwohner höher ausgefallen sind, als in der Slowakei und Island. 
In Thailand, Australien und der Türkei wurden Frequenzen des 2-GHz-Bereichs hingegen zum selben oder höheren 
Preisen versteigert. Eine Versteigerung anderer Frequenzen im 2-GHz-Band in Deutschland im Jahr 2010 liegt mit 
einem durchschnittlichen Preis von EUR/MHz/Einwohner 0,14 ebenfalls im mittleren Bereich des Vergleichs, aber 
unterhalb der Auktionsergebnisse von 2019. 

Abbildung 3.8: Vergleich von Auktionserlösen im 2-GHz-Bereich 

Quelle: 1&1 Drillisch, Unternehmenspräsentation 5G Rationale, 2019 

Anmerkung: Interne Benchmark von 1&1 Drillisch; alle Preise in Gegenwerte von 2019 und Lizenzen mit 20 Jahren Laufzeit umge-
rechnet; deutsches 2 GHz Spektrum (ab 2026 verfügbar) an Zahlung im Jahr 2024 angepasst 

237. Ein ähnliches Bild zeigt sich im internationalen Vergleich der Auktionsergebnisse für Frequenzen des 3,6-GHz-
Bereichs (Abbildung 3.9). Mit EUR 0,17 pro MHz und Einwohner liegt das deutsche Auktionsergebnis zwar ober-
halb des Durchschnitts der Vergleichsgruppe (EUR 0,13), aber dennoch unterhalb dessen was etwa in Italien (EUR 
0,28) oder Australien (EUR 0,29) gezahlt wurde. Deutlich weniger wurde hingegen in Ländern wie Tschechien, 
Irland und Österreich gezahlt, wo das Auktionsergebnis teilweise deutlich unterhalb von EUR 0,10 pro MHz und 
Einwohner lag. 

271 BNetzA, Pressemitteilung vom 12. Juni 2019. 
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238. Mit ursächlich für die recht unterschiedlichen Auktionserlösen dürften die spezifischen Rahmenbedingungen 
der jeweiligen Auktionen und insbesondere das Verhältnis von verfügbarem Frequenzspektrum zur Anzahl der 
bietenden Unternehmen gewesen sein. So standen etwa in Finnland insgesamt 390 MHz im Bereich von 3,4 GHz 
bis 3,8 GHz für drei Mobilfunknetzbetreiber bereit. Die große Menge an Frequenzspektrum führte zu einem ver-
gleichsweise niedrigen Preis von EUR 0,04 pro MHz und Einwohner.272 

239. Im Gegensatz dazu wurden in Italien nur 200 MHz Spektrum zwischen 3,6 GHz und 3,8 GHz an fünf interes-
sierte Unternehmen versteigert.273 Damit stand mit rechnerisch 40 MHz pro Mobilfunknetzbetreiber deutlich we-
niger Frequenzspektrum zur Verfügung als in Finnland (130 MHz) oder Deutschland (75 MHz). Darüber hinaus 
wurde das verfügbare Spektrum in vier ungleiche Frequenzblöcke von zweimal 80 MHz und zweimal 20 MHz auf-
geteilt. Somit hatten nur zwei Unternehmen die Möglichkeit, eine für ein breites Angebot von 5G-Anwendungen 
ausreichende Menge an Frequenzen zu ersteigern.274 

Abbildung 3.9: Vergleich von Auktionserlösen im 3,6-GHz-Bereich 

Quelle: 1&1 Drillisch, Unternehmenspräsentation 5G Rationale, 2019 

Anmerkung: Interne Benchmark von 1&1 Drillisch; alle Preise in Gegenwerte von 2019 und Lizenzen mit 20 Jahren Laufzeit umge-
rechnet 

240. Vor dem Hintergrund führte die in Deutschland durchgeführte Versteigerung, in der 300 MHz zwischen vier 
Mobilfunknetzbetreibern aufzuteilen waren, zu einem Auktionsergebnis im mittleren Bereich. Dieses Ergebnis 
wurde nicht zuletzt dadurch beeinflusst, dass das verfügbare Spektrum im 3,6-GHz-Bereich nicht ausreichte, um 
vier Netzbetreibern die für künftige 5G-Anwendungen empfohlene Frequenzmenge von 80 MHz bis 100 MHz zu 
ermöglichen.275 

3.2.5 Frequenzauflagen mit Augenmaß wählen 

241. Die an die Frequenzvergabe geknüpften und von den Mobilfunknetzbetreibern zu erfüllenden Versorgungs-
auflagen sind der wichtigste Hebel des Staates, den Ausbau von Mobilfunknetzen zu beeinflussen. Entsprechend 
hoch können im Vorfeld von Auktionen die Forderungen nach möglichst umfassenden Versorgungsauflagen ausfal-

272 Analysys Mason, https://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/value-of-spectrum-quarterly-Jan2019/. 
273 5G Observatory, https://5gobservatory.eu/italian-5g-spectrum-auction-2/. 
274 Analysys Mason, https://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/value-of-spectrum-quarterly-Jan2019/. 
275 GSMA, 5G Spectrum, GSMA Public Policy Position, Juli 2019, S. 2.  
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len. Eine mögliche Folge zu hoher Auflagen kann darin bestehen, dass aus Sicht der Mobilfunknetzbetreiber die 
mit der Auflagenerfüllung einhergehenden Kosten den Wert der zu versteigernden Frequenzen übersteigen. Da 
diese Differenz typischerweise nicht durch staatliche Zahlungen an die Unternehmen ausgeglichen wird, ist es 
möglich, dass eine Auktion scheitert und Frequenzen nicht ersteigert werden. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
sinnvoll, dass die Versorgungsauflagen losgelöst von politischen Maximalforderungen durch eine unabhängige 
Regulierungsbehörde und in Abwägung aller relevanten Regulierungsziele des TKG festgelegt werden. 

242. Derzeit setzen die Mobilfunknetzbetreiber die Versorgungsauflagen aus der Frequenzvergabe des Jahres 
2015 um. Demnach sind sie verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2019 jeweils 98 Prozent der Haushalte im Bundes-
gebiet und mindestens 97 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit Downloadgeschwindigkeiten von 50 
Mbit/s im Antennensektor zu versorgen. Dadurch sollen nutzerbezogene Übertragungsraten von 10 Mbit/s im 
Download erreicht werden.276 Zudem wurden den Netzbetreibern auferlegt, Hauptverkehrswege, d. h. Bundes-
autobahnen und ICE-Strecken, vollständig zu versorgen, soweit dies rechtlich und tatsächlich möglich ist.277 

243. Weitere Versorgungsverpflichtungen wurden den Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2019 im Rahmen der Ver-
gabe von Frequenzen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz auferlegt: 

• Bis Ende 2022 sind mindestens 98 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland sowie alle Bundesauto-
bahnen und wichtige Bundesstraßen, Schienen- und Wasserwege mit mindestens 100 Mbit/s im Down-
load im Antennensektor zu versorgen. 

• Bis Ende 2024 sind die weniger wichtigen Bundes-, Landes- und Staatsstraßen sowie Schienen- und Was-
serwege mit mindestens 50 Mbit/s zu erschließen. 

• Außerdem sind 1.000 „5G-Basistationen“ und 500 Basisstationen mit mindestens 100 Mbit/s in unversorg-
ten Gebieten in Betrieb zu nehmen. 

Abweichende Versorgungsverpflichtungen gelten für den Neueinsteiger: 

• Bis Ende 2023 müssen mindestens 25 Prozent der Haushalte und bis Ende 2025 mindestens 50 Prozent 
der Haushalte versorgt sowie 1.000 „5G-Basisstationen“ errichten werden, soweit 3,6-GHz-Frequenzen 
erworben wurden. 

244. In Bezug auf die Ausbauverpflichtungen zu den Verkehrswegen gilt, dass nicht jeder Netzbetreiber die Aufla-
gen durch den Ausbau eigener Infrastrukturen erfüllen muss. Stattdessen kann die Versorgung etwa auch auf Basis 
von Roamingvereinbarungen oder Infrastruktur-Sharing erreicht werden. 

245. Die Bundesnetzagentur ist mit den von ihr festgelegten Versorgungsauflagen teilweise unter den politischen 
Forderungen geblieben. Beispielsweise hatte der Beirat der Bundesnetzagentur gefordert, dass bis Ende 2025 eine 
haushaltsbezogene Abdeckung von 98 Prozent im gesamten Bundesgebiet und allen Bundesländern mit 300 
Mbit/s sicherzustellen sei.278 Auch Vertreter der Bundesregierung sprachen sich für einen lückenlosen 5G-Ausbau 
aus, um der Entstehung eines „digitalen Flickenteppichs“ entgegenzuwirken.279 In ihrer Entscheidung hat die Regu-
lierungsbehörde Verpflichtungen danach bewertet, ob sie geeignet, erforderlich und angemessen sind, um die 

276 BNetzA, Entscheidung der Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen vom 28. Januar 2015 zur Anordnung und Wahl des Verfahrens sowie über die Festlegungen und Regeln im Einzelnen 
(Vergaberegeln) und über die Festlegungen und Regelungen für die Durchführung des Verfahrens (Auktionsregeln) zur Vergabe 
von Frequenzen in den Bereichen 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz sowie weiterer Frequenzen im Bereich 1452 – 1492 MHz für den 
drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten vom 28. Januar 2015, Rn 667. Auf eine Auferlegung einer 
ebenfalls diskutierten Mindestübertragungsrate von 10 Mbit/s im Downlink je Teilnehmer wurde abgesehen, weil sich eine solche 
Auflage technisch nur schwer garantieren ließe. So können verschiedenen Faktoren, wie die Anzahl der Nutzer in einer Funkzelle 
oder die Witterungsverhältnisse die Übertragungsraten beeinflussen. 

277 Ebenda, Rn. 664. 
278 Beschluss des Beirates der Bundesnetzagentur vom 25. Juni 2018, S. 8. 
279 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/5g-netzbetreiber-politik-101.html. 
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Regulierungsziele des § 2 Abs. 2 TKG zu erreichen. Demnach sind Versorgungsauflagen transparent und diskrimi-
nierungsfrei zu gestalten und unter anderem dann als nicht mehr angemessen zu bewerten, je weiter sie die 
Unternehmen zu einer Frequenznutzung verpflichten, die nicht mehr aus unternehmerischem Kalkül erfolgen 
würde und sich einer Universaldienstverpflichtung annähert.280 

3.2.6 Zwischenfazit: Frequenzen bei Knappheit weiter versteigern 

246. Die vorangegangene Betrachtung hat gezeigt, dass bei Frequenzknappheit die Auktion das am besten geeig-
nete Verfahren ist, Nutzungsrechte den Unternehmen zuzuteilen. Die Gebote der Unternehmen dienen dabei als 
zentrales Zuteilungskriterium und spiegeln in ihrer Höhe die von den Unternehmen erwarteten zukünftigen Ge-
winne wider. Demgegenüber ist nicht davon auszugehen, dass sich vermeintlich hohe Frequenzausgaben negativ 
auf den Ausbau von Mobilfunknetzen oder gar Endkundenpreise auswirken. Bei Frequenzausgaben handelt es sich 
um irreversible Fixkosten, die zwar grundsätzlich durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden müssen, darü-
ber hinaus aber nur indirekt über die Finanzierungskonditionen die Höhe der Endkundenpreise oder den Ausbau 
der Mobilfunkinfrastrukturen beeinflussen. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld sollten diese Einflüsse überschaubar 
sein. 

247. Gleichzeitig haben Auktionen den wichtigen Vorteil, dass die verfügbaren Frequenzen zwischen Unterneh-
men neu verteilt werden können. Ein Überschuss oder Mangel an bestimmten Frequenzen, wie sie sich mitunter 
aus Unternehmenszusammenschlüssen zwischen Mobilfunknetzbetreibern oder früheren Marktzutritten ergeben, 
können so korrigiert werden, was zu einer effizienten Frequenznutzung beiträgt. Zudem erhalten Neueinsteiger 
die Möglichkeit, Frequenzen für den Aufbau eigener Infrastrukturen zu bekommen. Beispielsweise gab es bei der 
jüngsten „5G-Frequenzauktion“ neben den etablierten Netzbetreibern mit Drillisch ein weiteres Unternehmen, 
das als Neueinsteiger Frequenzen im 2-GHz- und 3,6-GHz-Bereich ersteigern konnte. Dies spricht klar gegen eine 
von der Bundesregierung erwogene Verlängerung von Frequenznutzungsrechten, bei der auslaufende Nutzungs-
rechte ohne Versteigerung verlängert werden sollen. 

248. Augenmaß ist hingegen bei der Festlegung von Versorgungsauflagen gefordert. Es besteht die Gefahr, dass es 
bei zu hohen Auflagen entweder nicht zu einem erfolgreichen Auktionsverlauf kommt, weil die mit den Auflagen 
verbundenen Kosten den Wert der Frequenzen übersteigen oder die Unternehmen durch zu hohe Auflagen ge-
zwungen werden, die Grenzen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu überschreiten. Dies spricht auch dafür, 
die politische Einflussnahme auf die Vergabeverfahren zu begrenzen. Zwar ist es der Politik, etwa mit Blick auf 
gleiche Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Gebieten, grundsätzlich überlassen, auch hohe Ziele an 
die flächendeckende Versorgung mit Mobilfunkdiensten zu formulieren. Jedoch sollten diese Ziele nicht alleine 
durch das Setzen von Auflagen im Rahmen von Frequenzauktionen verfolgt werden, da hierbei die Grenzen des 
privatwirtschaftlich darstellbaren Ausbaus überschritten werden können. Stattdessen sollte versucht werden, die 
Rahmenbedingungen für den privatwirtschaftlichen Ausbau weiter zu verbessern. Zudem kann in Gebieten, in 
denen auf absehbare Zeit kein privatwirtschaftlicher Ausbau stattfinden wird, der Ausbau von Mobilfunkinfrastruk-
turen beihilferechtskonform mit staatlichen Mittel gefördert werden (vgl. nachfolgende Abschnitte). 

3.3 Infrastruktur-Sharing im Mobilfunk 

249. Ein Instrument zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung ist die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen 
(Infrastruktur-Sharing). In Deutschland werden die Planung und der Ausbau von Mobilfunknetzen im Rahmen der 
frequenzregulatorischen Versorgungsauflagen durch die jeweiligen Netzbetreiber gesteuert und erfolgen primär 
auf Basis ökonomischer Überlegungen. Dabei ist die Qualität der Mobilfunknetze wichtiges Differenzierungsmerk-
male im Wettbewerb der Anbieter. Vor diesem Hintergrund ist die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen eher 
ein Nebenergebnis des wettbewerblich getriebenen Netzausbaus. Eine umfassende Koordinierung des Netzaus-

280 BNetzA, Entscheidung der Präsidentenkammer vom 26. November 2018 über die Festlegung und Regeln im Einzelnen (Vergabere-
geln) und über die Festlegungen und Regelungen für die Durchführung des Verfahrens (Auktionsregeln) zur Vergabe von Frequen-
zen in den Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz, Rn. 222 ff. 
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baus findet daher nicht statt und wäre insofern aus wettbewerblicher Sicht auch nicht wünschenswert. Darüber 
hinaus können auch Kooperationen für Netzbetreiber Kosten, etwa in Form komplexer Verhandlungen verursa-
chen, die gegen mögliche Vorteile abzuwägen sind. 

250. Ein wichtiger Treiber für Infrastruktur-Sharing sind Kosteneinsparungen. Insbesondere in schwer erschließba-
ren Gebieten kann es vorteilhaft sein, Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen statt Kapazitäten zu duplizieren. Dies 
dürfte zumindest perspektivisch auch für den Aufbau vergleichsweiser kostenintensiver 5G-Netze gelten. 281 282 

251. Ein weiterer Anlass kann der Markteintritt eines neuen Mobilfunknetzbetreibers sein. Da der Aufbau eigener 
Infrastrukturen Zeit benötigt, kann durch entsprechende Kooperationsvereinbarungen ein flächendeckendes An-
gebot schneller bereitgestellt werden. Solche Kooperationen sind typischerweise zeitlich begrenzt und enden mit 
der Fertigstellung eigener Infrastrukturen durch den Marktneuling. 

252. In bestimmten Fällen können auch Versorgungsauflagen aus Frequenzvergabeverfahren Kooperationen be-
günstigen. Werden beispielsweise sämtliche Mobilfunknetzbetreiber verpflichtet, spezifische Gebiete in einer 
festgelegten Qualität zu versorgen, fällt die Möglichkeit zur wettbewerblichen Differenzierung in diesen Gebieten 
weg. Dadurch werden Kooperationen aus Sicht der Netzbetreiber attraktiver.283 

3.3.1 Kooperationsformen im Mobilfunk 

253. Im Mobilfunk gibt es verschiedene Kooperationsformen mit unterschiedlichen Implikationen für die wettbe-
werbliche Beurteilung. Diese lassen sich einer der folgenden Kategorien zuordnen.284 

• Passives Infrastruktur-Sharing 

Beim passiven Infrastruktur-Sharing nutzen zwei oder mehr Netzbetreiber passive Netzwerkelemente ge-
meinsam. Als passive Netzwerkelemente gelten solche, die nicht an der Übertragung von Telekommunika-
tionssignalen beteiligt sind. Hierzu zählt etwa die gemeinsame Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Mas-
ten, Stromversorgung und Kühlsystemen. Kooperationsformen werden entsprechend als Site Sharing, Mast 
Sharing usw. bezeichnet. 

• Aktives Infrastruktur-Sharing 

Zwei oder mehr Netzbetreiber nutzen aktive Netzkomponenten zusammen. Hierbei handelt es sich um Be-
standteile von Mobilfunknetzen, die an der Signalübertragung beteiligt sind. Beispiele hierfür sind Sender, 
Empfänger und Verstärker. Eine wichtige Variante des Active Sharings ist das Radio Access Network (RAN) 
Sharing. Beim RAN Sharing nutzen zwei oder mehr Netzbetreiber dasselbe Zugangsnetz, also den Teil des 
Netzes, der nah am Kunden ist (letzte Meile), während jeder Netzbetreiber weiterhin sein eigenen Kernnetz 
betreibt. 

RAN Sharing ist mit und ohne gemeinsame Nutzung von Frequenzen möglich. Eine Form des RAN Sharings, 
bei dem nur Geräte, aber keine Frequenzen geteilt werden, wird als Multi-Operator Radio Access Network 

281 Um anspruchsvolle 5G-Anwendungen zu ermöglichen, werden zunehmend Frequenzen aus höheren Frequenzbereichen zum 
Einsatz kommen, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften jedoch geringere Reichweiten haben und somit nur kleinere 
Gebiete abdecken können. Damit 5G-Dienste dennoch flächendeckend genutzt werden können, müssen die Mobilfunknetze 
durch zusätzliche Mobilfunkstandorte verdichtet werden. Zudem sollen etwa an stark frequentierten Plätzen wie Fußgängerzonen 
sogenannte Kleinzellen (Small Cells) für zusätzliche Kapazitäten sorgen. https://www.telekom.de/unterwegs/was-ist-5g/5g-
mobilfunk. 

282 Zu dieser Einschätzung kommt auch eine Mehrzahl der europäischen Regulierungsbehörden. BEREC, BEREC Report on Infrastruc-
ture Sharing, BoR (18) 116 vom 14. Juni 2018, S. 21 ff. sowie Nett, L./Sörries, B., Infrastruktur-Sharing und 5G: Anforderungen an 
Regulierung, neue wettbewerbliche Konstellationen, WIK Diskussionsbeitrag Nr. 443, Juli 2019. 

283 Ein Beispiel hierfür sind die Verpflichtungen zur Versorgung von Verkehrswegen aus der Frequenzauktion 2019. 
284 BEREC, BEREC Common Position on Mobile Infrastructure Sharing, BoR (19) 110 vom 13. Juni 2019, S. 11 ff.; Neumann, K.-H. u. a., 

Network Sharing im Mobilfunk und Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz in der Schweiz, Studie für das Bundesamt für Kommunikation 
und die Eidgenössische Kommunikationskommission vom 29. August 2016, S. 24 ff. 
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(MORAN) Sharing bezeichnet. Demgegenüber werden beim Multi-Operator Core Network (MOCN) Sharing 
alle Elemente des RAN einschließlich der Frequenzen gemeinsam genutzt. 

• Roaming 

Auch Roaming wird als eine Form von gemeinsamer Infrastrukturnutzung gesehen.285 Durch Roaming wird 
Endkunden die Nutzung von Mobilfunknetzen anderer Betreiber außerhalb des Versorgungsgebietes des 
eigenen Netzbetreibers ermöglicht, indem der Mobilfunkverkehr über das Netz des anderen Betreibers 
transportiert wird. In gewisser Weise nutzen also mehrere Netzbetreiber die Frequenzen und Infrastruktur 
eines Anbieters für die Versorgung ihrer Kunden gemeinsam. Je nach geografischer Ausdehnung des 
Roaminggebietes spricht man von nationalem, regionalem oder lokalem Roaming. 

• Frequenz-Pooling 

Eine gemeinsame Nutzung von Frequenzen wird als Frequenz-Pooling bezeichnet.286 Hierdurch können die 
in einer Funkzelle verfügbaren Kapazitäten vergrößert werden, was es ermöglicht, den Nutzern Dienste mit 
höherem Bandbreitenbedarf bereitzustellen. 

3.3.2 Mobilfunkkooperationen in der Praxis 

254. In der Praxis können verschiedene Formen der gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen beobachtet wer-
den. In Deutschland wird Infrastruktur-Sharing bereits seit Vergabe der GSM-Lizenzen im Jahr 1990 diskutiert.287 

Auch wenn die Regelungen grundsätzlich symmetrisch ausgestaltet waren, war es insbesondere Marktneuling 
Vodafone (damals Mannesmann), dem Zugang zu den Antennenstandorten des Incumbents Deutsche Telekom 
gewährt werden sollte. Im Jahr 1996 gliederte die Deutsche Telekom ihre Funkstandorte inklusive der Türme und 
Masten in eine Tochtergesellschaft aus, die Deutsche Funkturm GmbH. Diese vermietet Standorte und Antennen-
positionen auch an andere Mobilfunknetzbetreiber. 

255. Die BNetzA hat weitergehende Regelungen zum Network Sharing im Rahmen der UMTS-Vergabe 2001 in 
einem Thesenpapier formuliert.288 Im Wesentlichen wurde darin festgehalten, dass die gemeinsame Nutzung i) 
passiver Infrastruktur grundsätzlich zulässig sei, ii) aktiver Netzkomponenten nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen zulässig sei und iii) die gemeinsame Nutzung des Kernnetzes nicht zulässig sei, da dies zu Frequenzpooling 
führe. 

256. Zwischen 1999 und 2009 gab es in Deutschland zudem mehrere Netzkooperationen zwischen O2 (damals 
VIAG Interkom) und der Deutschen Telekom. Die von der BNetzA genehmigten Kooperationen betrafen zunächst 
das 2G- und später auch das 3G-Netz und umfassten Infrastruktur Sharing und Roaming-Vereinbarungen. Die im 
Jahr 2001 getroffene Vereinbarung wurde insbesondere wegen der Regelungen zum Roaming von der Europäi-
schen Kommission beanstandet.289 

257. Im Zusammenhang mit der Vergabe von Frequenzen im 800-MHz-Bereich hat die BNetzA 2010 ihre Ansich-
ten zum Network Sharing in einem Eckpunktepapier weiterentwickelt.290 Danach wurde die gemeinsame Nutzung 

285 OECD, Wireless Market Structures and Network Sharing, OECD Digital Economy Papers, No. 243, 2014, S. 63 ff.; Neumann, K.-H. 
u. a., Network Sharing im Mobilfunk und Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz in der Schweiz, a. a. O., S. 40 ff. 

286 Nett, L./Sörries, B., Infrastruktur-Sharing und 5G: Anforderungen an Regulierung, neue wettbewerbliche Konstellationen, a. a. O., 
S. 17 f. 

287 Dazu ausführlich WIK-Consult, Network Sharing im Mobilfunk und Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz in der Schweiz, Studie für das 
Bundesamt für Kommunikation und die Eidgenössische Kommunikationskommission vom 29. August 2016, S. 66 ff. 

288 BNetzA, Gemeinsame Nutzung von Funknetzinfrastrukturen und Frequenzressourcen, 2010. 
289 European Commission (2004): Commission Decision of 16 July 2003 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and 

Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Germany: Network Sharing Rahmenvertrag, 
C(2003) 2432). 

290 BNetzA, Gemeinsame Nutzung von Funknetzinfrastrukturen und Frequenzressourcen, 2010. 
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passiver Infrastruktur genehmigungsfrei möglich. Weiterführende Kooperationen einschließlich der gemeinsamen 
Nutzung von Frequenzen sollten im Einzelfall geprüft werden. Trotz der neuen Möglichkeiten zum Infrastruktur-
Sharing gab es am Markt keine spezifischen Vereinbarungen zur Nutzung der 800-MHz-Frequenzen. 

258. In der nachfolgenden Tabelle werden aktuelle Kooperationen zwischen Mobilfunknetzbetreibern in weiteren 
ausgewählten Ländern dargestellt. 

Tabelle 3.3: Gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen in ausgewählten Ländern 

Land Art Technologie Sharing Partner Details 

Schweden RAN 
Sharing 

LTE (4G) Telenor / Tele2. Net4Mobility betreibt die gemeinsame 4G
Netzinfrastrutur von Telenor und Tele2. 

Schweden RAN  
Sharing 

UMTS (3G) Telia / Tele2. Svenska UMTS Nät AB (SUNAB) betreibt die gemeinsame 
3G-Netzinfrastruktur von Telia und Tele2. 

Schweden RAN  
Sharing 

UMTS (3G) Telenor / Hi3G 3GIS betreibt die gemeinsame 3G-Netzinfrastruktur von 
Telenor und Hi3G (3). 

Polen Mast  
Sharing 

UMTS (3G), 
LTE (4G) 

T-Mobile / 
Orange 

Gemeinsame genutzte Netzinfrastruktur. 

Spanien National 
Roaming 

GSM (2G), 
UMTS (3G), 
LTE (4G) 

Yoigo / Orange Yoigo besitzt eigene 2G/3G/4G-Lizenzen, hat aber nur in 
Ballungsgebieten eigene Infrastruktur. Außerhalb der 
eigenen Versorgungsgebiete existiert ein ‚National 
Roaming‘ Abkommen mit Orange (France Telekom). 

Italien National 
Roaming 

GSM (2G), 
UMTS (3G), 
LTE (4G) 

Iliad, WindTre Iliad als neuer Marktteilnehmer hat sowohl die Möglich-
keit zum Erwerb von Standorten erhalten, die nach dem 
Zusammenschluss von Wind und Tre abgegeben werden 
mussten, als auch ein ‚National Roaming‘ Abkommen mit 
dem vereinigten Netz für 5 Jahre. 

Großbritan-
nien 

Mast  
Sharing 

Alle Vodafone / O2 Im „Beacon“-Projekt haben sich die beiden Betreiber das 
Versorgungsgebiet in zwei Hälften geteilt. In jeder Hälfte 
ist ein Betreiber für Ausbau und Wartung der gemeinsam 
genutzten Infrastruktur verantwortlich. Das Spektrum ist 
komplett getrennt. 

Österreich National 
Roaming 

GSM (2G), 
UMTS (3G) 

Drei, T-Mobile Drei nutzt das 2G-Netz von T-Mobile und T-Mobile nutzt 
das 3G-Netz von Drei. 

Australien National 
Roaming 

UMTS (3G), 
LTE (4G) 

Optus / Voda-
fone Hutchison 
Australia (VHA) 

Es existiert kommerzielles National Roaming im kleinen 
Maßstab. Forderung von VHA nach gesetzlich verpflich-
tendem National Roaming mit Telstra bislang erfolglos. 

Quelle: eigene Darstellung nach P3 communications GmbH, Studie – 5G National Roaming vom 10. Dezember 2018, S. 11 

3.3.3 Rechtlicher Rahmen zur Bewertung von Kooperationen im Mobilfunk 

259. Den Möglichkeiten der Mobilfunknetzbetreiber zur gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen sind gewisse 
regulatorische und wettbewerbsrechtliche Grenzen gesetzt. Die Bundesnetzagentur als zuständige Regulierungs-
behörde hat ihre Einschätzung dazu in einem Thesenpapier zusammengefasst.291 Darin geht sie davon aus, dass 

291 BNetzA, Thesenpapier „Gemeinsame Nutzung von Funknetzinfrastrukturen und Frequenzressourcen“, undatiert; 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Fr 
equenzen/Entscheidungen/InfrastructureSharing.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 
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bestimmte Formen der gemeinsamen Infrastrukturnutzung keine wettbewerblich relevanten Auswirkungen haben 
und damit grundsätzlich zulässig sind und keiner weiteren Genehmigung bedürfen. Hierzu gehören das sogenann-
te Site Sharing, das die gemeinsame Nutzung von Grundstücken, Masten, Antennen und Kabeln umfasst, ebenso 
wie die gemeinsame Nutzung sogenannter Site Support Cabinets (SSC)292 und unter bestimmten Voraussetzungen 
das Radio Access Networks Sharing (RAN-Sharing). Darüber hinausgehende gemeinsame Nutzungen von Infra-
strukturen und Frequenzressourcen können nach Ansicht der Bundesnetzagentur hingegen nicht generell zugelas-
sen werden, sondern bedürfen einer Einzelfallprüfung durch die Bundesnetzagentur und falls erforderlich der 
zuständigen Kartellbehörde. 

260. Durch die Umsetzung des Europäischen Kodex für Elektronische Kommunikation (EKEK) werden zukünftig 
neue Möglichkeiten geschaffen, Mobilfunkunternehmen zur gemeinsamen Nutzung von aktiven und passiven 
Infrastrukturen sowie zu lokalem Roaming zu verpflichten.  

· Nach Art. 47 Abs. 2 EKEK sollen nationale Regulierungsbehörden im Rahmen von Frequenzvergaben dafür 
sorgen können, dass i) passive und aktive Infrastrukturen sowie Frequenzen gemeinsam genutzt werden, 
ii) kommerzielle Roamingzugangsvereinbarungen geschlossen werden und iii) Infrastrukturen gemeinsam 
ausgebaut werden. 

· Laut Art. 52 Abs. 2 EKEK sollen die Erteilung, Änderung oder Verlängerung von Frequenznutzungsrechten 
z. B. mit Verpflichtungen zu nationalen oder regionalem Roaming verknüpft werden können. 

· Gemäß Art. 61 Abs. 4 EKEK können Regulierungsbehörden in Ausnahmefällen, wenn unüberwindbare 
physische oder wirtschaftliche Hindernisse einem Eigenausbau entgegenstehen, Unternehmen zu lokalem 
Roaming sowie aktivem und passivem Infrastruktur-Sharing verpflichten. 

· Ferner sieht Art. 44 EKEK vor, dass die nationale Regulierungsbehörde aus Gründen des Umweltschutzes, 
der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit oder der Städteplanung und Raumordnung die gemeinsame 
Unterbringung und Nutzung installierter Netzbestandteile und zugehöriger Einrichtungen vorschreiben 
kann. 

261. Kooperationen zwischen Mobilfunknetzbetreibern unterliegen daneben kartellrechtlichen Vorgaben. Diese 
sind von den Netzbetreibern selbst zu beachten, wenn es sich um eine freiwillige Kooperation handelt (Art. 101 
AEUV, § 1 GWB), und vom Staat, wenn die Netzbetreiber mit ihrer Kooperation nur gesetzliche Pflichten erfüllen 
und wenn die Kooperation zugleich geeignet ist, den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen 
(Art. 106 Abs. 1 AEUV). Letzteres liegt bei Kooperationen zwischen Netzbetreibern, die dasselbe Geschäftsmodell 
bundesweit grundsätzlich einheitlich verfolgen, nahe.293 

262. Kooperationen zur gemeinsamen Netznutzung sind kartellrechtlich im Allgemeinen positiv zu sehen, da sol-
che Kooperationen den Verbrauchern in der Regel zugutekommen, etwa durch ihren Beitrag zu einem schnelleren 
Netzausbau, zu Kosteneinsparungen oder zu einer besseren Versorgung der ländlichen Gebiete.294 Anderes kann 
gelten, wenn sich zu der Kooperation Netzbetreiber mit hohen Marktanteilen zusammenfinden, z. B. wenn die 
Kooperation den Beteiligten ein koordiniertes Vorgehen ermöglicht oder dritten Netzbetreibern nicht offensteht. 

263. Staatliche Vorgaben in Bezug auf Kooperationen unterliegen daneben verfassungsrechtlichen Grenzen. Zum 
einen lässt sich aus Art. 87f Abs. 2 S. 1 GG eine verfassungsrechtliche Grundentscheidung gegen einen staatlich 
kontrollierten Netzbetrieb ableiten.295 Zum anderen greifen staatliche Vorgaben in Bezug auf Kooperationen in die 

292 Als SSC werden Schränke bezeichnet, in denen u. a. die Stromversorgung, die Netzanbindung, die Signalverarbeitung und ggf. die 
Hochfrequenzverstärker untergebracht sind. 

293 EU-Kommission, Bekanntmachung  Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den 
Artikeln 81 und 82 des Vertrags, ABl. C 101 vom 27. April 2004, S. 81, Tz. 49 u. 87. 

294 EU-Kommission, Bekanntmachung  Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag, ABl. C 101 vom 27. April 2004, 
S. 97, Tz. 32 ff.; dieselbe, Pressemitteilung IP/19/5110, 7. August 2019. 

295 Siehe näher unten Tz. 305 ff. 
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Grundrechte der davon betroffenen Netzbetreiber ein und müssen insoweit verhältnismäßig sein (vgl. Art. 19 Abs. 
3 i. V. m. Art. 12, 14 GG).296 Daraus dürfte sich ableiten lassen, dass Kooperationen von Netzbetreibern in Deutsch-
land grundsätzlich freiwillig und frei von staatlichen Vorgaben ausgestaltet sein sollten. Dies erscheint auch öko-
nomisch wünschenswert, da ein Zwang zu kooperieren Investitionsanreize erheblich reduzieren könnte. 

3.3.4 Vor- und Nachteile von Kooperationen 

264. Kooperationen haben verschiedene Vor- und Nachteile, die von Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden 
berücksichtigt werden, wenn etwa Kooperationsvorhaben genehmigt bzw. Kooperationsauflagen gemacht wer-
den.297 

265. Zu den möglichen Vorteilen einer gemeinsamen Nutzung von Mobilfunkinfrastrukturen gehören: 

• Reduktion von Kosten 

Die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen erlaubt es Netzbetreibern, Kosten zu reduzieren. Die Höhe 
der tatsächlichen Kosteneinsparung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Art der Kooperation, der 
verwendeten Technologie (3G, 4G usw.) und dem Kooperationsgebiet (Stadt, Land) ab. Es ist möglich, dass 
Kosteneinsparungen teilweise oder ganz an Kunden weitergegeben werden, z. B. in Form von niedrigeren 
Preisen, besserer Netzabdeckung oder Übertragungsqualität. 

• Effizientere Nutzung von knappen Ressourcen 

Kooperationen können die Effizienz der Frequenznutzung erhöhen, wenn etwa Netzbetreiber durch die 
Nutzung fremder Mobilfunkstandorte Gebiete versorgen können, die sie ohne Kooperation nicht versorgt 
hätten. 

• Mehr Auswahl für Verbraucher 

Durch die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen kann das Angebot in nicht voll versorgten Gebieten er-
höht werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn der Netzausbau eines weiteren Betreibers in dem Gebiet 
nicht rentabel wäre. 

266. Zu den möglichen Nachteilen gehören: 

• Weniger Anreize zu investieren 

Anreize, in die eigene Infrastruktur zu investieren, werden gemindert, da etwaige Vorteile mit Wettbewer-
bern geteilt würden. 

• geringere Wettbewerbsintensität 

Außerdem verringern sich die Möglichkeiten der Mobilfunkunternehmen, sich im Wettbewerb zu differen-
zieren. Dies gilt umso mehr, je umfangreicher die Kooperation gestaltet wird. In der Folge nehmen die 
Wahlmöglichkeiten der Nutzer ab. 

• Mehr Koordination zwischen Wettbewerbern 

Kooperationen verursachen einen zusätzlichen Koordinationsbedarf zwischen Wettbewerbern, was das Ri-
siko von Absprachen und abgestimmten Verhaltensweisen erhöht. Zudem kann es durch die Koordinierung 
zu Verzögerungen beim Ausbau von Infrastrukturen kommen, da Entscheidungsprozesse komplexer wer-
den. 

• Größere Abhängigkeit von einer Infrastruktur 

296 Siehe unten Tz. 309 ff. 
297 BEREC, BEREC Common Position on Mobile Infrastructure Sharing, BoR (19) 110 vom 13. Juni 2019, S. 8 ff. 
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Bei Ausfällen einer gemeinsam genutzten Infrastruktur sind möglicherweise mehr Kunden betroffen als bei 
getrennt bereitgestellten Infrastrukturen. Kunden könnten in so einem Fall etwa keine Notrufe über ein an-
deres Mobilfunknetz absetzen. 

3.3.5 Zwischenfazit: Mehr freiwillige Kooperationen sinnvoll 

267. Die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen durch zwei oder mehrere Mobilfunknetzbetreiber senkt die 
Kosten des Ausbaus neuer Mobilfunknetze. Damit ist Infrastruktur-Sharing grundsätzlich geeignet, die Abdeckung 
mit Mobilfunkdiensten in bisher unterversorgten, typischerweise ländlichen Gebieten zu verbessern und den Auf-
bau neuer Mobilfunknetze wie 5G zu beschleunigen. Infrastruktur-Sharing kann zudem den Markteintritt neuer 
Mobilfunknetzbetreiber erleichtern, weil Mobilfunkdienste schneller flächendeckend angeboten werden können. 

268. Mögliche Nachteile beim Infrastruktur-Sharing ergeben sich jedoch insbesondere mit Blick auf eine Reduzie-
rung des infrastrukturbasierten Wettbewerbs. Die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen kann sich negativ auf 
die Investitionsbereitschaft der Netzbetreiber auswirken. Zum einen hätten zugangsnachfragende Unternehmen 
weniger Anreize, eigene Infrastrukturen aufzubauen. Zum anderen sinken auch für Zugangsanbieter die Investi-
tionsanreize, da damit verbundene Wettbewerbsvorteile mit anderen Anbietern geteilt würden und eine Differen-
zierung im Wettbewerb nicht mehr möglich wäre.  

269. Diese potenziellen Vor- und Nachteile des Infrastruktur-Sharings gilt es bei der Bewertung von Kooperations-
vorhaben im Einzelfall abzuwägen. Während die gemeinsame Nutzung von passiven Infrastrukturen wie Masten im 
Allgemeinen unproblematisch sein dürfte, kann das Teilen von aktiven Netzkomponenten kritisch zu bewerten 
sein, wenn die wettbewerbliche Unabhängigkeit der Mobilfunknetzbetreiber nicht mehr gegeben sein sollte. Je 
mehr Netzelemente gemeinsam genutzt werden, desto geringer fallen die für den Wettbewerb bedeutenden Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten aus und desto größer wird die Abhängigkeit von einzelnen Infrastrukturen. 

270. Vor diesem Hintergrund begrüßt die Monopolkommission das Vorhaben der etablierten Mobilfunknetzbe-
treiber, gemeinsam 6.000 Mobilfunkstandorte entlang von Verkehrswegen aufzubauen298 und spricht sich dafür 
aus zu prüfen, inwieweit etwa im Rahmen von Frequenzvergabeverfahren die Anreize für freiwillige und wettbe-
werblich unproblematische Kooperationsmöglichkeiten von Netzbetreibern weiter verbessert werden können. 
Insbesondere mit Blick auf die Versorgung schwer erschließbarer Gebiete spricht vieles dafür, dass die Vorteile aus 
einer Verbesserung der Mobilfunkabdeckung mögliche Nachteile überwiegen. 

271. Kritisch bewertet die Monopolkommission hingegen Überlegungen, die Versorgung mit Mobilfunkdiensten 
kurzfristig durch eine Verpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber zu Infrastruktursharing in Form von nationalem 
Roaming zu verbessern.299 Neben den bereits beschriebenen Konsequenzen für die Investitionsbereitschaft der 
beteiligten Unternehmen kommt hinzu, dass sich die möglichen Vorteile des Roamings nur dort einstellen, wo 
bereits mindestens eine Mobilfunkinfrastruktur vorhanden ist. Für eine Verbesserung der Versorgung in gänzlich 
unerschlossenen Gebieten ist Roaming somit nicht geeignet. Auch aus Sicht der Verbraucher dürfte es sich bei 
nationalem oder regionalem Roaming nicht um eine langfristig wünschenswerte Lösung handeln. Zwar dürfte sich 
die Mobilfunkversorgung für einen Teil der Nutzer durch Roaming verbessern, andere Nutzer müssten jedoch 
aufgrund der Shared-Medium-Eigenschaft des Mobilfunks mit einer Verschlechterung der Angebotsqualität rech-
nen. Da es sich bei der Auferlegung einer Roaming-Verpflichtung jedoch um einen weitgehenden regulatorischen 
Eingriff handelt, der an enge gesetzliche Voraussetzungen geknüpft ist, wäre eine freiwillige Roamingvereinbarung 
zwischen Mobilfunknetzbetreibern die vorzugswürdigere Lösung. 

298 Scheuer, S., Telekom, Telefónica und Vodafone bauen gemeinsam 6000 Mobilfunkstandorte auf, Handelsblatt Online, 11. Novem-
ber 2019. 
299 https://www.gruene-bundestag.de/themen/medien/deutschland-international-schlusslicht. 
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3.4 Staatliche Förderung des Mobilfunkausbaus 

272. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat am 18. November 2019 eine Mobil-
funkstrategie der Bundesregierung veröffentlicht, in der die Grundzüge eines Mobilfunkförderprogramms des 
Bundes dargelegt werden.300 Die Förderung soll sich an Kommunen und ausbauende Unternehmen richten. Dabei 
soll es ein maßgebendes Ziel sein, die Kommunen so weitgehend wie möglich zu entlasten. Der Bund plant, eine 
Erschließung in den Gebieten zu fördern, in denen keine privaten Ausbaupläne bestehen und in denen auch kein 
Ausbau aufgrund von Versorgungsauflagen oder vertraglicher Ausbauverpflichtungen der Netzbetreiber geplant 
ist. Die durch den Bund geförderten Gebiete sollen nicht auf die Erfüllung der genannten Verpflichtungen ange-
rechnet werden können. Die Abgrenzung soll in Abstimmung mit den Netzbetreibern erfolgen. Außerdem soll der 
Aufbau lokaler Netze für den Bedarf der Landwirtschaft mit einem Förderprogramm unterstützt werden. Im Rah-
men der Koordinierung mit bestehenden Förderprogrammen soll zudem die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes um EUR 60 Mio. aufgestockt werden. Die Förderung soll nach ihrer 
beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission starten. 

273. Des Weiteren soll eine Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) zur Flankierung und Beschleunigung des 
Ausbaus gegründet werden.301 Ziel ist es auch hier, die Kommunen zu entlasten. Die MIG soll nach Möglichkeit 
noch im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Toll Collect GmbH mit eigenem Aufsichtsrat eingerichtet und von 
einem aus Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen zusammengesetzten Beirat unterstützt werden. Sie soll 
Daten zu den öffentlichen Liegenschaften, zu mitnutzbaren Infrastrukturen und zur aktuellen Versorgungssituation 
erheben, Suchkreise in Förderprojekten für mögliche Standorte von Mobilfunkmasten und Sendeanlagen festle-
gen, Nutzungsbedingungen ausarbeiten, die Einbringung von Infrastrukturen durch Anreize fördern, die Kommu-
nen mit Bundesfördermitteln unterstützen, für einen institutionalisierten Austausch mit den Netzbetreibern sor-
gen, Dialogformate koordinieren und die Umsetzung von Baumaßnahmen fachlich begleiten. 

274. Die Errichtung der MIG ist vor dem Hintergrund einer Einigung der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und 
SPD zu sehen.302 Die damalige Einigung sah – weitergehend als nach der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung 

vor, die MIG als gemeinnützige GmbH (gGmbH) mit dem Bund als alleinigem Gesellschafter im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur anzusiedeln.303 Die MIG sollte für den Bau von Mo-
bilfunkmasten ausschließlich in unterversorgten Regionen („weißen Flecken“) sorgen, indem sie private Dritte mit 
der Errichtung der Infrastrukturen, primär auf Liegenschaften der öffentlichen Hand, beauftragt..304 Durch Koope-
rationsverträge oder einen Anschluss- und Benutzungszwang sollte sichergestellt werden, dass die im Auftrag des 
Bundes errichteten Masten durch die Mobilfunknetzbetreiber angeschlossen werden.305 Ziel sollte es sein, Versor-
gungslücken (insb. mit dem aktuellen Standard 4G) zu schließen und den Ausbau für den Mobilfunkstandard 5G zu 
unterstützen. Eine Bereitstellung aktiver Infrastrukturen (z. B. Antennen) oder gar die Entwicklung staatlicher Mo-
bilfunkangebote war nach dem Wortlaut des relevanten Fraktionsbeschlusses zwar nicht explizit angedacht, aber 
auch nicht ausgeschlossen. 

275. Die staatliche Förderung des Mobilfunkausbaus durch den Bund ist zudem im Kontext mit früheren Maß-
nahmen des Bundes (vgl. die erwähnte Gemeinschaftsaufgabe) und der Länder zu sehen. Insbesondere das Land 

300 BMVI, Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, 18. November 2019, 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/Mobilfunkstrategie.pdf?__blob=publicationFile, Abruf am 18. Novem-
ber 2019, Abschn. C.2, S. 41 f. 

301 BMVI, Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, Abschn. C.3, S. 43 f. 
302 CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und SPD-Bundestagsfraktion, Beschluss der Geschäftsführenden Vorstände vom 

13./14. Juni 2019, online 
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/beschlusspapier_zukunftsoffensive_fuer_eine_starke_mobilfunkinfrastruktu 
r_in_allen_regionen.pdf. 

303 Ebenda, Rn 47 ff. 
304 Ebenda, Rn 51 ff. 
305 Ebenda, Rn 44 ff. 
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Bayern hat bereits ein eigenes Förderprogramm entwickelt, um private Ausbaumaßnahmen finanziell zu unterstüt-
zen. Im Rahmen dieses Programms will die Bayerische Staatsregierung die Erbringung von öffentlichen Mobilfunk-
diensten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen und zumindest auf LTE-Technik basieren, durch Bezu-
schussung der erforderlichen passiven Infrastruktur fördern. Bei einer Entscheidung für ein bundesweites Förder-
programm könnte dieses Programm möglicherweise als Muster herangezogen werden. 

276. Bei allen ins Auge gefassten Ausbauinstrumenten sind beihilfe- und verfassungsrechtliche Vorgaben zu be-
achten. Eine beihilferechtskonforme Ausgestaltung erscheint in jedem Fall möglich.306 Auf Basis des derzeit öffent-
lich bekannten Planungsstands und vorbehaltlich der Ausgestaltung der Ausbauinstrumente lässt sich speziell für 
die Tätigkeit der MIG auch eine verfassungsrechtskonforme Ausgestaltung finden. Die ursprünglich beabsichtigte 
Ausgestaltung der MIG war wettbewerbspolitisch tendenziell kritisch zu sehen. Dabei hängt die Bewertung stark 
davon ab, inwieweit die MIG über begleitende administrative und beratende Aufgaben hinaus auch Tätigkeiten 
übernehmen soll, die besser unternehmerisch durch die Mobilfunknetzbetreiber erbracht werden sollten. Nach 
den ursprünglichen Plänen war dies anders als nach der gegenwärtig beabsichtigen Ausgestaltung eher der Fall. 

3.4.1 Bundesförderprogramm Mobilfunk 

277. Das in der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vorgesehene Bundesförderprogramm Mobilfunk er-
scheint geeignet, analog zur Förderung von Festnetzinfrastrukturen, den Ausbau von Mobilfunkinfrastrukturen in 
unterversorgten Gebieten mit öffentlichen Mitteln zu fördern.307 Ein solches Mobilfunkförderprogramm des Bun-
des könnte sich an dem neu geschaffenen Mobilfunkförderprogramm des Landes Bayern orientieren und dieses 
ergänzen.308 

278. Wie auch in dem bayerischen Modell würde die Umsetzung der Förderung nach Wahl der Gemeinde entwe-
der nach der Bauauftrags- oder der Baukonzessionsvariante erfolgen. In der Bauauftragsvariante führt die Gebiets-
körperschaft den Bau der passiven Infrastruktur selbst durch oder beauftragt diesen. In der Baukonzessionsvarian-
te schreibt die Gebietskörperschaft den Bau und den Betrieb der Infrastruktur aus. Alle Varianten müssen dabei 
die verfassungsrechtlichen Grenzen aus Art. 87f Abs. 2 S. 1 GG einhalten, die insbesondere für den eigenen Bau 
einer passiven Infrastruktur Bedeutung haben (siehe dazu unten Tz. 306 ff.). 

279. Die Errichtung einer mit begleitenden administrativen und beratenden Aufgaben betrauten MIG ist rechtlich 
möglich. Das EU-Beihilferecht steht einem Bundesförderprogramm Mobilfunk nicht prinzipiell entgegen, macht 
allerdings Vorgaben, soweit die staatliche Förderung mit Wettbewerbsverzerrungen einhergehen kann. Aus wett-
bewerbspolitischer Sicht sollten bei der Ausgestaltung noch weitere Aspekte beachtet werden. 

3.4.1.1 Beihilferechtlich zulässige Ausgestaltung notwendig 

280. Nach Art. 107 Abs. 1 AEUV sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, die durch die Be-
günstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, grundsätzlich mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beein-
trächtigen.309 Auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine Beihilfe nach Art. 106 Abs. 2 AEUV und 
einer näheren wettbewerbsrechtlichen Prüfung entzogen sein oder nach Art. 107 Abs. 2 und 3 AEUV oder die 
Gruppenfreistellungsverordnung 651/2014 gerechtfertigt werden. Bei der Auslegung dieser Vorschriften sind die 

306 EU-Kommission, Entscheidung vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N)  Deutschland. 
Mobilfunk Bayern. 

307 Ein derartiges Modell hatte etwa die SPD-Bundestagsfraktion vor der Einigung mit der CDU/CSU-Fraktion auf eine MIG favorisiert. 
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_mobilfunk_spd_2019_03.pdf. 

308 https://www.mobilfunk.bayern/service-download/. 
309 Dazu schon Monopolkommission, Sondergutachten 75, Stand und Perspektiven des Wettbewerbs im deutschen Krankenversiche-

rungssystem, Baden Baden 2017, Tz. 471. 
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ergänzenden Kommissionsbeschlüsse und -leitlinien zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse und zum Breitbandausbau zu beachten.310 

281. Als Begünstigte einer mit der Bundesförderung verbundenen Beihilfe können – entsprechend der Situation 
nach dem bayerischen Förderprogramm – die Gemeinden oder deren Zusammenschlüsse in der Rechtsform einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts anzusehen sein, in deren Gebiet anschließend Mobilfunkdienstleistun-
gen bereitgestellt werden, sofern die Kommunen oder deren Zusammenschlüsse unternehmerisch tätig werden. 
Beihilfebegünstigt können daneben die mit dem Infrastrukturbau beauftragten Konzessionäre und die Unterneh-
men sein, die die Mobilfunkmasten letztlich zur Erbringung von mobilen Breitbanddienstleistungen nutzen.311 Das 
hängt insbesondere davon ab, ob die Förderung zu nicht marktüblichen vorteilhaften Konditionen bereitgestellt 
werden wird. Abzulehnen wäre eine Beihilfebegünstigung, wenn die Nutzung der Infrastruktur nur gegen ein 
marktübliches Entgelt möglich ist.312 

282. Die jeweiligen Beihilfen dürften hier nicht nach Art. 106 Abs. 2 AEUV einer wettbewerbsrechtlichen Überprü-
fung entzogen sein. Nach den einschlägigen Leitlinien der Europäischen Kommission, die zwar primär auf eine 
Breitbandförderung von Festnetzen fokussiert, aber auf die mobile Breitbandversorgung ebenfalls anwendbar ist, 
hat die Erbringung von Mobilfunkdienstleistungen durch vorhandene, im Wettbewerb tätige Unternehmen grund-
sätzlich Vorrang gegenüber neuen staatlichen Maßnahmen.313 Ausgehend hiervon ist anzunehmen, dass Beihilfen 
zur Förderung des mobilen Breitbandausbaus namentlich in solchen Gebieten den Wettbewerb verfälschen kön-
nen, in denen private Investoren bereits in Breitbandinfrastruktur investiert haben und bereits wettbewerbsbasier-
te mobile Breitbanddienste mit einer angemessenen Breitbandabdeckung anbieten. Anders ist die Situation hin-
gegen, wenn private Investoren dies nicht tun und auch nicht in der Lage sind, in naher Zukunft eine angemessene 
mobile Breitbandabdeckung für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung bereitzustellen.314 In diesem Fall kommt 
eine Ausnahme von den Beihilferegeln für staatliche Maßnahmen zur Finanzierung des Ausbaus und Betriebs von 
mobiler Breitbandinfrastruktur in Betracht.315 Eine solche Ausnahme ist allerdings an die Erfüllung weiterer Vo-
raussetzungen gebunden.316 

283. Die Vorgaben von Art. 106 Abs. 2 AEUV sind eng auszulegen.317 Dem tragen die einschlägigen Leitlinien da-
durch Rechnung, dass ein Marktversagen, welches sich nicht auf die Versorgung eines beträchtlichen Teils der 
Bevölkerung auswirkt, bei einer beihilferechtlichen Prüfung durch die Europäische Kommission lediglich im Rah-

310 Siehe zusammenfassend EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zu-
sammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 18. 

311 Vgl. EU-Kommission, Entscheidung vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N) – Deutsch-
land. Mobilfunk Bayern, S. 4, 9. 

312 Vgl. EU-Kommission, Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 262 vom 19. Juli 2016, S. 1, Tz. 73 ff. 

313 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 19; zur Anwendung auf mobile Breitbanddienste auch EU-
Kommission, Entscheidung vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N)  Deutschland. 
Mobilfunk Bayern, S. 12. 

314 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 20. 

315 Vgl. EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 23: Eine nach Art. 106 Abs. 2 AEUV von einer Wettbewerbs-
prüfung freigestellte Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse kommt danach allerdings grundsätzlich nur für 
passive, neutrale und offene Infrastrukturen in Betracht. 

316 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 21 ff.; dazu auch detailliert EU-Kommission, Entscheidung 
vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N) – Deutschland. Mobilfunk Bayern, S. 12 ff. 

317 EuGH, Urteil vom 18. Juni 2991, C-260/89 – ERT, Slg. 1991, I-2925, ECLI:EU:C:1991:254, Rz. 33; Urteil vom 21. September 1999, C-
67/96 – Albany, Slg. 1999, I 5751, ECLI:EU:C:1999:430, Rz. 102 und Urteil vom 28. Februar 2013, C-1/12 – Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas, ECLI:EU:C:2013:127, Rz. 104, 106. 
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men der Rechtfertigung der Maßnahme berücksichtigt wird.318 In dem Fall, dass die Förderung durch das Bundes-
mobilfunkförderprogramm – wie vorgesehen  lediglich dazu beitragen soll, Defizite der Mobilfunkversorgung in 
„weißen Flecken“ zu beheben, ist ein Marktversagen, das eine Ausnahme von den Wettbewerbsregeln rechtfertigt, 
nicht anzunehmen. 

284. Die Förderung nach dem Bundesförderprogramm Mobilfunk kann gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV den Wettbe-
werb im Binnenmarkt verfälschen, etwa wenn sie zur Verdrängung privater Investitionen in Mobilfunkmasten bei-
tragen sollte. Einer solchen Verdrängung privater Investitionen kann freilich durch entsprechende Markterkun-
dungsverfahren entgegengewirkt werden. Im Rahmen des Erkundungsverfahrens werden alle für den Bau von 
Mobilfunkmasten infrage kommenden Anbieter aufgefordert, ihre künftigen Ausbaupläne für das betreffende 
Gebiet mitzuteilen. Voraussetzung für eine Förderung wäre, dass keine anderen Ausbauvorhaben in den drei Jah-
ren nach dem Beginn des Markterkundungsverfahrens geplant sind.319 Gleichzeitig kann im Rahmen des Markter-
kundungsverfahrens eine Abstimmung mit den Mobilfunknetzbetreibern hinsichtlich geeigneter Standorte für 
Mobilfunkmasten erfolgen, um eine Anbindung der neuen Masten an die bestehenden Mobilfunknetze zu erleich-
tern. Das Risiko von Wettbewerbsverfälschungen dürfte damit zumindest verringert werden. Soweit sich Wettbe-
werbsverfälschungen nicht ausschließen lassen, bedarf es allerdings einer Rechtfertigung, entweder aufgrund 
einer Gruppenfreistellung oder aufgrund einer Einzelprüfung nach Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV. 

285. Die Einrichtung eines Bundesförderprogramms Mobilfunk fällt nicht unter die einschlägige Beihilfen-
Gruppenfreistellung, sofern das Investitionsvolumen jährlich EUR 150 Mio. übersteigt.320 Es ist nach den derzeit 
verfügbaren Informationen auch zweifelhaft, ob das – in seinen wettbewerblichen Auswirkungen neue Fragen 
aufwerfende – neue Bundesförderprogramm von der bereits genehmigten deutschen NGA-Rahmenregelung er-
fasst wird (vorausgesetzt, dass es bis zu deren Fristende 31. Dezember 2021 eingerichtet wird).321 Die NGA-
Rahmenregelung betrifft die Bereitstellung respektive die Förderung des Aufbaus bzw. Nutzung passiver Netze, 
ergänzender Maßnahmen, die zum wirtschaftlichen Betrieb eines NGA-Netzes erforderlich sind und der Schlie-
ßung von Wirtschaftlichkeitslücken in „weißen Flecken“. Sie erfasst auch die Bereitstellung von Tiefbauleistungen 
bzw. passiven Infrastrukturen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die mit Blick auf das Bundesför-
derprogramm Mobilfunk angedachten Maßnahmen gehen hierüber hinaus. Der Umfang, in dem die NGA-
Rahmenregelung für die Mittelvergabe und Fördermaßnahmen einschlägig sein könnte, wäre mit der Europäi-
schen Kommission zu klären. Die folgenden Ausführungen betreffen die beihilferechtliche Prüfung von Förder-
maßnahmen, sofern diese nicht schon durch die NGA-Rahmenregelung abgedeckt sind. 

286. Die Rechtfertigung der Maßnahme im Rahmen einer Einzelprüfung nach Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV setzt vo-
raus, dass bestimmte in den einschlägigen Leitlinien konkretisierte Voraussetzungen erfüllt sind, wobei die Euro-
päische Kommission bei einer Überprüfung zusätzlich eine Abwägung des positiven Beitrags der Maßnahme gegen 
die potenziellen negativen Wettbewerbswirkungen vornimmt.322 Die Prüfung umfasst dabei unter anderem eine 

318 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 33 Nr. 2, 37-39; dazu auch EU-Kommission, Entscheidung vom 
16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N) – Deutschland. Mobilfunk Bayern, S. 14 f. 

319 Vgl. EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 20 m. Fn. 32. 

320 Art. 1 Abs. 1 lit. i, Abs. 2 lit. a i. V. m. Art. 52 VO 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. L 
187 vom 26. Juni 2014, S. 1 in der Fassung der Verordnung 2017/1084, ABl. L 156 vom 20. Juni 2017 S. 1. 

321 Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation 
Access (NGA)-Breitbandversorgung; https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/Digitales/breitbandfoerderung-nga-
rahmenregelung.pdf?__blob=publicationFile; Abruf am 17. Oktober 2019. Die NGA-Rahmenregelung wurde beihilferechtlich ge-
nehmigt durch EU-Kommission, Entscheidung vom 15. Juni 2015, Staatliche Beihilfe SA.38348 (2014/N) – Deutschland. Aufbau 
einer flächendeckenden NGA-Breitbandversorgung in Deutschland. 

322 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 30 ff., insb. Tz. 33 f.; dazu auch EU-Kommission, Entscheidung 
vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N) – Deutschland. Mobilfunk Bayern, S. 15-23. 
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beihilferechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung.323 Im Rahmen einer solchen Prüfung sind weniger in den Wettbe-
werb eingreifende Mittel zu berücksichtigen. So kann es beispielsweise bei Baumaßnahmen auch ausreichen, 
Netzbetreibern aufzugeben, ohnehin geplante Bauarbeiten abzustimmen und/oder Teile ihrer Infrastrukturen 
gemeinsam zu nutzen, um die Vergabe der Wegerechte zu erleichtern.324 Weitergehende Maßnahmen, um nach 
bisherigem Stand in dauerhaft unterversorgten Regionen überhaupt eine Infrastruktur aufzubauen, sind dadurch 
indes nicht ausgeschlossen.325 

287. Hinsichtlich des Ziels, die „weißen Flecken“ in der nationalen mobilen Breitbandversorgung zu minimieren, 
enthalten die einschlägigen Leitlinien allerdings spezielle Vorgaben. Die Europäische Kommission unterscheidet 
insofern zwischen Fördermaßnahmen für Breitbandgrundversorgungsnetze und solchen für Zugangsnetze, die 
vollständig oder teilweise aus optischen Bauelementen bestehen und eine höherwertige Breitbandversorgung 
ermöglichen (NGA-Netze).326 Dabei muss die finanzielle Unterstützung für die Bereitstellung von Diensten über 
NGA-Netze in einer bestimmten Weise ausgestaltet sein, wobei etwaige Wettbewerbsverfälschungen zu begren-
zen sind.327 Dies dient insbesondere dem Ziel, die vorhandenen Marktteilnehmer gleich zu behandeln und das 
Entstehen von Marktmacht zu verhindern.328 Insofern bliebe abzuwarten, wie die Förderung im Einzelnen ausge-
staltet werden soll. Zu bedenken bliebe insbesondere, ob eine Förderung, die sich praktisch möglicherweise vor 
allem auf bestimmte Infrastrukturen beziehen wird, mit der Vorgabe zu vereinbaren ist, dass Breitbandfördermaß-
nahmen grundsätzlich technologieneutral sein sollten.329 So hatte die Europäische Kommission die Technologie-
neutralität im Fall des bayerischen Förderprogramms näher überprüft, da hiervon vor allem LTE-basierte Mobil-
funknetze profitieren sollten und die Auswirkungen einer solchen Förderung auf WIFI- und Satellitentechnologie-
lösungen infrage standen.330 Eine ähnliche Prüfung könnte erfolgen, sofern die Förderung vorrangig der Bereitstel-
lung von 4G- und 5G-Mobilfunkdiensten dienen sollte. 

288. Die Förderung von Erstinvestitionen kann zudem nach den Leitlinien über Regionalbeihilfen freistellungsfähig 
sein.331 Das setzt allerdings voraus, dass sich das betreffende Vorhaben in eine kohärente Regionalentwicklungs-
strategie einfügt und nicht mit übermäßigen Wettbewerbsverzerrungen einhergeht. Das Bundesförderprogramm 
Mobilfunk ist bislang immer noch zu wenig konkretisiert, um ihre Genehmigungsfähigkeit nach diesen Vorgaben 
belastbar einschätzen zu können. 

323 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 33 Nr. 5, 46. 

324 Dazu auch EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit 
dem schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 29. 

325  Insofern erscheinen auch Alternativmaßnahmen wie Vorabregulierung bzw. nachfrageseitige Maßnahmen nicht ohne Weiteres 
erfolgsversprechend; vgl. dazu EU-Kommission, Entscheidung vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe 
SA.48324 (2018/N)  Deutschland. Mobilfunk Bayern, S. 15. 

326 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 55 ff. 

327 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 75, 78 ff. 

328 Siehe insoweit EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang 
mit dem schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, insb. Tz. 79, außerdem Tz. 14, 47. 

329 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 78 lit. e; siehe dazu aber auch EU-Kommission, Entscheidung 
vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N) – Deutschland. Mobilfunk Bayern, S. 19 f. 

330 EU-Kommission, Entscheidung vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N)  Deutschland. 
Mobilfunk Bayern, S. 19 f. 

331 EU-Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 
schnellen Breitbandausbau, ABl. C 25 vom 26. Januar 2013, S. 1, Tz. 31 i. V. m. den Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, ABl. 
C 209 vom 23. Juli 2013, S. 1. Zu den verfassungsrechtlichen Aspekten einer Regionalförderung durch Länder und Kommunen sie-
he Kühling in Kahl/Waldhof/Walter, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 175. Erg-Lfg. 2015, Art. 87f GG Rz. 82. 
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3.4.1.2 Weitere Ausgestaltungsaspekte aus wettbewerbspolitischer Sicht 

289. Die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung umreißt bisher lediglich das vorgesehene Bundesförderpro-
gramm Mobilfunk als solches, stellt aber noch nicht dar, nach welchen Grundsätzen die Nutzung der geförderten 
Infrastrukturen erfolgen soll. Aus Sicht der Monopolkommission sollte – auch mit Blick auf die Vereinbarkeit des 
Programms mit dem EU-Beihilfenrecht vor allem darauf geachtet werden, dass die Vermietung geförderter Infra-
strukturen diskriminierungsfrei an alle interessierten Netzbetreiber durch die Gebietskörperschaft bzw. den Kon-
zessionär erfolgt. Da grundsätzliche mehrere Netzbetreiber Infrastrukturen wie z. B. Mobilfunkmasten parallel 
nutzen können, ist sichergestellt, dass Wettbewerb auf den Endkundenmärkten möglich ist. 

290. Für die Nutzung der Infrastrukturen zahlen die Mobilfunknetzbetreiber ein Entgelt. Da sich die Kosten speziell 
für den Aufbau von Mobilfunkmasten im Bundesvergleich nicht deutlich unterscheiden dürften, erscheint es sinn-
voll, sich hinsichtlich der Förderhöhen insoweit an dem bayerischen Modell zu orientieren. Dieses sieht einen 
Fördersatz vor, der grundsätzlich bei bis zu 80 Prozent der Ausgaben liegt. Der Förderhöchstsatz beträgt 
EUR 500.000 je Gemeindegebiet. Einnahmen aus der Vermietung der Infrastruktur reduzieren die Fördersätze 
entsprechend. Gemessen an der höheren Anzahl der Haushalte und der größeren Fläche des gesamten Bundesge-
bietes gegenüber dem Bundesland Bayern wären die Haushaltsmittel auf das Fünf- bis Sechsfache des bayerischen 
Modells aufzustocken, was einem jährlichen Wert von EUR 100 Mio. bis EUR 120 Mio. entspräche.332 

291. Ein Bundesförderprogramm Mobilfunk hätte im Übrigen den Vorteil, dass einer selektiven Mehrbelastung der 
Unternehmen, die erfolgreich Frequenzen für den Mobilfunk ersteigert haben, vorgebeugt werden könnte.333 

Auch insofern steht mit dem bayerischen Mobilfunkprogramm ein Muster zur Verfügung, das eine beihilferechts-
konforme Ausgestaltung eines Bundesprogramms erleichtern kann.334 Danach würde ein Bundesförderprogramm 
Mobilfunk allerdings eine Offenlegung der politischen Annahmen über die Entwicklung des Telekommunikations-
bereichs und eine belastbare Folgenabschätzung voraussetzen. 

3.4.2 „Weiße-Flecken-Auktion“ als mögliche Ausgestaltungsvariante 

292. Zur Schließung von Versorgungslücken stellt die Versteigerung des Ausbaus in den unterversorgten Gebieten 
eine mögliche Ausgestaltungsvariante für ein Bundesförderprogramm Mobilfunk dar. Da der Ausbau in unterver-
sorgten Gebieten nicht von vornherein profitabel ist, müsste er auch im Fall einer Versteigerung von staatlicher 
Seite finanziell unterstützt werden und unterläge insoweit derselben beihilferechtlichen Prüfung wie eine direkte 
Förderung. Den Zuschlag bei der Versteigerung erhielte derjenige Anbieter, der die geringste Subventionierung zur 
Erfüllung der vorher festgelegten Auflagen benötigt. 

293. Die Versteigerung kann auf zwei verschiedenen Wegen geschehen. Beispielsweise können im Rahmen einer 
regulären Frequenzauktion einzelne Frequenzblöcke, mit der Auflage, den Netzausbau in unterversorgten Gebie-
ten zu übernehmen, versehen werden.335 Im Prinzip könnte jedes zur Auktion zugelassene Unternehmen auf diese 
speziellen Frequenzblöcke bieten. Die negativen Gebote könnte mit den positiven Geboten auf reguläre Frequenz-
blöcke ohne besondere Versorgungsauflagen verrechnet werden. Ein Nachteil besteht jedoch in der zeitlichen 
Kopplung mit Frequenzauktionen, die erst dann stattfinden, wenn langfristige Frequenznutzungsrechte auslaufen. 

294. Ein anderer Ansatz bestünde daher darin, den Ausbau der unterversorgten Gebiete unabhängig von Fre-
quenzauktionen in einer Negativ- oder Rückwärtsauktion zu vergeben. In so einem Fall könnten wohl nur be-

332 Das bayerische Förderprogramm sieht eine jährliche Förderung von EUR 20 Mio. vor. 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/275029/275029_2029835_117_2.pdf. 

333 Vgl. Tz. 311. 
334 Siehe erneut EU-Kommission, Entscheidung vom 16. November 2018, C(2018) 7540 final, Staatliche Beihilfe SA.48324 (2018/N) 

Deutschland. Mobilfunk Bayern. 
335 Bei der letzten Frequenzauktion hatte die BNetzA erwogen, einzelne Frequenzblöcke im Bereich von 2 GHz mit besonderen Aus-

bauverpflichtung an Bundesautobahnen und Bundesstraßen zu versehen, ohne dass dabei jedoch negative Gebote vorgesehen 
waren. 
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stehende Mobilfunknetzbetreiber oder Dritte in Kooperation mit Mobilfunknetzbetreibern an der Auktion teil-
nehmen, da eine bestehende Frequenzzuteilung Voraussetzung für den Betrieb eines Mobilfunknetzes ist. 

295. Rückwärtsauktionen werden in diversen Ländern wie den USA, Indien, Australien und Chile genutzt, um im 
Rahmen von Universaldienstleistungen Gelder für den Aufbau von Telekommunikationsinfrastrukturen zu allokie-
ren.336 Beispielsweise hat die US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) in einer ersten 
Rückwärtsauktion im Jahr 2012 insgesamt USD 300 Mio. für den Bau von 3G- und 4G-Netzen in unversorgten Ge-
bieten bereitgestellt.337 In einer zweiten Auktionsphase sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren weitere USD 
4,53 Mrd. ausgezahlt werden. Förderfähig sind dieses Mal Gebiete, in denen keine 4G-Mobilfunkdienste mit 
Downloadraten von mindestens 5 Mbit/s angeboten werden.338 

296. Ein wesentlicher Vorteil von Auktionen gegenüber anderen Vergabeverfahren ist, dass knappe Ressource 
effizient zugeteilt werden können. Im Falle der Rückwärtsauktion sind dies die finanziellen Mittel, die für den Aus-
bau an die Unternehmen ausgezahlt werden. Ein potenzieller Nachteil der Auktion besteht darin, dass nicht aus-
geschlossen werden kann, dass sich nur sehr wenige Bieter für den Ausbau in einem Gebiet bewerben. Das kann 
dazu führen, es nicht zu einem wettbewerblichen Bietverhalten kommt und im Zweifelsfall hohe Zuschlagpreise 
für den Ausbau in Gebieten mit wenigen Interessenten gezahlt werden müssten. Ist das Gesamtbudget für die 
Auktion begrenzt, kann dies zudem negative Folgen für den Ausbau in anderen Gebieten zur Folge, weil nicht aus-
reichend Mittel für verbleibende Gebiete bleibt. Zudem ist es möglich, dass auf einzelne Gebiete überhaupt nicht 
geboten wird. 

297. Die FCC hat dieses Problem adressiert, indem der Ausbau in mehreren Gebieten gleichzeitig versteigert wur-
de und nur die Gebiete mit den niedrigsten Geboten berücksichtigt wurden bis die Grenze des Gesamtbudgets 
erreicht worden war. So erhielten nur 795 Gebiete der insgesamt 865 Gebiete, für die mindestens ein Gebot abge-
geben wurde, eine Ausbauförderung. Nicht gefördert wurde der Ausbau in den 70 Gebieten mit den höchsten 
Geboten, weil die Budgetgrenze von USD 300 Mio. erreicht war.339 Der Budgetgrenze kommt eine wichtige Funk-
tion in der Auktion zu, da sie das Bietverhalten der Unternehmen auch dann diszipliniert, wenn nur wenige Unter-
nehmen sich um den Ausbau in einzelnen Gebieten bewerben.340 Weil Unternehmen damit rechnen müssen, dass 
hohe Gebote außerhalb der Budgetgrenze liegen, haben sie einen Anreiz, möglichst niedrige Gebote abzugeben. 

298. Eine grundlegende Schwierigkeit, die alle Förderverfahren betrifft, liegt in der akkuraten Identifizierung der 
bisher nicht mit Mobilfunkdiensten versorgten Gebiete („weiße Flecken“). Eine fehlerhafte Datengrundlage kann 
dazu führen, dass fälschlicherweise als versorgt geltende Gebiete keine Förderung erhalten oder aber eigentlich 
versorgte Gebiete unnötigerweise zur Förderung ausgeschrieben werden. Die FCC hatte daher zur Vorbereitung 
der zweiten Rückwärtsauktion ein vergleichsweise aufwendiges Verfahren zur Identifizierung von „weißen Flecken“ 
gestartet. Ausgangspunkt war eine vorläufige Karte mit den voraussichtlich für eine Förderung infrage kommenden 
Gebiete, die von der FCC auf Basis von Daten der Mobilfunknetzbetreiber und anderer Quellen erstellte. Mobil-
funknetzbetreiber, staatliche Stellen und andere interessierte Parteien hatten 150 Tage Zeit, die Karte anzufechten, 
indem sie eigene Messungen zur Verfügbarkeit von anbieterspezifischen Mobilfunkdiensten vornahmen. Die FCC 
hatte geplant, den betroffenen Netzbetreibern anschließend Gelegenheit zu geben, auf die Messergebnisse Dritter 
zu reagieren, bevor sie die endgültige Karte festlegt.341 Hierzu ist es jedoch nicht gekommen, weil nach Einrei-

336 Scott Wallsten, Reverse Auctions and Universal Telecommunications Service: Lessons from Global Experience, Federal Communica-
tions Law Journal 61, no. 2 (März 2009). 

337 FCC, Auction 901: Mobility Fund Phase I, https://www.fcc.gov/auction/901/factsheet. 
338 FCC, Mobility Fund Phase II, https://www.fcc.gov/mobility-fund-phase-ii-mf-ii. 
339 Scott Wallsten, Two Cheers for the FCC’s Mobility Fund Reverse Auction, Journal on Telecommunications and High Technology Law, 

April 2013; https://works.bepress.com/scott_wallsten/80/. 
340 In der von der FCC im Jahr 2012 durchgeführten Auktion gab es für 837 der insgesamt 867 Gebieten auf die geboten wurde genau 

einen Bieter, 27 Gebiete hatten zwei Bieter und einem Gebiet gab es drei Bieter. Die 70 unberücksichtigten Gebiete gehörten zur 
Gruppe der Gebiete mit genau einem Bieter. 

341 FCC, https://www.fcc.gov/mobility-fund-phase-ii-mf-ii. 
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chung von rund 21 Mio. Messungen aus 37 Bundesstaaten so große Zweifel an den von den Mobilfunknetzbetrei-
bern übermittelten Daten aufkamen, dass die FCC das Kartierungsverfahren gestoppt und Untersuchungen gegen 
die betroffenen Unternehmen aufgenommen hat.342 Vor diesem Hintergrund sucht die FCC derzeit nach anderen 
Wegen, verlässliche Daten zur Mobilfunkabdeckung zu erheben.343 

3.4.3 Flankierende Errichtung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft 

299. Die Errichtung einer MIG zur Flankierung und Beschleunigung des Ausbaus ist rechtlich möglich. Allerdings ist 
auch hier das EU-Beihilferecht zu beachten, soweit Wettbewerbsverzerrungen mit der staatlich finanzierten Tätig-
keit der MIG einhergehen können. Zusätzlich begrenzt das nationale Verfassungsrecht die Möglichkeiten, staatlich 
kontrollierte Institutionen im Bereich der Telekommunikation zu errichten. Darüber hinaus beschränkt es die Mög-
lichkeit zu Grundrechtseingriffen, um eine Nutzung der von der MIG bereitgestellten Infrastruktur durchzusetzen. 
Das Tätigkeitsprofil der MIG nach der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung dürfte – anders als der von den 
Koalitionsfraktionen erwogene Anschluss- und Benutzungszwang  grundrechtlich unbedenklich sein. 

3.4.3.1 Beihilferechtlich zulässige Ausgestaltung notwendig 

300. Beihilferechtlich gibt es keine Beschränkungen für den deutschen Staat, eine private Tochtergesellschaft der 
Toll Collect GmbH für die Zwecke der MIG zu errichten.344 Die MIG kann im Rahmen eines Bundesförderpro-
gramms Mobilfunk freilich selbst Beihilfenbegünstigte sein, denn sie soll eine eigene unternehmerische Tätigkeit 
erbringen, indem sie für den Bau von Mobilfunkmasten wie sie grundsätzlich auch von privaten Unternehmen 
errichtet werden – unterstützende Dienstleistungen erbringt, beispielsweise durch Datenerhebungen, die Aus-
arbeitung von Nutzungsbedingungen, die Koordinierung von Dialogformaten usw.345 Dem steht nicht entgegen, 
dass die Dienstleistungen der MIG in ein Mobilfunkförderprogramm der Bundesregierung eingebettet werden 
sollen. Die MIG soll insbesondere keine hoheitlichen Befugnisse ausüben, nachdem die Bundesregierung vom 
ursprünglich erwogenen Anschluss- und Benutzungszwang offenbar Abstand genommen hat.346 

301. Es ist auch anzunehmen, dass der MIG Finanzmittel zufließen, wenn sie die für ihre Tätigkeit erforderliche 
Finanzausstattung staatlich oder aus staatlichen Mitteln erhält. Der beihilfenrechtliche Charakter dieser Maßnah-
me wäre nur dann auszuschließen, wenn die MIG von keiner selektiven Begünstigung profitiert, weil ihr der finan-
zielle Ausgleich nach Maßgabe der Altmark-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gewährt wird.347 Aller-
dings dürfte eine etwaige Beihilfe zugunsten der MIG entsprechend den für das Bundesförderprogramm Mobil-
funk geltenden Grundsätzen zu rechtfertigen sein. 

3.4.3.2 Keine prima facie durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken 

302. Die Errichtung der MIG muss sich daneben im Rahmen verfassungsrechtlicher Vorgaben halten. Diesbezüg-
lich sind vor allem drei Elemente der MIG diskussionswürdig: (1) die Ausgestaltung als private Gesellschaft, (2) 
mögliche Eingriffe in die verfassungsrechtlich besonders geschützte private Marktorganisation im Telekommunika-
tionsbereich und (3) die Möglichkeit zu Grundrechtseingriffen zum Nachteil privater mobiler Breitbanddienstleis-

342 FCC, FCC Launches Investigation into Potential Violations of Mobility Fund Phase II Mapping Rules, Pressemitteilung vom 7. De-
zember 2018; https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-355447A1.pdf. 

343 FCC, Report and Order and Second Further Notice of Proposed Rulemaking  WC Docket Nos. 19-195. 11-10 vom 11. Juli 2019, Rn 
109 ff.; https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-358433A1.pdf. 

344 Art. 345 AEUV. 
345 Vgl. EU-Kommission, Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 262 vom 19. Juli 2016, S. 1, Tz. 7 ff. 
346 Vgl. insoweit EU-Kommission, Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Ver-

trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 262 vom 19. Juli 2016, S. 1, Tz. 17 f. 
347 EuGH, Urteil vom 24. Juli 2003, C-280/00  Altmark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg, Slg. 2003, I-7747, EC-

LI:EU:C:2003:415, Rz. 74 ff., insb. Rz. 95. 
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ter, insbesondere wenn der MIG doch noch die Anordnung eines Anschluss- und Benutzungszwangs gestattet 
werden sollte. Die in der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vorgesehene Ausgestaltung begegnet allerdings 
prima facie – anders als die zuvor von der Regierungskoalition angedachte Ausgestaltung – keinen durchgreifen-
den verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Ausgestaltung als Anstalt öffentlichen Rechts vorzugswürdig 

303. Die Ausgestaltung der MIG als Tochter der Toll Collect GmbH darf nicht zur Umgehung der Voraussetzung 
einer gesetzlichen Grundlage führen. Die MIG soll nach der damit verfolgten Zielsetzung öffentlichen Interessen 
(= Allgemeininteressen) dienen, nach der gewählten Rechtsform aber als privates wirtschaftliches Unternehmen 
agieren.. Die mit Zielsetzung der MIG ist verwaltungstechnischer Natur und an sich legitim: Die MIG kann dazu 
dienen, im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge eine flächendeckend lückenlose Versorgung mit Mobilfunk-
dienstleistungen sicherzustellen.348 Wenn die MIG tatsächlich vorrangig diesem Ziel dienen sollte, wäre allerdings 
die Ausgestaltung als (selbstständige) Anstalt öffentlichen Rechts vorzugswürdig. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt 
ist an einen bestimmten Anstaltszweck gebunden. Dabei liegt die Verfolgung des Anstaltszwecks im Allgemeininte-
resse und geht insoweit über die Verfolgung eines privaten Gesellschaftsinteresses hinaus. Eine öffentlich-
rechtliche Anstalt ist damit vorrangig geeignet, um die mit der MIG verfolgten Versorgungsziele zu verfolgen; und 
zwar auch dann, wenn hiermit begleitend weitere Ziele verfolgt würden. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist zu-
gleich verpflichtet, die Grundrechte ihrer Nutzer zu wahren. Dabei handelt es sich hier um die Grundrechte der 
Unternehmen, die die von der MIG bereitgestellte Infrastruktur als Basis zum Ausbau eigener Mobilfunkinfrastruk-
tur nutzen. Dieser Schutz kann durch die Wahl der Organisationsform im Grunde auch nicht umgangen werden. 

304. Eine private Rechtsform ermöglicht der MIG ein unternehmerisches Verhalten, das bei einer gemeinnützig 
tätigen Körperschaft – wie der zumindest ursprünglich ins Auge gefassten gGmbH – auch steuerrechtlich bevor-
zugt wird.349 Derartige steuerliche Vorzüge sollten grundsätzlich nicht der alleinige Sachgrund für die Wahl einer 
Rechtsform sein. Davon abgesehen ist eine privatrechtliche Ausgestaltung der MIG verfassungsrechtlich zwar nicht 
per se ausgeschlossen. Allerdings folgen aus Art. 87f Abs. 2 S. 1 GG Einschränkungen, da diese Vorschrift die 
nachfolgend noch näher untersuchte – Regel „privat vor Staat“ aufstellt. Außerdem wäre ein echtes privatunter-
nehmerisches Handeln im Fall der MIG gar nicht möglich. Denn die MIG soll gerade dort tätig werden, wo sich 
keine privaten Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Aus Sicht der Monopolkommission wäre deshalb jedenfalls die 
Organisationsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts vorzugswürdig. 

Kein Verstoß gegen Verbot der staatlichen Leistungserbringung  

305. Das Tätigkeitsprofil der MIG nach der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung ist derart begrenzt und dem 
Betrieb einer aktiven Mobilfunkinfrastruktur derart weit vorgelagert, dass die Tätigkeit der MIG mit dem Verbot 
der staatlichen Leistungserbringung nach Art. 87f Abs. 2 S. 1 GG vereinbar sein sollte. Bedenklicher war die ur-
sprünglich von der Regierungskoalition angedachte Ausgestaltung. Nach Art. 87f Abs. 2 S. 1 GG werden flächende-
ckend angemessene und ausreichende Telekommunikationsdienstleistungen als privatwirtschaftliche Tätigkeiten 
durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere 
private Anbieter erbracht. Die Vorschrift wird üblicherweise so verstanden, dass das Grundgesetz für Telekommu-
nikationsdienstleistungen – im Gegensatz zur Erfüllung genuin hoheitlicher Aufgaben (arg. Art. 87f Abs. 2 S. 2 GG) 

einen Wettbewerbsherstellungsauftrag, einen Vorrang der Privatwirtschaft gegenüber einer staatlichen Leis-
tungserbringung vorsieht.350 Dies gilt über den Bereich eines Grundversorgungsauftrags hinaus, der ebenfalls aus 
Art. 87f GG abzuleiten ist und zu dessen Erfüllung, entweder durch staatliche Stellen oder private Unternehmen, 

348 Das gilt ungeachtet des Umstands, dass die Vereinbarkeit mit den Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen in § 52 Abs. 2 AO fraglich 
ist. Zu den beihilferechtlichen Konsequenzen eines Verstoßes siehe Hey in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 23. Aufl., Köln 2018, § 20 Rz. 
2 m. Nachw. aus der EU-Rechtsprechung. 

349 Vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG bzw. § 3 Nr. 6 GewStG. 
350 Siehe Kühling, a. a. O. (Fn. 331), Art. 87f Rz. 80 f., 85; beachte ferner Rz. 92 f. (hohe Anforderungen zum Schutz der Wettbewerbs-

neutralität), 95, 121 ff. (eigene Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen verboten). 
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der Bund verpflichtet bleibt.351 Allerdings bestehen Unsicherheiten dahin gehend, ob der Begriff der „Telekommu-
nikationsdienstleistungen“ restriktiv oder extensiv zu verstehen ist. 

306. Der Umstand, dass der Bund Telekommunikationsdienstleistungen nach Art. 87f Abs. 1 GG „gewährleistet“, 
spricht jedenfalls dafür, dass er auch für eine Infrastruktur zu sorgen hat, über die Mobilfunkdienstleistungen er-
bracht werden können.352 Allerdings lässt sich Art. 87f Abs. 1 GG nicht eindeutig entnehmen, ab der Bereitstellung 
welcher Teilelemente von Telekommunikationsnetzen von „Telekommunikationsdienstleistungen“ im Sinne der 
Vorschrift auszugehen ist. Sollte das – bei einem restriktiven Verständnis – für einzelne Teilelemente einer passiven 
Infrastruktur (z. B. die Errichtung von Mobilfunkmasten) nicht der Fall sein, dann würde für deren Bereitstellung 
auch von vornherein nicht das Gebot des Art. 87f Abs. 2 GG gelten, wonach „Dienstleistungen im Sinne des Absat-
zes 1“ als privatwirtschaftliche Tätigkeiten zu erbringen sind. Die Errichtung einer MIG, die den Bau von Teilele-
menten einer passiven Mobilfunkinfrastruktur vorbereitet und unterstützt, würde von diesem Gebot in der Folge 
nicht erfasst. Die Errichtung der MIG wäre insoweit dann mit Art. 87f GG zu vereinbaren. 

307. Wenn die Bereitstellung einer passiven Infrastruktur durch die MIG – bei einem extensiven Verständnis – 
dagegen bereits als „Telekommunikationsdienstleistung“ anzusehen wäre, würde die Frage bedeutsam, was aus 
dem Verbot staatlicher Leistungserbringung in Art. 87f Abs. 2 GG folgt. Grundsätzlich würde auch in diesem Fall 
die Gewährleistungslogik nach Art. 87f Abs. 1 im Zusammenspiel mit Abs. 2 GG greifen, die aber über eine Grund-
versorgung nicht hinausgeht. Das würde bedeuten, dass die MIG für eine Mobilfunkversorgung in unversorgten 
Gebieten in diesem Umfang sorgen, diese aber nicht selbst übernehmen darf. Grundsätzlich wäre der Bund also 
verpflichtet, das Bundesförderprogramm Mobilfunk ohne die Vorbereitungs- und Unterstützungsmaßnahmen der 
MIG auszugestalten, da nur dann eine privatwirtschaftliche Leistungserbringung vorläge.353 Die MIG soll sich nach 
der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung jedoch auf Tätigkeiten beschränken, die konkreten Ausbaumaßnah-
men vorgelagert und davon unabhängig sind. Solche Tätigkeiten dürften mit Art. 87f Abs. 2 GG vereinbar sein. 

308. Der – bisher offenbar zu keiner Zeit geplante Aufbau einer aktiven Infrastruktur oder gar staatliche Breit-
bandangebote wären hingegen in keinem Fall von der aus Art. 87f GG folgenden Infrastrukturgarantie abgedeckt 
und würde in Anbetracht des Verbots der staatlichen Leistungserstellung bzw. des grundsätzlichen Vorrangs der 
Privatwirtschaft und der Möglichkeit von Wettbewerbsverzerrungen zu Ungunsten bestehender privater Anbieter 
einem erhöhten Rechtfertigungsdruck nach Art. 87f Abs. 2 GG unterliegen, der infolge der Möglichkeit zur Förde-
rung eines privaten Ausbaus vorliegend nicht erfüllt werden könnte. Der in Betracht gezogene Anschluss- und 
Benutzungszwang wäre hingegen nach Art. 87f Abs. 2 GG neutral zu bewerten, soweit ein solcher Zwang deshalb 
erforderlich wird, weil private Mobilfunkanbieter die über die MIG bereitgestellte Infrastruktur zu – wie immer 
gearteten – Marktbedingungen nicht in Anspruch nehmen würden. 

Etwaige Grundrechtseingriffe möglichst zu vermeiden 

309. Die MIG soll nach dem in der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vorgesehenen Tätigkeitsprofil nur 
vorbereitende und unterstützende Dienstleistungen erbringen, sodass Eingriffe etwa in die grundrechtlich ge-
schützte wirtschaftliche Betätigungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1, 3 Abs. 1 GG) und das Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG) an 
Frequenznutzungsrechten oder schon vorhandenen Anlagen von Mobilfunkdienstleistern, die ein eigenes Mobil-
funkangebot in Deutschland vertreiben, unwahrscheinlich sind.354 Eine solche grundrechtskonforme Ausgestaltung 

351 Insb. Art. 87f Abs. 1 GG; dazu BVerfG, Beschluss vom 7. Oktober 2003, 1 BvR 1712/01, BVerfGE 108, 370 (389 a. E., 392 f.). 
352 So zumindest das Schrifttum; siehe z. B. Sachs, GG, 8. Aufl. München 2018, Art. 87f, Rz.11 f.; Möstl in Maunz/Dürig/Herzog, GG, 

[…], Art. 87f Rz. 33. 
353 In diese Richtung Kühling, a. a. O. (Fn. 331), Art. 87f Rz. 135: „Der Staat sollte sich auf die Rolle zurückziehen, von außen Unter-

nehmen durch Regulierung und die Herstellung von Wettbewerb und subsidiär im Falle von Versorgungsdefiziten durch Förder-
modelle zur Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen zu bewegen.“ 

354 Siehe zum Grundrechtsschutz insoweit exemplarisch BVerfG, Beschluss vom 7. Oktober 2003, 1 BvR 1712/01, BVerfGE 108, 370 
(388, 389). 
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ist zu begrüßen, weil die möglichen Eingriffe zusätzlich wettbewerbsrelevante Auswirkungen  etwa auf den Wert 
und die Nutzbarkeit der betroffenen Frequenznutzungsrechte und Anlagen – hätten. 

310. Dagegen wären wettbewerbsrelevante Grundrechtseingriffe insbesondere in dem Fall möglich, in dem die 
MIG – wie ursprünglich angedacht – ermächtigt wird, die Nutzung der geförderten Mobilfunkinfrastruktur über 
einen Anschluss- und Benutzungszwangs durchzusetzen. Ein derartiger Schritt könnte etwa dann in Betracht gezo-
gen werden, wenn die privaten Betreiber von Telekommunikationsinfrastrukturen sich nicht in dem von der Bun-
desregierung gewünschten Ausmaß an dem Bundesförderprogramm Mobilfunk beteiligen. Eine Rechtfertigung für 
die mit einem Anschluss- und Benutzungszwang verbundenen Eingriffe kann zwar grundsätzlich aus einer beihilfe-
rechtlich unbedenklichen Zielsetzung folgen, etwa der Schließung „weißer Flecken“ in NGA-Netzen. Voraussetzung 
ist jedoch, dass die eingreifende Maßnahme verhältnismäßig ist. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Anschluss-
und Benutzungszwang sich grundsätzlich nicht als verdeckte Versorgungsauflage auswirken dürfte. Denn eine 
solche Auflage würde die betroffenen Unternehmen belasten, ohne dass auf absehbare Zeit die Aussicht bestün-
de, diese Belastung mit Erträgen durch die Versorgung der „weißen Flecken“ auszugleichen. 

311. Diese Mehrbelastung wäre im konkreten Zusammenhang insbesondere deshalb problematisch, weil ein et-
waiger Anschluss- und Benutzungszwang selektiv nur diejenigen Unternehmen betreffen würde, die Frequenzen 
für den Mobilfunk ersteigert und die Infrastruktur für diese Standards deutschlandweit aufgebaut haben und nun 
ausbauen. Die Unternehmen haben den Zuschlag für die Lizenzen jeweils unter Versorgungsauflagen erhalten und 
die damit verbundenen Belastungen vorab bei ihren Geboten einkalkuliert. Dagegen haben sie keine zusätzlichen 
Belastungen einkalkuliert, die sich durch einen Anschluss- und Benutzungszwang für eine Infrastruktur in solchen 
Gebieten ergeben könnten, in denen die Betreiber selbst nicht ausgebaut hätten. Sie erscheinen in ihrem Vertrau-
en darauf, von zusätzlichen Belastungen verschont zu bleiben, auch schutzwürdig. 

312. Ein Anschluss- und Benutzungszwang dürfte deshalb auch in Zukunft allenfalls zu rechtfertigen sein, wenn 
der Aufwand für die Bereitstellung der passiven Infrastruktur beträchtlich ist und die mit einem solchen Zwang 
verbundenen Mehrkosten relativ gering sind. Auch dann wäre aber darzulegen, weshalb z. B. finanzielle Anreize, 
um den Anschluss und die Benutzung auf freiwilliger Basis herbeizuführen, nicht als Alternativmaßnahme ausrei-
chen. Umgekehrt müssten diese finanziellen Anreize wiederum beihilferechtskonform ausgestaltet werden. 

3.5 Rechtliche und administrative Hürden senken 

313. Die Schließung der Versorgungslücken in den bestehenden Netzen und der Aufbau hochleistungsfähiger Mo-
bilfunknetze der fünften Generation erfordert eine Netzverdichtung. Dafür müssen eine große Anzahl neuer 
Antennenstandorte erschlossen werden. Für 5G-Netze müssen zudem sogenannte Small Cells355 eingerichtet wer-
den. Hierbei stoßen die Netzbetreiber auf eine Reihe von Hürden aufgrund von langwierigen Genehmigungsver-
fahren und restriktiven rechtlichen Vorgaben. Zudem müssen die bestehenden und neu zu errichtenden Anten-
nenstandorte an das Glasfasernetz angeschlossen werden, um den steigenden Anforderungen an die Leistungsfä-
higkeit der Netze gerecht zu werden. Daher kommen die im Rahmen des Abschnitts zum Festnetz diskutierten 
Verfahrenserleichterungen und Anpassungen des Rechtsrahmens zur Beschleunigung und Vereinfachung des Glas-
faserausbaus auch dem Mobilfunk zugute.356 Lösungsansätze für die speziell den Mobilfunk betreffenden Hemm-
faktoren sind von der Fokusgruppe „Digitale Netze“ im Rahmen des Breitbandgipfels erarbeitet worden357 und 
finden sich auch in der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung wieder358 . 

355 Bei Smart Cells handelt es sich um kleine Funkzellen mit geringer Sendeleistung, die einen kleinen Bereich funktechnisch abde-
cken. 

356 Vgl. Abschn. 2.4. 
357 Plattform „Digitale Netze und Mobilität“, Mehr Tempo beim Netzausbau, a. a. O., S. 13-26. 
358 Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, a. a. O., S. 26-35. 
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314. Ein Problem der Mobilfunknetzbetreiber ist es, adäquate Standorte zu finden.359 Ursächlich hierfür sind der 
Widerstand von Anwohnern, aber auch (bau)rechtliche Vorgaben. Daher begrüßt die Monopolkommission, dass 
bestehende Infrastrukturen der öffentlichen Hand und öffentlich-rechtliches Eigentum für eine Mitnutzung durch 
Mobilfunkanbieter im Rahmen der Mobilfunkstrategie geöffnet werden sollen.360 Dies soll für Liegenschaften von 
Bund und Ländern sowie sonstige öffentliche Liegenschaften und Grundstücke, etwa von Schifffahrtsverwaltung, 
Bundeswehr, Straßenmeistereien etc., gelten. Dazu soll zur Verfahrensvereinfachung ein Mustervertrag für die 
Vermietung der bundeseigenen Standorte zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und den 
Netzbetreibern erarbeitet werden. Bei der Gestaltung der Konditionen sollte darauf geachtet werden, Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen Unternehmen, die den Netzausbau bereits weit vorangetrieben haben, und solchen, 
die noch Nachholbedarf haben, zu vermeiden. Die Nutzungsentgelte sollten daher den marktüblichen Konditionen 
entsprechen. Für Smalls Cells, die von großer Bedeutung beim Aufbau von 5G-Netzen sind, sollen zudem kommu-
nale Trägerinfrastrukturen zugänglich gemacht werden und ein entsprechender Mustervertrag erarbeitet wer-
den.361 

315. Ferner gilt es auch die Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Mobilfunkstandorten zu optimieren. 
Die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung sieht hierzu vor, Best-Practices für schnelle Genehmigungsverfahren 
zu identifizieren und kommunalen Entscheidungsträgern zur Verfügung zu stellen.362 Ähnlich wie der Einsatz von 
Case Managern beim Glasfaserausbau363 könnten die vorgesehenen „Mobilfunklotsen“ für eine bessere Koordinie-
rung zwischen Verfahrensbeteiligten sorgen und somit zu einer Beschleunigung des Mobilfunkausbaus beitragen. 

316. Die Mobilfunkstrategie sieht außerdem vor, dass (bau)rechtliche Vorgaben überprüft und stärker an den An-
forderungen eines zügigen Netzausbaus ausgerichtet werden sollen.364 Konkrete Verbesserungsvorschläge hierzu 
hat die Fokusgruppe „Digitale Netze“ erarbeitet. Diese umfassen: 

• Anpassungen im Bauordnungsrecht, wie beispielsweise die Anhebung der genehmigungsfreien Masthö-
hen365, die Reduzierung der Abstandsflächen bei Verkehrswegen366 oder die Genehmigungsfreiheit für 
Small Cells367; 

• Anpassungen im Bauplanungsrecht, etwa um die Errichtung von Mobilfunkstandorten im Innenbereich zu 
erleichtern368, bürokratische Hürden im Außenbereich zu senken369 und die Errichtung von Small Cells 
durch Rahmenverträge zu vereinfachen370; 

• Die Schaffung eines Einsichtsrechts in das Grundbuch, um die Eigentümer potenzieller Mobilfunkstandorte 
ausfindig machen zu können.371 

359 Vgl. Tz. 38. 
360 Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, a. a. O., S. 33. 
361 Ebenda. 
362 Ebenda, S. 29. 
363 Vgl. Tz. 181. 
364 Mobilfunkstrategie der Bundesregierung, a. a. O., S. 26 ff. 
365 Plattform „Digitale Netze und Mobilität“, Mehr Tempo beim Netzausbau, a. a. O., S. 20. 
366 Ebenda, S. 21. 
367 Ebenda. 
368 Ebenda, S. 22 f. 
369 Ebenda, S. 23 f. 
370 Ebenda, S. 21. 
371 Ebenda, S. 19. 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/15851
 

   
  

  
     

   
 

 

  
  

     
  

 

    
 

 

      

   

 

 
   

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

– 405 –

––––––––––––––––––––––––––– 

juris Lex QS
06052024 ()



Kapitel 4 · Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen 105 

Kapitel 4 

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen 

Zur Rolle von Staat und Markt beim Aufbau neuer Netzinfrastrukturen 

317. Die politischen Ziele einer Vollversorgung in Festnetz und Mobilfunk sind eigenwirtschaftlich nicht zu realisie-
ren und lösen staatlichen Handlungsbedarf aus. Neben der Schaffung investitionsfreundlicherer Rahmenbedin-
gungen kann eine staatliche Förderung gerechtfertigt sein, wenn der Ausbau hinter dem ökonomisch effizienten 
Maß zurückbleibt oder die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gefährdet ist. Fördermaßnahmen sollten: 

• zielgerichtet dort wirken, wo kein Ausbau durch den Markt erfolgt und 

• maßvoll dimensioniert sein, um Verdrängungseffekte privater Investitionen zu minimieren. 

Privatwirtschaftlicher Breitbandausbau im Festnetz 

318. Durch das Setzen von geeigneten Rahmenbedingungen kommt der sektorspezifischen Regulierung eine er-
hebliche Bedeutung für die Investitionsentscheidung von Unternehmen zu. Für einen effizienten Ausbau hochleis-
tungsfähiger Breitbandinfrastrukturen sollte(n): 

• die Zugangs- und Entgeltregulierung bei FTTB/H-Anschlussnetzen an die Besonderheiten des Ausbaus von 
Glasfasernetzen angepasst werden; 

• die Auferlegung strenger Nichtdiskriminierungsvorschriften nach dem Prinzip der Gleichwertigkeit des In-
puts für Anbieter mit beträchtlicher Marktmacht geprüft werden; 

• weitergehende Regulierungserleichterungen bei Ausbaukooperationen unter Beteiligung marktmächtiger 
Anbieter nur unter den strengen Voraussetzungen des Europäischen Kodex für elektronische Kommunika-
tion gewährt werden. 

Staatliche Breitbandförderung im Festnetz 

319. Wo private Investitionen ausbleiben, muss mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, wenn ein flächende-
ckendes, hochleistungsfähiges Breitbandangebot sichergestellt werden soll. Für eine effiziente Förderung des 
Breitbandausbaus sollte:  

• auch in dem geplanten Programm zur Förderung in „grauen Flecken“ an einer bandbreitenbezogenen Auf-
greifschwelle festgehalten werden, um das Ausmaß der Förderung zu begrenzen und schlecht versorgte 
Gebiete zu priorisieren; 

• die bisher praktizierte angebotsseitige Förderung durch die Bereitstellung von Gutscheinen für die Errich-
tung des Haus-Anschlusses und den Vertragsabschluss nachfrageseitig ergänzt werden. 

Senkung administrativer und rechtlicher Hürden zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus 

320. Die Errichtung neuer Glasfasernetze wird durch langwierige und komplexe Genehmigungs- und Planungsver-
fahren sowie hohe rechtliche Hürden gebremst. Zur Beschleunigung des Ausbaus sollten: 

• Verfahrensabläufe verschlankt und standardisiert werden; 

• verstärkt auf digitale Lösungen und einheitliche Geoinformationssysteme gesetzt werden; 

• rechtliche Vorschriften an die Herausforderungen eines zügigen Breitbandausbaus angepasst und (wege-
rechtliche) Hürden im TKG, insbesondere zur Verstärkung alternativer Verlegeverfahren, beseitigt werden. 
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Privatwirtschaftlicher Ausbau von Mobilfunknetzen 

321. Der privatwirtschaftliche Ausbau moderner Mobilfunknetze wird maßgeblich durch den Wettbewerb der 
Mobilfunknetzbetreiber und staatliche Auflagen aus Frequenzvergabevergabeverfahren beeinflusst. Für einen 
effizienten Ausbau sollte(n): 

• Frequenznutzungsrechte bei Knappheit weiterhin versteigert werden und nicht, wie derzeit diskutiert, in 
Ausschreibungsverfahren als Gegenleistung für Ausbauzusagen vergeben oder ohne Neuvergabe verlängert 
werden; 

• Versorgungsauflagen mit Augenmaß festgelegt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass es bei zu ho-
hen Auflagen die Auktion scheitert, weil die mit den Auflagen verbundenen Kosten den Wert der Frequen-
zen übersteigen oder die Unternehmen durch zu hohe Auflagen gezwungen werden, die Grenzen ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit zu überschreiten; 

• eine unnötige Duplizierung von Infrastrukturen in schwer erschließbaren Gebieten vermieden werden, in-
dem stärker als bisher auf freiwillige Kooperationen der Netzbetreiber beim Netzaufbau gesetzt wird. 

Staatliche Förderung des Mobilfunkausbaus 

322. In Gebieten, in denen ein Ausbau der Mobilfunknetzes weder wirtschaftlich darstellbar, noch aufgrund von 
Versorgungsauflagen zu leisten ist, kann der Staat den Ausbau mit öffentlichen Mitteln fördern. Zu diesem Zweck 
sollte der Bau von Mobilfunkmasten in unterversorgten Gebieten 

• durch ein neu zu schaffendes Bundesförderprogramm Mobilfunk unterstützt werden. Ein solches Förder-
programm könnte entweder in Anlehnung an das Mobilfunkförderprogramm in Bayern oder in Form einer 
Rückwärtsauktion ausgestaltet werden, bei welcher der Anbieter den Zuschlag erhält, der die geringste 
Subventionierung benötigt. 

Senkung administrativer und rechtlicher Hürden beim Ausbau von Mobilfunknetzen 

323. Neben den Hürden für den Glasfaserausbau, die auch die Erschließung von Mobilfunkmasten erschweren, gilt 
es eine Reihe von mobilfunkspezifischen Hindernissen abzubauen. Die Monopolkommission begrüßt, dass im 
Rahmen der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung: 

• die Standortsuche durch die Bereitstellung von öffentlichen Liegenschaften zu angemessenen Konditionen 
erleichtert werden soll; 

• baurechtliche Auflagen für die Errichtung von Mobilfunkstandorten gesenkt werden sollen. 
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